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I. 

Abhandlungen. 

1. 

Das Anathem über Papft Honorius, 

Wenn wir nachſtehende Abhandlung als einen Pendant 
zu unferer Unterfuhung über „Papſt Liberius und fein 

Berhältniß zum Arianismus und zum nicänifhen Eym- 

bolum * im Jahrgang 1853 diefer Zeitfchrift bezeichnen, fo 

berechtigt und dazu der Umftand, daß da wie dort einer 

der ftrittigften Punkte der Papſtgeſchichte vorliegt und beide 

causes celebres einander ganz Ahnlid find. In beiden 
dreht fi Alles um die gleiche Hauptfrage: „ift der Papft 

ein Keger geweſen“; und während es ſich bei Liberius 

darum Handelt, ob er eine allgemeine Eynode, die von 

Nicha, verworfen habe, fragt es fi) bei Honorius: „hat 

das feste allgemeine Goncil ihn verworfen und mit dem 

Anatheme belegt?" Die Quellen unparteiiſch geprüft, 

mögen darauf antworten. 

Honorius, aus einer angefehenen Bamilie Campaniens 
entjprofjen, beftieg am 27. Dftober 625 nad dem Tode 

Bonifazius' IV. den römifchen Stuhl. Der Abt Ionas von 
* 
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Bobio, fein Zeitgenoffe, ſchildert ihn als sagax animo, 
vigens consilio, doctrina clarus, dulcedine et humilitate 

pollens !). Gr mag alle diefe Schönen Eigenſchaften gehabt, 

insbefondere gute Kenntniffe in der Neligion beſeſſen und 

die bisherige dogmatiihe Entwidlung verftanden haben; 

aber der eben auftauchenden neuen und wichtigen chrifto- 

logiſchen Frage war er nicht gewachfen und da er die Cache 

nicht gehörig durchſchaute, trugen wohl aud) feine Freund» 

lichfeit und Gefälligfeit (die dulcedo und humilitates) gegen 

Andere, bejonderd gegenüber dem Kaifer und Patriarchen 

von Gonftantinopel, das Ahrige bei, um ihn irre zu führen. 

Um die beiden Naturen in Chriftus, die göttliche und 

die menſchliche, unverfehrt zu bewahren, hatten vie Nefto- 

rianer die wahre Ginheit der Perfon geopfert; um aber 

wieder leßtere zu retten, war von den Monophyfiten die 

dauernde Zweiheit der Naturen preisgegeben und der Sap 

behauptet worden: Ehriftus fei wohl aus zwei Naturen, 

aber nad) deren Einigung bei der Menſchwerdung dürfe nur 

mehr von einer Natur gefprodhen werden. Beiden Irr- 

lehren gegenüber galt es, ſowohl die Zweiheit der Naturen 

als die Einheit der Perfon, das Eine fo vollftändig wie 

das Andere feftzuhalten; und tiefe Aufgabe löste das Concil 

von Ghalcedon durd die Lehre, daß beide Naturen ohne 

ein Zufammenfließen und ohne Verwandlung, 

ohne Zerreißung und ohne Trennung in der einen 

Perſon des Logos zufammenlaufen. Das Perſonirende aud) 

für die menſchliche Seite Chrifti ift der Logos, und bie 

Perſon, nicht die göttlihe Natur des Logos, hat die 

Menſchheit angenommen, denn legtere, die göttlihe Natur 

1) In f. vita $. Bertulphi bei Baron. Aunal. ad ann. 626, 39. 
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des Logos, iſt identiſch mit der des Vaters und hl. Geiſtes, 

und ihre Menſchwerdung wäre eine Incarnation der ganzen 

Trinität. 
Das Ehalcedonenfe hatte von den beiden Naturen, bie 

in Ghrifto geeinigt, nur im Allgemeinen geſprochen, und 

eine Reihe neuer Fragen fonnte und mußte fich erheben, 

wenn man bie Naturen in ihre Beſtandtheile und Kräfte 

zerlegend gerade deren ſpezielle Beichaffenheit in Ehriftus 

zu erörtern verſuchte. Ein Richtmaaß hiefür war zwar 

implicite ſchon gegeben in den Worten des Goncild von 

Chalcedon: „vie Eigenthümlichfeit jeder Natur bleibt” und 

in der Etelle der berühmten dogmatiſchen Epiftel Leos I. 

an Flavian: agit enim utraque forma (Natur) cum alterius 

communione, quod proprium est. Aber nur ein Theil 

ber Orthodoren verftand hieraus die richtigen Eonfequenzen 

zu ziehen; die Andern drangen nicht in den Sinn der 

Worte ein, und wenn fie diefelben auch noch fo oft recis 
tirten, fie blieben ihnen eine Frucht, deren Schaale fie 

nicht fprengten, um zum Kerne zu gelangen. 

Die Frage nad der fpegiellen Beſchaffenheit der ein- 

zelnen Beftandtheile und Kräfte der in Chrifto geeinigten 

Naturen wurde chronologisch zuerft durch die Monophyfiten 

angeregt in ihren Etreitigfeiten: ob der Leib Ehrifti ver 

westlich geweſen jei, und ob feine (menſchliche) Seele 

irgend etwas nicht gewußt habe? Für Monophyſiten, welche 

die menfhlihe Natur Ehrifti verfchwinden laffen, war es 

freilih nicht pafjend, nad der menſchlichen Seele 

Chrifti zu fragen, und die Agnoeten wurden deßhalb 

von ihren früheren Genofjen ercommunicirt, weil die Hypo: 

thefe des ayrosiv confequent zur Annahme zweier Naturen 

führen müſſe. Es war jedoch natürlich, daß aud die 
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DOrthodoren von den Gtreitfragen der Monophyfiten Notiz 

nahmen und fie von ihrem Standpunfte aus lösten. Von 

der Frage über das Wiſſen Ehrifti ift aber nur ein 

Schritt zu der über das Wollen und Wirfen; und wir 
dürfen wohl annehmen, daß aud ohne alle äußere Ver— 

anlaſſung, und ohne fremdartige, 3. B. irenifhe Zwede, 

die dogmatifche Entwidlung von jelbft zu der Frage geführt 
hätte: „wie verhält es fi mit dem göttlihen und menſch— 

lihen Willen in Chriſtus?“ Kam nod ein irenifcher Zweck 

dazu, und glaubte man burd eine gewifje Löſung dieſer 

Frage die längft gewünfchte Union zwifchen Orthodoxen 

und Monophyfiten bewirfen zu können, fo mußte natürlich 

das Intereſſe für diefe Unterfuhung fid unendlich erhöhen. 

Aber das Influiren dieſes praftiihen Momentes ftörte zu- 

gleich wieder die Unbefangenheit und Ruhe ver Unterfuhung 

und veranlaßte den großen Monotheletenfampf, in welden 

Papſt Honorius verwidelt wurde. 

Bekanntlich ift es zweifelhaft, wer der eigentlihe Vater 

des Monotheletismus fei. Das Richtige ſcheint mir, daß 

fhon vor dem Jahre 619 Patriarch Sergius von Con— 

ftantinopel mit mehreren anderen Theologen über die Formel 

uia Evigyeıa ald Mittel zur Union der Severianer (eine 

Fraftion der Monophyfiten) verhanvelte, daß aber viefe 

Parole des Monotheletismus erft i. 3. 622, als fie der 

byzantiniſche Kaifer Herallius auf feinem Zuge gegen die 

Perſer in feiner Religionsconferenz mit dem Eeverianer 

Paulus befonders belobte, allgemeiner befannt zu werden 

und Auffehen zu machen begann. Daß Heraklius dabei 

von Sergius infpirirt gewefen fei, ift wohl fein Zweifel, 

wenngleich legterer in feinem Briefe an Papſt Honorius 

die Sache fo darftellt, als ob der Kaifer als guter Theologe 
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den Terminus zia Evepyeıa ſelber erfunden hätte. Er 

wollte die Verantwortlichkeit für die Neuerung auf den 

Raifer wälgen. 

Einer der erften Freunde der Formel wie Evkpyeın 

war Eyrus, Erzbifhof von Phafis in Colchis. Bon Kaifer 

Herafliud deßhalb i. I. 630 oder 631 anf den Patriardhals 

ſtuhl von Alerandrien erhoben, machte er fogleich von dem 

neuen Unionsmittel praftifche Anwendung. und die in feinem 

Sprengel zahlreihen Theodofianer (zweiter Rame der Se: 

verianer) traten in der That am 3. Juni»633 in feierlichem 

Akte in die Kirchengemeinſchaft mit ihm über auf Grund» 

lage der berühmten Unionsurfunde, welde in ihrem Tten 

Kephalaion (fie hat deren 9) zwar zwei Raturen, aber 

nur eine Wirkung in Ehrifto lehrte, in den Worten: „wer 

nit befennt, daß der eine und felbe Ehriftus und Sohn 

ſowohl das Gottgemäße ald das Menfchlihe wirft durch 

eine gottmenſchliche Wirffamfeit, wie der hl. Dionyfius 

lehrt, der ſei Anathema“ Y. Man berief fih auf eine 

falſch gedeutete Stelle des Pfeudoareopagiten. 

Natürlich erregten die Nachrichten aus Alerandrien große 

Freude bei Heraflius und Sergius; richtiger als beide aber 
jahen vie Theodofianer, wenn fie rühmend Außerten: „das 

Ehalcedonenfe ift zu und, nicht wir zu ihm gefommen“ ?). 

Der gleihen Anfiht war aud, freilih auf dem entgegen- 

gefegten Standpunkte ſtehend, ver heilige und gelehrte 
Sophronius, damals noch Mönch, bald darauf Patriarch 

von Ierufalem. Er war eben in Alexandrien anweſend 

1) Mansi, collect. Concil. T. XI. p. 565. Harduin, collect, 
Coneil. T. I. p. 1341. 

2) Theophanes, Chronogr. ed. Bonn. T. I. p. 507. 
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und Erzbifhof Cyrus theilte ihm aus Hochachtung die 

fragliche Unionsurfunde ſchon vor ihrer Publifation zum 

Lefen mit. Sophronius mißbilligte die Lehre von einer 

Energie, behauptend, man müfje nothwendig zwei Energien 

fefthalten; ja er fiel dem Cyrus zu Füßen und beſchwor 

ihn unter Thränen, feine Kephalaia nicht vom Ambo zu 

verfünden, da fie offenbar apollinariftifch feien. Als aber 

die Berfündigung dennoch gefhehen war, ging Sophronius 
nad) Gonftantinopel, um durch den Patriarhen Sergius die 

Zurüdnahme der alerandrinifhen xeyakaım zu erwirfen. 

Gr wußte nit, daß Sergius felbft der Vater des neuen 

Irrthums fei. 

Durd die Fräftige Sprache des Sophronius einiger 

maßen bevenflih gemadht, wollte Patriarch Sergius jept 

ein Juftemilien einfhlagen, um dogmatifhe Kämpfe zu 

vermeiden, und verlangte, fortan weder von einer noch 

von zwei Energien zu ſprechen. Hiefür follten Sophronius 

und Gyrus, aber auch der Papſt gewonnen werden, und 

Sergius richtete ein noch erhaltenes ausführliches Schreiben 

an Honorius. Nach einer jehr höflihen Einleitung erzählt 

er zuerft die Vorgänge in Armenien zwifhen K. Heraklius 
und dem Severianer Paulus, und wie damals der Kaifer 

der da Evkpysa Chrifti Erwähnung gethan habe. „Diefes 
Geſpräches mit Paul, fagt er weiter, erinnerte ſich ber 

Kaifer fpäter in Razien in Gegenwart des B. Eyrus von 
Phafis, und da diefer nicht wußte, ob man eine oder 

zwei Energien behaupten müfje, fragte er und und bat, 

ihm patriftifhe Stellen darüber mitzutheilen. Dieß haben 

wir nad Kräften gethan und ihm den Brief des Mennag, 

der ſolche Stellen der Väter über eine Energie und einen 
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Willen enthält "), zugeſchickt, ohne jedoch ein eigenes Urtheil 

abzugeben. Bon da an ruhete die Sache einige Zeit. Bor 

Kurzem aber hat Cyrus, jegt Erzb. von Alerandrien, durch 

Gottes Gnade unterftügt und vom Kaifer ermuntert, die 

in Alerandrien wohnenven Anhänger des Eutyches, Diofcur, 

Severus und Julian zum Anſchluß an die fatholifhe Kirche 
aufgefordert. Nah vielen Difputationen und Mühen er: 

reichte Cyrus, der dabei viel Klugheit an den Tag legte, 

enblich fein Ziel, und ed wurden zwifchen beiden Theilen 

dogmatifche xegarcın feftgeftellt, auf welche hin Alle, vie 

den Diofeur und Eeverus ihre Ahnherrn nannten, mit 

der heiligen und fatholifchen Kirche ſich einigten. Ganz 

Alerandrien, ja faft ganz Aegypten, die Thebais, Libyen 

und die übrigen Epardien (Provinzen) der ägyptifchen 

Diöcefe (= Patriarhalfprengel) wurden jegt eine Heerbe, 

und die früher in eine Menge von Härefien Gefpaltenen 

wurden durch Gotted Gnade und den Eifer des Cyrus Eing, 

mit einer Stimme und in Ginigfeit des Geiftes die wahren 

Dogmen der Kirche befennend 2%). Unter den berührten 

Kephalaien war aud das von der wla evkpysıa. Gerade 

damals befand fih auch der heiligfte Mönch Eophronius, 

jegt wie wir hören Bifhof von Jerufalem (wir haben fein 

Epnodalfchreiben noch nicht erhalten) zu Alerandrien bei 

Cyrus, redete mit ihm über jene Union, und widers 

Iprach dem xepakaıov von der ia Evepyeıa, behauptend, 

1) Ueber dieſe unächte, vielleicht von Sergius felbit oder doch 

mit feinem Wiffen gefertigte Urfunde vgl. meine Gonciliengejhichte, 

Br. I. ©. 831. 
2) Um den Papft günftig zu flimmen, übertreibt Sergius. Nicht 

alle monophyfitiihen Parteien, jondern nur die Theoboflaner waren 

in die Union getreten, 
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man müfje durchaus zwei Energien Ehrifti Ichren. Cyrus 

zeigte Ausſprüche heiliger Väter, in denen die wa Evepyeıa 

vorfommt (ja, aber in anderem Einne), und fügte bei, 

daß oft auch die heiligen Väter, um viele Seelen zu ge 

winnen, eine gottgefällige Nachgiebigfeit (oixovouia) gegen 

gewiſſe Ausprüde gezeigt hätten, ohne der Orthodorie etwas 

zu vergeben, und daß man beſonders jet, wo das Heil 

jo vieler Myriaden auf dem Epiele ftehe, über jenes 

»epakaıor, das die Orthodorie nicht gefährde, nicht zanfen 
fole. Aber Eophronius billigte dieſe Nachgiebigfeit durch— 

aus nicht, und kam wegen diefer Angelegenheit mit Briefen 

des Eyrus zu und, ſprach aud mit und über die Sache 

und verlangte, daß nad der Union aus den Kephalaien 

der Gag über die wi Evepysıa’ entfernt werden müſſe. 

Dieß ſchien und hart. Denn wie follte e8 nicht hart, ja 

fehr hart fein, da dadurch jene Union wieder vernichtet 

würde in Alerandrien und allen jenen Epardien, weldye 

bis dahin weder vom heiligften Vater Leo noch von der 

Synode zu Chalcedon etwas hören wollten, jetzt aber. mit 

heller Stimme bei der göttlihen Geheimnißfeier davon 

fprehen! Nachdem wir darüber viel mit Sophronius ver: 

handelt, verlangten wir, er ſolle Väterftellen vorzeigen, vie 

ganz deutlich und buchſtäblich zwei Energien in Chriftus 

anzuerkennen überliefern. Er fonnte dieß nit thun N). 

Wir aber, erwägend, daß Etreitigfeiten, und aus biefen 

Härefien entftehen fönnten, erachteten es für nöthig, diefen 

MWortftreit zum Schweigen zu bringen, und fchrieben an 

1) Sophronius hat übrigens, vielleicht erft fpäter, in einem jept 

verlornen Werke 600 patriftifhe Stellen für den Dyotheletismus ges 
fammelt. 
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den Patriarchen von Alerandrien: er möge nad) bewirfter 

Union Niemanden geftatten, eine oder zwei Energien zu 

behaupten, fondern man folle, wie vie heiligen und öfus 

menifhen Eynoden es überliefert, befennen, daß ein und 

derfelbe eingeborne Eohn, unfer Herr Jefus Chriftus, fos 

wohl das Göttlihe ald das Menfhlihe wirfe (evepyeiv) 

und daß alle gottgemäße und menjchengemäße Energie von 

dem einen und jelben fleifchgeworbenen Logos ungefchieden 

(adınıperws) audgehe, und auf einen und benfelben ſich 

zurückbeziehe. Des Ausdrucks wie Evegysıa folle man ſich 

enthalten, weil er, obgleih ihn einige Väter gebraucht, 

Manchen fremd vorfomme und ihre Ohren beleivige, indem 

fie ven Verdacht hegen, er werde benügt, um bie zwei 

Naturen in Ehriftus aufzuheben, was ferne fei. Ebenſo 

gibt das Reden von zwei Energien bei Vielen Aergerniß, 

weil dieſer Ausdruck bei feinem der h. Väter vorfommt, 

und weil daraus folgen würde, auch zwei einander wibers 

ſprechende Willen (Heinuare) in Ehriftus zu lehren (falſche 

Solgerung!), als ob der Logos. das uns heilbringende Leiden 

babe dulden wollen, die Menfchheit aber fi ihm widerfegt 

hätte. Das ift gottlos, denn es ift unmöglih, daß ein 

und dafjelbe Eubjeft zwei und in einem Punkte einander 

widerfpredhende Willen hat. Die Väter lehren, daß niemals 

die menjhlihe Natur Chrifti feparatim und aus eigenem 

Impuls (ögrm) entgegen dem Winke (veuuerı) des mit ihr 
geeinigten Logos ihre natürlihe Bewegung vollzogen hat, 

fondern nur dann, und fo, und in dem Maafe, ald der 

Logos es wollte; und um es Far zu jagen: wie beim 

Menſchen der Leib von der vernünftigen Seele geleitet wird, 

fo in Chriftus die ganze menſchliche Natur von der Gott: 

heit des Logos; fie war Heoxivrzog d. i. von Gott bes 
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wegt.... Endlich festen wir feſt, daß Eophronius fünftig 

weder von einer noch von zwei Energien ſprechen, ſondern 

mit der Lehre der Väter fi) begnügen felle; und der heilige 

Mann war damit aufrieden, verfprad es zu halten und 

bat nur, ihm diefe Erflärung auch fchriftlih zu geben 

(nämlich die von Sergius gegebene, in diefem Briefe ent: 

haltene Glaubensauseinanderfegung), damit er fie denen 

zeigen Fönne, weldye ihn über den Etreitpunft fragen würden. 

Kürzlich aber hat der Kaifer und von Edeſſa aus befohlen, 

die in dem Briefe des Mennas enthaltenen patriftifchen 

Ausſprüche über wie Evipysın und &v IElrzua auszuziehen 

und ihm zujufenden. Wir thaten dieß. Aber in Rüdficht 

auf den bereit8 wegen diefer Cache entftandenen Lärm ftellten 

wir ihm die Echwierigfeit des Gegenftandes dar, und 

daß man über die Frage nicht weiter grübeln, fondern 

bei der befannten und allgemein anerfannten Lehre ver 

Väter ftehen bleiben und befennen folle, daß der eine und 

jelbe eingeborme Schn Gottes ſowohl das Göttliche als 

Menſchliche wirfe, und daß aus dem einen und felben 

fleifchgewordenen Logos alle göttliche und menſchliche Energie 

ungetheilt und ungetrennt (aueplorwg xal adıaıperwg) 

ausgehe. Denn dieß lehrt und der gotttragende Papit Leo 

in den Worten: agit utraque forma cum alterius communione, 

quod proprium est. ... ®ir hielten e8 nun für pafjend 

und nöthig, von dieſer Angelegenheit eurer brüderlichen . 

Heiligfeit Kenntniß zu geben, unter Beilegung von Abs 

fhriften unferer Briefe an Eyrus und den Kaiſer, und 

bitten Euch, all dieß zu lefen, was ihr mangelhaft findet, 

zu ergänzen, und und eure Anficht darüber fchriftlich mit: 

zutheilen ).* 

1) Mansi, 1. c. p. 530 sqq. Harduin, 1. c. p. 1311 sqq. 
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Wir ſehen, Sergius wollte zwar auf den offenen 

Sieg feiner eigenen Formel da evepysın verzichten; aber 

der in ihr enthaltene Irrthum jollte nicht verdrängt, und 

damit er beftehe, die entgegengefegte orthodore Lehre von 

zwei Energien, der Dyotheletismus, bejeitigt werden. 

Papſt Honorius erwieberte: „euer Schreiben, mein 

Bruder, habe ich erhalten und daraus erfahren, daß neue 

Streitigfeiten angeregt wurden von einem gewiſſen So— 

phronius gegen unferen Bruder Cyrus, welcher den von 

der Ketzerei Zurüdfehrenden eine Energie unferes Herrn 

Jeſu Ehrifti verfündet hat. Diefer Sophronius hat nachher 

Euch beſucht, den gleichen Tadel vorgebradt und nad) viel- 

fältiger Belehrung gebeten, daß ihm, was er von Euch 

gehört, auch fchriftlic mitgetheilt werde. Bon diefem eurem 

Schreiben an Sophronius haben wir von Euch eine Eopie 

erhalten, und nachdem wir fie durchleſen, loben wir, daß 

eure Brüderlichfeit mit vieler Vorjicht den neuen Ausdruck 

(uia Evepyaa), der den Einfältigen Anftoß geben könnte, 

entfernt hat. Denn wir müfjen in dem wandeln, was wir 

gelernt haben. Durch Gottes Leitung gelangen wir zum 

Maaße des wahren Glaubens, welden die Apoftel ver 

Wahrheit durch das Licht (lat. durd die Richtſchnur) 

der hi. Schriften ausgebreitet haben, befennend, daß der 

Herr Jeſus Ehriftus, der Mittler zwischen Gott und Menſchen, 

die göttlihen Werfe wirfe mittelft (eourevoaong) der 

Menſchheit, die ihm, dem Logos, hypoſtatiſch geeinigt ift, 

und daß derfelbe wirfe die menſchlichen Werfe, indem das 

Fleiſch auf unausſprechliche einzige Weife adımıperwg ıc. mit 

der Gottheit verbunden ift. Und ver, der im Fleifche glängte 

durch Me Wunder in vollfommener Gottheit, ift derjelbe, 

der auch die Zuftände des Bleifches im fchimpflichen Leiden 
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wirfte (&vepynoag lat. patitur), vollfommener Gott'und Menſch. 

Er ift der eine Mittler zwifchen Gott und den Menfchen in 

beiden Naturen ... und der Herr der Herrlichkeit ift ge: 

freuzigt worden, während wir doch befennen, daß bie 

Gottheit durchaus feinem menschlichen Leiden unterworfen 

fei. Und das Fleifch wurde nicht aus dem Himmel, fondern 

aus der h. Gottesgebärerin genommen, zum beutlichen Be: 

weis, daß leidensfähiges Fleifch mit ver Gottheit vereinigt 

wurde auf unausſprechliche einzige MWeife: wie einerfeits 

unterfchieden und unvermifht, fo andererfeitd auch unge 

trennt; fo daß die Einigung wunderbar gedacht werben 

muß unter Fortdauer des Unterfchieds beider Naturen. Das 

mit übereinftimmend fagt der Apoftel (I Cor. 2, 8): den 

Herrn der Herrlidgfeit haben fie gefrenzigt, 

während doc die Gottheit weder gefreuzigt werden noch 

leiden Fonnte; aber wegen jener unausſprechlichen Einigung 

kann man beides fagen: Gott hat gelitten und: die 

Menfhheit ift vom Himmel herabgefommen 

mit der Gottheit (Joh. 3, 13). Dephalb befennen wir 

auh einen Willen (unam voluntatem, &v YEinua) 

unferes Herrn I. Ehr., da unfere (die menſchliche) Natur 
offenbar von der Gottheit angenommen wurde, und zwar 

die ſchuldloſe, wie fie vor dem Falle war. ... In den 

Gliedern Ehrifti war nicht ein andered Gefep und ein 
anderer Wille (Rom. 7, 23) wivderftrebend dem Erlöfer, weil 

diefer anf übernatürlihe Weife geboren war. Und wenn 

es in der h. Schrift heißt: ih bin nit gefommen, 

meinen Willen zu vollziehen, fondern den des 

Baters, der mid ſandte (Joh. 6, 38), und: nicht 

wie ih will, fondern wie du willft, o Bater 

(Matth. 26, 39); fo ift dieß nicht wegen Verſchiedenheit 
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des Willens (d. 5. als ob Ehriftus einen dem Willen bes 
Vaters entgegengefepten Willen gehabt hätte), fondern aus 

Defonomie (Accomodation) mit Rüdfiht auf die Menſch— 

heit, deren Natur er annahm, gejagt; denn um unferer 

Willen ift jenes gefagt, damit wir feinen Bußtapfen folgend, 
nicht den eigenen Willen, fondern den des Vaters voll- 

ziehen. Wir wollen nun auf dem Föniglihen Wege ein- 

herfchreitend die Schlingen redyts und linf8 vermeiden ... 

auf dem Pfade unferer Vorgänger gehend (vd. 5. die alten 

Formeln fefthaltenn, nene vermeidend). Und wenn Einige, 

die fozufagen ftammeln, die Sache befjer erflären wollen 

und fi jelbft für Lehrer ausgeben, fo darf man body ihre 

Behauptungen nicht zu kirchlichen Dogmen maden, daß 

nämlih in Chriftus eine oder zwei Energien feien; da 

weder die Evangelien, noch die Briefe der Apoftel, noch 

die Eynoden ſolches feftgeftellt haben. ... Daß unfer Herr 

3. Ehr. der Eohn und Logos Gottes, dur den Alles 

geworben, der eine und felbe ſowohl das Göttliche ald das 

Menſchliche vollfommen wirft, das zeigen die h. Echriften 

ganz deutlich; ob aber wegen der Werke der Gottheit und 
Menſchheit pafjend ift, eine ober zwei Energien als vors 
handen zu denken und ausqufprechen, das geht und nicht 

an, das überlaffen wir den Grammatifern, weldye den 

Knaben, um fie, an fid) zu loden, die von ihnen erfonnenen 
Ausdrüde verfanfen. Denn wir haben aus der Bibel nicht 

gelernt, daß Ehriftus und fein Heiliger Geiſt eine ober 

zwei Energien habe, wohl aber, daß er auf vielfade 

Art wirke (moAvrponug Evepyärra). Denn es fteht ge 
fchrieben: wer nicht den Geift Ehrifti hat, der ift 
nit fein (Röm. 8, 9); und wiederum: Niemand 

fann fpreden: Herr Jeſus, außer im h. Beifte; 
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die Gaben find verfdieden, aber es ift ein 
Geift, und verfhieden find die Nemter, aber 

ein Herr, und verfhieden die Wirkungen, aber 

es ift ein Gott, der Alles in Allem wirft. Gibt 

ed aber viele Verfhiedenheiten von Wirfungen, und wirfet 

Gott fie alle in al den Glievern des großen Leibes, wie 

viel mehr paßt dieß bei dem Haupte (jenes myftifchen Leibes), 

bei Ehriftus dem Herrn? ... Wenn der Geift Ehrifti in 

feinen Gliedern auf vielfacdhe Weife wirft, wie viel mehr 

müffen wir befennen, daß er durch fich felbft, den Mittler 

zwifchen Gott und den Menſchen, das Vollfommenfte wire 

und auf vielfache Weife, durch vie Gemeinſchaft der beiven 
Naturen? Wir aber wollen nad den Ausfprücen ber 

h. Schrift denfen und athmen, alles das abweifend, was 

als Neuerung in Worten Aergerniß in der Kirche Gottes 

verurfachen fönnte, damit nicht die Unmündigen an dem 

Ausdrude zwei Energien fid ftoßend ung für Nefto- 

tianer halten, und damit wir nicht (andererfeits) blöden 

Ohren eutychianiſch zu lehren ſcheinen, wenn wir deutlich 

nur eine Energie befennen. Wir müfjen ung hüten, damit 

nicht, nachdem bie fchlechten Waffen jener Feinde verbrannt 

find, aus ihrer Aſche neue Flammen verfengender Fragen 

fidy entzünden. In Einfachheit und Wahrheit wollen wir 

befennen, daß der Herr I. Chr., Einer und Derfelbe, wirfe 

in der göttlihen und in der menfhlihen Natur. Es ift 

viel befjer, wenn bie leeren, unthätigen und paganifirenden 

VBhilofophen, welde die Naturen abwägen, mit Stolz ihr 

Frofhgefchrei gegen uns erheben, — als daß das einfache 

und im Geifte arme Volk Chrifti ungefättigt bleibe. Die 
Schuͤler von Fiſchern lafjen fih nicht durch Philofophie 

betrügen. . . Das werdet auch Ihr, mein Bruder, mit 
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und verfündigen, wie wir es einmüthig mit Euch thun, 

und wir ermahnen Eu, daß Ihr die neue Spradweife 

von einer oder zwei Energien fliehend mit und verfündiget 

einen Heren 3. Ehr., den Sohn des lebendigen Gottes, 

wahren Gott, in zwei Naturen wirfend das Göttlihe und 

Menſchliche i).“ 
Wir ſehen, Honorius ging von dem Dogma aus: die 

beiden Naturen in Chriſtus ſind miteinander hypoſtatiſch 

geeinigt in der einen Perſon des Logos. Iſt aber nur 

eine Perſon da, ſo iſt auch nur ein Wirkender vorhan— 

den, und der eine Chriſtus und Herr wirkt ſowohl die 

menſchlichen als die göttlichen Werke, erſtere — mittelſt 

der menſchlichen Natur. — Honorius faßte die Sache ſchon 

von vornherein nicht richtig an. Er hätte die Frage ſo 

ſtellen ſollen: folgt aus der Einperſönlichkeit Chriſti noth— 

wendig nur eine Energie und ein Wille, oder iſt Energie 

und Wille mehr Sache der Natur (als der Perſon) und 

hat darum nicht die Zweiheit der Naturen in Chriſtus auch die 

Zweiheit der Willen und Wirkungen zur Folge? Dieſe Frage 

aber hätte er durch einen Blick auf die Trinität löſen 

lönnen. In dieſer find drei Perſonen, aber nicht drei 

Villen, ſondern eine Natur (Weſen) und hienady nur 

ein Wille. Darauf nicht achtend, argumentirt er furz 

aber unpafjend: „wo nur eine Perfon, da nur ein 

Wirfender, und darum nur ein Wille.” Aber fo ent: 

ſchieden Honorius von diefer Prämifje aus das &v Hera 

behauptet, ebenfo feft verwirft er dad wie Evepysın. Diefer 

eine Wirkende, Ehriftus, fagt er, wirft auf vielfade 

1) Mansi, 1. c. p. 538 sqq. Harduin, 1. c. p. 1319 sqgq. 

Tpeol. Duartalfärift. 1857. I. Heft. 2 
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MWeife, und man darf darum weder uw Evepyeım nod) 
dvo Evepyeiag lehren, fondern Evepyel moAvrporwg. Ho: 
norius hat hier die Bedeutung der technifchen Termini miß- 

verftanden oder mißverftehen wollen; er nimmt fie identisch 

mit den concereten Wirkungen, ftatt mit Wirfung 

arten. — Diefe Ausprüde ia und dvo Evepy., fährt er 

fort, find auch weder von der h. Schrift nod) von Synoden 

approbirt, und man muß fie vermeiden, weil ihre Anwen: 

dung neue Etreitigfeiten erzeugte. — Aber warum war in 

Chriftus nur ein Wille? Weil er, jagt Honorius, nicht 

die durch den Eündenfall verdorbene, fondern die unver 

dorbene menjdlidhe Natur angenommen hat, wie fie vor 

dem Falle war. In dem gewöhnlihen Menfchen find aller: 

dings zwei Willen, ein Wille des Geiftes und ein Wille 

der Glieder, wie der Apoftel jagt (Rom. 7, 23); aber 

legterer ift nur Folge des Sündenfalls und fonnte darum 

in Chriftus nicht ftatthaben. Damit war Honoriug ganz 

auf dem rechten Wege; aber er zog die Eonfequenzen nicht 

richtig. Er hätte jetzt jagen follen: daraus folgt, daß in 

Chriſtus, weil er Gott und Menſch zugleih, neben feinem 

göttlichen Willen, der dem des Vaters ewig identisch ift, 

nur der unverdorbene menfhlide Wille, der dem 

göttlichen nie widerftrebt, angenommen werden darf, und 

nicht auch ein widerftrebender Wille der Glieder. — Das 

wäre bie natürlihe und nothwendige Bolgerung geweſen; 

‚aber jtatt dieſe zu ziehen, läßt er den unverborbenen menſch— 

lichen Willen entweder ganz außer Rechnung, oder richtiger: 

identificirt ihn mit dem göttlihen Willen. Weil der unver: 

borbene menschliche Wille Ehrifti ftets dem göttlichen unters 

than und conform ift, jo hat Honorius diefe moraliſche 

Einheit beider verwechfelt mit Einheit überhaupt, oder 
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phyſiſcher Einheit, um melde legtere es ſich doch hier 

handelte. Selbft die Haren Etellen der h. Schrift, worin 

Chriftus feinen menſchlichen Willen von dem des Vaters 

unterfcheidet, konnten ihn nicht zur Anerfennung dieſes 

menjchlichen Willens beftimmen. Unterfhied mit Gegenfag 

verwechjelnd glaubte er zwei unterfhiedene Willen in 

Chriftus nicht zulafjen zu dürfen, um nicht häretifd zwei 

gegenfägliche, einander widerſprechende Willen in ihm zus 

geben zu müfjen. 

Als bald darauf der neue Patriard) Eophronius von 

Jerufalem fein Inthronifationd- oder Synodalſchreiben (Ta 
owodıra oder aullaßal &rdpovıorıxel), worin er die ortho- 
dore Lehre von zwei Energien ebenjo ſchön ald ausführlich 

ausfprach, an alle Patriarchen und aud nad) Rom gejandt 

hatte, madte Papft Honorius nochmals, in gleichem Geifte 

wie das erftemal, einen Verſuch, den drohenden Streit zu 

erftiden. Bon den drei Briefen, die er zu dieſem Ende an 

Sophronius, Eyrus und Sergius richtete, find und nur 
von dem legtern zwei Fragmente übrig geblieben, aufbes 

wahrt unter den Aften der 13ten Eigung des bten allg. 

Concils Y. Das erftere lautet: „auch an Eyrus von 

Alerandrien ift gefchrieben worden, damit verworfen werde 

der neu erfundene Ausdruck: eine oder zwei Energien ..., 

denn die, weldye ſolche Ausdrücke gebraudhen, was wollen 

fie anderes, ald den Terminus: eine oder zwei Nas 

turen nahahmend, fo aud eine oder zwei Energien eins 

führen. In Betreff der Naturen ift die Lehre der Bibel 

Har; aber ganz eitel ift es, dem Mittler zwifchen Gott und 

Menſchen eine oder zwei Energien zuzuſchreiben.“ 
— 

1) Mansi, l. c. p. 579. Harduin, l. c. p. 1351. 
2 * 
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Das zweite Fragment, am Schluffe des Briefes, fagt: 

„Dieß wollten wir eurer Brübderlichfeit durch diefen Brief 

zur Kenntniß bringen. Im Uebrigen, was das Firdhliche 

Dogma anlangt, und was wir fefthalten und lehren follen, 

jo müfjen wir wegen der Einfalt der Menſchen und um 

Steeitigfeiten fern zu halten, wie ich ſchon oben fagte, 

weder eine noch zwei Energien in dem Mittler zwifchen 

Gott und den Menfhen behaupten, fondern müfjen be: 

fennen, daß beide Naturen in dem einen Chriſtus geeinigt, 

jede in Gemeinfhaft der andern wirfe und handle; die 

göttlihe wirfe das Gdttlidhe, die menſchliche 

aber vollziehe das, was des Fleiſches ift, ohne 

Trennung und ohne Vermifhung, und ohne daß verwandelt 

wäre die Natur Gottes in die Menſchheit, oder die Menſch— 

heit in die Gottheit. Denn Einer und Derfelbe ift niedrig 

und erhaben, gleich dem Vater und geringer als der 

Vater. ... Entfernend alfo, wie ich fagte, das Aergerniß 

der neuen Ausdrüde, dürfen wir nicht behaupten oder ver: 

fünden weder eine noch zwei Energien, fondern ftatt 

einer Energie müfjen wir befennen, daß der eine Chris 

ſtus, der Herr, in beiden Naturen wahrhaft wirfe; und 
ftatt der zwei Energien follen fie lieber mit und verkünden 

die zwei Naturen, d. i. die Gottheit und Menfchheit, die 

in der einen Perſon des eingebornen Sohnes 

Gottes unvermifht und ungetrennt und um 
verwandelt wirken (dvepyaoag), was ihnen eigen 
ift. Die wollen wir eurer brüderlihen Heiligkeit Fund» 

thun, damit wir in der einen Lehre des Glaubens harmo— 

niren. Aud unfern Brüdern den Bifhöfen Eyrus und 

Sophronius fchrieben wir, daß fie nicht auf den neuen 

Ausprüden von einer oder zwei Energien beharren, fondern 
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mit und verfünden den einen Chriftus, wirfend das Götts 

lihe und das Menſchliche mittelft beiver Naturen. Haupts 

jählih aber haben wir die Gefandten, welche Sophronius 

an und ſchickte, bearbeitet, damit er auf dem Ausdrucke: 

wei Energien nidt beharre; und fie verfpracdhen es 

vollftändig für den Fall, daß auch Cyrus von der Ber 

fündigung der wie Evegysıa ablafje." 
BVergleihen wir diejen zweiten Brief mit dem erften, 

jo finden wir a) vor Allem in beiven die gleich fcharfe 

Accentuirung des Hauptfaged: „troß der Zweiheit der Nas 

turen in Chriftus ift doh nur ein Wirkender, der Herr 

3. Chr., der das Göttlihe und Menſchliche wirft mittelft 

beiver Naturen.” Da wie dort wird das Wollen und 

Wirfen unrihtig nur von der Perſon und nicht von ber 

Ratur ausgehend betradhtet. b) In feinem zweiten Briefe 

aber fchreitet doch Honorius felbft wieder über diefen Irrthum 

hinaus, fei ed, daß die ſchöne und flare Auseinander- 

jegung des Sophronius ihm dazu verhalf, oder daß eine 

tiefere Erwägung der Haffifhen Worte Leo’8 J. an die er 

fih anſchloß (agit utraque forma etc.), ihn dahin führte. 

Mit Befeitigung des abgejchmadten roAvrgonwg Evepyel 

(im erften Briefe) fagt er jegt ganz richtig: „die göttliche 

Natur (in Chriſtus) wirft das Göttlihe, die menſchliche 

aber vollzieht das, was des Fleifches iſt“, und: „wir 

verfünden die zwei Naturen, die in der einen Perſon des 

eingebornen Sohnes Gottes unvermifht wirfen, was 
ihnen eigen ift.“ 

c) Hiemit hatte Honorius die orthodore Lehre aus; 

gefrrohen, und ed wäre völlig unrecht, ihn der Härefie 

zu bezücdhtigen. Aber im Widerſpruche zu dieſen feinen 

eigenen Aeußerungen ftelt er auch jegt wieder die beiden 
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Ausdrücke zuia und dvo Evepy. auf gleiche Linie, und ver: 

langt die Bermeidung des einen wie des andern. Nachdem 

er jelbft gefagt hatte: „beide Naturen wirfen, was ihnen 

eigen iſt“, war es Inconfequenz, den Terminus, zwei 
Energien verbieten zu wollen. Aengſtliche Sorge für 

Erhaltung des Friedens und Mangel an Klarheit, aud) 

nachgiebige Gefälligfeit gegen die Gonftantinopolitaner (dul- 

cedine et humilitate pollens) waren Schuld, daß der Papft 

den richtigen Ausorud für die orthodore Lehre verwarf, und 

damit der Härefie nicht unbeträchtlichen Vorſchub leiftete. 

d) Das Anftößigfte im erften Briefe, die Behauptung 

des &v Ielnua in Chriftus, dem Wortlaute nad) der 

aufgelegte Monotheletismus, ift in den Fragmenten des 

zweiten Briefes nicht mehr mwiderholt. Ob es im leßteren 

überhaupt gar nicht geftanden, kann nicht entfchieven werben. 

Auf jeden Fall Hat es Honorius nit widerrufen, und 

darum hatten die Monotheleten formell wenigftens alles 

Recht, fih) auf ihn als ihren Patron und Vorfämpfer zu 

berufen. Und hierin liegt feine zweite Schuld. Wie er 

einerfeitd (negativ) den richtigen Ausdruck der orthodoren 

Lehre (dvo Erepyeia) verbot, fo hat er andererfeits (pofitiv) 

den terminus technicus der Härefie felbft ausgeſprochen. 

Und doch dachte er auch in diefem Punkte nicht Häretifch, 

fondern nur unflar, wie wir oben ©. 18 zeigten, und vers 

fäumte nur, die richtige Gonfequenz aus feiner eigenen 

richtigen Prämiſſe zu ziehen. 

Eine Entfhuldigung, ja Vertheidigung des Honorius 
verfuhte im I. 641 fein zweiter Nachfolger Johann IV., 

als Patriarch Pyrrhus von Konftantinopel fih für bie 

Einwillens Lehre auf Honorius berufen hatte. Papft Johann 

jhrieb nun an Pyrrhus: „auf die Benachrichtigung durch 
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Eergius, daß Einige in Chriftus zwei einander wider 
ſprechende Willen annähmen, erwiederte Honorius: Chri— 

ſtus hat zwar die wahre Menfchheit angenommen, aber 

nicht die durch den Sündenfall verdorbene, fondern wie fie 

vor dem Falle war. In ihm war vefhalb Fein Gefeg der 

Glieder, das dem Geſetze des Beiftes widerftrebte. Dieß 

ift, fährt Iohann fort, ganz richtig, und Chriſtus hatte 
darum, wie urfprünglih Adam, nur einen natürlichen 

menfhliden Willen, während in uns zweierlei Wille 

it. So meinte e8 auch Honorins und läugnete nur den 

Willen der Glieder im Gegenfage zu dem menfdlichen 
Willen des Geiftes. Er ſprach nur von der menfhliden 

Natur Ehrifti (wenn er das &v Ielrum behauptete), und 

ed darf ihn Niemand tadeln, daß er blos von der menſch— 

lihen Natur gefprodhen und von der göttlichen geſchwiegen 

hat. Er hat eben auf die Nachricht des Sergius gerade 

dad geantwortet, was damals noth war, und auch der 

Apoftel hat ja bald die göttliche bald die menſchliche Natur 
Ehrifti allein hervorgehoben * I), 

Auf gleiche Weife wurde Honorins von dem römifchen 
Abte Johannes, defjen er ſich bei Koncipirung feines Briefes 
an Sergius bedient hatte, vertheidigt. Der h. Abt Marimus 
nahm deſſen Worte in feine Difputation mit Pyrrhus auf. 
Als Tegterer behauptete, auch Honorius habe in feinem 
Schreiben an Eergius nur einen Willen gelehrt, erwiederte 
Marimus; „der Concipient jenes Briefes von Honoriug, 
der fpäter im Auftrage Johannes IV. auch an Kaifer Eon; 
ftantin Heraflius fchrieb, verfichert: wir haben (in jenem 

1) In Anastasii Collectanea bei Galland. Biblioth. PP. &. XII. 

p- 32 sq. und Mansi, T. X. p. 682 sq. 



24 Das Anathem 

Briefe) gefagt, daß ein Wille im Herrn fei, nit ein 

Wille der Gottheit und Menfchheit zugleih, ſondern wir 

redeten von dem einen Willen ver Menfchheit allein. Da 

nämlih Sergius gefchrieben hatte, von Ginigen würden 

zwei einander widerfprehende Willen Chrifti gelehrt, fo 

antworteten wir, Chriftus habe nicht zwei einander wider: 

fprehende Willen gehabt, des Fleiſches und Geiftes, wie 

wir Menjhen nad dem Falle, fondern nur einen Willen, 

der feine Menfchheit Yuvowg xagarrroide. Wollte aber 

Jemand fagen: warum habt Ihr, von der Menfchheit Ehrifti 

handelnd von feiner Gottheit ganz gefchwiegen, jo ants 

worten wir: erftend, Honorius hat eben auf das geants 

wortet, was Sergius fragte, und zweitens haben wir wie 

in Allem fo auch hier an die Gewohnheit der hl. Schrift 

und gehalten, weldye bald von der Gottheit, bald von ber 

Menſchheit Ehrifti allein ſpricht“ N. 

Wir müffen befennen, die von Johann IV. und dem 

Abte Johann gleihförmig gegebene Interpretation des 

Honorius'ſchen Briefes ſcheint uns suavior als verior. 

Sergius von Conſtantinopel ſprach in ſeinem Briefe an 

Honorius durchaus nicht von zweierlei menſchlichen 

Willen in Chriſtus, ſondern davon, daß der Terminus 

dvo Erepysımı auf die Annahme zweier Willen in Chriſto, 
eines göttlihen und menſchlichen, und damit zur Zulafjung 

eines Widerſtreits dieſer zwei Willen führen fünnte. Die 

Situation des Papftes Honorius bei feiner Antwort war 

fonad nicht die, welche feine Vertheiviger vorausfegen, er 

hatte fih gar nicht über die Möglichkeit zweier menſch— 

lihen Willen in Ehriftus zu Außern, und das &v HEinue, 

1) Maximi disput. cum Pyrrho bei Mansi, T. X. p. 739. 
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welches er anerfennt, ift nicht der unverborbene menſch— 

lie, fondern der göttlihe Wille in Ehriftus. eine 

eigenen Worte ©. 14 zeigen dieß deutlich; und auch Sergiug, 

dem er antwortete, hatte nur den göttlihen Willen in 

Chriſtus anerkannt (S. 11). Den menſchlichen Willen 

Chrifti verliert er gänzlich aus dem Gefihte, weil derſelbe 

moralifch eins ift mit dem göttlihen und Honorius zwifchen 

moralifcher und phyfifcher Einheit nicht unterfcheidet. 

An einem andern Orte berichtet und Marimus, jener 

römische Abt Johannes habe noch weiter behauptet, der 

Brief des Honorius fei von den Griechen verfälfcht worden, 
denn es ſei darin nit ausdrücklich geftanden: „in 

Ehriftus war durchaus nur ein Wille”, auch fei darin 

niht der menfhlihe Wille überhaupt, fondern nur der 

fündhafte Wille Ehrifto abgefproden worden "). 

Es mag gar wohl fein, daß die Freunde des Monos 

theletismus in Griechenland mit dem Briefe des Honorius 

eine Fleine Weränderung vornahmen und ein Wörtchen 

G. B. durchaus) einſchwärzten (ähnlich wie Luther das 

„allein“ in Röm. 3, 28), um der übelgewählten Floskel 

&v Helrua die vollfte monotheletiiche Bedeutung zu geben. 

Aber dieſe Verfälfhung kann ſich nicht auf das Eremplar, 

weldyes auf und gefommen ift, erftredt haben, da biefes 

auf der jehöten allgemeinen Synote in Gegenwart der 

päpftlihen Legaten und ohne alle berichtigenne Bemerkung 

von ihrer Seite (in andern Fällen, 3. B. in Betreff ver 

angeblichen Briefe des Bigilius ließen fie es an folden 

nicht fehlen, vgl. Bd. I. ©. 832 meiner Conciliengeſchichte) 

verlejen und den Akten einverleibt worden war. Und wenn 

Abt Johann weiter bemerkte, in dem ächten Terte des 

1) Maximi epist. ad Marinum presbyt. bei Mansi, T. X. p. 689, 
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Honorius'ſchen Briefes ſei direft und pofitiv nur der fünd- 

hafte, nit aber der menſchliche Wille überhaupt 
Ehrifto abgefprohen worden, fo zeugt "au dieß nicht 

gegen die Integrität unferes Tertes, im Gegentheil paßt 

e8 auf ihn vollftändig. Direft und pofitiv ift barin 

nur der fündhafte Wille geläugnet, von dem andern ba; 

gegen völlig gefchmwiegen, und das IUnftatthafte der beiden 

Entfhuldigungen von Papft Johann IV. und dem Abte 

Sohann liegt eben darin, daß fie behaupteten: Honorius 

habe, weil überflüffig, des göttlichen Willens in Chriftus 

nit erwähnt, während er tod vom natürlihen menſch— 

lichen Willen ſchwieg, deſſen er bei der vorliggenden 

Streitfrage gerade hauptfächlic hätte gedenken follen. 

So bleibt uns denn das Refultat: die beiden Briefe 

des Honorius, wie wir fie jest haben, find unverfälfcht 

und dulden die interpretatio suavis nicht, welche ihnen ges 

gegen werben wollte; fie zeigen, daß Honorius faftifch von 

den beiden heterovoren Terminis Ev Helnua und ula 

&vepyeıa den erftern felbft gebrauchte, den andern aber mit 

dem Schlagworte der Orthodorie dvo Evepysızı auf gleiche 
Linie ftellt und beide verwarf; fie zeigen aber auch, daß 

die Grundanfhauung des Honorius, die Grundlage feiner 

Argumentation und damit er felbft im Herzen orthobor war, 

und fein Fehler nur in unrichtiger Darftellung des Dog— 

mas und in Mangel an logifcher Confequenz beftand, 

In diefer MWeife erledigt fi) uns die Frage nad) der 

Orthodoxie oder Härefie des Papftes Honorius und wir 

halten ſonach den Mittelweg zwifchen denen, melde ihn 

auf eine Stufe mit Sergius und Cyrus ftellten und uns 

bevenflih den Monotheleten beirechneten ) und denen, 

1) So die meiften Gallifaner f. 3: B. Richer, histor. Concil. 
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welhe durchaus Feine Madel an ihm duldend in das 

Schickſal der nimium probantes verfallen find, fo daß fie 

lieber die Aechtheit der Aften des fechften allgemeinen 

Concils und mehrerer andrer Urfunden leugnen ) oder auch 
dem öfumenifchen Goneil einen faftifhen Irrthum (in 

unrichtiger Beurtheilung des Honorius) zufchreiben woll; 

ten ?). Letzteren gegenüber traten die Appellanten (Jans 

feniften) mit dem Argumente hervor: wenn Ihr behauptet, 

das fechfte allgemeine Concil fei in einen error facti ver: 

fallen, fo dürfen wir das Gleiche aud) in Betreff des Papftes 

Glemens XI. und feiner Gonftitution Unigenitus behaupten. 

general. Lib. I, c. X. p. 567. seqq. ed. Colon. 1683. Dupin, nou- 

velle Biblioth. etc. T. VI. p. 69. ed. Mons. 1692. Bossuet, de- 

fensio declarat. cleri Gallicani, T. II. p. 190. und Proteftanten 3. B. 

Walch, Keperhilt. Bo. IX. ©. 125. Bomwer, Geh. d. Päpfte, 

Br. IV. ©. 185. Forbesius, instructiones historico-theol. p. 240. 
Dorner, Lehre v. d. Perſon Ghrifti, Bo. I. 1. ©. 218. — Ju 
jelbit der Gardinal de la Luzerne urtheilte fo ftrenge über Honorius 
in f. Werfe sur la declaration de l’assemblde du clerg6 de France 
an 1682. Paris 1821, bei Palma, praelectiones hist. eccl. Romae 

1839. T. II. P. I. p. 106 segg. 
1) So befondere Pighius (Diatriba de actis VI. et VI. 

Coneil.) und Baronius, (ad ann. 633, 34 sqq. u. 681, 29 sqq.). 
2) So Gardinal Turrecremata (lib. II. de ecclesia c. 93), 

Bellarmin (lib. IV. de rom. pontif. c. 2.), und der gelehrte 
Maronit Joſeph Simon Afjfemani (Biblioth. juris orient, 
T. IV. p. 113. seqq ). Letzterer meint, die jechite allg. Synode habe 
allerdings den Honorius für einen Häretifer gehalten und als ſolchen 

anathematifirt, aber es feien ihr die Punkte, die zu feiner Entſchuldi— 
gung jprehen, namentlih die oben angeführten Apologien defjelben 
von Johann IV. und Abt Marimus nicht befannt gewejen. Der beffer 

unterrichtete Papſt Leo II. dagegen habe das Anathema der Synode 

über Honorius nit vollftändig approbirt, fondern ihn nur wegen 

Nachläßigkeit, nicht wegen Härefie anathematifirt. Siche 
unten ©. 35 f. 
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Allein ed findet ein großer Unterfchied zwiſchen den Appel: 

lanten und jenen Apologeten des Honorius ftatt. Letztere 

ftellten a) ihre Anfiht aus Ehrfurcht gegen ven h. 

Stuhl auf, nicht jene, und gingen b) davon aus, die 

Briefe des Honorius oder aud der Brief des Sergiug, 

auf welchen Honorius antwortete, feien nachmals verfälicht 

und in falfhen Eremplaren dem fechften allgemeinen Gon- 

cil vorgelegt worden, fo daß dieſes an ſich ganz richtig ge- 

urtheilt und den (freilich Pfendo-) Honorius verworfen 

habe '). 

Der Mittelweg, den wir für den richtigen halten und 

oben audeinandergefegt haben, ift aber weſentlich verſchie— 

den von dem, welden Garnier entdedt haben wollte ?) 
und worauf ihm fo viele angejehene Theologen und Hiftos 

rifer folgten 9), daß dieſe Sententia gewöhnlidy für bie 

communis erflärt wird. Hienach wird zugegeben, daß 

die fechfte allgemeine Synode die Briefe des Honorius 

„wirflih und mit Recht anathematifirt habe, aber nicht 

als ob fie irgend etwas Häretifches enthielten, denn fie 

feien hievon völlig frei, fondern ob imprudentem silentüi 

oeconomiam, weil Honorius durch Anbefehlung dieſes 

1) ®al. Chmel, O. S. B. Prof. Prag. Vindiciae concilii oecu- 

menici VI. Pragae 1777. p. 441 sqq. 456 sqgq. 
2) Garnier, de Honorii et concilii VI. causa im Anhange zu 

j. Ausgabe des Liber diurnus Romanorum pontificum. 
3) Namentlich Combefis, Honorii Papse causa am Schlufje feines 

großen Werfes historia haeresis Monotheletarum ; Thomassin, dissert. 

12. in Concilia; Natalis Alexander, hist. eccl. Sec. VII. Diss. II. 

Propos. III. T. V. p. 522. ed Venet. 1778. Zu ben Beriheidigern 
des Honorius gehören noch Mamachi, origines et antiquitates, T. VI. 
p- 92; Orsi, de rom. Pontificis authoritate, T. I. P. I. Lib. I. Balle- 

rini, de vi ac ratione primatus, p. 303. sqq.; Assemani |. c. 

Palma, |, c. p. 112 sqgq. 
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Silentiums der Härefie mächtigen Vorſchub geleiſtet habe. — 

Auch dieſe Meinung, ſcheint mir, iſt zu günftig für Hono— 

rius, indem ſich uns herausſtellte, daß ſeine Briefe, 

namentlich der erſte, in der That Irriges enthielten. 

Gfrörer (Kirchengeſch. Bd. III. 1. ©. 54) vermuthet, 

die Briefe des Honorius ſeien die bedungene Gegenleiſtung 

geweſen für die große Gefälligkeit, die ihm kurz zuvor der 

Kaiſer Heraklius erwieſen. Keinem der bisherigen Päpfte, 

auch Gregor d. Gr. nicht, ſei ed trotz wiederholter An— 

ſtrengungen gelungen, den ſeit dem Dreikapitelſtreit ſchis— 
matiſchen Metropolitanſtuhl Aquileja -Grado fammt feiner 

Kirchenprovinz wieder mit Rom zu uniren. Aber Hono— 

rius, glücklicher als feine Vorgänger, habe das große 

Werk ausgeführt, den ſchismatiſchen Erzbiſchof Fortunat 

von Grado verjagt und einen „Parteigänger Roms“ Pri— 

mogenius auf den Metropolitanſtuhl Iſtriens geſetzt — 

mittelſt bewaffneter Huͤlfe des griechiſchen Exarchen. „Kann 

man, ruft Gfrörer aus, einen Augenblick zweifeln, daß die 

Unterwerfung der iſtriſchen Kirche unter den Stuhl Petri 

der Preis war, für welchen Honorius dem monotheletiſchen 

Bunde beigetreten iſt. Eine Hand waſcht die andere!“ 
Ich kann dieſer Hypotheſe nicht das gleiche Lob ſpen— 

den, wie Kurtz in ſ. Handbuch der Kirchengeſchichte (1853. 

Br. I. 2. ©. 181). Abgeſehen davon, daß Primogenius 

fehr unpafjend ein Parteigänger Roms genannt wird (er 

war Eubdiafon der römischen Kirche), ift ſchon die Grund» 

lage des Gfrörer'ſchen Baues haltlos, denn es ift unrichtig, 

daß feinem der Päpfte vor Honorius die Unirung des 

Stuhleds von Grado gelungen fei. In Wahrheit fam 

ihon im 3. 607 folde Union zu Stande; der Stuhl von 

Aquilejas Grado erhielt an Candidian einen orthodoren 
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Metropoliten und alle Bifchöfe diefer Kirchenprovinz, 

deren Etühle in Faiferlihem Gebiete lagen, verließen das 

Schisma 1). Was aber gefhah unter Papſt Honorius? 
Der Schismatiker Fortunat hatte ſich mit Hülfe der Longo— 

barden des Stuhld von Grado bemädtigt, und das 

Schisma zu erneuern verfuht. Darüber zürnten feine 

Euffraganen, und auch der faiferlihe Statthalter (Exarch) 
zu Ravenna drohte, jo daß Fortunat für gut fand, den 

Kichenfhag ftehlend ing Land der Longobarden zu fliehen 

(3. 629 oder 630). Papft Honorius aber befegte jegt den 

Etuhl von Grado mit dem römischen Subdiakon Primo- 

genius und forderte von den Longobarden, freilicd vergeblich, 

die Auslieferung jener Koftbarfeiten der Kirche von Grabe, 

Wir befigen noch jegt (bei Manfi, T. X. p. 577 und 

Baron ad ann. 630, 14). feinen hierauf bezüglihen Brief 

an die Bischöfe von Iftrien, an deſſen Schluffe die von 

Baronius mißverftandene Stelle vorfommt: „in ähnlichen 

Fällen würden auch die Väter der christianissima respub- 

lica Gleiches erweifen,“ d. 5. geftohlenes Gut, das in ihr 

‚Land gebracht wurde, ausliefern. Baronius meinte, unter 
christianissima respublica fei Venedig zu verftehen ; aber 

ihon Muratori (Gefd. v. Ital. Bd. IV. S. 76) bemerfte 

1) Als die Longobarden Oberitalien eroberten, war der Metro: 
politanftuhl von Aquileja nah Grado verlegt worden, da dieſe durch 

Moräfte feite Stadt von den Longobarden nicht erobert werden fonnte; 

und die Metropoliten nannten ih „von Aquileja zu Grado.“ Von 
den zu diefer Kirchenprovinz gehörigen Städten aber waren die einen 
in der Gewalt des Kaifers geblieben, die andern von den Longobar— 

ben erobert worden. Die Biſchöfe im longobardiſchem Gebiete nun 

wollten der Union im 3. 607 nicht beitreten, und beftellten jegt für 

fi ein bejonderes hierarchiſches Oberhaupt mit dem Titel: „Patriarch 
von Aquileja.” 
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richtig, daß mit diefem Ausdrucke gar häufig das römifche 
Reich bezeichnet werde. Aus dem Gefagten aber erhellt, 
da die Union des Stuhls von Grado und feiner Euffras 

ganen ſchon Alter war ald Papft Honorius, und unter 

diefem nur eine temporäre Störung derſelben wieder be 

feitigt wurde. Legtere an fih — durch den Widerſpruch 

der Euffraganen — unhaltbar, braudte nit um das 

Blutgeld der Zuftimmung zur Härefie erfauft zu werben. 

Wenn wir aber den Papft Honorius nit von aller 

Schuld freifprehen, fo werden wir hierin nicht durdy die 

Thatſachen geftört, daß Martin I, fowie feine Lateran— 

Eynode im I. 649 und ebenfo Papft Agatho und feine 

Synode im 3. 680 den Honorius nicht unter die Monos 
theleten gerechnet, vielmehr fein Andenken in Ehren ges 

halten und fi) fo geäußert haben, als ob alle bisherigen 

Päpfte Gegner der Härefie gewefen fein. Es war natürs 

ih, daß die Art und Weife, wie Papft Johann IV. und 

Abt Johann den Honorius entſchuldigten und rechtfertig— 

ten, damals in Rom die Allgemeine war, und man fi 

ihrer gewiß gerne bediente, um glüdlidh über einen ſchwie— 

tigen Punkt hinüberzufommen. Seit dem Ausſpruche der 

ſechsſten allg. Synode aber veränderte fi die Sache und 

auch die Päpfte haben jekt das Anathem über Honorius 

anerfannt und wiederholt. Und zur Unterfuhung der Cens 

tenz der fehsten allg. Eynode gehen wir jegt über. 

1) Diefe durch Kaifer Gonftantin Pogonatus im 

Einverftändniffe mit Papſt Agatho, der fi dabei durch 

Legaten vertreten ließ, zur Beilegung der monotheletifchen 

Streitigfeiten berufen und am 7. November 680 eröffnet, 

erwähnte zum erftenmale bes verftorbenen Papftes Honos 

tius im Eingange ihrer 13. Eigung am 28. März 681 
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mit folgenden Worten: „Nahdem wir die bogmatifchen 

Schreiben des Sergius von Eonftantinopel an Cyrus von 
Phaſis (ſpäter von Alerandrien) und an Papft Hono- 

rius, fowie den Brief des Letztern an Sergius 

gelefen haben, fanden wir, daß diefe Urkunden den 

apoftolifhen Dogmen, aud den Erflärungen 

der hl. Eoncilien und aller angefehenen Vä— 

ter wibderfprehen und den falfhen Lehren 

der Häretifer folgen; deßhalb verwerfen wir fie volls 

ftändig und verabfcheuen (Bdelvrrousde) fie ald ſeelen— 

verderblid. Aber audh die Namen dieſer Männer 

müflen aus der Kirche ausgeftoßen werden, nämlich ter 

des Sergius, der zuerft über dieſe gottlofe Lehre gefchrie- 

ben hat. Ferner der des Cyrus von Alerandrien, des 

Pyrrhus, Paulus und Petrus von Gonftantinopel und des 

Theodor von Pharan, welde ſämmtlich auch Papft Agatho 

in feinem Schreiben an den Kaifer verworfen hat. Wir 

belegen fie fämmtlich mit dem Anatheme. Nebft ihnen 

aber foll, ift unfer gemeinfamer Beſchluß, 

aud aus der Kirche ausgefhloffen und anathes 

matifirt werdenderehemalige Papſt Honorius 

von Altrom, weil wir in feinem Briefe an 

Sergius fanden, daß er in Allem deffen An 

fiht folgte und feine gottlofen Lehren be 

ftätigte (xara nova zii Exelve [bed Eergius] yvayn 
EaxolsIrowra xal ra aurä aoeßı) zupwWoorre doyuara)?). 

2) Gegen Ende derſelben Sigung wurde aud der 

zweite Brief des P. Honorius an Sergius zur Prüfung 

1) Mansi, Collectio Concil. T. XI. p. 554 sq. Harduin, Collect. 

Concil. T. I. p. 1332 sq. 
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vorgelegt und von der Synode verordnet, daß alle von 

Archivar Georg von Conſtantinopel übergebenen Akten— 

ſtuͤcke, darunter die zwei Briefe des Honorius, ſogleich als 

ſeelenverblich verbrannt werden follten !). 

3) Wiederum gedachte die ſechsſste allgemeine Synode 

des Papſtes Honorius in der 16. Sitzung am 9. Auguft 681 

bei den Acclamationen und Grelamationen, womit die Vers 

handlungen dieſes Tages ſich ſchloßen. Die Bifchöfe riefen: 

„viele Jahre dem Kaifer, viele Jahre dem römischen Papſte 

Agatho, viele Jahre dem Patriarhen Georg von Eonftanti- 

nopel ıc., Anathema dem Häretifer Sergius, dem Häretifer 

Cyrus, dem Häretifer Honorius, dem Häretifer 

Pyrrhus ac. ıc. 2). * 

4) Noch wichtiger ift, was in ber 18. und legten 

Eigung am 16. Septbr. 681 gefhah. In dem Glaubens: 

defrete, welches jegt publicirt wurde und die Haupturfunde 
der Synode bildet, lefen wir: „Diefe Symbole (der früheren 

allgemeinen Synoden) hätten genügt zur Erfenntniß und 
Beftätigung des orthodoren Glaubens. Weil aber ver An- 

fünger aller Bosheit immer noch eine helfende Echlange, 

durch die er fein Gift ausbreiten fann, und damit gefüge 

Werkzeuge für feinen Willen findet, wir meinen den Theodor 

von Pharan, den Sergius, Pyrrhus, Paulus, Petrus, die 

früheren Biſchöfe von Eonftantinopel, auch den Hono- 

tius, Papſt von Altrom, den Cyrus von Aleran- 

drien 2c., jo fäumte er nicht, durch fie Aergerniß in der 

Kirche anzurihten durch Ausftreuung der häretifchen Lehre 

1) Mansi, ]. c. p. 582. Harduin, ]. c. p. 1354. 

2) Mansi, 1. c. p. 622. Harduin, 1. c. p. 1386. 
Theol. Onartalirift. 1857. I. Heft. 3 
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von einem Willen und einer Energie der zwei Naturen 

des einen Ehriftus !).“ 

5) Nachdem alle Bifhöfe und der Kaifer dieß Glaus 

bensdefret angenommen und unterzeichnet hatten, publicirte 

die Eynode den herfümmlihen Aoyog rgopwwntıxog, ber 

an den Kaiſer gerichtet unter Anderm fagt: „Deßhalb 

belegen wir mit Ausſchließung und Anathem den Theodor 

von Pharan, den Sergius, Paulus, Pyrrhus und Petrus, 

au den Cyrus, und mit ihnen den Honoriug, ehe 

mals Bifhof von Rom, der ihnen folgte 9.“ 

6) In derjelben Eigung erließ die Eynode auch ein 

Schreiben an Papſt Agatho und fagt darin: „wir haben 

den Thurm der Häretifer zerftört und fie durch Anatheme 

getödtet, gemäß der früher in Deinem heiligen Briefe aus- 

gefprochenen Sentenz, nämlid den Theodor von Pharan, 

den Sergius, Honorius, Eyrus x. 3). ” 

7) Im engſten Zufammenhange zu den Aften der 

jehsten allg. Synode ftehen die zwei Beftätigungsedifte 

ihrer Beihlüffe, das faiferlihe und päpftlide, und in 

dem einen wie in dem andern wird das Anathem über 

Honorius beftätigt. Der Kaifer fchreibt: „Mit diefer 

Krankheit (wie fie von Apollinaris, Eutyches, Themi— 

ftius 2c. ausging) haben die Kirchen nachmals wieder 

angeftedft jene unheiligen Priefter, die vor unjeren Zeiten 

verfchiedene Kirchen falfch regiert haben. Es find dieß 

Theodor von Pharan, Cergius, der ehemalige Biihof diefer 

Hauptftadt, auch Honorius, der Papft des alten 

1) Mansi, l. c. p. 635. Harduin, 1. c. p. 1398. 

2) Mansi, l. c. p. 666. Harduin, 1. c. p. 1422. 

3) Mansi, I. c. p. 683. Harduin, 1. c. p. 1438. 
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Roms (Ere dE xal Ovworog 6 tig nossßurtoas Powg 
nartag yerQusvos), der Befeftiger (Beftätiger) ver 

Härefie, der fich felbft widerfprochen hat (0 775 aipeoaux 

Beßauwang, zul aurog davıy TrO00URKXOUEVoS). ... Wir 

anathematifiren alle Härefie von Simon (Magus) an bis 

jegt ... überdieß anathematifiren und verwerfen wir die 

Urheber und Gönner der faljchen und neuen Lehren, nämlich 

den Theodor von Pharan, den Sergius ..., aud den 

Honorius, welcher Papſt von Altrom war, der in Allem 

jenen beiftimmte, mit- ihnen ging und die Härefte befeftigte 

(erı dE “al Ovwpiov 109 ing noesßvrigas 'Pourg nanav 
YEVOLEVOV, TOV KOTQ TIAVIR TETOIG Ovvaig£trv xal OlvÖDouOV 

xal Beßauwıny iS aig&oews) !). 

8) In Form eines Antwortſchreibens an den Kaifer 
gab auch der Papſt Leo II., der unterdeſſen auf Agatho 

(rt 10. Januar 682) gefolgt war, feine Beftätigung, und 

jagt dabei: Pariter analhematizamus novi erroris inven- 

tores, id est, Theodorum Pharanitanum episcopum, Cyrum 

Alexandrinum, Sergium, Pyrrhum, Paulum, Petrum, Con- 

Stantinopolilanae ecclesiae subsessores magis quam prae- 

sules, nec non et Honorium, qui hanc apostolicam 

ecclesiam non apostolicae traditionis doctrina lustravit, 

sed profana proditione immaculatam fidem subvertere 

conatus est; (nad) dem Griechiſchen subverli permisit 

acoxconos) et omnes, qui in suo errore defuncti sunt?). 

Diefe Stellen aus den Akten des jechsten allg. Concils 

und den zwei Beſtätigungsedikten ſind die wichtigſten Zeug— 

1) Mansi, 1. c. p. 699 u. 710. Harduin, 1. c. p. 1447 u. 1458. 
2) Mansi, 1. c. p. 731. Harduin, 1. c. p. 1475. 

3* 
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nifje des riftlihen Alterthums in Betreff des Anathems 

über Honorius. Ihnen reihen fih folgende an. 
9) In feinem Schreiben an die fpanifchen Bifchöfe 

fagt Papft Leo II.: Qui vero adversum apostolicae tra- 

dilionis puritatem perduelliones exsliterant ... aelterna 

condemnatione mulctati sunt, i. e. Theodorus Pharanitanus, 

Cyrus Alexandrinus, Sergius, Pyrrhus, Paulus, Petrus 

Constanlinopolilani, cum Honorio, qui flammam haeretici 

dogmalis non, ut decuil aposiolicam auctoritatem, in- 

cipientem eztinzit, sed negligendo confovit *]: 

10) Und im Briefe an 8. Ervig: omnesque haerelicae 

asserlionis auctores, venerando censente concilio condem- 

nati, de catholicae ecclesiae adunatione projecti sunt, i. e. 

Theodorus Pharanitanus episcopus, Cyrus Alexandrinus, 

Sergius, Paulus, Pyrrhus et Petrus, quondam Constanti- 

nopolitani praesules; et una cum eis Honorius Romanus, 
qui immaculatam apostolicae traditionis regulam, quam 

a praedecessoribus suis accepit, maculari consensit ?). 

11) Von der Verdammung des Honorius durch die 

ſechste allg. Synode fpricht weiterhin i. I. 692 das Quini- 

sextum oder die Trullaniihe Synode, welche nur zwölf 

Jahre nad) der obigen ftatthatte. Cie jagt in ihrem erften 

Canon: „ferner befennen wir und zu dem Glauben, welchen 

die ſechste Synode ausgefprodhen hat. Sie lehrte, daß 

man zwei natürlihe Willen und Wirfungen in Chriſtus 

annehmen müfje und verurtheilte (xaradızaoaca) Alle, 

welhe nur einen Willen lehrten, nämlid den Theodor 

1) Mansi, I. c. p. 1052. Harduin, 1. c. p. 1730. 

2) Mansi, 1. c. p. 1057. Harduin, 1. c. p. 1735. Ob dieſer 

legtere Brief von Papft Leo II. oder feinem Nachfolger Benedikt II. 

berrühre, ijt hier gleichgüliig. 
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von Pharan, Cyrill von Alerandrien, Honorius von 

Rom, Sergius“ x. ıc. N. 

12) Gleiches Zeugniß gibt wiederholt auch die fiebente 

allg. Synode ; insbefondere jagt fie in ihrer Haupturfunde, 

dem Glaubensdefrete: „wir verfünden fofort zwei Willen 

und Wirfungen nad der Eigenthümlichfeit der Naturen in 

Chriſtus, gleichwie auch die ſechste Synode in Gonftanti- 
nopel gelehrt hat, verdammend (aroxnpvsroe) den Sergiug, 

Honorius, Eyrus ıc. 1. 2.” Das Gleiche wird von 
der Synode felbft oder ihren Mitglievern nod an vers 

ſchiedenen andern Stellen behauptet 3). 

13) Ebenfo äußert ſich die achte allgemeine Synode: 

sanclam et universalem sextam synodum suscipientes ... 

anathematizamus autem Theodorum, qui fuit episcopus 

Pharan, et Sergium et Pyrrhum ... alque cum eis Hono- 

rium Romae, una cum Cyro Alexandrino ?). 

14) Daß in dem römischen Gremplare der Aften des 
jehöten allg. Goncil8 der Name des Honorius unter den 

Anathematifirten ſich vorfand, erhellt auch ganz dentlich aus 

Anastasii vita Leonis II., worin es heißt: Hic suscepit 

sanclam sextam synodum ... in qua et condemnali sunt 

Cyrus, Sergius, Honorius, et Pyrrhus, Paulus et Petrus, 

nec non et Macarius cum discipulo suo Stephano °). 

15) Endlich, um noch fpätere Zeugen 3. B. Beda, 
gar nicht zu nennen, fchreibt Papſt Hadrian II. (867— 

1) Mansi, T. XI. p. 938. Harduin, T. III. p. 1658. 
2) Mansi, T. XIII. p. 377. Harduin, T. IV. p. 454. 
3) Mansi, T. XII. p. 1124. 1141. T. XIII. p. 404. 412. Har- 

duin, I. c. p. 134. 147. 474. 482. 
4) Mansi, T. XVI. p. 181. Harduin, T. V. p. 914. 
9) Bei Mansi, T. XI. p. 1047. 
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872): licet enim Honorio ab Orientalibus post mortem 

anathema sit dictum, sciendum tamen est, quia fuerat 

super haeresi accusalus, propter quam solam licitum est 

minoribus, majorum suorum motibus resistendi. 

Diefe Aeußerung Hadriand wurde in der fiebenten 

Sitzung des achten allg. Concils verlefen und gebilligt '). 

Werfen wir einen Blick zurück auf die Stellen, in 

denen die ſechſste allg. Eynode über Honorius ſprach, fo 

fann fein Zweifel fein, daß fie feine Briefe und ihn felbft 

für häretifch erflärte. „Seine Briefe widerſprechen, jagt 

fie, den apoftolifhen Dogmen 20. und find als feelenver- 

berblih zu verabſcheuen.“ „Honorius hat in Allem den 

Anfichten des Sergius gefolgt und deſſen gottlofe Lehren 

beftätigt *; „Satan hat durdy ihm häretifche Lehren aus— 

geftreut *; darum „Anathem dem Häretifer Honoriug, * 

Hienach ift e8 Far, daß er nicht blod ob imprudentem 

silentii oeconomiam, wie Garnier meinte, nidyt weil er 

zur Ungeit gefhwiegen, fondern weiler pofitiv in feinen 

Briefen Häretifches vorgetragen und die Härefie beftätigt hatte, 

mit dem Anatheme belegt wurde. Aber wie ftimmt dieß 

mit unferem eigenen früher abgegebenen Urtheile über 

Honorins zufammen? Wir behaupteten ja, daß die Grund; 

anfhauung des Honorius, die Grundlage feiner Argumen- 

tation und damit er felbft im Herzen orthodor war. — 

Allerdings; aber die Eynode mußte fih an das halten, 

was vorlag, und dieß war a) die Aufftellung der häretifchen 

Formel &v Helrua und b) die Verwerfung der erthodoren 

Formel duo Evepysıcı. Die Briefe des Honorius enthielten 

alfo faktiſch Häretifches und verdienten das ftrenge Urtheil 

1) Mansi, T. XVI. p. 126. Harduin, T. V. p. 866. 
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der Synode um fo mehr, je größeren Vorſchub fie, weil 

von der höchſten kirchlichen Autorität ausgegangen, der 

Härefte leiften mußten und leifteten. Enthielten aber vie 

Briefe wirklich Häretifches, und hat Honorius die Irrthümer, ' 

die er darin behauptet und verfündet, fpäter nicht nad)s 

weisbar zurüdgenommen, fo fonnte die Synode auch die 

Perſon des Honorins mit Genfur belegen. Was er 

faftiich fagte, verfündete, behauptete, das galt, und dar— 

nad mußte die Synode urtheilen; das Urtheil darüber, 

ob er es nicht fo ſchlimm meinte, und ob er nur in Dar— 

tellung tes Dogmas gefehlt habe, ohne im Herzen 

Häretifer gewefen zu fein, dem allfehenden Auge Gottes 

überlafjend. 

Daß auch der Eynode die Entfhuldigungsgründe, welche 

wir zu Gunften des Honorius angeführt haben, nicht uns 

befannt blieben, dafür bürgen die beachtenswerthen Worte 

in dem Faiferlihen Beftätigungsfchreiben : „Honorius, der 

Befeftiger (Beftätiger) der Härefie, der fi felbft wider— 

Iprohen hat“ (S.35). Wir fehen, man bemerfte damals 

ſchon, daß die Konclufion des Honorins mit feiner Prämiffe 

niht aufanımenftimme, daß er den Terminus zwei 

Energien verwerfe und deoch (im zweiten Briefe) felbft 

jo Iehre, und daß feine Grundanſchauung nit zum Mone— 

theletismus, fondern zum orthovoren Dyotheletismug hätte 

führen follen (f. ©. 18): 

Sehr beachtenswerth ift die Art und Weife, wie Papft 

Seo NM. das Anathem über Honorius beftätigte, und ſich 
über deſſen Schuld äußerte. Wir haben feine vießfallfigen 

Worte oben betrachtet und finden darin 
a) daß aud er das Anathem über ihn fprede. 
b) Aber er unterfcheidet ihm doch von den eigentlichen 
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inventores novi erroris, anathematifirt ihn nicht als einen 

aus ihnen, fondern mit ihnen, und bezeichnet 

c) ganz richtig feine Schuld theild als bloße Nach— 

läffigfeit (negligendo confovit), theild ald unbefonnene 

Zuftimmung (maculari consensit) '). 

d) Beträchtlidh herber ift nur die Aeußerung im Briefe 

Leo's an den Raifer: sed profana prodilione immaculatam 

fidlem subvertere conalus est. 

Das conatus est wirde den größten Stein auf Honos 

rind werfen; aber wir bemerften ſchon oben, daß es im 

griechifchen Texte (und der jegt vorhandene lateinische ift 

nur Ueberfegung aus dem griehifchen) heißt: z7 Bepıdp 

noodooi« wavsivan Try GorıLov rapexyworoe, d. h. er 

gab zu, daß der unbefledte Glaube befledt werde, ganz 

aͤhnlich, wie Leo fonft fagt: maculari consensit. Und zu 
diefem Vorwurfe: unbefonnener, fehr ſchuldbarer 

Zuftimmung pafjen aud die Morte Beßrip rrgodocig. 

Die rroodocte ift dad Preisgeben der Kirche, das fie 

Verlafjen in der Noth; und das hatte ja Honorius 

gethban, wie auch Leo ihm anderwärtd vorwarf: flammam 

non, uf decuit apostolicam auctoritatem, incipientem 

exlinxit, und banc apostolicam ecclesiam non apostolicae 

traditionis doctrina lustravil. 

Aber ift ed denn aud wahr, daß die fechste allg. 

Synode das Anathem über Papſt Honorius ausgeſprochen 

hat? Nach dem Vorgange des Pighius verneinte Baronius 

1) Hieraus und aus dem Folgenden erhellt, daß Aſſemani (Biblioth. 

juris orient. T. IV. p. 163) irrig behaupte, Leo habe dem Honorius blos 
Nachläſſigkeit vorgeworfen, quia orthodoxam doctrinam tradere 
neglexit, 
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diefe Frage mit großem Wortaufwande, und Einzelne folgten 

ihm '). 

Die Stellen, in denen die fechste allg. Eynode dem 

Honorius das Anathem fpridt, find theils ſolche, welche 

nur aus ein paar Worten beftehen, theild größere und 

mehrere Eäge. Um erftere zu entfernen, nahm Baronius 
an, es feien einzelne Worte in den echten Protofollen au + 

radirt und andere dafür eingefegt worden. Um aber auch 

die größern Stellen zu beftitigen, verband er mit ber 

erften die zweite Annahme: ed feien mehrere falfche Bogen 

in die echten Protofolle eingefhoben worden. Rabdirung 

und Interpolirung wurden in Anſpruch genommen, und 

Erzbiſchof Theodor von Eonftantinopel für den Urheber viefer 

großen Fälſchung erflärt. 

Faſſen wir die zerftreuten Argumente des Baronins bündig 

und deutlich zufammen, fo ergibt fih und Folgendes: Kurz 

vor dem Beginne des jehsten allgemeinen Concils wurde 

Theodor von Gonftantinopel wegen feiner Neigung zum 

Monotheletismus vom PBatriarhalftuhl geftürzt und Georg 

erhoben. Aber nad) Georg’ Tod, bald nad Beendigung 

tes fehsten Concils, gelang ed jenem wieder eingefegt zu 

werden, nachdem er ein orthodores Glaubensbefenntnig — 

um Scheine — abgelegt hatte. Sicherlich nun ift diefer 

Theodor von unferer Eynode nicht mit Stillfhweigen übers - 

1) Albert. Pighius, Diatriba de Actis VI. et VII. Concilii. Baron. 
ad an. 680, 34. 681, 19—34. 682, 3-9. 683, 2—22. Barruel, du 
Papae et ses droits, P. I. c. 1. Roisselet de Sauclieres, histoire 
des Conciles, Paris 1846. T. II. p. 117. Mit Mopdificationen traten 
ter Hypotheſe des Baronius auch bei: Boucat., tractat. de incarnatione, 

Diss. IV. p. 162 und neueftens Damberger, ſynchroniſt. Geſch. des 

Mittelalters, Bo. II. ©, 119 fi. 
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gangen, fondern gleich feinen Vorfahrern Sergius, Pyrr⸗ 

hus ꝛc. 2c. mit dem Anathegıe belegt worden. Nur drei 

unter den neueren Patriarchen Gonftantinopels, den Thomas, 

Sohannes und Conftantin, erimirte fie in der 13. Sigung 

vom Anatheme; darand folgt, daß fie ſolches and über 

Theodor, den fie nicht erimirt, ausſprach. Nachdem aber 

Theodor wieder Patriarch geworden, lag ihm natürlich 

daran, feinen Namen aus den Aften der Synode zu ent: 

fernen, und da ihm das Original der Akten zu Gebote 

ftand !), fo war er aud im Stande, dieß durdguführen. 

Gr fand nun feinen Namen neben dem des Sergius ıc. 

anathematifirt an vier Stellen: in den Protofollen ver 

‚16ten und 18ten Sigung, dem Aoyog rgospwwrzixoög und 
dem Schreiben der Synode an Agatho (f. oben ©. 33 f. 

Nr. 3—6). Da es ja nur wenige Worte waren, die gegen 

ihn zeugten, fo radirte er diefe aus dem Originale heraus, 

und fegte ftatt feines Namens den ungefähr ebenfo großen 

und in der Uncialfchrift ähnlich ausfehenden des Honorius, 

alfo ONA2PION ftatt OEOAQPON. Er konnte damit 

zugleich aud) feinem Haffe gegen Rom Genüge thun.- Aber 

das Anathem über Honorins durfte nicht wie ein Deus ex 

machina in die Aften hineinfallen, vielmehr mußte zur Be- 

gründung und Einleitung eine Art Unterfuhung vorangeftellt 

werten, und Theodor machte zu dieſem Zwecke die Fiktion: 

in der zwölften Sitzung feien die Briefe des Honorius zur 

Prüfung vorgelegt (verlefen) worden und darauf in der 

dreizehnten die Verurtheilung erfolgt. Dieſe Fiftion ließ 

1) Das Original befand ſich übrigens nicht im Patriarchalarchiv, 

fondern im faiferlihen Palafte, wie der Diafon und Notar Agatho, 
der es ſchrieb, verfichert in f. Zrriloyo; bei Combefis, hist. Monothel. 

im Bd. II. feines Auctuarium novum, p. 199, 
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ſich am beſten an das Protokoll der eilften Sitzung an— 

ſchließen, denn gegen Ende dieſer wurde aus einer Schrift 

des monotheletiſchen Patriarchen Macarius von Antiochien 

eine Stelle verleſen, worin er den verſtorbenen Papſt 

Honorius für ſeinen Meinungsgenoſſen erklärte. Gegen 
dieſe Behauptung proteſtirten ſicherlich ſogleich die päpſtlichen 

Legaten, aber Theodor ſtrich dieſe Proteſtation hinweg, 

ſchtieb die Akten der zwölften und dreizehnten Sitzung um, 

fügte dem wirflid dabei Verhandelten feine Fiktion bei und 

hob dann die neuen Blätter oder Bogen (Duaterne), ftatt 

der echten, die er herausfchnitt, in die Eynodalaften ein, 
So Baronius. Aber außer den eigentlihen Synodal- 

aften zeugen von dem Anathem über Honorius, wie wir 

wiffen, nod viele andere alte Urfunden. Auch fie müffen 
befeitigt werden. Vor Allem gehören hieher die beiden 
Beftätigungsedifte, das Faiferlihe und päpſtliche (f. oben 
©. 34 f. Nr. 7u.8). Vom erfteren, dem des Kaifers, jagt 
Baronius feine Eilbe; er ſcheint es nicht gefannt zu haben. 
Das des Papftes Leo II. dagegen erflärt er für unächt, 
und ebenfo alle andern von diefer Sache fprechenden Briefe 

Leo's (j. oben €. 36. Nr. 9 u. 10). 

Aber auch das Quinisextum vom Yahre 692, dag 
fiebente und achte allgemeine Goncil, und verſchiedene Päpſte 
und andere Autoritäten fprehen von dem Anathem über 
Honorius (f. S. 36 f.). — Allerdings, jagt Baronius; aber 
Theodor verübte feinen Betrug fo frühzeitig, daß ſchon die 
eriten Eremplare der Eynodalaften, welde von Gonftanti- 

nopel aud verſchickt wurden, verfälfcht waren, namentlich 
and das Gremplar, welches die päpftlihen Legaten nad 
Rom zurüd nahmen. Co hatten denn jene fpätern Eynoden 
und Päpfte ꝛc. lauter gefälfchte Aften vor fi, und den 
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Betrug nicht ahnend, zogen fie aus dieſen die Nachricht 

vom Anathem über Honoriug, 

Ich geftehe, man follte glauben, nicht Baronius, fon . 

dern ein Großmeifter der neuen critica mordax habe viefe 

höchſt complicirte und mehr als kühne Hypotheſe erfonnen, 

diefes8 große und ſchwere Gebäude, das auf fo ſchwachen 

Füßen fteht. Schon eine Reihe der namhafteften Gelehrten 

hat feine Orundlofigfeit aufgededt, namentlih Combefis '), 

Pagi ?), Garnier ?), Natalid Alerander 9), Mamadi ®), 

die Ballerini 6), Joſeph Simon Affemani ), Palma 8), 

Chmel 9) und Andere. Bei der MWichtigfeit der Sache 

mag aber auch die folgende neue Unterfuhung nicht 

überflüfftg fein, ‚welde das von den Altern Gelehrten bei- 

gebrachte Material nugbar verwenden, das Wichtige und 

Schlagende davon in gebrängter Kürze ausheben, vie 

Gegengründe genauer präcifiren und taugliche neue Mos 

mente hinzufügen fol. 

1) Combefis (franz. Dominifaner) Dissert. apologetica pro Actis 

sextae Synodi p. 66 sqq. im Anhange zu feiner Historia Monothelet. 
in ſ. Auctuarium novum, T. Il. Ginen Auszug davon gab Dupin, 
nouvelle Bibliotheque, T. VI. p. 67 sqq. 

2) Pagi ad ann. 681, 7 sqq. 683, 4 sqq. 

3) Garnier, de causa Honorii im Anhange zu f. Ausgabe des 

liber diurnus Romanorum pontif. 1680. 
4) Nat. Alexander , historia eccles. Sec. VII. Diss. Il. Propos. I. 

p. 514 sqq. ed. Venet. 1778. 

5) Mamachi, Originum et antiquitatum T. VI. p. 5. 
6) Ballerini, de vi ac ratione Primatus p. 306. 

7) Biblioth. juris orient. T. IV. p. 119 sqgq. 

8) Palma, praelectiones hist. eccl. T. II. P. I. p. 149. — 
1839. 

9) Chmel, Prof. Prag. Vindiciae concilii oecum. sexti. Pragae 
1777. p. 83 qq. 



über P. Honorius. 45 

1) Schon ſehr ſchlimm iſt es, daß Baronius nicht 

einen einzigen Zeugen aus dem Alterthum für ſich anfüh— 
ten fann. In feinem einzigen griechiſchen oder ver Aften 

des ſechsten Goncils, in feiner einzigen der alten Verfionen 

fehlen die den Honorius betreffenden Stellen, und nicht 

ein Gelehrter, nit ein Gritifer, nicht ein Kirchenfuͤrſt, 

nicht ein Bertheidiger und Lobredner des römischen Stuhls ıc. 

hat vor Baronius und Pighius je nur geahnt, daß die Aften 

der jehsten Synode und die Briefe Leos II. alles em 

und fonders ſchmählich gefälfcht fei. 

2) Der Grundftein, auf welhem Baronius aufbaut, 

ift nicht bloß morſch, er ift nur fcheinbar; denn die Bes 

hauptung : „die Briefe des Honorius find durchaus orthos 

dor, und ed war darum ein Anathem gar nicht möglich," — 

diefe Grundvorausfegung ift faljh, und wir haben das 

Richtige Hiegegen ſchon oben ©. 38 beigebradht. 

3) Abgefehen davon, meint Baronius weiter, daß nad) 

altem Grundſatze prima sedes non judicatur a quoquam '), hätte 

eine ſolche Verurtheilung, zumal eines verftorbenen Papfteg, 

nur das Refultat einer ausführlihen und gründlichen Unter; 

fuhung fein müfjen. Habe man ja doch, um nur über den vers 

ftorbenen Theodor von Mopsveftia das Anathem auszusprechen, 

eine allgemeine Eynode (die fünfte) und auf dieſer fehr 

umfafjende Verhandlungen für nöthig eradhtet. Wie aber 

die Aften des fjechsten allg. Concils die Sache darftellen, 

wäre Honorius faft nur en passant verurtheilt worden, 

nahdem man zuvor nichts gethan, als feine Briefe ohne 

nähere Prüfung ihres Inhaltes zu verlefen. Ya, das erfte 

Anathem über ihn in der 13. Sigung fei erfolgt, ſogar 

1) Bol. hierüber meine Conciliengeſch. Bd. 1. ©. 119, 
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ehe man nur feinen zweiten Brief vorgelegt habe. Ueberdieß 

fei nicht glaublih, daß die römifhen Legaten ohne alle 

Miderrede in die Verurtheilung eines Papftes mit eingeftimmt 

hätten. Das hätte fidyer lange Verhandlungen, wenigftens 

zwifchen ihnen und dem h. Stuhle nöthig gemacht, wovon 

nirgends eine Epur. Ueberdieß habe die Synode in der 

13. Sigung und in dem Schreiben an ven Papft Agatho, 

ebenfo der Kaifer in feinem Briefe an Leo IL. vie Sache 

fo dargeftellt, ald feien von der Eynode mit Ausnahme 

des Macarius nur jene Männer anathematifirt worden, 

welche ſchon Papft Agatho in feinem Echreiben ald vers 

dammlich bezeichnet habe, und unter diefen befinde ſich der 

Name Honorius durchaus nicht. Im Gegentheil fage Agatho : 

feine Vorgänger hätten semper ihre Brüder im Glauben 

geftärft und feitdem einige Biſchöfe von Gonftantinopel die 

Neuerung einführten, niemals verfäumt (numquam 

neglexerunt) fie zu ermahnen !). — Wir antworten darauf: 

a) daß der in einer falfhen Eynodalafte des I. 303 aus— 

geiprodhene Sat prima sedes etc. im Alterthum durchweg 

Geltung gehabt habe, bedarf gar jehr des Beweiſes. Gibt 

ja doch felbft Papft Hadrian II. zu, daß Honorius, weil «8 

Härefie betraf, von der Synode habe gerichtet werden können. 

Wie man zu Pifa- und Conſtanz date und handelte, durd) 

jenen Sa nicht beirrt, ift nicht nöthig zu erörtern. b) Wenn 

Baronius von einer en passant Verurtheilung des Honorius 

ipricht, fo vergaß er, daß ven öffentlihen Eigungen, deren 

Akten wir haben, gewiß mande Borberathungen vorans 

gingen. Das Refultat diefer Fam dann in bie öffentliche 

Seflion. So wurde fiherlih über das Glaubensdekret, 
— — — 

1) Harduin, T. III. p. 1082 sq. Mansi. T. XI. p. 242 sq. 
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welches in der 18. Sigung ohne alle Berathung angenommen 
worden zu fein fcheint, zuvor ſchon mande Verhandlung 

gepflogen, und in Folge davon die Formel, über die man 

ih geeinigt, in der öffentlihen Sigung vorgelegt. Digß 

war die Praris bei gar mancher Synode, bekanntlich aud) 

beim Trienter Goncil. c) Baronius hat gewiß recht, wenn 
er behauptet, daß die päpftlichen Legaten auf der jechsten 

Synode ohne Erlaubniß von Rom unmöglid in die Ver 

dammung des Honorius hätten einftimmen fünnen; aber 

daraus, daß die Eynodalaften hievon nichts melden, folgt 

nicht, daß die Legaten in diefem Punkte wirklich feine Nofl- 

macht gehabt haben. Im Gegentheil weist auf eine folde 

Dasjenige hin, was Papſt Hadrian IL. da beifügt, wo er 

von der Berurtheilung des Honorius durch die jehste allg. 

Synode fpricht: quamvis et ibi (bei diefer Verurtheilung) 

nec patriarcharum nec celerorum antislitum cuipiam de eo 

(Honorio) quamlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi 
ejusdem primae sedis pontificis consensus praecessisset 

auctoritas. Schon Lupus ſchloß hieraus, daß Agatho feinen 
Legaten, was aud ſehr wahrſcheinlich ift, eine geheime 

Inftruftion im Betreff des Honorius werde mitgegeben 
haben ). Daß legtere aber gar feinen Verſuch madten, 

den Honorius zu entfchuldigen, etwa in der Weife, wie ed 

früher Papſt Johann IV. gethan (ſ. S. 22 f.), geſchah viel: 

leiht darum, weil fonft auch die Griechen ihre noch mehr, 

ald Honorius, ſchuldbaren alten Patriarchen ebenfalld vom 

Anathem hätten befreien wollen. Verſuchten fie ja body 

ſolches wirflid in der ſechszehnten Sitzung. 

1) Pagi ad ann. 681, 8.9. Wald, Kegerhift. Bo. IX, 

©. 423. 
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d) War aber dem alfo, hatte Papft Agatho feinen 

Legaten wirflih Vollmacht gegeben in Betreff des Hono- 
rius (und ob fie folhe hatten, mußte man confidentiell 

erfahren haben, bevor man zum feierlihen Anathem 

ſchritt), fo ift natürlich, daß die Eynode wiederholt fagte: 

„fe habe nur diejenigen mit dem Anatheme belegt, welde 

bereit8 von Papft Agatho als verwerflid bezeichnet wors 

den feien.“ — Uebrigens felbft aud in dem Falle, daß 

ſich Papſt Agatho über Honorius gar nicht fpeciell ge 

äußert hätte, fonnte man doch fagen, er habe ihn ana- 

thematifirt, nämlich implicite, indem er alle Urheber und 

Förderer der Härefie verurtheilte. 

e) Hiegegen ſpricht nicht die Aeußerung Agathos: 

„Teine Vorgänger hätten immer die Brüder in der Ortho- 

dorie beftärft, und niemals aufgehört, die Monotheleten 

zu warnen.” Gr hat dieß, letzteres insbefondere, unmög— 

(ih von Honorius in specie ausfagen weder wollen noch 

fönnen, und die Worte semper und nunquam dürfen 

nicht jo premirt werben, ald ob ausdrücklich aud von 

Honorius ſolches gelte. 

f) Weiterhin ift es keineswegs fo auffallend, als 

Baronius meint, daß der Name des abgefegten Patriar- 
hen Theodor von Gonftantinopel fih nicht unter den von 

der Synode Anathematifirten vorfindet. 

Diejes Anathem erftredte fi) ja nominatim nur auf 

die Verftorbenen und jene unter den Lebenden, welche auch 

jegt nody der orthodoren Lehre entſchieden widerſprachen. 

Mer fann aber Leptered von Theodor behaupten, von dem 

wir wiſſen, daß er bald hernady wieder auf den Patriarchal— 

ftuhl reftituirt wurde und ein orthodoxes Glaubensbefennts 

niß ablegte? Sagt ja doch der Kaifer in feinem Schreiben 
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an Leo II.“ Solus cum iis, quibuscum abreptus est, de- 

fecit Macarius ); aljo nur Macarius von Antiodhien und 

eine Genofjen fielen entſchieden ab. Die Namen der leptern 

werden wiederholt angegeben, auch bei Anaftafius in feiner 

vila Agathonis (Mansi, XI. p. 168), worauf fih Baro— 
nius gerne beruft; aber Theodors Name findet fich nicht 

dabei. Sie wurden nad Rom gefickt und dem Papfte 
zur Befferung überliefert, wie derſelbe Anaftafius fagt; 

und wiederum ift Theodor nicht dabei. Dazu fommt, daß 

der im Range höhere (ehemalige) Patriarch von Eonftan- 

tinopel wohl ſchwerlich unter die blofen Anhänger des im 

Range niederern (ehemaligen) PBatriarhen von Antiodyien 

ohne befondere Namenshervorhebung wäre ſubſumirt worden. 

4) Die Annahme, mehrere Bogen oder Duaternionen 
feien zwifchen die Protofolle ver eilften und vierzehnten 

Eigung eingefhoben worden, ift dur und durch willführs 
ih, blofe Eopie deſſen, was mit den Aften der fünften 
allg. Eynode gefhah. Im diefe waren zwei entweder ganz 

oder theilweife falfche Briefe des Bapftes Vigilius Ceirc. 550), 

die ihn ald den Monotheleten günftig. erfcheinen ließen, 

wohl von letztern eingefchaltet worden 2). Obgleich nun 
bereit8 130 Jahre feit Vigilius verfloffen waren, proteftirten 

die papftlichen Legaten gerade auf dem fechften Goncil ganz 

energifch gegen dieſe zwei Briefe und bewirften deren Vers 

werfung. Das Gleihe wäre gewiß auf der fiebenten allg. 

1) Mansi, T. XL p. 715. Harduin, T. II. p. 1462. Id 
weiß wohl, daß Baronius auch diefen Brief beanftandet; doch das 

von ſpäter. 

2) Wir haben darüber im zweiten Bande der Conciliengeſchichte 
©. 832 gefprochen. 

Theol. Quartalſchrift 1857. 1. Heft. 4. 
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Synode auch in Betreff der von Baronius für unaͤcht ge 

haltenen Stüde gefchehen, denn a) die Ehre des Papftes 

Honorius war durch fie weit mehr verlegt, als das 

Andenken des Bigilius durch jene zwei Briefe; und 

dennoch haben die päpftlihen Legaten auf dem fiebten 

allg. Concil nicht das geringfte Bedenfen dagegen erhoben, 

als das Anathem über Honorius erneuert wurde. Wären 

fie vom hiftorifchen Baftum nicht überzeugt gewejen, fo 

hätten fie die Behauptung: vor hundert Jahren fei jogar 

ein Papſt anathematifirt worden, ſicher beftritten, ja bes 

ftreiten müſſen. 

b) Bei PVigilius handelte e8 fi nur um zwei Brief— 

chen mit je einem falfhen Wort: unam operalionem, um 

Briefe, in der Ferne (gu Eonftantinopel) geſchrieben, und 

doch wußte man zu Rom noch nad 130 Jahren, fo viele 

verfloffen zwifchen ver fünften und fechften allg. Synode, 

daß diefelben gefälfcht feien. Sept aber handelte ed fi) 

um ein ganz anderes viel beveutendered Faktum, ob ber 

Papſt mit vem Anatheme feierlich belegt worden fei, und 

darüber fol man in Rom fo bald ſchon ohne richtige Kennt; 

niß gewefen fein? Baronius meint, die Aktenfälfhung fei 

alsbald nad) Beendigung des fechften allg. Goncild ge: 

ſchehen und ven römischen Legaten ſchon gefälſchte Akten 

mit nad) Haufe gegeben worden. Gewiß, der mündliche 

Bericht der heimgefehrten. Legaten hätte die Fälſchung als— 

bald ans Licht gebracht; aber nein, die Römer glaubten 

den gefälfchten Akten und nicht den Legaten, und ließen 

fid) gutwillig die Mähre aufbinden, vorigen Jahrs fei der 

Bapft mit dem Anathem belegt worden! 

Was würde doch Baronius gejagt haben, wenn ihm 

Jemand ähnlich zugemuthet hätte, zu glauben, auf ber 
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Trienter Synode ſei Papſt Leo X. mit dem Anathem bes 

legt worden! | 

5) Ganz ebenfo, wie mit der Afteneinfhiebung 

verhält es fi mit ven angeblih radirten Stellen. Das 

Eine ift pure Erfindung wie das Andere und nirgends aud) 
nur die leifefte Spur eined Beweiſes oder Zeugniffes das 

fü. Auch hier hätte der mündliche Bericht der Legaten 

den Betrug aufdecken müffen. 

Dazu fommt, daß die Rabirung ſich nicht blos auf 
ein einziges Wort, wie Baronius die Sade hinftellt, zu 

erfireden gehabt hätte, fondern auf Sätze. In der 18. 

Eigung heißt e8 das einemal Eru xal Tor Ovweprov zov 
yevousvov nrarav ig repesßuregag Poyung, in der andern 
Stelle: zul ovv avroig Ovwpıov Tov ung Pusung yevouevov 
nooedpov, wg Exelvos &v TEroıg dxoladr;oovra; und in 

dem Beftätigungsedifte des Kaiferd: „er anathematifire 

die Urheber und Gönner der neuen Härefie... &rı de xal 

Orwgıov Tov ıng ngeoßvrigag Puung nanav yevousvor, 
Toy xara nova TETOIG Ovvaıpkıry xal OUrdgouov xal 
Beßauwenv Tis alpeoews.“ Haft die gleihen Worte 
finden fih in dieſem Beftätigungsfchreiben noch einmal 

(. S. 35). Hier war eine Veränderung von OEOARPON 
in ONQPION doch feineswegs genügend. 

Im Intereffe feiner Hypothefe läßt Baroniud den 

Bälfher Theodor um ein Jahr früher ald ed wirflid ges 

ſchah (682 ftatt 683), auf den Stuhl von Eonftantinopel 

reftituirt werben !), damit er noch Zeit habe, vor der Abs 

teife der päpftlihen Legaten feine Radirs und Interpolirs 

funft zu üben. Iſt diefe Chronologie unrichtig, und fie ift 

1) Dieß beweist Pagi ad ann. 682, 7. 
4* 
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es nad) dem Zeugniß der Chronographie des Theophanes 

(ad ann. 676 secundum Alexandrinos), wornad) Patriarch 

Georg nad der fehlten allg. Synode noch bis ind dritte 

Sahr, alfo bis 683 lebte, fo fällt die Hypothefe des Baros 

nius von felbft. Die päpftliden Legaten fehrten ja mit 

den Akten des Concils ſchon im J. 682 nad) Nom zurüd 

vor der Neftitution Theodors. Aber .jelbft wenn die 

Chronologie ded Baronius wahr wäre, jo hätte ber 

mündliche Bericht der Legaten die Fälſchung ans Licht 

ziehen müſſen. Ja jogar wenn die Legaten ſämmtlich tireulos 

gewejen und zum Betruge geholfen hätten, jo wäre durch 

die vielen andern Mitglieder der Eynode, Griechen und 

Lateiner, die Kunde ver Wahrheit fiher in vie Welt ge: 

drungen. Oder follten fie alle, ungefähr zweihundert, und 

aud der trefflihe Kaifer, in den Betrug miteingeftimmt 

haben, der ihnen doch nicht zu nügen vermochte! Die Wahr- 

heit foll lauter Feinde, der Fälſcher Theodor lauter Freunde 

und Helfershelfer gefunden haben, nit nur an allen 
Afiaten, Aegyptern, Griechen ꝛc., auch an den anwefenden 

Zateinern! Ueberdieß legt Gombefis (l. c. p. 145) ein 

Gewicht darauf, daß noch vor der Nervielfältigung des 

ganzen Aktencompleres der ſechſten Synode fünf Copien 

ihred Glaubensdekretes nod im Beifein der Biſchöfe vom 

Kaifer unterzeichnet und den fünf ‘Patriarchen zugejandt 

worden feien. Diefe Eopien feien jedenfalls älter als die 

Reftitution Theodors, und doch finde fi aud in ihnen 

das Anathem über Honorius !). 

1) Dich Argument ift nicht ganz flringent, denn es wäre mög- 

lich, daß die für Nom beftimmte Gopie den Legaten übergeben und 

mit diefen in Gonftantinopel geblieben wäre bis ins Jahr 682, aljo 

bis nad) der Reftitution Theodors (nah der Ghronologie des Bas 

ronius). 
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7) Dem Baronius noch unbefannt war der zuerft 

von Gombefiß veröffentlidte Erriloyog des conftantinopolis 

tanishen Notar und Diakons Agatho. Diefer fagt: er 

habe vor ungefähr 32 Jahren der ſechſten allg. Synode 

ald Eefretär gedient und die Protofolfe, auch die für die 

Patriarchen beftimmten fünf Gopien des Glaubensdekretes 

geihrieben. Was ihn aber jegt zur Abfaffung viefer 

Schrift antreibe, fei die Wuth, womit der neue Kaifer 

Philippicus Bardanes die Orthodorie und die fechfte allg. 

Synode verfolge. Derfelbe Habe auch befohlen, daß die 

Namen des Eergius und Honorius und der Lebrigen 

von der fehften allgemeinen Synode Anathe 

matifirten (xal zwv oν avrolig Uno ng 

uvıng aylag xul olxauevın)g Ovvoda EnßinIEvrwv xal va- 
JeuarıoFEvrow) in den Diptychen wieder hergeftellt würs 

den '). — Diefer Agatho, der die Protofolle der ſechſten 

allg. Synode geführt hat, wird doch mohl gewußt haben, 

ob fie einen Papſt anathematifirte, oder nicht. Sein Bud) 

aber ift lange nach Theodord Tode erft abgefaßt, alfo von 

diefem gewiß nicht verfälfcht worden. | 

8) Einen Hauptbeweis gegen Baronius liefern bie 
Briefe Leo's I. Er mußte darum auch fie für verfälfcht 

erflären, Wagnig auf Wagniß, Luftſchloß auf Luftſchloß 

bauend. Warum er auch das Schreiben des Kaiferd an 
Leo beanftandete ?), ift nicht recht Mar. Es ift doch darin 

von Honorius gar nicht die Rede, und es Fonnte ihn nur 

in fofern geniren, ald der Brief Leo's an den Kaifer, den 

er durchaus befeitigen mußte, eine Antwort darauf ift. 

Gegen den Brief Leo’d an den Kaifer aber, deſſen gegen 

1) Combefis, novum auctuar. T. Il. p. 204. Mansi, T. XII. p. 190. 
2) Baron. ad ann. 683, 6. 
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Honorius zeugende ‚Stelle wir oben ©. 35 mitgetheilt, 
bringt Baronius (683, 13—17) zwei Einwendungen vor. 

a) In einer lateinifchen Ueberfegung aus dem griedifchen 

Terte des Briefes ift am Ende die hronologifhe Note 

beigefügt: datum Nonis Maji indictione X. (= 7. Mai 
682). Im Briefe felbft aber wird gefagt, die päpfts 

lien 2egaten, die bei der Eynode gewefen, feien im 

Juli 682 nad Rom zurüdgefommen. Das fei ja offen, 

barer Widerfprud und folglich der Brief unächt. — Aber 

viel näher wäre doch gelegen, in jener chronologifchen 

Note an einen Schreibfehler zu denfen und indict. XI. ftatt 

X. zu lefen, oder fie gar nicht zu beachten, da fie nur in 

einer Ueberfegung fteht. 

b) In demfelben Briefe fei zweitens gefagt: „wir 
anathematifiren den Honorius.... und alle," die in ihrem 

Irrthum geftorben find.” Dieß fei, ruft Baronius aug, 

deutlih ein Zeichen der Fälfhung, denn daß Honorius 

nicht in der Härefie geftorben, beweife das feierlihe Be— 

gräbniß, das er in Rom erhalten. — Aber Honorius 

ftarb ja, ehe über die theologifche Etreitfrage. endgültig 
entfhieden war; er ftarb als rechtmäßiger Papft, von 

Niemand der Härefie bezüchtigt, im Gegentheil von feinen 

Zeitgenofien, zumal in Rom, entſchuldigt und belobt. 

(f. o. ©. 22 f.). 

9) Gegen die epistola Leonis II. ad Hispanos (ſ. 
©. 36.) bemerft Baronius (683, 18): der Papft fage 

darin, archiepiscopi sunt a nobis destinali, um ver 

fehften allg. Eynode anzuwohnen. Nun aber habe nicht 

Leo, fondern Agatho die Legaten abgefhidt, und unter 

biefen fei fein Erzbifhof gewefen. Wir antworten: a) 

nobis ift nicht zu überfegen: ih für meine Berfon, 
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ſondern: wir = der römiſche Stuhl. b) Es iſt 

unrichtig, daß gar kein Erzbiſchof als Bevollmächtigter des 

Papſtes und des Abendlandes auf der ſechſten Synode 

geweſen ſei. Unter den eigentlichen Legaten allerdings 

fand ſich kein ſolcher, aber außer ihnen unterzeichneten die 

Erzbiſchöfe Johannes von Theſſalonich und Stephan von 

Gorinth die Akten, erfterer ald Auxagıog und Anyaragıog 
legterer ald Anyarog 7E anoorolxd Ipova "Poung. Erz 

biſchof Baſilius von Gortyna auf Greta aber unterfchrieb 

ald Anryarog ig aylag ovvoda rä anoorolmd Yoove 
ig noeoßvregag Pong '). Alle diefe drei Bifchöfe ges 

hörten dem Illyricum orientale, alſo dem Patriarchate Rom 

und damit der Synodus Romana an, bis auf 2eo Iſauri— 

ms ?); und wenn fie aud auf der römischen Eynode des 

Jahres 680, welche dem ſechſten allg. Concil voranging 
und Deputirte für letzteres beftellte, nicht perſönlich er 

idienen waren, fo konnten fie doch entweder von diefer 
Synode oder vom Papſte in specie Vollmachten erhalten 

haben. Das Erftere fcheint bei Baſilius von Gortyna 

der Fall geweſen zu fein, daher feine Unterfchrift Anyarog 

tig ovvoda, das Legtere bei den beiden andern, zumal fie 
ohnedieß beftändige Vikare des Papfted waren, der Erz 

biihof von Thefjalonich feit lange für Illyricum, der von 

Gorinth für Hellas und Adaia, feit Kaifer Yuftian 1. 

1) Mansi, T. XI. p. 659 sqq. u. 669. Harduin, T. III. p. 1402 
sqq. u. 1426. Vgl. Combefis, pro Actis VI. Synodi c. 2. $ 6. p. 
160, hinter der historia Monotheletarum und feine Collatio Acto- 
rum VI. Synodi, ibid. p. 257. Pagi, ad. ann. 683, 10. 

2) Wiltſch, Kirchl. Statiftit; Bo. I. S. 72, 126, 402, 431. 
Assemani, Biblioth. juris orient. T. V. p. 75. 
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diefe Provinzen von Jlyricum getrennt hatte ). Der bes 

anftandete Sag wird ſonach allem Tadel entrüdt, wenn 

wir nur leſen wollen: archiepiscopi et episcopi. 

Will man aber das nicht, fo kann man entweder das 

archi für einen Zufag des librarius halten oder anneh- 

men, der Titel archiepiscopus fei hier nicht in dem Einne 

von Metropolit, fondern in der weitern, befonders früher 

fehr verbreiteten Bedeutung: beſon ders ehrwürdiger 

Bifhof zu nehmen. Noch jetzt unterfcheidet man ja in 

der griedhifchen Kirche fehr gut zwiſchen Erzbifhof und 

Metropolit. Erfteres ift nur Ehrentitel. 

Weiterhin verbächtigt Baronius (683,22) den Brief 

2e0’8 ad Hispanos deßhalb, weil in ihm gefagt werde, der, 
Papſt überfchide den Epaniern einftweilen nur einige Etüde 

der Aften des fechften Concils, das Glaubensdekret, den Aoyog 
nroospwvrrixog und das Beftätigungsedift des Kaiſers. 
Das Uebrige fei noch nicht ind Lateiniſche überfegt. Die 

14. toletanifhe Synode dagegen fage glei darauf: der 

Papſt habe eine Abfchrift der gesta synodalia geſchickt. — 

Aber Fonnten denn die drei Haupturfunden des fechften 

allg. Eoncild nicht aud) gesta synodalia genannt werben ? 
Bon integra gesta ift ja nicht die Rede, obgleich Baro— 

nius die Sade jo darftelt, ald habe das Toletanum 

diefen Ausdruck gebraudt ?). 

10) Den Brief Leo's IL an den fpanifhen König 

Ervig endlich bezüchtigt Baronius (ad ann. 683, 20. 21) 
darum der Unächtheit, weil er angebe, der Kaifer habe 

in der Indictio IX. an Papft Agatho wegen Berufung 

1) ®gl. Petr. de Marca de concordia sacerdotii et imperi, 

lib. V. c. 19, 2. 3. u. c. 29, 11. 
2) Combefis, }. c. p. 138. Pagi, ad ann. 683, 14. 
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der ſechſten allg. Synode geſchrieben. — Nicht an Agatho, 

ſondern an deſſen Vorfahrer Donus ſei ja das kaiſerliche 

Schreiben gerichtet geweſen und es gehöre nicht der IX., 

ſondern VI. Indiction an. — Schon Combefis und Pagi 

erwiederten: a) der chronologiſche Irrthum ſei leicht durch 

einen Schreibfehler zu erflären, b) die Nennung Agathos 

aber ftatt Donus fei nur ein fogenannted® compendium 
historicum, indem Donus, ald das kaiſerliche Schreiben ers 

laffen wurde, nicht mehr lebte, und diefes nun an Agatho 

fam und von ihm beantwortet wurde !). 

11) Affemani wundert ſich 2), daß Baronius eine aufs 

fallende Aeußerung des Rapftes Nifolaus I. nicht für feine 

Hypothefe verwendet habe. Derfelbe fchreibt nämlid in 

feinem 8. Briefe an den Kaifer Michael II. von Eonftan- 

tinopel: „feine (des Kaifers) Vorfahren feien feit langer 

Zeit an dem Gifte verfchiedener Härefien franf, und hätten 

Diejenigen, tie ihnen Rettung bringen wollten, ent we— 
der zu Theilnehmern ihres Irrthums gemadt, 

wie zur Zeit des Papfted Eonon, oder fie vers 

folgt * 3). 

Auf was Papft Nifolaus hier anfpiele, meint Affe 

mani, müfje auf der von Juftinian II. veranftalteten cons 

ftantinopolitanifhen Synode im 9. 686 geichehen fein, 

auf welcher Juftinian im Beifein des päpftlihen Apo— 

kriſiars und vieler PBatriarhen und Grzbifchöfe ıc. die 

Driginalprotofolle der ſechſten allg. Synode verlefen und 

von ihnen fiegeln ließ, damit fie nicht follten verfälfcht 

— — — — — 

1) Combefis, I. c. p. 154 u. 164. Payi, ad ann. 683, 13. 

2) Biblioth. juris orient. T. IV. p. 549. T. V. p. 39. 
3) Baron. ad ann. 686, 4. Pagi, ad ann. 686, 7. 
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werben fönnen !). Bei diefer Gelegenheit, meint Affe: 

mani, hätte wohl ein Betrug, wie ihn Baronius ans 

nimmt, gejpielt werden können. — Allein Baronius fah 

ganz richtig, wenn er dieß nicht in feine Hypotheje herein 

z0g, denn eine Aftenfälfhung im Jahre 686 war für 

ihn um vier Jahre zu fpät. Er hätte dann zugeben 

müfjen, daß die ächten Akten ſchon zuvor, ja fchon vier 

Sahre zuvor nah Nom gefommen feien, d. h. er hätte 

feine eigene Hypothefe vernichtet. 

12) Was bisher gegen Baronius gejagt wurde, gilt - 

theilweife auch gegen Boucat ?), der an der Hypothefe 

bes Erftern eine Modification anbringen zu müfjen glaubte. 

Nach der eilften” Sitzung meint er, habe die Synode aufs 

gehört, eine legilima zu fein, und ed fei darum auch die 
Berurtheilung des Honorius nicht durch Eprud einer gil- 

tigen allgemeinen Eynode erfolgt. Als Beweis führt er 

an: a) nad) der eilften Eigung hätten ſich die päpftlichen 

Legaten entfernt, und b) es habe nad) Beendigung der 

elften Eigung einer der päpftlichen Legaten, B. Johannes 

von Porto, in Gegenwart ded Kaifers ıc. in der Eophien- 

firhe ein Hochamt nad lateiniſchem Ritus zur Dankſa— 

gung für glüdlihe Beendigung der Synode celebrirt. 

Beide Behauptungen find völlig grundlog, denn es ift 
a) faktiſch und ein Bli in die Eynodalaften zeigt ed, daß 

die päpftlichen Regaten auch der 12., 13., 14., kurz allen 

18 Sigungen bis zum Schluſſe anwohnten, und in ber 

legten die Aften unterzeichneten. 

b) Was Boucat von dem Hochamte des päpftlichen 

1) Mansi, T. XI. p. 737. . Harduin, T. III. p. 1478. 
2) Anton Boucat, tractat, de incarnatione, Diss. 4. p. 162, 

Vgl. Chamel, 1. c. p. 101. 
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Legaten Johann fagt, entlehnte er aus den vitis Pontifi- 

cum von Anaftafius ); aber hier wird ausbrüdlic gejagt, 

daß die gottesdienftlihe Feier am Ofterfefte, alfo nicht 

nah der eilften, fondern nad der vierzehnten 

Eigung ftatt hatte 9). Daß fie ein Danffeft für glüd- 

lihe Beendigung der Eynode fein follte, davon weiß Anas 

ftaftus Feine Eylbe; wohl aber fügt er: um die römifchen 

Legaten zu ehren, habe man den Ofterfeftgottesvienft durch 

einen von ihnen celebriren laffen. 

13) , Einen eigenen aber doch in der Hauptſache ber 

Hypotheje des Baronius verwandten Weg flug in neuer 

Zeit Damberger ein in feiner ſynchroniſtiſchen Geſchichte 

des Mittelalters, Bd. I. S. 119 ff. Die erfte ziemlich () 

unverbäcdtige Hälfte der Eynodalaften, fagt er, reiht nur 

bis zur Iten Eigung inclusive. Die Aften der fpätern 

Sitzungen find gefälfht. Die Griehen fonnten es nicht 

ertragen, daß eine Menge Patriarchen des ftolzen Eonftantis 

nopeld mit dem Anathem belegt werben follten, und haben 

deshalb, um fozufagen das Gleichgewicht herzuftellen, offen» 

bar ohne Wiffen der päpftliden Legaten (!) in 

die Anathematismen der Akten audy den Namen des Hono— 

rind eingefhoben. Wie die Aften jet vor uns liegen, 

zeigen fie von der 10ten Sitzung an überall „vie Schliche 
des byzantiniſchen Lügengeiſtes“, und Damberger muß 

„darüber ftaunen, daß abendländiſche Kirchenfchriftfteller, 

und nicht blo8 Gompendienfchreiber, fondern eigentliche 

Forſcher die erwähnten Aften für ächt hinnahmen.“ Nur 
— — — — 

1) In der vita Agathonis, abgedruckt bei Mansi, T. XI. p. 168. 
2) Im 93. 681 fiel Dftern auf den 14. April; die eilfte Sitzung 

wurde am 20. März, bie vierzehnte am 5. April, die fünfzehnte am 

26. April 681 gehalten. 
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Ballifaner, meint er, haben, weil fie fonft nirgents Ber 

weife für die angebliche Euperiorität eines allg. Concils 

über den Papft finden fonnten, für die Echtheit dieſes 

„griechiſchen Aktenwuſtes“ gefochten. 

In der weitern Entwicklung ſeiner Anſicht weicht 

Damberger von Baronius ſehr ſtark ab durch die Behaup— 

tungen: a) die echten Akten der festen Synode ſeien wohl 

nah Rom gefandt worden, die gegenwärtigen aber feien 

ein verfälfchter Auszug aus den echten. b) Die fiebente 

und achte Synede und die Päpfte Leo IL. und Hadrian I. 

hätten wohl die Aften des jechsten allg. Concils befobt, 

nämlid die echten, die ihnen vorlagen; davon aber, daß 

die fechste allg. Eynode über Honorius das Anathem ges 

ſprochen habe, fei ihnen nichts befannt. c) Ja, nirgends 

fei hievon gefprohen worden, bis Michael Gerularius im 

eilften Jahrhundert das Schisma ernenerte. d) Die echten 

Aften feien wohl in Rom zu Grunde gegangen, aber Leo II. 

und Hadrian II. hätten fie noch gehabt. 

Die Neihe des Etauneng ift jeßt an and. — Die 

fiebente und achte allg. Eynode foll nichts von dem Anathem 

über Honorius gewußt haben? Aber im Glaubens: 

defret der Tten Synode heißt e8: „wir verfünden fofort 

zwei Willen und Wirfungen nad der Eigenthümlichfeit der 

Naturen in Ehriftus, gleichwie auch die fehöte Synode in 

Gonftantinopel gelehrt hat, verdammend den Eergiug, 

Honorius, Cyrus ꝛc.“ (drroxovsaoe Segyıov, Ovopgıov, 

Köoov x. tr. 4.) '). Und die adte allg. Synode fagt: 

sanclam et universalem sexlam synodum suscipienles .. 

anathemalizamus ... Theodorum, qui fuit episcopus Pharan, 

— 

1) Mansi, T. XIII. p. 377. Harduin, T. IV. p. 454. 



| über P. Honoriud, 61 

el sergium et Pyrrhum ... atque cum eis Honorium Romae, 

una cum Cyro Alexandrino etc. '). 

Ob Papſt Leo I. und Hadrian N. von dem Anathem 

über Honorius etwas oder nichts wußten, mag jeder, der 

ihre Aeußerungen ©. 35 ff. gelefen hat, felber beantworten. 

Gerade fie ſprechen ja am Fräftigften von der Anathemati- 

firung des Honorius, und lebten viele hundert Jahre vor 

Michael Eerularius. Wenn Damberger endlid verfichert, 

%o NM. und Habrian II. hätten noch die echten Aften des 

jechsten Concils vor Augen gehabt, fo wird ihm Baronius 

dieß niemals verzeihen, denn alles Bisherige hat ung be; 

lehrt, daß, wenn Leo U. und Habrian II. die echten Aften 

der jehsten Eynode befaßen, dann nidyt mehr der leifefte 

Zweifel gegen das Anathem über Honorius erhoben werden 

fann. — Was aber aus ter Gefhichte des Honorius in 

Betreff der Infallibilität des Papftes refultire, das zu er 

örtern liegt nicht in unjerer Aufgabe und wir begnügen 

ung mit der Bemerfung, daß die Animadversiones, welche 

der Kirchengeſchichte des Natalis Alerander beigegeben wurs 

den, um dieß Werf wieder aus dem Inder zu befreien, im 

Interefje der Infallibilität nadızuweifen ſuchten: Honorii 

epistolae, ob quas haeresis fuit accusalus, privatae fuerunt, 

non dogmalicae ?). 

Hefele. 

1) Mansi, T. XVI. p. 181. Harduin, T. V. p. 914. 
2) Natal. Alex. |. c. p. 526. 



8. 

Die rechtlichen Wirkungen der Ercommunication, 

Schluß.) 

85. 

Unfähigkeit zur Erlangung von Beneflcien. 

Wie fhon eine gewöhnliche Geſellſchaft, die fi zu 

irgend einem Zwede conftituirte, alle Regeln der Gerechtig— 

feit und Klugheit in directefter Weife verlegen würde, 

falls fie einen aus der Genofjenfhaft wegen Nichtbeachtung 

ihrer Etatuten und Beeinträdhtigung ihrer Zwede förmlich 

Ausgeftoßenen nachher mit einem Amte innerhalb derjelben 

betrauen wollte, fo kann aud) die Kirche, diefe große und 

heilige Genofjenfhaft, einen Ercommunicirten zu ihren 

Aemtern und Beneficien unmöglich zulafjen: fie würde das 

durch die urfprünglihe Strafe nicht nur in ihren Wirkungen 

größtentheild felbft wieder aufheben, fondern aud dem 

Betreffenden einen Wirfungsfreis eröffnen, den er gar leicht 

zum Nachtheile der Gefammtheit benügen fünnte, davon 

ganz abgefehen, daß den Gläubigen gegenüber in der Be: 

vorzugung eines Golden eine große Ungeredhtigfeit, eine 

beleidigende Hintanfegung liegen würde. Außerdem ift nicht 
in Abrede zu ziehen, daß die Kirhe durch Uebertragung 

eined Beneficiums mit dem Ercommuniecirten in ausgezeich— 
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neter Weife fi in Berfehr ſetzen !) und dadurch wieder; 

um viele ihrer Mitglieder unmittelbar veranlaffen würde, 

mit jenem in verbotenen Umgang zu treten. Endlich liegt 

im Begriff und Wefen des Beneficiums, daß e8 ertheilt 

wird wegen des Officiums und daß Derjenige, ver 

fih im Befige vefjelben befindet, die mit ihm verbundenen 
Functionen gewifjenhaft verridhte 9): nun aber find dem 

Ereommunicirten alle kirchlichen Functionen unterfagt, er 

fann mithin .eine Pfründe, eben weil fie nur wegen dee 

Officiums verlichen wird, rechtlich nicht erwerben 3). — In 

Erwägung der angeführten Verhältniffe hat die Geſetz— 

gebung ausdrücklich beftimmt, daß ein Ercommunicirter zur 

Erlangung von Beneficien abfolut unfähig 

ei). Wird ihm eine Pfründe übertragen, fo ift vie 

Eollation ipso facto ®) ungültig, die Etelle bleibt nad) wie 
—— — — — 

1) Dieß führen die Geſetze, welche die Verleihung von Beneficien 

an Ercommunicirte unterſagen, ausdrücklich als Motiv an. c. 7X 
de clerico excomm. minist. 5. 27. 

2) „Beneficium datur propter officium.“ c. 15 de rescript. VI. 
1.3. Cfr. c. 16 X de praebend. 3. 5. 

3) Auch tiefer Gefihtspunft wird von den Geſetzen ſpeciell Her: 

vorgehoben. c. ultim. X h. t. 5. 27. 

4) c..7X h.t. 5. 27: „Consultationi vestrae taliter respondemus, 
quod, cum excommunicatis communicari non debeat, clericis, ex- 

communicationis vinculo innodalis, ecclesiastica beneficia conferri 

non possunt, nec illi valent ea relinere licite, nisi forsitan cum eis 

fuerit misericorditer dispensalum: guum ea non fuerint canonice 

consequuli.“ 

5) c. 1 de rescript. VI. 1. 3: „Ipso jure rescriptum, vel pro- 
cessus, per ipsum habitus, non valeat, si ab excommunicato super 

alio, quam excommunicationis vel appellationis articulo, fuerit im- 

petratum.* Da hienad jedes Reſeript, das an einen Excommunicirten 
gerichtet wird und fi nicht auf die Greommunication oder Appellation 

bezieht, ipso facto ungültig iſt, fo folgt, daß auch die ihm zugeftellte 
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vor erledigt, er felbft erwirbt auf fie nicht das geringfte 

Recht und hat fie unverweilt zurüdzugeben. Die etwaige 

Abfolution kann den ſchon in feinem Urſprunge ungültigen 

Act nicht revalidiren !), es ift zum wirflihen Erwerb ver 

Pfründe eine neue Gollation oder wenigfteng eine Dispens ?) 

nothwentig, die die Etelle der Gollation vertritt und ihr 

rechtlich gleihfommt. Alle Handlungen, die ein Ercommunis 

eirter vermöge feines widerrehtlih erlangten Beneficiums 

vornimmt, find wegen mangelnder Aurisdiction null und 

nichtig, — mit alleiniger Ausnahme des Falles, in weldyem 

wegen eined allgemeinen Irrthums der Gemeinde die Kirche 

die fehlende Gerichtsbarkeit fupplirt und dadurch der be- 

treffenden Handlung gejeglihe Gültigkeit verleiht >). 

Diefe Grundfäge kommen bei allen Beneficien 

ohne Unterſchied zur Anwendung und die Ercommuz 
nieirten find von allen unbedingt ausgeſchloſſen, mögen 

ed nun beneficia curata oder simplicia, minora oder majora, 

secularia oder regularia fein, denn vie Gefeße bedienen ſich 

ganz allgemeiner Ausprüde und ſprechen, ohne irgend eine 

Ausnahme zu ftatuiren oder aud nur anzudeuten, ben 

Grundfag aus, daß die Ercommunicirten von den Bene 

ficien fernzuhalten feien: da nun das Geſetz feine Unter— 

ſcheidung madt, fo find aud wir nicht beredtigt, eine 

folche zugulafjen )Y. Ia nidyt bloß die eigentlichen Pfründen, 

Gollationsurfunde und damit die Gollation felbft ipso facto jeder 

rechtlichen Wirkung ermangele. 
1) c. 18 de regul. jur. VI. 5. 12: „Non firmatur tractu temporis, 

quod de jure ab initio non subsistit.“ * 

2) c. 7 cit. X de cleric. excomm. minist, 5. 27. 

3) L. 3 Dig. de offic. praetor. 1. 14. 
4) Glossa in c. 32 X de verb. significat, 5. 40. verb. bene- 

fieiorum. 
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bie felbftftändig für fich beftehen und mit feftbeftimmten 

Einfünften bleibend übertragen werben, fallen im Sinne 

des Geſetzes unter den Begriff der beneficia, vielmehr ge- 

hören zu denſelben audy jene Dignitäten und Nemter, mit 

welchen vorherrſchend Jurispictionsrechte verbunden find und 

regelmäßig nur in interimiftifcher Weife verliehen werden, 
wie die Würde der Legaten, der Apminiftratoren der Diö— 

cefen !), der Bifitatoren, der judices delegati etc. Es ver: 
ſteht fih von felbft, daß auch diefe an Ercommunicirte nicht 
vergeben werden können, venn einerfeits find fie wichtigere 

und einflußreihere Stellen ald die gewöhnlichen Pfründen, 

andererfeit8 erfordern fie die Ausübung der Jurisdiction, 
von welcher, wie wir fogleich zeigen werden, die Gebannten 
ebenfalls ausgejchloffen find. Selbft Vie Commenden 
machen feine Ausnahme, denn aud fie werten vom Ge— 

jege unter dem Gefihtspunfte der Beneficien aufgefaßt ?). 

Was endlich die firhlihen Penſionen betrifft, fo find 

war mit denfelben Feine bejondern Sunctionen verbunden, 

aber ihre Berleihung fchließt jedenfalls eine große Gunft- 

bezeugung in fich, die angewiefenen Einfünfte fließen aus 
dem Kirchenvermögen und zwifchen dem Verleiher und 

Empfänger findet eine communicatio ftatt. Deßhalb glauben 

wir denjenigen Ganonijten beiftimmen zu müfjen, welde 

die Benfionen den Beneficien gleichftellen und daraus bie 

dolgerung ableiten, daß die Handlung, mittelft weldyer 
einem Excommunicirten eine Penſion zugewiefen wird, ipso 

jure ungültig ſei 3). — Aus der erwähnten allgemeinen 

1) c. 42 de elect, VI. 1. 6; c. 4 de supplenda neglig. praelat. 
v1. 1. 8. 

2) c. 15 de elect. VI. 1. 6. 

3) Suares. l. c. Disput. XIII. sect, 1. n. 9. 

Theol. Quartalſchrift. 1857. I. Heft. 5 
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Redeweiſe ver Geſetze, daß Firhliche Beneficien an Ercommu- 

nicirte nicht vergeben werden bürfen, ergibt fi ferner, 

daß das Verbot auf alle Arten von PBfründever 

leihung fi bezieht. Es ift alfo nicht bloß die gewöhn— 

lidye Collatio libera des Bischofs null und nichtig, fondern 

auch die Firhlihe Wahl, wenn fie auf einen Ercommus 

nieirten gefallen ift Y: die Wähler verlieren für diefesmal, 

wenn fie um die Ercommunication wußten, ihr Wahlrecht 
und unterliegen einer dreijährigen Suspensio a beneficio ?). 

Dasfelbe gilt von der Boftulation?), — nur mit dem 
Unterfgitve, daß die legtgenannte Strafe der Euspenfion 

nicht eintritt, fondern die DBetreffenden bloß mit dem Wer: 

Iufte des Poftulationsrechtes zu büßen haben %. Wie vie 

Wahl und Poftulation, fo ift auch die Präfentation 

ein integrirended Moment bei Befegung eines Beneficiumg, 

fie muß mithin unter demſelben Geſichtspunkte aufgefaßt 

werden, d. h. fie ift, wenn ein Excommunicirter präfentirt 

wurde, ipso facto ungültig ®). Hatte der Patron von ber 

Genfur des Präfentirten Feine Kenntniß, wofür ihm 

übrigens der Beweis obliegt, fo erhält er eine neue Frift ©), 

1) c. 8X de consuetud, 1, 4; c. ult. X de clerico excommun. 

minist, 5. 27; Glossa in c. 23 X de appellat. 2. 28. verb. excom- 

municalionis. 

2) c. 7$. 3X de elect. 1.6: „Clerici sane, qui contra formam 
istam quenquam elegerint, et eligendi tunc potestate privatos, et ab 

ecclesiasticis beneficiis triennio noverint se suspensos.“ — Wer zu 

feiner Gntfchultigung geltend macht, er habe um die Grcommunication 

des Gewählten nichts gewußt, hat für feine Behauptung den Beweis 
zu führen. c. 20 X de elect. 1. 6. 

3) c. 1 X de postulat. 1. 5. 

4). 2 Xh.1 1.5. 
5) Corarruvias, Alma Mater, I. $. Vll.n. 1. Barbosa, De offic. 

et potest. Episcopi. P. III. Allegat. 72. n. 96. 
6) c. 26 de elect. VI. 1. 6. 
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um einen Andern vorzufhlagen und wenn innerhalb der— 

felben der zuerft Präfentirte die Abfolution erlangte, alfo 

zum Erwerbe eines Benkficiums wieder fähig geworben ift, 
jo fann er aufs Neue präfentirt werden. War dagegen 

die Unfähigkeit des Präfentirten dem Patrone befannt 

und handelte er dabei in böslicher Abfiht, fo verliert ver 

geiftliche Patron für diefesmal fein Präſentationsrecht 

und ed tritt die Collatio libera des Biſchofs ein ); der 

Laienpatron fann einen Andern präfentiren, folange bie 

urfprünglihe Frift noch nicht abgelaufen ift ). Endlich 

ermangelt die Refignation, wedhe zu Gunſten eines 

Ercommunicirten vorgenommen wurde, und der Pfründe 

tausch, bei dem ein Ercommunicirter betheiligt ift, jeder 

rehtlihen Gültigfeit, denn die Nefignation ?) wie ber 

Tauſch *) fliegen einen wirflihen Erwerb des Bene: 

ficiums in fi, müfjen alfo für einen Ercommunicirten 

wirfungslos fein. — Wie das in Rede ftehende Verbot 

auf alle Beneficien und alle Arten der Gollation Ans 

wendung findet, fo erftredt es fih auch auf alle Er 

communicirte ohne Unterſchied. Es ift daher 

völlig gleichgültig, ob die Excommunicatio latae oder feren- 

dae sententiae vorliege, ob fie öffentlic, befannt oder ge: 

heim 5) fei, denn die Gefege reden aud in diefer Beziehung 

1) c. 18 de elect. VI. 1. 6. 
2) Arg. c. 4X de offic. jud. ordin. 1. 31. Vgl. Richter, 

Kirchenrecht. $ 143. not. 8. 

3) Regul. Cancellar. XLY: De consensu in Resignationibus. 
4) c. unic, de rerum permutat. VI. 3. 10. 
5) Die Gollation ift felbft dann ungültig, wenn der Betreffende 

jur Zeit, als ihm das Beneficium übertragen wurde, von der Excom— 

munication, in der er fi befand, gar feine Kenntniß hatte, denn die 

mit dem Kirhenbanne als ſolchem unmittelbar eintretende Unfähig- 
5* 
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ganz allgemein und nüpfen die Unfähigkeit zur Erlangung 

von Pfründen einfach an das Factum der Grcommuni- 

cation, ohne über die Art ver ‘legtern irgend eine Be 

merfung beizufügen. Die Ertravagante Ad vitanda kann 

auf diefe Berhältniffe Feinerlei Einfluß üben, weil jede 

Pfründeverleihung eine Gunftbezeugung gegen ben 

Empfänger in fi fchließt und als Gnade aufzufafjen 

ift I. — Daraus ergibt ſich ald nothwendige Eonfequenz, 

daß felbft ein Excommunicatus occultus, wenn ihm, ſei es 

durch freie Gollation, durch Wahl oder Präfentation, ein 

Beneficium verliehen werben will, dafjelbe nicht annehmen 

fann, fondern im Gewifjen verpflichtet ift, es zurückzuweiſen. 

Bei Entſcheidung der Frage, ob er in einem foldhen Falle, 

um die Nichtannahme zu motiviren, die bisher geheim ger 

bliebene Ercommuncation befannt zu geben habe, oder ſte 

verfchweigen dürfe, fommt es auf die jeweiligen Verhält- 

nifje an. Kann er für die Nichtannahme irgend einen 

andern Grund namhaft machen und biefelbe, ohne vie 

Wahrheit zu verlegen, in anderer Weiſe motiviren, fo ift 

er nicht verpflichtet, feine Ercommunication zu entbeden. 

Stehen ihm die genannten Mittel nicht zu Gebote und 

braucht er aus der Bekanntmachung feinen erheblichen Nach— 

theil zu befürdhten, jo ift die Ercommunication als. das 

eigentlihe Hinderniß anzugeben. Würden ihm aber aus 

verjelben, falls fie zur öffentlihen Kenntniß gelangte, In: 
famie, gerichtliche Verfolgungen oder andere große Nach— 

Feit zum Pfründeerwerb fann durch die ignorantia facti nicht ge— 
hoben und einer an ſich ungültigen Handlung feine rechtliche Gültig- 
feit verlichen werden. Covarruvias, J. c. n. 3. Avila, De Censur. 

P. II. c. VI. disp. 5. dub. 2, 
1) Fagnani, Comment, ad c. 8 X de constit. 1. 2. n. 9. 
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theile erwachfen, fo fann er, um ihnen zu entgehen, das 

dargebotene Beneficium annehmen, muß jedoch fobald als 

möglih die Abfolution nachſuchen und bis zur Erlangung 
derjelben des Bezugs der Pfründeeinfünfte ſich enthalten, 

denn erft mit der Abfolution geht das Beneficium in feinen 

eigentlichen Befig über. — Dem Gefagten fügen wir noch 

die allgemeine Bemerfung bei, daß die Excommunication 

nur dann zum Pfründeerwerb unfähig made, wenn fie in 

tehtsfräftiger Weife verhängt wurde; war dagegen 

die Sentenz ſchon in ihrem Urfprunge aus irgend einem 

Grunde ungültig, jo äußert fie überhaupt feine rechtlichen 

Rirfungen, mithin ift die unter ſolchen Umftänden ertheilte 

Gollation an ſich vollfommen gültig und der Betreffende 
fann, jobald die Nichtigkeit der Sentenz gerichtlich ausge— 

— iſt, das übertragene Beneficium unmittelbar und 

ohne Weiteres antreten I). 

Wenn eine Pfründe wifjentlich einem Ercommunis 

eirten übertragen wird, fo macht fi fowohl der Berleiher 

ald der Empfänger einer ſchweren Sünde fchuldig, denn 

in einer folhen Handlung liegt beiverfeitd eine communicatio 

in sacris, ed wird in einem ber wichtigften Punkte das 

Wohl der Kirche leichtfertig bei Seite gefegt und die Ges 

rehtigfeit gegen Andere, die des Erwerbes fähig und würdig 

find, in einer Weife verlegt, die ſich nie rechtfertigen läßt. 

Eine befondere Strafe aber ift für den Empfänger vom 

Gefege nicht ausgefprochen, denn dieſe liegt bereits darin, 

dag das Beneficium nicht in feinen Befig übergeht, ſondern 

wieder zurüdgegeben werden muß; dem Verleiher dagegen 

jol von feinem kirchlichen Vorgeſetzten auf eine beftimmte 

1) Covarruvias, 1. c. n. 5. 
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Zeitdauer das Collationsredht entzogen werden!). 

— Da jede Verleihung, die auf einen Ercommunicirten 

lautet, ipso facto nidytig ift, jo bedarf derfelbe nad ers 

langter Abfolution zum wirklichen Erwerb des Beneficiums 

entweder einer neuen Gollation oder wenigftend einer Dis— 

pens %). Die lebtere vertritt die Stelle der neuen Col— 

lation und fteht ihr rechtlich gleich, daher kann fie nur von 

demjenigen kirchlichen Obern ausgehen, weldyem das eigents 

liche Gollationsredht über die Pfründe, um die es fid 

handelt, zufommt: bei päpftlihen Beneficien und folden, 

die durch Wahl befegt werben, bispenfirt alfo der Papft, 

bei den gewöhnlichen Pfründen der Diöcefe, mögen fie nun 

liberae collationis fein oder dem Patronate unterliegen, — 

der Biſchof. Sollte demfelben in der oben erwähnten 

Meife das Collationsrecht temporär entzogen worden fein, 

fo ertheilt fein unmittelbarer Vorgefegter die erforderliche 

Dispend. — | 

Neben dem bisher bejprocdhenen Falle, in welchem 

Derjenige, dem das Beneficium verliehen wird, bereits 

ercommunieirt i ft, läßt fi, namentlich bei ſolchen Ueber— 

tragungen, die auf Abwefende lauten, nod ein anderes 

Verhältniß denfen, wornad die Collation vor dem Eins 

tritte des Kirchenbannes erfolgte und hier fragt es fi, ob 

der Providirte, der in der Zwifchenzeit der Excom— 

munication verfiel, nunmehr die übertragene Pfründe 

annehmen fönne und ſich durch diefe Annahme wirklich 

1) c. 7 X de cleric. excomm. minist. 5. 27: „Illi vero, qui 

scienter illa beneficia talibus contulerunt, tamdiu deben! a beneficiorum 

collatione suspendi, donec super hoc veniam consequi mereantur, 

ut puniantur in hoc, in quo delinquere praesumpserunt.“ 

2) ec. 7 cit. 
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in ven Befig derſelben feße? Die gewöhnliche Antwort 

lautet dahin, daß eine folde Annahme gültig fei und 

den vollftändigen Befig des Beneficiumsd zur Folge habe, 

denn der eigentliche Erwerb liege ausjchließlih in ver Bol: 

lation, — die Annahme der legtern von Geiten des 

Beneficiaten begründe fein neues Recht, fie enthalte eine 

bloße Zuftimmung zu dem bereits beftehenden Rechts— 
verhältniffe und darum könne fie auch von einem Ercoms 

municirten gültig gegeben werben: biejer fei ja bloß vom 

Pfründeerwerb ausgeſchloſſen und um einen folhen handle 

ed fi im vorliegenden Falle nicht ). Allein wenn wir 

die rechtliche Bedeutung näher erwägen, welche die kirchliche 

Gefeggebung der Annahme einer bereitd ver 

liebenen Pfründe beilegt, fo fünnen wir dieſer Mei: 

nung unjere Zuftimmung nicht geben. Das c. 17 de prae- 

bend. VI. 3. 4. fagt ausbrüdlid 2), daß, wenn der Bis 

ihof einem Abwefenden ein Beneficium verleihe, dieſes 
durch die bloße Gollation nody nicht in den eigentlihen und 

vollen Befig des Providirten übergehe, vielmehr fei das 
Leptere erft dann ber Fall, wenn er feinerfeits fpeciell zus 

geftimmt und das Dargebotene förmlich acceptirt habe, 

1) Covarruvias, l.c. n. 4. „Admonendum est, omnia, quae 
superius diximus, vera esse, quoties agitur de adquisitione juris et 
tituli ad beneficium ecclesiasticum : quasi secus sit, ubi tractetur de 
beneficii acceptatione, quae potius ad factum, quam ad jus pertinet, 
alque ita non de beneficio adquirendo agitur, sed de jam adquisiti 
acceptatione.“ 

2) „Si tibi absenti per tuum episcopum conferatur beneficium, 
licet per collationem hujusmodi, donec eam ratam habueris, jus in 
ipso beneficio, ut tuum dici valeat, non adquiras; ipse tamen epis- 

copus vel quicumque alius de ipso beneficio, nisi consenlire recuses, 
in personam alterius ordinare nequibit,* 
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Es ift alfo die Annahme fein blos formeller Act, jondern 

fie hat wirflich eine rechtliche Bedeutung und gehört eben- 

fo wefentlih zum Erwerb der Pfründe wie die Gollation : 

erft.beide Momente zufammen begründen den vollen 

Beſitz. Demgemäß dürfte die vorliegende Frage nad) folgen: 

den Gefidhtspunften zu betrachten fein. a. Da der Ercons 

municirte vom Erwerb der Beneficien ausgeſchloſſen ift, 

fo fann er die Gollation, die vor.dvem Eintritte ded Baunes 

ertheilt wurde, m vechtöfräftiger Weife nicht acceptiren und 

wenn er es dennoch thut, fo ift die Handlung null und 

nichtig, das Recht, weldes er in Folge der Collation 

erworben hatte, wird dur jene Annahme nicht vers 

mehrt und er gelangt Feineswegs in den vollen Beſitz 

der Pfründe. Diefer Umſtand mag in einzelnen Fällen 

von großer practiſcher Bedeutung fein: hat 3. B. ein Er: 

communicirter in der angegebenen Weife ein ihm darge— 

botenes Beneficium acceptirt und ftirbt er, ohne die Abos 

Iution erhalten zu haben, fo war er nie ber eigentliche Ins 

haber und ebendeßhalb tritt durch feinen Tod feine neue 

Erledigung der Stelle ein, vielmehr dauert die urfprüngliche 

Vacatur nod fort und wenn die Pfründe von Zweien oder 

Mehreren abwechſelnd vergeben wird, fo geht für diefes- 

mal das Befegungsreht nit auf den nachfolgenden Eollas 

tor über, fondern ber bisherige fann eine andere Verleihung 

vornehmen. b. Die urfprüngliche Eollation war, da fie vor 

Eintritt des Banned erfolgte, an fi volfommen gültig 

und bleibt auch nody nachher zu Recht beftehen: befhalb- 

fann fie der Gollator, bis der Ercommunicirte die Nichts 

annahme erflärt hat, keineswegs zurüdnehmen und die 

Pfründe feinem Andern übertragen !), denn das Recht, das 

9. 17 eit. de praebend, VI. 3. 4; „Ipse episcopus vel qui- 
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der Erftere durch die Verleihung erwarb, geht ihm durch 

die nachfolgende Greommunication nicht unmittelbar vers 

loren. c. Hat der Ercommunicirte die Abfolution erlangt, 

jo fann er gültig acceptiren und ohne neue Gollation oder 

Dispens alsbald in den rehtlihen Beſitz des Beneficiums 

eintreten. d. War ihm aber für die Annahme eine bes 

fimmte Zeitfrift feftgefegt und hat er ſich während ber 

jelben von der Ercommunication nicht befreit, jo geht er 

nach Ablauf der Frift des durch die Gollation erworbenen 

Rechtes verluftig und der Gollator fann die Pfründe un— 

gehindert einem Andern übertragen '). 

Wenn dem Bisherigen zufolge die Ercommunication 

wu jedem Erwerb von Beneftcien unfähig macht, fo bringt fie bei 

denjenigen Pfründen, die der Ercommunieirte ſchon vorher er- 

worben und fich im rechtmäßigen und ungeftörten Befig derſelben 

befunden hatte, ganz andere Wirfungen hervor: fie gehen 

für ihn durd den Eintritt des Kirchenbannes nicht ver 

loren und werben nicht erledigt, fondern erbleibt nad 

wie vor der eigentlidhe Inhaberund trittnad 

erlangter Abfolution wieder in den unge 

ihmälerten Genuß derfelben. Zwar fann zur 

direeten Begründung diefes Satzes feine ausdrückliche Ge— 

fegesftelle nahmhaft gemacht werben, aber auf indirecte 

Reife läßt ſich vollftändig darthun, daß er im Geifte und 
in der Intention des canonifhen Rechtes gelegen fei und 

eumque alius de ipso beneficio, nisi consentire recuses, in personam 
alterius ordinare nequibit. Quodsi fecerit, ejus ordinatio, facta de 

beneficio non libero, viribus non subsistet.* 
1) c. 17 eit.: „Sed si episcopus, notificata tibi collatione, ad 

consentiendum terminum competentem adsignet, nisi consenseris, 

poterit, eo lapso, beneficium libere, cui viderit expedire, conferre.“ 
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von ihm überall vorausgefegt werde. Auf der einen 

Seite gilt ald unbeftrittener Grundfag, daß die Beneficien 

für ihren Inhaber ipso facto nur in denjenigen Fällen 

verloren gehen, in welchen das Geſetz dieß ausprüdlich vor 

fchreibt "): zu diefen Fällen gehört aber die Ercommuni- 

cation nit, denn es findet ſich Feine Stelle, vie den 

Verluft des Beneficiums an fie fnüpfen würde. Auf ver 

andern Geite enthält die Geſetzgebung wiederholt bie 

Beftimmung, daß Euspenbirte 2) und Excommunicirte 3), 

wenn fie längere Zeit %) in ihrer Hartnädigfeit verharren 

und die Abfolution nit nachſuchen, ihrer Beneficien 

beraubt werden follen, woraus offenbar folgt, daß 

der wirkliche Verluſt der Pfründe in dem Augenblide, in 

welchem diefe Etrafen verhängt wurden, noch nicht uns 

mittelbar und ipso facto eingetreten war. Der Grund, 

warum bie Ercommunication den Pfründeverluft nicht nad 

fich zieht, ift ohne Zweifel in dem Umſtande zu fuchen, 

daß diefe Genfur, obwohl die ſchwerſte von allen, dennoch 

wohlerworbene Eigenthumsrechte und den bes 
reits beftehenven Beſitzſtand aud in andern Bes 

ziehungen immer unberührt läßt; außerdem betrachtet die 

Kirche den Zuftand, in welden die Ercommunication vers 

fegt, nur ald einen vorübergehenden und deßhalb mag 

es ihr als zu hart erfchienen fein, eine fo ſchwere Strafe, 

wie die förmliche Beraubuug des Beneficiums, um feinet- 

1) Reiffenstuel, Jus. can. L. III. tit. 5. $. 12, n. 342, 

2) c. 8. X. de aetate et qualit. 1. 14. 

3) c. 36. C. XI. q. 3; c. 7. de haeretic. VI. 5. 2. Cfr. Fagnani 
Comment. in c. 1. de schismat. 5. 8. n. 92, 

4) Bei der Greommunication fann gewöhnlih nah Ablauf 

eines Jahres die Privatio beneficii ausgefprodhen werden. Alterius |. 

€. p: 223 segg. 
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willen unmittelbar eintreten zu laſſen. Erſt wenn eine wirk— 
lihe Hartnädigfeit fich geltend macht, der Stand der Ercom; 

munication dur) die eigene Schuld des Betreffenden ſich vers 

längert und die Hoffnung auf baldige Ausföhnung mit ver 

Kirche immer mehr ſchwindet, foll die Privatio beneficii 

endlih Plag greifen. — . 

Hienach ift als oberfter Grundſatz feftzuhalten, daß 

der Gebannte an fid) im rechtlichen Befige feiner Pfründe 

verbleibe: gber in feinem Werhältniffe zu verfelben und in 

der Art und Weife, wie er nunmehr Gebrauch von ihr 

machen darf, tritt dennody eine wefentlihe Aenderung ein, 

Da die Ercommunication von der Vornahme aller kirch— 

lihen Bunctionen ausjhließt und das Benificium nur _ 

wegen des Officiums verliehen wird; da es ferner fehr 

unangemefjen fein würde, wenn ein aus der Kirche förm— 

li Ausgeftoßener nichtsveftoweniger aud dem Vermögen 

derfelben feinen Unterhalt beziehen wollte, fo hat ſich 
der Ercommunicirte des Bezugs der Pfründe 
einfünfte zu enthalten. Das Gefeg fagt ausvrüd- 

lid: Illi proventus ecclesiastici merito subtrahuntur, cui 

ecclesiae communio negatur !). Daß der gebannte Pfründ- 

ner feines Einkommens unwürdig fei und deſſelben vers 

Iuftig gehen folle, unterliegt feinem Zweifel: aber darüber 

find die Ganoniften getheilter Meinung, ob der Verluft des 

Einfommensd ipso facto eintrete oder ob vorher eine be: 

jondere richterlihe Eentenz, die den Verluſt fpeciell aus: 

Ipricht, erforderlich fei. Für vie legtere Anficht entjcheivet 

fh die Gloffe zu unferer Stelle 2) und es werden für 

1) C. 53 X. de appellat. 2. 28. 
2) Verb. subtrahuntur : „Ilud intelligi potest in eo casu, quando 

in senientia hoc exprimitur, quod bona Ecclesiae subtrahuntur.“ 
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diefelbe namentlich zwei Gründe geltend gemadit. Die Worte 

bes Geſetzes: Illiproventus ecclesiastici merito subtrahuntur, 

cui ecclesiae communio negatur, feien zweideutig, fie fün- 

nen nidyt nur von einer ipso jure eintretenden Strafe, 

fondern aud ebenfo gut von einer erft durch den Richter 

zu verhängenden Entjiehung des Einfommens verſtan— 

den werden: da nun bei Interpretation zweifelhafter Ge— 

fegeöftellen der allgemeine Rechtsgrundſatz zur Anwendung 

fomme — „in poenis benignior est interpretatio facienda ?),“ 

jo müſſe fih hier die Wifjenfchaft für die mildere, alfo 

für die erſt vom Richter zu verhängende Etrafe entſchei— 

den, Außerdem verliere ein Pfründner, falls er vorüber 

gehend gehindert fei, die Functionen feines Amtes zu 

verrichten, nicht alsbald und ipso jure auch fein Einfom- 

men, jondern er könne für die Dauer der Verhinderung 

einen Stellvertreter beftellen, ihm einen beftimmten Theil 

der Einfünfte zumweifen und das Uebrige für fich refervi- 

ven, — zur gänzlihen Entziehung des Einfommens ei 

ein richterliches Urtheil nöthig. Unter dieſem Geſichtspunkte 

müfje nun aud die Ercommunication aufgefaßt werben: 

fie fei bloß eine zeitliche Verhinderung für Vornahme 

der kirchlichen Functionen, dieſe fünne der Gebannte bie 

zur erlangten Abfolution durch einen Stellvertreter aus— 

üben laffen, ven Ueberſchuß der Einfünfte felbft beziehen 

und follte er je der Perception derſelben gänzlich beraubt 

werben wollen, fo könne dieß nur durch eine fpecielle Een- 

tenz des vorgejegten Richters gefchehen. — Wenn wir aud) 

zugeben, daß die angeführten Gründe einigen Schein von 

Wahrheit für fich haben, jo fann ihnen doch bei näherer 

1) c. 49. de regul. jur. VI. 5. 12. 
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Erwägung die Beweiskraft, die fie in Anfprud nehmen, 
nit vindirirt werden und wir müfjen der entgegengejegten 

Anficht, daß der Werluft des Pfründeeinfommend ipso 

facto eintrete, den Vorzug geben. Denn was in erfter 

Linie die angeführte Gefegesftelle betrifft, fo mögen immer: 

hin die Worte: Illi proventus ecclesiastici merilo subfra- 

huntur etc. jene doppelte Deutung zulafjen: betrachten wir 

fie aber des Nähern und namentlih in Verbindung mit 

dem unmittelbar Vorausgehenden, fo fann es nicht mehr 

weifelhaft fein, daß der Verluſt der Einfünfte ald ipso 

facto eintretend auögefprohen werden wolle. a) Der 

Grund jened Berluftes ift, wie die Stelle ausbrüdlic, fagt, 

in der Beraubung der Kirchengemeinfhaft zu fuchen: weil 

der Ercommunicirte nit mehr Mitglied der Kirche ift, 

degmwegen foll er aus ihrem Vermögen aud) feine Ein- 

fünfte mehr beziehen, — jenes ift die Urfache, dieſes die 

Wirkung, jenes das Antecevend, dieſes das Conſequens, 

beide bedingen ſich gegenfeitig und gehören weſentlich zu- 

jammen. Nun aber tritt die Beraubung der Kirchenge— 

meinjchaft mit der Ercommunication ipso facto ein: alfo 

muß im Sinne des Geſetzes aud die unmittelbare Wir, 

fung, das nothwendige Conſequens, der Verluft des Pfründe- 

einfommend ipso facto in dem Augenblide eintreten, in 

welhem die Ercommunicationsfentenz ausgeſprochen wird. 

b) Es ift eine im gerichtlichen Prozeßverfahren allgemein 

befannte Regel, daß nad) erhobener Appellation der niedere 

Richter in der betreffenden Rechtsſache feine Yurisdiction 
mehr habe und demgemäß Feine neue Entfheidung mehr 
geben dürfe, weil die ganze Angelegenheit feiner Gognition 

entzogen und dem höhern Richter vorgelegt if. Nun hatte 

nah dem Wortlaut der in Rede ftehenden Deeretale der 



78 Die Wirkungen der Ercommunication. 

Bifhof von Ely an Innocenz II. die Anfrage geftellt, 
ob er einem Ercommunicitten, ber bereit Appellation 

erhoben, die Einfünfte feines Beneficiums entziehen 

dürfe. Der Papſt bejahte die Frage: mithin kann er 

nicht von der Anficht ausgegangen fein, in jener Entziehung 

der Einfünfte liege eine neue richterliche Entfcheidung, denn 

dieß würde dem obgenannten Rechtsgrundſatze widerfprochen 
haben, vielmehr muß er von der Ueberzeugung geleitet ge- 

wejen fein, der Berluft des Einfommens fei mit der Er- 

communication ipso facto geſetzt, tie wirflihe Entziehung 

defielben ei fein neuer Act des Richters, fie könne 

‚alfo, weil fhon vor der Appellation zu Recht ftehend, auch 

noch nach bderfelben von ihm volljogen werden. c) Die 

Derretale ftellt die öffentlihe Bekanntmachung des Bannes 

und die Entziehung des Pfründeeinfommens ganz auf 

dieſelbe Stufe, fie mißt beiven die gleihe recht— 

lihe Bedeutung bei und bemerkt, beide fünnen nad 

erhobener Appellation vom Richter noch vorgenommen 

werden. Als Grund, warum die Bekanntmachung der Er- 
communication ftattfinden dürfe, führt Innocenz den 

Umftand an, daß diefelbe feine neue Strafe bilde, 

fondern ſchon in der urfprüngliden Sentenz 
enthalten ſei — „cum exsequulionem excommuni- 

catio secum trahat et excommunicalus per denuntiationem 

amplius non ligetur;* — aljo muß er, da er beide gleich 

ftellt,, dafjelbe au von dem Berlufte des Einkommens 

voraudgefegt haben. Hienad dürfte der Sinn der Stelle 

nicht mehr zweifelhaft fein und jene Rechtsregel: in poe- 

nis benignior est interpretalio facienda — hier ald unan- 

wendbar erfcheinen, mithin gewiß fein, daß die Beraubung 
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des Pfründeeinfommens ipso jure eintrete '). d) Zu dem 

gleihen Refultate führt noch ein anderes Verhältniß, das, 

wie es fcheint, bisher weniger beachtet wurde. Diejenigen 

Pfründner, welche die Refidenpflicht verlegen und alfo die 
mit ihrem Beneficium verbundenen Functionen verabfäumen, 

jollen nad) der Beftimmung des Tridentinumg für die 

Dauer ihrer Abwejenheit des Pfründeeinfommens verluftig 

gehen und zwar ipso facto, ohne daß irgend ein richter- 

lied Erfenntniß nothwendig wäre 2). Ganz dafjelbe fin- 

det bei den Ercommunicitten ftatt: fie können bie Pflichten 

ihres Amtes nicht erfüllen, deßhalb unterfagt ihnen das 

Gejeg den Bezug ihrer Einfünfte und dieſe Strafe wird 

hier, wie dort, ipso jure eintreten, da bei der Gleichheit 

1) Befondere Beachtung dürfte auch der Umftand verdienen, daß 

die unmittelbar nah dem Erſcheinen der Decretalenfammlung re: 

gors IX. abgebaltenen Provinzialconcilien jenen Ausſpruch Inn o: 
cenz' IM. gleichfalls von dem ipso facto eintretenden Verluſte der 
Ginfünfte verftanden. So fagt die Synode von Pont-Audemer 

(Pons Audomari) im J. 1279 c. 1.: „Volentes presbyterorum et 
clericorum excommunicatorum insolentiam coarctare, sacris canoni- 

bus inhaerendo, statuimus: quod presbyteri et clerici beneficiati, 

quamdiu auctoritate ordinariorum suorum juste excommunicati fue- 

riat, beneficiorum suorum stipendia sive fructus non percipiant, et 
recuperandi eosdem fructus totaliter spem amittant: nisi quam 
citius commode potuerint, quod ordinariorum suorum arbitrio duxi- 
mus relinquendum, procuraverint se absolvi.“ Bei Hard. VII. p. 766. 

2) Sess. XXIII. c. 1. de ref.: Si quis autem, quod utinam nun- 

quam eveniat, contra hujus decreti dispositionem abfuerit, statuit 
sacrosancta synodus, praeter alias poenas adversus non residentes 

sub Paulo IIL impositas et innovatas ac mortalis peccali reatum 
quem incurrit, eum pro rata temporis absentiae fructus suos non 
facere, nec iuta conscientia, alia eliam declaralione non secula, 

illos sibi detinere posse, sed teneri, aut ipso cessante, per superio- 
rem ecclesiasticum, illos fabricae ecclesiarum aut pauperibus loci 

erogare.“ 
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beider Fälle fein Grund denkbar ift, aus dem fie ber 

Gefepgeber nad verſchiedenen Prineipien behandelt haben 

follte. — Was fodann noch das zweite Moment betrifft, 

welches für die Anficht, daß der Verluft des Einkommens 

nicht ipso facto eintrete, geltend gemadyt wird, jo ift leicht 

erfichtlich, daß ed unzureichend je. Wohl Fann ein Bene- 

fiiat bei unverfhuldeten Hinderniffen, die ihm bie 

perfönlihe Vornahme feiner Amtsyerrichtungen unmöglich 

machen, ſich einen Stellvertreter beftellen, demſelben den 
nöthigen Unterhalt reichen und die übrigen Einfünfte für 

ſich felbft beziehen: es ift dieſes ein Act der Milde und 

Nachſicht, den die Kirhe gegenüber von unverjchuldetem 

Unglüd übt. Aber unter den Begriff des legten kann 

doch wohl die Ercommunication nicht fallen, fie ift immer 

die Folge eined ſchweren Vergehens, die wohlverdiente 
Strafe für das hartnädige Verharren in demfelben, die 

Züchtigung eines trogigen, unbußfertigen Sinnes: es wäre 

deshalb ein innerer Widerfpruh, wenn dem Gebannten 

bie in Rebe ftehende Milde und Nachſicht zugewendet und 

ihm damit ein beträchtlicher Theil feiner Einfünfte gerettet 

werden wollte. Zudem würde durch eine derartige. Scho- 

nung die Strenge der Ercommunication bedeutend herab» 

gedrüdt und dem Glerifer die Verfuhung nahegelegt, in 

feinem Widerftande zu verharren, zwei Wirfungen, vie 

gleichfalls nicht in der Intention der Kirche liegen fünnen. 

Nach all dem Angeführten ift der Verluft des Pfründe- 

einfommend mit der Ercommunication ipso facto verbun- 

den I): daraus ergibt ſich denn ald unmittelbare Gonfequenz, 

1) Wie der Ercommunicirte vom Bezug der Ginfünfte, fo ift er 
auch von der Adminiftration des Pfründevermdgens aus: 
geihlojien- (cfr. c. 8. X. de dolo et contumac. 2. 14; c. 1. $ 2. 
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daß der Gebannte von dem Augenblide an, in weldem 

die Etrafe über ihn verhängt wurde, aus eigenem An 

triebe und ohne irgend welde Dazwiſchen— 

funft des Richters ſich des Bezugs feines Einkommens 

zu enthalten und das Bezogene wieder herauszugeben habe, 

— ganz in derfelben Weife, in welder nad) der Verords 

nung ded Tridentinums') aud die Nichtrefivirenden 

im Gewiffen verpflichtet find, vie Früchte ihrer Bene: 

ficien nicht zu beziehen und die bezogenen zu reftituiren. 

Der Grund, warum die Betreffenden in beiden Füllen dag 

Strafurtheil der Kirche gleihfam an fich felbft zu vollziehen 

haben, ift in dem Umſtande zu fuchen, daß fie des Bezugs 

der Einfünfte gefeglih unfähig werden, alfo nie zum 

wirklichen und rechtmäßigen Befige verfelben gelangen 

fönnen und falls fie diefelben bereits factifh ufurpirt 

haben follten, das fremde Eigenthum, wie in allen 

andern Berhältniffen, fo auch hier, freiwillig zurüderftattet 

werden muß. Selbſt der vorausfihtlihe Mangel des an— 

ftändigen Unterhaltes und die Beforgniß, der ercommunis 

cirte Pfründner möchte durch Shmugigen Erwerb vem Etande, 

dem er angehörte, Unehre machen, fann für ihn, den Ball 

der äußerften Noth ausgenommen ?), feinen Grund 
abgeben, die Einfünfte oder wenigftens einen Theil ders 

jelben zu beziehen oder die bezogenen zu behalten 9): denn 

de elect. VI. 1. 6.) und es muß bis zur erfolgten Abjolution für 

Berwaltung defjelben anderweitig Borforge getroffen werden. Alterius, 
l. c. p. 244. 

1) L. c. 

2) c. 14. 21. Dist. LXXXVI. 
3) Glossu in c. 53. cit. de appellat. verb. Subtrahuntur in fin. 

„Ego crcdo, quod licet deposito provideatur, ne in clericorum 
opprobrium mendicare cogatur, ercommunicato in nullo sit provi- 

Theol. Duartalichrifi. 1857. 1. Heft. 6 
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was ihn felbft anbelangt, fo geſchieht ihm durch den 
etwa eintretenden Mangel Fein Unrecht, er hat benfelben 
auf eigene Rechnung zu fihreiben und ihn durch Ungehor— 

fam und Widerfpenftigfeit felbft verfchuldet; andererfeits 

liegt e8 immer im feiner Gewalt, durd Reue und Beſſe— 

rung feiner bevrängten Lage ein Ende zu machen, — thut 

er ed nicht, fo hat er widerum die Echuld ſich felbft beis 

zumeſſen. Eine Unehre für den geiftlihen Stand ift 

aber, wenn aud wirfliher Mangel eintreten follte, nicht 

fogleich zu beforgen: Jedermann weiß, daß er zur Strafe 

und um gebefjert zu werben, in dieſer Rage fi) befinde 

und ed nuran ihm liege, fi) aus ihr zu befreien — die 

etwaige Unehre fällt lediglich auf feine eigene Perſon. 

Eollie er aber im hartnädigen Widerftande verharren und 
ohne Hoffnung auf Befjerung zu geben, allmählig in wirk— 

li unwuͤrdiger Weife feinen Lebensunterhalt fi zu vers 

Ihaffen fuhen, fo ijt er feined Beneficiums gänzlich zu 

berauben und wie die Deponirten in einem Klofter oder einem 

Demeritenhaufe ze. unterzubringen. — Wenn die Ercoms; 

municirten aus eigenem Antriebe fid ihres Pfründe— 

einfommend zu enthalten und das bereitd Bezogene zu 

reftituiren haben, fo ift dieß doc feineswegs fo aufzufafien, 

ald ob die Erfüllung der in Rebe ftehenden Pflicht ledig— 

ih ihrer Willküͤhr anheimgegeben wäre, vielmehr fol, 

wenn fie hierin fäumig find, der Richter von Amtswegen 

einfchreiten und fie zum Nichtbezug oder zur Neftitution 

anhalten‘), Die Mittel, welde der Kirche zur Er- 

dendum, qui contemnit claves Ecclesiae, cui participandum non est, 
nisi forte fame periret, tunc debet ei subveniri, quia poterat adhuc 
ad Ecclesiam redire.* 

1) Trid. 1. c. 
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reihung dieſes Zweckes zu Gebote ftehen, find, wie vie 

Strafe der Ercommunication felbft, zunächſt rein geiftiger 

Natur — Grmahnung, Warnung gegenüber von Gebanns 

ten, und für diejenigen Gläubigen, die ihm fein Einkom— 

men zu verabreihen haben, die Aufforderung, daſſelbe ihm 

fernerhin vorzuenthalten: eigentliche phyſiſche Gewalt liegt 

nicht im Bereich der Kirche, — führen daher die genann— 

ten Mittel nicht zum Zwede, fo muß der Gebannte, der 

bis zu einem foldhen Grade des Ungehorfams und der 

Verblendung fortgefchritten ift, feinem Gewifjen und dem 

Gerichte Gottes überlaffen werden. In früheren Zeiten 

hat für derartige Bälle regelmäßig der Staat die Ere 

ention der firhlihen Straffentenz übernommen und dabei 

ficherlich im eigenen wohlverftandenen Interefje gehanvelt: 

aber eine folhe Beihülfe ift von feiner Eeite immerhin 

ein freies Zugeftändniß und wenn er für gut findet, fie 

zu verweigern, fo fann vom Standpunkte des Rechts 

dagegen nichts eingewendet werben. Eollte er aber, wie 

ſchon geſchehen, feine Stellung und Aufgabe in der Weife 
mißfennen, daß er einen Ercommunicirten im unredhtmäßis 

gen Bezuge feines Pfründeeinfommend direct unterftügt 

und im feinen „Rechten“ vertheidigt, jo heißt vieß bie 

Etrafgewalt der Kirche vernichten, ihrer Gefeggebung fpotten 

und ihre Freiheit mit Füßen treten. — 

Unter den Begriff ver Einfünfte, deren Bezug die 

Ercommunication hindert, ift Alles ohne Unterſchied 
zu jubfumiren, was dad Beneficium in materieller Bezie— 

bung feinem Inhaber abwirft und zum Lebensunterhalte 

irgendwie darbiett — mag es nun im Grtrage eigener 
Güter eder in Gelvbezügen, in nugbaren Rechten oder 

keiftungen Dritter, in Zehnten oder Distribuliones quo- 
6 * 
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tidianae, in Altaropfer, Stolgebühren oder Etipendien be: 

ftehen !): Alles, was auf irgend eine Weife mit ber 

Pfründe in Verbindung fteht und von ihr herrührt, geht 

dem Beneficiaten für die Dauer der Ercommunication ver— 

loren. Der Genuß der Pfründegebäude ift hievon feines- 

wegs ausgenommen, — er fällt wie die eigentlihen Bezüge 

unter den Begriff des kirchlichen Einfommens, woraus fid 

ale einfahe Conſequenz ergiebt, daß der Ercommunicirte 

feine bisherige Amtswohnung ungefäumt zu verlaflen 

habe. — 

Endlich ift nod die Frage zu berühren, wem das 

Ginfommen, deſſen Bezug dem Ercommunicirten unter: 

fagt ift, zufalle und zu welden Zweden es ver 

wendet werden folle? Eine allgemein gültige Ant- 

wort läßt ſich hierauf nicht geben, vielmehr fommt es auf 

die jeweilige Natur und Beſchaffenheit der einzelnen Ein- 

fommenstheile an. Sind diefe der Art, daß fie für den Hall, 

in welchem fie dem eigentlichen Inhaber der Pfründe ver: 

loren gehen, gejeglih und ipso jure beftimmten dritten 

Perſonen zufallen, jo fommen fie aud bei einer Excom— 

munication unmittelbar in die Hände der Legtern. Nach 

einer von Bonifaz VIII erlaffenen 2) und vom Tri- 

dentinum 3) erneuerten Verordnung follen die gewöhn— 

lichen %) Distributiones quotidianae für diejenigen Glerifer, 

die den Chordienſt verfäumen, verloren gehen und ipso 

facto denjenigen zufallen, die anwejend waren. Dieß wird 

1) Auch die Benfion, die der Grcommuniecirte aus feinem frühern 

Beneficium bisher bezog, geht verloren. Alterius 1. c. p. 247. 
2) c. unic. de cleric. non resid. VI. 3. 3. ı 

3) Sess. XXIV. c. 12. de ref. 

4) Reiffenstuel, Jus can. L. II. tit. 4. $ 6. n. 183 seq. 
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alfo aud dann der Fall fein, wenn ein Ganonifer in 

Bolge der Ercommunication gehindert ift, dem Officium 

divinum anzuwohnen. — Hatte der Beneficiat aus ven 

Einfünften der Pfründe feinem Vorgänger, der auf die 

Stelle verzichtete, eine jährlihe Penfion zu entrichten, 

jo ift diefe nady der Ercommunication des Erftern in der: 

felben Weife wie früher aus den Einfünften des 

Beneficiums an den Penfionär zu verabfolgen. Die 

Behauptung einzelner Ganoniften, daß der Ercommunicitte, 

da er ſämmtlicher Früchte feines Beneficiumsd verluftig 

gehe, die Penfion aus feinem eigenen Vermögen 

zu entrichten habe, läßt fich nicht aufrecht erhalten, denn 

die Verabreihung jenes Jahrgeldes ruht in legter Inftanz 
auf dem Beneficium '), an weldem burd die Excom— 

munication feines Inhaberd nichts geändert wurde, es 

wird alfo nad wie vor die Laft. zu tragen haben; ver 

Pfründner fteht zur Penfion in feinem nähern Bers 
hältniffe, denn die nad Abzug derfelben noh übrig 

bleibenden Einfünfte bildeten feine Befoldung: dieſe 

geht für ihn wegen der Ercommunication verloren, auf 

jene hat die Genfur feinen Einfluß. — Bon denjenigen 
Einfommenstheilen fodann, die für den Fall, daß ber 

Pfründner ihrer verluftig geht, nicht unmittelbar dritten 

Perſonen zufallen, ift in erfter Linie der Stellver 

treter des Ercommunicirten, der inzwiſchen die mit dem 

Beneficium verbundenen Obliegenheiten erfüllt, zu beſol— 

1) Deßhalb Hört die Penfion durch den Tod des neuen Pfründ— 
ners nicht auf, fondern muf als auf dem Beneficium haftend auch 

vom Nachfolger ausbezahlt werden bis zum Tod des Penſionärs. 

Garcias, De beueficiis, P.I.c. 5.n. 339. Pirhing, Jus can. L. II. 
it, 12.n.10. Gihhorn, Grundfäge des Kirchenrechts. I. ©. 677, 
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den D; was nad Beftreitung diefer Ausgaben noch übrig 

bleibt, fol an die Fabrif der Kirche, bei welcher die Pfründe 

ſich befindet, abgeliefert und ein beftimmter Theil den Ars 

men der Gemeinde zugewendet werben 2): die Größe des 

(egtern richtet fih nad der Dürftigfeit der Kirche, nad 

der Zahl der Armen und dem größern oder geringern Um— 

fange des betreffenden Pfründeeinfommens, — im uns 

günftigften Falle aber wird den Armen berjenige Betrag 

ausgehändigt werden müfjen, welchen der Beneficiat felbft, 

wenn er die Einfünfte bezogen hätte, ihnen zuzuwenden 

verpflichtet gewefen wäre 3). — Die genannten über Ber: 

wendung bed vacanten Pfründeeinfommens beſtehenden 

firhlihen Berorbnungen hat der Excommunicatus occultus 

felbft und ans eigenem Antriebe zu erequiren; 

ift die Ercommunication öffentlich befannt und die Sache 

in foro externo anhängig, fo forgt der Richter für deren 

Volftredung. — Wir fügen noch die Bemerfung bei, daß 

der Ercommunicirte, falls feine Etrafe eine verdiente und 

gerechte war, nad) erlangter Abfolution nie einen Anſpruch 

auf Wiedererftattung der verloren infünfte geltend 

machen fann 9): dieß ift einerfeits durch die Gerechtigkeit 

geboten, andererfeitd könnte bie fichere Ausfiht auf fpätere 

Reftitution den Gebannten gar leicht verleiten, feinen 

Widerftand gegen die Kirche zu verlängern und die Unter: 

werfung ungebührlid lange hinauszuſchieben. War dage- 

gen die Eentenz des Richters eine ungeredhte und wurde 

1) c. 16.X. de cleric. non resid. 3, 4. ; c. 28. X. de appellat. 2. 28, 
2) Trid. Sess. XXIII. c. 1. de ref. 

3) Alterius, 1. c. p. 249. 
4) L. 46. Dig. de regul. jur. 50. 17.: „Quod a quoquam poenae 

nomine exactum est, id eidem restituerc nemo cogilur.“ 
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fie in Folge der Appellation als ſolche anerfannt, fo vers 
ſteht es ſich von felbft, daß ihm die Einfünfte, die er inzwifchen 

nicht beziehen Fonnte, ungejchmälert zurüderftattet werben 

müſſen H. 

$. 6. 

Berluft der Jurisdietionsrechte. 

Das allgemeine Geſetzbuch der Kirche enthält eine 

Reihe von Beftimmungen, durch welche einzelne Acte ver 

Jurisdiction für den Fall, daß fie ein Ercommunicirter 

vornehmen follte, für null und nichtig erflärt werden. So 

fhreibt Papſt Alerander Il. an einen Bifhof Valerianug, 

der durch den Erzbifchof von Ravenna ercommunicirt worden 

war, daß er um dieſe Sentenz fi nicht zu kümmern 

brauhe, — fie fei ungültig, weil der Erzbifhof, als er 

fie ausſprach, im Kirchenbanne ſich befunden habe 9. In 

c. 24 X de sentent. et re judic. 2. 27. wirb eine richterliche 

Entſcheidung deßwegen für nichtig erflärt, weil einer der 

Richter, die fie gefällt, ercommuniecirt gewefen fei 9). Nach 

1) L. 15. Dig. de re militar. 49. 16. Glossa in c. 11. C. II. 
q. 5. verb. beneficia. 

2) c. 4 C. XXIV. q. 1: „Audivimus, quod Henricus, Ravennas 
dietus archiepiscopus, visus sit te excommunicare, Verum, quia 

ercommunicalus le excommunicare non poluit, apostolica auctori- 

tate le tuosque absolvendo, mandamus exinde nunquam curare.“ 
3) „Vos interim cognoscatis de confirmatione sententiae, quae 

lata est a judicibus delegatis de electione custodis, ut eam, sicut 

de jure fuerit faciendum, confirmare vel infirmare curetis, ita, ut 

si pro eo, quod unus ex delegalis judicibus, qui eandem sententiam 

protulerunt, excommunicalionis vinculo esset publice innodalus, 

quando senientia lala fuit, sicut per metropolitani litteras perhibetur, 

aut ex alia justa causa eandem sententiam constiterit infirmandam, 

ipsa cassala, de ipsius electione custodis iterum cognoscatis,* 
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c. 1 de offic. vicar. VI. 1. 13. verliert der Stellvertreter 

des biſchöflichen Officials, wenn der legtere in den Kirchen- 

bann verfallen ift, für alle diejenigen Acte, die er im Namen 

des Officiald vorzunehmen hat, die Gerichtsbarkeit und feine 

dießfallfigen Handlungen ermangeln der gefeglihen Gültig- 

feit ). Hiemit übereinftimmend verordnet c. 10 de oflc. 

judic. delegat. VI. 1. 14, daß, wenn ein päpftlicher Delegat 

die ihm übertragene Rechtsſache fubdelegirte und nachher 

in die Grcommunication verfiel, die Appellation von der 

Entſcheidung des Eubvelegaten nicht an deffen Auftraggeber, 

fondern an den heiligen Stuhl zu richten fei, damit nicht 

die Parteien in Erwartung der Abfolution oder des Nadys 
folgerd mit ihrer Angelegenheit zu lange bingehalten wer: 

den 2). — Obgleih die angeführten Gefegesftellen immer 

nur auf einzelne Acte der Jurisviction fich beziehen 3), 

fo ift doch leicht erfichtlih, daß die Ungiültigfeit diefer Hands 

(lungen aus dem allgemeinen Grundfage, die Er 

communication entziche die Jurisdictiondrechte, abgeleitet 

wird; weßhalb die Ganoniften ?) übereinftimmend als Regel 

aufſtellen, daß alle Rechte der innern und äußern Gerichts: 

1) „Ea tamen, quae ipsi gerendo hujusmodi vices agunt, eo 

taliter excommunicalto manenle, si jurisdictionem tantum recipiunt 
ab eodem, non possunt obtinere vigorem.“ 

2) „Si is, cui causa a sede fuerat apostolica delegata, sub- 

delegaverit non in totum vices suas alicui: a subdelegato hujusmodi, 

si delegatum ipsum excommunicari aut de medio tolli conlingat, 

impedimento tali durante, ad sedem ipsam, ne absolutionem, vel 
successorem exspectando illius, praejudicari litigantibus, vel causa 
plus debito prorogari valeat, volumus adpellari.“ 

3) Dafjelbe ift der Wall bei den andern hieher gehörigen Beſtim— 
mungen: c. 8 X de consuet. 1. 4; c. 16 X de elect. 1.6; «1 
Ne sede vacant. VI. 3. 8, 

4) Bei Suares, l. c. Disput. XIV, sect. 1. n. 2. 
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barfeit, mögen fie fich beziehen auf was immer für Ange: 

legenheiten, durch die Ercommunication verloren gehen und 

alle Zurisdictionshandlungen, die ein Gebannter vornimmt, 

ungültig feien. Diefer Grundfag ergibt fi als einfache 

Folgerung unmittelbar aus dem Begriff und Wefen des 
Kirhenbanned. Auf der einen Seite ift der Ercommunicirte 

niht nur unwürdig, irgend eine Function im Namen 

der Kirche auszuüben, jondern ed müßte auch ald eine große 

Unfhidlidfeit erfcheinen, wenn ein aus der Kirchen: 

gemeinschaft Ausgeftoßener über die andern Mitglieder eine 

rihterliche Gewalt fernerhin beanspruchen wollte. Auf ver 

andern Seite fließt der Bann für den von ihm Betroffenen 

dad Verbot in fi, mit den übrigen Gläubigen zu vers 

fehren — und diefe ihrerfeitd fünnen wiederum mit ihm 

feinen Umgang pflegen: da nun mit ber Ausübung der 

Jurisdiction nothwendig ein derartiger gegenfeitiger Verkehr 

verbunden ift, fo muß die Ercommunication unmittelbar 
die Entziehung der Gerichtsbarfeit zur Folge haben. Endlich 

ift die Jurisdiction immer an ein öffentliches Kirchenamt 

gefnüpft und der Betreffende übt fie fraft dieſes Amtes: 

nun aber fchließt der Bann immer zugleich die Suspensio 

ab officio in fi, mithin muß immer auch der Verluſt der 

Gerichtsbarkeit mit ihm verbunden fein. 

Diefe Wirfung hat die Ercommnnication nicht bloß 
für diejenigen kirchlichen Obern, die eine jurisdictio propria 

haben, fo daß 3. B. dem ercommunicirten Bifchofe die Vers 

waltung feiner Diöcefe entzogen ift und ihm für die Dauer 

des Bannes ein Stellvertreter von Eeite des Papftes gefegt 

wird I), fondern der Verluft ver Gerichtöbarfeit erftredt ſich 
— — 

1) Ferraris, Prompta biblioth. s. v. Capitulum, art. III. n. 86. 

* 
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auch auf die jurisdictio delegata, denn da jede Delegation 

ein Ausflug des Jurisdictionsrechtes ift ), fo verfteht es 

fi von felbft, daß fie, von einem Ercommunicirten vors 

genommen, ungültig fein müffe und Demjenigen, auf ven 

fie lautet, fein Recht übertragen könne ?). Gelbft wenn 

die Delegation bereit vor dem Eintritte des Bannes erfolgt 
war, erlifcht die Gerichtsbarkeit dennoch in demfelben Augen; 

blide, in welchem der Delegirende der genannten Strafe 

verfällt: weßhalb der Generalvicar eines ercommanicirten 

Biſchofs die ihm übertragenen Functionen in redhtöfräftiger 

Weiſe nicht mehr vornehmen fann 3). Lautete aber die 
Delegation nicht, wie beim Generalvicar der Fall ift, auf 

eine universitas causarum und waltet zwifchen Beiden nicht 

eine unitas personae ob, fondern ift der Delegirte bloß 

mit Schlichtung einer einzelnen Rechtsſache betraut, fo 

muß bei Beantwortung ber Frage, ob ihm die Gerichts: 

barfeit durch die Ercommunication feines Auftraggebers 

verloren gehe, diftinguirt werden. Wenn der Delegat bei 

Eintritt des Banned mit der Vollziehung feines Auftrags 
bereit8 begonnen hat, fo erlifcht ihm die jurisdictio 

delegata nicht; ift aber noch res integra, fo hört fie ipso 

jure auf ). Diefer Unterfhied beruht auf der im Rechte 

1) L. 3 Dig. de jurisdiet. 2. 1, 

2) Glossa ad c. 1 de offic. vicar. VI. 1. 13. verb. recipiunt et 
vigorem. 

3) Glossa ad c. 1 cit. verb. ipsius. 

4) L. 6 Dig. de jurisdiet. 2. 1: „Ideoque si is, qui mandavit 

jurisdictionem, decesserit, anlequam res ab eo, cui mandata est 
jurisdictio, geri coeperil, solvi ımandatum Labeo ait, sicut in reli- 
quis causis.“ c. 19 X de offic. judic. delegat. 1. 29: „Nos itaque 
consultalioni vestrae respondemus, quod si dis fuerit ante prae- 
decessoris nostri obitum oontestata, ‚mandatum morte' mandatoris 
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ſpeciell ausgeſprochenen Anſchauung, wornad; die Gerichts: 

barfeit nicht fhon durch den bloßen Act der Delegation, 

fondern erft in dem Augenblide auf den Delegirten übers 

geht, in welchem er von derfelben Gebraud zu machen 

anfängt '). Ift alfo das Letztere noch nicht gefchehen, fo 
haftet die delegirte Gerichtsbarfeit noch an der Perfon des 
Deleganten und geht in allen Fällen, in welchen er felbft 

die Jurisdiction verliert, auch für den Beauftragten ver: 

foren. Hat aber der Delegat 'mit der Ausführung feines 

Auftrages bereitd begonnen, fo ift die Gerichtsbarkeit aus 

dem Deleganten herausgetreten und auf den Beauftragten 

übergegangen, fie hat eine von dem Rechte des Erftern 
unabhängige Exiſtenz, wird mithin burd die etwaigen 
Veränderungen, die mit dieſem vorgehen, nicht mehr bes 

rührt. — Anders, ald bei der gewöhnlichen Jurisdiction, 

verhält es fi bei der delegirten Bu fgerichtsbarfeit: 

diefe erlifcht weder durch den Tod ?), noch die nachfolgende 

Greommunication des Deleganten und befteht nad wie 

vor ungefchmälert fort, denn eine ſolche Delegation fällt 

unter den Begriff der Firhlihen Gnadenverleihun- 

gen, die dadurch, daß der Verleiher feines Rechtes 

nullatenus exspiravit. Si vero ante litis contestationem decessit, 
non est a judicibus, quos delegaverat, ex delegatione hujusmodi 

procedendum.“ — c. 15 de offic. jud. delegat. VI. 1. 14: „Officium 

autem quorumcumque conservalorum ipso jure quoad non coepla 

negolia per obitum concedentis volumus exspirare.“ 

1) c. 6 de offic. jud. delegat. VI. 1. 14: „jurisdictio, ex quo 
ipsa usus non eretifit, non censetur in eum efficaciter transivisse.“ 

Vgl. Seig, die Bußgerichtsbarfeit des Pfarrers, ©. 94 f. 

2) Barbosa, De offic. ei potest. Episcopi, P. II. Allegat. 25. 
n. 43, 
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verluftig geht, nicht berührt werden ), fondern unabhängig 

fortbeftehen, mag nod) res integra fein oder nicht ?). Außers 

dem wird faum zu bemerfen nöthig fein, wie viele und 

große Gefahren für das Seelenheil der Gläubigen entftehen 

müßten, wenn mit dem Tode oder ber Ercommunication 

des Biſchofs in allen Prieftern und Seelforgern die Buß— 

gerichtsbarfeit erlöfchen würde und das Sacrament nicht 

mehr gültig gefpendet werden könnte. 

Da alle Acte der Furisdiction, die von einem Er: 

communicirten vorgenommen werben, ipso facto ‚ungültig 

find, fo braucht Derjenige, der unter folden Umftänven 

von einem kirchlichen Richter verurtheilt wurde, deſſen Sentenz, 

die ja ohne alle Rechtskraft ift, nicht zu beobachten, und 

ebenfo wenig der Untergebene den Befehlen feines Borges 

fegten fi zu unterwerfen, — im Gegentheile, die Gläus 

bigen find in vberartigen Fällen fpeciel zum Widerftande 

verpflichtet, denn fonft würden fie fi mit dem Excommuni— 

eirten in unerlaubten Verkehr fegen, die ihm von der Kirche 

entzogene Gewalt als nod vorhanden anerfennen und ihm 

hiedurch nicht felten Anlaß geben, in feiner Hartnädigfeit 

zu verharren. Aus derſelben Thatſache, daß die Ercom- 

munication bie Gerichtsbarkeit entzieht, ergibt fich weiter, 

daß Niemand von einer Grlaubniß oder Difpens, die ein 

Grcommunicirter ertheilte, Gebrauch machen oder eine von 

ihm verliehene Delegation ausüben dürfe, denn dba alle 

diefe Acte jeder rechtlichen Gültigfeit ermangeln, fo würde 

fi der Betreffende durd den Gebraud einer folden Er- 

— — —_ . 

I) c. 16 de regul. jur. VI. 5. 12: „Decet concessum a principe 
beneficium mansurum.“ 

2) c. 36 de praebend. VI. 3. 4. 



Die Wirkungen der Ercommunlcation. 93 

laubniß oder Diſpens gerade in der nämlichen Weife ver 

fündigen, wie Derjenige, der diefe Gnaden weder nachgeſucht 

nod erhalten hat, — und die Vollziehung der von einem 

Gebannten ertheilten Delegation würde einer Ufurpation 

der Gerichtsbarfeit gleihfommen. Sind endlich auf eine 

ſolche Ufurpation oder die eigenmächtige Vornahme einer 

Handlung, welche die Erlaubniß des competenten Obern 

vorausfegt, vom Rechte beftimmte Strafen gefegt, fo wer: 

den diefe auch dann eintreten, wenn die nöthige Erlaubniß 

von einem Excommunicirten ertheilt wurde. Um ein Bei: 

ſpiel namhaft zu machen, verweifen wir auf c. 1 de privileg. 

in Clement. 5.7. Wenn nad) der Beftimmung biefer Ge— 

jepeöftelle diejenigen Religiofen, welde ohne Erlaubniß 

bes Pfarrers dad Sacrament der legten Delung und 

des Altar ſpenden, ipso facto in Pie Ercommunication 

verfallen, jo wird die angedrohte Strafe fie auch dann 

treffen, wenn fie wiffentlid von einem Pfarrer, der 

ercommunicirt ift, die betreffende Erlaubniß einholen, 

denn da die legtere unter allen Umftänden nichtig ift, fo 

find die Handelnden fo anzufehen, als hätten fie ſich jene 
Einmifhung in die Parodhialrehte ohne alle Erlaubs 

niß und in bösliher Abſicht angemaßt. 

Der von der Geſetzgebung ausgefprodhene Verluft der 

Jurisdictionsrechte trifft alle Excommunicali vitandi, denn 
dieſe find im firengen Sinne des Wortes Ercommuni- 
cirte und alle Wirkungen des Banned machen fih ihnen 
gegenüber im vollen Maaße und unbedingt geltend. 

Anders verhält ed fich bei Denjenigen, deren Greömmunis 

cation geheim ift: fie haben fi zwar der Ausübung der 

Jurisdiction zu enthalten und machen fi im entgegens 
gefegten Falle einer Sünde ſchuldig, aber die von ihnen 
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einmal vorgenommenen Handlungen find gültig und 

fünnen, wenn aud) nachher die Ercommunication offenfundig 
werden follte, nicht mehr angefochten werden. Diefe An- 

nahme findet ſchon im ältern Rechte ihre Begründung: das 

c. 24 X de sentent. et re judic. 2. 27. beftimmt, daß bie 

Sentenz, bei deren Fällung ein öffentlih Ercommuni- 

eirter — excommunicationis vinculo publice innodalus — 

ſich betheiligte, ungültig fein folle, woraus die Ganoniften 

mit Recht den Schluß ableiteten '), daß fie Gültigfeit habe, 

die Jurisdiction alfo nicht verloren gehe, folange vie Er- 

communication noch nicht zur öffentlichen Kenntniß gelangt 

fei. Diefer Grundſatz iſt aud practifh fehr vernünftig 
und durch die Rüdfichten des öffentlichen Wohles in hohem 

Grade geboten, denn die Verwaltung der kirchlichen Ange: 
legenheiten und die Pflege des Rechts würde auf fehr un: 

fihern Grundlagen ruhen, wenn bei jedem Acte eines 

bierardyifhen Obern gezweifelt werden könnte, ob er nicht 

etwa wegen einer geheimen Ercommunication des legten 

an ſich nichtig fei und fpäterhin als folder angefochten 

werden fünne, unaufhörlihe Streitigfeiten, gegründet auf 

die Exceptio excommunicalionis, wären unvermeidlid und 

eine allgemeine Rechtöverwirrung die unmittelbare Folge, 

davon ganz abgejehen, daß bei Firhlihen Gnadenacten, 

Ertheilungen von Difpenfationen, Berleihungen von Bene: 

firien 2c. immer der Gedanke beunruhigen müßte, ob man 

nicht etwa von einer Einräumung oder Erlaubniß Gebrauch 

mache, die wegen einer geheimen Ercommunication ihres 

1) Covarruvias, Alma Mater, I. $. XI. n. 4. Navarrus, Ma- 

nuale, c. XXVII. n. 21. Suares, ]. c. n. 8. 
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Verleiherd innerlich jeder rechtlichen Gültigkeit entbehrt. — 
Den Excommunicatis occultis werben feit dem Erfcheinen 
der Bulle Ad vitanda die tolerati in allen auf die Gerichts: 

barkeit bezüglichen Angelegenheiten völlig gleichgeſtellt, 
jo daß die Amtshandlungen eines Gebannten, folange diefer 
noch nicht fpeciell, unter Anführung feines Namens denunciirt 

wurde, Rechtskraft haben, gleichviel, ob feine Strafe fonft 

öffentlich befannt fei oder nit. Die Gonftanzer Bulle 

hat den Gläubigen geftattet, mit ven toleralis in allen 

Verhältnifjen des Lebens frei zu verfehren, mithin können 
fie diefes auch thun in denjenigen Angelegenheiten, vie fich 
auf die Jurisdiction beziehen, woraus fi als nothwendige 
Eonjequenz ergibt, daß die Kirche die von einem foldhen 
Ercommunicirten vorgenommenen Amtshandlungen als zu 
Recht beftehend anerfenne, denn fonft wäre jene Einräumung 

Martins V., wenigftend in Sachen der Jurisdiction, rein 
illuſoriſch und die Gefepgebung mit fich felbft im Wider⸗ 

ſpruche 1). Aber obwohl die Gerichtsbarkeit der tolerali an 

fi nicht erlifht und alle Acte, die fie vornehmen, giltig 

find, fo müfjen doch nad dem Wortlaute und der Tendenz 

der Bulle Ad vitanda folgende Punfte wohl beachtet werben: 

a) Den Ercommunicirten wollte Martin V. feine 

Einräumung maden: es fann alfo aud ein toleratus nicht 

aus freien Stüden von feiner Jurisdiction Gebraud) 
mahen und würde fi durch eigenmächtige Einmiſchung, 

den Fall der Noth ausgenommen, ſchwer verfündigen. 

b) Den Gläubigen ift die Erlaubniß, mit den toleratis 

— 

1) Navarrus, 1. c. Pirhing, Jus can. L. V. tit, 39. sect. 1. 
$.3. n. 18. Reiffenstuel, Jus can. L. V. tit. 39, $.2.n.70. Sei, 

a. a. O. © 86 f. 
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zu verkehren, in ver Weife ertheilt worden, daß fie von 

derjelben Gebrauch machen können, aber nit müffen: 

deshalb find fie befugt, diejenigen Amtshandlungen eines 

toleratus, die einen Nuten oder eine Gunftbezeugung für 

fie enthalten, zu acceptiren; aber bei jenen Entjcheidungen, 

die zu ihren Ungunften lauten oder ein Onus in ſich ſchließen, 

fönnen fie nicht gezwungen werden, die Gerichtsbarkeit ans 

zuerkennen, vielmehr find fie in derartigen Fällen berechtigt, 

von der Exceplio excommunicalionis Gebrauch zu machen 

und durch Anwendung diefes Rechtsmittels den Entjcheidun- 

gen und Anorbnungen des toleratus die verbindende Kraft 

zu entziehen. c) Die Gläubigen follen die Gerichtsbarkeit 

eines toleralus nur dann in Anfprud nehmen, wenn vieß 

mit Gründen der Nothwendigfeit oder Nüglichfeit motivirt 

werden fann: im entgegengefegten Sale, namentlich wenn 

ihnen die Jurisdiction eines Nichtercommunicirten zu Gebote 

fteht, würden fie fih durdy den Verkehr, in weldyen fie ſich 

ohne Grund und Noth mit dem Gebannten fegten, einer 

leichtfertigen Verlegung der kirchlichen Disciplin ſchuldig 

machen. — Wenn envlid ein Ercommunicirter, nachdem er 

vom Richter feierlih, unter Anführung feines Namens 

denunelirt worden ift, an einem andern Orte, wohin 

die Kunde des über ihn verhängten Banned nody nicht ger 

drungen und er allgemein als ein Nichtercommunicitter 
angefehen wird, Acte der Firchlichen Gerichtsbarkeit vors 

nimmt, fo find dieſe gültig, denn für jenen Ort ift 

er factifch ein Excommunicatus occultus und die Rechts— 

fraft feiner Amtshandlungen ift durdy die nämlichen Rück— 

fihten des öffentlihen Wohles geboten !), die wir oben in 

1) Suares, |. c. n. 16. 
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Betreff der geheimen Ercommunication geltend gemacht 
haben. 

Dieß find die Grundſätze des canonishen Rechts über 

den Verluſt ver Gerichtsbarkeit, fie beziehen fi auf alle 

Acte der Jurisdiction und ihre Anwendung auf die ein 

jelnen Fälle ift mit feinen befondern Echwierigfeiten 

verbunden: indeſſen bieten ſich doch einzelne Handlungen 

dar, die wegen der Eigenthümlichkeit der Verhältnifje eine 

nähere Auseinanderfegung ald wünſchenswerth erjcheinen 

lafjen, — nämlid) die firhlihe Wahl, die Ausübung des 

Präſentationorechtes und die Resignatio in favorem 

terlii. 

Daß das kirhlihe Wahlrecht in Folge der Excom— 

munication verloren gehe und die von einem Gebannten 

vorgenommene Wahlhandlung jeder rechtlichen Gültigfeit 

entbehre, ift vom Geſetze ausdrücklich audgefprocdhen !) und 

von den Banoniften allgemein anerfannt ?). Ruht das 

Wahlrecht in den Händen mehrerer Individuen oder einer 

ganzen Gorporation, fo find die Ercommunicirten von ber 

Wahl auszuſchließen und diefe von ven übrigen Berechtigten 
ausschließlich vorzunehmen 3) — ganz in der Weife, wie 

Diejenigen, welche aus andern Gründen des Wahlrechtes 
verluftig giengen oder freiwillig nicht erjcheinen, unberüds 

fichtigt bleiben und dann die Handlung von den Uebrigen 
vorgenommen wird %. Sollte ſich aber gegen die Beftims 

1) c.23 X de appellat. 2. 28; c. 16 X de elect. 1.6. Glossa 

in c. unic. Ne sede vacant, VI. 3. 8. verb. majoris. 

2) Bei Covarruvias, Alma mater, I. $. VII. n. 9. 
3) Die ergibt fih als nothwendige Gonfequenz aus c. unic. Ne 

sede vacant, VI. 3. 8. 

4) c. 19. 42 X de elect. 1. 6. 

Theol. Ounrtalfgriit. 1857. 1. Heft. 7 
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mungen bed Geſetzes ein oder mehrere Ercommunicirte 

dennod an der Wahl betheiligt haben, fo fragt es fih, ob 

fie von den Uebrigen wiffentlich zugelaffen worden feien 

oder ob ihre Betheiligung wegen Unwifjenheit oder An— 

wendung Außerer Gewalt erfolgt fei. Im erftern Falle ift 

die Wahl abfolut ungültig und felbft die Stimmen ver 

wirflih Berechtigten ohne jede Wirfung, denn wenn das 

Geſetz ſchon für Aufftellung eines gewöhnlichen Procurators 

vorfchreibt, daß diefelbe ungültig fein folle, falls zur Vor— 

nahme des betreffenden Actes Ercommunicirte wiſſentlich 

jugelafjen wurden !), jo wird dieß von der kirchlichen Wahl 

mit um fo größerem Rechte behauptet werden dürfen ?), 

je mehr die legtere Handlung an Wichtigkeit und Bedeutung 

bie Aufftellung eines einfachen Procurators übertrifft. Ebenſo 

wird nicht geläugnet werben fünnen, daß vie Berechtigten, 

die ſich nicht fcheuen, förmlich Excommunicirte wiſſentlich 

zur Vornahme eines ſo wichtigen und folgenreichen Actes 

beizuziehen, der Kirche für gewiſſenhafte Ausübung ihrer 

Wahlbefugniſſe keinerlei Garantie mehr darbieten und wegen 

jener Mißachtung der öffentlichen Disciplin vollſtändig ver— 

dienen, ihres Wahlrechtes verluſtig zu gehen. — Wurden 

dagegen die Excommunicirten nicht wiſſentlich und in böſer 

Abſicht, ſondern bloß deßwegen von den Berechtigten zu— 

gelaſſen, weil dieſe von der Excommunication keine Kenntniß 
hatten oder zur Zulaſſung durch Anwendung phyſiſcher Ge— 

waltmaßregeln gezwungen wurden, ſo iſt die Wahl um 

deßwillen noch nicht ungültig und kann nicht angefochten 

1) e. uluim. X de procurat. I. 38. 
2) Avila, De censur. P. II. c. VI. disput. 5. dub. 1. Reifen- 

stuel, Jus can. L. I. tit. 6. €. 7 n. 168. 
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werden '), vorausgefegt, daß der ®ewähltenad 

Abzug der Ercommunicirten von Seiten der 

Beredtigten die erforderlige Stimmenzahl 
auf ſich vereinigte. Für die practifche Amvendung 

diefer Regel müfjen die verſchiedenen Bälle, die dabei vor 

fommen können, forgfältig auseinandergehalten werben. 

Wird nad befondern Statuten oder in Folge des beftehen- 

den Gewohnheitsrechtes zur Gültigkeit der Wahl Eins 

timmigfeit geforbert, fo ift die Handlung, wenn alle 

Stimmen auf eine Perſon ſich vereinigten, gültig, obgleich 

bei derfelben audy ein Ercommunicirter ſich betheiligte, denn 

da jene Bedingung der Einftimmigfeit nur den Sinn haben 

fann, daß alle wirflihen und berechtigten Wähler 

auf eine Perfon fi) vereinigen, fo fommt das Votum des 

Ercommunicirten gar nicht in Anſchlag und kann der Ein- 

helligfeit ver Wahl ebenfo wenig Eintrag thun, als vie 

freiwillige Abwefenheit des einen oder andern der Wähler 

dieß zu bewirfen vermöchte: es wählen die Uebrigen, und 

wenn fie übereinftimmen, fo ift die Bedingung erfüllt und 

damit die Wahl gültig. Sollte aber in dem Falle, wo 

Unanimität erfordert wird, Einer der Wählenden mit den 

übrigen nicht übereinftimmen, fo fommt es darauf an, 

ob ver Wahlact ein öffentlicher oder geheimer fei. Wird 

die Abftimmung öffentlich vorgenommen, fo läßt fid 

der Diffentirende leicht ausfindig machen: findet er ſich in 

der Perfon des Ercommunicirten, fo ift die Wahl aus ven 

eben genannten Gründen gültig; hat nicht der Ercommuni- 

1) Denn jeder collegialifh von Berechtigten und Unberechtigten 
vorgenommene Act wird um der erjtern willen aufreht erhalten. 

Reiffenstuel, |. c. 
7° 
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cirte, fondern Einer der Berechtigten die abweichende Stimme 

abgegeben, fo ift die Handlung nichtig, weil die nöthige 

Einhelligfeit nicht vorliegt. Bei geheimer Abftimmung 
dagegen entbehrt die Wahl jedenfall der gefeglihen Gültig- 

feit, weil fich nicht conftatiren läßt, wer der Difjentirende 

jei und da die wirflid Berechtigten die Mehrzahl ver 

Stimmenden ausmachen, fo fpricht die Vermuthung dafür, 

daß er auf ihrer Geite fich befinde, mithin die erforder: 

liche Unanimität nicht erzielt worden fei. — Bei den ger 

wöhnlihen canonishen Wahlen ift übrigens nit Stimmen: 

einhelligfeit, fondern bloße Stimmenmehrheit, fei es die 

abjolute oder relative, ald condilio sine qua non ber 

Gültigkeit gefordert, weßhalb diefe Wahlart practifch 

weitaus am häufigften vorfommt. Für die richtige Ans 

wendung der oben erwähnten Regel find in derartigen Bällen 

folgende Möglichkeiten zu unterfcheiven. Wereinigte ber 
Gewählte eine fo große Zahl von Stimmen auf fih, daß 

nah Abzug der Ercommmnicirten vdennod bie 

erforderliche Mehrheit ihm bleibt, fo ift die Wahl gültig, 

denn die Excommunicirten haben zu derſelben nichts beis 

getragen und ihre Stimmen brauden gar nicht in Betracht 

gezogen zu werben, weil von Seiten der Berechtigten 

fo viele Vota auf eine Perſon fid, vereinigten, als zur 

gefeglihen Gültigkeit nothwendig waren. Liegt aber dieſer 

günftige Fall nicht vor und ift die Anzahl ver Stimmen 

der Art, daß nad) Abzug der Ercommunicirten die vorges 

ſchriebene Mehrheit nicht mehr übrig bleibt, fo ift wiederum 

zwifchen dem öffentlichen und geheimen Scrutinium zu unters 

ſcheiden: ftellt e8 fich bei vem erjtern heraus, daß- die 

Ercommunieirten wirflih dem Gewählten ihre Stimmen 

gegeben haben, fo ift die Wahl aus naheliegenden Gründen 
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ungültig, hatten fie dagegen ihre Bota einem Andern zus 

gewendet, fo wird der Wahlhandlung die geſetzliche Gültig- 

feit nicht abzufprechen fein, weil nur Berechtigte für 

den Gewählten ftimmten und diefer die nöthige Majorität 

von ihnen erhalten hat; bei geheimer Abftimmung aber 

ift die Wahl unter allen Umftänden nichtig, weil ſchlechter— 
dings nicht dargethan werden kann, daß dem Gefege Genüge 

geihehen fei und vie Perſon des Gewählten wirklich die 

erforderlihe Zahl von berechtigten Stimmen auf fi vers 

einigt habe '). 

Wenn die Excommunicati vitandi des activen Wahl; 

rechtes völlig beraubt find und die von ihnen abgegebenen 

Stimmen unberüdficytigt bleiben müfjen, fo verhält es fi 

anderd bei den toleratis. Zwar fönnen fie ein Redt, 

zugelafjen zu werben, nicht beanfprudhen, denn die Bulle 

Ad vitanda wollte ven Gebannten feine Gunftbegengung 

zuwenden, ebenfo find die übrigen Wähler nicht vers 

pflichtet, fie zur Theilnahme zuzulaſſen und wenn aud 

nur Einer derfelben die Exceptio excommunicationis geltend 

macht, fo haben fie ſich der Wahl zu enthalten; thun fie 

das Letztere nicht und drängen fich förmlich ein, fo fünnen 

die Uebrigen vor Beginn der Handlung Proteft erheben 

und dadurch ihre Vota vollftändig wirfungslos machen, fo 

daß diefelben, wie die der vitandi, nicht gezählt werden 

dürfen. Wenn ihnen aber die berechtigten Wähler die 
Theilnahme freiwillig geftatten, — und hiezu find fie in 

Gemäßheit der Eonftanzer Bulle unbedingt berechtigt —, 
fo haben die von ihnen abgegebenen Stimmen redtliche 

1) Vgl. über diefe Verhältniffe Suares, 1. c. sect. 2, n. 8 seqq. 
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Gültigkeit und werben mitgezählt ), denn die von Ex- 

communicatis toleratis vorgenommenen Jurisdictionsacte, 

gegen welche feine Einrede erhoben wurde, werben von ber 

Kirche ald zu Recht beſtehend anerfaunt und aufrecht ers 

halten. 

Endlich fügen wir in Betreff der Bapftwahl vie 

Bemerkung bei, daß die angeführten Beftimmungen auf 

diefelbe Feinerlei Anwendung finden, indem die Ercoms 

munication, in welder einzelne Wähler fi etwa bes 

finden, gar nit in Betracht fommt und auf die 

Bültigfeit ver vollagogenen Wahl nit den ge 

ringften Einfluß äußert: 9. Dieſes große Privis 

legium ver Cardinäle hat feinen Grund in der außerorbent- 

lichen Wichtigkeit der Wahlhandlung, in der Nothwendigkeit, 

sobald ald möglich der Kirche ein neues Oberhaupt zu geben 

und die volljogene Wahl gegen alle Anfechtungen ſicher zu 

ftellen: die Geſetzgebung will durch die genannte Verordnung 

die etwaigen Verhandlungen über Ercommunication und 

die daraus folgende Wahlunfähigfeit der einzelnen Garbinäle, 

wodurd die Thätigkeit des Eonclave verzögert werben fönnte, 

zum Voraus abfchneiden und nadherige Beanftandungen 

der Wahl, zu welden die Parteileidenſchaft jo gerne ihre 

- Zufludt nimmt, völlig unmögli machen. 

1) Reiffenstuel, 1. c. n. 169. 

2) c. 2. $. 4 de elect. in Clement. 1. 3: „Ceterum, ut circa 

electionem praedictam eo magis vitentur dissensiones et schismata, 
quo minor eligentibus aderit dissidendi facultas: decernimus, ut 

nullus cardinalium cujuslibet excommunicaltionis, suspensionis 

aut interdicti praelextu a dicta valeat electione repelli, juribus aliis 
circa electionem eamdem hactenus editis, plane in suo robore dura- 

turis, * 
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Gehen wir über zu den Wirfungen, welde die Er- 

communication auf das Patronatredt ausübt, fo wird 

vor Allem anerkannt werden müflen, daß daſſelbe dem 

Gebannten nicht förmlich umd für immer verloren gehe, 

denn wohlerworbene Eigenthumsredjte bleiben von biefer 

Kirhenftrafe unberührt, aber die Ausübung des Prä— 

ſentationsrechtes ift für die Dauer derfelben fufpen- 

dirt und jede darauf begüglihe Handlung des ercommuni- 

eirten Patrons ungültig und ohne alle rechtliche Wirfung. 

Dieß ift zwar durch das Gefeg nirgends ſpeciell ausge— 

ſprochen, liegt aber unmittelbar in ver Natur jowohl ber 

Ercommunication ald auch des Patronnted. Die nächte 

Rirfung des Kirchenbannes Außert fih, wie wir ſchon 
wiederholt bemerften, darin, daß der Excommunicirte mit 

Niemanven verfehren darf, gleichwie anf der andern Geite ° 

die Gläubigen verpflichtet find, jeden Umgang mit ihm 

zu vermeiden: nun findet aber bei Ausübung bes Präfens 

tationsrechtes zwiſchen dem Patrone und Biſchof offenbar 

der innigfte und unmittelbarfte WVerfehr ftatt, mithin wird 

der Erftere im Halle der Ercommunication von feinem 

Rechte feinen Gebrauch machen fünnen und ber Bifchof 

verpflichtet fein, die erfolgte Präfentation zurückzuweiſen 

und dieß um jo mehr, da das Patronat ein fpirituels 

les Recht ift !), alfo Beide in gewiſſer Beziehung einer 
communicatio in sacris ſich ſchuldig machen würden. Be: 
trachten wir ſodann das Weſen des Batronates, fo 

gelangen wir zu demſelben Reſultate. Es fichert feinem 

Inhaber dadurch, daß dieſer für die Patronatspfründe einen 
Gierifer bezeichnen kann, dem die institutio canonica, falld 

1) e. 16 X de jur. patronat. 3. 38, 
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er fähig ift, ertheilt werden muß"), großen Einfluß auf 

die Befegung der kirchlichen Beneficien und damit auf viele 

andere, fehr wichtige Momente des Firchlichen Lebens: 

wäre ed num nicht in hohem Grade ungeziemend und vers 

legend, wenn ein aus der Kirchengemeinſchaft völlig Aus- 

geftoßener die Ausübung jenes Rechtes beanſpruchen wollte 

und ber firdliche Obere genöthigt wäre, dieß geichehen zu 

laffen; würde hierin von Eeite des Excommunicirten nicht 

eine unerträglihe Anmaßung liegen und der firchlichen 

Auctorität eine große Demüthigung erwachſen? Keines von 

Beiden fann in der Intention der Gefeggebung gelegen 

fein. Wenn die Kirche in Erwägung der genannten Ber; 

hältnifje den Ungläubigen den Erwerb und die Ausübung 

des PBatronated unterfagt hat, jo wird daſſelbe aud auf 

die Excommunicirten, die als Heiden und Zöllner zu ber 

trachten find, feine Anwendung finden müflen, davon ganz 

abgefehen, daß diefe wie jene von dem Einflufje, den fie 

auf die Befegung der Pfründe haben, einen der Kirdye 

höchſt nachtheiligen Gebrauch machen fönnten. Ferner ift 

die Präfentation unter den Rechten des Patrons weitaus 

dad wichtigſte und die fogenannten jura honorifica ftehen 

ihr an Bedeutung weit nad: nun aber ift allgemein an: 

erfannt, daß die Ehrenrechte — der honor processionis, 

sedis, aquae benedictae, precum, sepulturae etc. — für 

die Dauer der Ercommunication nicht beanfprucht werden 

können, woraus fi als einfache Gonfequenz ergibt, daß 
auch die Präfentation ald das wichtigſte Vorrecht dem 

Excommunicirten verloren gehen muͤſſe. Endlich ftehen 

die Firhlihe Wahl und die Präfentation, was bie 

1) Reiffenstuel, Jus can L. IIl..tit. 38. $. 4. n. 67. 
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Befegung des vacanten Beneficiumsd betrifft, ſich völlig 

gleich: beide räumen die Befugnig ein, dem kirchlichen 

Vorgeſetzten die Perfon des neuen Pfründners zu bezeich- 

nen und zur Beftätigung vorzuftellen, beide gewähren ihrem 

Inhaber gegenüber von dem betreffenden Kirchenobern das 
gleihe Recht und ten gleihen Einfluß, alfo werben die 

gefeglichen Beftimmungen, die über ven Befig und Berluft 

es Wahlrechtes beftehen, aud auf die Präfentation An- 

wendung finden ), mithin, da die Ercommunication den 

Berluft des erftern in fi fchließt und dafjelbe an den 

firhlihen Vorgeſetzten over die Mitwähler übergehen läßt ?), 

auch das Präfentationsrecht verloren gehen und an bie 

Mitpatrone oder in Ermangelung derfelben an ven Bifchof 

devolviren. — Aus diefen Gründen hat fi die allgemeine 

Anficht der Ganoniften dahin entfchieden, daß ein Ercom- 

municirter auf die Ausübung des Präfentationdrechtes 

feinen Anſpruch habe, daß die Mitpatrone, weil ihnen 

der Verkehr unterfagt ift, ihm zur gemeinfhaftlihen Vor; 

nahme ver Präfentation nicht beiziehen dürfen und daß der 

Bifhof aus demfelben Grunde den Vorſchlag eines Einzeln; 

patrones nicht acceptiren tönne, fondern als nicht erfolgt 

zu betrachten habe ?). Läßt ver Patron, ohne die Abſo— 

Intion erhalten und fih dadurdh zur Vornahme der Nomis 

nation wieder fähig gemacht zu haben, die geſetzliche 

Präfentationgfrift verftreihen, fo fällt für diefesmal das 

Beneficium der freien Gollation des Biſchofs anheim und 
— — 

1) Glossa in c. ultim. de elect. VI. 1. 6. 
2) c. unic. Ne sede vacant. VI. 3. 8. 

3) Covarruvias, Alma Mater, I. $. VII. n. 9. C. Lambertini, 

De jure patronat. P. I. L. Il. q. 1. art. 2. n. 1. Schilling, Der 
lirchliche Patronat, Leipzig 1854. ©. 128, 
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erhält von dem legtern ohne jede Mitwirkung des Patrons 

den neuen Pfründner. Die Prüfentationsfrift läuft dem 

Grcommunicitten, wie jedem andern Patrone, von dem 

Augenblide an, in weldem er von der Erledigung des 

Beneficiumsd zuverläßige Kunde erhält '): von einer Vers 

längerung ber Frift fann bier die Nede nicht fein, denn 

fie ift gefeglih nur dann zuläßig, wenn die der Präfen- 

tation entgegenftehenden Hinderniſſe von Seiten des Pa: 

trond unverfchuldet find und ihre Hinwegräumung nicht 

in feinen Kräften fteht ?), Beides trifft aber bei ver 

Ercommunication nicht zu. An den aufgeführten Vers 

hältnijjen bewirkt die Bulle Ad vitanda nur infoferne eine 

Veränderung, als der Biſchof die von einem toleratus 

vorgenommene Präjentation acceptiren kann, aber ver 

pflichtet ift er hiezu Feineswegs, ja wenn in Folge ber 

Acceptation vorausfichtlich ein öffentliches Aergerniß ents 

itehen, der Gebannte in feinem Widerftande ermuthigt oder 

das Anjehen der Kirchengewalt irgendwie beeinträchtigt 

würde, fo ift der Biſchof feiner Stellung es ſchuldig, aud 

bei einem toleratus bie Präjentation zurückzuweiſen und 

die Pfründe unabhändig von ihm zu befegen. 

Mas endlich noch die Reſignation betrifft, jo ift 
allgemein anerfanıt, daß ein Grcommunicirter auf fein 

Beneficium, wenn es frei und ohne Bedingung geſchieht, 

jederzeit Verzicht leiften fünne 3), venn er übt durch dieſen 

1) c. ultim. X de elect. 1. 6. 

2) Barbosa, De offic. et potest. Episcopi. P. Ill. Allegat. 72. 

n. 138. 

3) Constit. Pi V. v. 1. Aptil 4568. $. 3: „Episcopi et alii 
facultatem habentes, eorum duntaxat 'resignaliones recipere et ad- 

mittere possint, qui aut senio confecti, aut valetudinarii, aut corpore 
impediti vel vitiati, aut crimini obnoxii, censurisque ecolesiesticia 
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Act weder ein Jurisdictionsredht aus, noch erwähst ihm 

irgend ein Bortheil, vielmehr geht für ihn die Pfründe 

verloren, die nunmehr zum Nugen der Kirche einem Wür- 

digern übertragen werden fann. Anders aber verhält es 

fi) bei der Resignatio in favorem tertii. Zwar wird das 

Beneficium Demjenigen, zu deſſen Gunften die Refignation 

vorgenommen wurde, von dem kirchlichen Obern 

übertragen: allein da der Refignirende bei der Berzidht- 

leitung die Bedingung beifügt, daß die Pfründe einem 

beftimmten Dritten übertragen werde und der Gollator 

diefe Bedingung erfüllen muß "), jo übt der Erftere dur 

Bezeihnung der Perfon auf die neue Verleihung einen 

Einfluß, welder der Präjentation factiſch gleihfommt, alfo 

einem Ercommunicirten fo wenig, alö dieſe, eingeräumt 

werden fann ?). Deßhalb hat vie kirchliche Behörde jede 

derartige Refignation, die von einem Excommunicatus 

vitandus vorgenommen werden will, unbedingt zurüdzus 

weifen; — die von einem toleratus angebotene Verzicht: 

leiftung fann fie acceptiren, ift aber hiezu, wie bei ver 

Präjentation, in feiner Weife verpflidtet. — 

$. 7. 

Die Entziehung des äußern bürgerlihen Verkehrs. 

In der bisherigen Auseinanderfegung haben wir von 
den geiftigen Gütern gehandelt, die durd die Ercom- 
munication ipso facto verloren gehen, denn da ihr Erwerb 

irreliti, ↄaut nequeunt aut non debent ecclesiae vel beneficio in- 
servire,“ Bei Neller, Deo statu resignationum ad favorem apud 
Germanos, in Schmid, Thesaur. T. VI. p. 292. 

1) Neller,, 1. c. p. 282. 
2) Alterius, |. c. p. 222. Suares, |. c. n. 35. 36. 
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und Beſitz durch den Empfang der Taufe und die fortwährenve 

Mitgliedſchaft ver Kirche bevingt ift, jo muß auch ihre Ent: 

jiehung mit der Ausftoßung aus der Gemeinfhaft ber 

Gläubigen unmittelbar verbunden fein. Es liegt dieß, 

wie wir wiederholt zu bemerken Gelegenheit hatten, im 

Begriff und Wefen der Ercommunication als einer 

geiftigen Strafe. Ganz anders dagegen verhält es ſich mit 

der weitern Vorschrift der Firchlichen Gefepgebung, daß der 

Ercommunicirte auch des gewöhnlichen bürgerliden 

Verkehrs fi zu enthalten habe und fein Gläubiger in 

biefen Dingen irgend welden Umgang mit ihm pflegen 

dürfe: aus jenen Worten des Herrn — „wer bie Kirche 

nicht hört, der fei dir wie ein Heide und Zöllner — 

fann diefe Wirkung ded Banned direct nicht abgeleitet 

werden, denn die Heiden und Zöllner waren nur von den 

eigentlih Firdlihen Wohlthaten ausgefchlofien, während 

der äußere bürgerliche Verkehr mit ihnen wenigftens 

gefeglih Feiner Beihränfung unterlag, Wenn aus 

diefen Berhältnifjen mit Recht gefolgert wurde '), daß bie 

Gntziehung des bürgerlihen Verkehrs niht auf unmits 

telbar göttliher Anordnung berube, fo fann um deß— 

willen die Rechtmäßigkeit des in Rede ftehenden Verbotes 

body feineswegs bezweifelt werden, vielmehr ſprechen für 

diefelbe jo wichtige Gründe, daß jene Anorbnung der Kirche 
ald unmittelbar geboten und als ein zur vollftändigen 

Durbführung des Banned unumgänglih nothwendiges 

1) Covarrurias, Alma Mater, I. $. I. pr.: „Illud tamen est 

hac in re observandum, lege evangelica prohiberi communionem 

cum excommunicatis in his, quae ad divina pertinent: in aliis autem 

prohiheri lege humana.“ fr. Suares, 1. c. Disput. XV. sect. 2, 

n. 9. 
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Requifit angefehen werben muß. Wir wollen fein befon- 

deres Gewicht auf den Umſtand legen, daß es ſchon eine 

Forderung des natürlichen Gefühles ift !), Diejenigen, 

welhe man als öffentlihe Sünder mit dem Mißfallen 
der Gottheit und dem Fluche ihrer Diener beladen glaubt, 

auch im Außern Verfehr zu meiden, um an ihrem Vergehen 

feinen Antheil zu nehmen: der einfahe Zwed des Bans 

nes verlangt das Abbrechen des DVerfehres auch in den 

äußern bürgerlihen Dingen %). inerjeits ſchließt vie 

Kirhe die öffentlihen Sünder aus ihrer Gemeinfhaft in 

der Abjicht aus, fie zu befjern und durch den Verluſt der 

geiftigen Güter, durch das Elend, dem fie ſich preisgegeben 

jehen, zur Buße und Umkehr zu vermögen. Wir 

geben zu, daß ihr dieß bei Einzelnen durch die bloße Ent: 

jiehung ihrer geiftigen Wohlthaten gelingen könne; aber 

bei der Mehrzahl der Menfchen, die fo gerne am Aeußern 

hängen und nur durch ſinnliche Motive fih beftimmen 

laffen, fann von der Anwendung rein geiftiger Mittel eine 

vollftändige Sinnesänderung nicht erwartet werden, — fie 

bedürfen einer ftärfern, jo zu fagen Bandgreiflihen Ans 

1) Jul. Caesar. Comment. de bello gall. L. VI. c. 13: „Si quis 
aut privatus aut publicus Druidum decreto non steterit, sacrificiis 
interdicunt. Haec poena apud eos est gravissima. (Quibus ita est 

interdictum, ii numero impiorum et sceleratorum habentur; iis 

omnes decedunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid 

ex contagione incommodi accipiant; neque iis petentibus jus reddi- 
iur, neque honos ullus communicatur.* 

2) Aud in der proteſtantiſchen Kirche hatte die Greommuni— 
cation überall. die Wirfung, daß der Beitrafte vom äußern Verkehr 

mit den übrigen Gläubigen ausgefchlofien war. Bol. 3. B. die dieß— 
fallige Beilimmung der Württembergifhen Kirchenordnung bei 

Richter, Gefchichte der evangelifchen Rirchenverfaffung in Deutſch— 
land, ©. 139 f. 
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regung, und diefe liegt eben in der Entziehung des äußern 

bürgerlichen Verkehrs: durch den Umftand, daß fie fih von 

allen Gläubigen forgfältig gemieden und auch in den 
äußern BVerhältniffen einer gänzlichen Berlafjenheit über- 

antwortet jehen, durch die Envägung, daß das einzige 

Mittel, diefem Zuftand ein Ende zu machen, in der Auf- 

hebung des Bannes liege, follen fie gleihfam genöthigt 

werden, reumüthig und gebefjert in den Schooß der Kirche 

zurüdzufehren ). Auf der andern Eeite hat die Ercom- 

munication die Beftimmung, vom Leibe. ver Kirche die 
franfen Glieder abzutrennen, um die gefunden vor der 

Anftekung zu bewahren und dem ſchleichenden Gifte ver 

Verführung Einhalt zu thun: wie wäre dieß möglid, wenn 
3war die communicalio in sacris unterfagt, aber ver äußere 

Verkehr des täglichen Lebens, der der Verführung unend- 
lich viele Anfnüpfungspunfte darbietet, völlig freigelafjen 

würde? Müßte nicht gerade dad Gegentheil von dem 

eintreten, was der Bann beabfihtigt, da hinlänglich be 

1) Schr ſchoͤn wird diefer Zweck, den die Kirche bei Entziehung 
bes bürgerlichen Verkehrs verfolgt, vom hl. Auguftinus hervor: 
gehoben. Er fagt, die Greommunication jolle, um Spaltungen zu 
vermeiden, nur dann verhängt werben, wenn ber Betreffende feinen 
Anhang und Feine Vertheidiger unter dem Volke habe, und fügt bei: 
„ Tunc hoc sine labe pacis et unitatis et sine laesione frumentorum 
fieri potest, cum congregationis Ecclesiae multitudo ab eo crimine, 
quod anathematur, aliena est. : Tunc enim adjuvat praepositum 
potius corripientem, quam eriminosum resistentem; tunc se ab ejus 
conjunctione salubriter continet, ut nec cibum quisquam cum eo 

sumat, non rabie inimica, sed coercitione fraterna. Tunc etiam 

ülle et timore perculilur, el pudore sanalur, cum ab universa 

Ecclesia se anathematum videns, sociam turbam, cum qua in 
delicto suo gaudeat et bonis insultel, non potest invenire.“ Contra 
Epistol. Parmen. L. Ill. c. 2. n. 13, 



Die Wirkungen der Excommunieation. 111 

fannt ift, mit welcher Kraft und Energie die aus der 
Kirche Ausgeftoßenen bemüht find, für ihre Grundſätze 

Anhänger zu werben und für ihre Vergehen Theinehmer 

oder wenigftend Vertheidiger zu finden? Immer wird es 

unter den Gläubigen forglofe und unvorfihtige Gemüther 

geben, die den verfchiedenartigften und bedenklichſten Ein- 

nüffen zugänglih find und daher vor der Gefahr, den 

Üeberredungsfünften oder dem ſchlechten Beifpiele zum 

Dpfer zu fallen, nur dadurd bewahrt werben fönnen, daß 

aller äußere Verkehr zwifchen ihnen und den Ercommuni— 

eirten aufgehoben wird '.. Endlich hat ver Kirchenbann 

den Zweck, nicht nur die von ihm Betroffenen zu bejjern, 

jondern auch die Übrigen Gläubigen durch die Größe 

der Strafe, die fie über Andere verhängt fehen, von 

ähnlihen Vergehen abzufhreden: wie fönnte ihnen 

aber vie furchtbare Schwere der Strafe deutlich er vor Au— 

gen geführt und der genannte Zweck des Bannes ficherer er- 

reicht werden, ald dadurch, daß felbft der äußere bürgerliche 

Verkehr, der doch jonft mit jedem Menschen geftattet ift, den 
Ercommunicirten gegenüber durchaus unterfagt wird. Hier 
rin liegt ficherlih die unmittelbarfte und eindringlichfte 

Aufforderung für die Mitglieder der Kirche, fich ihrerfeits 

vor der Sünde zu hüten, um bderetwillen die Ausgeftoße- 
— 

1) Cyprian. De mwnitate Eecles. c. 15 (ed. Krabing.; edit. 

Benedict. p. 200): „Vitate, quaeso vos, ejusmodi homines et a 
latere atque auribus vestris perniciosa colloquia velut contagium 

mortis arcete, sicut scriptum est: Sepi aures luas spinis et nolä 

audire linguam nequam. Et iterum: Corrumpunt ingenia bona 
confabulationes pessimae. Docet Dominus et admonet a talibus 
recedendum. Caeci sunt, inquit, duces caecorum; caecus aulem 

caecum ducens, simul in foveam cadent. Aversandus est talis at- 

que fugiendus, quisquis fuerit ab ecclesia separatus,“ 
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nen fo fhwer zu büßen haben !). — Geleitet von dieſen 

Erwägungen haben denn ſchon die Apoftel für nöthig 

erachtet, die Gläubigen vor dem Verkehr mit öffentlichen 

Sündern, felbft wenn dieſe noch nicht förmlich aus der 

Kirche ausgeftoßen waren, zu warnen und ihnen den äußern 

Umgang geradezu zu unterfagen. So ermahnt Paulus bie 

Gemeinde zu Corinth 9: „ich habe euch gefchrieben, daß 

ihr nicht Umgang haben follt mit Einem, der fid 

Bruder nennen läßt und ein Hurer ift oder ein Habfichtiger, 

oder Gögendiener oder Echmäher oder Trunfenbold oder 

Räuber: mit einem Soldhen ſollet ihr aud nit 

zufammeneffen“ An vie Thefjalonicher richtet er in 

Betreff Derjenigen, die feinen Anordnungen offenen Wider: 

ftand entgegenfegen würden, die Weifung °): wenn Jemand 

nicht gehorhet unferm Worte in dem Briefe, fo zeich— 

net einen Eolden an und habet feinen Um 

gang mit ihm, auf daß er befhämet werde” 

Ueber ven Verkehr mit den Häretifern ſchreibt der hl. 

Johannes %): „wenn Jemand zu euch kommt und bieje 

Lehre nicht bringt, fo nehmet ihn nicht ind Haus 

auf und grüßet ihn nit; denn wer ihn grüßet, ber 

ninnmt Theil an feinen böjen Werfen.“ Der Sinn biefer 

1) Auch diejer Grumd für die Entziehung bes äußern Verkehrs 

wurde ſchon in der alten Kirche geltend gemadt. Das erſte Concil 

von Tours (ann, 461) jagt c. 8: „Si quis post acceptam poeni- 

tentiam, sicut canis ad vomitum suum, ita ad saeculares illecebras, 

derelicta quam professus est poenitentia, fuerit reversus, a commu- 

nione ecclesiae, vel a communione fidelium exiraneus habealur, 

quo facilius et ipse compunctionem per hanc confusionem accipiat 

et alii ejus terreantur ewemplo,“ ‚Hard. ll, p. 795. 

2) I Cor. V. 11. 

3) II Thessal. III. 14. 
4) II Joh. 10. 11. 
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Stellen bedarf Feiner nähern Erflärung, die Anſchauungen, 

auf welden die genannten Vorfhriften der Apoftel beruhen, 

die Abfichten, die fie dabei verfolgten, find deutlich genug 

ausgeſprochen; den beiten Gommentar zu denfelben liefert 

indefien die allgemeine Praxis der apoftolifchen und 

unmittelbar nachfolgenden Zeit, in mwelder der Umgang 

mit Häretifern und Ercommunicirten überall aufs Sorg— 

fältigfte gemieden wurde. Jrenäus berichtet !), von 

Schülern des hi. Polycarp gehört zu haben, daß der Apo— 

ftel Johannes, als er zu Ephefus in Begleitung des lep- 

tern fih in ein öffentlihed Bad begeben wollte und nad) 

feinem @intritte dafelbft des Gerinthus anfichtig wurde, 

eiligft fih) mit den Morten entfernt habe: lafjet und von 

binnen fliehen, damit nicht etwa das Bad zufammenftürze, 

in welchem fi Cerinth, der Feind der Wahrheit, befindet. 

Bon dem gleihen Abſcheu gegen die Häretifer und der 

nämlihen Sorgfalt, jeden äußern Berfehr mit ihnen zu 

vermeiden, gibt eine andere Begebenheit Zeugniß, die der— 

jelbe Jrenäus berichtet ). Als der hl.Polycarp dem 

Marcion begegnete und dieſer ihn fragte: kennſt du 
und, antwortete er: ja ich Fenne dich, Erftgeborner Sa— 

1) Contr. Haeres. L. Il. c. 3: „Fioly oi axnxoores aurod, örı 

Iwavyrg 6 roũ xvolov madnens, Ev rn Eypeom nogsudei; kovoaodm al 

idwr Eow Krgırdor, #nlaro rou Aalarslov un Aovoauerog, all’ ineınwr' 

Yiywusr, un at ro Aalavsior ovuuncon, Evdov örrog Kyeivdov, ou Tix 

alndelas &y4Igp00.“ 

2) L. c. Muròs de 6 TToluxaprıog Maoxtort nore el; Or ars 

eldorrı zal pyoarrı, dnıyıwWorss yuaz, anexel9y, Emıyırorw Tor ew- 

zoroxoy ro Zarava. Toovaurmw oi anozoloı xaı oi uadyrat aurur Fayor 

eulaßsıoy, moüs To umdk ueygı Aoyov xoıwwreir rırı Tür 

napayarafayrwr rnv alnFeıar, ws ai Mlaölos Eypnoer: aigerıxor 

ardowunor x. rt. Ä. 
Theol. Ouartalfärift. 1857. I. Heft. 8 
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tand. So groß, fügt Irenäus die damalige Disciplin 

erläuternd hinzu, fo groß war die Echen, welche die Apoftel 

und ihre Echüler vor Leuten hatten, die die Wahrheit vers 

fehrten, daß fie nicht einmal mit einem Worte 

mit denſelben Umgang pflegen wollten gemäß 

der Vorſchrift Pauli: einen Häretifer meide nad) einer 

oder zwei Zurechtweiſungen, wifjend, daß ein Solcher vers 

fehrt ift und fündigt, fein eigener Verurtheiler. — Einen 

weitern Beweis für die legtere Bemerfung des Irenäus 

liefert der H. Ambrofiugs !), wenn er aus der Zeit Juliang, 

des Apoftaten, von einem riftlichen Richter erzählt, daß 

diefer einen feiner Brüder, der einen heibnifhen Altar 

umgeftürzt, verurtheilt habe und deßhalb von allen feinen 

Slaubensgenofjen verabſcheut und gemieden worden fei: 

Niemand habe mit ihm verfehren wollen, Niemand ihn 

des Bruderfuffes für würdig gehalten. Der hl. Bafi- 

lius verfidert in einem Briefe an Athanaftus, daß der 

von dem Legtern mit dem Banne belegte Statthalter Ly— 

biend aud bei ihnen als ein Ercommunicirter werde be 

handelt und verabfcheut werben, fo daß Niemand mit 

dbemfelben verfehten und Feuer, Waffer oder 

Obdach mit ihm werde theilen wollen ?.. Wenn 

aus diefen Zeugniffen hervorgeht, daß die Eitte, mit den 

Gebannten aud in ben äußern bürgerlihen Verhältnifjen 

1) Epist. XL ad Theodos.: „Quanli se offerre habent tali 

optioni, cum meminerint tempore Juliani illum, quia aram dejecit 
et turbavit sacrificum, damnatum a judice fecisse martyrium? ltaque 
numquam alias ille judex, qui audivit eum, nisi persecutor habitus 

est, nemo illum congressu, nemo illum umgquam osculo dignum 
pulavit.* 

2) Epist. XLVIl ad Athanas.: „anorgonawr aurir narres nynoov- 
Tai, un nvpog, un Üdarog, un oxenns aurm xoıvwrourteg;“ 
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jeden Verkehr abzubrechen, damals bereits eine allgemein 

anerfannte und überall beftehende Einrihtung war, fo 

muß aus dem Schreiben des Syneſius ), durch welches 

er den übrigen Bifchöfen von der Ercommunication des 

Andronicus Nachricht gibt und die Gläubigen auffordert, 

mit ihm und feinen Genofjen jede Gemeinſchaft ver Woh- 

nung und des Tifches zu meiden, fie nicht zu grüßen und 

nach ihrem Tode das chriſtliche Begräbniß gu verweigern, 

der nämlihe Schluß gezogen werden. — 

Indeffen war die Entziehung des äußern Umgang, 
wie aus den angeführten Thatfahen vielleicht gefolgert 

werden Fönnte, in der damaligen wie fpätern Zeit nicht 

etwa eine bloße Gewohnheit, vie fih gleichſam von 

jelbft gebildet hatte und deren Beobachtung der Willführ 

des Einzelnen überlaffen blieb, vielmehr waren die Gläu— 

bigen dazu verpflichtet und die Gefeggebung enthält 

über diefen Punkt förmlihe und ausdrückliche Vorſchrif— 

ten. Das Eoneil von Antiohien im J. 341 fagt c. 

2.: „Es ift nicht erlaubt, mit Denen, die ausgefchloffen 

find, Gemeinfhaft zu halten, nod in Häufern mit ihnen 
aufammenzufommen und mit denen zu beten, vie nicht mit 

der Kirche beten, noch Diejenigen in einer andern Kirche 
aufzunehmen, die in der eigenen nicht erjcheinen. Wenn 

ed ſich aber herausftellt, vaß ein Biſchof oder Priefter oder 

Diacon oder ein anderer Cleriker mit Denen, die ausge: 

ſchloſſen find, Gemeinſchaft unterhält, fo foll auch er aus— 

gejchloffen werden, weil er die Orbnung ber Kirche ver- 

wirrt ?).” Hiemit übereinftimmend fagen die apoftoli- 
—— — — 

1) Epist. LVIII. 
2) Concil. Antioch. c. 2 bei Hard. I. p. 593. 

g* 
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ihen Ganones: Wenn Jemand mit einem Ercommunir 

eirten, fei ed auch nur privatim in einem Haufe, gemeins 

ſchaftlich betet, fo fol aud er aus der Kirche ausgeſchloſſen 

werden '). Inter Androhung der gleichen Strafe verbietet 

das erfte Goneil von Toledo im I. 400 den Geiftlichen 

und Mönden, einen ercommunicirten Zaien zu beſuchen 

oder fein Haus zu betreten; ein dem Banne verfallener 

Glerifer ſoll von allen Glerifern gemieven werben; Nies 

mand darf mit einem Ercommunicirten reden oder ges 

meinfchaftlid mit ihm efjen ?). — Die erfte jener beiden 

irifhen Synoden, die von dem hi. Patricius (+ 465) ge 

halten wurden, verorbnet, daß Jeder, der einen ercommunis 

eirten Glerifer aufnehme, in diefelbe Strafe verfalle ?) — 

und daß es einem Mitgliede ver Kirche verboten fei, von einem 

Gebannten aud) nur Almofen anzunehmen 9). — Indem 

wir die zahlreihen Verordnungen anderer Eoncilien °), die 

mit den angeführten vollfommen übereinftimmen, hier 

1) Can. Apost. Xl. Diefelbe Beſtimmung iſt faft wörtlich wieder: 

holt von dem Concil. Carthag. IV. ann. 398. c. 70. Hard. I. p. 983. 

2) Concil. Toletan. I. c. 15: „Si quis laicus abstinetur, ad hunc 

vel ad domum ejus clericorum vel religiosorum nullus accedat, 
Similiter et clericus si abstinetur, a clericis devitetur. Si quis cum 
illo colloqui aut convivari fuerit deprehensus, etiam ipse abstineatur.“ 

Hard. 1. p. 991. 
3) Synod. S. Patric. c. 11: „Quicumque clericus ab aliquo 

excommunicatus fuerit et alius eum susceperit, coaequali poenitentia 

utantur. * 

4) c. 12: „Quicumque Christianus excommunicatus fuerit, nec 

ejus eleemosyna recipiatur.“ Bei Hard. I. p. 1791. 

5) 3. ®. Coneil. Venetic. ann. 465. c. 3. Hard. Il. p. 797; 

Concil. Turon. ann. 461. c. 8. Hard. Il. p. 795; Concil. Jlerdens. 

ann. 524. c. 4. Ibid. p. 1065; Concil, Aurelian. I. ann. 511. c. 3. 

Ibid. p. 1009. ’ 
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übergehen, fügen wir die Bemerfung bei, daß die kirchliche 

Gefepgebung das ganze Mittelalter hindurd die gleichen 

Grundfäge feithielt und das gänzliche Abbrechen jedes Vers 

fehrs zwifchen Gläubigen und Excommunicirten aufs Nadhs 

drücklichſte einfhärfte; auch die Eapitularien der fränfifchen 

Könige enthalten hieher gehörige Beftimmungen, die bes 

weifen, in weldhem Umfange und mit welder Strenge 

die Forderungen der Kirche damals beobachtet wurden. So 

fagt ein Gapitulare Pipins v. J. 755 Y: „U scialis, 

qualis sit modus istius excommunicalionis: in ecclesiam 

non debet intrare, nec cum ullo Christiano cibum et po- 

tum sumere, nec ejus munera quisquam accipere debet, 

nec ei osculum porrigere, nec ei oralione se jungere, nec 

Salutare, antequam Episcopo suo sit reconcilialus* und 

Carl, der Große, drüdt fi) im Capitul. I. v. J. 789, 

die ebengenannten Punkte unter einen allgemeinen Ges 

figtspunft zufammenfaffend, alfo aus ?): Qui excommuni- 

catlo praesumptiose communicaverit, excommunicetur et 

ipse.* Bon Gratian wurden die bereits beftehenden und 

überall in der Praxis beobachteten Vorſchriften unverändert 

in's Decret aufgenommen 3) und die Gefegesfammlung 

Gregors IX. hat diefelben vollftändig anerfannt ®). 

Die Praris, welche fih auf dem Boden diefer ges 

jeglihen Beftimmungen entwidelte, läßt fi zunächſt nur 

in dem allgemeinen Sage zufammenfafjen, daß mit den 

1) Bei Balus. Capitular. Regum Francor. I. p. 172. 
2) Ibid. p. 226. 
3) €. 16. 17. 18. 24. 26. C. Xl. q. 3 und an vielen andern 

Stellen. 
4) c. 29. 41. 59 X de sentent. excommun, 5. 39; c. 2 X de 

exception. 2. 25. 
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GErcommunicirten jeder äußere Berfehr ab» 

gebrohen werden müffe; indefjen haben vie Gano- 

niften nicht ermangelt, die einzelnen Fälle ausdrücklich 

namhaft zu maden, in welden dieß zu gefchehen habe. 

Eie drücken dieſelben nad dem Vorgange der Gloffe ') 

in dem befannten Memorialverfe aus: 

Si pro deliclis anathema quis efficiatur, 

Os, Orare, Vale, Communio, Mensa negalur. 

Mit dem erften diefer Worte will ausgedrüdt wer: 

den, daß jede Unterredung mit einem Ercommuni- 

cirten vermieden werden müfje, mag fie nun öffentlidy oder 

im Geheimen, fchriftlih oder mündlid, durd Zeichen oder 

Worte gepflogen werden, denn in dem Einen wie in dem 

Andern liegt ein gegenfeitiger Verkehr; ebenfo madt es 
feinen Unterfhied, ob ein derartiger Austaufh von Ges 

danfen aus freiem Antriebe oder auf Beranlaffung des 

Gebannten erfolge, ob der Gläubige fi dabei activ oder 
blos paſſiv betheilige 2). Wie jede gegenfeitige Mittheilung 

und Unterredung in den gewöhnlichen Verhältniffen des 

äußern bürgerlichen Lebens unterſagt ift, fo verhält es fidh 

aud mit der Gemeinschaft des Gebetes — Orare. Die 

Bläubigen haben nit bloß den Umgang des Ercommunis 
cirten bei Gelegenheit des öffentlihen Gottesdienſtes, beim 

Empfange der Sacramente, bei den firhlihen Segnungen, 

überhaupt bei allen öffentlichen Feierlichkeiten forgfältig zu 

fliehen, fondern auh, wie die oben erwähnten Geſetze 

wiederholt ausfprehen, in Betreff des Privatgebetes 

jeder Gemeinfhaft mit ihm fich zu enthalten )). — Ebenfo 

1) Glossa ad c. 3 de sentent. excomm. VI. 5. 11. 

2) Alterius, |. c. p. 109. 

3) Navarrus, Manuale, c. XXVU. n. 20. 
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ift jede Bezengung freundfchaftlicer und wohlwollender Ges 

finnungen, fei es öffentlich oder im Geheimen, jede Begrüß- 

ung, mag fie in Worten oder Zeichen oder in was immer 

für Handlungen beftehen, einem &ebannten gegenüber 

unterfagt — Vale ). Mit dem Ausdrucke Communio 

wollen alle Arten des gewöhnlihen Verkehrs, alle Ges 

meinfhaft in Handel und Wandel, alle Gefchäftsverbins 

dungen und Redtsgefchäfte, jede gemeinfame Verrichtung 

einer und berfelben Arbeit, die gegenfeitige Unterftügung 

in Ausübung des Berufes ıc. ald unerlaubt und fündhaft 

bezeichnet werden 2). Endlich gehört hieher die Tifchgenoffen- 

fhaft — Mensa — in allen ihren verfchiedenen Formen, 

ſei es öffentlich oder privatim, im eigenen oder einem frems 

den Haufe, vorausgefegt, daß fie feine bloß zufällige und 

rein äußerliche ift, jondern mit Wiffen und Abſicht gepflos 

gen wird und aus den fie begleitenden Umſtänden auf 

einen wirklichen gegenfeitigen Verkehr gefchloffen werben 

fann. Ganz daffelbe gilt von der gemeinfamen Wohnung >). 

— Die Verpflichtung, in den angeführten Beziehungen des 

öffentlihen und Privatlebens den Umgang zu meiden, ift 

eine gegenfeitige, d. h. nicht bloß die Gläubigen 

haben ſich alles Verfehres zu enthalten, fondern aud der 

Grcommunicirte feinerfeits ift verpflichtet und 

zwar noch mehr als jene *), ſich fernguhalten und mit den 

Mitgliedern der Kirche in feinerlei Verbindung zu treten, 
— — 

1) Suares, 1. c. sect. 1. n. 3. 4. 

2) Alterius, ]. c. 
3) Pirhing, Jus can. L. V. tit. 39, sect. 1. n. 21 in fin. 

4) c.5 X de clerico excommunicat. minist. 5. 27: „Excom- 

municatos non vilare multo magis, quam non vitari periculosum 
existit, * 
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denn für ihn, nicht für diefe, fol die Ercommunication 

eine Strafe fein, er vor Allem hat ihre Folgen zu tra- 

gen und benjelben fi freiwillig zu unterwerfen; wenn 

den Olänbigen verboten ift, mit ihm zu verfehren, fo er- 

fcheinen fie dabei vorherrfhend als die Vollftreder der 

firhlihen Sentenz, — die Abfiht, fie vor Berführung 

und ſchlechtem Beifpiele zu bewahren, fteht erft in zweiter Linie. 

Wenn dem Gefagten zufolge die kirchliche Geſetzge— 

bung ſchon an ſich fehr ftrenge ift, indem fie das Verbot 

des gegenfeitigen Verkehres auf alle Berhältniffe des 

bürgerlichen Lebens ohne Unterfchien ausdehnt, fo machte 

ſich dieſe Strenge in früheren Zeiten noch dadurch in viel 

umfafjenderer Weife geltend, daß das Verbot fih auch auf 

alle Berfonen ohne Ausnahme erftredte, denn felbft 

Diejenigen, die vermöge ihrer natürlichen oder rechtlichen 

Stellung — wie die Gatten, Kinder, Dienftboten, Haus— 

genofjen und Untergebenen jeder Art — auf einen täglicyen 

Verkehr angewiefen find und ihn bei der größten Sorg- 

falt und Gewiffenhaftigfeit nicht völlig abzubrechen vermö— 

gen, waren in jenem Verbote mitinbegriffen und wenn fie 

thaten, was fie nicht vermeiden fonnten, verfielen fie ale 

Theilnehmer an dem Verbrechen ipso facto in viefelbe 

Strafe. Und dabei hatte es fein Verbleiben nod nicht: 

wer wiederum mit den Legtern in irgend einer Weife ums 

ging, unterlag gleihfall® der Ercommunication, die von 

diefen aus in fteigender Progreffion fich abermals weiter 

verbreitete und fo fort in infinitum, fo daß ver Bann: 

fluh, der urjprünglic einen Einzelnen getroffen hatte, 

gleich dem Contagium einer anftefenden Krankheit in kur— 

zer Zeit über ganze Orte und Gegenden ſich ausbreiten 

konnte. Die gewöhnlihen Entfhuldigungsgründe der Uns 
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wiffenheit, der Furcht oder Gewalt, unter deren Einfluß 

der Betreffende handelte, waren nicht anerkannt, fondern 

das einfahe Factum des Verkehrs entjchied ohne alle 

Berüdfihtigung der dafjelbe begleitenden Umftände. Rechnen 
wir noch hinzu die große Menge von Ercommunicationen, 

die früher verhängt und die Strenge, mit weldyer fie durch— 

geführt wurden, fo wird feinen Augenblid gezweifelt werden 

fönnen, daß jie fehr nadhıtheilig wirkten, Epaltungen, Un— 

einigfeiten und Verwirrungen in’d Familien- wie in’s 

Öffentliche bürgerlihe Leben brachten, eine Menge von 

Unſchuldigen trafen und diefe ebenjo hart berührten, wie 

den eigentlihen Verbrecher jelbit; da endlich nur das 

Factum des Umganges entſchied und jeder Entſchuldigungs— 

grund hinwegfiel, ſo mußten hieraus wie aus einer un— 

verſiegbaren Quelle die mannigfaltigſten Zweifel und 

Gewiſſensbeunruhigungen entſpringen, denn Niemand konnte 

wiſſen, ob er nicht durch irgend einen unglücklichen Zufall 

mit einem Gebannten verkehrt und dadurch das Anathem 

der Kirche auf ſich gezogen habe. Es leuchtet von ſelbſt 

ein, daß ein derartiger Stand der Dinge für die Dauer 

unhaltbar und in feiner ganzen Strenge unausführbar 

jein mußte und dieß um fo mehr, ald er gerade die Ge— 

wiffenhafteften am meiften drüdte. — 

In Erwägung dieſer mißlihen Verhältniffe, deren 

unmittelbare Wirfungen bei der Ercommunication Kaifer 

Heinrih8 IV. zum erftenmale in ihrer ganzen Verderblich— 

feit zu Tage traten, ließ Gregor VII. auf der Synode 

zu Rom im J. 1078 bedeutende Milderungen des bisher 

beftehenden Rechtes eintreten '). Täglich bringe er in Er 

1) Coneil. Roman. IV: „Et quoniam multos, peccatis nostris 

exigentibus, pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus, 
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fahrung, fagt der große Papft, daß Biele, fei es aus 

Unwifjenheit oder Unfenntniß oder Furcht oder durch äußere 

Verhältniſſe gedrängt, mit Ercommunicirten verfehren und 

dadurch dem Verderben der Eeele anheimfallen. Getrieben 

von chriſtlicher Barmherzigkeit wolle er vorübergehend einige 

Ermäßigungen der bisherigen Etrenge geftatten. Die 

Frauen und Rinder der Ercommunicirten, ihre Leibeigenen, 

Eclaven, Landbebauer und Dienftleute, ſowie überhaupt Alle, 

die im Verhältniß der Abhängigfeit zu ihnen ftehen, follen 

in Zufunft mit ihren Herrn xc. frei und ungehindert 

verfehren dürfen, — mit alleiniger Ansnahme jener 

Bedienfteten, die in ihrer Stellung ald Rathgeber die Ges 

bannten zu ihrem verbrecherifchen Treiben verleiteten, in 

demfelben unterftügten oder beftärften. In gleicher 

Weife follen Diejenigen fortan der Ercommunication nicht 

mehr verfallen, die mit einem Gebannten aus Unwiſſenheit 

verfehren.. Komme ein chriftliher Wanderer in eine Ger 
gend, deren Bewohner ercommunicirt feien und fünne er 

von Niemanden anders, ald von Gebannten feine nöthis 

partim ignorantia, partim etiam nimia simplicitate, parlim timore, 

partim etiam necessitate, devicti misericordia, anathematis sententiam 
ad tempus, prout possumus, opportune temperamus. Apostolica 

namque auctoritate anathematis vinculo hos subtrahimus : videlicet 

uxores, liberos, servos, ancillas, seu mancipia, nec non rusticos 

et servientes et omnes alios, qui non adeo curiales sunt, ut eorum 

consilio scelera perpetrentur, et-illos, qui ignoranter excommunicatis 

communicant, seu illos, qui communicant cum eis, qui communi- 

cant excommunicatis. Quicumque aulem aut orator, sive peregrinus, 

aut viator in terram excommunicatorum devenerit, ubi non possit 

emere, vel non habet unde emat, ab excommunicatis accipiendi 

licentiam damus. Et si quis excommunicatis pro sustentatione, non 

superbiae sed humanitatis causa, aliquid dare voluerit, fieri non 
prohibemus.* Hard. VI. p. 1578, 
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gen Subfiftenzmittel ſich verfchaffen, fo fei ihm zu viefem 

Zwede der Verkehr geftattet. Wer umgekehrt einem Ex— 
communicirten, der in Noth ſich befinde, aus Gründen der 

Humanität und Nächſtenliebe Etwas darreihen wolle, fei 

daran nicht mehr gehindert. Endlich fol auch für die 

Bälle, in welchen der Umgang verboten bleibt, die Ercoms 

munication auf Iene ſich befchränfen, die mit einem Ges 

bannten unmittelbar verfehren und Diejenigen ferner: 

bin von ihr nicht mehr berührt werben, die wiederum mit 

den Legtern in irgend eine nähere Verbindung ſich feß- 

ten. — Ald Gregor diefe Einräumungen machte, gieng 

feine Abſicht, wie er felbft andeutet, nicht dahin, die Ges 

jeggebung der Kirche bleibend zu ändern, vielmehr follten 

fie nur vorübergehende Bedeutung haben: aber da fie 

in jo hohem Grade den Bedürfniffen der Gläubigen ent- 

ſprachen und fo vielen Verwirrungen, Inconvenienzen und 

Gewiſſenszweifeln das langerfehnte Ziel fegten, wurden fie 

alsbald von der Praxis recipirt und hörten von da an 

nicht mehr auf, lebendige Theile der Kirchendisciplin zu 

fein. Schon Urban D. fah ſich veranlaßt, diefelben wenn 

aud mit einer kleinen Modification anzuerfennen und zu 

beftätigen ); Gratian nahm die Verordnung Gregors 

wie die Urband in das Deeret auf ?) und verlieh ihnen 

1) Epist. ad Guiehard. episcop. Constant.: „Sanctis canonibus 
cautum constat, ut qui excommunicatis communicaverit, excommuni- 

cetur. Ipsius tamen poenitentiae atque absolutionis modos ea mode- 
ratione discrevimus, ut quicumque seu ignorantia seu limore seu 
necessilate negotii cujusquse maximi et maxime necessarii eorum se 

convictu, salutalione, oratione, osculove contaminaverit, cum minoris 

poenitentiae absolutionisque medicina societatis nostrae participium 

sortiatur.“ Hard. VI. II. p. 1651 seq. 

2) c. 103. 110. C. XL. q. 3, 
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dadurch auch formell die Bedeutung eines allgemein gültis 

gen Gefeges, welche fie, da auch das Decretalenreht ihre. 

Gültigkeit wiederholt anerfennt )), bi auf den heutigen 

Tag unangefochten bewahrt haben. Fügen wir nod die 

Einräumungen hinzu, welde in der Bulle Ad vitanda 

enthalten find, fo wird fi der Standpunkt des jetzt 

geltenden Rechtes in den zwei Sätzen zufammens 

faffen lafjen: 1) feit dem Eoncil von Gonftanz ift 

den Gläubigen der Berfehr mit den Excommuni- 

catis toleratis in allen Berhältniffen des bürger— 

lien Lebens unbedingt und ohne Einſchrän— 

fung geftattet; 2) die ſtrengen Beftimmungen 

des ältern Rechts fommen nur mehr den vitan- 

dis gegenüber zur Anwendung: mit ihnen ift 

jeder Umgang zu meiden, ausgenommen die 

Fälle, für weldhe das eben erwähnte Decret 

Gregors VI. ihn ausdrückich geftattet hat. 

Sollen wir demgemäß die heutige Gefeßgebung und die 

Anforderungen, die fie in Betreff des bürgerlichen Verkehrs 

mit den vitandis an die Gläubigen ftellt, näherhin dar— 

legen, fo geht unfere nächſte und einzige Aufgabe dahin, 

jene Ausnahmsfälle im Geifte des Geſetzes und nad ver 

Auffaffung der Ganoniften des Weitern auseinanderzu— 

jegen. Indem wir dieß im Folgenden unternehmen, fchließen 

wir und an die Reihenfolge an, in weldyer der altherge- 

brachte Memorialvers ?): 

Ulile, Lex, Humile, Res ignorata, Necesse; 

Haec quinque solvunt anathema, ne possit obesse — 

diefelbe zufammengeftellt hat. 

1) e. 31. 43. 54. X de sentent. excommun. 5. 39. 

2) Glossa ad c. 15 X de sentent. excommun. 5. 39. vorb. Ex- 

communicationis. 
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Schon der Apoftel ertheilte den Chriften die Wei- 

fung '), daß fie mit Denjenigen, die feinen Anorbnungen 

fi nicht fügen, zwar den Außern Verkehr abzubrechen 
haben, aber hierin doch nicht fo weit gehen dürfen, daß 
fie diefelben förmlich als Feinde betradhten und behan- 

deln, vielmehr jollen fie die Wivderfpenftigen im Geifte ver 

hriftlihen Liebe ald Brüder ermahnen und dur 

freundliche Anſprache zur Buße und Befjerung zu bewegen 

fuhen: das Seelenheil des Ausgeftoßenen ift der erfte 

Zwed bei Verhängung der Ercommunication und zur Er 

reihung defjelben das wirffamfte Mittel die Ermahnung, 

Zurechtweiſung, Ermuthigung von Seiten der Gläubigen. 

Üebereinftimmend mit jener Worfchrift des Apoſtels und 

von der Anficht geleitet, daß fein Mittel, das zur Beſſe— 

rung des Gebannten beitragen fünne, unverſucht bleiben 

dürfe, geftattet denn aud die Geſetzgebung den freien 

Berfehr im denjenigen Fällen, in welden dag Seelen 

heil des Betreffenden ihn als nothwendig oder nüßlich 

erfcheinen läßt. Daher kann vor Ercommunicirten, um fie 

zur Umfehr und Buße zu vermögen, wie wir bereitd oben 

erwähnten, nicht nur öffentlich gepredigt werben 2), fondern 

felbft die Privatunterredung ift jedem Gläubigen erlaubt, 

foferne fie jenem Zwede dient. Daß fich diefelbe auf das 

Nöthigfte und allein zur Sache Gehörige zu beſchränken 
habe, verfteht ſich von jelbft: indeſſen hat das Geſetz doch 

nicht unterlaffen, ausdrücklich hinzuzufügen, daß eine ders 

artige Unterredung aud auf andere Dinge fi) erftreden 

dürfe, wenn dieſe Ausdehnung des Geſpräches dazu diene, 
— — — — — 

1) ll Thessal. III. 15. 

2) c. 43 X de sentent. excommun, 5. 39. 
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das Vertrauen des Ercommunicirten fich zu gewinnen und 

ihn dadurch für die eigentlihe Ermahnung empfänglicher 

zu maden '), wobei freilih die Einhaltung des richtigen 

Maßes dem gewifjenhaften Ermefjen des Einzelnen übers 

lafjen bleiben muß. — Der Verkehr, welcher das Seelen: 

heil des Ercommunicirten bezwedt, fteht unter ven Fällen, 

welche die Banoniften mit dem Worte Utile bezeichnen, in 

erfter Linie: daneben aber ift der Umgang mit ihm aud 

in allen jenen Berhältniffen geftattet, in welden fein 

leiblider Nugen ihn erforvert, denn die Kirche will 

einerfeitö ihr Strafreht nicht in der Weiſe ausdehnen, 

daß er bei wirklicher Noth gänzlich hülfelos und von feis, 

nen Mitmenfchen verlaffen ift, andererfeits geht fie von 

der Anficht aus, daß eine völlig rüdjihtslofe Verweigerung 

jever Hülfe nur geeignet wäre, ihn zu nod größerem 

MWiderftande zu reizen und für immer zurüdzuftoßen, wäh- 

rend eine mildere Behandlung in vielen Fällen vie ent- 

gegengefegte Wirfung hervorbringen wird. In diefem Sinne 

hat das Gefeg felbft geftattet 2), daß die Gläubigen 

einem Grcommunicirten Almofen reihen dürfen, falls 

er deſſen bebürftig ift und fie ed thun in wohlwollenver 

Abfiht und ohne ihn dadurd in feiner Hartnädigfeit zu 

beftärfen. Die Canoniſten ihrerfeitd dehnen ſodann 

diefe Einräumung nod weiter dahin aus, daß ihm über: 

al Hilfe geleiftet werden dürfe, wo es fih um großen 

I) c. 54 X h. t. 5. 39: „Cum voluntate ac proposito maleficia 
distinguantur, excommunicationis sententiam non incurrit, qui ex- 

communicato in his, quae ad absolutionem vel alias ad salutem 
animae pertinent, in loquutione parlicipat, licet eliam alia verba 

incidenter, ut apud eum magis proficial , inlerponat. “ 
2) c. 103. C. XI. q. 3 in fin. 
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Nugen oder um Abwendung großen Nahtheild von feiner 
Perſon, feiner Ehre oder Eigenthum handelt und er nicht 
im Stande ift, mit eigener Kraft die drohende Gefahr fern, 

zuhalten '). — Wie die Gläubigen mit einem vitandus 

verfehren dürfen, wenn ſein geiftiger oder leibliher Nugen 

ed verlangt, fo ift auch ihr eigener DBortheil ein geſetz— 

liher Entfhulvigungsgrund für den Umgang mit ihm. 

Sie fünnen feinen Rath ſich erbitten oder feine ärztliche 

Hülfe in Anfprud nehmen, wenn hiezu ein dringender 

Grund vorliegt und ein Anderer, der die betreffenden Dienfte 

ebenfogut leiften Fann, nicht zu Handen ift. Ueberhaupt 

haben fie das Recht, in allen denjenigen Verhältniſſen 

feiner Hülfeleiftung fich zu bedienen, in welden fie ohne 

die leßtere eined großen geiftigen oder leiblichen Bortheils 

verluftig giengen oder in beiden Richtungen großem Scha— 

den fi ausfegen würden, denn wenn das Geſetz ausdrück— 

li erlaubt ?), daß fie im Kalle der Noth von einem 

Gebannten Almofen fordern und annehmen, jo werben 

fie aud in allen andern Fällen der Noth, die dem eben» 

genannten an Dringlicyfeit gleihfommen, feine Dienfte ſich 

zu Nugen machen dürfen; außerdem würden die Mitglieder 

der Kirche, wenn dieß unterfagt wäre, ohne irgend eine 

Schuld von ihrer Seite die Etrafen der Ercommunication 

mitzutragen haben, was doch wohl nicht in der Intention der 

Gejepgebung liegen fann. — Endlich verfteht es fih von 
jelbft, daß der Ercommunicirte überall da, wo die Gläubis 

gen feiner Hülfe fi zu bedienen das Recht haben, ihnen 

dieselbe ohne eine fpecielle Aufforderung abzuwarten aus 

freien Stüden anzubieten und zu leiften befugt ſei, gleich- 
— — 

1) Suares, l. c. sect. 3. n. 10. 

2) ce 103. C. Xl. q. 3; c. 54. $. 1 X de sent. excomm, 5, 39, 
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wie er auch in denjenigen Fällen, in welden fein eigener 

Vortheil die Gläubigen zum Verkehr mit ihm berechtigt, 

nicht erft abzuwarten braudt, bis fie ihre Hülfeleiftung 

freiwillig eintreten laffen, fondern dieſelbe nachzuſuchen und 

zu fordern dad Recht hat !). 

Der zweite Ausnahmefall, in welchem das Geſetz den 

Verkehr mit den vilandis geftattet, wird mit dem Worte 

Lex sc. matrimonialis bezeichnet. Durch die Ercommuni- 

cation werben wohlerworbene und längft beftehende Rechte 

nicht entzogen, alfo auch diejenigen nicht, die auf das ehe: 

lihe Zufammenleben der Gatten und die Leiftung der ger 

genfeitigen Pflichten ſich beziehen; ſodann ſucht die Kirche 

Nichts fo forgfältig von den Gatten fernzuhalten, als vie 

Gefahr der Unenthaltſamkeit, aber gerade diefe würde ihnen 

unendlih nahegelegt, wenn die Ercommunication jeden 

Verkehr aufheben wollte; endlich bietet das äußere Zuſam— 

menleben der Ehegatten fo viele Berührungspunfte dar, 

daß ed dem unfchuldigen Theile kaum möglich ift, ven Um— 

gang vollftändig zu vermeiden, — er wäre alfo bei dem 

Verbote des Verkehrs der beftändigen Gefahr, zu fündigen, 

ausgefegt und felbft wenn er im Stande fein follte, vie 

ftrengen Anforderungen des Rechts zu erfüllen, würde ein 

anderer, faft ebenfo großer Nachtheil ſich geltend machen: 

Epaltung, Uneinigfeit, Auflöfung der Familie. In Ers 

wägung diefer mißlichen Verhättniffe geftattete das Decret 

Gregors VIL, daß die Frau mit ihrem ercommus- 

nicirten Manne frei wie vorher verfehren 

dürfe Nah dem Wortlaute des Geſetzes und nach ber 

Natur der Sache find zum richtigen Verſtändniſſe dieſer 

1) Suares, 1. c. n. 11. 12. 
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Einräumung folgende Momente näher hervorzuheben. Das 

Recht des Verkehres ift nicht auf die ehelichen Pflichten 

und Leiftungen im engern Sinne ded Wortes zu ber 

ſchränken, fondern die Frau ift befugt, auch in allen 

andern Beziehungen des ehelihen und häuslihen Zuſam— 

menlebens mit dem ercommunicirten Manne ungehindert zu 

verfehren, denn Gregor hat hierin feine Beſchränkung beis 

gefügt, vielmehr ganz allgemein jeden Umgang geftattet; 

auf der andern Eeite ift ein unbefchränfter Verfehr aud) 

deßhalb nöthig, weil im entgegengefegten Falle den eben 

erwähnten Gefahren und Nachtheilen nur in ſehr unvoll 

fommener Weife abgeholfen fein würde — Ferner iſt 

die Fortfegung des ehelihen und häuslihen Zuſam— 
menlebend nicht in die Willführ ver Frau gelegt, 

fondern fie hat, wie Innocenz IH. ausvrüdlic hervor: 

hebt '), in allen diefen Beziehungen eine förmlihe Pflicht, 

deren genaue Erfüllung der Mann fordern fann. — 

Was das Gefek in der angegebenen Weife über den Vers 

fehr der Frau mit dem ercommunicirten Manne beftimmt, 

das findet auch auf den umgefehrten Fall, wo die Frau 

dem Banne unterliegt, gleihmäßige Anwendung ?), denn 

die Pflichten der Ehe find immer gegenfeitig, — was für 

den einen Theil gilt, gilt auch für den andern 3). Ebenfo 

walten die Gründe, aus welden die Fortfegung des Ver: 

kehrs zwifchen Ehegatten erlaubt wurde, aud) hier ob: die 

Braun hat durch die Ercommunication ihre Rechte nicht 

1) c. 31 X de sent. excommun, 5. 39. 

2) Covarruvias, Alma Mater. I. $. 1. n. 9. ——— Ma- 
nuale, c. XXVII. n. 27. 

3) c.8X de divort. 4. 19: „maritus et uxor in negotio matri- 

monii non ad imparia judicantur. * 

Theol. Ouartuljprift. 1857. 1. Heft. 9 
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verloren, mithin ift fie befugt, die Erfüllung der denfelben 

entfprehenden Pflihten von Eeiten des Mannes zu fors 

dern — und das periculum incontinentiae fowie bie Un— 

möglichfeit, allen Verfehr abzubrechen, liegt bei der Ercom— 

munication der Frau ebenfo nahe als bei der des Mannes. 

Wenn einzelne Ganoniften !) zur Begründung der Anficht, 

daß der Mann mit der ercommunicirten Fran nicht ver: 

fehren dürfe, auf das Decret Gregors bingewiefen und 

bemerft haben, dafjelbe erimire bloß die uxores, nidyt aber 

die mariti, fo ift einfach zu erwidern, daß der Geſetzgeber 

eben den gewöhnlichen und häufigern Fall der Excommuni— 

cation ded Mannes im Auge gehabt habe, ohne aber 

damit den andern, jeltener vorfommenden ausfchließen 

zu wollen ?); außerdem würde bei jener Annahme das 

ganz unerflärlihe Nefultat fi ergeben, daß der ercommus 

nieirte Mann den ehelichen Umgang fortfegen dürfte, währ 

rend dieß dem nichtercommunieirten unterfagt wäre, ein 

Verhältniß, nad weldem dem Gatten aus der Grcommuni- 

cation der Frau größere Nachtheile erwachſen würden, ale 

aus feiner eigenen. — Befinden fi beide Gatten zugleich 

im Banne, fo kann dieß in Betreff ihres gegenfeitigen 

Verfehres feine Veränderung begründen und dieſer wird 

ihnen ebenfo erlaubt fein, wie wenn nur ein Theil ercom: 

municirt ift, denn diefelben Gründe, aus welden für den 

legtern Fall der Umgang freigegeben wurde, fpredyen in 

noch viel höherem Grade für die Freiheit defjelben bei der 

beiverfeitigen Ercommunication, mithin muß die Einräus 

mung Gregors aud) hier Anwendung finden 3). — Dem 

i) Bei Covarruvias |. c. 

2) Sanches, De matrimon. L. IX, disput. 14. n. 16. 
3) Suares, |. c. sect. 4, n. 15. 
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Sefagten muß noch die allgemeine Bemerkung beigefügt 
werden, daß der Verkehr zwifchen den Gatten, mag nun 
bloß einer oder beide ercommunicirt fein, nie dazu miß- 
braucht werden dürfe, den ſchuldigen Theil in feiner Hart: 
nädigfeit zu beftärfen und ihn, fei ed audy nur imdirect, 
von der Buße und Umfehr abzuhalten, — denn dich hieße 
an feinem Vergehen theilnehmen ), und ver Ungang 
würde eine ſchwere Eünde in fich fchließen; vie erfte und 
wichtigfte Pflicht des Unfchulvigen befteht vielmehr gerade 
darin, durch alle zu Gebote ftehenden Mittel den Excom— 
munieirten zur Einnesänderung zu ermahnen und zur Ein: 
holung der Abjelution zu vermögen, — erft unter dieſer 
Torausfegung ift der Verkehr ein vollfommen erlaubter 
und frei von Mitſchuld. — Endlich ift noch die Frage zu 
berühren, wie es ſich verhalte, wenn einer ter Contrahen⸗ 
ten ſchon vor Eingehung der Che excommunicirt war und 
der andere, obwohl er hievon Kenntniß hatte, dennod) ſei— 
nen Gonfend ertheilte? Die Behauptung %), daß, da eine 
ſolche Ehe gültig ei, die Betreffenden als wirfliche Gatten 
betrachtet werden müfjen, mithin auch die Befugniß haben, 
jene Einräumung, die Gregor den Ehegatten machte, 
in Anspruch zu nehmen, fcheint und der hinreichenden Be: 
gründung zu entbehren. Die Gültigfeit ihrer Ehe ift 
allerdings außer Zweifel 9) und fie felbft find wirkliche 

Gatten, aber daraus folgt noch nicht, daß ihnen aud)-zu- 
gleih der Verfehr gejtattet fei, denn einerfeits hat Innos 
zenz II. in dem mehrerwähnten c. 31. X. h. t. ausdrücklich 

1) e. 31 in fin. X h. t. 5. 39. 
2) Glossa ad c. 31 X h. t. 5. 39. verb. agente. Alterius, |. c. 

. 161. Sanches, |. c. n. 3. 

3) c. 6 X de eo, qui duxit in matrim. 4. 7. 
9* 
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bemerkt, daß die Milderungen, welde Gregor VI eins 

treten ließ, nur bei denjenigen Rechten und Pflichten, vie 

fhon vor der Ercommunication beftanden, zur Anwendung 

fommen fönnen, mithin bei ſolchen hinwegfallen, die, wie 

in unferm Falle, erft nad; derfelben erworben wurden, 

andererjeitd handelt der Gontrahent, der mit einem Ercoms 

municirten wifjentlid eine Ehe eingeht, gegen die Gebote 

der Kirhe und legt feine Verachtung derfelben offen an 

den Tag: aber eine ſolche violatio vensurae kann ihm doch 
wohl das Recht nicht geben, von der in Rede ftehenden 

Bergünftigung des freien Verkehrs Gebraud zu machen 

und aus feinem Ungehorfam gegen die Kirche Vortheil zu 

ziehen. Deßhalb wird das ehelihe wie häuslihe Zufams 

menleben derartiger Perfonen jo lange aufgejhoben und 

nöthigenfall8 gehindert werden müfjen, bis der Gebannte 

der Wohlthat der Abfolution fih theilhaftig gemacht hat. 
Nur wenn einer der Gontrahenten bona fide handelte, in 

dem er zur Zeit der Eheabſchließung von der Ercommuni- 

sation des andern feine Kenntniß hatte, mag von dieſer 

Regel eine Ausnahme geftattet werden, denn er hat das 

Gebot der Kirche wifjentlich nicht übertreten, ſich alfo auch 

jener Bergünftigung des Gefeges nicht unwürdig gemacht; 

für ihn beftand damals die Ercommunication gar nicht 

fie fann ihm mithin von feinen ehelichen Rechten, die er 

erworben, nichts entziehen, dieſe müfjen vielmehr, abftract 

die Sache betrachtet, fo angefehen werden, ald haben fie 

ſchon vor dem Eintritte der Ercommunication beftanden '). 

Der allgemeine Grundfag, daß der Kirhenbann wohl: 

erworbene Rechte und die daraus entfpringenden Pflichten 
— —— 

1) Suares, |. c. n. 5 segg. 
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nicht aufhebe, findet eine noch ausgevehntere Anwendung 

gegenüber von denjenigen Perſonen, die, fei ed durch das 

natürlihe Recht oder in Folge freier lebereinfunft, zu 

einander im VBerhältniffe ver Abhängigfeit und 

Unterordnung ftehen: fie fönnen trog der Excommu— 

nication des einen oder andern Theils frei verfehren wie 

vorher. Das Decret Gregors bezeichnet als hieher ges 

börig die liberi, servi, äncillae, seu mancipia, nec non 

rustici servientes et omnes alii, qui non adeo curiales 

sunt, ul eorum consilio scelera perpetrentur und der ges 

nannte Memorialverd faßt die verfchiedenen Ausnahme; 

fälle, vie dabei zur Sprade fommen, unter dem Worte 

Humile zufjammen. Wir fegen dieſelben einzeln der Reihe 

nad) auseinander. | 

Was in erfter Linie die Kinder betrifft, fo find fie 

vermöge des natürlihen Rechtes ihren Eltern Gehorjam, 

Ehrfurcht und Unterwerfung fchuldig und diefe haben das 
Recht, die Erfüllung der genannten Pflichten von ihnen zu 

verlangen; zugleich find die Kinder, folange fie nod) 

unter der Obforge und Pflege der Eltern ftehen, auf den 

unmittelbarften Verkehr mit den legtern innerhalb der Fa— 

milie angewiefen, den zu vermeiden ihnen gar nicht mög— 

li ift. Im beiden Beziehungen verlangt die Gerechtigfeit 

und Billigfeit eine Milverung des allgemeinen Nerbotes 
und defhalb hat Gregor ihnen die Vergünftigung einges 

räumt, mit ihren ercommunicirten Eltern ohne irgend eine 

Einfhränsung verfehren zu dürfen, gleichwie die legtern 

wiederum ihrerfeits die nämliche Befugniß haben gegenüber 

den Kindern. Daß dieſes Privilegium vor Allem bei den 

legitimen Kindern, die noch unter der väterliden 

Gewalt und Pflege ftehen, Anwendung finde, ift 
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unzweifelhaft und unbeftritten: nicht fo übereinftimmend 
dagegen find die Anfichten in Betreff der filid emancipati 
db. 5. derjenigen Kinder, die von der väterlichen Gewalt 
bereitö befreit find, mit den Eltern weder zufammenleben, 

noch von ihnen unterhalten werben, vielmehr durch Grün- 

bung eines eigenen Hausftandes ihre Selbſtſtändigkeit er 
langt haben und nicht mehr im engern Sinne des Wortes 
zur Familie des Vaters gehören ). Während einige Cano— 
niften behaupten ?), bie bereits jelbftftändig gewordenen 

Kinder dürfen mit ihren ercommunicirten Eltern nicht vers 
fehren, weil fie mit denfelben nicht mehr zufammenmwohnen 
und demgemäß der Grund, aus welchem das Privilegium 
entftanden hinwegfalle, vertheidigen Andere die entgegen- 

gefegte Anficht, da die natürliche Verpflichtung, den Eltern 
Ehrfurcht, Achtung, Gehorfam zu erweifen oder ihnen 
Unterftügung zu gewähren, aud nad ver Emancipation 

noch fortbeftehe, alfo aud der Verkehr noch geftattet fein 
müfle; außerdem habe Gregor die Vergünftigung des 

Berfehrs den Kindern, ohne eine Beſchränkung hinzuzu— 
fügen, eingeräumt, zu biefen gehören aber im weitern 
Einne immerhin aud) noch die emancipati und ebendarum 
jei das Privilegium nad dem Grundfage — favores am- 
pliari etc. aud) auf die legtern auszubehnen. Es ift leicht 
erfichtlih, daß der einen wie der andern dieſer Anfichten 
etwas Wahres zu Grunde liege und die beiderfeitigen 
Argumente eine gewiſſe Berechtigung haben, aber eben hie: 

1) L. 55. Dig. de ritu nuptiar. 23. 2: „post emancipationem 
extraneus intelligor. “ 

2) Glossa ad c. 103. C. XI. q. 3. verb. liberi; Soto, Comment- 

in IV. Sentent. Dist. XXII. q. 1. art. 4. conclus. 3; Navarrus, 1. c. 
n. 27, 
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rin liegt auch die Andeutung, daß jebe in ihrer Aus 

ihließlihfeit unwahr und einfeitig werde. Um vie 

Frage richtig zu beantworten, muß diftinguirt werden. In 

denjenigen Dingen, in wechen folde Kinder and noch nad 

ihrer Gmancipation zum Gehorfam, zur Bezeugung der 

findlihen Ehrfurcht oder zur Unterftügung der Eltern vers 

pflichtet find, können fie mit ihnen ungehindert verfehren, 

denn der firhlihen Geſetzgebung kann nicht die Abficht 

unterlegt werden, die Erfüllung von derlei Pflichten hindern 

zu wollen; in andern Beziehungen dagegen, bei welchen 

diefe Nüdfichten nicht obwalten, vielmehr die Kinder ale 

völlig felbftftändig erjcheinen und zu den Eltern in feinem 

engern Berhältnifje ftehen als andere Perfonen, ift ber 

gegenfeitige Verkehr durch Feinen befondern Grund ges 

fordert und ebendarum nicht geftattet: die Entſcheidung, 
ob und in wie weit der jedesmal vorliegende Fall zu der 

erften oder zweiten Glajje gehöre, ift dem Gewiſſen bes 

Einzelnen zu überlafjen. — Von dem gleihen Geſichts— 

punfte aus find die Verhältnifje der unehlichen Kinder 

zu beurtheilen. Wohnen fie unmittelbar bei den Eltern, 

jo fönnen fie, wie ſich von felbft verfteht, mit benfelben 

trog der Ercommunication. in allen Beziehungen frei vers 

fehren; werben fie aber, was der gewöhnlichere Fall ift, 

auswärts untergebradht und auf Koften der Eltern erzogen, 

jo dürfen fie mit ihnen in allen Punkten, welche ihre Ers 

jiehung und Unterhaltung fowie die Erfüllung der natürs 

lihen Kinvespflichten betreffen, ungehindert verkehren, in 

allen andern Beziehungen dagegen, wo eine phyfifche oder 

moraliſche Nothwendigfeit des Umgangs nicht vorliegt, ift 

ihnen derfelbe unterjagt. — Was die Adoptivfinder 

betrifft, jo find verjchievene Fälle zu unterſcheiden. So— 
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lange diefelben mit ihren Adoptiveltern zufammenwohnen, 

ftehen fie rechtlih den wirflihen Kindern glei) !), dürfen 

alfo, wie diefe, im Falle einer Ercommunication mit ihnen 

verkehren; ihren natürlihen Eltern gegenüber werben fie 

während der Zeit, in welcher fie ſich unter der patria po- 

testas des Adoptivvaters befinden, nicht als Kinder bes 

trachtet 2), können mithin bei einer Ercommunication ders 

felben das in Rede ftehende Privilegium nicht beanſpruchen; 

nady ihrer Emancipation hören alle Beziehungen zu ihren 

bisherigen Adoptiveltern auf, fie ftehen denſelben rechtlich 

wie fremde Perfonen gegenüber 3), woraus für unfere 

Frage ſich ald Conſequenz ergibt, daß ihnen der Verkehr 

fernerhin nicht mehr geftattet ſei, — etwa die Fälle ab» 

gerechnet, in welchen die Rüdfichten der Danfbarfeit eine 

Ausnahme rechtfertigen; ald Emaneipirte endlich treten fie 

zu ihren natürlichen Eltern wieder in's Berhältniß der 

Kinder *), fie können demgemäß mit ihnen verkehren, fos 

weit die Erfüllung der natürlihen Kindespflichten dieß 

erfordert. — Wie mit den Kindern, jo verhält es ſich mit 

andern nahen Verwandten, die zur Familie gerechnet zu 

1) C. 13. Cod. de probat. 4. 19; „Non Epistolis (tantum) ne- 
cessitudo consanguinitatis, sed Natalibus vel Adoptionis solennitate 

eonjungitur.* Cfr. 1. 8. Dig. de in jus vocand. 2, 4. 
2) $. 4. Instit. de exheredat. liberorum 2. 13: „Qua ratione 

accidit, ut ex diverso, quod ad naturalem parentem attinet, quamdiu 

quidem sunt in adoptiva familia, extraneorum numero habeantur.“ 
3) Instit. I. c.: „Emancipati a patre adoptivo neque jure civili,. 

neque jure, quod ad edictum Praetoris altinet, inter liberos con- 

numerantur, “ 
4) L.c.: „cum vero emancipati fuerint ab adoptivo palre, tunc 

incipiant in ea causa esse, in qua fuluri essent, si a naturali patre 

emancipati fuissent.* 
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werben pflegen — den Enfeln, Urenfeln ') Stieffindern, 

Schwiegertochter und Tochtermann 2): wohnen viefe 

mit ihren Groß-, Stief- oder Schwiegereltern zufammen, 

fo ift ihnen der gegenfeitige Verkehr geftattet, denn es 

fprehen für denfelben die nemlichen Gründe wie bei ben 

eigentlihen Kindern; leben fie dagegen auswärts und ges 

trennt von der Familie, fo fönnen fie, gleich den filiis eman- 

eipalis, nur in denjenigen Dingen mit den Ercommunicirten 

freien Umgang pflegen, in welden dieß burd die natürs 

lihen Pflichten und Rüdjichten der Verwandtſchaft unums 

gänglih nothwendig if. — Das nämlihe Privilegium 

endlich genießen die Minderjährigen gegenüber von ihren 

ercommunicirten Tutoren in allen Angelegenheiten, die vers 

möge des genannten Rechtsverhältniſſes den unmittelbar 

perfönlihen Verkehr zwifchen beiden Theilen ald geboten 

ericheinen laffen. 

Außer den Gatten und Rindern dehnte Gregor das 

Privilegium des freien Verkehrs aud auf die Leibeigenen, 
die Eclaven, die Landbebauer, die Dienftleute und übers 

haupt auf alle Diejenigen aus, die zu dem Grcommunicirs 

ten im Berhältnifje der Abhängigkeit ſtehen. Es ſprechen 

für die Erception diefer Perfonen ganz diefelben Gründe, 

wie bei jenen: die Herrn gehen durch die Grcommunication 

des Rechtes, das fie auf die Dienftleiftungen derſelben ers 

worben haben, nicht verluftig, die Legtern find alfo vers 

1) L. 220. Dig. de verb. signif. 50. 16: „Liberorum appellatione 
nepotes et pronepotes ceterique, qui ex his descendunt, conli- 
nentur, * 

2) $. 6. Instit. de nuptis. 1. 10: „Adfinitalis quoque veneratione 

a quarundam nuptiis abstinere necesse est: ut ecce privignam aut 

nurum uxorem ducere non licet, quia utraeque filiae loco sunt. 

Quod ita scilicet accipi debet, si fuil nurus aut privigna tua, 
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pflichtet, ihre Dienfte fortzufegen ); außerdem find berlei 

Leute, die in der unmittelbarften Umgebung ihres Gebieters 

leben, jeden Augenblick genöthigt,. zu ihm in perfünliche 

Beziehungen zu treten, jo daß fie, wenn der Verkehr nicht 

freigegeben wäre, beftändig Gefahr laufen würden, das 

Verbot der Kirche zu übertreten. — Die Art und Weife, 

wie die Betreffenden in das Verhältniß der Abhängigfeit 

gefommen find, ob durch Recht oder Unrecht, ob durch Ger 

walt oder, wie bei unfern Dienftboten, durch freie Lieber; 

einfunft, begründet feinen Unterfchied, fondern das einfache 

Factum ver Unterordnung entfcheivet und Jeder fann 

mit feinem Herrn perfönlich verfehren, wie und jo oft die 

Erfüllung der ihm obliegenden Pflichten es erforbert. Nur 

Diejenigen find von der Vergünftigung bes Geſetzes aus— 

geſchloſſen, welche in ihrer Eigenfchaft ald Rathgeber zur 

Verübung des Verbrechens, das die Ercoumunication nad 

fi 309, verleiteten oder ‚dabei irgend welche thätige Bei— 

hülfe leifteten, denn fie haben fi als Urheber oder Theil: 

nehmer an der verbredheriihen Handlung des Genufjes 

jenes Privilegiumsd nicht nur an fi unwürdig gemacht, 

fondern geben auch zu der Befürdtung Anlaß, fie möchten 

durch ihren perfönlihen Umgang, wenn er fernerhin ges 

ftattet würde, den Gebannten in feiner Hartnädigfeit bes 

ftärfen und feine Unterwerfung unter die Forderungen der 

Kirche zu verhindern juchen. — Bei den Perfonen, deren 

Abhängigfeit auf einem freien Uebereinkommen beruht, wird 

erfordert, daß dafjelbe vor der Creommunication ibres 

Herrn abgejcloffen worden fei: im entgegengefegten Balle 

find fie nicht beredytigt, ihre Dienfte zu leiften, denn fie 

1) e. 31 X h. t. 5. 39, 
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haben fi dadurch, daß fie zum Zwede bes Uebereinkom— 

mens mit dem Ercommunicirten verfehrten, einer violatio 

censurae ſchuldig gemacht, aus welcher ein Anfprud auf 

die Nachſicht der Kirche nicht abgeleitet werben fann. 

‚Unter folden Verhältnifien muß das Uebereinfommen als 

nicht vorhanden angefehen und alle Dienftleiftungen unter: 

laffen werben, e8 müßte nur fein, daß der Betreffende bei 

Eingehung des Vertrags von der Ercommunication des 

Andern feine Kenntniß hatte, mithin bona fide handelte: 

da bier von feiner Eeite feine Schuld vorliegt, fo kann 

er den Dienft antreten und die ausbedungene Zeit hindurch 

fortfegen, namentlih wenn ihm aus dem Aufgeben deſſel— 

ben großer Nachtheil erwachſen würde H. 

Im Bisherigen haben wir aller derjenigen Perjonen 

Erwähnung gethan, die im Decrete Gregors ausdrücklich 

genannt find, aber ed gehören hieher noch andere Verhälts 

nifje der Ueber: und Unterorbnung, die den erftern ganz 

gleichſtehend von demſelben Gefichtspunfte aus betrachtet 

und beurtheilt werden müflen. Was in erfter Linie bie 

Frage betrifft, ob die Unterthbanen mit dem gebanns 

ten Landesherrn fernerhin verkehren dürfen oder ihn 

gänzlich zu meiden haben, fo fann ihre Entſcheidung nad) den 

aufgeftellten Grundfägen nicht zweifelhaft fein. Wie bei 

dem geringften Unterthanen die Ercommumnication wohlers 

worbene Rechte nicht berührt, fo verhält es ſich aud) bei 

"den Landesherrn, — es verbleiben ihm alle diejenigen 

Befugniffe, die mit feiner politifhen Stellung in 

unmittelbarer Verbindung ftehen, die Unterthanen ihrerfeits 

find verpflichtet, das Verhältnig der Abhängigfeit aud 

— — 

1) Suares, |. c. sect. 5. n. 17. 
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ferner anzuerkennen und den Verkehr in allen jenen Ber 

ziehungen unverändert fortzufegen, in welchen verfelbe zur 

Erfüllung ihrer ftaatlihen Pflihten nothwendig ift: fie 

werden nad wie vor bie beftehenden Abgaben entrichten, 

die Unterthanentreue bewahren, in allen erlaubten Dingen 

Gehorfam leiften, den Anordnungen ihres rechtmäßigen 

Fürften ſich unterwerfen, die richterlihen Entſcheidungen 

anerfennen, diejenige Ehrerbietung aud im äußern Beneh— 

men ihm erweifen, welde er ald Landesherr zu beans 

ſpruchen das Recht hat, kurz allen Pflihten des Etaatds 

bürgerd vollftändig und unbedingt nadfommen. Und wie 
die Unterthanen in den erwähnten Richtungen mit dem 

ercommunieirten Yürften zu verfehren verpflichtet find, fo 

hat er das Recht, diefe Leiftungen von ihnen zu fordern 

und fidy feinerfeitd mit ihnen in Verbindung zu fegen, wie 
ja auch die ercommunicirten Eltern mit den Kindern, die 

Herrn mit den Bebdienfteten 2c. verfehren fönnen: denn 

daraus, daß die Untergebenen zur Fortfegung des Umgangs 

verpflichtet find, folgt von felbft, daß die Worgefepten, fol 

die in Rede ftehende Conceſſion für fie nicht wirfungslos 

fein, die Befugniß haben, mit jenen auch ihrerſeits und 

aus freien Stüden zu verkehren ). — Wenn in den Zei: 

ten des Mittelalterd ercommunicirte Fürften des Reiches 

für verluftig erflärt und die Unterthanen vom Eid ber 

Treue losgeſprochen wurden ?), fo bildet dicß Feine Inftanz 

gegen unfere Behauptung, daß der Verfehr zwifchen ihnen. 

geitattet fei, denn die genannte Etrafe war mit der Gr; 

communication als folder nicht unmittelbar verbunden, 

1) S. Thomas, Comment, in IV. Lib. Sent. Dist. XVIII. q. 2, 
art. 4. 

2) c. 49. C. XV. q. 6. 
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fondern galt ald eine Berfhärfung berfelben und mußte 

durch eine neue, für fih unabhängige Eentenz erft 

ausgefprochen werden !), woraus deutlich hervorgeht, daß 

der Bann für fi allein das Band zwifchen Fürft und 

Unterthanen nicht gänzlich auflöste. Dieß wird um fo 
weniger angenommen werben fönnen, als ‚die Befugniß dazu 

in der Kirchengewalt ald folder gar nicht enthalten ift: 

wenn die Päpfte dem Gebannten auch noch feine Terris 

torien entzogen und den Eid der Treue lösten, fo handelten 

fie dabei weniger in ihrer kirchlichen, als vielmehr in ihrer 

politifhen Stellung, die fie als oberfte Schiedsrichter 

zwifchen Fürften und Völker nad der Anſchauung der da- 
maligen Zeit unbeftritten innehatten. — Obwohl e8 dem— 

gemäß feinem Zweifel unterliegt, daß der gegenfeitige Vers 

fehr zwischen Landesherrn und Unterthanen in allen Bers 

hältniffen der politifchen Leber» und Unterordnung fortges 

jegt werben darf, fo ift er doch auf dieſe zu bes 

Ihränfen, denn nur hier handelt es fih um wohler 

worbene Rechte: in Betreff der gewöhnlichen gejellfchaftlidhen 

Beziehungen, die von dem freien Willen der Einzelnen abs 

hängen und bei welchen weder ein Recht des Vorgeſetzten 
noch eine Pflicht des Untergebenen in Betracht fommt, has 

ben die Unterthanen des perfönlihen Umganges fid zu 
enthalten, namentlih wenn derſelbe dazu dienen würde, 

den Ercommunicirten in feinen feindfeligen Gefinnungen 

gegen-die Kirche zu beftärfen und ihn zu trogigem Wider 

ftande zu ermuthigen. — 

Die Gründe, aus welchen der Verkehr zwifchen Lans 

desheren und Unterthanen geftattet ift, finden auf Vie 

1) c. ult. X de poenis. 5. 37. 
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kirchlichen Untergebenen gegenüber von ihren Vorgefegten 

feine Anwendung. Denn nad den Beftimmungen des 

canonishen Rechts gehen in Folge der Ercommunication 

die kirchlichen Jurisdictionsredte verloren, 

mithin Töst fih für die Dauer des Banned das Verhält: 

niß der Abhängigfeit und wie der firdliche Obere feine 

Gewalt mehr Hat über feine Untergebenen, jo find dieſe 

auch nicht verpflichtet, in Anerfennung derſelben ihre bis— 

herigen Beziehungen zu ihm fortzufegen. Daher fönnen 

Laien und Glerifer einer Diöcefe mit ihrem gebannten 

Bifchofe in Feiner Weife, fei e8 privatim oder in öffentlich— 

firhlihen Angelegenheiten, irgend welden Verkehr unter 

halten ), — ausgenommen feine Diener und Haueclerifer, 

die ihm, wie andere Bedienftete ihrem Herrn, in ſpeciel— 

ler Weife und durch befonvere® Uebereinkommen verpflidy- 

tet find. 

Aus demjelben Gefihtspunfte ift das Verhältniß zu 

beftimmen, in weldes fid die Mönche eines Klofters zu 

ihrem ercommunieirten Prälaten zu fegen haben. Da 

derjelbe feiner Jurisdietion verluftig gegangen ift und ihnen 

nur mehr als Privatperfon gegenüberfteht, fo hat das 

Verhältniß der Unterordnung aufgehört und fie fünnen in 

denjenigen Angelegenheiten, die feine amtliche Stellung 

betreffen, mit ihm nicht mehr verkehren; da er aber das 

Klofter nicht verlafjen darf, fie alfo mit ihm leben müſſen, 

fo werden fie, wie die Kinder, welde mit ihren Eltern 

zufammenwohnen, für die Bälle des gewöhnlichen Lebens, 

in welchen ber Verkehr unvermeidlich ift, das von Gre— 

dem — — 

1) c. 2. Dist. XCIII. Avila, De Censur. P. Il. c. VI. disput. 11- 

dub. 8. 
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gor verliehene Privilegium in Anfprud nehmen und mit 

ihm in Werbindung treten fönnen in der Weife, wie 

ihnen dieß jedem ercommunicirten Mönche gegenüber ge— 

ftattet ift. — Die gleiche Unterſcheidung zwifchen amtlichem 

und anferamtlihem Verkehre ift feftzuhalten bei Entſchei— 

dung der weitern Frage, ob der kirchliche Obere mit einem 

Untergebenen, falls die ſer ercommunieirt ift, fid) in nähere 

Verbindung jegen dürfe? Was diejenigen Verhältniſſe bes 

trifft, die mit dem Amte in feinem Zufammenhange ftehen, 

jo lautet die Entſcheidung des Geſetzes !) durchaus ver 

neinend, jo zwar, daß der Biſchof nicht einmal mit 

einem Diöcefanen, den er jelbft ercommunicirte, 

irgendwie verfehren darf: die kirchlichen Obern find es vor 

Allen, welde darüber zu waden haben, daß Andere ven 

Gebannten meiden, ed verlangt daher tie Gerechtigfeit und 

Klugheit, daß fie hierin mit gutem Beifpiele vorangehen 

und die Forderungen, die fie an Andere ftellen, in erfter 

Linie felbft erfüllen %. Der amtliche Verfehr dagegen 

iſt keineswegs fufpendirt, denn durd die Ercommunication 

des Untergebenen hat der Vorgeſetzte feine Jurisdictions— 

rechte Über ihm nicht verloren, es fteht ihm daher die Be 

fugniß zu, von denfelben überall, wo es als nothwendig 

oder zweckdienlich erſcheint, Gebrauch zu machen, ja er ift 

hiezu fogar verpflidtet, ſobald er hoffen fann, durch 

freundliche Anfpracdhe, Belehrung, Ermahnung oder Zurecht— 

weifung den Betreffenden zu befjern und zur Kirche zurüd- 

zuführen 3). 
— ———— 

1) o 15. X h. u 5. 39. 

2) Glössa ad c. 15 cit. verb. Communicare. 

3) Diefe Art von Berfehr, die unmittelbar aus dem Begriffe 

und der Beitimmung des kirchlichen Hirtemamtes ſich ergibt, findet 

‘ 
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Endlich begründet and) das Berhältnig von Schuld 
ner und Gläubiger eine gewifje Art von Abhängig- 

feit, weßhalb die Frage, ob die Einräumung Gregors VIL 

auch bei ihnen Anwendung finde, hier noch kurz berührt 

zu werben verbient. Befindet fi ver Ehuldner in der 
Ercommunication, fo verfteht es fi) von felbft, daß dadurch 

an feinen Werbindlichfeiten nichts geändert werde und er 

nad wie vor zur pünflichen Erfüllung derfelben verpflichtet 

fei, denn im entgegengefegten Falle würde er aus feiner 

Etrafe Rortheil ziehen, was dem Zwecke verfelben wider; 

fpriht und in jeder Weife verhindert werden fol ); auf 

der andern Seite hat der Gläubiger allegeit das Recht, 

mit ihm fi ind Vernehmen zu fegen, ihn an feine Ber- 

pflihtungen zu erinnern und die Erfüllung berfelben zu 

fordern ?), fei ed privatim oder auf geridtlihem Wege, 

denn wie dem Schuldner aus der Grcommunication fein 

Vortheil, fo fol dem Gläubiger aus derfelben fein Nach— 

theil erwachſen. — Eegen wir den umgefehrten Fall, in 

weldem der Gläubiger dem Kirchenbanne verfallen. ift, 

jo geht er nad) dem mehrerwähnten Grundfage, daß die 

Ercommunication wohlerworbene Rechte unberührt laſſe, 

feines Forderungsrechtes nicht verluftig: er kann dasſelbe, 

wenn aud nicht, wie wir unten zeigen werben, auf gericht: 

fh ſchon in den früheiten Zeiten. So fhreiben die apoftolifhen 
Gonftitutionen (L.Il. c.40) den Biihöfen vor: „Tois dı’ duag- 
zla; ayogıaFeicı nap’ vVuuv xzal Ouravagpepsade xal auvau- 

Alleode, Enıuelouuero:, nagaxaloürres, unosmellorres, 

Äkyovres auroig: Toyioare yeige; aveulvaı xai yöovara napalsluuiva. 

Ilapaxaltiv yap yon toi; nerdoüvrag xal Tolis olıyoyuyouc. neoduular 
dıdovar, Onw; un ın auergla 
olıyoryvyog loyupuis App. * 

1) c. 7 X de judic. 2, 1. 

2) c. 34 X h. t. 5. 39, 



Die Wirkungen der Excommunicatiou. 145 

lihem Wege, jo doch privatim ungehindert geltend machen 

und zu dem genannten Zwede mündlich oder fchriftlicd mit 

dem Schuldner verfehren,, welcher gehalten ift, der Forde— 

rung, fo fie nur überhaupt gerecht ift, zu entfprechen '). 

Menden wir uns zu den zwei legten Entſchuldigungs— 

gründen, die mit den Worten Res ignorala, Necesse be 

zeichnet werben, fo ift über diefelben nur noch Weniges zu 

bemerfen. Was ven erftern betrifft, jo jagt das Deeret 

Gregors, es follen Diejenigen von feiner Strafe betroffen 

werden, qui ignoranter excommunicalis communicant, d. h. 

wer ohne feine Echuld nicht weiß, daß der Andere excom— 

mundeirt ift — ignorantia facti, oder fi darüber in Un— 

wifjenheit befindet, daß nad den Beftimmungen des Ge- 

jeged der Umgang mit einem Grcommunicirten verboten 

ift — ignoranlia juris, — den fann die factifehe Leber: 

jhreitung des Verbotes nicht imputirt werden. Obwohl 

die ignorantia juris von Gregor nit ausprüdlid her— 

vorgehoben wurde, fo erflären die Canoniſten doch überein: 

ftimmend, daß fie im Geifte und in der Intention des 

Gefeges liege und mit demfelben Rechte ald Entſchuldigungs— 

grund angejehen werde, wie die ignoranlia facti: denn 

einerjeit8 erimire Gregor ganz allgemein Diejenigen, 

qui ignoranler excommunicalis communicant, ohne eine 

nähere Beihränfung beizufügen, — wo aber der Geſetz— 

geber feinen Unterfchied made, da dürfen aud wir einen 

jolhen nicht ftatuiren und dieß hier um fo weniger, weil 

das Geſetz den Zweck habe, ängftlihe Gewiſſen in Bes 

treff des verbotenen Umganges zu beruhigen, ein Zwed, 

der ficherer und in ausgedehnterem Maaße erreicht werde, 

1) Suares, |. c. sect, 6. n. 5 

Theol. Quartalſchrift 1857. 1. Heft. 10 
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wenn fi der gefegliche Entfhuldigungsgrund nicht auf die 

ignorantia facti bejchränfe, ſondern aud) die ignoranlia juris 

in fi ſchließe; andererſeits ſage Gregor bei Angabe 

der Motive feines Geſetzes, er wolle mit demfelben nicht 

bloß Denjenigen zu Hülfe fommen, die ignorantia, fondern 

aud Jenen, die nimia simplicitate mit Excommunicirten 

verfehren und ſich dadurch der Gefahr ausfegen, in bie 

gleihe Etrafe zu verfallen: da nun unter der nimia sim- 

plicitas wohl nichts anderes, als die ignoranlia juris ver- 

ftanden werben Ffünne !), jo müfje die legtere, wenn das 

Geſetz feinen vollen Zwed erreichen folle, wie die ignoran- 

tia facti als Entjchuldigungsgrund angefehen werden. — 

Neben der eigentlihen Unwiffenheit gehört zu den Aus— 

nahmsfällen diefer Claſſe aud) der bloße Zweifel. Wer 

ohne feine Schuld und ohne die nöthige Gewißheit ſich 

verschaffen zu können, einen gegründeten Zweifel hat, ob 

der Andere in der Ercommunication ſich befinde oder nicht, 

fann mit demfelben bis zur völligen Aufflärung der Sache 

ungehindert verkehren, denn da Jeder auf den freien Um— 

gang mit feinen Mitmenſcheu ein Redt hat und da in 

der Verweigerung desfelben eine Art von Injurie liegt, fo 

findet auf denjenigen, über deſſen Ercommmunication der 

Zweifel befteht, der Grundfag Anwendung: in dubio melior 

est conditio possidentis und ebendarum wäre es ein Un— 

recht, ihm auf einen bloßen Verdacht hin und wegen einer 

noch unerwiefenen VBermuthung den bürgerlihen Verkehr 

entziehen zu wollen. — 

Endlich, hat die Gefeggebung, obwohl es ſich eigent- 

1) Schon die Gloſſe erklärt den Ausdruck nimia simplicitate 

mit den Worten: ex juris errore. 
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lich Schon von ſelbſt verfteht, zur volftändigen Beruhigung 

der Gewiffen noch ausdrücklich erklärt, daß der Umgang 

mit den vitandis geftattet fei, wo er wegen dringender Um— 

ftänve, ſei ed abfolut oder doch ohne großen Nachtheil, 

nicht vermieden werben fünne — Necesse. In diefer Richtung 

fagt das Deeret Gregors, daß Kriftliche Reifende, welche 

in Gegenden fommen, deren Einwohner ercommunieirt 

feien, von denfelben die nöthigen Eubfiftenzmittel, wenn 

fie auf anderem Wege nicht verfchafft werden fünnen, ſich 

faufen und falld das Leptere wegen Armuth nicht möglich 

fei, von den Gebannten Almofen annehmen dürfen. Ein 

anderes Beifpiel des durch die Nothwendigfeit gebotenen 

und darum erlaubten Verkehres mit Ercommunicirten ent- 

hält eine Deeretale Innocenz HL !). Eine Anzahl von 

Kreuzfahrern hatte mit den Venetianern zum Zwede ihrer 

Üeberfahrt in's heilige Land einen Bertrag abgefchloffen 

und die bedungene Eumme ihnen bereitd ausgehändigt: 

da aber die Schiffsheren inzwifchen in die Ercommunication 

verfallen waren, wandten fid) die Erftern an den Papſt mit 

der Anfrage, ob es ihnen jegt noch geftattet fei, von dem 

getroffenen Lebereinfommen Gebraudy zu machen. Inno— 

cenz antwortete, daß fie, wenn die Excommunicirten die 

Abfolution nicht nachſuchen und das erlegte Geld heraus: 

zugeben ſich weigern, in diefem Falle ver Noth, um einen 

großen Nachtheil von ſich abzuwenden, der Edhiffe der Ge- 

bannten ſich bedienen und mit den legtern in all den An- 

gelegenheiten verfchren dürfen, in welden dieß nicht ver- 

mieden werden fünne — Wenn in den angeführten Stel 

len zunächſt bloß von der äußern, leiblichen Noth 

— — 

1) e. 34 X h. t. 5. 39. 
10* 
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wendigfeit die Rede ift, jo dehnen die Ganoniften biefelbe 

Befugniß aud auf die Fälle der geiftigen Noth aus, 

fo daß die Gläubigen in allen Berhältniffen, wo Rath, 

Hülfe und Beiftand von Andern, als Ercommunicirten, 

nicht zu erlangen ift, die Dienftleiftungen verfelben nach— 

jucdhen oder wenn fie angeboten werden, ohne Weiteres 

acceptiren dürfen. — Das gleihe Privilegium des freien 

Verkehrs genießen Diejenigen, welde durch phyſiſche Ge 

walt, durch Einjagung von Furcht oder ſchwere Drohungen 

genöthigt werben, mit einem Ercommunicirten perſönlichen 

Umgang zu pflegen. Wie endlid die Gläubigen, wo fie 

in Noth find, mit einem Gebannten in Verfehr treten 

bürfen, fo ift ihnen dieß auch überall da erlaubt, wo ber 

Grcommunicirte fih in einer Lage befindet, die den 

Beiftand und die Hülfe Anderer als dringend und unums- 

gänglid nothwendig erjcheinen läßt — und wenn die Mit- 
glieder der Kirche, wo fie der Hülfe bevürfen, dieſelbe 

von Ercommunicirten nicht bloß anzunehmen, ſondern aud) 

zu fordern befugt find, fo gilt das Gleiche aud in Be— 

treff der Gebannten '). 

Dieß find die gefegliden Ausnahmsfälle, in 

welden auch mit den Excommunicatis vilandis verfehrt 

werden darf: in allen Berhältnifjen dagegen, die unter bie 

aufgeführten Erceptionen nicht fubjumirt werden fönnen, 

ift jebweder Umgang ftrenge unterfagt und mit jchwerer 

Strafe bebroht ). Die Verpflihtung, den Gebannten zu 

1) Vgl. über dieſe Verhältniſſe 4bila, 1. c. dub. 13. 
2) c.30X h.t.5. 39: „Nullus scienter nominatim excommuni- 

cato communicare tenetur, nisi quaedam personae, quae per illud 

Gregorii papae capitulum: Quoniam multos specialiter excusantur. 
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meiden, beginnt mit dem Augenblide, in welchem die fidhere 

Kunde von feiner Ercommunication und der erfolgten 

Nublicirung der Sentenz eingetroffen if, — und währt ſo— 

lange, bis man von der erlangten Abjolution, in zuvers 

läßiger Weife Kenntniß erlangt hat "), denn die Präfum- 

tion fpriht gegen den Ercommunicirten ?), er muß mits 

hin als folder angefehen und behandelt werden, bis das 

Gegentheil erwiefen ift. Die Abfolution ift als erwiesen, 

alfo die Wiederaufnahme des Verkehrs ald erlaubt zu be; 

traten, wenn die Gläubigen durd eigene Sinnen 

wahrnehbmung fih vom Vorhandenfein verfelben über: 

zeugt haben, ſei e8, daß fie dem Acte, in welchem fie aus- 

geiprohen wurde, perſönlich anmwohnten, oder von ben hie: 

rauf bezüglichen Veröffentlihungen des competenten Kirchen: 

obern Einficht zu nehmen Gelegenheit hatten: indefjen kann 

der nöthige Beweis, wo eigene Anfhauung unmöglich ift, 
auh durch Zeugen erbradht werden, falls dieſe über: 

haupt glaubwürdig find und von der erfolgten Abfolution 

fihere Kenntniß haben fönnen 3), ja im äußerften Falle 

genügt fogar die einfahe Ausfage des Ercommunis 

cirten, wenn fein perjönliher Charafter und kirchliche 

Mi autem, qui nominatim excommunicatis praesumptuose participant, 

praeter personas dicto canone annotatas, nisi ab eorum participatione 

commoniti forte destiterint, excommunicationis vinculo sunt inno- 

dandi. “ 

1) c. 30 cit.: „excommunicato, licet, quod stet mandato eccle- 
siae, juramento firmaverit, communicari non debel, donec per ec- 

clesiam fuerit absolutus.“ 
2) c. 8 de regul. jur. VI. 5. 12: „Semel malus, semper prae- 

sumitur esse malus.“ 

3) Suares, 1. c. sect. 3, n. 6. 
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Sefinnung für die Wahrheit derſelben volle Buͤrgſchaft 

darbietet N). 
Prof. Kober. 

1) Navarrus, Manuale, c. XXVII. n. 36. Avila, 1. c. dub. 11. 

eonclus. 6. 



11. 

Recenfionen. 

1. 

Institutiones Patrologiae, quas ad frequenliorem, utiliorem 
et faciliorem SS. Patrum lectionem promovendam concin- 

navit Jos. Fessler, SS. Theol. Dr., consiliarius eccl. Brixin., 

historiae eccles. etc, Prof. in Seminario episc; Brixinensi 

(jeßt Prof. des Kirchenrehtd an der Univerfität Wien). 

Tom Il!“- Oeniponte, typis et sumtibus Feliciani Rauch. 

1851. VII et 1071 pp. Oct. maj. Pr, beider Bde, 

55, Rth. — 9 fl. 24 kr. i). 

Würde es ſich um eine Schrift von nur momentaner 

Bedeutung handeln, fo dürfte man bdiefer Recenfion mit 

Recht das befannte trop tard zurufen; aber anders ift eg, 

wenn ein Werf von bleibendem Werthe für die Willens 

ſchaft vorliegt. 

Mit diefem zweiten Bande hat Dr. Feßler feinem 

Plane gemäß vie institutiones Patrologiae beendigt, und 

1) Bon demfelben Gelehrten erfchien Fürzlih auch „Geſchichte der 

Kirche Ghrifti als Religionslehrbuh zum Gebrauhe für Obergym: 

nafien. Grfter Theil. Wien 1857 bei Auer.“ 
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es reichen biefelben von den Anfängen ber dhriftlihen Lite: 

ratur bis auf Gregor d. Gr. inclus. — Ueber ben erften | 

Band, welcher die Kirhenväter der vier erften Jahrhunderte 

behandelt, haben wir bereitd im Jahrgange 1851 diefer 

Zeitfehrift Bericht erftattet. Der vorliegende zweite Band 

befpricht die Väter und Kirhenfchriftfteller von Ende des 

vierten bi8 Anfang des fiebenten Jahrhunderts, d. h. bie 

zu dem vom Verfaſſer feftgefegten Schluſſe des patriftifchen 

Zeitalterd. Es find fonad gerade die großartigften Kirchen— 

väter, welche in diefem zweiten Bande vorfommen, nament— 

ih Ephraim der Eyrer, Chryfoftomus, Hieronymus, Au— 

guftin, Eyrill von Alerandrien, Leo d. Gr., Gregor d. Gr. 

und Andere; und ſchon die Beveutung diefer Männer ver: 

anlaßte Herrn Feßler zu einer beträdhtlih ausführlicheren 

Behandlung ihrer, Lebensgefhichte und ihrer Echriften, ala 

er foldye zumal in der erften Abiheilung des erften Bandes 

eingefchlagen hatte. Ueberall begegnen uns hier gründliche 

Duellenftudien, ausgedehnte Gelehrfamfeit, gewifienhafte 

Genanigfeit, Einfiht in den Entwidlungsgang der chriſt 

lichen Wiſſenſchaft und die Gewandtheit, in wenigen Wor— 

ten Vieles zu ſagen. Auch die Anlage des Ganzen und 

die Anordnung des Stoffes iſt ganz zwedmäßig. Jedem 

Kapitel, und der vorliegende Band enthält deren vier, geht 

ein conspeclus generalis voraus, um die beireffende Zeit 

im Allgemeinen zu charakterifiren und bie theologischen 

Kämpfe zu jchildern, an weldyen die zu bejpredyenden Vä— 

ter Theil genommen haben. So wird 4. B. dem fiebenten 

Kapitel, das den Wätern qui errores Nestorii impugna- 

runt zugewiefen ift, in zwei Paragraphen eine Ueberſicht 

über die Entftehung und den Gharafter der neftorianifchen 

Härefie vorangeftellt, um das folgende patrologifche Detail 
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deſto verftändliher zu madhen. Nur der gar fo große 

Umfang des 8. und legten Kapiteld, weldyes wieder in 5 

Seftionen zerfällt, will und weniger zufagen. Bei jedem 

einzelnen Kirchenvater wird nad) Angabe ver fontes und 

subsidia zuerſt fein Leben in einem oder mehreren Para— 

graphen befchrieben, ſo 3. B. das des hi. Eyrill von Ales 

randrien in 9 $$, darauf feine Werke in die betreffenden 

Kategorien: opera dogmalica, exegetica, historica, ser- 

mones, epistolae etc. abgetheilt und einzeln forgfältig bes 

ſprochen, and die deperdita, dubia und spuria nicht vers 

gefien. Daran Schließen fih, wo es wichtig ift, nod ein 

Paar Paragraphen über den Charafter des fraglichen 

Kirchenvaters, feine wifjenfhaftlihe und jchriftftellerifche 

Bedeutung, und über feine doctrina, worin meift ſolche 

Punkte erörtert werden, welche confejfionelle Differenzen bes 

rühren. Sie geben zufammen eine Art nubes testium für 

das fatholifhe Dogma dem Proteftantismus gegenüber. — 

Den Schluß bildet endlich die Aufzählung der wichtigeren 

Evitionen; was unjered Erachtens befjer mit den fontes 

wäre zufammengenommen worden. Go wie es jet ift, 

wird der Lefer 3. B. von S. 531 an mehrere Duzendmale 

auf die Opera S. Cyrilli, bald auf T. I, bald auf T. VI. 

etc, etc., und auf deren verfdiedenfte paginae verwiejen, 

aber erft auf ©. 576 erfährt er, welche Ausgabe denn 

gemeint ſei. Ebenſo will e8 und nicht gefallen, daß 

bei den Evitionen nicht auch zugleih der neuaufgefuns 

denen Bücher oder Fragmente des betreffenden Kirchen: 

vaterd gedadht wird. Won Cyrill von Alerandrien z. B. 

fand Cardinal Angelo Mai nicht weniger als 15 bisher 

unbefannte Stüde, welche zufammen wohl einen Folioband 

ausfüllen würden, Wenn nun Hr, Feßler S. 976 bemerkt, 
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daß die Werke Eyrill’s am beften von Aubert in 6 Folior 

bänden edirt feien, fo hätten wir hiezu einen Beifag ge: 

wuͤnſcht, etwa in folgender Form: „fünfzehn weitere Schrif— 

ten (oder Fragmente) Cyrill's edirte A. Mai in feinen drei 

großen Sammelwerfen: Classici auctores, Scriptorum ve- 

terum nova collectio, und Spicilegium Romanum.“ Außer: 

dem hätten vie neuentdeckten Stüde unter die übrigen 

MWerfe jedes einzelnen Vaters an der zukommenden Stelle 

eingereiht werden ſollen; aber Feßler hat ihrer meift nur in 

den Flein- und enggedrudten Noten erwähnt, wo fie von dem 
Leſer Faum zu entveden find. Mehrere haben aud. wir 

nicht finden können, befonders ſolche, welche A. Mai in 

dem Spicilegium Romanum und in ven Auctores classici 

mitgetheilt hat. 
Da wir bei der Tüchtigfeit und großen Brauchbarkeit 

diefes Handbuch der Patrologie vorausfegen und wünfchen, 

dafjelbe werde in recht viele Hände fommen und in Bälde 

einer zweiten Auflage bebürfen, fo halten wir es für paf- 

fend, nody auf einige Detailpunfte einzugehen, die vielleicht 

eined Zuſatzes oder einer Verbeſſerung bebürften. 

Auf S. 485 wird der Neftorianismus daraus abge- 

leitet, daß Einzelne im Kampfe gegen die Arianer bie 

Naturen in Ehriftus zufehr auseinanderhielten, um nicht 

die von einer Niedrigfeit 2c. Ehrifti fprechenden Bibelftellen 

auf den Logos beziehen zu müffen, wie jene Häretifer ge 

than. Allein nicht der Gegenfag zum Arianismus, fondern 

der zum Apollinarismus hat unferes Erachtens jene 

antiohenifche Ehriftologie hervorgerufen, welche in Nefto- 

rius gipfelt. 

©. 497 lefen wir, Eufebius von Doryläum habe bes 

wiejen, daß Neftorius die Irrlehre des Paul von Samos 
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ſata erneuere. Es ift nun allerdings richtig, daß dem 

Neftorius folder Vorwurf gemacht wurde, aber ebenfo ges 

wiß ift auch, daß er denfelben von Anfang an entjchieden 

und mit Recht zurüdwies. 

Nicht genau ift S. 499 angegeben, wie man in Rom 

Nachricht über die neftorianifchen Streitigkeiten erhalten 

habe. Es hätte gefagt werden dürfen, Neftorius felbft habe 

fih zuerſt und vor Eyril an Papft Eöleftin gewendet. 

Eyrill’8 Benehmen wird dadurch um fo mehr motivirt. 

Wiederum nicht ganz genau ift ©. 501 der Ausdruck: 

Cyrill habe an den Kaiſer Theodofius HM. und feine 

Schwefter Pulcheria gefchrieben. Die beiden Briefe zaig 

Baorkioogus find ja nicht blos an Puldyeria, fondern aud 

an die Kaiferin Eudofia, die Gemahlin des Theodoſius, 

gerichtet. Zugleich hätte erwähnt werden follen, wie der 

Kaifer diefen Schritt Eyrill’d aufgenommen und melde 

Vorwürfe er ihm darüber gemacht habe. Nicht zu über: 

gehen war ferner hier oder ©. 641 das Verhältniß, in 

welhem Cyrill zu Eutyches ftand, lange bevor dieſer als 

Häretifer auftrat. Sind ja doch daraus Verdächtigungen 
der Drthodorie Eyrill’8 abgeleitet worden. Endlich durfte 

auh die ſchwere Anklage, Cyrill habe angefehene 

Perfonen beftodhen, um die Anerfennung der ephefinifchen 
Synode von Seite des Kaiſers durchzuſetzen, nicht uners 

örtert bleiben. Einen Verſuch, diefe Sache ins rechte Licht 

zu ftellen, haben wir felbft im zweiten Bande der Con— 

ciliengeſchichte S. 229 f. und ©. 249 gemadıt. 

Auf S. 550 theilt der Verfaſſer die gewöhnlihe An— 

ficht, der dritte Brief Eyril’8 an Neftorius, die 12 Anas 

tbematismen enthaltend, fei auf den allgemeinen Eoncilien 

von Ephefus und Chalcedon nicht eigentlich approbirt 
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worden, und wir felbft haben das Gleiche (Conciliengeſch. 

Br. I. S. 451 Note 1) behauptet. Zweifel gegen vie 

Richtigkeit diefer Annahme erheben fi jedoch bei genauerer 

Betrachtung einzelner Aeußerungen. der fünften allgemeinen 

Synode. In ihrer festen Sitzung 3. B. wird gefagt: 

Chalcedonensis sancta Synodus Cyrillum sanctae memoriae 

doctorem sibi adscribit, et suscipit synodicas ejus episto- 

las, quarum uni 12 capitula supposita sunt (Mansi, 

Collectio Coneil. T. IX. p. 341. Harduin, T. III. p. 167). 

Aehnliche Stellen finden fich ebendaſelbſt, Mansi, 1. c. 

p. 308 u. 327, Harduin, 1. c. p. 147. 161. Auch be 

hauptet Ibas (ein Verehrer des Neftorius) in feinem Briefe 

an Maris ausprüdflih, daß die Synode von Ephefus vie 

12 Anathematismen Eyrill’s beftätigt habe, und madt ihr 

dieß zum Vorwurfe (Harduin, T. II. p. 530). 

Bei Syneflus ©. 636 vermiffen wir die Angabe und 

Zurechtſtellung zweier im Leben dieſes Kirchenvaterd wich— 

tiger und von den Gegnern unferer Kirche vielfach für fi 

eitirter Punkte, nämlid der beiden Bedingungen, unter 

weldhen er i. 3. 410 das bifhöflihe Amt annahm: daß 

man ihm geftatte, den ehelihen Umgang mit feiner Frau 

fortzufegen und einige der Kirchenlehre nicht adäquate 

philofophifche Anfichten, 3. B. über die Präexiſtenz der 

Seelen, nidyt aufgeben zu müfjen. — Wir haben hierüber 

ſchon anderwärts (Quartalſchrift 1852. S. 146 ff.) und 

ausführlicher geäußert, darum mag es an zwei kurzen Bes 

merfungen genügen. a) Da in der griehifhen Kirche, und 

zu ihr gehörte Eynefius, den Prieftern das Recht zufteht, 

die vor der Ordination eingegangene Ehe nad berjelben 

noch fortzufegen ; jo ift nicht beſonders auffallend, wenn 

ſich Synefins bei der Weihe zum Bifchof daſſelbe Recht 
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ausbedang. Konnte ja Iemand bei der Weihe zum 
Diafon ſich das Recht ausbedingen, nach diefer Ordination 
no heirathen zu dürfen (vgl. c. 10 v. Ancyra v. 3. 314). 

b) Daß man dem Eynefius geftattete, feine origeniftiihen 

Anfihten noch beizubehalten, erflärt ſich daraus, daß einer, 

jeitö der Drigenismus damals noch nicht allgemein verpönt 

und andererjeitd die Zahl der fürs bifhöflihe Amt taug- 

lihen Männer in Aegypten und Umgebung fo Flein war, 

daß die Wähler von jenem Defekte ihres Candidaten ab» 

jehen zu dürfen glaubten, in der Hoffnung, wie Evagrius 

hist. eccl. I. 15 jagt: „die göttlihe Gnade werde den für 

Wahrheit jo empfänglihen Mann fiher nod zur vollen 

Orthodorie führen.” 

Auf S. 521 wünſchte ih das Wort praecipui Orien- 

tis episcopi mit einem andern vertaufcht, indem bekanntlich 

mehrere ausgezeichnete Biſchöfe Aſiens, namentlid Theo— 

doret damals der Union mit Cyrill von Alerandrien noch 

nicht beitraten. Ebenjo dürfte auf ©. 642 eine Bes 

tihtigung angebracht werden, indem Eutyches ſicherlich von 

dem Irrthum frei war, ald ob Chriftus auch feinen Leib 
aus dem Himmel gebradyt habe. Er felbft wies diefe An— 

ſchuldigung ganz entſchieden zurüd, und fie beruht wohl 

nur auf der Anfangs fo häufigen Ipentifieirung feiner 
Lehre mit der verwandten apollinariftifchen. 

Zu ©. 668 ift beizufügen, daß Patriarch Anatolius 

von Gonftantinopel felbft, wenigftend zum Scheine, auf 

den Banon 28 von Ghalcevon, den Streitpunft zwifchen 

ihm und dem Papfte (der Canon fchreibt dem Etuhle von 

Eonftantinopel den Rang unmittelbar hinter dem römis 

Ihen zu, und verftoßt damit gegen c. 6. von Nicäa) ver 

zichtet habe, indem er an Lev I. ſchrieb: „die Geltung des— 
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felben hänge vom Papfte ab“ (Ep. 132 unter den Briefen 

Leo's). — Auch dürfte des Streites zwifchen Papft Leo 

und Erzbifchof Hilarius von Arles ſchon in der vita Leonis 

erwähnt, wenigftens auf die fünftige Befprehung desſelben 

in p. 797 bingewiefen worden fein. 

Was wir ©. 691 über Theodoret lefen: ast meliora 

edoclus etc., ift zu rofenfarbig gehalten. Factiſch ift, daß 

Theodoret mit der fraglichen Union nicht zufrieden war 

und fih auf einige Zeit förmlih von feinem Patriarchen 

Sohannes von Antiodhien und der gefammten Kirche trennte. 

Audy das licet non consentireb (I. c.) ift nicht ganz genau; 

die Schuld liegt hier vielmehr auf Patriarch Johann, 
welcher von Theodoret nachmals das Anathema über Neſto— 

rind nicht mehr verlangte. Auf ©. 525 ift hierüber das 

Richtige gejagt. Weiterhin ift die Geſchichte der Aner— 

fennung Theodoret's auf dem Goneil zu Chalcedon (p. 692) 

viel zu fummarifh behandelt, ald ob da Alles ganz plane 

und ohne Stürme und Zweifel zugegangen wäre: die Be- 

ziehung Theodoret’8 zum Dreifapitelftreite aber ift in feiner 

vita ganz mit Stillſchweigen übergangen. 

Wenn auf S. 950 am Ende der zweiten Note gefagt 
ift: die hronologifhe Angabe im Gelafianifhen Decrete 

de libris non recipiendis fei zu tilgen, fo ift dieß ganz 

richtig, aber dem Lefer unverftändlih, indem hier nirgends 
gejagt ift, daß in der Lleberfchrift diefes Defreted das Eon- 

fulat von Afterius und Präſidius, alſo das Jahr 494 ftatt 

496 angegeben jei. 

Etwas inconfequent ſcheint es, daß Vincentius von 

Lirinum, nicht aber aud Gaffian als Sanctus bezeichnet 

wurde. Beide befinden fi doch ungefähr in gleicher Lage, 

als BVertheidiger der damals noch nicht proferibirten femis 
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pelagianifhen Anſicht. Auch hat Papft Urban V. die Re 
liquien Caſſian's mit der Auffchrift Sancti Cassiani in der 

Kirche St. Victor zu Marfeille zur Verehrung aufs 

ftellen lafjen und alle Jahre feiert man dafelbft am 23. Juli 

das Feft tes Hl. Gaffianus (Noris, historia Pelagiana, 

ib. II. c. 12 am Schluſſe, und Buttler, Leben ver 

Väter, Bd. IX. €. 583). 

Bei der Lebensgeſchichte des Papſtes Symmachus 
S. 953 vermiſſen wir ſeine fuͤr die Geſchichte des Papſt— 

thums ſehr wichtigen Beziehungen zum Oſtgothenkönige Theo— 

derich d. Gr. und die Unterſuchungen, welche dieſer König 

über ihn und ſeine Wahl anſtellen ließ. Mit dem byzan— 

tiniſchen Kaiſer Anaſtaſius kam Symmachus erſt ſpäter 

in Conflikt und nur hievon ſpricht der Verfaſſer. Ebenſo 

wird bei Papſt Vigilius der zwei ihm zugeſchriebenen mono— 

theletiſch lautenden Briefe nicht gedacht, auf welche ſich 

Sergius und A. ſo gerne beriefen. Auch ſtand die Clauſel 
salva in omnibus reverentia Synodi Chalcedonensis (p. 971) 

wohl nit wörtlich im Judicatum des Vigilius. 

Endlich fiel und auf, daß Boethius ohne Weiteres unter 

die Kirhenfchriftiteller eingereiht und die Frage gar nicht 

berührt wird, ob er wirklih ein Chriſt gewejen fei oder 

ob nicht die feinen Namen tragenden theologifhen Werke 

einem Andern als dem Verfaſſer des berühmten Buches 

de consolalione philosophiae zugefchrieben werden müßten. 

Bon legterem hätte die neuefte Ausgabe von Obbarius 

im 3. 1843 angegeben werben follen. 

Die Ausftattung ift gut, der Drud correft, der Preis 

billig, das Buch Studirenden und Geiftlihen beftend zu 

empfehlen. Seide 
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2. 

Chriſtliche Altertbumskunde.. Von Friedrich) Honorat 

Airüll, Stiftövicar an dem Gollegiatflifte zu den hl. Jo— 

hann Bapt. und Johann Evang. in Regensburg. Erſter 

Band XVI. und 436 ©. Zweiter Band VII. und 518 ©. 

in groß Octav. Regenséburg bei Manz, 1856. Pr. beider 

Bände 5 fl. 12 Er. 

Die Kriftlihe Arhäologie, früher von Fatholifchen 

Gelehrten fo häufig und mit Vorliebe bearbeitet, ift in 

neuerer Zeit gerade unter und leider ziemlich vernachläßigt 

worden. Nur der felige Binterim hat unter den deutfchen 

Katholifen hierin eine rühmlihe Ausnahme gemacht und 

durdy fein großes Werk: „Denfwürdigfeiten der hriftfatho- 

liſchen Kirche ıc., 2. Aufl. Mainz 1837 — 41” ſehr vielen 

Nugen geftiftet. Aber noch immer blieben, abgejehen von 

einzelnen weniger befriedigenden Partien des Binterim'ſchen 

Werkes, drei Wuͤnſche übrig. a) Die „Denkwürdigkeiten“ 

waren mehr nebeneinander geftellte Abhandlungen 

über archäologische Hauptgegenftände, nicht aber ein Lehr: 

gebäude der chriftlihen Archäologie Ed war eine 

ſyſtematiſche Anordnung des Etoffes nicht verfuht wor; 

den. b) Außerdem erftredte fich jenes Werk faft ausfchließ- 

lich auf die firhlidhen Alterthümer in specie, auf Eult 

und Disciplinz; nad unferer Anſicht aber hat die hrift- 

liche Archäologie ein viel größeres, weiteres Feld. Wie die 

Archäologie eined Volkes ale Zuftände des Lebens zu 

bejchreiben hat, in denen vie Eigenthümlichkeit dieſer 

Nation zu Tage trat, fo hat die chriſtliche Archäologie 

alle jene Zuftände des Lebens der Chriſten zu ihrem Ob— 

jefte, in denen die Gigenthümlichfeit des chriſtlichen Geiſtes 

(Wejens) fi) offenbarte, alfo nicht blos das ſpezifiſch 
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kirchliche oder gotlesdienſtliche, ſondern auch das häusliche, 

bürgerliche, gewerbliche, ſtaatliche, künſtleri— 

The, literariſche ac. Leben. Auch hierüber ſollte ſich fortan 

die hriftlihe Archäologie erftreden. c) Endlich wurde durch 

ven großen Umfang des Binterim’fchen Werkes (17. Octav— 

bände) der Wunſch nad) einem fürzern auf ein paar Bände 

ſich beſchränkenden Lehrbuche nahe gelegt. 

Diefe Anfihten über die nöthige Weiterbildung der 

chriſtlichen Alterthumswiffenfhaft und über die Form eines 

fünftigen Lehrbuch derfelben haben wir ſchon im Jahr: 

gange 1844 dieſer Zeitjchrift (S. 491 f.) und im Kirchen— 

lerifon von Weger und Welte, 1847 Bd. J. ©. 401 f, 

ausgesprochen, ja theilweife in unferen eigenen Borlefun: 

gen über diefen Gegenftand feit 16 Jahren fie zu verwirk— 

lihen gefudht. Den Plan, ein nad diefen Grundfägen 

bearbeiteted Werf über hriftl. Archäologie felbft dem Pub- 

lifum zu übergeben, mußten wir durch Anderes in Ans 

ſpruch genommen zurüdftellen; um fo angenehmer ift 

ed, die vorliegende chriftliche Alterthumskunde der Haupt: 

jahe nad auf die gleihen Grundſätze aufgebaut zu 
ſehen. Was wir von der Archäologie wiederholt verlang- 

ten, ift bier zu verwirflihen gefuht, und nicht bloß vie 

firhlichen, fondern auch die häuslichen, bürgerlichen, gewerb- 

lihen ꝛc. Alterthümer in den Kreis der Unterfuhung ge- 

zogen. Außerdem ift die Anordnung durchaus fyftematifch, 

und der Umfang des Werkes in zwei Bänden einerjeits 

dem Etoffe, andererſeits dem Bedürfniffe der weitaus 

meiften Lefer gar wohl angemefjen. Das Ganze zerfällt 

dem Verfaſſer in 4 Bücher: I. die hriftlihe Kirche; 

1) Benennung, 2) die Gliederung der riftlidhen Gemein, 

Theol. Quartalfgrift. 1857. 1. Heſt. | 11 
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ihaft, 3) die verfchiedenen Stände in der Kirche; II. die 
hriftlihe Kirche in der Welt; 1) das häusliche Leben, 

2) das Familienleben, 3) das haritative Leben (Sorge für 

die Armen, Kranken, Berftorbenen 2c.), 4) das politifche 

Leben, 5) das Gewerbs- und Handelsleben, 6) das Kunſt— 

leben, 7) das wiſſenſchaftliche Leben, 8) das Leidensleben 

(vom Martyrium und den Martyreraften), 9) das afcetifche 

Leben. Alles diefes wird im erften Theile befprochen. Dem 

zweiten ift das dritte und vierte Buch zugewiesen, und zwar 

handelt das IM. von der Kriftliden Kirche im 

Heiligtbum: 1) von den Dienern des Heiligthums, 

2) von den hl. Orten, 3) Zeiten, 4) Saden, 5) von den 

Gulthandlungen und 6) vom Klofterleben. Das IV. Bud): 

die Zudt in der hriftlihen Kirche zerfällt wieder 

in 5 Kapitel: 1) die firhlihe Beauffihtigung, 2) die 

kirchliche Geſetzgebung, 3) die kirchliche Verwaltung, 4) die 

kirchliche Gerichtsbarkeit und 5) die Energumenendifeiplin. 

Diefe Diathefe des Stoffes fcheint uns im Ganzen 

eine gelungene zu fein; aber um allgemeinen Beifall zu 

finden, bedarf fie noch einiger wefentlihen Movificationen. 

So ift es 3. DB. ein namhafter Mißftand, daß von den 

firhlihen Perſonen an zweierlei Orten Buch I. Kap. 2 

und Bud II. Kap. 1 gehandelt wird. Ebenſo ift zu tadeln, 

daß die Ausſpendung der Eaframente der Taufe, Firmung 

und Weihe, aud der Sterbfaframente und der Ehe von 

den übrigen Gultushandlungen Cim Bud II. Kap. 5) ger 

trennt im erften Buche Kap. 3 und Bud II. Kap. 1 u. 2 

dargeftellt wurde. — Für das afcetifche Leben war in 

Bud II. Kap. 9 fein eigener Plag zu gewinnen, da ber 

etwa hieher gehörige Etoff fhon beim häuslichen Leben 

und anderwärtd zur Eprache gefommen war, theild dem 
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Rap. 6 des dritten Buches, das vom Klofterleben han- 

delt, angehörte. Die Aufftelung eines eigenen Kapitels 

für das afcetifhe Leben hatte die Folge, daß der Verfaſſer 

das ganze Kapitel in 1", Eeiten abthun mußte, außer 

allem Berhältnig zu den übrigen Hauptftüden. Auch halte 

ih e8 für eine Ausfchreitung, wenn in der vom mwiljen- 

Ihaftlihen Leben handelnden Abtheilung eine ganze Patro- 

logie im Kleinen gegeben wird. 

Menden wir und von der Anordnung des Stoffes 
zu diefem felbft und feiner Behandlung, fo anerfennen wir 

gerne, daß ung hier die Nefultate eines fiebenjährigen 

Fleißes vorliegen, ein reiches und interefjantes Materiale, 

das von großer Belefenheit und manchfachen Studien zeugt. 

Dabei hatte der BVerfaffer nur theilweife in den ältern 

Werfen über hriftlihe Archäologie tüchtige Vorarbeiten vor 

ih; bei manden andern Partien, bejonderd im erften 

Theile, mußte er den Weg felbft bahnen, und da ift es 

fein Wunder, wenn er Einzelnes überfah, oder nicht in 

gehöriger VBolftändigfeit mittheilte, oder zu geringe anſchlug, 

oder auch da und dort ſtrauchelte. So ift Bd. J. ©. 2 der 

Ausdruck „Kirhe” wohl mit Unreht von „küren“ = 

wählen abgeleitet, ©. 8 ver Terminus „Häretifer“ 
nicht ganz richtig erflärt, ©. 18 eine in Spanien zu Ehren 

Nero's aufgeftellte Denftafel, die jedoch höchſt wahrjchein- 

ih unächt ift!), ald Quelle benügt, ©. 41 über die 

Bedeutung von Didcefe in den erften Jahrhunderten 

Ungenaues beigebracht. In jener Zeit war Diöcefe identifch 

mit Patriarchal- oder Erarhalfprengel. Was fofort über 

1) Vgl. darüber Tillemont, Memoires pour servir i hist. eccl. 

T. II. Art. la persecution de Neron, p. 35 sq. ed. Brux. 1732. 

11* 



164 Krüll, 

den Unterſchied von Prieſtern und Laien, und Biſchöfen 

und Prieſtern geſagt iſt, ſollte ſchärfer und genauer ſein; 

die Note zu S. 41 war ganz zu ſtreichen und in Betreff 

der verſchiedenen Kirchenämter mehr Gewicht auf die Ver— 

ihiedenheit der Zeiten zu legen. Letzteres ift ein Mangel, 

der fih im Buche gar oft wiederholt, indem der Verfafjer 

die ſechs Jahrhunderte bis Gregor d. Gr. (bis dahin näms 

li reiht ihm das Zeitalter der chriftlichen Alterthümer) 

wie einen Guß behandelt, als ob in dieſer Zeit alles 

gleich gewejen, wenigftens feine beadytenswerthe Werände- 

rung vorgefommen wäre. Weiterhin find wir nicht eins 

verftanden, wenn ©. 72 die nrgeoßvrıdes identifch mit 
Diakoniffinnen genommen werden. Eher fcheinen fie Ober 

diafoniffinnen gewefen zu fein, wie wir in der Eoncilien- 

geſchichte Bd. L ©. 731 ff. auseinandergefegt haben. Auch 

hätte hier der Verfaſſer auf die Frage: ob die Diafoniffin- 

nen zu ihrem Amte eingeweiht wurben oder nicht, unter 

Berüdfichtigung der hierüber vorliegenden mehrfachen alten 

Canones genauer eingehen follen. Theilweifer Berichtigung 

bevürfte, was ©. 72 f. über die Metropoliten und ihre 

angebliche Beftätigung von Seite Roms gejagt ift ; nochmehr, 

wenn ©. 75 behauptet wird, daß urjprünglid nur jene. 

Kirhen Batriarhalfige waren, wo entweder der hl. 

Petrus unmittelbar feinen bifhöfliden Sig 

aufgefhlagen (Antiohien und Rom), oder wo der- 

felbe einen folden durch einen von ihm un 

mittelbar beftellten Schüler gegründet hat 

(Alerandrien). — YAuguftin und Papſt Leo d. Gr. fagen 

und ja deutlich, daß zu einem PBatriarhalftuhl die Grün, 

dung durch einen Apoftel überhaupt (nicht gerade durch 

Petrus allein) erfordert werde. Vergl. Conciliengeſchichte 
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Br. IL ©. 511, 532. — Den Terminus xeıorıavog im 

Sinne von Katechumenus der unterften Klaſſe überjegt 

H. Krüll mit Ehriftlinge, und citirt dafür den fiebten 

Canon des zweiten allgemeinen Concils, und das Truls 
lanum. Es ift richtig, letzteres repetirte in feinem Ca— 

non 95 die betreffende Vorfchrift der erftern Synode, aber 

es ift unpafjend, das Trullanum, welches nicht weniger 

als 102 Canones aufftellte, nur im Allgemeinen zu citis 

ren. VBerwandt damit ift, daß e8 ©. 92 heißt: „vie 

alerandrinifhe Synode” und ©. 161 die „Synode von 

Barcelona” ohne Angabe, melde von den vielen aleran» 

drinifchen und den mehreren barcelonenfifchen gemeint feien. 

Es hatte aber der Verfaffer die alerandrinifche des Jahres 

339 und die barcelonenfifhe des Jahres 599 im Auge. 

Aehnliche unbeftimmte Eitate finden fi noch mehrere. — 

Unridtig ift, wenn ©. 86 Auguftin deßhalb, weil er als 

Lehrer der Beredſamkeit in Mailand die herrlichen Prebig- 

ten des hi. Ambroſius befucdhte, zu den Katehumenen 

gerechnet wird. Distingue tempora. Gegen Ente des 

vierten Jahrhunderts Fonnten auch Nichtchriſten ohne An- 

ftand der Predigt anmohnen. — ©. 93 wird das ftille 

Abbeten des Pater noster in den canonifhen Tagzeiten 

davon abgeleitet, daß im der alten Kirche das Gebet des 

Herrn per disciplinam arcani den Katechumenen zc. nicht mit» 

getheilt wurde. Letzteres ift wohl richtig, aber jene Ab» 

leitung gewiß eine gewagte. Nicht ganz genau und nicht 

vollftändig if, was ©. 95 f. über die Taufnamen gefagt 

wird; war es ja doch noch im Mittelalter Sitte, Täuflingen 

auch andere als Heiligennamen zu geben; man denke nur 

an Erwin von Steinbach. Ebenfo ift ed ungenau, wenn 

wir S. 310 lefen: jeder Häretifer taufe gültig, fo er 
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nur die geſetzliche Form beibehalte. Bei einem erklärten 

Mitgliede einer antitrinitariſchen Sekte genügt dieß 

gewiß nicht. — Bei dieſem Abſchnitte vermiſſen wir auch 

die Mittheilung jener älteſten Beſchreibung einer chriſt— 

lichen Taufe, welche uns Juſtin in ſeiner erſten Apologie 

gibt, und ebenſo die Angabe des Unterſchieds zwiſchen 

baptismus fluminis, flaminis und sanguinis. — Bei der 
Firmung hätte darauf hingewiefen werben follen, daß, nach— 

dem der Diafon Philippus in Samarien viele getauft, die 

Apoftel den Petrus und Johannes dahin abſchickten, um 

den Getauften den hl. Geift mitzutheilen (Act. 8, 14 ff.) 

— Zu ©. 162. fehlt, daß in alter Zeit mitunter die 

Biſchöfe, wenn fie alt wurden, ihren Nachfolger felbft bes 

ftinnmten, fogar in Rom (vergl. Conciliengeſchichte Bd. II. 

©. 569, 571, 572, 608). Ebenſo vermiffen wir mandye 

fehr intereffante und wichtige Aeußerung der alten Väter 

über die Anwendung des Kreuzzeichens und über die Klei— 

dung ac. der alten Ehriften. Vor Allem waren in legterer 

Beziehung die Bibelftelen I. Timoth. 2, 9, 10 und I. Betr, 

3, 3 anzuführen, und der Art und Weife zu gedenfen, wie 

man den Ursprung und Gebraud der edlen Metalle, der 

Farben und der Edelſteine von gefallenen Engeln ableitete 

(vgl. Tertull. de habitu muliebri c. 2. Cyprian, de ha- 

bitu virginum, c. 11. ed. Krabing. und Clementinae homil. 

VII, 14). Aud über das Tragen von Krängen, über die 

Anwendung ded Schleier, über die Farbe der Kleider, 

über Kleidung und Schmud der Männer, über das Verbot 

der falfhen Haare, der Frifur und des Raſirens und dgl. 

wäre zu ſprechen geweſen. Angeſchloſſen hätte fih dann der 

auf V. Mof. 22, 5 geftügte Abfcheu gegen das Tragen der 

dem andern Geſchlechte zugehörigen Kleider, und die Gen- 
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ſur, womit die Kirche das Unternehmen des Euſtathius 

von Sebaſte und Anderer belegte, welche aus falſcher As— 

ceſe von den gottgeweihten Jungfrauen das Tragen von 

Mannskleidern und das Abſchneiden der Haare verlangt 

hatten. Unſer Verfaſſer kommt zwar auch auf dieſen Eu— 

ſtathius zu ſprechen und bemerkt ©. 197: fein Verſuch, 

das Pallium bei den Clerikern zu reſtituiren, ſei für un— 

ſchicklich erachtet und mit Abſetzung beſtraft worden. Er 

hätte beifügen ſollen: dieſe Strafe ſei erfolgt, weil Euſta— 

thius die Prieſter, die andere Kleider trugen, verachtet 

und das Pallium für durchaus nöthig erklärt habe. Vgl. 

c. 12 von Gangra. — Bei ©. 217 hätten wir eine An— 

gabe und Erklärung der wiederholten fcharfen Nerbote des 

MWürfelfpield gerne finden mögen. Es genügt hier nicht zu 

fagen: die Hazardfpiele feien verboten gewefen, denn bei 

den MWürfeln fam noch der eigenthümliche Umftand hinzu, daß 

ihre Seiten nicht wie bei und mit Ziffern, fondern mit 

mythologifchen Figuren bezeichnet waren und derjenige Alles 

gewann, qui Venerem (das Bild ver Venus auf dem 

Würfel) jecerat. 

Zu kurz und unvollftändig ift, was über die Virginis 

tät in der alten Kirche S. 230 f. gefagt wird ; insbefondere 

hätte der Anforderungen an die wahre und innere Jung- 

fräulichfeit, der Vorfchriften über das ganze Benehmen der 

Virgines, auch einzelner Verirrungen 3. B. der Selbftver: 

ftümmlung, des Selbftmordes, um der Schändung zu ent: 

gehen, und des Syneisaktenthums gedacht, auch die auffallenve 

Aeuferung des alerandrinifchen Clemens (Stromata VII. 

11. p. 874), der das eheliche Leben der Virginität überzu- 

ordnen fcheint, ins rechte Licht geftellt werden jollen. Auch 

was über Ehefheidung und Wiederverheirathung ©. 342 ff. 
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geſagt iſt, finden wir theilweiſe lückenhaft. Der Verfaſſer 

ſtellt die Sache ſo dar, als ob das heutige Kirchenrecht 

von Anfang an fir und fertig geweſen wäre, ohne an den 

can. 10 ver berühmten Eynode von Arles i. 3. 314 und 

an c. 2. der Synode von Vannes i. 3. 465 zu denken, 

weldhe dem Manne, im Falle des Ehebruchs der Frau, 

zwar die Miederverheirathung bei Leibzeiten derſelben drin— 

gend abrathen, aber doch nicht geradezu verbieten, dagegen 

der Fran, im Falle der Mann die Ehe bricht, die Wieder: 

verheirathung bei Ercommunication unterfagen (vgl. Con— 

eiliengefh. Bo. I. ©. 179. Br. I. ©. 573). Auch über 

die dritte, vierte ac. Ehe hätten alte Kirhenvorfchriften beis 

gebracht werben follen. 

Zu ©. 309 ff. wären die Notigen am Plage gewe- 

fen, welche die alten Eoncilien in Betreff folder Chriften 

enthalten, die Staatsämter übernahmen und dadurd mit 

dem Paganismus in unvermeidlihe Berührung kamen 
(vergl. c. 4. 55. 56. 57. von Elvira und c. 7 von Ar- 
les v. 3. 314, c. 4. u. 10. von Rom v. 93. 402). Unter 

den Gewerben, weldhe das Chriftenthum ganz oder theil- 

weife verbot, hat der Verfaſſer einzelne überfehen und des 

heiligenden Einfluffes nicht gedacht, den der hriftl. Geift 

auf alle Berufsarten zumal ausübte. Auch vermiffen wir 

in dem Kapitel über das Kunftleben eine eingängliche Bes 

handlung der Frage über die Ehriftusbilver. 

Wenigere Schwierigfeiten bot die Bearbeitung des zwei— 
ten, dem Inhalte nad) theilweife noch interefjanteren Ban— 

des, und auch er ift Zeuge von der Belefenheit des Verf. 

und feiner Gewandtheit, das reichlich vorhandene Material 

überfichtlich zu gruppiren und klar und anſchaulich varzuftellen. 

Hefele, 
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3. 

Institutiones Theologiae dogmaticae editae a Mathia Beyr 
Presbytero Dioecesis S. Hippolytanae saeculari, ss. Theo- 

logiae doctore, et ejusdem disciplinae in Seminario Epi- 

scopali ejusdem Dioeceseos professore. Pars I. pag. 336, 

Pars Il. Lib. I. pag. 286, Lib. II. pag. 414. Viennae, 

Braumüller et Seidel. 1847. Br. 7 fl. 27 Er. 

Das vorliegende Werk ift zunächft für ven Schulge— 

brauch beftimmt, will aber aud den Anforderungen ber 

Wiſſenſchaft infomweit gerecht werden, als ee fein nädhfter 

Zwed geftattet. Da die neuere dogmatifche Literatur an 

dgl. Werfen nichts weniger als Ueberfluß hat, fo mag eine 

wenn aud etwas verjpätete Anzeige deſſelben als geredhts 

fertigt erfcheinen. 

Daſſelbe zerfällt in zwei Haupttheile, in deren erftem 

die Apologetif, im zweiten vie Fatholifche Glaubenslehre 

behandelt wird. Das Ganze eröffnet eine kurze Einlei- 

tung (p. I—5) über den Begriff der Theologie und ihre 

Eintheilung, fowie über die Berechtigung der Kirche, den 

geoffenbarten Glaubensinhalt begrifflih zu formuliren. 

(Der Berf. drüdt fi hier etwas ungenau aus, wenn er 

jagt: doctrinam a Christo... traditam in formam scien- 

tificorum conceptuum et systemalis redigendi — dieß ift 

nicht Aufgabe der Kirche, fondern der kirchlichen Wiſſen— 

haft.) Hierauf folgt die Apologetif, ehedem dogmatica. 

generalis genannt. Der Verf. gibt der erfteren Benens 

nung den Vorzug, und gewiß mit vollem Rechte. Die 

Wiſſenſchaft, die man gegenwärtig gemeinhin Apologetif 

oder wohl auch theologia generalis nennt, fann feines» 

wegs ald Theil der Dogmatif betrachtet werben, fondern 
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bildet die Grundlage für die gefammte theoretifche (dog— 

matifhe und Moral) Theologie und fann eben deßhalb 

nicht, wie dieß felbft in dem vorliegendenWerke geſchieht, 

mit der Dogmatik, fei es ald Theil verjelben, ſei es ale 

Einleitung in fie, zufammengenommen werben. 

Object und Aufgabe der Apologetif ift nad dem Vf. 

der Beweis, daß die römiſch-katholiſche Kirche die wahre 

Kirche Chriſti if. Cie vollzieht diefe ihre Aufgabe durch 

Nahweifung 1) der abſoluten Nothwendigfeit der Offen: 

barung, 2) der Wahrheit der von Chriſtus geoffenbarten 

Religion und 3) der Wahrheit der römischen Kirche. Hie— 

nach beftimmt fich auch ihre Eintheilung. An ihre Spige 

hat der Verf. die ſ. g. Beweife für das Dafein Gottes 

geftellt. Sein Urtheil über den Werth und die Bedeutung 

derfelben verdient alle Beachtung: Talis autem probatio 

magis est exhibitio necessitatis Dei pro ratione et mundo 

— ein Nachweiſen der Nothwentigfeit Gottes für die 

Vernunft und die Welt — quae veritatem, aliunde per- 

ceptam, propter inevitabilem ejus necessitatem et cum 

indigentiis nostris concinnitatem cum felicissimo quielis et 

beatitudinis sensu amplectitur, quam veri nominis probatio, 

quae non est nisi aut principiorum ralionis aut nalurae 

rerum et in theses et in harum cum fontibus suis inter- 

nam cohaerentiam aut identitatem perspiciendam evolutio. 

Die weitere Ausführung der Apologetif anlangend, können 

wir und ſehr kurz faffen. Was von Beyr hier und dar- 

geboten wird, ift zu zwei Drittheilen (p. 14 — 264), 

wenn wir von einzelnen Zufägen, mehrfachen Auslafjungen 

und Umftellungen, wodurd) der Zufammenhang nicht felten 

unterbrochen, die richtige Ordnung geftört und das Ver: 

ftänpnig erſchwert wird, Abjehen nehmen, eine faft wörts 
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liche Uebertragung ber zwei erften Bände bes Drey'ſchen 

Merfed (ter dritte Band des letztern erfchien gleichzeitig 

mit dem Beyr’fhen) in ein fchwerfälliged und mitunter 

ſchwer verftändliches Latein. Man vergleiche beifpieldhalber 

die Begriffsbeftimmung, die der Berf. (p. 105) von .der 

Inspiration gibt: Inspiratio est talis Dei, spiritum hominis 

immediate tangens operalio, per quam altiori tolius na- 

turae, hinc etiam omnium virium ejus, potentiatione eflec- 

tus in et cum illo operatur, qui comparati cum viribus 

ejus naturalibus, immediate divinae originis se exhibent. 

Der dritte Theil, die Apologetif der Kirche, ift felbftftän- 

dig ausgearbeitet. Die Methode der Behandlung wird 
bier eine ganz andere und fticht gegen die ftreng wifjen- 

ihaftlihe Haltung der erften Theile jehr merklich ab; doch 

wird die Darftellung minder geſchraubt und verftänblicher. 

Bemerfenswerth ift das Urtheil des Verf. über vie In- 

fallibilität des Papftes. Indem er zwiſchen ſchon erplicir- 

ten und feierlih promulgirten und zwifchen erft zu ents 

wickelnden, noch nicht förmlidy declarirten Glaubenswahr: 

heiten unterfcheidet, vindicirt er in Beziehung auf erftere 

der cathedra Petri ſchlechtweg die Infehlbarfeit, in Ruͤck— 

ficht auf legtere dagegen glaubt er fie ihr blos in Einheit 

und im Ginflang mit dem gefjammten Firchlichen Lehrförper 

beilegen zu follen. Ob mit diefer Unterfcheidung eine bes 

friedigende Löfung des viel erörterten Problemes erreicht 

fei, möchten wir fehr bezweifeln. Zwiſchen der: Bezeugung 

und der Entwidlung der hriftlihen Offenbarungswahrheit 

durch Die Kirche findet ein reeller, fachlicher Unterſchied 

nicht ftatt: die Entwidlung ift hier nit Setzung eined 

Neuen, zuvor noch nicht Dageweſenen, fondern bloße 

Herausfegung des im hriftlichen Bewußtſein bereitd Ent: 
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haltenen mittelft der Reflerion des Bewußtſeins in ſich 

felbft. Die Function der Lehrfirdhe, beziehungsmweife ihrer 

Drgane in diefen Richtungen ift eine nur formell verſchie— 

bene. Der fpecielle göttliche Beiftand, auf welchem die für 

den Stuhl Petri in Anſpruch genommene Infallibilität beruht, 
fann daher nicht wohl auf die Bereugung ber bereits kirch— 

lich feftgeftellten, erplicitten Glaubenswahrheiten beſchränkt, 

fondern muß der Natur der Sache gemäß ebenfo auf bie 

Erplication des kirchlichen Glaubensbewußtſeins erftredt 

werben; oder ed muß, wenn in legterer Beziehung eine 

blos relative oder bedingte Unfehlbarkeit ftatuirt wird, eine 

ſolche auch in erfterer Hinficht geltend gemacht werben. — 

Wie gehen auf die Dogmatif über. Ihre Aufgabe 

wird dahin beftimmt, vie kirchlichen Lehrfäge aufzuftellen 

und zu bemweifen (proponere et probare). Unter legterem 

verfteht der Verf. den für jeden Glaubensſatz zu führenden 

Nachweis der drei weſentlichen Merkmale der Katholicität: 
ber antiquitas, universalitas und consensio. Den ganzen 

dogmatifhen Stoff zerlegt Beyr in zwei Theile, deren 

eriter die Leberfchrift: Salus in Christo, der zweite — Sa- 

lus per Spiritum s. trägt. Beide Theile zerfallen wieder 

in je drei Unterabtheilungen, der erfte in die Lehre von Gott 

(Theologie), von der Welt (Eosmologie), von Chriſtus 

(Ehriftologie); der zweite in die Lehre von der Gnade 

Ehrifti (Baritologie — nad) der Schreibweife des Verf.), 

von den Sacramenten (Mpfteriologie) und ven lepten 

Dingen (Eſchatologie). Das Prineip, welches dieſer Ein- 

theilung der Dogmatif zu Grunde liegt, ift nad) der Er- 

flärung des Verf. (II. p. 6.) die verſchiedene Stellung 

Ehrifti zum Heilswerfe, jofern nämlid) Chriſtus theils un- 

mittelbar durch feine Lehr, und Erlöfungsthätigkeit, theils 
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mittelbar durch den hi. Geift das Heil der Menfchen ber 

werfftelligt. Der erfte Theil hat daher die objective Grunds 

legung, der zweite die fubjective Vermittlung des von 

Ehriftus begründeten Heiles, oder wie der Verf. dieß auch 
auddrüdt, jener die Heildlehren und Heilsthatfachen, dieſer 

die Heildverwirflihung zu behandeln. Wir glauben auf 

dad Verfehlte dieſer Eintheilung nicht erft aufmerffam 
machen zu müfjen. 

Aus der Darftellung des Berf. wollen wir nur we 

nige Punkte ausheben, um daran einige kurze Bemerfungen 

zu fnüpfen, da eine einläßlihe Beiprehung des umfang: 

reihen Werkes über die und geftedten Grenzen weit hinaus» 

führen würde. In der Auseinanderfegung der göttlichen 
Eigenfhaften vermiffen wir die Ableitung derfelben aus 
der Idee Gottes. Dem Schema des Verf. liegt die Be- 

trachtung Gotted unter dem Gefichtspunfte eines abjolut 

einfachen, intelligenten und wollenden Wefen sund Prin- 

cips und Zieles des gefchaffenen Geiftes zu Grunde. Das 

ift eine etwas Außerlihe Betradhtungsweife, bei ver es 

nicht ausbleiben fonnte, daß wejentlih zufammengehörige 

Eigenſchaften auseinandergerifien wurden und umgefehrt. 
So finden wir die Weisheit Gottes neben feiner Heiligs 

feit und dieſe wiederum neben feiner Allmacht, vie abſo— 

Inte Freiheit Gottes neben feiner Gerechtigkeit u. ſ. w., 

alle unter der Rubrik de voluntate Dei behandelt, wäh» 

rend unter der Ueberſchrift de inlellectu Dei allein die 

Allwiffenheit aufgeführt wird. Die Erklärungen ver eins 

zelnen göttlichen Eigenſchaften felbft find theilweife etwas 

zu vag und unbeftimmt und einige verfelben könnten wohl 

nit ohne Grund in Anfprud genommen werben. Die 

Trinitätslehre forann hat der Verf. im Verhältnifje zu 
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anderen minder wichtigen Partien fehr Furz abgehandelt. 

Die kirchlichen Lehrbeftimmungen find zwar vollftändig aufs 

geführt; allein einen Einblid in ihren innern Zuſammen— 

bang, überhaupt ein tieferes Verftändniß diefes Myfteriums 

wird man burd die Darftellung des Berf. ſchwerlich ger 

winnen. Hier namentlih tritt das Unzulängliche feiner 

Methode zu Tage. In der Lehre von den Engeln bezeich- 

net der Verf. diefe ald „von Gott gejchaffene Geifter, 

weldhe zwifhen Gott und den Menfchen in der Mitte 

ftehen“ (intermedii). Dieß ift offenbar eine ungenane und 

leicht mißveutbare Beftimmung; Mittelwefen zwifchen Gott 

und dem Menſchen fennt nur die Emanationslehre. — In 

dem Abjchnitte von der übernatürlihen Ausrüftung ver 

erften Menſchen finden wir eine Erörterung der von der 

ältern Theologie vielfady ventilirten Frage, ob die Stamm: 

eltern fogleih im Momente ihrer Erfhaffung, oder erft 

nachdem fie dur den rechten Gebraud ihrer natürlichen 

Begabung fi hiefür difponirt hatten, mit der übernatürs 

lihen Ausrüftung verjehen worden feien? Der Verf. ents 

ſcheidet fi für die legtere Annahme, indem er zwifchen 

der urfprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit ſcharf unters 

jheidend unter jener den Habitus ver heiligmadhenden 

Gnade, unter diefer die natürliche, durch den Einfluß ver 

actuellen göttlihen Gnade geförberte und gefräftigte har- 

monia virium verfteht, dafjelbe, was man fonft wohl aud 

bie reclitudo originalis nennt. Ohne uns auf diefe ziem— 

lich müßige Streitfrage weiter einzulafjen, fünnen wir ung 

doc der Bemerfung nicht enthalten, daß uns dieſe Trens 

nung von Heiligkeit und Gerechtigkeit und ihres beider— 

feitigen Principe als faum zuläffig erſcheint. Wir geben 

der Auffafjung unbedenklih den Vorzug, wornad beide, 
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bie urfprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit die fi inte 
grirenden und auf ein einheitliches Princip, die göttliche 

Gnade, die fi nad der verfchiedenen Richtung ihrer 
Wirffamfeit als habituelle oder actuelle Gnade verhält, 

zurüdzuführenden Momente der urfprüngliden übernatürs 

lichen Ausrüftung des Menſchen find, die fih demnach 

gegenfeitig fordern und bedingen, fomit aud nicht zeitlich 

audeinandergehalten werden fünnen. Wenn man daher die 

übernatürlihe Ausftattung des erſten Menjchen von feiner 

Erſchaffung zeitlich trennen will, fo muß man jener ven 

puren Naturzuftand vorausfegen, d. i. ein logifches Abftrac- 

tum, das nie wirklich geweſen ift und nie wirklich fein 

fann. — Die Lehre von der Perſon und dem Werfe Ehrifti 

bat der Verf. ausführlid und in der Hauptfache erſchöpfend 

abgehandelt. Rühmenswerth ift hier insbejondere die forg- 

fältige Behandlung der einſchlägigen Schriftterte und vie 

reihe Auswahl patriſtiſcher Beweisjtellen und kirchlicher 

Entjcheidungen, die uns hier geboten wird. Auffällig ift 

indeß, daß die Sündelofigfeit Jeſu nicht in dieſem Lehr: 

ftüde, jondern in dem Kapitel von der Erbjünde und aud 

da nur in wenigen Eägen befproden wird — als Freiheit 

Ehrifti von der Erbjünde, womit der Begriff der Suͤnde— 
lofigfeit Chrifti bei Weitem nicht erſchöpft if. 

In der Darftelung ver Gnadenlehre begegnen wir 

einer etwas ſeltſamen Begriffsbeftimmung der Gnade, die 

wir, eben weil fie als Definition auftritt, nicht unbeanftan- 

det laſſen können. Die gratia Christi befinirt nämlich 

der Perf. als ipsam charitatem Christi, sua ad morlem 

crucis usque obedientia pro nobis et in nostrum bonum 

manifestalam, salutem tolius generis humani Suae et hu- 

jus naturae convenienier, operantem. Dem entjprechend 
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wirb fofort die charitas Christi, fofern fie den Menfchen 

entweder innerlih umwandelt und heiligt, oder ihm ad ac- 

tus in ordine ad salutem ponendos verliehen wird, als 

habituelle oder actuelle Gnade begriffen. Hier ift, wie 

man fieht, die „Liebe Chrifti” theils im objectiven, theils 

im fubjectiven Sinne genommen ; allein weder in dem einen 

nody in dem andern Sinne fann fie mit der Gnade felbit 

identificirtt werden. Im objectiven Sinne ift vie Liebe 

Ehrifti die Verbienfturfadhe der Gnade, das was Gott bes 

wegt, den Menfchen wieder gnädig zu fein; im fubjectiven 

Einne dagegen ift fie gleidy den Tugenden des Glaubens 

und der Hoffnung eine Wirfung oder Frudt der Gnade. 

Im Berlaufe fommt der Verf. auch auf die befannte Unter: 

ſcheidung ver gralia efficax und sufficiens ausführlih zu 

iprehen, wobei aud die verſchiedenen Auffaffungen der 

Thomiften, Auguftinianer, Moliniften und Congruiften in 

Kürze entwidelt und beurtheilt werden — einer der weni- 

gen Bälle, in welden er ven theologifhen Differenzen 

einige Aufmerffamfeit ſchenkt. Nach feiner Anſicht ift 

die wirffame und die zureichende Gnade an fid oder ihrer 

Natur nad) Eins und liegt der Grund ihrer Verſchieden— 

heit blos in ihrem Erfolge am empirischen Eubjecte. Vers 

fagt der menschliche Wille ihr feine Zuftimmung, fo wird 

fie zur blos zureichenden; umgefehrt alfo wird fie zur wirk— 

famen, wenn der Wille auf fie eingeht. Diefer Schluß 

‚liegt nahe, und der Verf. hat ihn wirklich gezogen. Die 

göttlihe Gnade, das ift feine Anſchauung, führt den menſch— 

lichen Willen blos foweit, daß das Vermögen zum Guten 

„erpedit,“ daß mit andern Worten die Selbſtentſcheidung 

für das Gute ihm nahe gelegt, ſ. 3. ſ. in die Hand geges 

ben ift; weiter aber dringt fie nicht vor. Die Zuftimmung 
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des Willens, feine Eelbftbeftimmung für das Gute hängt 

in letzter Inftanz (ultimo) vom freien Willen felbft und 

von ihm allein ab. Diefer aber befindet fi hinfichtlich 

der Gnade in einer bald mehr, bald weniger günftigen 

Berfaffung und hienach geftaltet fi) der Erfolg der Gna— 

denwirffamfeit verjchieden und erfcheint eine und biefelbe 

Gnade einmal als wirffam, ein anderes Mal als blos zus 

reihend. Wir haben hier, wie man fieht, im Wefentlichen 

die congruiftifhe Auffafjung vor ung, eine Auffafjung, in 

welder, da fie die Goncurrenz der Gnade im Momente der 

guten Willensentfheidung (in actu secundo) ausſchließt, 

fie wenigftend nicht direct dabei mitwirfen läßt, fondern 

die Selbftbeftimmung des Willens zum Guten in gleicher 

Weife wie zum Böfen fchließlih dem Willen allein zur 

Tchiebt, fomit die Gnade blos ald unerläßliche Bedingung, 

nicht aber als mitbewirfenve Urſache des guten Willens: 

actes anerkennt, der volle Begriff der Gnade, wornach ſich 

diefelbe al8 die durchgängige Grundurſache des guten Wil: 

lens verhält, verfümmert erſcheint. Bon hier aus ift ed 
nur confequent, wenn ber Berf. die Prädeftination zum 

ewigen Leben, die er nebenbei bemerft in dem Abfchnitte 

von der Rechtfertigung befpricht, als eine durch die prae- 

visa merita bevingte auffaßt; auffällig ift dagegen, daß er 

die Vorherbeftimmung zur Gnade ald unbedingte, abfolnte 

betrachtet. ine abſolute Worherbeftimmung zur Gnade 

hat nur da ihre Berechtigung, wo die Gnade felbft als 

die abjolute und durchgängige Grundurſache des guten 

Willens anerkannt wird. 

Das Lehrftüd von ver Rechtfertigung wird fehr ein- 

läßlich behandelt, unter fteter Berüdfichtigung der confeſſto— 

nellen Lehrgegenfäge. Dieſer Abſchnitt gehört unftreitig 
Tpeol. Quartalſqhrift. 1857. I. Heft. 12 
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zu den beten ‘Partien des Werfes und zeichnet ſich ebenjo 

ſehr durch Schärfe und Beftimmtheit der Begriffe, wie 

durch forgfältige Beweisführung aus der Schrift und 
Ueberlieferung aus. Der Einfluß der Möhler’ihen Eym- 

bolif macht fi hier befonders bemerflih. Um fo dürftiger 

ift dagegen die Lehre von den Sacramenten im Allgemei- 
nen ald Einleitung in die Lehre von den Eacramenten im 

Einzelnen. Ihrer Darftellung find mehr nicht als vier 

Blätter gewidmet, und man begreift leicht, daß dieſer allzu 

farg zugemefjene Raum faum zur Aufftellung der kirch— 

lichen Lehrbeftimmungen zureicht und die verfchiedenen Aufs 

faffungen der proteftantifchen Religionsparteien völlig un- 

berüdjichtigt bleiben mußten. Erſt nad Darftellung der 

jpeciellen Sacramentenlehre holt der Verf. das Berfäumte 
theilweife nad) in einem befonveren Kapitel, in welchem von 

der Siebenzahl der Sacramente, ihrer Wirkfamfeit ex opere 
operato, dem Minifter und ver bei ihm erforderlihen Ins 

tention gehandelt wird, — 

Im Allgemeinen charakterifirt fih das vorliegende 
dogmatifhe Werf durch feine fireng pofitive Haltung. 

Hierauf beruht fein Vorzug, wie feine Einfeitigfeit. Die 

Methode des Verf., die fi wenigftens in der Glaubens» 

lehre überall gleich bleibt, ift folgende. Die einzelnen Para— 

graphen eröffnet regelmäßig ein kirchlicher Lehrfag, gewöhns 

lich in Form eined Dogma. Wo ed nöthig jehien, ift eine 

kurze Erflärung beigegeben. Hierauf folgen unmittelbar 

die Beweiſe, zuerft aus der Schrift, dann aus der Leber 

lieferung. Diefe nehmen ven weitaus größten Theil des 

Raumes ein; insbefondere find die patriftifchen Beleg- 

ftellen für jedes einzelne Dogma mit großer Sorgfalt und 

in einer Volftändigfeit zufammengetragen, die kaum etwas 
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zu wünſchen übrig läßt. Damit glaubt aber auch der 

Verf. der doppelten Aufgabe, die er dem Dogmatifer ftellt, 

die Glaubenslehren der Kirche darzuftellen und zu begrün- 

den, vollftändig genügt zu haben. Die f. g. Beweife aus 

der Vernunft, welche die ältere Dogmatik der pofitiven Bes 

gründung der Dogmen gewöhnlid folgen läßt und bie 

allerdings zum Theil von fehr problematischen Werthe find, 

find im vorliegenden Werfe gänzlich ausgefallen und wird 

diefer Ausfall auch nicht durch dialectiſche und fpeculative 

Behandlung der Glaubenswahrheiten gevedt. Allen wifjen- 

Ihaftlihen Unterfuhungen im engeren Sinne des Wortes 

überhaupt ſcheint der Bf. abfichtlich aus dem Wege gegangen 

zu fein; jelbft die Berührung der theologischen Eontroverfen 

wird, foweit dieß immer thunlich ift, vermieden. Wer ba- 

her eine ziemlich erfchöpfende und überfichtliche Zufammen- 

ftellung der kirchlichen Lehrfäge und der pofitiven Beweis: 

mittel für diefelben wünſcht, dürfte durch das Beyr’iche 

Handbuch wohl zufrieden geftellt werden, vorausgefept, 

daß er fich über die Härte und Schwerfälligfeit, mitunter 

auch Schwerverftändlichfeit der lateiniſchen Diction wegzu— 

fegen vermag. Wer dagegen höhere Anforderungen an die 

Dogmatif ftellt, wird durch das vorliegende Werk fi 

ſchwerlich befriedigt finden und bei aller Anerfermung ver 

Selehrfamfeit und Glaubenstreue des Verf. faum die 

Ueberzeugung gewinnen fönnen, daß derſelbe der Aufgabe, 

die er fich ſelbſt geftellt, eine der gegenwärtigen Bildungs- 

ſtufe entfprehente und die Bedürfniſſe der Gegenwart 

berüdfichtigende Darftellung ver gefammten Fatholifchen 

Glaubenslehre zu geben, in alhveg genügt habe. Wir 
find weit entfernt, den Werth und die Bedeutung einer 

ftreng pofttiven Behandlung der Glaubenslehre zu unter 

12 * 
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ſchätzen. Den kirchlichen Lehrbegriff, jo wie er in den Quellen 

des Glaubens niedergelegt ift, zu erheben und möglichft 

objectiv zur Darftelung zu bringen, wird der fatholifche 

Dogmatifer jederzeit als feine erfte und weſentlichſte Auf- 

gabe betrachten. Cine andere Frage aber ift, ob er hiebei 

jtehen bleiben fol und darf, ob, von allem anderen abge: 

ſehen, die gegenwärtigen Zeitverhältnifje nicht mindeftend 

ebenſo gebieterifch als dieß vor ſieben Jahrhunderten ver Fall 

war, zum Aufbau einer Glaubens wiſſenſchaft hindrän— 

gen, durch welche ver Flaffende Riß zwifchen Glauben und 

Wiſſen, Vernunft und Offenbarung, an defjen Erweiterung 

die ungläubige Wiſſenſchaft unfrer Tage raftlos fortarbeis 

tet, geheilt wird. Die Antwort hierauf kann kaum zwei: 

felhaft fein. 

Hipfelder. 

4. 

ſudwig Rendu, Bifchof von Annecy. Die Anftrengungen 

des Proteftantiimus in Europa und die Mittel, welche 

er anwendet, um fatholifche Seelen zu verführen. Aus 

dem Franzöſiſchen überfegt, und mit wibderlegenden 

und berichtigenden Noten verfeben von einem proteftan- 

tifchen Geiftlihen. Weimar 1856. DVerlag und Drud 

von Bernhard Friedrich Voigt. Pr. 2 fl. 20 fr. 

Wir haben nicht dies Abficht, das Bud des eifrigen 

Bifhofes von Annecy felbft einer Beurtheilung zu unter 

ziehen. Unjere Anzeige gilt vielmehr der Erwiederung, 
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mit welcher der proteftantifche Ueberſetzer demfelben ent— 

gegentreten zu müfjen glaubte und die wir in den manig— 

fachen dem Tert unterfegten Noten auseinandergelegt finden. 

Wir haben die in Frage ftehenden polemifchen Ergüffe 

nicht ohne viele Heiterfeit vurchlefen. Der Anonymus, der 

das franzöſiſche Werf verdeutſcht hat, ift Rationalift vom 
reinften Waſſer. Schon die Auctoritäten, die mir beim 

Durchblättern dieſer Noten in denſelben citirt finden, bie 

Namen eines Hafe und Anderer, erweden in ung die Vers 

muthung, daß wir es hier mit einem Kind der vulgären 

Aufflärung zu thun haben. Und diefe Vermuthung findet 

fü) denn auch bei näherer Einſicht in die Diatribe des Herrn 

Üeberfegerd vollfommen beftätig.. Wenn das Worwort 

noch etwas verblümt gehalten ift, fo lafjen dagegen in den 

Noten vorfommende Aeußerungen, wie die folgenden, ges 

wiß Nichts zu wünfchen übrig. 

Von der Trinität fagt der Herr Ueberſetzer S. 241: 

„Das im Athanafianifchen Symbolum enthaltene, und mit 

biefem auch in die evangelifche Kirche übergegangene Dog: 

ma von der Trinität oder den drei verſchiedenen Perſonen 

in der einen Gottheit enthält einen unlösbaren, und, wie 

man dieſe Lehre auch immer auffafien mag, unzuvers 

mittelnden Widerſpruch, fo daß fie nicht nur als über, 

fondern geradezu als gegen die Vernunft bezeichnet werben 

muß.” Folgt dann die plattrationaliftifche Erflärung dieſes 

Grundmyfteriums unferer Religion von Haſe. ©. 245 

erfahren wir, daß die Wundertheorie mit dem Begriff 

der göttlichen Vollfommenheit, wie Chriftus fie und kennen 

fehrt, in einem unlösbaren Widerſpruch ſteht.“ S. 289° 

wird bemerft, daß „vie Annahme einer ftellvertretenden 

Genugthuung durch einen Unfghuldigen, anftatt und 
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zu Gunften des Schuldigen ſchlechterdings dem Begriff 

ber göttlichen. Gerechtigkeit widerftrebt, und daran knuͤpft 

fi ein förmliher Proteft im Namen der Bernunft gegen 

bie ganze hriftliche Xehre won der Erlöfung. — 

Wie man fieht, macht unfer Anonymus aus feiner Her: 

zensmeinung gerade fein Geheimniß. Was ift nun aber im 

- Einzelnen von ſolchem Standpunft nicht Alles zu erwarten ? 

Glüdlicherweife ift derſelbe doch fo univerfel gewählt, daß 
der Herr Ueberſetzer auch noch mit andern Gegnern, näms 

lid der ganzen pofitiven Richtung im Proteftantismus, an, 

binden muß und fo doch nicht alle Streiche feiner Po— 

lemif allein und ausſchließlich auf die katholiſche Kirche 

fallen. 

In erfterer Beziehung fteht ed und nun freilich nicht zu, 

uns in den Streit zu mifhen. Sache zunächſt der gläubig- 

proteftantifchen Theologen ift es, dieſer mephiftophelifchen 

Richtung, die immer und immer wieder auftaucht und 

faft fo oft fie ein chriftlihes Myfterium in den Mund 

nimmt, eine Blasphemie ausfpricht, einmal den gründlichen 

und unwiderleglihen Beweis zu führen, daß fie fi mit 

Unrecht auf das reformatorifche Princip der Glaubens; 

und Gewifensfreiheit berufe; und ebenfo überlaffen mir 

ed den nämlihen Männern, die Behauptung zu wider: 
legen, daß wenn fie Ernft maden wollen mit ihrer 

Gläubigkeit, die Gonfequenz fie zur Mutterkirche zurüds 
treibe (vergl. ©. 369). — Was die Ausfälle betrifft, 

die der Herr Leberfeger nad) unferer Eeite hin madıt, fo 

müffen wir mit einigen Worten wohl darauf eingehen. 

Zunächſt fei hier das Geftändniß abgelegt, daß unfer Anonys 

mus in diefer Beziehung wirflih das Mögliche geleiftet 

bat. Seine Noten find ein wahres Archiv aller Borwürfe, 



Biſchof von Annech. 188 

die man je gegen die Kirche und ihren Glauben erhoben 
hat. Wer das angehängte Regiſter auch mit nur halb— 

wegs billigen Ansprüchen durchliest, der wird befennen 

müffen, daß in dem Bud, faft Nichts aus dieſem Genre 

vergeffen ift. Königsmörber und Bartholomäusnacht, Bann 

fluch und Inquifittion — Alles ift hier angemerkt und darf 

zur Herbeiführung eines ganz gründlichen Entfegens nur 

nachgeſchlagen werden. In dem Buch ift aud die Rebe 

vom Madiaifhen Ehepaar und von Borcinoky, nicht zu 

reben von Pianori und Holofernes, deren blutige Schatten 

nicht minder in dieſen Blättern heraufbeſchworen werben. 

Ganz beſonders aber machen wir Liebhaber von noch, nie 
dagewefenen Fürdhterlichfeiten anf das ſchauerliche Acten- 

füf aufmerffam, das S. 114 mitgetheilt ift und in 

dem FHärlih erzählt wird, unter welch haarfträubenden 

Geremonien die Jefuiten einen Menſchen zum: Königsmord 
vorbereiten. 

Auf dem Umſchlag des Buches ift bemerft, daß auf- 

gefhnittene und beſchmutzte Eremplare nidyt mehr zurüd- 

genommen werben; allein ein folder Schaden ftedt ſchon 

im Werfe felbft, foweit fein Anhalt vom Herrn Ueber— 

feger herrührt; es ift voll von Auffchneidereien und Schmuß, 

— und das nehmen wir au nicht mehr zurüd. 
Repetent Rudgaber. 
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5. 

Compendium Gradualis et Antiphonarii Romani continens 
officca Dominicarum et festorum totius anni. Moguntliae 

apud Franciscum Kirchheim. Pr. 3 fl. 

Während bei den meiften neuen Choralbüchern eine 

Morrede darüber Aufſchluß ertheilt, welche alten Ausgaben 

des römischen Antiphonariums und Graduale benügt und 

welche Grundfäge bei Auswahl verfdyievener Lefearten beo- 

bachtet wurden, entbehrt das Mainzer Compendium folder 

Vorbemerfungen und ruft fo beim erften Anblid die Vers 

muthung hervor, daß basfelbe ein bloßer Abdruck eines 

ältern Werkes fe. Diefe Vermuthung fanden wir durch 

eine und von competenter Eeite zugeflommene Mittheilung 

beftätigt und näher dahin beftimmt, daß die in Mainz 

ſchon feit längerer Zeit gebräudlihe BParifer Ausgabe 

von 1782 zu Grund gelegt wurde, und daß man bei Abs 

fafjung der neuen Ausgabe nicht die Läuterung des Cho- 

rals und damit eine Bereicherung der Ghoralliteratur bes 

zwedte, fondern nur ein für die Fortführung des feither 

in Mainz üblihen Choralgefangs bequemes Handbud 

ſchaffen wollte. 

Da fomit das Compendium felbft nicht den Anſpruch 

erhebt, den reinen Cantus Gregorianus — fo weit unter 

gegenwärtigen Verhältnifjen von einem ſolchen die Rede 
fein fann — in fid zu bergen, fo fünnen wir über eins 

zelne Abweichungen vom Römifhen Ton, der im Ganzen 

und Weſentlichen feftgehalten ift, um fo nachſichtiger urs 

theilen, als felbft dann, wenn einmal unter den Theo: 

retifern vollftändige Einigfeit herriht und über urſprüng— 

liche gregorianifche Melodie fein Zweifel mehr obwaltet, in 
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den einzelnen Diöcefen fich immer noch befondere Eigen: 

thümlichfeiten erhalten werben und fih auch einigermaßen 

rechtfertigen laffen. 

Ebenfo wird die Bereinigung des Antiphonariume 

und des Graduale, welche zugleich zu einer Verfürzung des 

einen und andern wurde, in dem urfprünglichen Plane, 

nur für die nächſte Nähe forgen zu wollen, ihre Recht— 

fertigung finden. Indefjen wünfcdhten wir doch die alther- 

gebrachte Trennung des Antiphonariums und Gradnales 

feftgehalten, und werben jedenfalls von einem Choralbuch, 

das nicht bloß für eine einzelne Diöcefe Werth haben foll, 

verlangen können, daß ed und ein vollftändiges Graduale 

und Antiphonarium biete; wobei ed dann allerdings feinem 

Anftand unterliegen wird, aus diefem ten jeweiligen Be- 

bürfniffen entjpredhende Auszüge zu veranftalten. 

Im Allgemeinen aber muß das Mainzer Kompendium 

al8 eine fehr erfreulihe Erfheinung im Gebiet der firch- 

lihen Tonfunft bezeichnet werden; es bezweckt eine immer 

größere Verbreitung des ehrwürdigſten und erhabenften 

Geſangs, des Gregorianifchen Chorals, und wird ebendamit 

zur Verherrlichung des Fatholifhen Gottesdienſtes in hohem 

Grade beitragen. 
Repetent Beron. 
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I. 

Abhandlungen. 

1. 

Sophronius und Marimus über die zwei Willen in 

Chriſtus. 

Acht Jahrhunderte lang waren die antiken Völker, die 

Griechen und Römer, die Träger des chriſtlichen Lebens 

und heute noch danken wir ihnen eine ſtaunenswerth Fräfs 

tige und umfafjende Entfaltung der riftlihen Lehrwifjen- 

ihaft. Ganz befonders ausgezeichnet waren in diefer Rich— 

tung die Zeiten von Gonftantin dv. Gr. an abwärts, wo 

die erhabenften dogmatiſchen Fragen über Trinität, Gnade 

und Freiheit, über Gottheit und Menfchheit in Ehriftus in 

mächtigen geiftigen Kämpfen ihre Erörterung fanden, deren 

Reihe der monotheletifche fließt. Mit Staunen und Be- 
wunderung, aber aud mit Danf gegen die Borjehung 

bliden wir auf jene großen Männer hin, welche wie Athas 

nafius berufen waren, gleich beim Anfang eines jeden 

diefer Kämpfe dem Geifte die wahre Richtung und den 

Weg zur Wahrheit zu zeigen. Was Athanafius für den 

arianifhen, Eyrill für den neftorianifhen Kampf war, das 

13 * 
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waren Sophronius und Maximus dem verunglüdten Ber: 

fudhe der Monotheleten gegenüber. Wir haben früher ge: 

zeigt, wie im fiebenten Jahrhundert die Lehre von einem 

Willen und einer Energie (Wirfung, Wirfungsart) in 

Chriſtus für das längſtgeſuchte Arkanum gehalten wurde, 

um die Monophyfiten wieder mit der Kirche zu vereinigen. 

Das Argument: „wenn in Ehriftus trog der zwei Naturen 

nur eine Perjönlichfeit, fo nur ein Wollenvder, und wenn 

dieß, dann aud nur ein Wille“, dieß Argument war für 

Viele verführerifh, und felbft Papſt Honorius wurde in 

diefer Schlinge gefangen Y. Defto höher fteht das Vers 
dienft des b. Sophronius, welder, ein gelehrter Mönch 

aus PBaläftina, fi eben in Alerandrien befand, als der 

dortige Patriarch Cyrus durch die Formel von einer 

Energie einen beträdhtlihen Theil der Monophyfiten Ae- 

gyptens mit der Kirche unirte (Juni 633). Er fiel dem 

Patriarhen zu Füßen und bat inftändig aber vergeblich, 

die Uniond-xepaiaıe, weldye die falſche Lehre von ver wie 

Evepyeıa (und damit von einem Willen) enthielten, doch 

ja nicht zu publiciren. Ebenfo fruchtlos war fein Verſuch, 

den mächtigen Patriarchen Sergius von Gonftantinopel 

gegen den neuen Irrtum in Bewegung zu bringen. Er 
ahnete wohl nicht, daß diefer gerade der eigentliche Urheber 

deflelben war. Sophronius erachtete ed deßhalb, als er 

bald darauf i. 3. 634 Patriarh von Ierufalem wurde, 

für heilige Pflicht, gleich in dem herfümmlichen Inthroni- 

ſationsſchreiben, welches allen Batriarhen und hohen Bi- 

ſchöfen mitgetheilt werden mußte, für die orthodore Lehre 

1) Vgl. meine Abhandlung: „Das Anathem über P. Honorius“ 

im vorigen Heft der Duartaljhrift. 
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und gegen die irrige Neuerung aufzutreten, und die theos 

logische Abhandlung, die er hier gab, verdient jegt noch 

die Beachtung aller Freunde der Dogmengeſchichte. Es ift 

und davon das an Sergius von Gonftantinopel gerichtete 

Eremplar jegt nod erhalten und findet fi unter Anderem 

bei Mansi, Collectio Concil. T. XI. p. 461—508 und Har- 

duin, Collectio Concil. T. II. p. 1257 — 1296. 

Sophronius beginnt darin mit der-Verfiherung, daß 

er ſich nad) feiner frühern Ruhe und Niedrigfeit in hohem 

Grade zurüdjehne, und nur gezwungen, ja tyrannifch ges 

nöthigt, das Bisthum übernommen habe. Darauf empfiehlt 

er fich feinen Gollegen und bittet, ald Väter und Brüder 

ihn zu unterftügen. Es jei alte Sitte, daß ein Biſchof 

bei jeinem Amtsantritte den andern Bifchöfen feinen Glau— 

ben darlege; dieß thue aud er, und man möge fein Ber 

fenntniß prüfen, und was mangelhaft fei verbeflern. — 

Rad) diefem Eingange folgt der Kern des ganzen Schrei— 

bens in Form eines Symbolums. Der erfte Abſatz handelt 

von der Trinität, ohne das Ausgehen des h. Geifted aus 

dem Sohne zu berühren. Die zweite weit ausführlichere 

Abtheilung ift der Incarnationslehre zugewiefen, welche im 

Geifte des Eoncild von Chalcedon und des Juftinian’schen 

Ediktes gegen die drei Kapitel '), wie lebtered von einer 

ula vndoraoıs Xoıors ovvderog ſpricht, den Cyrill'ſchen 

Ausdruf ie pvoıs TE Hei Aoya 0800pxwuErın wiederholt 

und dem Dofetismus, Neftorianismus und Monophyfitismug 

entgegentritt. Nachdem darin die Einheit der Perfon und 

die Zweiheit der Naturen fehr Far hervorgehoben, geht 

Sophronius auf die nene Frage alfo über: „Chriſtus ift 

1) Siehe meine Gonciliengefhichte, Bd. Il. ©. 812 ff. 
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&v al dvo. Eins ift er der Hypoftafe und Perſon nad); 

zwei aber nad) den Naturen und ihren natürlichen Eigen; 

thümlichfeiten.. Aus diefen ift er beharrli Eins, und 

bewahret zugleih, der Natur nady doppelt zu fein. Deß— 

halb wird ein und derjelbe Ehriftus und Sohn und Eins 

geborner ungetrennt in beiden Naturen erfannt, und er 

wirfte pvowog die Werfe jeder Ufie (Natur), nad) der 
einer jeden Natur zukommenden wejenhaften Qualität oder 

natürlichen Eigenthümlichkeit!), was nicht möglich gewejen, 

wenn er, wie nur eine Hypoſtaſe, fo nur eine einzige 

oder unzufammengefegte Natur befäße. Der Eine und felbe 

hätte dann nicht die Werfe jeder Natur vollfommen vers 

richtet. Denn wann hat die Gottheit ohne Leib die Werfe 

des Leibes Ypvoıxwg gewirft? Oder wann hat ein keib, 

unverbunden mit der Gottheit, Werfe geübt, die der Gott: 

heit wejenhaft zugehören? Der Emmanuel aber, der Einer 

ift und in diefer Einheit beides, Gott und Menſch, hat in 

Wahrheit die Werke jeder der zwei Naturen verrichtet; 

Einer und derfelbe ald Gott die göttlichen, ald Menfc vie 

menschlichen. Einer und derfelbe thut und redet er Gött— 

liches und Menſchliches. Und nicht ein Anderer hat die 

Wunder verrichtet, ein Anderer die menſchlichen Werfe voll- 

jogen und die Leiden erbuldet, wie Neftorius meinte, fons 

dern ein und derjelbe EChriftus und Sohn hat das Gött- 

liche und das Menſchliche gethan, aber xar’ &AAo zul &Ako, 

1) Manſi hat hier einen durch Drudfehler entftellten Tert. Der 

richtige lautet: xar ra Exureigag puowis nalag eleyalero, zara ryv Fra- 

Tea nooshoay Howdn nowryra h xaı puowxnv Idıoryra. Harduin, ]. c. 

p- 1272. Mansi, l.c. p. 480. Rösler in j. Bibliothef der Kirchen: 
väter, Bd. X. S. 414, gibt den falſchen Manſi'ſchen Tert und eine 

fehr ungenaue Ueberfegung. 
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wie der h. Cyrill lehrte; in jeder der zwei Naturen hatte 

er die Kraft (efsoiav sc. zur natürlihen Wirfung) unvers 

mifht, aber auch ungetheilt. Sofern er ewiger Gott ift, 

verrichtete er die Wunder; fofern er aber zugleidh in ven 

legten Zeiten Menſch wurde, verrichtete er vie niedrigen 

und menfhlihen Werfe. Wie nämlich in Chriſtus jede 

Natur unverjehrt ihre Eigenthümlichfeit bewahrt, jo wirft 

jede Form (Natur) in Gemeinfchaft mit der andern, was 

ihr eigen ift ); der Logos wirft, was des Logos ift, in 

Gemeinfhaft mit dem Leibe; und der Leib vollzieht, was 

des Leibes ift, in Verbindung mit dem Logos ?), und zwar 

in einer Hypoftafe, mit Sernhaltung aller Theilung ; denn 

nicht getrennt wirkten fie (die beiden formae) das ihnen 

Eigenthümliche, damit wir nicht an eine Theilung verfelben 

(der formae) denken fönnen. Deßhalb darf Neftorius nicht 

jubeln, denn es hat feine der beiden Naturen für fi, ohne 

Gemeinschaft der andern, das was ihr eigen ift gewirkt, 

und wir lehren nicht wie er zwei wirfende Chriſtus und 

Söhne, wenn wir gleich zwei gemeinfam wirfende Formen 

anerkennen, von denen jede nach ihrer phyſiſchen Eigens 

thümlichfeit wirft. Vielmehr fagen wir: es fei ein und 

derſelbe Chriftus, der das Erhabene und das Niedrige 

phyſiſch vollzogen habe nad) der phyfifchen und wefenhaften 

Dualität einer jeden feiner zwei Naturen, denn die uns 

verwandelten und unvermifchten Naturen find jener (bes 

fondern Dualitäten und Eigenthümlichkeiten) durchaus nicht 

1) Worte Leo’s I. in feiner berühmten epistola ad Flavianum: 
agit enim ulraque forma (natura) cum alterius communione quod 

proprium est. 
2) Sophronius nimmt hier owwa identifh mit va menſch⸗ 

liche Natur. 
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beraubt worden. Aber aud Eutyches und Diosfur dürfen 

nicht frohloden, die Lehrer der gottlofen Vermiſchung, denn 

jede Natur hat in Gemeinſchaft der andern das ihr Eigene 

vollzogen, ohne Trennung und ohne Verwandlung, ihre 

BVerfchiedenheit von der andern bewahrend. Deßhalb wollen 

wir ald Rechtgläubige, wie wir einerfeits lehren, ein und 

derfelbe Ehriftus und Sohn wirke beides, fo andererſeits 

burh den Sup, jede Forma wirfe in Gemeinfchaft der 

andern was ihr eigen ift, indem zwei natürlid das Ihre 

wirfende Formen in Ehrifto find, durchaus Feine Trennung 

andenten, wie hier die Eutydyianer, dort die Neftorianer 

behaupten, die obgleich fonft Gegner, in den gottlofen Krieg 

gegen uns ſich miteinander theilen. Sie nicht achtend ans 

erkennen wir einer jeden Natur befondere Energie, und 

zwar eine zu ihrem Weſen gehörige, phyfifche und mit der 

andern gemeinjfame, die ungetrennt aus jeder Uſie und 

Natur hervorgeht, nad der ihr inwohnenden phyfifchen 
und zum Weſen gehörigen Qualität, und zugleich die uns 

getrennte und unvermifchte Energie der andern Natur mit 

fi führt (mit ihr verbunden ift). Dieß macht den Unter— 

fhied der Energien in Ehriftus, wie das Dafein der Na: 

turen den Ilnterfchied der Naturen. Denn nicht identifch 

find die Gottheit und die Menſchheit nach ihrer natürlichen 

Qualität, wenn fie auch in eine Hypoftafe auf unaus— 

ſprechliche Weiſe zufammengegangen find ..., denn ver 

Gott Logos iſt Gott Logos und nicht Fleifch, wenn er au 
logiſch (durch die Vernunft) belebtes Fleifh angenommen 

und durch Hypoftatifihe und gYvown Erwors (im Sinne 
Eyrills, vgl. Conciliengeſch. Bd. I. S. 814) mit ſich ger 

einigt hat; und das Fleiſch ift logiſch belebt, aber nicht 

Logos, wenn es gleich Fleifch des Gott Rogos iſt. Deß— 
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halb haben fie nad) der hypoftatiihen Einigung aud nicht 

unterſchiedslos mit einander diefelbe Energie; und wir bes 

fennen nicht eine einzige, matürlihe, zum Wefen ges 

hörige, ganz unterfchiedslofe Energie derfelben, um bie 

Naturen nicht in eine Ufie und eine Natur zufammen- 

zudrängen, wie die Afephaler thun. Wie wir nun jeder 

der zwei Naturen, welche unvermiſcht in Ehriftus geeinigt 

find, eine eigene Energie zufchreiben, um nicht die unver 

mifcht geeinigten Naturen zu vermifchen, indem die Naturen 

aus den Energien und aus ihnen allein und der Inter 

chied der Naturen aus dem Unterſchied der Energien ers 

fannt wird, wie die in diefen Dingen Verftändigen fagen ; 

fo behaupten wir, daß alle Rede und Energie (Thätigfeit, 

Handlung) Ehrifti, mag fie eine göttliche und himmlifche, 

oder menſchliche und irdifche fein, von einem und demjelben 

Ehriftus und Sohn ausgehe, aus der einen zufammenges 

festen (ovvderog ſ. S. 191) und einzigen Hnpoftafe deffelben, 

welche ift der fleifchgewordene Logos Gottes, der beide 

Energien ungetheilt und unvermiſcht nah (xara) feinen 
Naturen aus ſich gvowxg hervorbringt. Nady feiner götts 

lihen Natur, wornady er dem Bater duosorog iſt, (bringt 

er hervor) die göttliche und unausſprechliche Energie; nad 

feiner menfchlihen Natur aber, wornad er duosorog mit 
und Menſchen wurde, — die menſchliche und irdiſche; und 

die Energie ift ftetö der betreffenden Natur angemeſſen ... 

Dadurch, daß ein und derſelbe Chriftus und Sohn beides 
wirft, bat er (Ehriftus) den Neftorianismus widerlegt, 

dadurch aber, daß die Eigenthümlichfeiten jeder Natur nad) 

der Einigung unvermifcht blieben, und er (Ehriftus) beide 

Energien der beiden Naturen gleihmäßig hervorbradite, ... 

hat er den Eutychianismns befeitigt. Darum, geboren auf 
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gleibe Weife wie wir, wird er mit Milch genährt, wächst, 

durchläuft die förperlichen Altersübergänge bis zum Mannes 

alter, fühlte Hunger und Durft wie wir, und wurde wie 

wir müde durd Gehen, venn er vollzog die gleiche Energie 
im Gehen, wie wir, welde do eine Igwrulvwg Erep- 

yausyn ift und nach menschlicher Ufie hervorgehenv ein 

Beweis feiner menjhlihen Natur war. Er ging darum 

wie wir von einer Etelle zur andern, da er wahrhaft 

Menſch geworden war, und da er unfere Natur ohne 

Schmälerung befaß, war er zugleich der Umfchreibung (Um— 

riß, Geftalt) des Leibes theilhaft und hatte eine Geftalt 

der unfrigen ähnlih. Es ift dieß die Geftalt eines Leibeg, 

zu der er in Mutterleib gebildet wurde, und die er auf 

ewig unverfehrt bewahren wird. Deßhalb aß er, wenn er 

hungerte, tranf wenn er dürftete, und tranf wie ein Menſch; 

deßhalb wurde er ald Kind von den jungfräulichen Armen 

getragen, und lag in dem mütterlichen Schooße. Deßhalb 

jegte er fi, wenn er müde war, und ſchlief, wenn er des 

Schlafes bedurfte; empfand Schmerz, wenn er gefchlagen 

wurde, litt bei der Geißelung, und duldete Schmerzen des 

Leibes, ald man ihn an Händen und Füßen an’d Kreuz 

nagelte; denn er gab und gewährte der menjd 

lihen Natur, wann er wollte, Zeit zu wirfen 

(Evepyeiv) und zu leiden, was ihr eigen ift, das 

mit feine Menſchwerdung nicht für bloßen 

Schein gehalten werde Nicht unfreiwillig 

nämlich oder gezwungen hat er dieß übernom- 

men, wenn er es gleih phyſiſch und menfhlid 

an fih fommen ließ und in menjdliden Be 

wegungen wirfte und handelte. Solde abſcheu— 

liche Meinung fei ferne! Denn der, der foldhe Leiden im 
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Bleifche ertrug, war Gott, der durch feine Leiden ung er- 

löste und und dadurch Befreiung von Leiden verichaffte. 

Und er litt und handelte und wirfte menſch— 

lid, wann er felbft wollte und wann er eg für 

die Zufhauer nüglih eradtete, nidht aber, 

wann die phyfifhen und farfijhen Beweguns 

gen phyſiſch zur Wirffamfeit bewegt fein 

wollten; wenn aud die gottlofen Feinde ihre Bosheit 

zu vollenden juchten (er litt doch erſt, wann er wollte). 

Er hatte einen leidensfähigen und fterblichen und vergäng- 

lichen Leib angezogen, der den natürlichen und fündelojen 

Leiden unterworfen ift, und dieſem geftattete er feiner eis 

genen Natur entjprechend zu leiden und zu wirfen bis zur 

Auferftehung von den Todten. Denn dann löste er unfer 

Leidensfähiges und Sterbliches und Vergängliches auf, und 

verlieh und die Befreiung davon. So hat er das Niedrige 

und Menſchliche ſowohl freiwillig ald gYvorxwg an den 

Tag gelegt, auch in diefem Gott bleibend. Er war für 

ih felbft der Berwalter über feine menſch— 

lihen Leiden und Handlungen, und nidt blos 

Verwalter, fondern auch Herr über diefelben, 

obgleih er in einer leidensfähigen Natur phyſiſch Fleiſch 

geworden war. Deßhalb war fein Menſchliches über den 

Menſchen hinaus, nicht als ob feine Natur nicht die menſch— 

liche geweſen, ſondern foferne er freiwillig Menſch ges 

worden und als Menſch freiwillig die Leiden übernoms 

men hat, und nicht gezwungen und genöthigt und unfreis 

willig, wie e8 bei ung der Fall ift, fondern wann und 

in wie weit er wollte. Gr gab denen, die ihm Leiden 

bereiteten, die Erlaubniß dazu, und den phyſiſch gewirkten 

Leiden nidte er Beifall. Seine göttlichen Handlungen aber, 
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die glängenden und erhabenen, die unſere Geringfügiafeit 

weit überfteigen, nämlih die Wunder und Zeichen, die 

ftaunenerregenden Werfe, 4. B. die Empfängniß ohne Saa— 

men, das Aufipringen des Johannes im Mutterleibe, die 

Geburt ohne Nerlegung, die unverfehrte Jungfrauſchaft, 

die himmlifche Benachrichtigung der Hirten, die durch den 

Stern bewirfte Ankunft der Magier, das Wiflen ohne ge- 

lernt zu haben (Job. 7, 15), die Verwandlung des Waſſers 

in Wein, die Etärfung der Lahmen, die Heilung ver 

Blinden xX. 2c., die plögliche Speifung der Hungrigen, die 

Beruhigung der Winde und des Meeres, das Förperliche 

Einherfchreiten auf dem Waſſer, die Austreibung der uns 

reinen Geiſter, die plögliche Erſchütterung der Elemente, 

die Eelbftöffnung der Gräber, die Auferftehung von den 

Todten nad) drei Tagen, das ungehinderte Herausgehen 

aus dem bewachten Grabe trog Stein und Siegel, ‚das 

Hereinfommen bei verfchloffenen Thüren, das wunderbare 
und körperliche Auffteigen zum Himmel und alles Aehnliche, 

was über unferen Berftand und über unjere Worte hinaus 

ift und alles menſchliche Denken überfteigt, alle diefe Dinge 

waren anerfanntermaßen Beweife der göttlihen Uſie und 

Natur des Gottes Logos, wenn fie aud durch das Fleisch 

und den Leib verrichtet wurden und nicht ohne ven durch 

Vernunft befeelten Leib... Der der Hypoſtaſe nad eine 

und ungetrennte Sohn mit zwei Naturen hat nad der 

einen bie göttlihen Zeichen gewirft, nach der andern das 

Niedere übernommen, und deßhalb fagen die Gottedgelehr- 

ten: wenn du über den einen Sohn entgegengefegte Aus: 

drüde hörft, fo theile fie ven Naturen gemäß; das Große 

und Göttlihe weiſe der göttlichen Natur zu, das Niedrige 

und Menschliche der menſchlichen ... Werner fagen fie in 
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Betreff des Sohnes: alle Energie gehört dem einen 
Sohne an, welder Natur aber das Gewirfte 

eigen fei, das muß man dburd den Berftand er 

fennen. Sehr fchön lehren fie, man müſſe einen Em— 

manuel befennen, denn jo wird der fleifchgewordene Logos 

genannt, und diefer Eine (und nicht ein “Adog xail 

aAlos) wirfe Alles, das Hohe und Niedere ohne 
Ausnahme... alle Reven und Thaten (Energien) ge: 

hören Einem und demfelben an, wenn gleich die einen 

gottartig, die andern menjchenartig find, und wieder andere 

eine mittlere Art an fid tragen und Gottartiges und 

Menſchliches zugleich haben. Bon diefer Art ift jene xoıwn 

(xaıyn) xal Heavdgıxn Evepysıa des Dionyfius Areopagita, 
die nit eine ift, fondern von zweierlei Art, fofern fie 

Gottartiges und Menſchliches zugleih hat, und durch zus 

fanmengefegte Nennung der einen wie der andern Natur 

und Ufie, auch jede ver beiden Energien vollftändig an 

ven Tag legt.“ . 

Die dritte Abtheilung des Sophronius'ſchen Schreibens 
betrifft die Weltihöpfung: „Der Vater hat durch ven Sohn 

im heiligen Geift Alles erjchaffen. Die finnlihen Crea— 

turen nehmen ein Ende, die intelleftuellen und unſinnlichen 

aber fterben nicht; doch find fie nicht von Natur unfterb- 

li, fondern durd) Gnade, jo die Seelen der Menden 

und die Engel.” Darauf wird die Lehre von der Prä- 
eriftenz der Seelen verworfen und biefer und andere Irr— 

thümer des Drigenes getabelt, beſonders die Lehre von der 

ArroxaTaoracıs, wogegen Sophronius die Kirchenlehre vom 
Ende der Welt, vom fünftigen Leben, von Hölle und Himmel 

ausſpricht. Weiterhin verjichert er feine Anerfennung ver 

fünf allgemeinen Eoncilien und ihrer Glaubengerflärungen, 
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ebenfo, daß er anerfenne alle Schriften Cyrills, befonders 

die gegen Neftorius, feine Eynodalbriefe ſammt den zwölf 

Anathematismen, aud fein Unionsfchreiben (f. Eoneilien- 

geih. Br. I. S. 252) und die damit übereinftimmenden 

Schreiben der Orientalen, ferner den Brief Leo's an Fla- 

vian, ja ſämmtliche Briefe defjelben; überhaupt nehme er 

Alles an, was die Kirche annimmt, und verwerfe Alles, 

was fie verwirft. Insbefondere fprehe er das Anathem 

über Simon Magus ıc. xc. unter namentliher Aufführung 

einer großen Zahl von Häretifern und Härefien von den 

früheften Zeiten an bis auf die verjchievenen monophyfi- 

tifhen Fraktionen und ihre jüngften Häupter. Zum Schlufje 

bittet er feine Gollegen nochmals, das Mangelhafte in 

diefem feinem Synodalſchreiben zu verbefjern, was er fehr 

danfbar annehmen werde, und empfiehlt ihrem Gebete ſich 

jelbft, feine Kirche und die Kaifer, denen er Siege, bejon- 

ders über die. Earagenen, wünjcht, welche gegenwärtig zur 

Strafe unferer Sünden das römifhe Reich fo fehr be 

läftigen und bebrohen !). 

Der zweite unermübete Befämpfer des Monotheletis- 

mus, in bdiefem Kampfe fogar zum Martyrer geworden, 

war Abt Marimud Aus einer angefehenen Bamilie 

Gonftantinopeld um’d Jahr 580 geboren, hatte er durch 

bedeutende Talente und Kenntnifje die Aufmerkffamfeit des 

Kaiſers Heraflius auf fi gezogen und war deſſen erfter 

Geheimjchreiber geworden, ein Mann von Einfluß und 
Anfehen. Aber im Jahre 630 verließ er die Bahn der 

1) Ueber die Lebensgefchichte des Sophronius und Marimus vgl. 

die betreffenden Artikel von Weinhart und Beron im Kirchen: 
feriton von Weser und Welte, Bd. X, ©. 246 ff. und Euppl. 

S. 784 ff. 
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weltlihen Ehren und wurde Mönd im Klofter zu Ehryfo- 

polis (jest Sfutari) auf dem jenfeitigen Ufer von Con— 

“ ftantinopel; man glaubt: fowohl aus Liebe zur Einfamfeit 

als aus Unzufriedenheit mit der Stellung, die fein Herr 

in der monotheletifchen Angelegenheit einnahm. Als So- 
phronius i. 3. 633 zum erftenmal gegen die Irrlehre in 

Alerandrien auftrat, war Marimus in feiner Begleitung. 

Bon da wieder in fein Kloſter zurüdgefehrt entjchloß er 
fi, als die monotheletifhe Härefie in Eonftantinopel immer 

mehr zunahm, zu einer Reife nad) Rom und fam auf dem 

Wege dahin zum zweitenmal nad Afrifa. Während eines 

längeren Aufenthaltes vafelbft hatte er vielfahen Verkehr 

mit den dortigen Bifchöfen und warnte überall vor ber 

monotheletiihen Irrlehre. In diefe Zeit fällt auch die 

merfwürdige Difputation zwifhen Marimus und dem ab- 

gejegten und vertriebenen Patriarhen Pyrrhus von Gon- 

ftantinopel, die laut der Ueberſchrift im Juli 645 in Gegen» 

wart des Faiferlihen Statthalter und vieler Bifchöfe, wir 

wiſſen niht wo in Afrifa ftatthatte. Ihre ausführlichen 

Alten find auf und gefommen !), und enthalten eine jehr 

eingänglihe Beiprehung ſowohl ver orthodoren dyotheletis 

ſchen Lehre felbft, al& der gegnerifchen Einwürfe. Marimus 

zeigte dabei viel dialektiſche Gewanptheit und große Leber: 

legenheit über Pyrrhus, den er mitunter nicht fehr höflich 

behandelte. 

Pyrrhus eröffnet die Unterredung mit den Worten: 

„was habe ich, oder was hat mein Vorgänger (Patriarch 

1) Abgebrudt in 8. Maxrimi Opera, ed. Combefis, T. TI. p. 159 sqq.; 
au bei Mansi, T. X. p. 709760 (duch Druckfehler entftellt) und 
im Anhange zum 8ten Bande des Baronius. 
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Sergius) dir gethan, daß du uns überall ald Häretifer 

verſchreiſt? Wer hat dich je mehr geehrt, als wir, obs 

gleih wir dich nicht von Angeſicht kannten?“ Marimus 

erwiederte: „Letzteres ift richtig; aber ſeit ihr das hriftliche 

Dogma verlegt habt, mußte ich eure Gunft der Wahrheit 
nadjfegen ... Die Lehre von einem Willen ift dem 

Chriſtenthum zuwider, denn was ift unheiliger, als be- 

haupten: derfelbe Wille, durch den Alles erfhaffen ift, 

habe nad) der Menſchwerdung aud Speife und Tranf ver 

langt?" Pyrrhus: „Wenn Chriftus nur eine Perfon ift, 

fo wollte eben viefer Eine, alfo ift nur ein Wille vors 

handen.” M. „Das ift Confufion. In Wahrheit ift ver 

eine Ghriftus Gott und Menfd) zugleich ; ift er aber beides, 

fo wollte er ald Gott und ald Menſch, und zwar je dag, 

was der betreffenden Natur angemefjen ift; feine Natur 

entbehrte ihres Willens und ihrer Wirkſamkeit. Wenn bie 

Zweizahl der Naturen den einen Chriſtus nicht trennt, 

fo thut dieß aud nicht die Zweizahl der Willen und 

Operationen.” P. „Aber zwei Willen fegen body zwei 

Wollende voraus." M. „Das habt ihr allerdings in euren 

Schriften behauptet; aber es ift ungereimt. Angenommen 

ed wäre fo, daß zwei Willen zwei Wollende voraugfepten, 

fo müßten vice versa zwei Wollende aud zwei Willen 

haben. Wendet man dieß auf die Trinität an, fo müßt 

ihr entweder mit Sabellius fagen: weil in Gott nur ein 

Wille ift, fo ift auch nur eine Berfon (ein Wollender) 

in der Gottheit; oder ihr müßt wie Arius jagen: weil 

drei Mollende (Berfonen), jo müſſen in Gott drei Willen 

fein, alfo drei Naturen, denn die Verſchiedenheit der Willen 

fommt nad der Lehre der Väter von der Verſchiedenheit 
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der Naturen” . P. „Aber es ift nicht möglich, daß 

in einer Perfon zwei einander nicht wiverjprechende Willen 

find.” M. „Hienach gibft vu zu, es fönnen wohl zwei 
Willen in einer Perfon fein, nur fei nothwendig, daß 

fie fih mwiderfprechen. Aber woher fommt denn der Wider- 

ſpruch? Wenn von dem natürliden Willen (an ſich), fo 

füme er von Gott, und Gott wäre die Urſache des Kampfes. 

Kommt er aber von der Sünde, fo fonnte diefer Wider; 

ſpruch nicht in Ehriftus fein, weil er frei von aller Sünde 

war.“ P. „Das Wollen ift alſo Sade der Natur?“ 

M. „Allerdings, das einfache Wollen.” P. „Aber die 

Bäter fagen, die Heiligen hätten einen Willen mit Gott; 

find fie alfo der gleihen Natur wie Gott?" M. „Hier 

ift Mangel an Diftinftion, und du verwecjelft den Gegen: 

ftand des Wollend (das Gewollte) mit dem Willen an fid. 

Die Väter hatten bei jener Aeußerung nur den Gegen» 
tand des Mollend im Auge, und gebrauchten den Ausorud 

Willen nicht im eigentlichen Sinne." P. „Wenn der Wille 

Sache der Natur ift, jo müfjen wir unfere Natur fehr oft 

ändern, denn unfer Wille ändert fich oft, und wir müfjen 

anderer Natur fein, ald andere Menſchen, denn diefe wollen 

oft etwas Anderes, als wir." M. „Man muß das Wollen 

unterfcheiden von dem concreten Wollen eines beftimmten 

Dinges, wie man das Sehen unterſcheiden muß von dem 
Sehen eines beftimmten Dinged. Wollen und Sehen find 

Sade der Natur, und finden ſich bei Allen, welche gleicher 

Natur find; aber das Wollen und das Sehen eines bes 

1) Dieß lehrten Bafilius, Gregor von Nyffa, Gyrill u. A. Bol. 
die Sammlung der patriſtiſchen Stellen für zwei Energien, von Wa: 
rimus in f. Opp. T. IL p. 156 sgg. 

Iheol. Quartalſchrift 1857. I. peft. 14 
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fimmten Dinges, 3. B. ob rechts oder links, mac oben, 

oder nad) unten 2c. 2c., das find modi der Benügung des 

MWillend oder des Sehens, und durdy dieſe modi unter- 

fcheidet fid Einer vom Andern.” P. „Wenn vu in Ehri- 

ftus zwei natürlihe Willen behaupteft, jo hebit du feine 

Freiheit auf, denn was matürlih ift, ift nothwendig.“ 

M. „Weder die göttlihe nod die menſchliche vernünftige 

Natur Chrifti ift unfrei, denn die mit Vernunft ausge 

rüftete Natur hat die natürlihe Kraft des vernünftigen 
Berlangens, d. i. die Heiroug (dad Wollen) der vernünf- 

tigen Seele. Aus dem Sage aber: das Natürliche ift 

nothivendig, folgt Abſurdes. Gott ift natura gut, natura 

Schöpfer, aljo müßte er nothwendig Schöpfer, nothwendig 

gut jein. Und wäre derjenige nicht frei, der einen natürs 

lihen Willen hat, jo müßte umgekehrt der frei fein, ver 

feinen natürligen Willen hat, alfo das Lebloſe“ P. „Id 

gebe zu, es feien in Chriftus natürlihe Willen, aber wie 

aus zwei Naturen & rı owvderov von und anerfannt 

wird, fo müffen wir aud aus beiven Willen &v zu ow- 
Herov annehmen; deßhalb follen vie, melde zwei Willen 

wegen der Zweiheit der Naturen befennen, nicht mit denen 
ftreiten, die nur-einen Willen wegen der innigften Ber: 

bindung annehmen ; es ift nur ein Wortſtreit“ ). M. „Du 

irreft, weil du durchaus nicht einfiehft, daß Syntheſen nur 

ftatthaben bei Dingen, die in der Hypoftafe unmittelbar 

find (wie die Naturen), nicht aber bei den Dingen, die in 

einem Andern find (wie die Willen in den Naturen). 

Wenn man aber eine Synthefe der Willen annähme, müßte 

man nothivendig auch eine Synthefe aller andern Eigen, 

1) Mansi, |. c. p. 715. 
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thümlichfeiten der Naturen annehmen, alfo 3. B. eine Syn; 

thefe des Gefchaffenen mit dem Ungefchaffenen, des Bes 

Ihränften mit dem Schranfenlofen, des Sterblichen mit dem 

Unfterblihen, und füme fo auf abjurde Behauptungen... .* 

P. „Haben denn die Gigenthümlichkeiten der Naturen nicht 

auch ein Gemeinſames, wie die Naturen ſelbſt?“ M. „Nein, 

fie haben nichts Gemeinſames (vd. h. die Eigenthümlichfeiten 

der einen Natur haben mit denen der andern nichts Ge— 

meinjames), als die eine Hypoftafe.” P. „Aber fprechen 

denn die Väter nicht von einer Gemeinſchaft der Herrlich: 

feit und einer Gemeinfhaft der Erniebrigung, wenn fte 

jagen: die Gemeinfchaft der Herrlichfeit hat eine andere 

Duelle, und eine andere die der Schmah“ (jo fagte Papft 

Leo d. G., ſ. Conciliengeſch. Bv. I. ©. 342. c. 4, wo er 

davon fpriht, daß die der Gottheit und der Menfchheit 

in Ehrifto gemeinfame Ehre eine andere Quelle hat, als 

die beiden gemeinfjame Schmach). M. „Die Väter reden 

hier nad) Art der awridons (der communicatio idio- 
matum); dieſe aber jegt zwei und zwar unähnlidhe Dinge 

voraus, indem was dem einen Theile Ehrifti Ce. g. ihm 

als Gott) natürlich zugehört, dem andern Theile (dem 

Menſchenſohn) zugefchrieben wird. Und wenn du nad) der 

Art der avridooıg das Helnzua Ehrifti ein xowov nennft, 

jo behaupteft du eben damit nicht einen, fondern zwei 

Willen.“ P. „Wie, wurde das Fleifch Ehrifti nicht bes 

wegt durch den Winf des mit ihm verbundenen Logos ?* 

M. „Wenn du diefes fagft, trennft vu Ghriftus, denn durch 

feinen Winf wurde auh Mofes und David ıc. bewegt; 

wir aber fagen mit den Vätern, daß derfelbe höchfte Gott, 

welder unverwandelt Menſch geworben, nicht nur als Gott 

14 * 
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wollte das feiner Gottheit Gemäße, fondern ebenderfelbe 

auch als Menſch das wollte, was feiner Menjchheit gemäß 

if. Da alle Dinge die divanıg des Seienven haben, und 
diefer natürlich ift die Op) (dad Hinneigen) zu dem Vor— 

theilhaften, und die ayopum (dad Zurückweichen, Flichen) 

vor dem Vernichtenden, fo hatte auch der menjchgewordene 

Logos diefe divams der Selbfterhaltung, und zeigte ihre 
pm und ayopum durch die Energie: die og) in Ber 
nügung der phyfifhen Dinge (doch ohne Sünde), die 

pop aber, als er ſich vor dem freiwilligen Tode fürd- 

tete. That alfo die Kirche etwas Unpafjendes, wenn fie 

in der menjhlihen Natur aud) die ihr anerjchaffenen Eigen» 

thümlichfeiten, ohne welche die Natur gar nicht fein fann, 

fefthält?* P. „Aber wenn in der Natur Furt ift, fo ift 

etwas Böſes darin, und die menjchliche Natur (Ehrifti) ift 

bod frei von allem Böſen.“ M. „Du täufcheft dich wieder 

burd den Gleihlaut. Es gibt zweierlei Furcht, eine natur 

gemäße, und eine nicht naturgemäße. Erſtere dient zur 

Erhaltung der Natur, die andere ift unvernünftig. Chriftus 

zeigte nur die erftere; ich fage: zeigte, denn bei ihm 

war alles Phyſiſche freiwillig; er hungerte und bdürftete 

und fürdhtete jih wahrhaft, aber doch nicht wie wir, fons 

dern freiwillig." PB. „Man follte eben mit Vermeidung 

aller Epipfindigfeiten einfah jagen: Chriftus ift wahrer 

Gott und wahrer Menſch, und von allem Andern (nämlich 

den Eigenthümlicyfeiten und Willen der Naturen) abfehen“ !). 

M. „Das wäre eine Verwerfung der Eynoden und Näter, 

welche nicht nur die Naturen, ſondern aud deren Eigen: 

thümlichkeiten ausgeſprochen haben, lehrend: Einer und 

1) Mansi, I. c. p. 720. 
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derfelbe fei fihtbar und unfichtbar, fterblih und unfterblich, 

taftbar und unantaftbar, gejchaffen und ungefchaffen. Auch 

zwei Willen lehrten fie, nicht blos durch Gebrauch der Zahl 

zwei, fondern aud) durch die Entgegenfegung von @AAo xal &Alo 

und durch die Analogie von göttlich und menſchlich.“ 

P. „Man follte weder von einem nod zweien Willen fpre- 

hen, da die Synoden dieß nicht gethan haben und die 

Häretifer diefe Ausdrücke mißdeuten.“ M. „Wenn man 

nur Ausdrüde der Synoden gebrauden dürfte, fo dürfte 

man auch nicht fagen: wa picıs TE Hei Aoya 080apxwW- 
gıevn. Uebrigens, auch wenn man nur an die Synoden ſich 

halten will, wird man gezwungen, aus den zwei Naturen 

und ihren Eigenthümlichfeiten (melde die Synode von Chal—⸗ 

cedon lehrt), auf zwei Willen zu ſchließen und ſie anzus 

erkennen. Inter Gigenthümlichfeiten einer Natur verfteht 

man ja das, was ihr gvosxwg angehört, jeder Natur Ehrifti 

aber ift ein Wollen natureigen (pvowxwg Euruäpvxev). Und 

wenn die Synoden den Apollinaris und Arius anathematis 

firten, von denen jeder nur einen Willen lehrte, — jener, 

weil er die oap& Ehrifti für wefensgleih erflärte mit der 

Gottheit, Arius aber, weil er den Sohn erniebrigend, ihm 
feinen wahrhaft göttlihen Willen zuſchrieb —; wie füns 

nen wir dann anftehen, zwei Willen zu lehren. Herner, 

die fünfte Synode erflärte: „wir anerkennen alle Schriften 

des Athanafins, Baſilius, Gregor u. A.; in dieſen aber 

find deutlich zwei Willen gelehrt.” P. „Scheint dir denn 

der Ausdrud natürliher Wille nit anſtößig““ M. 

„Es gibt drei Arten des Lebens in den Gefhöpfen, das 

Pflanzenleben, das empfindende Leben und das denkende. 

Der Pflanze ift von Natur eigen, daß fie wachſe ıc., 

den empfindenden Greaturen, daß fie begehren, den 
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denfenden Gefchöpfen, daß fie wollen. Alles Vernünftige 

muß darum von Natur wollend fein. Nun hat der Logos 

eine vernünftig befeelte Menjchheit angenommen, darum 

muß er auch, fo fern er Menſch ift, wollend fein.” P. 

„Ich bin überzeugt, daß die Willen in Ehriftus ven Ras 

turen angehören, der creatürliche Wille feiner gefchaffenen 

Natur ıc., und daß die beiden Willen nicht in einen zu 

fammenfallen fönnen. Aber diejenigen, welde in Byzanz 

gegen die natürlihen Willen fämpfen, behaupten, die Vaͤ— 

ter hätten gejagt, der Herr habe xar' oixeiworw (Aneig- 

nung) einen menfhlihen Willen“ ), M. „Es gibt zweier 

lei Aneignungen, nämlid die wefentliche, durd die Jeder 

hat, was der Natur angehört, und die relative, wenn wir 

Fremdes freundlih und aneignen. Welche Aneignung ift 

hier gemeint?" P. „Die relative?" M. „Wie unpaffend 

dieß fei, wird fi bald zeigen. Das Natürlihe wird nicht 

erlernt; au das Wollen wird nicht gelernt, folglich hat 

der Menſch von Natur ans dag Willensvermögen.... 

Wenn nun aber jene behaupten, Ehriftus habe den menſch⸗ 

lihen Willen nur als ein Fremdes angenommen, jo müfjen 

fie confequent fagen, er habe auch die andern Eigenthüm- 

lichfeiten der menfchlichen Natur blos als Fremdes ſich 

angeeignet, wodurch die ganze Menſchwerdung zu einem 

Schein würde. Ferner: Sergius anathematifirte Jeden, 

der zwei Willen annimmt. Nun nehmen aud vie Lehrer 

jener olxeiworg zwei Willen an, wenn glei einer davon 

nur der angeeignete ift, alſo anatbematifiren die Freunde 

des Sergius ſich felbft. Und wenn fie, freilih fälſchlich, 

behaupten, zwei Willen machen zwei Perfonen nöthig, fo 

1) Mansi, ]. c. p. 721. 
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führen die Lehrer jener oixelworg felbft zwei Perfonen in 

Ehriftus ein.“ P. „Lehrten denn die Väter nicht, daß, 

Ehriftus unferen Willen in fih gebildet habe (ev Eavzp 

Ervnwoe)!" M. „Ia, fie lehrten auch, er habe unfere 
Natur angenommen, aber fie meinten damit nicht xar’ 

olxelwow." DB. „Aber wenn fie fagen: Chriſtus habe uns 

fern Willen in ſich gebildet, kann dann damit ein nas 
türliher Wille gemeint fein?” M. „Allerdings, da Ehris 

ſtus aud wahrer Menſch ift, fo hat er in ſich und durch fidh 

das Menſchliche Gott unterworfen und uns ein Mufter 

anfgeftellt, nichts zu wollen, als was Gott will.” P. 

„Aber die nur einen Willen annehmen, meinen es nicht 

bös“ . M. „Auch die Severianer fagen, fie meinen es 

nicht 6ö8, wenn fie nur eine Natur annehmen. Aber 

welches foll denn dieſer eine Wille fein?" PB. „Eie 

nennen ihn den gnomifchen, vorm ift aber, wie Eyrill 

fagt, der zoorog Gong, daß wir tugendhaft oder ſündhaft 

leben.” M. „Die Lebensweife ift Sade der Wahl, beim 

Wählen aber wollen wir, darum ift yraum das Wollen 
eines wirklichen oder vermeintlichen Gutes. Wie fann man 

nun fagen: der Wille fei gnomifch, d. h. aus einer yraum; 

das heißt ja nichts anderes, als der Wille gehe aus einem 

Willen hervor, was nicht möglich iſt? Webervieß, wenn man 

Chriſto eine yo zufchreibt (ein Wählen), fo macht man ihn 

zu einem bloßen Menfchen, ale ob er wie wir nicht gemußt 

hätte, was zu thun, überlegt und berathichlagt hätte... 

vielmehr, da feine Hypoftafe eine göttliche, jo beſaß er 

ſchon durch das Sein das natürliche Gute“?). P. „Sind 

1) Mansi, 1. c. p. 725. 

2) Mansi, |. c. p. 728, 
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denn die Tugenden etwas natürlihes?" M. „Gewiß.“ 
P. „Aber warum find dann nidt alle Menſchen gleidy 

"tugendhaft, da alle non ciner Natur find M. „Weil 
wir das Natürliche nicht gleichmäßig ausbilden, nicht gleich— 

mäßig nad dem ftreben, wozu wir geboren find.“. P. 

„Aber wir erwerben die Tugenden doch durch Aſceſe.“ M. 

„Die Afcefe und die ihr folgenden Anftrengungen dienen 

nur dazu, die Täuſchungen der Einne zu vertreiben; vers 

ſchwinden dieſe, fo fommen die natürlichen Tugenden von 

ſelbſt.“ P. „Es ift alfo Blasphemie, in Ehriftus eine 

yyoaun zu behaupten.“ M. „vie Väter gebrauden yraym 

in verfchiedenem Sinne, ald Rath, 3. B. wenn Paulus 

fagt: in Betreff der Jungfrauen habe ich fein Gebot, aber 

eine yaum; oder ald Berathſchlagung, bald als 
Sentenz, ald Meinung, Anſicht. Ja ich habe in 

der Bibel und den Vätern 28 Bedeutungen von Yvaum 

gefunden... Diejenigen nun, welche einen gnomiſchen oder 

wählenden Willen ꝛc. behaupten, müfjen ihn entweder für 

einen göttlichen oder englifchen oder menſchlichen ausgeben. 

Erklären fie ihn für göttlich, jo nehmen fie nur eine gött— 
lihe Natur Ehrifti an; wenn für englifh, fo nur eine 

Engelsnatur, wenn für menſchlich, fo nur eine menſchliche 

Natur". BP. „Um allem dem zu entgehen, fagen fie, 

der Mille fei weder Sade der Natur noch der Önome, 

fondern er fei in uns Sade der Gewandheit (Em- 

ındeworng, habililas).“ M. „Entweder ift diefe Gewand» 

heit xaza pvow und dann führt jener Ausdruck nur durch 
einen Umweg auf den natürlihen Willen zurüd; oder ed 

ift die Gewandheit Sache der Anlernung. In legterem 

1) Mansi, I. c. p. 729. 
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Falle müfjen fie der Schrift entgegen behaupten: Chriſtus 

babe nit gewußt bevor er lernte, und verfallen in 

Neftorianismus, der auch nur einen Willen in den zwei 

von ihm erfonnenen Perfonen annimmt. Nennen fie aber 

jenen einen Willen Ehrifti den hHypoftatifchen, fo fommt 

er nur der Perfon des Sohnes zu und fie behaupten damit, 

der Sohn habe einen andern Willen, als der Vater. Nen— 

nen fie ihn nrapa Ypvow, fo vernichten fie damit die Na- 

turen in Chriftus. Ich möchte fie fragen: will Gott 

Bater ald Gott oder ald Vater? Will er ald Vater, fo 

ift fein Wille von dem des Eohnes verfchieden, was häs 

retiſch iſt. WIN er aber ald Gott, fo folgt daraus, daß 

der Wille Sade der Natur fei. Berner, da die WVäter 

lehren: zwei die nur einen Willen haben, haben aud 

nur eine Subftanz, jo müffen die Monotheleten behaupten: 

Gottheit und Menfchheit in Ehriftus jeien ein und dieſelbe 

Subftanz. Ferner, da die Wäter lehren: zweierlei Uſien 

haben nicht einen gemeinfamen Willen ; fo dürfen fie noth- 

wendig nicht behaupten, beide Naturen Ehrifti hätten einen 

gemeinfamen Willen ; behaupten fie ed dennoch, fo wider- 

iprehen fie den Vätern.” P. „Aber fie berufen fih ja 

felbft auf die Väter“ M. „Nur die Neftorianer und 

Monophyfiten, obgleih Gegenfäge, lehren einen Willen, 

nicht aber die anerfannten Väter” '). P. „Aber Gregor der 

Theologe (orat. 2 de filio) jagt: fein Wille war in nichts 

Gott widerſprechend, ganz vergöttliht. Spricht dieß nicht 

gegen zwei Willen?" M. „Im Gegentheil, wie das Ent: 
zündete ein Entzündendes vorausſetzt, jo das Vergöttlichte 

ein Vergöttlichendes. Ueberdieß nennt berjelbe Gregor 

1) Mansi, |. c. p. 732. 
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ganz ähnlich and die menfhlihe Natur Ehrifti vergötts 

fit; muß man deßhalb die zwei Naturen läugnen?“ P. 

„Du haft recht; aber fie führen aud den Gregor von 

Nyſſa (orat. 1 de resur.) an, der von Ehriftus fagt: die 

Seele Ehrifti will, der Leib (des Kranfen) wird berührt, 

und durch beides die Kranfheit vertrieben (Matth. 8, 3). 

Hier fagt Gregor: die menſchliche Seele Ehrifti wollte durch 

den göttlihen Willen der mit ihr Hypoftatifch geeinigten 

Gottheit.“ M. „Dürfte man fagen: das Wollen ver wuyn 

foınme von der Gottheit, fo dürfte man mit gleichem Rechte 

auch fagen: felbft vie leiblihe Berührung fomme von der 

Gottheit, was abfurd if.“ P. „Du haft Recht. Aber fie 

berufen fih aud auf Athanafius, welcher (orat. major de 

fide) fagt: der (menſchliche) vös des Herrn ift nicht ber 

Herr ſelbſt, fondern fein Wille, oder feine BuAnoıg oder 

feine Energie auf etwas." M. „Diefe Etelle beweist 

gegen fie. Denn wenn der »äg Chrifti nicht felbft ver 

Herr ift, jo ift er offenbar nicht puoeı göttlich, aber hypoſta⸗ 

tifch mit dem Herrn geeinigt, und darum feine Feinaıs, 

Bölnoıg oder Evepysın. Athanafius richtet ſich hier nad 

dem Spracgebrauhe des Clemens von Alerandrien 

(Strom. lib. VI), nad) weldem die Heino = väg ogex- 
tıxog (begehrenvder Geift), Aalyaıg = vernünftiges Ber 

gehren; den Ausdrud Evepyeı« rupog zı aber gebrauchte der 

h. Athanafius, weil der Herr bei allen feinen gottgezies 

menden (feiner göttlihen Natur angehörigen) Thaten fid 

der hypoftatifch ihm geeinigten vernünftigen Menſchenſeele 

bediente.” P. „Du haft Recht; aber Athanaftus fagt 

weiter: der Herr wurde aus dem Weibe geboren, aber 

ohne farfifhe YeAnuara und Aoyıouol wsgwruwoı; die 

IElroıg war nur die der Gottheit.” M. „Athanafius 
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fpricht. Hier gar nicht von dem Willen Ehrifti, fondern das 

von, daß die Menſchwerdung erfolgte rein durch göttlichen 

Willen, ohne den Willen des Fleifches, ohne Zuthun eines 

Mannes. Ueberhaupt lehren die Väter, wie die h. Schrift, 

daß der Herr feinen zwei Naturen nad unfer Heil ge; 

wollt und gewirft habe.” P. „Habe die große Güte, 

dieß zu zeigen” ). M. „Nah Joh. 1, 43 wollte Jeſus 

nah Galiläa gehen; er wollte dahin gehen, wo er 
noch nit war. Nun war er aber blos der Menſch— 

heit nad) nicht in Galiläa, denn als Gott ift er überall; 

er wollte alfo nah Galiläa gehen als Menſch, nicht als 

Gott, und hatte ſonach als Menſch einen Willen. Ebenfo 

oh. 17, 24: er wollte, ald Menſch, daß wo er, auch 

feine Schüler feien, denn nur als Menſch ift er an einem 

gewiffen Orte. Bei Joh. 19, 28 und Matth. 27, 34 

fagte Jefus: mid dürſtet und wollte den mit Galle 

gemischten Wein nicht trinfen; dürften kann aber doch offen, 

bar nur die Menfchheit, und darum war es auch fie, die 

den unpafjenden Trunf nicht nehmen wollte Auch in 

Joh. 7, 1; Marf. 9, 29; 7, 24; I. Cor. 13, 4; Marf. 

6, 48; Matth. 26, 17; und Philipp. (nit Hebr. wie 

Marimus fagt) 2, 8 ift der menſchliche Wille Chrifti ans 

gedeutet. In Pf. 39, 7. 8. heißt es: Schlachtopfer 

und Speifeopfer haft bu nit verlangt, aber 

meinen Leib haft du zugerihtet (zum Opfertob 

beftimmt).... fiehe, ih fomme, im Bude iftvon 

mir gefhrieben, daß ih deinen Willen thun 

müjfe, und ih wollte ed. Daß dieß auf Chriftus 

ald Mensch gehe, leugnet Niemand; und ſonach fchreibt 

1) Mansi, 1. c. p. 736. 
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ihm tiefe Stelle auch als Menſch ein Wollen zu. Nach 

I. Mof. 1, 26 ift der Menſch nad) Gottes Ebenbild ger 

ihaffen; darum muß die menſchliche Natur das Vermögen 

ver Freiheit haben, wie die göttlihe. Und wenn Ehriftus 

den menfchlihen Willen nicht angenommen hat, wie fie 

behaupten, jo hat er ihn auch nicht geheilt, und wir find 

des vollftändigen Heils nicht theilhaftig, Daß aber ber 

Herr aud einen göttlihen Willen hatte, erhellt aus Luk. 

13, 34 und Job. 5, 21%. P. „Dieß beweist allerdings 

zwei natürliche Willen. Aber warum hat der Papſt Vis 

gilius die Schrift des Mennas, welde nur einen Willen 
lehrt, angenommen, nachdem fie ihm im Gabinette des 
Kaiferd (Iuftinian) und im Eenate gezeigt worden war?“ 

M. „Ich ftaune, daß ihr und euer Vorgänger, die ihr doch 

Patriarchen feid, zu lügen wagt. Sergius fagte in feinem 

Briefe an Honorius, Vigilius habe über jene Schrift Nach— 

richt erhalten, aber nicht, daß fie ihm gezeigt oder übers 

geben worden feiz du aber fagit in deinem Briefe an P. 

Johannes, fie fei ihm gezeigt und übergeben worden. 

Welhem von eud beiden fol man nun glauben?“ P. 

„Aber Papft Honorius hat in feinem Schreiben an Ser: 

gius nur einen Willen behauptet.“ M. „Der Concis 

pient jenes Briefed von Honorius, der fpäter im Auftrag 

Johannes IV. aud an K. Eonftantin jchrieb, verfichert, dort 

nur gejagt zu haben: als Menjc habe Jefus nur einen 

Willen gehabt (das Geſetz des Geiftes), und nicht zugleich 

auch den Willen der Glieder“ 3, P. „Mein Vorgänger 

1) Mansi, |. c. p. 737. 
2) Mansi, I. c. p. 740. 

3) Bgl. voriges Heft der Duartalfchrift S. 23 f. 
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hat es anders verftanden.” M. „Nichts entfernte mich fo 

jehr von deinem Vorgänger, als feine Unbeftäntigfeit. Bald 

billigte er den Ausdruck: ein göttliher Wille Ehrifti, 

bald ein PAelevrıxov Heinua, bald: ein vroorazıxov, 

bald Efsauaorıxov, bald sroowperıxov, bald yrwuıxov, bald 

oixororxov. Durch jene Urkunden aber (die Efthefis) 
hat er Spaltung verurſucht.“ (Im Nächftfolgenden wider: 

legt Marimus die Behauptung des Nyrrhus, daß Sophro- 

nius von Gonftantinopel den Streit angefangen habe.) 

M. „Wir wollen jezt, nachdem die Unterfuchung über die 

zwei Willen zu Ende, zu den zwei Energien übergehen“). 

P. „Da das Wollen Sache der Natur ift, fo muß per 

Synecdochen aüch das Wirfen Sache der Natur fein, und 

ich widerrufe meine früheren -gegentheiligen Behauptungen“.. 

M. „In deinen Schriften habe ich gefunden, daß du Ehrifto 
ald Ganzem nur eine Energie zuſchreibſt. Da nun 

fein Ganzes feine Hypoſtaſe ift, jo müßte auch diefe feine 

einzige Energie bypoftatifch fein. Dann aber wäre fie von 

der Energie jeined Vaters und feiner Mutter verjchieden, 

wie er von beiden hypoftatifch verjchieden ift“*). P. „Wenn 

ihr wegen der PVerfchiedenheit der Naturen in Chriftus 
zwei Energien behauptet, und nicht wegen der Ginheit fei- 

ner Perfon eine einzige, fo müßt ihr auch wegen des fub» 

ftantiellen Unterfdiedes von Leib und Seele zwei Energien 
im Menjhen annehmen, und folgeredht wären dann in 
Ehriftus drei Energien.” M. „Was ihr da gegen bie 
Eigenthümlichkeiten der Naturen (in Ehriftus) vorbringt, 

das wenden die Monophyfiten gegen die Naturen jelbft 

1) Mansi, |. c. p. 744. 
2) Mansi, |. c. p. 745. 



216 Sophronius und Marimus 

ein, und was die Väter diejen entgegengehalten haben, 

das halten wir euch entgegen. Ihr nehmet mit und zwei 

Naturen in Ehriftus an, und nicht blos eine wegen ber 

Einheit feiner Perfon. Wenn ihr aber wegen des ſub— 

ftantiellen Unterſchiedes von Leib und Seele zwei Ener 

gien im Menſchen behauptet, jo müßt ihr aud zwei Nas 

turen im Menfchen annehmen, und ſonach in Chriſtus 

drei. Nehmet ihr aber nicht drei Naturen in Ehriftus 

an, fo habet ihr au fein Recht, und einen Vorwurf zu 

machen, daß wir nicht drei Energien behaupten. Ueber; 

bieß: was eins ift in Rüdficht auf die Gattung (Eldog) 
Menſch, das ift nicht aud eins durch jubftantielle Ein- 

heit von Leib und Seele. Die menſchliche Natur ift eine, 

weil fie der ganzen Gattung gemein ift, nicht aber weil 

Leib und Seele eind wären. Ebenfo ift es in Betreff der 

Energie. Wenn wir nun Ehrifto eine menfhlihe Gat- 

tung senergie zufchreiben, fo entgehen wir der Alternative: 

die Energie entweder der Perfönlichteit (Hypoſtaſe) zuzu: 

theilen, oder Drei Energien in Ghriftus anzuerkennen, 

weil die Energie ſich nad) der Natur richtet“ 1), P. „Den 

Energien entſprechen, jagt Neftorius, Perfonen, darum 

fallet ihr dur die Lehre von zwei Energien in den Nes 

ftorianismud.* M. „Vor Allem hat Neftorius bei zwei 

Perfonen nur einen Willen gelehrt. Aber wenn es 

wahr wäre, was ihr jaget, daß den Energien die Perfonen 

entſprechen, fo müßten umgefehrt den Perfonen aud die 

Energien entſprechen, und ihr müßtet dann wegen der 

1) So glaube ih den Sinn biefer fhwierigen Stelle auffaffen zu 
müflen. Die alte lat. Ueberjegung von Turrianus weicht hier wills 
führlih vom Griechiſchen ab und ift unrichtig. 

————— 
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drei PBerfonen drei Energien in der Trinität anerfennen, 

oder wegen der einen Energie nur eine Perfon... Ebenſo 

müßte man fagen, weil es viele Perfonen in dev Menſch— 

heit gibt, gibt ed auch viele menſchliche Energien, während 

ed in der That nur eine menfhhlihe Energie gibt (xar' 
eldog), und die Väter (Gregor von Nyfja) fügen: was 

die gleiche Uſie hat, hat audy die gleiche Energie. Berner: 

wenn fie behaupten, ven Energien entjprehen Perſonen, 

und wenn jie felbft (anderwärts) jagen, Ehriftus habe 

viele Energien (dieß lehrte Honorius), jo würde folgen, 

daß fie dem einen Chriſtus viele Perſonen zujchreiben 

müßten. Berner: wenn den Energien Perfonen entjprechen, 

jo hören legtere auf, wenn erftere aufgehoben werden. Nun 

wollen aber die Monotheleten (den Ausdruck) eine oder 

zwei Energien aufheben, und würden damit, wenn fie 

könnten, Chriſtum felbft aufheben '). — Betrachten wir 

und jelbft, fo finden wir, daß Jemand gehen und zu gleis 

her Zeit denken fann, ohne daß er dadurch zu zwei 

Menſchen wird, und ohne daß er vie feinen (beiden) Nas 

turen (Leib und Eeele) entjpredenden Wirfungen vers 

miſchte. Ebenjo bewahrt ein glühend gemadtes Schwerdt 

jeine beiven Naturen (Eifen und Feuer) und deren natürs 

liche Wirfungen, es ſchneidet und brennt zugleich; aber es 

ift do nur ein Echwerdt, ohne daß jedoch die Naturen 

bejjelben vermijcht wären.” P. „Aber es ift (in Chriftus) 

nur ein Wirfender, und darum nur eine Wirkung, 

Energie." M. „Diefer Eine der Perfon nad, ift zweifach 

den Naturen nad), und wirkte darum zweifady, als Einer, 

jo daß mit der Mehrzahl der Energien nit auch eine 
— —— 

1) Mansi, 1. c. p. 748. 
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Mehrzahl der Perſonen eingeführt wird. Wollte man aber 

die Energie nit den Naturen, fondern der Perſon zus 
fchreiben, jo würde man auf Thorheiten fommen, die ſchon 

abgewiefen find. Was würdeft du fagen, wenn ein Ans 

derer behauptete: weil Ehriftus eine Perſon ift, fo hatte 

er auch nur eine Natur? Doch, wenn ihr nur eine 

Energie annehmet, welches fol viefe eine fein; bie gött— 

liche, oder menſchliche oder feine von beiden? Wenn bie 

göttliche, fo war Ehriftus purer Gott; wenn die menfds 

liche, jo nur Menſch; wenn feine von beiden, fo war er 

weder Gott noch Menſch.“ P. „Wenn wir von einer 

Energie der Gottheit und Menfchheit Chrifti reden, fo 

meinen wir nicht, in ihm fei fie vorhanden Aoyp gYucewg, 
fondern zoonp Erwoewg (dur die Einigung von Gotts 

heit und Menjchheit).” M. „Wenn er die Energie, wie . 

ihr fagt, durdy Evwaıg hat, fo war er vor dieſer Erwaug 

ohne Energie, hat alfo ohne Energie und mit Zwang die 

Welt gejhaffen. Ferner: da der Vater und heil. Geift 

nicht auch hypoſtatiſch unirt find mit dem Fleiſch, Jo hätten 

fie folglid) feine Energie, wären nicht aud Weltfchöpfer. 

Ferner: müßt ihr die Energie entweder eine gejchaffene 

oder ungefchaffene nennen, denn ed gibt fein Drittes; 

wenn eine gejchaffene, jo weist fie nur auf eine geſchaf— 

fene Natur Chrifti Hinz im anderen Falle nur auf eine 

ungefchaffene; wie fönnte die Energie einer gefchaffenen 

Natur eine ungefhaffene fein, und umgekehrt?! P. 
„Stimmft du auch denen nicht bei, weldhe das amoreleoua 

(Effeft) der von Chriſtus vollzogenen Handlungen unter 

ni Evepyeıa verftehen?" ') M. „Berjchiedene Handlungen 

1) Mansi, 1. c. p. 749. 
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haben verfchiedene Effekte, und nicht einen. Wenn aud 

bei dem glühenden Schwerdte die Energie des Feuers und 

tie.des Eiſens geeiniget find, fo ift doch der Effeft des 

Feuerd das Brennen, der des Eiſens das Schneiden, wenn 

fie glei nicht von einander getrennt erſcheinen in vem 

brennenden Schnitt und in dem fchneidenden Brennen. 

Man fann nicht von einem Effeft ſprechen, wenn nicht 

auh eine Handlung da if. Da nun der Handlungen 

Ehrifti viele find, fo müßt ihr zahllofe Effekte annehmen, 

oder, wenn ihr einen Effeft fefthalten wollt, müßt ihr 

aud nur eine Handlung Ehrifti annehmen. Uebrigens 

haben wir nicht von ven Handlungen Ehrifti zu reden, 

nicht von dem, was &w Xguors ift, ſondern von dem, 

was & Xgıorp ift, von dem phyſiſchen Verhältnig ver 

Ufien Ehrifti, ob ed durch die Einigung der Menfchheit 

und Gottheit beeinträchtigt wurde oder nicht... . Uebrigens 

habt ihr nicht (wie du glauben maden willft) mit Ruͤck— 

jicht auf vie Handlung (TO Epyov, arrorsleouc), fondern 
mie Ruͤckſicht auf die phyſiſche Beichaffenheit der geeinigten 

Naturen von einer Energie gefprodhen und fo das Fabel: 

tier Bockhirſch aufgeftellt. Das beweifen deutlich die Ca— 

pitula des Cyrus, die ihr angenommen habt, worin gelehrt 

it, Chriſtus habe durch diefelbe Energie Göttliches und 

Menſchliches gewirft. Dieß widerfpriht der Schrift und 

den h. Vätern, ja jelbft der Natur der Sache, denn fein 

Ding fann neben feiner natürlihen Wirfung nod eine 

entgegengejegte haben, das Feuer fann nicht warm und 

kalt zugleih maden. Ebenfo fann nidt eine Natur 

Wunder wirken und Leiden erbulden” Y. P. „Aber Ey 

1) Mansi, l. c. p. 751. 

iheol. Duartalfrijt. 1857. IL Heit. 15 
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rin fagt doch, Chriftus habe uw auyyern du aupolv 
Evepyeıov an den Tag gelegt.” M. „Eyrill war weit ent- 
fernt, der Gottheit und Menſchheit nur eine guown 
Ev&pyeıa zuzuſchreiben, denn er lehrt ja anderwärts: Fein 

Vernünftiger wird behaupten, daß Schöpfer 

und Gejhöpf eine und diejelbe Energie haben. 

Vielmehr wollte er zeigen, daß die göttlihe Energie eine 
und diefelbe fei, fowohl ohne Verbindung mit der Menſch— 

heit, al8 in Verbindung mit derfelben, gleichwie die Energie 

des Feuers eine und dieſelbe ift, fowohl in als ohne Ber: 

bindung mit einer vr. Der Vater Eyrill hat jo nicht 

von einer Energie der beiden Naturen in Chriftus ger 

ſprochen, ſondern gejagt, die göttliche Energie fei eine 

und diefelbe, die gleihe im fleifchgewordenen Eohne wie 

im Vater; und Chriſtus habe die Wunder nicht durd all: 

mächtigen Befehl (= göttlihe Energie) allein, aſomatiſch 

gewirft — auch nad) der Fleiſchwerdung iſt er ja Ouospyog 
dem aſomatiſch wirfenden Vater — fondern er hat fie auch 

durch leiblihe Berührung (apn) ſomatiſch gewirkt, alfo 

di’ aupolv. Die durch das Wort und den allmächtigen 
Willen geſchehene Wiedererweckung des Mädchens und Heis 

lung des Blinden war verbunden mit der dur Berührung 

ſomatiſch vollzjogenen Heilung. Die göttliche Energie hob 

dabei die menſchliche nicht auf, fondern benügte fie zu 

ihrer eigenen Manifeftation. Das Ausftreden der Hand 

(bei der Heilung des Blinden), das Mifchen von Speichel 

und Erde 2c. gehörte der Evepyaız der menſchlichen Natur 

Ehrifti an, und Gott war beim Wunder zugleich aud als 

Menſch thätig. Eyrill hat alfo die Eigenthümlichfeit jeder 

Natur nit verfannt, fondern die ſchöpferiſche göttliche 

Energie und die Zwzum (d. i. die durch die menjchliche 
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Seele bewirkte leibliche Energie) ald aovyyuzug im fleiſch— 
gewordenen Logos verbunden gejchen.” PB. „Du haft gut 

gezeigt, daß der h. Eyrill der Lehre von zwei Energien 

nicht widerſpreche, im Gegentheil mit ihr harmonire; aber 

der h. Dionyfius Areopagita fpriht von einer xaun Iear- 
dgixn Evepyan" M. „Hältft du diefe za Heavdoun 
&veoyaıa für etwas quantitativ oder qualitativ Neues ?“ 
P. „Für quantitativ neu.” M. „Dann müßte in Ehriftus 

aud eine dritte Natur, Fewdgıxn, angenommen werben, 
denn eine dritte Energie (und das wäre fie, wenn fie 

quantitativ neu wäre), fegt eine dritte Natur voraus, 

weil zum Begriffe Natur das Moment der eigenen wejen- 
haften Wirffamfeit gehört. Iſt aber das Neue ein qua- 

litativ Neues, fo ift damit nicht eine einzige Energie, 

jondern die neue, geheimnißvolle Art und Weife der 

menſchlichen Thätigkeiten (Energien) Chrifti ausgedrüdt, 

weldye eine Folge ift der geheimnißvollen Vereinigung und 

Perichorefe (= das Ineinanderfihbewegen) der zwei Na— 

turen in Ehriftus. Ja, in dem Ausdrucke Ieavdgıen Eveg- 
yeao wird, weil er die Naturen numeriſch aufführt, 

periphraftifch (mittelbar) zugleih aud die Zweiheit ver 

Energien gelehrt. Denn hebt man die zwei Gegenjäge 

(Göttliches und Menſchliches in Chriftus) auf, fo bleibt 

nichts Mittleres übrig. Und gefegt, e8 wäre nur eine 

einzige Energie in Ehriftus, die Heavdguen, jo hätte Ehriftus 
als Gott eine andere Energie ald der Vater, denn die des 

Vaters ift unmöglid gottmenjhlih.* PB. „Den Sag, was 

gleiher Natur fei, habe auch die gleiche Energie (wie die 

drei PBerfonen der Trinität), und was fid in der Energie 

unterjcheide, unterfcheide fi auch in der Natur, — dieſen 

Sag haben vie Väter nur in Betreff ver Theologie, und nicht 

15 * 
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auch in Betreff der Defonomie (Menfhwerdung) aufgeftellt.“ 

M. „So wäre alfo nad) Euch der Eohn nad) feiner Menſch— 

werdung nit mehr gleicher Theologie mit dem Water, 

er dürfte auch nicht mehr neben dem Water angerufen 

werben, er wäre nicht gleiher Eubftanz mit dem Vater, 

und ed wären die Bibelftellen unwahr, welche ihm dieſelbe 

Energie zufchreiben, wie dem Vater (Joh. 5, 17. 19. 21; 

10, 25. 38). Berner: die fortwährende Weltregierung ift 

Sache Gottes, nit nur des Vaters und Geiftes, fondern 

aud des Sohnes; folglich hat der Eohn aud nad der 
Menſchwerdung noch diefelbe Energie wie der Vater“... 

P. „Wenn wir von einer Energie fpredhen, wollen wir 

das menjhlihe Wirken Ehrifti nicht aufheben, aber ver 

göttlihen Energie gegenüber ift und heißt es Leiden.“ 

M. „Die Dinge werden nicht erfannt aus dem Gegenſatze 

durch bloße Negation, fonft müßte man 3. B. die menſch— 

lihe Natur bös nennen, weil die göttlihe gut ift. 

Ebenſo darf man nicht fagen, weil die göttlihe Bewegung 

Energie ift (ein Wirfen), fo ift die menſchliche ein 

Leiden. Aud die Väter nennen das menſchliche Wirken 

nicht blos Leiden, fondern aud dwwaıs, Evepysur, xi- 
moig 2. ıc. und zwar nicht im Gegenfage zur göttlidyen 

Thätigfeit, fondern nad) ihrer eigenen Art und Weife, die 

fie vom Schöpfer erhalten hat. Eofern fie 5. B. erhaltend 

wirft, heißt fie duvanus, fofern fie in allen Wefen derfelben 

Gattung (Er rracı Toig Ouosıdeow) die gleiche ift, heißt 
fie &nepyea ıc. ıc. Und aud, wenn die Väter das menſch— 

liche Wirken ein Leiven nannten, thaten fie dieß nicht im 

Gegenfage zum göttlihen Wirken, ſondern in Rückſicht auf 

die vom Schöpfer eingepflanzte Art und Weife des men» 

lichen Wirfins jelbft. Und wenn (Papft) Leo fagt: agit 
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utraque forma etc., fo ift dieß nichts Anderes, ald was 

ein Anderer fagt: nachdem er vierzig Tage gefaftet, 

hbungerte ihn. Er gewährte nämlidy der Natur, wann 

er wollte, daß fie das ihr Eigene wirke.“ 

Durch diefe Auseinanverfegung wurde Pyrrhus über: 

zeugt, und legte bald darauf zu Rom freiwillig ein orthos 

doxes Glaubensbefenntnig ab. Leider führte ihn fpäter 

die Begierde, wieder auf den Etuhl von Gonftantinopel zu 

gelangen, in die Reihen der Monotheleten zurüd. Die 

Disputalio Maximi aber ift dad Beſte, was in jener Zeit 

zur Vertheidigung der Lehre von zwei Willen in Chriftus 

gefchrieben worden ift. 

Hefele. 
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Ueber den Charakter der flawifchen Liturgie. 

Bei der Wichtigkeit und dem Intereffe, welches die Frage 

nach der wejentlichen Beichaffenheit der ſlawiſchen Liturgie 

in der Lirhengefchichte überhaupt, und befonderd für die 

Kirchengeſchichte der Slawenländer in Anſpruch nimmt, 

verdient diefelbe um fo mehr eine eingängliche Erörterung, 

je weniger die Gelehrten über den Charakter der ſlawiſchen 

Liturgie einig find. 

So einftimmig diefe Liturgie auf die Stawenapoftel 

Eyrill und Method ald ihre Urheber zurüdgeführt 

wird, fo wenig ift man darüber einig: welde Liturgie 

die genannten Männer ind Elawifche übertrugen. 

Während die Einen die fraglice Liturgie für die 

griechiſche der Kirche von Gonftantinopel ausgeben "), 

1) Ich nenne unter Diefen den Leitmeriger Rathsherrn und böh— 

mischen Grulanten Stranffv (+ 1657), welcher aus Abneigung gegen 

Rom in f. Werfe vom Staate Böhmens (M. Pauli Stransky Respu- 
blica Bojema. Lugd. Batav. Elzevir. 1634, 16. it. recogn. et aucta 

1643, 8. Amstel. 1713, 12. Francof. 1719, fol.) c. 6. $. 3. jchreibt: 

Graecorum enim is (Methodius) in religiosis rebus instituta seque- 

batur, et graeco, in plerisque tum adhuc oppido sinceriore, non 
Romano ritu plantatam in Bojemia (!) ecclesiam ordinarat, — Kohl 
in f. Introductio in historiam Slavorum, Dobromffy in f. Gyrill 

und Method, fo wie in f. Mährifhen Legend, Dümmler im Archiv 
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behanpten Andere, Methods Liturgie fei Feine andere als 

die der römiſchen Kirche geweſen "), indefjen Dritte die 

Frage nad der wahren Eigenthümlicyfeit der flawifchen 

Liturgie ganz unentfchieden laffen 2). 

Solcher Unbeftimmtheit und folhem Wiverftreit der 

Meinungen wäre fein Raum gegeben, wenn ein ädhter 

Codex der urfprünglihen von Eyrill und Method verfaßten 

ſlawiſchen Liturgie vorhanden wäre ?). Bei dem bisherigen 

f. Kunde öfterr, Geſchichtsquellen X. u. XIM. Bde, und Köffing in 

ſ. liturgiſchen Borlefungen über die h. Meſſe. Regensburg 1856. 
©. 140 ff. 

1) Jos. Simon Assemani in f. Kalendaria Ecclesiae universae. 

Romae 1755. III. IV. 401 ss. und Gelasius Dobner in j. Animadver- 

sion. in Wenc. Hagek Annales Bohemorum P. Ill. Pragae 1765. 

pag. 197 s. und in f. befondern fritifchen Unterfuhung in den Abhand— 
lungen der böhm. Gefellfchaft der Wifjenfchaften. Prag 1786. IV. 

S. 140 ff. 
2) Barth. Kopitar in ſ. Prolegomena historica in Evangelia slavice 

(Stawifche Bibliothek von F. Miflofid I. Wien 1851. S. 59. 64.) 

ihreibt: Methodius aut graece aut laline perrexisset dicere missam... 
Hoc ergo nobile Graecorum par fratrum Moravis jam per duas aetates 

christianis sacra procurabat, lingua riluque nescias graecone (nec 

enim schisma extiterat) an cui assueti erant /atino.Moravi. Balady 

ſpricht fi über diefen Punkt in ſ. Geſchichte v. Böhmen I. nirgends 
beftiimmt aus. 

3) Ein folder iſt nicht vorhanden; denn „die Ueberfegungen ber 

beiden Brüder find nicht aus erfter Hand auf uns gelangt, da die 

Verfolgungsſucht der deutſchen Priefter und die Zerflörungswuth ber 

Ungarn in ihrer Wiege, in Mähren und Pannonien, alle Spuren von 

ihnen vertilgte. Die vertriebenen Schüler des Methodius bradıten 
fie jedoh nad Bulgarien, wo namentlid der im I. 916 verftorbene 

Biſchof Glemens fie abjchreiben ließ, und nah Serbien, von wo fie 

enblih feit dem I. 988 in Rußland Gingang fanden, und fo, in 
mannichfach veränderter Geftalt freilih, für die Macwelt gerettet 
wurden“. Dümmler im a, Archiv XIII. 198, 
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. Mangel ') eines ſolchen fann die Frage nach dem Charakter 
derſelben von der forſchenden Geſchichte zwar nur indirect 
beantwortet werden; es ſind aber der ſich ihr zur Ents 
ſcheidung diefer Frage bietenden hiftorifhen Momente jo 
viele und zugleich fo fichere, daß es ſich aufs Evidenteſte 
herausſtellt: 

die von Methov in ſlawiſcher Sprade ge— 
feierte Liturgie war jene der römifhen Kirche, 

Die Meinung, die von Cyrill und Method flawifirte 
Liturgie fei jene der Kirche von Gonftantinopel gewesen, 
fügt fi einzig und allein auf den an fi) zwar richtigen, 
aber auch gänzlich irrelevanten, alles und jedes Gewichtes 
zum Beweiſe deſſen, wofür er geltend gemadt werden 
will, ermangelnden Umftand, daß die Slamwenapoftel nad) 
ihrer Abftammung fowohl in nationeller ale kirchlicher 
Beziehung Griechen waren. 

Wohl waren ſie Prieſter der griechiſchen Kirche, 
aber — nur bis zum Jahre 863, wo ſie in den 
Dienſt der abendländiſchen lateiniſchen Kirche 
traten, um bis an ihr Ende in demſelben zu verbleiben; 
und es erleidet ſchlechthin keinen Widerſpruch, daß die 
edeln Brüder, die fürwahr mehr Slawen als Griechen und 
zugleich hochpäpſtlich gefinnt waren, als Diener der lateini— 
ſchen Kirche dem Gefege und Brauche viefer Kirche, wie 
in allen Stüden fo insbefondere in der Gottesdienſtfeier, 
unterworfen waren und ſich freudig unterwarfen. 

1) Copitar wollte nicht an der Auffindung urſprünglicher 
Codices ber ſlaw. Liturgie verzweifeln: deesse adhuc genuinos nobis 
codices primos, ipsius S. Methodii aetate A. 870900 in ipsa 
Pannonia scriptos; nec tamen eos desperandos, quippe cum aliü 
ejusdem aevi graeci latinique plurimi aetatem tulerint (Glagolita 
Clozian. p. IX.). 
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Zwar beruft ih Dobromwjfy für feine Behauptung 

von dem dur Conſtantin (Eyrill) und Method eingeführ- 

ten griehifh-flamwifchen Ritus !) auf den Diokle— 

aten ?), welder fchreibt: Constanlinus vir sanclissimus 

ordinavit presbyteros(!) et literam lingua slavonica com- 

ponens commulavit evangelium Christi atque psalterium 

et omnes divinos libros veleris et novi testamenli (!) de 

graeca litera in slavonicam, nec non et missam eis ordinans 

more Graecorum, confirmavit eos in fide Chrisli; aber 

einen unzuverläffigern Zeugen 3), deffen Unwifjenheit in 
— — — — 

1) Mahriſche Legende, Prag 1826. ©. 91. 
2) So wird insgemein der anonyme Verfaſſer der Regum Slavo- 

rum historia genannt, ber ein Priefter des Grzbisthums von Doclea 

oder Dioclea, das nah Zerflörung diefer Stadt gegen Ende des 
10. Jahrhunderts nah Raguſa übertragen wurde, nad dem 3. 1161 

ihrich. Eiche Assemani Kalend. I. 336. 352. 
3) Es mag genügen, das Urtheil Farlati’s (Illyricum sacrum 

I, 144) über ihn zu vernehmen: In historia Diocletana multa passim 

reperies, quae quum neque temporibus, neque locis, neque veterum mo- 
numentis consentanea sint, illius auctoritatem in magnum discrimen con- 
jiciunt. Anachronismis scatet fere ubique; et Imperatores, Pontifices, 

Reges simul jungit, quos intervalla aetatum ac temporum longe inter se 
disjungunt. Loca commemorat, quae vetus recensque Geographia 

penitus ignoravit. Reges nominat vel antiquis seculis ignotos, vel 

e longinquis terris gentibusque adscitos, atque in Dalmatiam invectos. 
Quae quum animadverteret Joannes Lucius, fabulosum et commen- 

titium magna ex parle habendum esse censuit hujusmodi Regnum 

descriptum a Diocleate, qui, ut ipse ait lib. 2. cap. 14. de Reg. 
Dalm. et Croat. in Regno statuendo Regumque recensione, regiones, 
stirpes, tempora adeo confundit, ut potius fabulam quam historiam 

scripsisse deprehendatur; idemque aliis locis nihilo mitiorem huic 

historico et historiae censuram inflixit. Und Pagi (Critica in Annal. 

Baronii ad a. 870. nun. 30.): Diocleas quidem presbyter in Regno 
Slavorum, editus a Joanne Lucio in calce historiae suae de Regno 

Dalmatiae et Croatiae, affirmat, Cyrilli nomen Constantino philosopho 
a Stephano Papa attributum fuisse, Verum is scriptor, qui sub 
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der Geſchichte der Slawenapoſtel fih Dobrowffy in ben 

wenigen hier angeführten Worten deſſelben aufbringen 

mußte, hätte er nicht anführen fönnen. Der Diofleat 

bifvete fich felbft die Meinung: Gonftantin und Method 

hätten unter ven Mährern ven Gottesvienft nad) Weife ver 

Griechen eingerichtet — aus feinem andern Grunde, als 

weil er in hiſtoriſcher Kurzfichtigfeit bloß ihr Herfommen 

im Auge hatte. 

Indem ich hier auf das, was ich über das anfängliche 

Wirken der Slawenlehrer in Mähren urkundlich nachge— 

wiefen ), verweife, hebe ich hier nur hervor, daß Eon» 

ftantin und Method in ein Land famen, in dem feit zwei 

Menjhenaltern das Ehriftenthum, und zwar in Form des 

lateinifhen Kirchenweſens, heimifh war. Den 

erleuchteten, von Kunde wie von Achtung des Kirchengefeges 

gleich durchdrungenen Prieftern konnte e8 nicht in den 

Einn fommen, von der in Mähren gefeplichen Form des 

kirchlichen Cultus abzuweihen, und fie lafen daher die 

bi. Meſſe nad römifhem Ritus. 

Maren fie Schon als Priefter im Dienfte der lateini- 

ihen Kirche an das Mifjal und Ritual derfelben gebunden, 

fo — wenn möglihd — in um fo höherem Grade feit fie 

im Jahre 868 zu Bifhöfen der römifhen Kirche ges 

finem seculi XI. vixit, saepissime falsa veris permiscet etc. Siche 
Assemani Kalend. II. 74 ss. III. 118. 

1) In einer nächſtens erjcheinenden Gefhihte der Slawen— 

apoftel Gyrill und Method und der ſlawiſchen Liturgie. 

Das Buch ift bereits unter der Prefie. 
2) Durch Gelebrirung der Meſſe nah griechiſchem Ritus würben 

fie das riftliche Volf Mährens, das nur die Mefle nah römijchem 

Ritus fannte, nur in unnöthige, ja ſchädliche Verwirrung geſetzt 
haben. 
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weihet waren. Bei feiner Gonfecration, fo wie bei feiner 

Erhebung zur erzbifhöfliden Würde war Methov 
nicht nur auf den Glauben der römischen Kirche, fondern 

auch zur Wahrung der Einheit in allen kirchlichen Inftituten 

und Gebräuchen verfelben eidlich verpflichtet worden, alfo 

vorzugsweife auch zum Gebraudhe der römifchen Liturgie. 

Die Gefhichte der erzbifchöflihen Mirffamfeit Methods 

ſetzt ed aber außer jeven Zweifel, daß er vom Anfang 

bis ans Ende verfelben Feiner anderen Liturgie in feiner 

Kirchenprovinz, als der von den Zeiten der Pflanzung des 

hriftlihen Glaubens in Mähren und Pannonien herrfchenden 

Römischen, Raum gegeben habe. Der unverwerflidfte 

und bereptefte Zeuge deffen find die deutfhen 

Gegner und Anfläger Methods. 
Als diefer feit dem Jahre 870 in Pannonien anfing, 

fich bei der Feier der Hi. Meffe der flawifchen Sprache zu 

bedienen, wurde alsbald wider ihn ob dieſer unerhörten 

Neuerung von Salzburg aus in Rom Klage erhoben, 

worauf Papft Johann VIII. demfelben im Jahre 873 

in einem durch den Bifhof Paul von Ancona ihm zuge- 

ſchickten Schreiben dieſe liturgifhe Neuerung verbot '), 

Klage und Verbot betraf einzig und allein die liturgifche 

Eprahe?), deren fih Method zu bevienen anfing; 

1) Joannes P. VIII. ad Methodium (18. Kal. Jul. 879.): Au- 
dimus etiam, quod missas cantes in barbara, hoc est in sclavina 
lingna. Unde,iam litteris nostris, per Paulum episcopum Anconitanum 
tibi directis prohibuimus, ne in ea lingua sacra misserum solempnia 

celebrares. Bocsek Codex diplom. et epistol. Moraviae. Olomucii 
1836. I. pag. 39. 

2) Wie die eben angeführten Worte P. Johann VIEH. bemweifen ; 
eben jo deutlich Ichren dich die Worte bes Anonymus Salisburgensis in f. 
Conversio Carantanorum: Quidam graecus, methodius nomine, noviter 
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und das tiefe Echweigen über eine Neuerung im Gebrauche 
der Liturgie felbft ift das unvermwerflichfte Zeugniß, daß 
Method in tem pannonifhen Antheile feiner Kirhens 

provinz, und insbefondere in den flawifcdhen Gemeinden !) 

an die Etelle der früher gebräudlichen römischen nicht 

die griechiſche Mefje gefegt habe 2). 

inventis sclavinis litteris, linguam latinam doctrinamque romanam 
atque literas auctorales latinas philosophice superducens, vilescere 
fecit cuncto populo ex parte missas et evangelia ecclesiasticumque 

offieium illorum, qui hoc latine celebraverunf. Kopitar Glagolita 
Clozianus. Windobonae 1836. fol. pag. LAXV. 

1) Neben den ſlawiſchen Gemeinden beftand in Pannonien eine 

bedeutende Zahl deutſcher Gemeinden. Nur in jenen wurde durch 

Method die lateinische Sprache bei der Meſſe und den andern firdlichen 

Functionen durch die flawifche verdrängt — nach den unzweideutigen in 

der vorigen Note angeführten Worten des Anonymus, zu denen Kopi— 

tar l. c. bemerft: Bene interpretatus est summus Dobrovius: ax 
parte sc. Sclavorum ; nam „Bawariorum“ quidem, qui nostro auctore 
„cum Slavis inhabitabant has terras“, quorumque bavarica ecclesia- 

rum nomina ad Isangrimeschirichun et similium satis indicant paro- 

chias, vix quidgam intererat, sive latine sive slavinice sacra fierent, 

At intererat Salisburgensium ne latius serperet exemplum. freilich 

muß ich in Abrede ftellen, was hier Kopitar bemerft: als fei ed den 

deutſchen Gemeinden ganz gleichgültig gewefen, ob bei ihnen der 

Gottesdienſt lateinifh oder flawijch gefeiert werde. Denn verftanden 

fie auch Latein eben jo wenig als Slawiſch, jo war ihnen der lateinische 

Gottesdienſt doch zur urjprünglichen lieben Gewohnheit geworden, die 
fie ficher gegen die ihnen ſtockfremde flawifche Neuerung nicht gleich: 

gültig würden aufgegeben haben. 

2) Dem fo ungweideutigen Zeugniffe des Anonymus gegenüber 
führte demnah Method den Gebrauch der flawifchen Eprache beim 

Gottesdienſte bloß in den ſlawiſchen Gemeinden ein, und in 

den deutſchen, aus bayeriihen Anfiedlern beficehenden Gemeinden 
blieb die lateinische Mefle fort und fort im Gebrauche. Die Ber: 

theidiger der griehifhflamwifhen Liturgie Fünnen diefem Zeugs 
nifje gegenüber meiter nichts annehmen, als Method habe einer 

doppelten Liturgie in feiner Kirchenprovinz Raum gegeben, in den 



der ſlawiſchen Liturgie. 231 

Over follten die Salzburger, wenn der ihnen verhaßte 

Grieche wirfih auf ihrem frühern firdlihen Territorium 

den römischen Meßritus verdrängt hätte, darüber mit 

Stillſchweigen hinweggegangen fein? Unglaublich; denn 

dadurd hätte fi Method ciner nod weit fhreiendern 

Neuerung auf dem Boden der lateinischen Kirche ſchuldig 

gemacht, indem er das unbeftreitbare Recht derſelben auf 

ausschließliche Geltung ihrer eigenthümlichen Liturgie offen- 

bar angetaftet hätte. Oder follte Papft Johann VII. vie 

Verdrängung der römischen Liturgie dur Method, wenn 

er fi) derjelben unterfangen und von den Ealzburgern 

deßhalb in Rom verklagt worden wäre, als eine Sache? 

von wenig Belang haben ungerügt hingehen lafjen? Die 

fönnte nur Jemand glaublih finden, der überhaupt eben 

fo wenig den Geift des römischen Stuhles als vie Bes 

deutung der kirchlichen Liturgie kennt, und insbeſondere 

überfieht, daß der Papft nothwendig auf die wie immer 

artieulirte Klage eingehen mußte. 

68 fteht daher hiſtoriſch feſt, daß gegen Method 

während feiner erzbifchöflihen Wirffamfeit in Pannonien 

feine Klage wegen Ginführung der griedis- 

hen Liturgie erhoben wurde, und darum ift es aud 

eine unbeſtreitbare gejdyichtliche Thatſache, daß Method 

dort an die Stelle des römifhen Meßritus nicht ven 

griechifchen geſetzt habe. 

Diefe Thatſache wird durch den weitern Verlauf ver 

Angelegenheiten Methods in das hellfte Licht geftellt. Im 

Frühjahre 879, als Method den Echauplag feines Wirfens 

ſlawiſchen Gemeinden der morgenländifchen, und in den deutſchen Ge: 

meinden der abendländifhen; — eine Meinung, dur welche fie dem 

weifen Slawenapoſtel eine Verkehrtheit fondergleichen andichten. 
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in Swatoplufs Lande verlegt hatte, erhoben feine deutſchen 

Gegner aufs Neue ihre Klage wegen Feier der hl. Meſſe 

in flawifher Eprade beim römiſchen Stuhle. In Folge 

deſſen mußte Method fih in Rom zur Verantwortung 

ftellen, und die wider ihn erhobenen Klagen fanden in 
einer conciliariſchen Unterfuhung ') ihre Erledigung. Das 

von Papſt Johann VII. hier über den Klagepunft in Be: 

treff der Liturgie gefällte Urtheil geht einzig und allein 

die liturgifhe Sprache an, und ed wird der Ge- 

braud der flawifchen Eprade bei der Feier der hi. Meſſe 

geſtattet ?). 

Wäre der Gebraud des griechiſchen Meßri— 

tus in Frage gewejen, konnte der Papſt in feinem Ur: 

theile davon Umgang nehmen? Unmöglid; er mußte ven; 

jelben ausbrüdlid entweder gleihwie ven Gebraudy ver 

ſlawiſchen Sprade geftatten, oder denſelben verbieten ?). 

Da nun weder das Eine nod das Andere geſchehen, fo 
ift es fiher und gewiß: niemald wurde Method wegen 

.--- — oo. 

1) Die Ichren die Worte PB. Johann VII. in f. Briefe an 

Smwatopluf vom Juni 880: Hunc Methodium, venerabilem archie- 

piscopum vestrum, interrogavimus coram posilis fratribus nostris 

episcopis etc. Harduin Acta Conc. Tom. VI. P. I. Paris. 1714. 
c. 85. 

2) P. Johann VIII. ebenvafelbft: Nec sanae fidei vel doctrinae 

aliquid obstat, missas in eadem sclavinica lingua canere: quoniam 
qui fecit tres linguas principales, hebream scilicet, grecam et latinam, 

ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriam suam. 
3) Jede ſpecielle Klage muß ihre richterlihe Erledigung finden. 

Da in dem Schreiben Johannes VII. an Swatepluk vom Juni 880 
alle wider Method erhobenen Klagen erledigt werden, des griechiſchen 

Meßritus in bemfelben aber mit feiner Eylbe Erwähnung geſchieht, 
fo ift es durch richterlihen Ausspruch conitatirt, daß niemals gegen 

Method in Betreff diefes Punktes eine Klage war erhoben worden. 
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Verdrängung der römiſchen Liturgie durch vie griedhifche 

verflagt, weil es ihm niemals in ven Einn gefommen 

war, auf dem Boden der abendländiſchen Kirche griechiſche 

Eultusformen einzuführen. 
Aus den in Rom gegen Method gepflogenen Verhand- 

(ungen ergibt fi aber aud ein pofitiver Beweis für 

den Eaß: die von Method in ſlawiſcher Eprade gefeierte 

Liturgie war feine andere als die Liturgie der 

römifhen Kirche. Den Gebrauch diejer Liturgie fand 

Method in Mähren wie in PBannonien vor, und er hielt 

fid — mit Ausnahme eines einzigen Punftes — fort 

und fort an diefe Liturgie, und zwar in der 

Geftalt, welde fie indem fränfifhsdeutfden 

Reihe gewonnen hatte Hier war nämlih im 

fiebenten und achten Jahrhunderte in vie römische Mefje 

dad Abjagen "des Credo oder des Eymbolum mit dem 

Zufage Filioque nad dem Worgange der Eynode von 

Toledo im Jahr 589 eingeführt worden '), und mit ber 

Pflanzung des Chriftentbums in Pannonien und Mähren 

von Ealzburg und Paſſau aus war die Feier der Mefje 

mit dieſem Credo dort heimifd geworben. Wie Method 

als Presbyter nad diefer im Lande gebräudlichen Liturgie 

celebrirt hatte, fo fuhr er ald Erzbischof fort, die römische 

Mefje mit dem Eymbolum zu fingen, aber — er ließ 

in demfjelben das Filiogue weg. Auf diefen Umſtand 
hin fochten die deutſchen Bifchöfe die Otthodoxie Methods 

1) Siehe meine Geſchichte der Kirdhe IL 391. In Rom 
aber wurde zu diefer Zeit weder das Credo bei der Mefje gejungen, noch 
auch hatte die römijche Kirche zum Symbolum von Nicäa » Gonftantis 

nopel das Filioque hinzugeſetzt. ©. Köſſing, liturg. BVorlefungen 
€. 339 fi. 



234 Ueber den Charakter 

an, indem fie ihn der griechifhen Härefie über den Aus: 

gang des hi. Geiſtes beſchuldigten ). Daraus ergibt fi 

aber mit voller Evidenz, daß Method die römifche Liturgie 

in der Geftalt, in welcher fie durch die deutſchen Bifchöfe 
in Mähren und Pannonien eingeführt worden war, unvers 
ändert fortbeftehen ließ. j 

Ein weiterer pofitiver Beweis für den Sag: bie von 

Method ſlawiſch gefeierte Liturgie war feine 

andere als die der römiſchen Kirche, ift in dem 

Urtheile enthalten, Fraft deſſen P. Iohann VII. im 

Zuni 880 ven Öebraud der ſlawiſchen Sprade 

bei der Feier der hi. Meffe, bei Spendung der Hl. Eacra- 

mente und den firhlihen Tagzeiten autorifirte. Der PBapft 

erflärte in diefem Urtheile die von weiland dem Philo- 

fophen Eonftantin erfundene ſlawiſche Schriftſprache ale 

geeignet und würdig, nit nur bei der Predigt fondern 

auch bei der Feier der hl. Meſſe gebraucht zu werben, und 

diefer Gebrauch widerftreite nicht dem Glauben und der 

— — 

1) Die Beſchuldigung beruhte auf dem offenbaren Fehlſchluße: 
wer das Filiogue im Eymbolum nit fingt, läugnet den 

Ausgang des hl. Geiftes vom Sohne; denn Method flimmte 
ganz und gar mit der römijchen Kirche wie in allen Glaubensartifeln, 

fo auch im Artifel vom Ausgange des hi. Geiftes von Vater und 

Sohn überein, und hielt fi, indem er das Filioque wegließ, ftreng 

an die Norm der römischen Kirche. Dieß Alles beftätigte der Papſt 
mit den Worten: Igitur hunc Methodium . . interrogavimus.., si 
orthodoxae fidei symbolum ita crederet, et inter sacra missarum 

sollempnia caneret, sicuti S. Romanam ecclesiam tenere, et in sanc- 

tis sex universalibus synodis, a sanctis patribus, secundum evangeli- 

cam Christi Dei nostri auctoritatem, promulgatum atque traditum 
constat. Ille autem professus est, se juxta evangelicam et apostoli- 

cam doctrinam, sicuti sancta Romana ecclesia docet, et a patribus 

traditum est, tenere et psallere. 
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Lehre der Kirche '). Der Papſt erflärte — in Folge 

einer mit den von Method als corpus delicli nad) Rom 

gebrachten Codices der flawifchen Liturgie vorgenommenen 

Prüfung 9 — die flawifche Ueberfegung der liturgifchen 

Bücher ald eine gute ?), und band den Gebraud des 

Slawiſchen als Cultusſprache nur an die Bedingung: 

die allgemeine liturgifhe Sprade des Abendlandes dadurch 
fort und fort zu ehren, daß bei ver Feier des Gottes— 

dienftes das Evangelium zuerft lateiniſch und 

darauf in flawifher Ueberfegung dem Volfe vers 

_fündigt werden folle, wie bereits in einigen Kirchen zu 

geſchehen pflege 9). 

1) Litteras denique sclaviniscas a Constantino quondam philo- 
sopho repertas, quibus deo laudes debite resonent, jure laudamus; 

et in eadem lingua Christi domini nostri preconia et opera enarren- 
tur jubemus. .. Nec sanae fidei vel doctrinae aliquid obstat, sive 
missas in eadem sclavinica lingua canere, sive sacrum evange- 

lium vel lectiones divinas novi et veteris testamenti bene trans- 

latas et interpretatas legere aut alia horarum officia omnia. psal- 
lere etc. 

2) Assemani nimmt eine förmliche Prüfung der Ueberſetzung 

an, wenn er Kalend. Ill. 170. jchreibt: Pro certo alfırmamus, motum 

Joannem papam ad concedendum Slavonicae linguae in sacris usum, 
praevio tum orthodoxae Methodii doctrinae, tum accuratae sacrarum 

scripturarum divinorumque officiorum in Slavicam linguam trans- 
lationis examine. Man fann diefer Annahme unbedenklidy beiftimmen, 

denn es jtanden dem apoſtoliſchen Stuhle unparteiifche, des Slawiſchen 
vollfommen fundige Männer aus Dalmatien und Benedig zu 
Gebote, deren er fih zum Behufe einer Prüfung der Gyrill » Method: 
ſchen Ueberjegung der Kirchenbücher bedienen fonnte. 

3) In den Worten: lectiones divinas novi et veteris testamenti 
bene translatas. 

4) Jubemus tamen, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae 
propter majorem honorificentiam evangelium latine legatur et post- 
modum sclavinica lingua translatum in auribus populi, latina verba 

Tpeol. Quartalſchrift. 1857. U. Heit. 16 
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In diefer Bedingung, unter welder ver Papſt den 

Gebrauch des Slawiſchen beim Gottesvienfte geftattete, 

ift auf's Deutlichfte audgefproden: die von Method 

gebraudte Liturgie, um deren Sprache allein es ſich 

handelte, fei die lateiniſche, d. i. die der römifchen 

Kirche gewefen '), und Method habe, um den Vorwurf, 

als verachte er die lateinifhe Kirchenſprache, thatſächlich 

zurüdzuweifen, angeorbnet, es folle in den ſlawiſchen Ges 

meinden bei dem Gottesdienſte das Evangelium früher 

lateinifh, dann ſlawiſch gefungen oder gelefen werben. 

Endlich wird unfer Sag, daß die Brüder Eyrill und 

Method Feine andere ald die lateinifhe Liturgie ber 

vömifhen Kirche in's Slawiſche übertrugen, auf’8 Un; 

umftößlichfte erwiefen vurd die Latinität der flawis 

hen Kirchenſprache, welde durch Kopitar?) für 

immer außer Frage geftelt ift. 

non intelligentis, adnuncietur, sicut in quibusdam ecclesiis fieri 
videlur., 

1) Denn wenn die griehifche Liturgie von Method eingeführt 
und ins Slawifche überfegt worden wäre, müßte es vernünftiger Weife 

heißen: das Gvangelium folle zuerft griechifch vorgelefen werden, 
um fo mehr als der Papft vorher nebft der lateinijchen und hebräifchen 

bie griehifche Sprache als liturgifhe Hauptſprache anerkannt hatte 
(quoniam qui fecit tres linguas principales, hebream scilicet, grecam 
et latinam etc.). An eine Trennung aber der Liturgie von der ihr 
eigenthümlichen Sprache, und an eine Ueberſetzung der in der griechis 

hen Liturgie vorkommenden Lefeftüde ins Latein wird fein Ber 
fonnener denfen. i 

2) Glagolita Clozianus cap. XII. Slavorum linguae sacrae 
origines. pag. VII ss. Gegenüber diefem fo fiegreih von Kopitar 
verfochtenen Gharafter der flawifchen Kirchenfprache ift es mir immer 

unerflärlich geblieben, wie er felbft über die von Method gebrauchte 

Liturgie (j. oben ©. 225, Note 2) in Zweifel bleiben konnte. 
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Diefen indirect gewonnenen Beweis über den Charakter 
der flawifchen Liturgie halte ich für fo verläßlih, daß ein 

urfprünglicher Eoder derfelben ihn nicht evidenter zu machen, 

jondern nur zu beftätigen vermöchte. 

Ginzel. 

16 ® 



3. 

Der fiebenarmige Leuchter. 

Ohne gehörige Sachkenntniß lehrt Philo ehrlih und 

aufrichtig im feiner Art, daß die fieben Lampen des heiligen 

Leuchterd nichts Anderes bedeuten als die fieben Planeten 

nah dem alten Eyftem. Wie nämlih die Sonne als 

Planet mitten unter den übrigen Planeten ftehe, und den 

dreien über ihr (Mars, Jupiter und Eaturn), wie den 

breien unter ihr (Venus, Merkur und Mond) Licht gebe, 

fo ftehe aud auf dem heiligen Leuchter die Lampe des 

Etoded in der Mitte und zu beiden Seiten die Lampen 

von je drei Armen ). Gedanfenlos den Philo ausſchrei— 

bend, oder mit befannter Pfiffigkeit den heidniſchen Römern 

ein gutes Präjudiz für die Religion der Juden beibringen 

wollend, lehrt dafjelbe auch Flavius Jofephug mit 

deutlichen Worten an einer Etelle ?), während er an einer 

andern Etelle verftedterweife ebendahin zielen mag, wenn 

er die fieben Lampen darftellt als zrg rapa roig Iovdaioıg 

Eßdouadog rw Tu Eupavikovres, d. i. ald ſolche, welde 
far darthun, was die im jüdifhen Kultus fo oft vorloms 

mende Eiebenzahl zu bedeuten habe °). 

1) De vita Moys. III. $. 9; Quis rer. div. her. $. 45. 

2) Antigg. 11. 6. $. 7. 
3) Bell. Jud. VII. 5. 5. 
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Mit gewohnter Gründlichfeit hat diefe ſeitdem noch oft 
wiederholte Deutung Bähr zurüdgewiefen. „Nirgends im 

Mofaismus findet fi) eine Hinweifung auf die Geftirne, 

vielmehr ftand er im beftimmteften erflärten Gegenfag 

gegen Alles, was zum Geftirmdienft führen konnte, und 

betrachtete diefen Dienft als Abgötterei, als einen Greuel 

vor Jehova. Würde aber im Innern des Heiligthums ein 

Bild der Planeten aufgeftellt worden fein, fo wäre jenem 

Dienft wahrlid nicht entgegengearbeitet, fondern eher aufs 

geholfen worden, ja ed wäre nicht möglich gewefen, ihn 

abzuwehren. Was follten aud die fieben Planeten. hier 

im Innern der Wohnung hinter dem Vorhang, vor den 

Augen des Volfes verborgen? Warum das Eymbol einer 

Sade, die jeder immerdar fehen konnte, verhüllen und 

verbergen? Warum follten die fieben Planeten nur den 

Prieftern, die allein in's Innere treten durften, leuchten?“ ) 

— Die wahre Bedeutung des Leuchters mit den fieben 
Lampen wird fi mit großer Leichtigfeit wie von felbft ers 

geben, fobald nur die wahre Geftalt des Leuchterd aus 

den Textesworten Exod. 25, 31—37, womit Exod. 37, 

17—23 zu vergleihen, richtig befchrieben ift. 

1. Der unterfte Theil des Leuchters, fein Fuß, mit 

dem er auf dem Boden auffteht, heißt 71} (Erod. 25, 31). 

Nah Gefenius bezeichnet der Dual dieſes Worted am 

menfchlihen Körper geminum membrum crassum et car- 

nosum ab ima spina dorsi ad crura perlinens. Um dieſes 

feines Namens willen muß der Fuß des Leuchters in cons 

verer Form vom Boden fid erhoben haben. 

2. Aus dem Fuße erhebt fi der 72, das Rohr, der 

1) Symbolif des Mofaifhen Gultus I. 440, 



240 Der fiebenarmige Leuchter. 

Schaft, der eigentlihe Etod des Leuchters. Aus diefem 

laufen an drei Etellen übereinander nad) rechts und links 

im Ganzen ſechs Rohre aus, welde im Texte denfelben 

Namen führen wie der Stod, nämlid DR vom Singular 

92, die wir aber zur befjern Unterſcheidung vom Gtode 

immer die Arme des Leuchters nennen wollen. Da ver 

Stod die Arme trägt, erfheint er als Hauptbeftandtheil 
des Leuchters, und wird daher B. 34. 35 geradezu Leuchter, 

Tjp genannt. — Bon den OD’, den aus dem Gtode 

audlaufenden ſechs Armen, find aber wohl zu unterfcheiden 

bie np in V. 36. Die Suffire nämli in 775 057 

era beziehen fid gerade auf die im Texte B. 35 uns 

mittelbar vorhergegangenen ſechs DR, und die MR find 

darum nicht die DYyn felber, fondern Dinge, die fih an 

den DO’ befinden. 

3. Jeder Arm hat drei DITAYH DYy22, von welden 

jeder aus zwei Theilen, IND und MIP, befteht, wie dieſes 

Thenius jedenfalls richtig aus der Stellung der leptern 

Worte in B. 33. 34 erſchloſſen hat Qu 1 Kön. 7, 49). 
Andere Dinge waren nah B. 33 an den Armen nicht. 

Wenn nun ®. 36 von den D’IAHI und MP der Arme 
bie Rebe ift, fo ift Min deutlich eine Bezeichnung berfelben 

Dinge, welche vorher mit dem Namen DOYrB benannt find. 

Was haben wir unter den Ganzen und ihren Theilen zu 

verftehen ? 

Der mwortgetreue Aquila hat DYypyn D'y>7 wieder: 

gegeben durch oxupor EEnuvydakıousvor, d.i. Nachahmungen 
ver Trinfgefäßformen, welde fih am Mandelbaum (IPY) 

finden. — 223 ift nun wirflih ein Trinfgefäß (Gen. 

44, 2 fg.), und da nad unferem Eonterte zwei Theile 
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daran deutlich ſich unterſcheiden, fo wird die Möglichfeit 

geboten, unter diefen beiden Theilen fih eine Kuppe, 

und einen unterhalb dieſer figenden Schaft zu denfen. 

Am Mandelbaum aber zeigen fid in der That dergleichen 

Formen, nämlich feine ver Blumenblätter- Entfaltung nahen 

Knospen, deren ein Theil füglid) den Namen iNP> tragen, 

der andere je nad) Imftänden MIP oder nn heißen kann. 

mp» heißt bei Eäulen der obere, breiter hervors 

tretende, dem Schaft auffigende Theil, der Knauf (Amos 

9, 1; Zeph. 2, 14). Ihm entfpricht bei Trinfgefäffen die 

auf dem Schaft figende Kuppe. Die der Blumenblätter: 

Entfaltung nahe Knospe des Mandelbaumes hat ebenfalls, 

ähnlich wie bei dem Kirfch- und Pflaumenbaum, einen 

obern Theil, der dur feine Ausdehnung in die Dide 

ftarf vom untern abftiht. Daß nun fowohl die Kuppe 

eined Trinfgefäffes, wie ber obere bidere Theil der vollen 

Mandelfnospe mit dem Eäulenfnauf denfelben Namen 

Mod trage, ift durd die Aehnlichfeit der Formen und die 

Bleihheit der Stellung gerechtfertigt. 

Wenn ein Eubftantivum generis masculini ein lebenves, 
oder an Lebendem befindlihes Ding bedeutet, ſo wird es 

im Hebräifchen gern ein Femininum und erhält aud) vie 

Feminin-Endung, wenn cd auf ein dem betreffenden Le— 

benden ähnliches lebloſes Ding übertragen wird !). Dems 

, gemäß bezeichnet das Masfulinum nn ein langgeftreds 

tes gewadfenes Ding, insbefondere dad Rohr (Jeſ. 

42, 3), den ©etreivehalm (Gen. 41, 5. 22), den Etod 

fowohl wie die Arme des heiligen Leuchters, weil diefes 

Geräthe ausfieht wie ein lebendiger Baum mit feinen 

1) Geſenius Hebr. Gramm. 15te Aufl. $. 105. nro 3, a. 
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Heften; ja die Vorftellung von etwas Gewachſenem verlor 

fi) dem Hebräer nicht felbft bei einer Meßftange (Ezech. 

40, 3. 5; 41, 8), und bei einem aus Holz gefertigten 

Wagebalfen (Ief. 46, 6). Wenn dagegen ſchon der Röhrs 

fnochen des Dberarmes nicht mehr als etwas Gewachjenes, 

fondern als Teblofer ftarrer Knochen galt, und darum nicht 

mehr 52, fondern In heißt (Hiob 31, 22), fo muß ber 

zwifchen dem eigentlichen Fuß und ver Kuppe fitende Schaft 

eines Trinkgefäſſes mit viel größerem Rechte myn heißen, 

deögleihen der ihm ähnliche und entfprecdhende untere dün— 

nere Theil der vollen Manvdelfnospe, weshalb auch V. 36 

genannt: werden DYNDZ und MD, weldes die Theile ver 

ery22 find, infofern man diefe ald fertige Ganze be 

trachtet. Was fo 32 heißt, erhält, wenn die volle Mans 

delfnospe als allmälig gewordenes Ganzes ange 

fehen wird, naturhiftorifch durhaus fachgemäß den Namen 

nd. Auf Grund von Num. 17, 23 ift vorab zu bes 

merfen, daß ſchon das Ausfchlagen oder Augentreiben mit 

dem Verbum ID bezeihnet wird, und daß, wenn man 

die Uebergangsitufen unberüdfihtigt läßt, am Mandel— 

baume auf einander folgen die Knospe MB, die aufge, 

brodyene Blüthe Y’y, und endlih die reife Frucht. Die 

Mandelfnospe hat anfangs nicht den Knauf; dieſer bildet 

fi erft fpäter mit dem Wadsthum der von den Kelch— 

lappen eingefchloffenen Blumenblätterr. Was aber Knospe 

heißt, bevor der Knauf da ift, kann mit Recht auch den 

Namen Knospe beibehalten, nachdem der Knauf fih ihm 

aufgefegt hat. Aus der anfängliden Enospe, m2B, und 

dem fpäter hinzufommenden Knauf, mp», befteht ger 
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ade die felhförmige volle Mandelfnospe, 27). 

Alfo — jeder der ſechs Arme des Leuchters hat nad 

V. 33 drei volle Mandelfnospen, welde felhförmig 

find und aus Knauf und Schaft beftehen. Wier ders 

gleihen volle Mandelfnospen hat laut V. 34 der Stock 

des Leuchters. 

4. Die Arme des Leuchterd gehen aus dem Stocke 

heraus (EN V. 32), die vollen Mandelfnospen des 

Etoded dagegen find aus dem Stocke m nynn 

B. 31). Aus dem Wechfel der Verba fann man auf einen 

verſchiedenen Modus des beivderfeitigen Hervortretens fchliefs 

fen. Die natürliden Manvelfnospen haben feinen Stengel, 

fie figen unmittelbar dem Zweige auf, und man fann gut 

von ihnen fagen, fie gehen aus dem Zweige heraus, wie 

ja and nad Num. 17, 23 der Stab Aarond Mandelfnospen 

hberaustrieb. An ein foldes Heraudtreten aus dem 

Etode des Leuchters ift aber bei feinen künſtlichen Mandel— 

knospen wegen des abfihtlihen Wechſels der Verba xy) 

und AM nicht zu denfen. Es bleibt nur übrig anzunehmen, 

daß der Etod des Leuchters an vier Stellen eine größere‘ 

Ausdehnung in die Breite gehabt habe, und daß diefe Er— 

weiterungen Nahahmungen voller Manvelfnospen gewefen 

feien. Auf folhe Art treten die Manvelfnospen aus dem 

Etode hervor, ohne aus ihm herauszugehen wie die Arme. 

1) Es fommt im Gonterte gerade darauf an, die Form der vollen 

Mandelfnospe und ihre Theile befonders zu bezeichnen, weil von dieſen 

in ®. 36 etwas Befonderes auszufagen it. Sonit kann die Mandel: 

fnospe, gleichviel in welhem Stadium ihrer Entwidelung, überhaupt 

den Namen nIB fuhren, wie denn auch bei den heiligen Leuchtern 

im falomonifhen Tempel nur das Rnospenwerf und die kam: 

pen hervorgehoben werten (1 Kön. 7, 49). 
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Es unterliegt feinem Zweifel, daß die vollen Mandelfnospen 

der Arme in derſelben Weife aus diefen hervorgetreten find, 

obgleich der Tert diefes nicht ausdrüdlich meldet, da V. 36 

nit hievon, fondern von etwas Anderem die Rede ift, 

wie wir alsbald darlegen werden. Uebrigens figen aud 

bei dem auf dem Triumphbogen des Titus abgebildeten 

heiligen Leuchter die Zierathen an den Armen und dem 

Etode in der von und angegebenen Weife. 

5. Von den vollen Mandelfnospen des Etodes wird 

3. 35 angegeben, daß unterhalb der drei Stellen, von 

weldhen ein Armepaar aus dem Etode auslief, immer 

deren eine geſeſſen habe; die vierte ſaß nad) allgemeiner 

Annahme über dem oberften Armepaar. Aber es wird 

eigentlich nicht gefagt, daß ein 223 unterhalb jedes aus— 

laufenden Armepaared gewefen jei, fondern ein nD>- 

Daraus wifjen wir unzweideutig,. daß am Stode ded Leuch— 

terd die vollen Manvelfnospen in gehöriger Stellung ge- 

ftanden haben, der Echaft unten, der Knauf oben. Man 

follte meinen, das verftehe ſich von felbft; aber, daß für 

nöthig befunden worden ift, bei dem Etode dieſes aus— 

drüdlid anzugeben, berechtigt zu der im Folgenden fidy ber 

ftätigenden Vermuthung, daß bei allen oder ‚bei einigen 

Armen die vollen Manvdelfnospen nicht die gleiche Stellung 

gehabt haben. 

6. Nach $. 4 beftehen die vollen Mandelfnospen des 

Stodes in bloßen Erweiterungen des legtern. Dasfelbe 
fann B. 36 von den vollen Mandelfnospen der Arme, 

oder vielmehr von deren Theilen, den Knäufen und Schaften 

der Arme nicht gefagt fein; fonft müßte es heißen: Die 

Knäufe und Scafte der Arme follen fein aus ihnen — 

Ep, nämlid den Armen O2. Da aber nit Cag im 
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Terte fteht, fondern n3YP, da ferner das Suffir des letztern 

Wortes fi) bezieht auf das nächftvorhergehenvde Femininum 

nn, den die Arme ausjendenden Leuchterſtock, jo 

fann V. 36 nur die Rede fein von der Stellung und dem 

Berhältnif der Knäufe und Schafte der Arme zum Stode. 

Die betreffenden Worte in V. 36 befagen alſo: die Knäufe 

ber Arme und die Schafte der Arme find, oder befinden 

fi, oder werben angetroffen vom Stode aus, d. h. fährt 

man mit dem Finger vom Stode aus längs den Armen 

bin, jo kommt. man bei den Armen der einen Geite auf 

die Knäufe der vollen Manvdelfnospen, bei den Armen ver 

andern Seite dagegen auf die Echafte der vollen Mandel—⸗ 

fnospen — oder mit andern Worten: bie vollen Mandels 

fnospen an den Armen der einen Seite haben ganz dies 

jelbe Etellung wie an dem Stode, der Schaft unten, der 

Knauf oben; an den drei Armen der andern Eeite aber 

figen vie vollen Mandelknospen in umgekehrter Stellung, 

der Schaft oben, der Knauf unten., So fonderbar das 

auf den erften Anblid auch feinen mag, der genau ans 

gejehene Tert jagt es einmal aus, und es ift ein wefents 
liches Stuͤck, um die fymbolifhe Bedeutung des Leuchters 

zu erfaflen. 

7. Der Etod ſowohl wie die ſechs Arme trugen jeder 
oben eine Lampe. Dieje Lampen follen nah ®. 37 brennen 

—W Hurby, wo dad Euffir ſich auf NP, nicht den 

Leuchterftod, fondern den ganzen Leuchter bezieht, wie 

außerdem nocd zweimal vorher in demfelben, und zweimal 

nachher im folgenden Verſe; dasjelbe wird Num. 8, 2 

ausgedrüdt durh NH %E Im=bx. — Mas foll das 

heißen ? 
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An der Eüpfeite, links und nicht weit vom Eingange, 

dem Schaubrodtiſche gerade gegenüber ftand der Leuchter, 

weder mit den Rangfeiten noch mit den Breitfeiten parallel, 

fondern ſchräg, indem Flavius Joſephus von feinen fieben 

Lampen fagt: opwas d’ eig re mv avarolnv xal Try ue- 
onußolav, Aogog arrng xeuutvng, scil. Augvlag '). Diefe 

ſchraͤge Stellung hinderte aber nicht, daß man von öft- 

lihen und weftlihden Lampen des Leuchterd ſprach, 

z. B. Tamid 3, 9 — obwohl man ftrenge genommen von 

nordöftlihen und füdmweftlihen hätte fprechen follen. Wie 

es nun nichts Auffallendes hat, wenn Jofephus fagt, die 

Lampen des Leuchterd hauen, ogwor, nad zwei ent- 

gegengefegten Richtungen, fo wird man es aud nicht bes 

fremdend finden, wenn an unferer Stelle nit von einer, 

fondern von zwei faciebus des Leuchters nady“ unftrer 

Meinung die Rede ift, nämlid von einer facies orientalis 

und einer facies oceidentalis, zumal das Lerifon dem Worte 

EYB ſowohl die Singular ald die Pluralbeveutung bes 

weifend zufpridt. Zu der einen facies gehört alsdann der 

Etod mit den Armen, an weldyen die vollen Mandelfnospen 

die rechte Stellung haben, den Schaft unten, den Knauf 

oben, und fie hat vier Lampen; bie andere facies befteht 

aus den drei übrigen Armen, an welchen die vollen Mandels 

fnospen in verfehrter Stellung figen, und fie hat drei 

Lampen. Die Worte des Terted in Erod. 25, 37 und 

Num. 8, 2 befagen nun, daß die Lampen brennen follen 
— 

1) Antiqq. II. 6. $.7. — Vergl. 8. 6 u. 8, wonach der Schau: 

brodtifh an der Mordfeite ou nopow Tod uuyoo, der Leuchter ihm ge: 

rade gegenüber an der Südſeite, zwiſchen beiden, jedoch nicht in ges 
rader Linie, fondern weiter in’s Heilige hinein, Erdor, der goldene 

Näucheraltar ſtand. 
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an der ben betreffenden faciebus des Leuchters entgegen: 
gefegten Eeite, d. h. die Lampen der facies orientalis follen 
ihre zur Aufnahme des Dochtes hergerichteten Rinnen nach 

Weſten fehren, die der facies occidentalis nad) Often, jo 
daß die Flammen der einen facies den Flammen der andern 
facies zugefehrt find. Zu welder facies bie Lampe des 
Stockes gehört habe, wird ſich weiter unten ergeben. 

8. Flavius Jofephus lehrt: „Zweimal dig nutgas, 
vor Aufgang und gegen Untergang der Sonne lag ihnen 
(den Prieftern) ob, Räucherwerk zu opfern, fowie die 
Lampen zu reinigen und mit Del zu verfehen, von welchen 
fie die aus dreien beftehende Abtheilung (zovg EV ToElg) 
anzünden und auf dem heiligen Leuchter xara r&oav nusgev 
Gott zu Ehren brennend erhalten, die übrigen aber gegen 
Abend anzünden mußten“ ). 

In diefer Periode fommt zweimal das Wort nusgo 
vor. Das erfte Mal bedeutet e8 offenbar nicht die Zeit 
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, fondern den 
24jtündigen Tag, weil die Zeit vor Aufgang der Sonne 
darin mitbegriffen ift. Da fein befonderer Grund zum 
Gegentheil vorhanden ift, muß aud an zweiter Stelle dem 
Worte die nämliche Bedeutung verbleiben. Darnach wären 
alfo die drei Lampen vor Aufgang und gegen Unter; 
gang der Sonne angezündet worden, um den ganzen 
24jtündigen Tag über zu brennen, die übrigen vier Lampen 
aber hätten nur die Nacht über zu brennen gehabt, und 
wären beshalb nur vor Sonnenuntergang angezündet wor: 
ben. Dabei ift, was den Sinn anbelangt, in unferem 
Contexte völlig gleichgültig, ob wir dem guten griechiſchen 
—— en nn — 

1) Antigg. U. 8. €. 3, 
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Sprachgebraud; folgend die Worte xara race nulpar 

überfegen mit „jeden 24ftündigen Tag hindurch“, oder 

mit Rüdfiht auf die Ungenauigfeit ver fpätern Echriftfteller 

mit „den ganzen 24ftündigen Tag über” '). Was aber 

unferer Auffaffung vollends das Siegel der Richtigkeit auf- 

drüdt, ift die Angabe der Mifchna (wovon im folgenden $), 

daß die Naht über alle fieben Lampen gebrannt haben, 

während, wenn zusga an zweiter Stelle den 12ftündigen 
Tag von Aufgang bis Untergang der Sonne beveutete, 

den Tag über drei, die Nacht über nur vier gebrannt 

haben würden. 

Flavius Joſephus jagt nicht, daß drei beliebige Lampen 

Gott zu Ehren immerfort brennend erhalten wurden, fonft 

hätte er gefchrieben zeig uEv — da er aber vous uev roeis 

gefchrieben hat, fo find noch zur Zeit des Tempeldienſtes 

die fieben Rampen des Leuchter in eine Abtheilung aus 

drei, und in eine zweite aus vier Rampen gefondert worden. 

Unfere auf die Worte des biblifhen Tertes bafirte Bes 

hauptung über die zwei facies des Leuchters erhält damit 

eine erwünfchte Beftätigung aus dem Alterthum felbft. 

9. Die Miſchna befchreibt den Dienft bei dem Leuchter 

im Tempel in folgender Weife. Während der Morgen: 

dbämmerung fließen die beiden Priefter, welchen durch das 

2008 die Säuberung des Räucheropferaltares und des Leuch— 

ter zugefallen ift, die zum Heiligthum führenden Thüren 

auf. Das Aufgehen der großen Thür ift das Signal zum 

Schlachten des täglihen Morgenopferd (Tamid 3, 6. 7). 

Findet der Rampenreiniger die zwei öftlichften Rampen noch 

brennend, fo fäubert er die übrigen (ohne fie wieder ans 

1) Bergl. LXX Grob. 16, 2; Jof. 18, 1. » 
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zuzünden), die zwei aber läßt er vorläufig ruhig fortbrennen ; 

brennen aber die zwei öftlichften Rampen nicht mehr, fo 

werden fie nad vorhergegangener vorläufiger Reinigung 

von den brennenden angezündet, und alddann erft die fünf 

übrigen Lampen gefäubert (Zamid 3, 9). Nah der Blut: 

iprengung des täglihen Morgenopferd und vor dem täg— 

lihen Morgen:Räucerwerfopfer geht der Lampenreiniger 

wieder in das Heilige. Brennen die zwei Lampen noch, 

jo fäubert er diejenige, welche unter ihnen die öftliche ift 

(ohne fie wieder anzuzünden); die aber, welche unter ihnen 

bie weſtliche ift — alfo diejenige, welche auf dem mittlern 

unter den drei nad Oſten aus dem Stock auslaufenden 

Armen fteht — läßt er ganz allein fortbrennen. Eie allein 

brennt den Tag über bis zum täglihen Abendopfer, und 

von ihr werden gegen Abend ſämmtliche übrige Lampen 

angezündet. Sollte fie zufällig vor Abend von felbft aus— 

gegangen fein, wird fie gereinigt und vom Feuer des 

Brandopferaltared angezündet, und dann erft von ihr bie 

übrigen (Tamid 6, 1). 

Zwiſchen Flavius Jofephus und der Mifchna ift alfo 

folgende Differenz. Jener fagt, daß die aus drei Lampen 

beftehende Abtheilung des Leuchterd auch am Tage gebrannt 

habe, ohne anzugeben, ob diefes die facies orientalis oder 
occidentalis des Leuchters geweſen fei — diefe lehrt, daß 
die mittlere der drei vom Stocke nad Oſten ftehenven 

Lampen auch den Tag über gebrannt habe. Aus der Com» 

bination diefer beiden Angaben geht hervor: 1) nur von 

der facies orientalis wird unaufhörlid Tag und Nacht Licht 

im Heiligen verbreitet. Die Mifchna behauptet dieſes, 

und Joſephus ift durchaus nicht dagegen. — 2) Die aus 

den drei Rampen beftehende Abtheilung des Leuchters, welche 
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nad Joſephus aud am Tage brennt, ift die facies orien- 

talis des Leuchterd, und die Lampe des Etodes gehört zu 

der facies occidentalis, weshalb fie auch von der jüpifchen 

Tradition mit Recht ald ID 9 bezeichnet wird I. — 

3) Die Differenz zwifchen Jofephus und der Mifchna res 

ducirt fi darauf, ob jämmtlihe Lampen der facies orien- 

talis auch am Tage gebrannt haben, oder nur die mittlere 

unter ihnen. 

10. So abgefhmadt bei Jofephus die Deutung der 

fieben Lampen auf die fieben Planeten ift, fo wenig fann 

man für die nachexiliſche Zeit die Richtigkeit feiner thats 

ſächlichen Bemerfung über die Zahl der aud bei Tage 

brennenden Lampen beanftanden. Nachdem Joſephus An- 
tigg. II. 6. $. 7 feine Deutung vorgelegt, hätte er ihr zu 

Liebe fogar Grund gehabt, bald darauf in Antiqq. II. 8. 

$.3 die Zahl ver am Tage brennenden Lampen mit Stils 

Schweigen zu übergehen, weil drei am Tage leuchtende 

Lampen eine Deutung fämmtlider Rampen auf die Pla— 

neten dem denkenden Menfchen geradezu unmöglich machen 

— die von ihm angeführte Thatfadhe ift deshalb um jo 

weniger anzuzweifeln. Aber aud die Angabe ver Mijchna 

fteht nicht in der Luft, fondern hat ihren guten Grund in 

ver heiligen Schrift felbftl. Die betreffende Hauptitelle 

Lev. 24, 2—4 macht bei einzelnen Worten erflärende Bes 

merfungen nothiwendig, und diefe Worte vorläufig unübers 

jegt lafjend geben wir die Stelle folgendermaaßen wieder: 

„Befiehl ven Kindern Iſraels, daß fie dir liefern reines, 

geftoßenes Olivenöl Tin) , um brennen zu laffen 42 immer; 

dar. Außerhalb des Vorhanges des Zeugniſſes im Zelte 
— — — — 

1) Bahr Symbolik I. 418. 
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der Zufammenkunft joll aufftellen iX Aaron 13a =ıy IM 

vor Jehova immerdar; das ift eine ewige Satzung für eure 

Generationen. Auf dem ganz goldenen 39 foll er aufs 

ftellen MIM“NS vor Jehova immerdar” (vgl. Exod. 27, 

20. 21). 

68 wird hier genannt eine Rampe %), und nebenbei 

die Zampen nimm. Unter folden Umftänven ift es 

nit möglih, den Cingular 3 in collectiver Bedeutung 

für fümmtlihe Lampen zu nehmen, abgefehen davon, daß 

au in 1 Sam. 3, 3, auf welde Stelle man fich zur 

Rechtfertigung folhen Thuns berufen möchte, das Wort 74 

gar nicht auf den heiligen Leuchter bezogen werden kann, 

wie wir im folgenden $ zeigen werden. Während ſämmt— 

liche Lampen immerfort auf dem Leuchter ftehen (und nur 
behufs ihrer Säuberung von ihrem Plage für Furze Zeit 

entfernt werben) follten, war eine aus ihnen immerfort 

brennend zu erhalten. — Das masculine demonftrative IrIN 

bezieht fid) auf 74, die immerfort brennende Lampe, welches 

Mort im Plural zwar MINI hat, aber defjenungeadhtet nad 

Sprüchw. 13, 9 ein Masdculinum if. Auf das weiter 

entfernte Masculinum TRY darf alſo nicht zurüd gegriffen - 

werden. — Dieſe eine brennende Lampe fol Aaron vor 

Jehova immerfort aufftellen A2=ıy IyH. Nach Gen. 

1, 5. 8. 13. 19. 23. 31 ift IY die erfte, und 92 die 

zweite Hälfte eines in der Reihe fortlaufenden und 

mit den fortlaufenden Zahlen zu bezeichnenden Tages DW- 

Nicht die 12ftündigen, fondern die 24ftündigen Tage 

ſchließen fi unmittelbar einander an, und werben mit ben 

laufenden Zahlen benannt, weshalb unfere beiden Worte 

aud die Namen für die beiden Hälften des mit Eonnen- 

Tbeol. Quartalſchrift. 1857. I. Heft. 17 
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untergang anfangenden 24ftündigen Kalenvertaged find. 

Da nun nad) hebräiſchem Sprachgebraud) die Worte 7y — 9 

jowohl ven terminus a quo, als auch den terminus ad quem 

einjchließen und lateinisch durd tam — quam zu überjegen 

find ), fo foll nad unferer Stelle Aaron bie immerfort 

brennende Lampe „ſowohl die erfte als die zweite Hälfte 

des Kalendertaged”, d. h. den ganzen 2djtündigen Tag 

über im Heiligen der Etiftshütte vor Jehova immerdar 

aufjtellen. — WIN ift ein Licht gebendes Ding, wie bie 

Eonne, der Mond; aber darum nicht der dunfle Leuchter, 

weldyer übrigens mit feinem -eigenthümlihen Namen 139 

im Gonterte vorfommt, jondern nad) Num. 4, 9 dasjenige, 
was der Leuchter trägt und um deſſen willen der Leuchter 

da ift, was man auf den Leuchter ftellt, damit ed weithin 

Licht verbreite, die Kerze, die mit Del gefüllte Lampe, oder 

vielmehr das Del und der Docht in der Lampe, „das 

Leuchtmaterial”, als welches die Kinder Ifraeld Del liefern 

follen, um brennen zu lafjen eine Lampe immerdar. 

Was aljo die zwifchen Flavius Jofephud und der Miſchna 

objchwebende Differenz in Betreff der Zahl der am Tage 

brennenden Lampen anbelangt, fo ift die heilige Schrift 

und der urfprüngliche ſicherlich nad ihr ſich richtende Ge— 

brauch auf Seiten der Mifhna. Nah der Mifchna ift 

ferner dad Hauptgefhäft beim Leuchter am Morgen das 

Säubern der Lampen, von denen ja nur eine wieder 

angezündet wurde, am Abend dagegen das Anzünden 

ſämmtlicher Lampen; damit ftimmt fehr gut überein Exod. 

30, 7. 8 (vergl. 2 Ehron. 13, 11; Num. 8, 2), wornad) 

die Lampen ded Morgens zurecht gemacht, gegen Abend 

1) Gesenii Lexic. Man. s. v. jp, nro. 3. 
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angezündet wurden, natürlich unbeſchadet der einen 

laut Exod. 27, 20. 21 immerfort brennenden Lampe. Doch 

aud der nachexiliſche Gebrauh, den wir aus Flavius 

Sofephus Fennen, fteht mit Erod. 30, 7. 8 nit in 

Widerſpruch. 

In der Miſchna und namentlich im Tractat Tamid 

find die Vorſchriften für den altteſtamentlichen Gottesdienſt 

verzeichnet worden vorzüglih darum, daß darnach bei der 

gehofften Wiedererrichtung des Tempeld verfahren werben 

möchte. „Das ift“, heißt ed Tamid 7, 3 „die Ordnung 

ded immerwährenden Opferd bei dem Dienft im Tempel 

unferes Gotted. Möchte er doch aufgebaut werben bald 

in unjern Tagen. Amen!’ Man ift gewöhnt auf bie 

gottesdienftlihen Vorfchriften der Mifhna, als auf nad 

erilifhe, mit Geringſchätzung herabzufehen. Hier hätten 

wir einen Fall, wo die Mifchna mit ftilfchweigender Ber: 

werfung des naderilifhen Gebrauches auf die vorerilifche 

Uebungen zurüdging. Den Grund glauben wir mit Sicher 

heit angeben zu fönnen, und werben ed unten thun. 

11. Obwohl e8 urſprüngliches Gefe war, eine Lampe 

fortwährend brennend zu erhalten, fo fonnte ed doch hin 

und wieder einmal vorfommen, daß fie von felbft ausging, 

und die Mifchna fchreibt vor, was in diefem Falle zu thun 

fei. Wollte man aber die gangbare Erflärung von 1 Sam. 

3, 3 als richtig gelten laffen, wonach —RX V in collec⸗ 

tiver Bedeutung die ſaͤmmtlichen Lampen ded Leuchters bes 

zeichnen fol, jo wären ſämmtliche Lampen fo regelmäßig 

jedesmal vor Tagesanbruch von felbft ausgegangen, daß 

man den Ausdrud „die Rampen des heiligen Leuchters 

gingen noch nicht aus” als gleichbedeutend gebrauden 

fonnte mit „geraumer Zeit vor Tagesanbruch“. Abgejehen 

17 * 
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davon, daß dieſe Auffaffung dem Gefege widerſpricht, was 

bereit8 in der LXX der Grund zu einer Tertesveränderung 

gewesen ift, jo wird dadurch noch der Gontert jämmerlich 
zerrifien. Aller Berlegenheit ift abgeholfen, wenn nad 

Maaßgabe von Spruͤchw. 20, 27 Oyay 3 angefehen wird 

ald „die von Gott im Menſchen angezündete Leuchte“, 

der Geift, die geiftige Kraft. Wir brauchen nur die 
Ueberjfegung zu geben, und die Richtigfeit unferer Auf- 

fafjung leuchtet fjogleih von felbft ein. „Es geſchah zu 

jener Zeit, daß Heli fchlief in feiner (ganz nahe am Bors 

hofe der Stiftshütte gelegenen) Wohnung — zwar hatten 

feine Augen angefangen ſchwach zu werden und er fonnte 

nicht jehen, doch die Geiftesfraft erlofh noch nicht — Sa— 

muel aber jchlief innerhalb des (Worhofes des) Heilig- 

thums Jehovas u. ſ. w.“ 

12. Beſchreibt man den Leuchter als ein todted Kunft- 

product, das die Beftimmung hat die Lampen zu tragen, 

fo jagt man von ihm mit Recht, daß von feinem Stode 

nad) rechts und links je drei Arme ausgehen (Erop. 25, 

32). Aber der Stod und die Arme ftellen feine todte, 

fondern lebendige, wacdjende Dinge vor, denn fie erweitern 

fi) ja zu vollen Manvdelfnospen. Aus dieſem Gefidhts- 

punfte betrachtet gehen die drei Arme der facies orientalis 

nicht aus dem Stode heraus, fondern fie wachſen vielmehr 

in den Stock hinein, weil ihre volle Manvelfnospen in 

umgekehrter Stellung ftehen. Aus dem 79 dagegen erhebt 

ih nad Art eined Baumes der Stod, und läuft mit den 

1) Vergl. 70 yüs ro dr ardgwnw Matth. 6, 22 und Luk. 11, 34, 
ebenfo der Gegenjag zu dem leiblidhen Auge, wie in 1 Sam. 3, 3.4. — 

‚Wem die dem Ausdruck von uns zugefchriebene Bedeutung für die 
Stelle zu poetiſch dünft, der vergleihe außerdem 2 Sam. 21, 17. 
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brei wirflihd aus ihm herausgehenven Armen ber facies 

occidentalis in vier Spitzen aus. Drei ift nun nad all- 

gemeiner alter Anfhauung Eignatur Gottes (Bähr, Eym- 

bolif I. 138 folgd.), Vier Signatur der Welt (Bähr, 

Symbolik I. 155 folgd.), hier in&befondere der Menſchen— 

welt, weil die in vier Spigen auslaufende facies occiden- 
talis aus einem TV entfpringt, alfo das von einem und 

demfelben Stammvater herfommende Geſchlecht bezeichnet 

(Gen. 46, 26; Erod. 1, 5; Richt. 8, 30). Im Allge— 

meinen drückt alfo ber Leuchter durch Eymbole aus eine 

Herablaffung Gottes zu dem Menfhenge 
ſchlechte, da die facies orientalis von oben nad unten 
in die facies occidentalis hineinwädft. 

Die Drei ald Signatur Gotted war dem hebräifchen 

Volfe urjprünglich geläufig. Zum Zeichen, daß durch fie 

etwas an und für fi Wahres in Gott ausgebrüdt werde, 

wurde fie felbft im mofaifchen Gefege nicht verworfen; da 

aber dem Polytheismus gegenüber im Geſetze die Einheit 

Gottes ftarf zu betonen war, wurde die Drei nur in 

Verbindung mit andern fymbolifchen Zahlen beibehalten, 

3. B. in dem fiebenarmigen Leuchter, der in drei öftliche 

und vier weftlihe Lampen ſich theilt, ferner in den drei 

und vier Tagen der Unreinheit, welche durch Todte verur- 

ſacht warb (Num. 19, 19) — wo fie dagegen allein ers 

ſcheinen follte, tritt im moſaiſchen Geſetze die Eins an ihre 

Stelle, fo bei der einmaligen Blutfprengung ev. 16, 14. 15, 

welche der fiebenmaligen voranging. Während vor dem 

Geſetze in Egypten das Blut des Pafchalammes in drei 

Sprengungen an die Häufer der Jfraeliten fam (Erod. 12,7), 

wurde nad Werleihung des Gefeped in Ganaan es in 

einer Sprengung an den untern Theil des Altares gebracht 
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GPeſachim 5, 65 Zebahim 5, 8). Des Nachté, wo die 

vier Rampen der facies occidentalis brannten, !leuchteten 

zugleih aud die drei Rampen ber facies orientalis; am 

Tage aber, wo nur die facies orientalis Licht geben follte, 

brannte in vorerilifcher Zeit ficherlicdy nur eine Lampe biefer 

facies, um feinen Anlaß zum Bolytheismus zu geben, 

zu weldhem ja damals das Volk fo ftarf hinneigte. Nach 

dem Eril war der vorige Hang zum Polytheismus völlig 

aus den Juden verfhwunden, und ohne Gefahr fonnte die 

Drei allein wieder ald Signatur Gottes gebraudt werden, 

wie denn aud wirklich zur Zeit des Flavius Joſephus vie 

drei Lampen der facies orientalis unausgeſetzt brannten, 

ohne daß darum fofort der breieinige Gott vom ganzen 

jüdifhen Volke explicite befannt worden wäre. Offenes 

Befenntniß wurde biefes erft in der hriftlichen Lehre. Im 

ihrer hartnädigen Oppofttion gegen das Ehriftenthum war 

es den jüdifchen Lehrern ein Leichtes, die in der heiligen 

Schrift nicht firirten naderilifhen Vorfchriften, von denen 

die Ehriften mit Erfolg polemiſchen Gebrauch machen fonnten, 

gefliffentlich zu ignoriren; in unfrem Balle fehrten fie zu 

dem vorerilifhen Gebraud zurüd, und daher fommt die 

Differenz zwifhen der Miſchna und Flavius Iofephus. 

Ein zweiter Fall diefer Art ift folgender. Nach dem Erile 

war verordnet worden, daß am Verföhnungstage überall, 

wo eine zahlreihe Judenſchaft fi befand, eine Kuh vers 

brannt, die aufgehobene Afche davon mit Waſſer vermifcht, 

und dann Jeder damit befprengt werben follte zur Reinigung 

vom Seelen + Ausfage, von ſchweren Sünden ). Juſtinus 

1) Hebr. 9, 13; Barnabas ep. 8; Juftin dialog. 41. An lepter 
Stelle it für das handſchriftliche richtige daualsug, welches Pertonius 
in feiner Ueberſetzung ausgedrüdt hat, durch eine verfehlte Gonjertur 
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Martyr fieht darin einen Typus des überall darge 

bradyt werdenden eudariftiihen Opfers der Ehriften, vie 

Miſchna — möchte es gern tobt ſchweigen. 

13. Sollte durd den Leuchter weiter nichts dargeftellt 

fein, als daß ſich Gott zu den Menfchen herablafje, jo wäre 

ed einerfeitd nicht nöthig gewesen, daß gerade volle Manvels 

fnospen am Etode und an den Armen faßen, fondern 

ganz beliebige Knospen oder Blumen, an der facies orien- 

talis jedoch verkehrt geftellt, würden dasſelbe geleiftet haben 

— andrerſeits wären auch die fieben Lampen ein Ueber— 

fluß. Die vollen Mandelfnospen und die Lampen vers 

langen bejondere Deutung. 

Der Mandelbaum trägt den Namen 7pY, weil er 

nad) Ueberwindung des winterlichen Schlafes früher ale 

irgend ein anderer Baum wacht, d. h. blüht (Bähr, Sym- 

bolif 1. 450). Das in vollen Knospen ſich manifeftirende 

frühefte Leben des Mandelbaumes ift darum ein paflendes 

Symbol des göttlihen Lebens, welches älter ift ald das 

Dafein und Leben der Greatur. Finden fih nun die vollen 

Mandelfnospen an einem die Greatur bezeichnenden Syms 

bole, wie an der in vier Spitzen auslaufenden facies occi- 

dentalis des Leuchters, fo können fie nur andenten, daß 

das Leben der Greatur ein von Gott verliehenes fei. Der 

zur facies occidentalis gehörige Stod des Leuchterd zeigt 

eine volle Mandelfnospe, bevor er Arme ausfendet — 

das will fagen: der Stammpvater des Menfhenges 

ſchlechtes bejaß das phyſiſche Leben als eine Gabe von Gott. 

Der Stod fendet nicht eher feine weftlihen Arme aus, als 

ein falfches weudaleos in den gebrudten Ausgaben zu lefen. — Zur 

Sache vergl. Jahrgang 1852 diefer Quartalſchrift S. 621 fg. 
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mit dem Hineinwacdfen je eines ber drei öftlidhen Arme; 

erft dann geht er jedesmal in zwei Sprofien auseinander, 

welde im Ganzen jedesmal vier volle Mandelfnospen 

haben, die ſenkrechte Fortfegung in die Höhe jedesmal eine, 

der Geitenarm jededmal drei — mit Rüdfiht auf ven 

jevem Sfraeliten befannten Sünvenfall des Stammvaterg 

und defjen Folgen will dieſes jagen: aus dem dem Stamm; 
vater urfprünglid von Gott verliehenen Leben ift das 

Menſchengeſchlecht nicht entjproffen, fondern dazu war eine 

befondere Herablafjung des lebendigen Gottes zu dem mit 

dem Stammpvater zugleich dem Tode anheimgefallenen Ges 

fchlehte, und eine abermalige Mittheilung der Lebenskraft 

von Seiten Gotted nothiwendig. 

Licht ift das Symbol der Reinheit, Klarheit, Heiligs 

feit (1 Joh. 1, 5; Jak. 1, 17). Die aus drei Lampen 

beftehenvde ſtets helle facies orientalis des Leuchters, deren 

fammtliche Lampen aud in vorerilifcher Zeit unaufhörlich 

gebrannt haben würden, wenn nicht der Hang des Volkes 

zum Bolytheismus das fortwährende Brennen von nur 

einer Lampe rathfam gemacht hätte, ift darum eine ſym— 

bolifhe Darftelung des unveränderlid heiligen Gottes. 

Die das Menſchengeſchlecht mit Inbegriff des Stammvaters 

darftellende facies occidentalis wird vor Abend angezündet, 

damit fie in der erften Hälfte des mit Sonnenuntergang 

beginnenden Kalendertages brenne; in defjen zweiter Hälfte 

find ihre Lampen felbft zwar finfter, doch nicht im Finftern, 

weil das von der facies orienlalis fommende Licht ihnen 

zugefehrt ift, ja fie ftehen fogar zum neuen Anzünden völlig 

zugerichtet an ihrem Plage auf dem Leuchter — das will 

jagen: das Menſchengeſchlecht war anfangs heilig, und 

wurde nachher unheilig; aud dem unheilig geworbenen 
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Menſchengeſchlechte wendet ſich der heilige Gott unabläffig 

zu, offenbart fih ihm, und es hat die Fähigkeit und Ans 

wartſchaft mit Eintritt einer neuen Zeit wieder heilig 

ju werden. 

Die Zeichenfpradye des Leuchterd in die MWortfpracdhe 

überfest und in die Form eines Lehrfages gebracht lautet 

nad allem Obigen: "Ev auro Lwr) rw (seil. & agyn), xal 
n Lwn mw 70 pas uw avdgwnow, xal TO PWg &v TN 
oxorie yaivsı (Joh. 1, 4. 5), d. h. ald die Welt gefchaffen 

wurde und dad Leben empfing, war da der nichterfchaffene 

lebendige Gott; er, der aller Greatur Dafein und Leben 

verlieh, erfhuf das Menfchengeihleht als ein heiliges; 

aud in den nachher unheilig gewordenen Menfchenge- 

ichlehte offenbart ſich unabläffig der heilige Gott. 

14. Mit dem Leuchter im Heiligen der Stiftshütte und 

des Tempels hat der Leuchter in Zadar. 4, 2 folgd. feine 

Aehnlichkeit. Zwar ift er von Gold und trägt ven Namen 

nI9, weldes Wort nad den Rabbinen niemals einen ges 

raden, fondern immer einen Armleuchter bedeutet (Bähr 

Symbolif I. 412), trägt aud fieben Lampen, wid aber 

von der gewöhnlichen Form eines Armleuchters nicht ab, 

weil jonft Zacharia nicht unterlaffen haben würde, dieſes 

hervorzuheben; der Leuchter im Heiligen des naderilifchen 

Tempels dagegen, weldyer dody wenigftend in ver Grund» 

geftalt. den gefeglihen Vorſchriften entſprechend gearbeitet 

war, hatte eine von den jenft im Leben gebräudlichen 

Armlenchtern ganz abweichende Form, EinAlaxro ig xara 

nv nuertgav yorow ovendelag, wie Flavius Iofephus 

Bell. Jud. VII. 5. $. 5. berichtet. Die fieben Auursadeg 

evoog in Apoc. 4, 5 fcheinen mit den fieben Lampen auf 

dem Leuchter bei Zacharia identifch zu fein, find eben darum 
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aber mit den fieben Lampen des Leuchters im Heiligen nicht 
zu confundiren. Am allerwenigften aber ftimmen die fieben 

goldenen Avyviar Apoc. 1, 12. 20 zu dem einen fieben, 

armigen Leuchter im Heiligen. 

Der alterthümlihe Leudhterfuß in der aum Prager 

Dome gehörigen Noftigfhen Kapelle, welcher vorgeblich 

dem falomonifhen Tempel entftammt, ift nicht golden, und 

hat darum zum fiebenarmigen Leudyter im Heiligen nicht 
gehört. Wer fid entſchließen kann, dieſes wunderliche 

Durcheinander von Thiers und Menfchengeftalten dem jüdi- 

schen Alterthume zuzuweifen, ver fönnte ihn allenfalls den 

am Abend des Laubhüttenfeites im Vorhof der Weiber ge: 

brauchten 2euchtern mit je vier Lampen zufprehen, an 

denen nur ber oberfte Theil golden war (Succa 5, 2). 

Der Leuchter im Heiligen des naderilifhen Tempels, 

welchen Titus noch an Ort und Stelle fah, wurde bei des 

legtern Triumphzuge öffentli zur Schau getragen, und in 

dem von Befpafian erbauten ziuevog Elprvrg, eine Art 
von Mufeum, aufgeftellt ). Sein Stod wird von Flavius 

Jofephus xiwv genannt, feine Arme Aerrrol xavklaxoı 

(Bell. Jud. VII. 5. $. 5), worin liegt, daß der Stock be 

deutend vier als die Arme war. Doch ber römische Bild: 

bauer, welcher ihn an der innern Wand des Triumphbogens 

des Titus darftellte, hat e8 nicht darauf abgefjehen, ihn 

ganz getreu nad der Wirklichkeit zu zeichnen, fondern nur 

in Baufh und Bogen feine Grundgeftalt wiederzugeben. 

Stod und Arme madhte er in der Dide gleih, und was 

von Zierathen am Fuß, am Stod und an ten Armen nod 

erfennbar ift, ift freies Product des Künftlers, der ed nicht 

1) Joseph. Bell. Jud. VI, 4. 6. 7; VI. 5. $. 5. 7. 
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einmal für nöthig befunden hat, unterhalb jedes vom Stode 

ausgehenden Armepaares eine Zieratl; anzubringen. Einen 

Gewinn haben wir aber doch aus diefer Abbildung, näm— 

lich die Gewißheit, daß die Arme tes heiligen Leuchters 

zu gleiher Höhe mit dem Stocke fih erhoben, und die 

fieben Lampen in einer geraden Linie geftanden haben. 

Die fpätern Rabbinen lehren dieſes zwar aud, aber weder 

die hi. Echrift gibt ed an, noch läßt es ſich aus Philo 

und Sofephus mit einiger Eicherheit folgern. 

Dr. Krüger, 

Profefjor in Braunsberg. 



1. 

Kecenſionen. 

1. 

Caroli Passaglia S. J., in Romano collegio theologiae pro- 
fessoris, de Ecclesia Christi commentariorum libri V. 
Vol. I, Ratisbonae, Manz 1853, X 142 ©, Vol.Il. 1856. 

XXVII 865. gr. 8. Preis 8 fl. 

Nachdem die Heransgabe gegenwärtigen Werkes durch 

bie Arbeiten des Verfaſſers bei der Gongregation über die 

Unbefledte Empfängniß und die Abfafjung feines rühmlichft 

befannten, beveutenden Werkes über vdiefen Gegenftand 

längere Zeit unterbrochen worden war, ift biefelbe fo weit 

vorgefhritten, daß der Verleger einen namhaften Theil 

defjelben dem Publicum vorführen fonnte. Es fol in fünf 

Bücher zerfallen, wovon bereitd drei in zwei Bänden er: 

jchienen find. Das erfte beſchäftigt fih mit dem Begriff 

der Kirche, der zuerft philologifh aus dem Sprachgebrauch 

der Vrofanfchriftfteller und der Schrift beftimmt, ſodann 

durch eine Bergleihung mit der Synagoge, durch Benügung 

fämmtliher Bilder, womit die Kirche im N. T. bezeichnet 

wird, ſowie der PBarabeln, welche von ihr handeln, nod 
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näher beleuchtet wird. Das zweite Buch fpricht vom wirf- 

lichen Dafein der Kirche, alfo von ihrer Gründung, ihrer 

Fortdauer und Perennität und von ihrer fortwährenden 

Sichtbarkeit. Das dritte Buch führt den Titel: de eccle- 

siae causis. Diefe find 1) vie causa efliciens eaque prin- 

ceps, unter welcher Bezeihnung das Berhältnig Gottes 

und des göttlichen Geiftes zur Kirche behandelt wird. 2) Die 

causa eflecirix eaque instrumentalis ift dad ministerium 

ecclesiasticum, von weldem in der Art geſprochen wird, 

daß zuerft defjen Anfang im Apoftolat, ſodann die Fort: 

jegung im Episcopat nad allen Beziehungen hin erörtert 

werben. 3) Die causa exemplaris Ecclesiae hat der Ber« 

fafjer nad Anleitung der Väter als eine dreifache beſtimmt: 

die causa exemplaris Iheologica — die Trinität, die oeco- 

nomica — Ehriftus, und die angelica, auf welche jchon 

Elemend von Alerandrien in Bezug auf die Hierarchie 

hindentete. 4) Die causa materialis bilden die Angehörigen 

der Kirche, welche jehr ausführlid in negativer und affir— 

mirender Weiſe beftimmt werden. 5) Die causa formalis 

wird in eine innere, welche Gott, Chriftus und ver hi. Geift 

ift, und in eine äußere, welche das Geſetz des Glaubens, 

des Lebens und der Gemeinſchaft ift, unterfchieven. Ends 

lich fpricht der Verfafjer 6) von der causa finalis, welche 

in den finis theologicus, Iheanthropicus und anthropo- 
logicus eingetheilt wird. Bergleiht man die Zahl viefer 

Gegenftände mit dem Umfang des Werkes, jo wird man 
ſich leicht eine Vorftellung von der Ausführlichfeit und ver 

in's Einzelnfte gehenden Eorgfalt, mit der fie behandelt 

find, machen fönnen. Der Reihthum an Fragen, weldye 

zur Sprache fommen, die Bielfeitigfeit und Neuheit ver 

Gefihtspunfte, von denen aus fie nad) Anleitung der Väter 
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behandelt werben, machen das Werf zu einem äuferft ans 

regenden und belehrenden. Der patriftifhe Stoff ift in 

größter Fülle gefammelt und bearbeitet worden, und gerade 

diefes gab dem Verfafjer Anlaß, die Fragen von der Kirche 

nad Seiten hin zu behandeln, nad welden fie feltener 

berührt zu werben pflegen, und zahlreihe Beziehungen 

zwifchen bdiefer Lehre und denen von ber Trinität umd 

Menſchwerdung in geiftreicher Weife zur Sprache zu bringen. 

Der Berfaffer hat es nicht unterlaffen, beſonders bei 

exegetifchen Fragen auf die deutſche Literatur Ruͤckſicht zu 

nehmen. Es wird nur bei der Unterfuhung über die 

Entftehung der Kirche eine Beurtheilung der neueften von 
der Fritifhen Schule unter den Proteftanten aufgeftellten 

Syfteme über die Uranfänge der altfatholifchen Kirche ver- 

mißt. Diefelben, fowie die befonvere Anfiht von Rothe, 

hätten bei den Fragen über den Epifcopat einen Haupt— 

beftandtheil der Fritifchen Seite des Werfes bilden können. 

Auch die Anordnung des Werkes hat nad) unferem Ger 

ſchmack Einiges, was der Anforderung eined wahrhaft 

organifhen Baues nicht ganz genügt, befonderd im dritten 

Bud), de causis Ecclesiae, das eine Eintheilung bloß nad 

Kategorien, nad Fächern hat. Im Beftreben, die gewons 

nenen Begriffe möglichſt auszubeuten und nugbringend zu 

geftalten, hat der Berfaffer ftets eine große Zahl von Co— 

rollarien daraus gezogen, welde durch Anticipation den 

regelrechten Bang ver allmähligen Entwidlung unterbredpen, 

auch manche Fragen, welde mit dem Gegenftand in ent: 

fernterer Beziehung ftehen, aus einer etwas überwuchernden 

Reichhaltigkeit über die Grenzen einer ftrengen Syftematif 

hinaus hereingezogen. Allerdings muß man dabei geftehen, 

daß die ſtets belehrende Behandlung derfelben ven Lefer 
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verführt, ſolches zu überfehen. Die Schärfe in ver Be 

jtimmung der Begriffe, ſowie das beſondere Geſchick des 

Verfaffers, die Beweismomente gehörig auszubeuten und 

durch vortheilhafte Stellung des Beweifes ihre Kraft mög- 

lift hervorzuheben, verdienen alle Anerfennung. Die 

Latinität ift vortrefflid, die Darftellung flar und troß ver 

zu bewältigenden Maſſe verhältnigmäßig überfichtlich. 

9. Denzinger. 

2. 

Theologia Naturale. Per Alessandro Pestalozza, Prete 
Milanese. 

Peſtalozza ift Anhänger ver Philofophie von dem be- 

rühmten Antonio Rosmini. Er hat ein Werf herausges 

geben, in welchem er die ganze Philofophie auf der Grund» 

lage feines Meifters abhanvdelt, unter dem Titel: „Elemenli 

di filosofia. Terza edizione, ritoccata dall’ autore.* Mi- 

lano, 1856. — Wir wollen hieraus bloß die natürliche 

Theologie des Verfaſſers befprehen, da fie für eine theos 

logifche Zeitfchrift mehr Intereſſe bietet, ald die andern 

philoſophiſchen Disciplinen. — Der Berf. geht in feiner 

Einleitung davon aus, daß alle fpeciellen Wifjenfchaften, 

beſonders die philofophifchen die Vollendung ihrer Erfennt- 

niß in der Idee Gottes, daher in der Theologie finden. 
Dieß zeigt er gut von der Piychologie, Eosmologie und 

Moral (S. 264 — 265). Er unterfcheidet ſodann bie 
natürlihe und geoffenbarte Theologie alfo S. 266: „La 

prima € quella giä accennata del metodo, che nell’ una & 
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razionale e naturale, dove nell’ altra & principalmente di- 

dascalico e aulorilativo. L’altra consiste nella natura 

siessa delle cognizioni che riguardano Dio, le quali nella 

teologia nalturale, benche siano per la massima parte ne- 

galive, pure sono accessibili all’ umana ragione, la quale, 

se da un lato letrova sempre incomprensibili, dall’ altro 

le conosce come apoditliche e le dimostra come necessa- 

rie; quando all’ incontro molte delle veritä depositate 

nella tradizione divina sono misteriose, e perciö tali che 

la ragione non avrebbe mai potuto trovarle col proprio 

lume, come non puö spiegarle e comprenderle dopo che 

le ha ricevute dalla rivelazione.* Uns jcheint ed, daß 

ver Verf. in dem PBunfte zu weit gehe, wenn er meint: 

die Vernunft könne von den pofitiven Offenbarungswahr: 

heiten gar nichts erklären, erfafjen und begreifen. Ein 

Verftänpnig und ein Begreifen derfelben auf einen gewifjen 

Grad läßt fi allerdings erreihen. Dieß hat der hl. 

Auguftin jelbft behauptet. Er ſchreibt in feinen 110. Briefe 

an Conſentius: „Daß dasjenige, was der Glaube und 

vorftellt, biß zu einem gewifjen Grade durch das Licht der 

Vernunft begriffen werden könne.“ Aber etwas Anderes 

ift das vollftändige, adäquate Begreifen der Myfterien, und 

das Begreifen des realen Wie von denſelben. Dieß ift 

für die menſchliche Vernunft unmöglid. Ebenfowenig fann 

die Vernunft rein aus fi) die Myſterien entveden, aber 

immerhin kann fie iveelle Gründe im Selbftbewußtjein aufs 

finden, warum man diefelben nothwendig fefthalten müffe. 

Denn ift die pofitive ferundäre Offenbarung für den Geift 

beftimmt, jo müfjen fih aud die Bedürfniſſe aufzeigen 

lafjen, die im Geifte dafür liegen. 

Der Verf. handelt vie natürlide Theologie in I Ab- 
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Schnitten ab. — Im erften Abſchnitt fpricht er im L Cap. 

„vom allgemeinen und gewöhnliden Begriffe Gottes.“ 

Er fagt ©. 269: „L’idea (di Dio) piü commune e vol- 

gare & quella di — ente creatore e provido reggitore 

del mondo.* Das ift wohl ver Fall bei den chriftlidyen 

Völkern, wie ed der Verf. jelbft gefteht, aber nicht jo bei 

den Heiden. Bei diejen herrjcht die Idee der Emanation, 

ftatt ver Greation der Welt aus Nichts, da von lepterer 

ed feine Analogie gibt, daher fie nicht fo leicht erfennbar 

ft. ©. 271, Cap. I. jtellt ver Verf. feinen „philoſo— 

phifchen Begriff“ von Gott auf: „Dio è l’Essere assoluto 

e completo. — Quando si dice l’Essere assoluto e com- 

pleto, s’intende quell’ Essere a cui apparliene tutla l’es- 

senza dell’ essere. — Cos’ è che apparliene all’ essere es- 

senzialımente ? Nell’ ontologia abbiam veduto, che l’essere 

sussiste in tre forme a lui essenziali, le quali sono cosi 

fra loro distinie che non possono ridursi l’una nell’ altra: 

l’idealitä, che € la forma per cui l’essere & per se intelli- 

gibile o pensabile; la realilä, per cui l’essere ha vita, 

sentimento, intelligenza; la moralilä, che & la forma risul- 

tante dall’ unione e armonia delle altre due, per cui l’essere 

reale e intelligente ama e aderisce all’ essere secondo la 

norma ideale. Dunque l’Essere assoluto & tult’ insieme 

ideale, reale, morale.* Wohl find dieſe drei Formen bei 

Gott nothwendig. Nach unferer Faſſung würden fie lauten: 

Sein ſchlechthin, höchſte Intelligenz, oder abjolutes Selbft- 

bewußtfein (Dreiperfönlikeit), und abfolute Heiligkeit. 

Ein unperfönlihes Abfolute fönnen wir nicht an die Spige 

der Weltihöpfung ftellen, da wir fonft die regelmäßige 

Einrihtung des Weltalld gar nicht zu begreifen vermöchten. 

— Im IL Gap. ift die Rede vom Urfprunge ver Idee 
Iheol. Duartaljrift. 1857. I. Heit. 18 
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Gottes. Hier erhebt der Verf. die Frage: ob die Idee 
Gottes dem Beifte etwa angeboren ſei? ©. 278: „Ma si 

poträ egli accordare che almeno l’idea di Dio sia im- 

pressa naturalmenie nel nostro spirito? — Forse perche 

tutti gli uomini, tulte le nazioni hanno questa idea?“ 

Gr antwortet hierauf: „Hanno anche quella di uomo, e 

d’altri oggelti molti, senza che questo falto basti a dimo- 

strare che queste idee le portano dalla nascita.“ — Auch 

einen andern Einwurf widerlegt er daſelbſt: „Forse per- 

che tutti gli uomini hanno una naturale tendenza a cre- 

dere l’esistenza di Dio? — Ne abbiamo indicala la ra- 

gione nel bisogno che prova la nostra mente di riconos- 

cere una causa produltrice e una forza reggitrice di questo 

universo che si presenta come passivo e imperfetlo e 

contingente : dall’ essere sommamente evidente la necessitä 

di dare alle cose un principio, non segue che l'idea di 

questo principio sie imata, ma che sia delle piü fäcili ad 

acquislarsi coll’ istruzione e ad accompagnarsi con un giu- 

dizio. della realtä del suo obietto.* Wir theilen dieſelbe 

Anfiht. Denn wäre die Idee Gottes dem Geifte ald eine 

fertige angeboren, fo fünnte es nicht fo verfihiedene Gottes: 

begriffe im den verfchiedenen Religionen geben. Aber ans 

geboren ift dem Geifte die Bedingtheit feines Seins, daher 

wird er follieitirt, das bedingende Princip als feinen 

ſchöpferiſchen Urheber hinzuzudenfen. 

Nachdem der Verf. den Begriff Gottes beftimmt hat, 

redet er.im MM. Abfchnitt von der „Eriftenz Gottes.” Im 

I. Gap. löst er das Problem: „Se l’esistenza di Dio sia 

oggetto di dimostrazione?* Der Verf. ift für den Beweis 

des Dafeins Gottes. Er befpricht deßhalb auch eine Einwen— 

dung dagegen ©. 296: „Altri.sostengono non potersi di- 
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mostrare l’esistenza di Dio, perche noi ne abbiamo una 

cognizione nalurale immediata. — Ma le cose che sono 

oggetto di un’ intuizione immediala non si possono di- 

mostrare, perche sono note per se. Dio, essendo il lume 

stesso della nostra intelligenza, dicono costoro; Dio es- 

sendo noto per se, mentre ripugna che la luce stessa si 

renda nota per altra cosa da lei diversa, e a lei inferiore, 

ne segue che la proposizione* Dio € „non puö essere 

oggeto di dimostrazione, ma & indimostrabile.* — Darauf 

erwidert der ®Berf.: „Che l'obietto del nostro intuito pri- 

mitivo non & Dio siesso; che lintuizione di Dio sarebbe 

in pari tempo percezione di Dio, giacche Dio non puö 

conoscersi in se se non dall’ inteletio; e chi percepisce 

Dio partecipa dell’ ordine sopranaturale di grazia o anche 

di gloria. — Se Dio non & obietto d’intuito naturale, se 

non puö confondersi col lume della ragione, bisogna pure, 

per conoscerlo, che la nostra ragione ne deduca l’esistenza 

col ragionamento; dunque l’esistenza di Dio € dimostra- 

bile.* — Den Grund, warum Mande meinen, daß die 

Idee Gotted dem Geifte ſchon als fertige angeboren: fei, 

ſcheint und der Verf. in folgenden Worten ausgeſprochen 

zu haben ©. 298: „Eeccitata la riflessione a considerare 

la cognizione diretia e positiva delle cose contingenti, 

non appena si & accorta della contingenza loro che & giä 

salita alla causa primiliva assoluta, indipendente, delle cose 

stesse. I termini correlativi di causa e di effeto, di ne- 

cessitäa e conlingenza, di finito e infinito, non si formano 

in mente successivamente ma in un islante simultaneo, 

perch& l’uno chiama l’altro.* — Der Berf. rügt es, daß 

Kant der theoretifchen Vernunft die Fähigfeit abgeſprochen, 

dad Dafein Gottes zu bemweifen. ©. 300: „L’errore di 

iu” 
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Kant ha la sua origine dal subiettivismo, sistema che ri- 

duce il lume della ragione a delle forme subieltive dello 

spirito, le quali non danno alla ragione il diritto di amet- 

tere il mondo esterno:“ 

Im zweiten Gapitel zeigt der Verf. die verjchiedenen 

Arten, das Dafein Gotted zu beweifen. Gr reducirt felbe 

vorzüglich auf vier, und zwar alfo S. 302: „La prima 

dimostrazione parte dall’ essenza dell’ essere da noi intuito: 

prova ontologica. La seconda dimostrazione parle dalla 

Forma ideale, che serve a noi di lume della ragione: 

prova ideologica. La terza si ricava dall’ essere reale da 

noi percepilo, vale a dire dal me, dal mondo esterno, da 

tutto ciö che lo costituisce in quel modo ch’egli €: prova 

cosmologica, 0, come suol dirsi, fisica. La quarla per 

ultimo si fonda su la forma morale dell’ essere, cioe su 

la legge morale: prova morale.* Eigenthümlich ift dem 

Berf. hier bloß der iveologifche Beweis, weßhalb wir ihn 

aud anführen wollen, da er für die Lejer ein Intereſſe 

haben dürfte ©. 307: „La seconda dimoslralione a 

priori dell’ esistenza di Dio si trae dalla forma ideale 

dell’ essere, o sia dall’ ente ideale, che costituisce il lume 

della nostra ragione; onde questa si chiama prova ideo- 

logica. — E infatti cos’ & l’idea dell’ essere, se non 

l’obielto essenziale del nostro intelleto? — Ma l’idea, 

l’obietto, puö esso sussistere in se, diviso da ogni mente? 

Tolta una mente, che intuisca l’idea, essa non & piü che 

un’ astrazione, o a dir meglio un assurdo, perche il 

proprio dell’ idea € di essere pensala, di essere termine 

a qualche mente. Niun termine puö slare ne concepirsi 

separato e disgiunto dal suo principio. — Il principio poi 

o sia quello che intuisce l’idea, suo termine & la mente. 
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Ma l’idea dell’ ente, termine obbietlivo della nostra mente, 

è obietlo eterno, quando all’ incontro non & eterno il 

nostro spirito che lo intuisce. Dunque, se esso non 

puö sussistere in se diviso da ogni mente, a lui & affalto 

accidentale l’intuizione del nostro spirito, e perö deve 

esistere una mente eterna, in cui risieda come nel suo 

proprio subielto o principio. Dall’ esistenza dunque della 

forma ideale a ragione si risale a un reale eterno, in cui 

l’essere ideale formi una perfetta unilà. Questo reale è 

Dio, da cui ci viene appunto l’intuizione dell’ idea.“ 

Das IN. Gap. lautet vom Atheismus. Nachdem ver 

Verf. den Begriff und die Eriftenz Gottes erörtert hat, fo 

betrachtet er fofort „die Natur Gottes“ (im IN. Abſchnitt), 

und zwar betrachtet er zuerft a) Gott in feiner vreifachen 

Form (melde von ihm als lidealitä, la realitä e la moralitä 

beftimmt wurde), hierauf b) Gott in feinen Eigenfchaften, 

und endlich c) die göttliche Wefenheit in jeder der eben 

befagten drei Formen. Schön zeigt der Berf. S. 325: 

daß Gott nicht ald das allgemeine Sein oder als das 

Grundweien der Welt aufgefaßt werden kann. — Widtig 

ift and feine Bemerfung vom Logos in Gott S. 339: 

„L’atto con cui Dio conosce se stesso, € un alto con cui 

Dio afferma e pone sè stesso. L’atto di affermare si 

chiama Verbo; dunque in Dio bisogna ammettere il Verbo 

divino. — Ripugna pensar Dio senza il Verbo, benche 

sia lintelligenza divina che pronuncia il Verbo, e non giä 

il Verbo che genera l’intelligenza divina. E in questo 

Verbo la Chiesa riconosce la personalilä, e insegna venire 

dall’ intelletto divino per via di generazione. Ciò che la 

ragione umana, ajutata dalla rivelazione, riconosce bensi 

come necessario ad ammeltersi, mentre un Dio che non 
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conosca s& stesso non & Dio, e la cognizione di s& stesso 

senza il Verbo & cosa inconcepibile.* — „Ma come poi 

Iddio generi il Verbo, e come questo sussista qual Per- 

sona realmente distinta da Quella che lo genera, sara 

sempre un mistero.* Allerdings erfennt die Vernunft, 

erleuchtet durch die Fackel der pofitiven Offenbarung, die 

Nothwendigfeit des ewigen Worted (ded Logos) in Gott. 

Denn fol Gott fein abfolutes Selbftbewußtfein oder feine 

abjolute Selbfterfenntnig erreihen, d. h. fein Wefen ale 

abſolutes unmittelbar fchauen, jo muß er ſich nothwendig 

real felbftobjectiviren, d. 5. das Wort (den Sohn) erzeugen. 

Nur fo kann Gott ſich ald Sein ſchlechthin erfafen und 

wiffen. Und nur fo ift feine Selbfterfaffung qualitativ 

verjchieden von der bedingten Selbſterfaſſung des endlichen 

Menſchengeiſtes, der fein Wefen nicht unmittelbar zu ſchauen 

vermag, fondern bloß aus ver Erjcheinung es erfchließt. 

Die Vernunft fann demnad die Trinität nicht aus ſich 

allein entveden, aber erleuchtet durch die pofitive Offen, 

barung nachdenken, d. h. ideell reconftruiren (weil eben im 

persönlichen Menfchengeifte eine Analogie liegt) und info: 

fern zeigen, daß fie nicht undenkbar ift. Denn dieß er 

weifen die fpeculativen Reconftructionsverfuche vom hi. Aus 

guftin, Anfelm, Thomas von Aquino, und von Duns 

Scotus. Jedoch wird das Erfaffen der Trinität von Seite 

der Vernunft nie ein vollftändiged und vollfommen ab» 
äquates fein, und gar nit wird das reale Wie berfelben 

von ihr begriffen werden. Darauf hat auch der Verf. 

ganz richtig hingebeutet. Nur verftoßt er fi hier gegen 

feine frühere Behauptung ©. 266, wo er jagt: daß die 

Vernunft von den erhaltenen geoffenbarten Wahrheiten 
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gar Fein Verftänpnig gewinnen könne Wahrſcheinlich hat 

er fich dafelbft nicht richtig ausgedrüdt. 

Nun übergeht der Verf. zur Betrahtung vom Ber 

hältnifje Gottes zur Welt (im IV. Abſchnitt). Er hat 

ihon im vorhergehenden Artifel VO, ©. 357 gezeigt, daß 

Gott die Welt nicht nothwendig zu wollen brauche, jondern 

fie frei aus Nichts geichaffen habe: „Nella nozione dell’ 

essere assoluto non enira la nozione del mondo.* Er 

hätte mit Nüdfiht auf den Pantheismus noch hinzufügen 

fünnen: Wenn Gott bereitd feine Subjectobjectivirung in 

der abfoluten Dreiperſönlichkeit befigt, jo hat er nicht exft 

nöthig, fie in der Weltwerdung zu erreichen. Daher ift 

aud die Welt zur Vollendung feines Weſens nicht noth- 

wendig. — In Betreff der göttlihen Vorfehung macht der 

Verf. hie und da gute Bemerkungen. Wir können jedoch 

jelbe nidyt anführen, da es der Raum der Zeitjchrift nicht 

geftattet. — Interefjanter noch erfdeint und der V. Ab- 

ſchnitt. Hier behandelt der Verf. „die irrigen Spyfteme 

vom Sein und der Natur Gottes.” Scharfiinnig unter- 

jcheidet er S. 389 zwei Hanptquellen aller Irrtbümer in 

Betreff der Natur Gotted: „Se in antico l’ignoranza con- 

giunta col naturale predominio dei sensi e della fanlasia 

corruppe miseramente le verilä primilive, e piü di tutte 

la veritä cardinale che riguarda la nozione dalla divinila; 

nelle età che possiamo dire moderne, i sistemi erronei 

circa la natura di Dio traggono principalmente origine 

da un moto inverso a quello degli antichi, cioe dall’ abuso 

della ragione o riflessione filosofica, che noi chiameremo, 

con un termine usitato, razionalismo.* — Allein dieſer 

Mißbrauch der Vernunft fcheint und bejonderd darin zu 

beftehen, daß der richtige Standpunft der Speculation (d. i. 
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der Dualismus, welcher Gott und Welt, und ebenfo aud) 

Geift und Natur qualitativ unterfheidet) nicht beachtet 

wird. Denn weder vom moniftifchen, noch monadiftifchen, 

noch femipantheiftifhen, noch naturaliftiihen Standpunfte 

fann fih die wahre Idee Gotted ergeben. Richtig bes 

zeichnet der Verf. die Folgen der beiden befagten Principe 

&. 393: „Perciö il predominio dei sensi e della fantasia 

produsse il politeismo di forme varie e moltiplici; quello 

della ragione sopra le veritä rivelate o anche di senso 

commune produsse il panteismo, vario anch’ esso di 

forme.* — Im IM. Gap. finden wir die Erörterung: Del 

naturalismo e delle varie sue forme (als Fetiſchismus, 

Sabäismud, perfifher Dualismus, indifcher Tritheismug, 

Anthropomorphismus bei den Griehen und Römern). — 

Im IX. Cap. beftimmt der Nerf. ven Unterſchied zwiſchen 

Bolytheismus und Pantheismus S. 418: „Come il pre- 

dominio dei sensi e della fantasia trascinö l’uomo a im- 

medesimar Dio con la natura, l’infinito col finito; cosi 

per l’opposto l’abuso della riflessione filosofica, ne falsö 

il concetto per un altro verso, non vedendo nel finilo e 

relativo, se non dei modi e delle esplicazioni dell’ in- 

finito.* Uebrigens gibt der Verf. drei verſchiedene Haupt: 

partheien der Pantheiften an ©. 420: „1. Alcuni, am- 

meltendo la realitä sostanziale del finito, ne spiegano 

l’origine per via di emanazione, supponendo che il finito 

preesista in uno stalo di indeterminazione e come in 

germe nell’ essere infinito. — 2. Altri che ammettono 

anch’ essi la realitä del finito, lo riguardano, non giä 

come un’ emanazione dell’ infiniio, ma come coesistente 

con lui, un compimento di esso. — 3. Altri per ultimo, 

non sapendo come spiegare la realilä e sussistenza del 
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finito, lo riducono a una mera apparenza, a una serie di 

fenomeni, o a delle forme del nostro spirito, a delle idee.“ 

Daher unterfcheidet der Verf. aud drei Hauptformen des 

Pantheismud: „tre forme principali, che sono il panteismo 

emanalistico, il panteismo realistico, il panteismo ideali- 

stico.* — Er beurtheilt hierauf im X. Cap. den „Emanas 

tismus.“ Gut widerlegt er hier folgenden Einwurf ©. 422: 

„Si dira che, se l’emanatista riguarda il finito come uscito 

dalla sostanza divina e da essa separato, sicche formi un 

complesso d’individui distinti da Dio, esso non & piü 

panteista, mentre al concelto di panlteismo & essenziale 

quello dell’ unitä di sostanza.* Ebenſo meinen aud Manche 

in Deutfhland ven Pantheismus dadurd überwunden zu 

haben, daß fie nicht bloß die Immanenz Gottes in der 

Welt, fondern aud defjen Tranfcendenz über der Welt 

behaupten. Der Berf. fagt richtig dagegen S. 422: „I 

loro individuarsi non toglie che siano una stessa sostanza, 

un ente medesimo coll’ infinito. — I diversi individui, 

per l’emanatista, altro non sono che la sostanza divina, 

la quale si spande in un dato spazio e opera in diversi 

modi.* Das Syſtem des Spinoza rechnet der Verf. zum 

realiftiichen Pantheismus (XI. Eap.). 
Im XI. Gap. fpricht er vom „ivealiftiihen Pantheis— 

mus.” Dem Kant fchreibt er tranfcendentalen Idealismus 
zu (S. 429), und bemerkt, daß der ivealiftifche, Pantheis- 

mus daraus hervorgegangen. Und wie fo? S. 429 heißt 

e6: „Per lui non era certo se non questo, che lo spirito 

umano giudica delle cose secondo delle forme subieltive 

sue proprie. E perciö tulto il mondo esteriore non & 

conosciuto in se, come reale, ma solamente come feno- 

menale, e veste le forme del subietto conoscente.* Pen 
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den Nachfolgern Kant’d meint er ©. 429: „Tutli svolsero 

le consequenze virtualmente contenute nell’ idealismo tra- 

scendentale da lui fondato.* Ron Fichte im Gegenjage 

zu Kant urtheilt er alfo ©. 430: „Egli stabili come falto 

primigenio e supremo, e in pari tempo come priacipio 

primo della cognizione e della scienza, l’esistenza del me, 

il quale con un suo alto produce, pone, crea se stessa 

e il non-me e ogni cosa. E ciö che & pur singolare, 

lio ponendo se siesso per se, & l’agenle primo e ass0- 

luto, e insieme il prodotto dell’ atto!“ Kant „non ne- 

gava la realila delle cose, ma solo diceva non polersi 

dimostrare, quesli riduce ogni realilä a una creazione 

dell’ io per mezzo della riflessione.* — Bon Schelling 

fagt er, daß er von Fichte's Syſtem nur die Gonfequenz 

gezogen ©. 430: „Se l’oggelto non & che una produzione 

del soggeltto, Funo e l’allro vengono a immedesimarsi. 

Dunque l'io e il non-io non sono che una stessa Cosa, 

vedula sotto diverso rapporto. Questa & la teoria dell’ 

identilä assoluta.* Mon Hegel bemerft er ©. 430: „Ri- 

dolte per tal modo tutte le cose all’ unilà e identila as- 

soluta, Hegel cercò qual fosse cotesia cosa; e dedusse 

che questa cosa € l’idea.. — Idea prende varie e diverse 

forme, e anche opposte, e cosi si trasforma in tutte le 

cose, e uscendo dal nulla al nulla ritorna.* Er zeigt alds 

dann, daß Fichte, Schelling und Hegel in den Pantheismus 

verfallen find (©. 431). Eine treffende Bemerfung dee 

Verf. über Fichte's Behauptung: „Man fönne Gott feine 

Perjönlichfeit beilegen, ohne ihn in ein endliches Weſen 

umzubilden.“ — fönnen wir hier nicht mit Stilljchweigen 

übergehen. Der Berf. erwidert hierauf ©. 431: „I che 

sarebbe verissimo, quando si prendesse l'intelligenza e la 
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personalitä che si predica di Dio in un senso univoco 

con quella che si predica dell’ uomo.* Das überjehen 

auch die Deiften heutzutage, indem fie meinen: fie hätten 

das Weſen der abſoluten Perfönlicyfeit ſchon erfaßt, wenn 

fie fagen: Gott fei der intelligentefte Geift, die vernünf- 

tigfte Einzelperfönlichfeit. Sie fragen gar nicht: wie Gott 

ſich ald Sein ſchlechthin denken und erfaffen müſſe. Daher 

ed nicht zu wundern ift, daß ihnen die Dreiperfönlichfeit 

Gottes in der pofitiven Offenbarung widerſprechend erfcheint. 

— Im XI. Cap. befchreibt der Verf. ſodann ganz richtig 
die verderblihen Folgen vom Pantheismus S. 434—437. 

Im XIV. Gap. madt fi der Verf. an die Wider: 

legung des Pantheismus überhaupt. Er beftreitet hier den 

Bantheismus in feinem Wefen. Wir glauben, dieſe Wider; 

legung bieher jegen zu müffen, da fie mande gründliche 

Bemerkungen enthält. Er fagt zuerft ©. 438: „Che il 

panteismo offende il bon senso e contradice al testimonio 

il piü certo e irrefragabile della coscienza. — Qual uomo, 

se non delira, poträ persuadersi di non essere un indi- 

viduo sussistente in se, distinto e separato da tutti gli 

altri, ma tullo all’ opposto di aver commune con gli altri 

uomini, anzi con Dio stesso una stessa sostanza? — Ciò 

che distingue un subiello umano da ogni altro essere 

reale & il sentimento corporeo e intelletliivo.* — Dann: 

„E dunque impossibile che un subiello intelligente di 

mente sana possa, non dico persuadersi, ma nè men so- 

speltare di non esser altro che o un alto o un modo, 

un altributo di un’ identlica sostanza che non € lui, ma 

di cui egli non sia che una parte o un accidente.“ 

Gut hat der Verf. ‚hierauf aufmerkffam gemacht, vaß man 

bei der Bekämpfung des Weſens vom Pantheismus vom 
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Selbftbewußtfein des Geiftes ausgehen muß. Gr meint, 

daß das GSelbftgefühl uns zuverfichtlih fage: daß jeder 

von und ein in ſich fubfiftirendes Individuum fei. — Hätte 

der Verf. den Ichgedanken des Menſchengeiſtes analyfirt, 

fo würde es ihm noch klarer geworben fein, daß der Men- 

ſchengeiſt fi im Selbftbewußtfein als Sein für ſich erfaßt. 

— Daß der Menſchengeiſt ein Sein für fi ift, erhellet 

auch daraus, daß er ſich feiner freien Selbftbeftimmung 

bewußt ift, da er ſich fonft bei der Verlegung des Sitten: 

gefeges nicht anflagen, nod fih Vorwürfe machen, nod 

Reue empfinden könnte. Nur auf diefem Wege fann man 

die Mehrheit der Eubftangen erweifen, fowie aufzeigen, 

daß der menfchlihe Geiſt keineswegs bloß eine Dffen- 

barungsthätigfeit, oder ein Attribut, oder ein Erfcheinungs- 

Modus der göttlihen Eubftanz fei. Uebrigens erfennen 

wir ferner auch daraus, daß der Menfchengeift nicht eine 

Erſcheinungsform von Gott ift, da er fih oftmals von 

dem Sittengefege difpenfiren möchte, wenn er eine Lieblinge: 

leidenſchaft befämpfen fol. — Allein der Verf. befämpft 

auch noch auf einem andern Wege den PBantheismus. Er 

geht hier von zwei Gefegen aus, welche alfo lauten €. 439: 

„1. Che niente manchi all’ essere di ciö che & necessario 

alla sua sussistenza; 2. che negli accidenti o nelle qua- 

lita dell’ essere non si dia contradizione.* Er fagt daher: 

die Annahme Einer identifhen Subftanz verftoßt gegen 

das Princip des Widerſpruches. — Allerdings. ©. 439: 

„Ma i fenomeni seguono la legge della sostanza, da cui 

emanano. Se dunque i fenomeni o i modi e accidenti dell’ 

essere fanno una stessa cosa coll’ essere medesimo, e 

d’altra parte questi modi o accidenli sono finili contin- 

genti passaggieri e mutabili, necessariamente deve dirsi 
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che anche la sostanza, da cui provengono e con cui fanno 

una siessa cosa, sia mulabile contingente finita.. Ma la 

soslanza unica ammessa dal panteista & necessaria infinita 

immutabile assoluta, quanltunque si esplichi sotto tutte le 

forme finite mutabili contingenti. Dunque il panteista 

accoglie come una verilä, la maggior possibile di tutte 

le assurditä, cioe che una sola e medesima sostanza con- 

tenga nel suo seno qualità e altributi, non solo diversi 

e anche opposli, che in ciö non c’& assurdo, ma fra loro 

ripugnanti nel massimo grado.“ Und warum? ©. 440: 

„L’ unica sostanza del panteista & tut!’ insieme finila e 

infinita, necessaria e contingenle, mutabile e immutabile, 

eterna e prodotla nel tempo, assolula e relaliva; anzi 

oltima e malvaggia, beala e soggelta al dolore e alla 

morte.* Hierauf ©. 440: „Come potete concepire, che 

il contingente sia un modo dell necessario, il mutabile 

una maniera di essere dell’ immutabile?* Der Berf. er 

fennt richtig ©. 441: daß das Unendliche fein Selbft nicht 

in endlichen Kormen und Dingen offenbaren fünne. Auch 

wir jagen: Ein abjolutes Princip fann nur eine abfolute 

Subjectobjectivirung (in der Dreiperfönlichfeit) haben, aber 

nit eine endlihe Cin der Weltwerbung). 

Das XV. Gap. mag vielleiht das interefjantefte im 

ganzen Bude fein. Es enthält die Wivderlegung des mo— 

dernen Pantheismus unter feinen verfchiedenen Formen. 

Zuerft beftreitet er hier ven Emanatismus. ©. 443: „L’idea 

di emanazione implica solamente l’idea di manifestazione 

di ciö ch’esisteva di giä in un germe. L’emanazione dun- 

que dä per supposta la preesistenza sostanziale delle cose 

che si producono, e quindi la preesistenza dell’ universo 

nella sostanza divina.* Daher bemerkt er auch daſelbſt: 



280 Alessandro Pestalozza, 

„La teoria dell’ emanazione non € che l’alterazione del 

concelto di ereazione. Il concetto di creazione implica 

il concello di realizzazione di ciö che non era non solo 

come modo, ma ne men come soslanza.* Mit Recht. 

Denn wenn Gott fein Sein denkt, jo denft er ein unend- 

lihed Sein, daher zeugt er andy ein ihm gleiches Ewige: 

den Eohn. Anders it es, wenn er die Welt venft. Als— 

dann denkt er fein Nichtih, alfo ein endliches Eein, mit- 

hin kann ed auch nidyt aus feinem Wefen gezeugt, jondern 

e8 muß aus Nichts gefchaffen werden. — Der Verf. be- 

fämpft hierauf den vealiftifhen PBantheismus in Spinoza. 

Einige Gegenbemerfungen find wohl hier ungegründet, ans 

dere jedoch wieder ausgezeichnet. Wir fönnen demnach 

nicht umhin, diefe anzuführen, da fie ald Waffe gegen den 

überhanpnehmenven Pantheismus in unferer Zeit dienen 

fonnen. — Eo zeigt der Verf. die Quelle des Irrthums 

von Spinoza's Syſtem ©. 445: „La teoria dello Spinoza 

si fonda sopra una falsa nozione dell’ infinilo. Egli sup- 

pose falsamenite che la sostanza infinila. per essere in- 

finita, deve contenere in se tutti i modi dell’ essere, e 

la realila tulla quanta.* Diejem können wir vollfommen 

beiftimmen. Denn ver Charafter der Abfolutheit befteht 

darin, daß Gott das Sein ſchlechthin if. Dadurch unter: 

jcheivet er fi) von der Weltcreatur. Es gehört aber zum 

Begriffe der Abfolutheit nit, daß Gott das Allfein iſt. 

Denn fonft fönnte der Menſchengeiſt ſich der freien Selbft- 

beftimmung nicht bewußt fein. — Weiter jagt der Verf. : 

„Inoltre, l’infinito non & giä la somma degli esseri, mentre 

ogni somma € di sua nalura finita e limitata, dove all’ 

incontro l’infinito € unitä e semplicilä perfettlissima.* Cine 

Summe aus endlihen Wefen bejtehend, fann nie eine uns 
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endliche werben. Das hat aud Etrauf nicht bedacht, fonft 
hätte er das Abfolute nicht als die Allheit des Weltdaſeins 
beftimmt. Mit Grund bemerft der Verf. ©, 445: „L’as- 
serire che, se l’infinito non comprende in s& l’universo, 
non € pi infinito, mentre c’& qualcosa che non & lui e 
di cui quindi egli manca, & lo stesso che asserire che 
l'infinito, per essere infinito, deve essere anche finito, 
vale a dire, che per essere ciö che &, deve essere e 
non essere a un tempo ciö che &.* — Sofort gibt ver 
Verf. art, wie Spinoza fein Eyftem auf die falſche Auf- 
fafjung des Carteſianiſchen Subftanzbegriffes gründete. 
©. 445 ff.: „Il sistema di Spinoza si fonda sopra una 
falsa interpretazione della definizione cartesiana della so- 
stanza. Carlesio aveva detto che la sostanza & ciö che 
non ha bisogno d’altra cosa per sussistere, o sia & ciö 
che sussiste per se. Spinoza ne conchiuse che tutti gli 
esseri finiti, non sussistendo per se, ma avendo bisogno 
di Dio per sussistere, non sono sostanze, e non si pos- 
sono concepire se non come semplici attributi dell’ unica 
sostanza che sola sussiste per se e da se. Ma, per quanto 
inesalla o incompleta fosse la definizione cartesiana, essa 
non mirava a definir la sostanza se non in relazione con 
gli accidenti. L’accidenle & eid che non può concepirsi 

esistente in se e per se, ma ha bisogno per sussislere 
di altra cosa cio& della soslanza. La sostanza invece & 
ciö che non ha bisogno d’allra cosa per sussistere, ciò & 

& il primo atto, pel quale un essere &, e in cui si fon- 

dano gli accidenti. — Altro & perö definire la sostanza 
in relazione con gli accidenti, coi modi, di cui & fornita; 
altro il cercare il principio o la causa, per la quale una 

soslanza sussiste. Sollo questo rispetto, altro & l’essere 
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che sussiste per se, perche improdolto e assoluto, il quale 

solo & soslanza assoluta e necessaria; e allro & l’essere 

che sussiste per se relalivamente a’ suoi modi che si 

considerano astrattamenle, ına che dipende nella sua sus- 

sistenza dalla sostanza assolula come da causa efficiente.“ 

Mit vielem dialectifshem Scharffinn bekämpft der Berf. 

die Gründe, mit welden Spinoza fein Syſtem befeitigte. 

Er jagt ©. 446: „Spinoza impugnö la possibililä di una 

produzione delle sostanze, fondändosi su questo argo- 

menio, che le sostanze prodotte non possono avere se 

non o gli stessi attributi della sostanza produltrice, o 

attributi different. — E in primo luogo egli nega che 
una sostanza possa produrne un’ altra che abbia attributi 

differenti, pel principio che una causa non puö produrre 

ciö che non contiene in s& stessa.* — Darauf entgegnet 

er ©, 446 ff.: „Il principio & vero in qualche senso, ma 

la deduzione & falsa. Una causa non puö produrre che 

effelti simili a se: simili, ma non idenlici; altrimenti, se 

l’effetio € gia contenulo nella sua causa come ellello reale 

e sussistenle, non € piü effello, e la causa non & vera 

causa, mentre produrrebbe ciö che già esiste! — Con- 

cediamo dunque che nessuna causa può produrre un efletto 

che non sia simile a se, che deva contenere ciö che & 

nell’ effetto; ma neghiamo che deva o possa produrre, 

un effetto identico a se, che deva o possa conlenere in 

se l’effetto sotto la stessa forma e nella siessa maniera.* 

Und wie jo? „Cosi € vero che la causa infinita contiene 

in se eminenlemenle ciö ch’ essa communica di un modo 

finito alle sostanze da lei create. — Inquesto senso le 

sostanze prodotte hano i medesimi altributi e le siesse 

perfezioni che si trovano nella sostanza produttrice, perche 
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vi si trovano solto altra forma, non giä nella forına reale, 

ma come in causa esemplare ed efficiente; e perciö ne 

differiscono essenzialmente, giacche passa un’ essenziale 

differenza tra l’esemplare e l’esemplato, tra la causa effi- 

ciente e la sostanza effeltuata.* — Die Schöpfung aus 

Nichts fucht der Verf. alfo zu rechtfertigen S. 447: „Spi- 

noza stabilisce il principio che la causa non puö produrre 

ciö che non conliene in se stessa. — Noi soggiungiamo, 

che di ciö che un essere già contiene in se non puö 

esser causa in senso proprio. — La vera causa è quella 

che produce cosa che non contiene in se, ma che ha 

unicamente in se latlivilä e le condizioni per produrla. 

Tali sono appunto in Dio l’esemplare delle cose, la po- 

tenza altiva e assolula di effettuarle o sia di realizzare 

l’esemplare, e la volontä di operare con quesia potenza.“ 

Auh wir glauben, daß nur durch dieſe Principien ver 

Identificirung der Welt mit Gott im Wefen vorgebeugt 
werden fünne, — Der Berf. zeigt nun aud die Nichtigfeit 

der zweiten Einwendung von Spinoza ©. 447: „L’altra 
parte del dilema spinoziano era che, se le soslanze pro- 

dotte hano gli stessi attributi della loro causa, non sono 

sostanze distinte da essa.* — Seine Entgegnung ift: 

„Rispondiamo, che le sostanze prodotte hanno attributi 

che rispondono all’ esemplare esistente in Dio, ma non 

gia gli stessi attributi reali.* Alſo ift eine weſentliche 

Differenz zwifchen Gott und Welt. Dann ©. 447: „In- 

oltre, bisogna distinguere la differenza specifica dalla dif- 

ferenza numerica. Piü sostanze numericamente distinte 

possono avere gli stessi attributi, la stessa natura, vale 

a dire, una natura specificamente identica. Ciö prova la 

possibilitä che sussistano piü soslanze.* 

Iheol. Duartalirift. 1857. I. Heft. 19 
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Der Verf. widerlegt zulegt den idealiftifchen Pantheis- 

mus von Fichte, Echelling und Hegel. ©elungen ift ihm 

die Kritif über Fichte's Syſtem (S. 451). Er gibt furz 

den Fehler von dejjen Eyftem dahin an ©. 452: „L’errore 

di Fichte nasce dal falso supposto che l’io non sia allro 

che pura allivilä, e non passivila ad un tempo. — Egli 

non vide nell’ uomo allro che pensiero, puro pensiero, 

dimenticando che l’uomo & anche sentimento, il quale di 

nalura sua € passivo. — Considerö di poi che l’uomo 

non puö parlare se non di ciö di cui egli ha coscienza, 

perche infatli, fino a tanlo che una cognizione non € 

avverlila, per noi & come se non fosse. — E Ja ciö 

dedusse falsamenle che niente &, se non & pensalo e av- 

verlilo, quasi che le cose non esistessero prima che siano 

da noi pensate.* — Nidt mit Unrecht findet der Verf. 

©. 455 ff. den Grund vom Pantheismus auch darin, daß 

der Begriff vom allgemeinen Sein verwechſelt wurde mit 

dem wirklichen Abſoluten. Gott iſt allerdings das allge— 

meine ſchöpferiſche Princip von Geiſt, Natur und Menſch. 

Dieß muß jedoch nach der Idee und nicht begrifflich auf— 

gefaßt werden. Faßt man es begrifflich, ſo muß Gott 

freilich dann zum allgemeinen Grundweſen der Welt 

werden. 

Wir erſehen hieraus, daß der Verf. von der deutſchen 

Philoſophie gut die neuern Pantheiſten kennt, ob auch die 

Theiſten — können wir nicht beſtimmen, da nirgends ein 

Citat ſich von einem derſelben in ſeinem Werke vorfindet. 

Die Kenntniß der Letzteren aber wäre in Italien wünſchens— 

werth, zur richtigen Würdigung der ganzen deutſchen Philo— 

fophie, da dieſe Feineswegs überall PBantheismus if. Ins 

dep müflen wir befennen, und befennen ed gerne, daß 
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„die natürlihe Theologie” des Verfaſſers ein gediegenes 

Werk ift. 

Zufrigl. 

3. 

Symbolik oder ſyſtematiſche Darftellung des fymbolifchen 

Schrbegriffs ver verfchiedenen chriftlichen Kirchen und 
namhaften Sekten. Von Prof. Rudolph Hofmann, Lic. 

theol. und Dr. phil., Lehrer der Religion an der Königl. 

Saͤchſ. Landesfchule zu Meißen. Leipzig, Friedrich Voigt. 

1857. SS. X. 550. Pr. 5 fl. 15 fr. 

Der Berf. vorliegenden Werkes will damit „eine nicht 

blos von ihm gefühlte Lücke“ in der Literatur der Eym- 

bolif ausfüllen. Die meiften der bisherigen Symbolifen 

feien comparativer Natur. So wenig nun der Werth 
diefer Form verfannt werden wolle, fo fege dieſelbe eines— 

theil8 ſchon eine genauere Befanntfhaft mit den Lehrbe— 

griffen voraus, die verglidhen werben follen, anbrerfeits 

fönne es nicht fehlen, daß durch die vergleichende Darftellung 

ver ſcharfen Darlegung des innern ſyſtematiſchen Zufammen; 

hangs der jeder Kirche eigenthümlichen Lehre, und fomit 

den Berftänpniffe derſelben Eintrag gejchehe, wozu nod 

weiter fomme, daß jede Vergleichung ſchon eine Reflerion 

über die Lehre fei und den objectiven Charakter ver Eym- 

bolif verlegee Der Verf. gibt daher der fyftema- 

tifhen Form den Vorzug, „melde mit der Möglichkeit 

ftrengerer Objectivität den Vortheil größerer Anfchaulichfeit 

und lLeberfichtlicyfeit verbindet.” „ES wird alfo jeder ein: 

19 * 
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jelne LXehrbegriff als ein felbftftändiges, abgefchloffenes 
Ganze zur Darftellung kommen, in der Ordnung, wie die 

einzelnen Lehren aus dem an die Epige geftellten Princip 

ſich abwideln, mit Berüdfihtigung der ſymboliſchen Argu: 

mentation, wenn eine ſolche in den Eymbolen ſelbſt ges 

geben ift* (©. 2 f. und faft gleichlautend Vorr. V sq.). 

Nur für die Darjtellung des Iutherifhen und reformirten 

Lehrbegriffs hat der Verf. die comparative Form gewählt 
— eine Jnconfequenz, die er fich felbft nicht verbirgt, die 

aber ſchwerlich durch die Bemerkung gerechtfertigt ift, daß 

das, was beide Kirchen trenne und auseinanderhalte, nicht 

jowohl in den Lehrelementen, fondern vielmehr in dem 

verjchiedenen Geifte liege, der hier und dort das ganze 

Lehrfyftem durchdringe und in jenen unterjcheidenden Lehr: 

elementen nur feine beftimmtere Ausprägung gefunden habe 

(©. 224). Wir werden im Verlaufe hierauf zurüdfommen. 

Einer einläßlihen Beurtheilung beider Methoden glauben 
wir uns überheben zu können. Das vorliegende Werk 

liefert den thatfählihen Beweis, wenn es defjen überhaupt 

noch bevarf, daß die fyftematifhe Behandlung in ihrer 

Ausschließlicfeit nicht weniger einfeitig und ungenügend 

ift ald die blos vergleichende und was fie vor legterer 

an objectiver Haltung und ftärferer Hervorhebung des 

inneren Zufammmenhangs der einzelnen Lehrbegriffe voraus— 

hat, vadurd wieder aufgewogen wird, daß dieſe Lehrbe— 

griffe felbft in rein äußerlicher Weife einander gegenüber: 

treten und ihr inneres Berhältnig unerkannt bleibt. Ob 

damit dem nterefje eines großen Theiles ver Leſer — der 

Verf. hat vorzugsweife angehende. Theologen im Auge — 

gedient fei und ob durdy die furzen beurtheilenden Schluß— 

bemerfungen, welche fid der Entwidlung des katholiſchen 
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und griehifchen Lehrbegriffs angehängt finden, der Mangel 

einer die verſchiedenen Lehrtypen auf einander beziehenden 

und ihren relativen Werth unbefangen abwägenden Dars 

ftellung compenfirt werde, wird wohl nicht ohne Grund zu 

bezweifeln fein. 

Indeß find wir gerne geneigt, diefen formellen Mangel 

gelinde zu beurtheilen, wofern die Darftelung des Verf. 

in der That den Charakter „ferengfter Objectivität“ 

an fi trägt, der zu liebe er fih hauptſächlich für bie 

fvftematifhe Behandlungsweife entfchieven hat und bie 

nad, Kräften angeftrebt zu haben, er wiederholt die ber 

fimmtefte Verfiherung gibt (Vorr. VII sq. ©. 3). Leider 

aber wird alsbald unfere Erwartung bedeutend herabges 

ftimmt dur die Erflärung, der wir ſchon ©. 7 begegnen: 

„Wie objectiv fi) aud der Eymbolifer zu allen Symbolen 

ohne Unterſchied ftellt, jo ift ihm doch ein fubjer 

tives Refultat vie Hauptfade, nämlich dieß, daß 

aud) bei der unpartheiifchften Darlegung jedem einleuchte, 

wie die Symbole feiner Kirche jeden Vergleich mit denen 

andrer Kirchen aushalten und, um es rund heraus zu 

jagen, unter allen doch allein dem Herzen einen freudigen 

Zuruf der Zuſtimmung entloden.” Wie fi „ftrengfte 

Dbjectivität” und Unparteilichfeit mit dieſem fubjectiven 

Resultate, weldes als die „Hauptſache“ gilt, vertragen 

mögen, das läßt fih nur ſchwer einfehen, und wie wenig 

fih in der That in dem vorliegenden Werfe beides mit 

einander vertragen hat, dafür werden wir die factiſchen 

Belege in nicht geringer Anzahl beibringen. Einem Speci— 

men ber „ftrengften Objectivität“ unferes Symbolikers be 

gegnen mir fogleih anf der nädhftfolgenden Seite, wo er 

fih über die Symbolif von Möhler folgendermaßen aus— 
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läßt: „Ein Beweis von Achter Wiſſenſchaftlichkeit auch unter 

Ratholifen (sic!), aber aud von katholiſcher Entſtellung: 

oft unrichtiged Verftändniß, felbft unbewußt fegerifche Aus; 

deutung Fatholifher Dogmen.” Für ſolche Anſchuldigung 

eined in der Kirche hochverehrten und felbft von feinen 

Gegnern hochgeachteten Gelehrten ift man mindeftens einen 

Beweis ſchuldig. Hr. Hofm. ift ihn ſchuldig geblieben; 

wir finden nirgends auch nur einen Verfuh dazu, ftatt 

defien ©. 120. A. 1 die wiederholte WVerfiherung, daß 

fi felbft bei Möhler (wie bei anderen Mortführern der 

fatholifchen Kirche) „wefentlihe Abweihungen von dem 

tridentinifhen Glauben nachweiſen ließen,“ woburd er 

„zum Ketzer geftempelt werden würde.” Wir unfererfeits 

vermögen in diefer feden, unerwiefenen und unerweisbaren 

Behauptung nichts anderes zu erfennen als vie alte Taf- 

tie (die wir irrthümlicherweiſe für eine längft veraltete 

und abgenüste gehalten) — der Fatholiihen Sade die 
vortheilhafte Stellung, die ihr die Möhler'ihe Sym- 

bolif ihren fämmtlihen Gegnern gegenüber errungen, ba: 

durch zu entreißen und die erfolgreihen Angriffe des katho— 

liſchen Eymboliferd damit im Voraus zu entfräften, daß 

man leßteren ifolirt, indem man zwifchen dem angeb- 

ih „Möhlerfhen Katholicismus‘ und dem wirklichen, 

dem tridentinifchen Katholicismus eine ſcharfe Scheivelinie 

zieht. Ift man vorbem zumeift bei der Behauptung ftehen 

geblieben, Möhler habe den Katholicismus „ivealifirt,“ fo 

geht unfer Symbolifer einen Schritt weiter: Möhler ift in 

manden Stüden, wenn aud unbewußt, ein Keher. Wir 

haben hierüber fein Wort zu verlieren, hätten überhaupt 

hievon gänzlih Umgang genommen, wenn nicht diefe Aus: 

lafjung des Verf, im voraus deutlich erfennen ließe, welche 
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Stellung er der katholiſchen Kirchenlehre gegenüber einzu— 

nehmen gedenft und wefjen wir und von feiner Darftellung 

derfelben zu gewärtigen haben. Es find, um dieß von 

vorneherein furz und rund zu erflären, Gehäffigfeit gegen 

die Fatholifche Kirche und Unfenntniß ihrer Lehre, welche 

in diefem Buche einander den Vorrang ftreitig machen. 

Der jpecielle Nachweis im Folgenden. 

Der Eymbolif der römiſch-katholiſchen Kirche 

find S. 11—123 gewidmet. Die Eriftenz dieſer Kirche 

datirt nach der Berechnung des Verf. erft von der Zeit 

ihrer (!) Trennung von der griechiſch-morgenländiſchen Kirche, 

wo fie fich zuerſt factifch als eine befondere Kirche mit ber 

fonderem Namen und unterfcheidenden Grundfägen geltend 

gemacht hat (S. 11). Der erite Abjchnitt handelt von 

ihren ſymboliſchen Schriften. Als Hauptfymbol werden 

die canones et decreta concilii Tridentini aufgeführt, als 

Eecundärfymbole die Professio fidei Tridentinae, der Cate- 

chismus Romanus, das Missale Romanum und das Brevia- 

rium namhaft gemadt und in einem Anhange vie ſ. 9. 

öfumenifchen Symbole (das apoftolifche, nicänosconftantinds 

politanifche und athanaſianiſche) beigefügt. Hr. Hofmann 

fann ſich hier nicht enthalten, auch des fo übel berüchteten 

„Ungarifhen Fluchformulars“ gebührende Erwähnung zu 

thun, welches freilih, „da die Kirche ihre Mitwiſſenſchaft 

leugnet, feine Duelle für die Darftellung des ſymboliſchen 

Blaubensd abgeben fann, aber doch ein Zeugniß für vie 

Frucht des Fatholifchen Glaubens iſt.“ Die Fatholifche 

Kirche ift nämlih „Hug genug, folden Dingen, die fie 

wohl recht gerne fieht, gegen vie fie aber Widerſpruch er- 

wartet, nicht öffentlihe Sanction zu geben, um jederzeit 

die Verantwortung dafür ablehnen zu können. Daher hat 
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fie e8 denn auch geſchehen lafjen, daß felbft die verab» 

fheuungswürbigften Formulare, voll von Verfluchungen im 

ultramontanen Sinne, bei Uebertritten zur Anwendung 

gebradht wurden, wie fehr aud die Kirche als ſolche mit 

ihrer Unfenntniß coquettirt" (S. 18; in allgemeinerer 

Faffung ©. 119 f. wiederholt). Wir erachten ed unter 

der Würde der Fatholifhen Kirche, fie gegen ſolche Beſude— 

lung, gegen jo hämifhe, völlig aus der Luft gegriffene 

Verdächtigung in Schuß zu nehmen. Gehen wir weiter. 
Aus dem Umſtande, daß in den fatholifchen Befenntniß- 

fchriften dad Symbolum Quicunque herfömmlicherweife S. 

divi Athanasii genannt wird, glaubt der Verf. ſchließen zu 

müfjen, ed folle damit wohl die Autorfchaft des Athanafius 

behauptet werben, und hält ſich für berufen, diefen hiſto— 

riſchen Irrthum zu berichtigen, wobei er indeß nicht ver: 

fhweigen fann, daß „felbft ein Papft, Benedict XIV. ſich 

gegen den Urfprung von Athanafius erflärt hat” (S. 24). 

Hr. Hofm. hätte fih alfo wohl die Mühe einer Berich— 

tigung erfparen können; um ihm jedoch einigermaßen dafür 

erfenntlichh zu fein, wollen wir ihn darauf aufmerkſam 

machen, daß es, gelinde ausgedrüdt, höchſt unwahrſcheinlich 

ift, was ihn das wahrfcheinlichfte dünft, daß nämlich der 

Autor des nicanifhen Symbolums Eufebius von Gäfarea 

ift (©. 24). 

Die Darftellung der fatholifchen Glaubenslehre eröffnet 

fahgemäß die Lehre von der Kirche. „Die Kirche“, wird 

bemerft, „ift in dem Fatholifchen Glaubensſyſtem die noth— 

wendige Vorausfegung diefes Syſtems ſelbſt. Aller Glaube 

ruht in dem Selbftbewußtfein der Kirche. Was ald Glaube 

bingeftellt wird, wird es deßwegen, weil fih die Kirche 

defien, als ihres Glaubens bewußt geworben if. Alle 
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einzelnen Glaubenslehren erhalten ſomit ihre Aufſtellung, 

ihre Berechtigung, ihre Form und ihre Gewähr allein aus 

der Kirche. Es kann ihr Glaube von nichts Anderem ab— 

hängig gemacht werden, als von ihr ſelbſt; ſo können ihr 

auch nicht die Erkenntnißquellen ihres Glaubens von außen 

vorgeſchrieben werden, ſondern fie entſcheidet darüber voll— 

kommen frei, was ſie als Erkenntnißquellen ihres Glaubens 

anſehen will... Sie allein hat zu beſtimmen, wer fie 

fein will, aber Niemand hat ihr vorzufchreiben, wer fie 

fein fol” (S. 25). „Die fatholifche Kirche war etwas 

Gegebenes, und fchrieb ihrerfeitd vor, in welchem Buche 

fie ihren Glauben ausgedrüdt finde. Die Schrift ift erft 

von ihr im die Würde eines DOffenbarungscoder eingejeßt, 

alfo eigentlich ihr Machwerk, während nach proteftantifchen 

Begriffen die Kirche ein Machwerk der Schrift ift, durch 

welche fie erft das hiftorifche Recht zu beftehen erhalten 

hat” (S. 275). Hier herrfcht, der Verf. möge und den 

Ausdruck zu gute halten, volftändige Brgriffsverwirrung 

und erweist ſich fchlagend fein Unvermögen, die Fatholifche 

Kirchenlehre objectiv anfzufafjen und wiederzugeben. Wer 

nur einigermaßen ein Berftänpniß ver Fatholifhen Ans 

fhauung von der Kirche hat, fieht auf ven erften Blid, 

daß in der obigen Darftellung ganz verſchiedene und ftreng 

aus einander zu haltende Momente unterſchiedslos in ein- 

ander gewirrt find, die Stellung der Kirche einerfeits 

dem einzelnen Gläubigen gegenüber, andrerſeits zu ber 

hriftlichen Offenbarung und deren Erfenntnißquellen. In 

erfterer Hinficht ift vollfommen richtig, wenn gejagt wird, 

aller Glaube ruhe im Selbftbewußtfein der Kirche und ihr 

Glaube könne von nichts Anderem abhängig gemacht wer: 

den als von ihr ſelbſt. Der einzelne Gläubige ift für 
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feinen Glauben an die Kirche gewiefen, aus ihrer Hand 

empfängt er denfelben, nicht umgekehrt die Kirche von ihm; 

die Kirche ift dem Ginzelnen gegenüber autonom, wobei 

indeß nicht zu überjehen, daß der Einzelne, fofern er leben- 

diges Glied am Leibe der Kirche, nicht in einem blos paf- 

fiven Abhängigfeitsverhältnifje zu ihr fteht. Ganz anders 

dagegen verhält es ſich hinſichtlich der Stellung der Kirche 

zum Glaubensobjeet und zu den Glaubensquellen. Es ift 

durchaus unwahr und verftößt offen gegen den Sinn der 

Kirche, wenn gejagt wird, diefe entjcheide darüber voll: 

fommen frei, was fie als ſolches anfehen wolle, die hi. 

Schrift fei ihr Machwerk u. dgl. Die Kirche war fidh ftets 

bewußt und hat ed auf der Synode von Trient feierlich 

erflärt, daß ald Quelle der ganzen Heilslehre die zuerft 

von dem Herrn felbft und dann auf feinen Auftrag von 

den Apofteln verfündete Heilsbotſchaft zu gelten hat, nieder: 

gelegt in den apoftolifhen Echriften und der auf bie 

Apoftel zurüdgehenden mündlichen Ueberlieferung (Sess. 

IV. decret. de canon. scriptur.). Wie fönnte fie fidy über 

ihre Abhängigfeit und Hörigfeit nad beiden Beziehungen, 

jowohl was den Glaubensinhalt ald die Glaubensquellen 

“ betrifft, beftimmmter erflären, wie fönnte fie unummwundener 

anerfennen, daß fie auferbaut ift auf dem Fundamente 

ver Apoftel und Propheten (Eph. 2, 20), daß fie die von 

den Apofteln ihr übergebene Heilslehre als ein heiliges 

Depofitum betrachtet, welches fie mit gewifienhaftefter Treue 

zu bewahren und zu verwalten fi für verpflichtet halt? 

(1 Tim. 6, 20; vgl. Vincent. Lir. Commonit. c. 27.) Die 

Kirche ift allerdings nad) Fatholifchen Begriffen Fein „Mach— 

werf der Schrift” und kann es nicht fein, weil fie das 

Frühere, die Schrift das Spätere ift; fie fann eben darum 
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naturgemäß das Recht ihrer Exiſtenz nicht erſt von der 

Schrift erhalten haben; allein ebenſowenig iſt die Schrift 

„ein Machwerk der Kirche“ (wenn man die Apoſtel nicht 

in die Kirche miteinbegreift). Die Kirche macht nicht die 

Schrift, ſondern ſie bewahrt und bezeugt dieſelbe, ſo wie 

ſie ſie aus den Händen der Apoſtel empfangen hat; in der 

Frage, was hl. (apoſtoliſche) Schrift fei und was nicht, ent— 

fcheidet nicht ihr Gutdünken nody auch der sensus privatus 

ihrer Glieder, fondern ihr hiftorifches Bewußtjein und 

Gewifjen. Man follte nicht nöthjg haben, einem gelehrten 

Theologen dgl. Binfenwahrheiten in Erinnerung zu bringen. 

In dem folgenden $., wo die Merkmale der wahren 

Kirche aufgeführt werden, kommt der Verf. auch auf den 

Satz: extra ecclesiam nulla salus, in feiner Weiſe zu 

ſprechen. Es wird bemerft (S. 27), diefer Satz werde 

auch von der Intherifhen Kirche vindicirt, nur mit dem 

Unterfchiede, daß in dieſer nicht die wahre Kirche mit der 

äußeren Erfcheinung der Kirche iventificirt werde, die fa- 

tholifche Kirche dagegen ausvrüdlid verlange, daß man 

ein äußeres Glied der äußeren Kirche ſei — wo nicht, fo 

gehöre man zum regnum diaboli. Er hat freilih aud 

gehört, daß „aufgeflärte Theologen“ dieſen Sat von jeher 

zu mildern geſucht haben, ja er weiß, daß fogar der römische 

Catechismus (I, 10, 1) ihn nur auf wiſſentliche und hart- 

nädige Widerſacher der Kirche angewendet wiffen will. 

Nihtsveftoweniger, meint er, könne diefe mildere Anficht 

nicht ald Meinung der Kirche angefehen werben, und zwar 

aus dem Grunde nicht, weil „jedem Kanon das Triden— 

tinum ein anathema sit für jede abweichende Lehrmeinung 

beigegeben hat.” Wir enthalten uns hier, wie billig, jeder 

Bemerkung. 
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„Die Kirche“, lefen wir ©. 38, „fofern fie einen 
Verein darftellt, muß aus Gliedern beftehen. (Natürlich!) 

Die ganze Maffe der Glieder theilt ſich in zwei große 

Hälften“ (die triumphirende und bie ftreitende Kirche). 

Woher weiß dieß Hr. Hofmann? Der römifhe Catechis— 

mus, auf den er fich bezieht, fagt einfach: 2 Theile. Ein 

derartiges Quidproquo follte fi doc wohl ein Autor nicht 

zu Schulden fommen lafjen, der von ſich felbjt rühmt, daß 

er „vor allem nach Klarheit der Darftellung und Präs 

eifion des Austrugs geftrebt“ und „mande Stelle, 

mancher Ausorud, der fi fo obenhin liest, das Ergebniß 

wiederholten Quellenftuviums, Nachdenkens und Abwägene 

gewefen iſt“ (Vorr. VIID. 

©. 32 ftoßen wir auf die Behauptung: „Jedes Concil 

erweist ſich als ökumeniſch erft durch den Erfolg: ob feine 

Decrete einestheild mit dem consensus patrum, anderntheild 

mit dem consensus omnium fidelium übereinftimmend er- 

funden werden. Die Annahme der Decrete von Zeiten 

der Gejammtheit der Kirchenglieder gibt alſo factiſch den 

Concilbeſchlüſſen erſt die Eanction.” Dieß ftellt Hofmann 

als Fatholifche Kirchenlehre hin! Er hat wohl ſchon davon 

gehört, daß einzelne Partieularfynoden durch allgemeine 

Annahme ihrer Beichlüffe das Anjehen öfumenifher Con» 

cilien erlangt haben und conftruirt ſich hieraus friſchweg 

eine allgemeine Regel. Das nächſte beite Compendium der 

Dogmatif kann ihn belehren, daß er fi hier gröblich ges 

irrt hat. 

€. 39 kommt er auf das kirchliche Verbot des Bibels 

lefens zu reden. Er gibt die Gründe dieſes Verbotes an, 

und zwar als ven legten und feines Erachtens wohl ale 

den Hauptgrund „das Intereffe, weldes die Geiftlichkeit 
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daran hatte, fih allein ven hl. Schag zu vindieiren umd 

das Volk in abhängiger Umwiffenheit zu erhalten.” — Armes 

fatholifches Volf, wie traurig ftünde ed um did, wenn 

nicht die Londoner und Basler Eolporteure deiner Unwiſſen— 

heit ungerufen zu Hilfe fämen und troß deiner Harthörigs 

feit und Ungelehrigfeit an dem koſtſpieligen Werfe deiner 

Evangelifirung unverdroſſen fortarbeiteten ! 

Nah S. 42 ift es ſymboliſche Lehre, daß zwar alle 

Engel gut geſchaffen worden, die meiften aber von Gott 

in Hochmuth abgefallen feien. So überfegt Hofm. das 

plurimi des römischen Gatehismus. Wir führen dieß nur 

an, weil ſchon die oberflädhlichfte Bekanntschaft mit der 

Lehre der Näter und Theologen foldye Ueberſetzung würde 

unmöglid gemadt haben. Ebendaſ. findet er die Bemer— 

fung des Catechismus, die rein materielle Creatur erfülle 

auch nah dem Falle des Menſchen nod überall ihren 

Zwed, wo ihr nicht von außen ein Hinderniß in den Weg 

gelegt werde (IV, 12. 3), im Wiverfprud mit Genef. 3, 

17—19 u. Röm. 8, 19 f. Wir glauben, daß mit Auss 

nahme des Verf. wohl Niemand hierin einen Widerſpruch 

erblift, und würden hievon völlig Umgang genommen 

haben, hätte ver Verf. nicht in der Vorrede die Verficherung 

gegeben, daß er „die Lehrfyfteme felbit zur Wahrung ihrer 

DObjectivität nie durch eine eingemifchte Kritif unterbroden 

habe“ (S. VID. Es ift dieß übrigens nicht der einzige 

Fall, in dem er feines Verſprechens uneingevenf geweſen. 

Ueber das Mißverftändnig der Fatholifchen Lehre von 

der juslitia et sanctitas originalis, die Hofm. in der „fteten 
Herrſchaft der Vernunft über die niederen Triebe” aufs 

gehen läßt (S. 43 f.), wollen wir und nicht weiter aus— 

lafjen. Hätte der Verf., bevor er zur Darftellung ber 
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fatholifchen Kirchenlehre ſchritt, auch nur oberflädli in 

der kirchlichen Theologie fi) umgefehen, fo wäre ihm das 

richtige Verſtändniß der bezügliden Stelle des römiſchen 

Gatehismus (I, 2. 18) nicht ſchwer geworden und die 

völlig mißlungene Erklärung des dort vorfommenden Auss 

drucks: temperavit erfpart geblieben. — ©. 45 fodann ers 

fahren wir, daß zufolge der Kirchenlehre die Sünde Adams 

jedem feiner Nachkommen ald perjönlide Sünde in- 

härire, Wir erfuhen den Werf., dieſes Dogma für fid 

zu behalten. Ebenſo müfjen wir gegen die angebliche 

Kirchenlehre Verwahrung einlegen, in Folge der Erbjünde 

fönne der Menſch „in feiner Weife von Sünden ſich frei 

erhalten.” Die hiefür angezogenen Stellen des Catechis— 

mus jprechen blos die Unfähigkeit des Cerbfündlichen) Men- 

ihen zu wahrhaft Gott gefälligem Wollen und Thun und 

weiterhin dieß aus, daß verfelbe ohne göttlihen Beiftand 

fi) von Sünden nicht rein erhalten könne. Der Zufag: 

„in keiner Weife*, jofern er alles Thun des Menſchen als 

ein fünphaftes characterifirt, ift mit der Fatholifhen Lehre 

nicht zu vereinbaren. ©leicherweife müffen wir e8 als ein 

aus höchft mangelhafter Kenntniß der kirchlichen Theologie 

fid) herleitendes Mißverftänpniß erklären, wenn der Berf. 

(ebendaſ.) die Anſicht viniger Theologen, wornach die Erb- 

fünde lediglich in ver carenlia juslitiae originalis inesse 

debitae bejteht, ohneweiterd zur jymbolifchen Lehre ftempelt. 

Nicht weniger unrichtig ift ed, wenn Hofm. (S. 42) meint, 

die Kirche müfle ihre Unterftügung durdy Gebet und Opfer 

Allen verweigern, die nicht ihre Glieder find. „Man denke 

dabei an die unlängft dem fel. Großherzog von Baden 

verweigerten legten Ehren.“ (S. 96 fommt der Verf. auf 
diefen eclatanten Ball nod einmal zurüd.) Nun wohl! 
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die feierliche und öffentliche Darbringung ihres hl. Opfers 

verweigert die Fatholifche Kirche Denjenigen, die außerhalb 

ihrer Gemeinihaft aus diefem Leben gefchieden find. Co 

weit hat unjer Symbolifer Recht, obwohl er weit davon 

entfernt ift, den wahren Grund dieſes Verfahrens einzus 

jeben; was er dagegen nody außerdem behauptet, beruht 

auf völliger Unkenntniß ver Fatholifhen Lehre und Praxis. 

Eine gleidye Unfenntniß verräth fih in ver Angabe 

(S. 54), der Ablaß betreffe „zunächſt nur die von der 

Kirche anferlegten Strafen, über welche der Kirche allein 

ein Urtheil zuftehe; aber bittweife, per modum suffragiü 

erftrede er fih auch auf die von Gott dem Menſchen zus 

gedachten zeitlihen Strafen hier in dieſem Leben over 

im Begfeuer.” Ebendaſ. (S. 55 f.) weiß und ver Verf., 

neben dem „abſcheulichſten Mißbrauche“, bis zu welchem 

die Lehre vom Ablaß von einigen Theologen (wer find 

dieje?) „ausgebildet worden ift“, aud von den Iubeljahren 

zu berichten, deren Feier Clemens VI., „den Wortheil des 

römifhen Volkes bedenfend“, je auf das 50. Jahr feſtge— 

jegt habe, und außerdem von „nod jet häufig wieder: 

fehrenden PBromulgationen von Ablaß für beftimmte 

Eünden auf beftimmte Zeit.“ 

Wie fehr unjerem Symbolifer die Bekanntſchaft mit 

der Fatholifhen Theologie abgeht, beweist ſogleich wieder 

anf der nächſtfolgenden Seite die Confundirung der gratia 

gratis data mit der gr. praeveniens s. excitans. Und wie 

wenig er fi bemüht oder wie wenig es ihm gelungen, in 

den Sinn und Geift der Fatholifhen Rechtfertigungslehre 

einzubringen, zeigt die feltfame Folgerung, die er aus dem 

Sape des Triventinumd: hanc disposilionem seu prae- 

paralionem justificatio ipsa consequitur, glaubt ziehen zu 
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müffen, daß nämlich hienach vie Vollendung der Wieder 

geburt Gott allein vollbringe (S. 58). Sollen diefe 

Worte den Sinn haben — und fie fönnen faum einen 

anderen haben — im Acte der Rechtfertigung felbft fei 

Gott allein thätig, der Menſch verhalte fi dabei blos 

paffiv; jo hätte den Berf. von dieſer Ausdeutung der 

fatholifhen Auffaffung fhon allein die Erwägung abhalten 

follen, daß eine Lehre, weldye die freie Mitthätigfeit des 

Menfhen für den gefammten Proceß feiner Rechtfertigung 

und Heiligung mit allem Nachdruck in Anſpruch nimmt, 

diefelbe im Acte der Rechtfertigung felbft nicht ausſchließen 

fann, und daß fie dieß in Wirflichfeit nicht thut, davon 

hätte ihn vie von ihm felbft angeführte trivdentinifche Be: 

griffsbeftimmung von der Rechtfertigung überführen fönnen, 

der zufolge diefe nicht bloße Sündennadlaffung ift, fondern 

auch Heiligung und Erneuerung des inneren Menſchen 

per voluntariam susceptionem gratiae et donorum (S. VI. 

cap. 7). Vollends unbegreiflih ift und die Behauptung, 

im Fatholifhen Syfteme habe der Glaube mit der vertrauens— 

vollen Hingabe an die fündenvergebende Gnade Gottes in 

Ehrifto (der ſ. g. fiducia) nichts zu thun (S. 65). Hätte 

dieß allerdings nur den Sinn, bie katholiſche Kirchenlehre 

halte die ſides und die ſiducia als ſubjective Momente im 

Rechtfertigungsproceſſe begrifflich auseinander, während im 

proteſtantiſchen Syſteme der allein rechtfertigende Glaube 

nichts anderes als eben jene fiducia iſt; fo könnten wir 

uns mit Hrn. Hofm. einverftanden erflären. Allein wenn 

derjelbe (S. 162) in Bezug auf die Redhtfertigungslehre 

der griehifchen Kirche bemerft, daß dieſe Kirche zwar in 

der Auffaffung des Glaubens als feiten Fürwahrhaltens 

alles deſſen was Gott geoffenbart, mit der römischen zus 
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fammenftimme, infofern aber ver proteftantifhen Auf 
faffung von der Heilsordnung ſich nähere, ald fie zu dem 

Glauben nody die EArzis, das fefte Vertrauen auf die gött- 

lihe Gnade in Ehrifto, hinzutreten laſſe; fo fällt in vie 

Augen, daß mit dem oben angezogenen Cape außerdem 

gefagt werden will, die Fatholifche Kirche habe tiefes Ver; 

trauen nicht zur Geltung gebradt. Hierin verräth fi, 

wenn nicht abfichtlihe Werdrehung, fo zum wenigften voll- 

ftändige Gedanfenlofigfeit. Um ſich davon felbft zu über: 

zeugen, möge Hr. Hofm. nur den Paſſus nachleſen, den 

er felber (©. 56 f.) aus dem Tridentinum (VI, 6) aus: 

gehoben hat. 

Aus der Verwerfung der calvinifchen Prädeftinationg- 

lehre Seitens der Fatholifhen Kirche folgert ‚ver Verf., daß 

legtere die Prädeftination überhaupt und in jedem Einne 

(auch als ewige Vorherbeſtimmung Einiger zum Leben) 

nicht anerfenne — im offenen Gegenfag gegen die doch 

firhlich autorifirte und neuerdings von Janſenius vertretene 

Lehre Auguftins (S. 58 f.). Ein höchſt voreiliger Schluß, 

von deſſen Unftatthaftigfeit ihn jhon die von ihm ange 

jogene, aber freilih in kläglicher Weiſe eregefirte Stelle 

des Tridentinumd (VI, 12) hätte überführen müffen, wenn 

ihm nur einige Kenntniß der in der Kirche über dieje Frage 

gepflogenen Berhandlungen zu Gebote geftanden wäre. 

©. 67 f. ſodann wird der Synode von Trient verübelt, 

daß fie feine klare Begriffsbeftimmung von Tod» und Er 

laßſünden gegeben habe. Wir felbjt bedauern dieß um 

des Verfaffers willen, der ſich nicht geringe Mühe Foften 

läßt, ihren Unterfhied zu eruiren und zu dem Ergebniß 

gelangt, „daß vie Fatholifche Kirche den Unterjchied weniger 

auf die Gefinnung des Menfchen als auf das Material 
Theol. Duartaljidrift. 1857. U. Hefi. 20 
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der Handlung gründet“ und „daß Erlaßſünden ſolche find, 

vor denen auch der Gerechtfertigte ſich nicht hüten kann.“ 

Aus der Darjtellung der Fatholiichen Lehre von den 

Sacramenten wollen wir, mit Uebergehung mander 

theils jchielender, theild geradezu unrichtiger Angaben, nur 

einige Bunfte fpeciell hervorheben. Die kirchliche Lehre von 

der Wirffamfeit der Eacramente ex opere operalo wird 

vom Verf., wie dieß bei proteftantifchen Theologen Sitte 

ift, dahin ausgedeutet, daß von Seite ded Empfängers 

nur verlangt werde „pofitiv: daß er die Intention habe, 

das zu empfangen, was von der Kirche adminiftrirt wird; 

negativ: daß er der Wirkung des Sacraments fein Hinders 

niß entgegenftelle, was dann gefhieht, wenn er ed mit dem 

Vorfage in feiner Sünde zu beharren empfängt” (S. 74). 

Unſer Eymbolifer hat zwar von Bellarmin gelernt, daß, 

wenn man fi den Riegel wegdenfe, nothwendigerweife 
voluntas, fides et poenitentia an feiner Stelle erjcheint 

und demnad ein indifferentes Verhalten zum Sacramente 

nicht denkbar iſt. Nichtöveftoweniger bleibt er bei der obigen 

Deutung ftehen, obwohl eine unbefangene Erwägung ber 

tridentinischen Ausführungen über die erforderliche ſubjec— 

tive Dispofition auf die Rechtfertigung, die im Empfange 

des Tauf- (oder Buß⸗) Sacramentes zum Abſchluſſe kömmt 

(S. VI. cap. 5 und 6), ſowie der Erklärung derſelben 

Eynode S. XIV. cap. 4 de poenit. (am Schluß) ihn hätte 

überzeugen können, daß Bellarmin fidy hier ganz im Sinne 
der Kirche ausgesprochen hat. Allein wo man mit Angriffe: 

mitteln fo übel berathen ift, gibt man nicht gerne eine 

Waffe aus der Hand, mag fie nody fo ſchartig jein. 

Die Adminiftration der Firmung wird (S. 76, ebeujc 

S. 83) den Biſchöfen allein zugeftanden und (S. 174) 
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hierin eine Unterſcheidungslehre ver lateiniſchen und orien⸗ 

talifhen Kirche entdeckt. Cine genauere Beachtung ver 

Worte des betreffenden tridentinifchen Kanons, wornad 

der ordentlidhe Minifter diefes Sacramentes allein ver 

Biſchof ift, hätte den Verf. aud ohne Zuratheziehung der 

Instructio ad Armenos des P. Eugen IV. belehrt, daß in 

fraglicher Hinficht feine ausſchließliche Befugniß der Bifchöfe 

geltend gemacht werden will, wie denn befannt ift, daß 

die Giltigfeit der von griechifchen Prieftern gefpendeten 

Firmung von der lateinifchen Kirche nicht beanftandet wird, 

wiewohl die griehifhe Praris in ihr zu den Ausnahme; 

fällen gehört. — Unter ven Wirfungen des Eacramented 

der Eudariftie figurirt (S. 90) in zweiter Linie der Ers 
laß der zeitlichen Sünvdenftrafen. Da der Berf., wie wir 

öfters zu bemerfen Gelegenheit hatten, fehr geringe Befannts 

haft mit ter fatholifhen Theologie verräth, fo waren wir 

nicht wenig erftaunt, hier eine fehr hypothetiſche Anſicht 

einiger Theologen als fymbolifhe Lehre der Kirche zu 

finden. Oder follte vielleicht der Verf. diefe Lehre in den 

Worten des Triventinums gefunden haben, denen zufolge 

die hi. Euchariftie ein antidotum ift, quo liberemur a cul- 

pis quolidianis? Allein er mußte doch wohl einfehen, daß 

unter culpae quotidianae nicht zeitlihe Suͤndenſtrafen ver: 

ftanden fein fünnen. — Es ift fernerhin ungenau, wenn 

(S. 102) gejagt wird, es liege in der Natur der Satis— 
factionen, daß fie auch ftellvertretend von anderen ges 

büßt werden fünnen. Sie fünnen dieß nad kirchlicher Lehre 

nur, fofern fie vindicativer, nicht aber audy fofern fie mebis 

cinaler Natur find. (Vgl. Cat. rom. II, 5. 72.) 

Der große Bann (Excommunicatio major), werben 

wir (S. 106) belehrt, fann allein vom Papfte ausgeſprochen 
20 = 
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werden. Gleich abjonderlihe Dinge erfahren wir (S. 109 f.) 

in Betreff der Ehe. Lie gilt für gefchloffen, wenn bie 

Brautleute ihren Conſenſus vor dem rechtmäßigen Pfarrer 

und wenigſtens zwei Zeugen ausgefprodhen haben; „außer: 

dem ift ed ein malrimonium clandestinum“ (ſehr euphe- 

miſtiſch!); weiterhin „die herrſchende Anficht ver Theologen“ 

jcheine zu fein, daß ald Materie des Chefacramentes die 

corpora contrahentium anzuſehen feien; endlich ohne das 

Verſprechen Fatholifcher Kindererziehung finde höchſtens ein- 

fache assistenlia sacerdotis „auf ſpecielle Erlaubniß des 

Papſtes“ ftatt. 

Ueber die Kanonifation der Heiligen (— die 

Möglichfeit der Heiligwerdung beruht nah ©. 63 auf der 

Lehre von den überverdienftlihen Werfen —) wird (S. 116) 

bemerkt, daß fie erft nad) vorangegangenem „Heiligenproceß“ 

erfolge, „der wohl ein Jahrhundert in Anſpruch nehmen 

fann,* indem „vor allem der Lebenswandel und die Wunder 

einer weitläufigen Unterfuhung unterworfen werden.“ Diefer 

Bemerfung ſcheint der Verf. völlig vergeffen zu haben, va 

er (©. 192: Lehrbegriff der gried. Kirche) den Satz nieder: 

ihrieb: „die Kanonifation der Heiligen fteht der Kirche 

zu, welche aber diefelbe nur nad) der genaueften Prüfung 

ihrer Qualification vornimmt,, daher denn aud die Zahl 

der Heiligen in der griehifchen Kirche bei weitem nicht fo 

groß ift, als in der römischen Kirche.” Der Grund ber 

Verjchiedenheit beider Kirchen in fraglicher Hinficht ſcheint 

denn dod in etwas Anderem liegen zu müfjen, wenn der 

Verf. und an erft genannter Stelle recht berichtet hat. 

Ebendaſelbſt erfahren wir au, daß „im I. 993 vie exfte 

Ranonifation des Hi. Ulrihd von Würtemberg 

geſchah.“ — 
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Hiemit find wir am Echluffe der Symbolik ver katho— 

lifchen Kirche angelangt. An mandyen minder bedeutenden 

Perftößen find wir mit Etilffchweigen vorübergegangen, 

in der Ueberzeugung, daß das Beigebradhte mehr als hin- 

reihend ift, um Jedem über den Beruf des Verf. zum 

Symboliker ein wohl motivirted Urtheil zu ermöglichen. 

Diefer felbft fcheint übrigens durchweg, wie man zu jagen 

pflegt, guten Glaubens gewefen zu fein. Nachdem er von 

der fatholifchen Kirche und ihrer Lehre ein Zerrbild ent- 

worfen, daß es ſchwer hält, fie in dem entftellenden Auf- 

puße wieder zu erfennen, leitet er feine „allgemeine Schluß— 

bemerfung” mit den Worten ein: „Zum Schluß möge es 

dem Symbolifer, der bisher ganz objectiv verfuhr, vergönnt 

fein, einen prüfenden Blick auf das zurüdzumwerfen, was 

er ald jymbolifche Lehre des Katholicismus erfannt und 

durch ſyſtematiſche Zufammenftellung zur befjeren Ueber: 

ficht gebradht hat“ (S. 118). Das Ergebniß dieſer 

prüfenden Rüdihau wird ©. 119 — 123 bloßgelegt und 

ihlieglih in dem Satze zufammengefaßt: „In Summa, 

neben mandem Guten, das wir dem Katholicismus nicht 

ftreitig machen wollen, daran wir vielleicht felbft lernen 

fönnten, fommt doch fein wahres Weſen ſchließlich auf 

den oberflädylichften Semipelagianismus und hierarchiſche 

Herrſchſucht hinaus." Daß die obligaten Phrafen: Ab- 

laßkram, Werfheiligfeit und was dgl. banale Vorwürfe 

mehr find, nicht gefpart würden, war im voraus zu er- 

warten, wie nicht minder die befannten Klagen wegen Zu: 

rüdftellung ver Predigt gegen die Eacramente, wegen finn- 
liher Ueberſchwänglichkeit des katholiſchen Cultus, worin, 

wie Gueride richtig fage, „der himmlische Gottesvienft 

antieipirt,“ aber auch, wie der Verf. ergänzend und be- 
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richtigend beifügt, durch das ewig wieberfehrende Einerlei 
derfelben Geremonien allmählig ftumpfe Gedanfenlofigfeit 

herbeigeführt werde; endlich und vornehmlih wegen der 

unbedingten Herrfhaft der Kirche über die Gewifjen haupt: 

ſächlich mittelft ihres Beichtinftituts. („Cie hat daher 

alle, um einen gemeinen, aber treffenden Ausorud zu ges 

brauden, im Sad.“) Referent gefteht, daß ihm bei Ans 
hörung diefes Plaidoyers unwillführlic die befannte (freis 

lich auch nicht ganz hoffähige) Fabel von den beiden Küchen 

beifiel, von denen dem einen die Trauben, vie ihm etwas 

zu hoch hingen, fauer dünften, der andere, ein fchlauer 

Geſell, der in Folge eines bedanerlihen Mißgefchids einer 

gewifjen Leibeszierde ſich entlevigt ſah, feinen minder glüds 

lichen Vettern im Walde gar beweglich demonftrirte, welch' 

überflüffiges, ja recht häßliches und die perfönliche Freiheit 
gefährvendes Anhängjel fie an ſich herumtrügen. 

Schwerer ins Gewicht fällt die Anklage auf „Unehrs 

lichfeit,“ die der Verf. in faft elegifher Etimmung gegen 

die Fatholifche Kirche richtet. Die Anklage gründet fi 

zunähft darauf, daß die Kirche, obwohl fie neben ver 

Schrift auch die Tradition ald ergänzende Glaubensquelle 

anerfenne, doch faft alle ihre Glaubendlehren auch aus ber 

Schrift nachweiſe, wobei fich legtere ſogar noch „Bers 

brehungen und Entftellungen gefallen lafjen muß, wie das 

ſchon dadurch erwieſen wird, daß man ſich weigert, mit 

Aufopferung der Nulgata, auf den Grundtext zurüdzus 

gehen.“ Allein woher weiß denn der Berf. fo genau, 

daß der griehifche Tert in feiner gegenwärtigen Geftalt 

der Grundtert, in der Vulgata dagegen diefer verdreht und 

entftellt tft ? Und wie fann ein halbwegs Urtheilsfähiger 

darin eine „Unehrlichfeit” erbliden, daß die Kirche Glaubens: 
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lehren, deren Offenbarungscharafter ihr zunächſt nicht die 

Schrift, fondern die Meberlieferung verbürgt und außer 

Zweifel ftellt, auch auf die Schrift begründet — 

Soldyen gegenüber, welche das Anfehen ver Tradition bes 

fireiten? Auf die weitere Motivirung der Anklage, vie 

ſich Fürzlich dahin formuliren läßt, daß die Fatholifche Kirche 

nicht für Alles, was innerhalb ihres Umkreiſes vorgeht, 

die Verantwortung auf fi nimmt, fönnen wir und einer 

Entgegnung um fo leichter überheben, als es dem Berf. 

nicht gefallen hat, feine Inerimination durch irgend welche 

Thatfachen zu belegen. Die unfidhtbare Kirche befindet ſich 

hier allerdings in einer ungleich behaglicheren Lage, da fie 

ein für allemal erflärt hat, mit den Unebenheiten der fichts 

baren nichts zu fchaffen gu haben. 

Auch an die viel gerühmte Gonfequenz und Einheit 

des katholiſchen Syftems glaubt Hr. Hofm. ſchließlich feine 

Obelisken anzeichnen au follen. Der Gegenſatz des Episko— 

pal- und Papalſyſtems; die Meinungsverfchiedenheiten ver 

Thomiften und Sfotiften, die felbft das Triventinum nicht 

überall zu ſchlichten wagte; bie offene Frage, was bei der 

Priefterweihe und Ehe ald Form und Materie anzufehen, 

während doch „die Eymbole darauf dringen, daß jedes 

Sacrament eine beftimmte Materie und Form haben müſſe;“ 

die Aeußerung des römischen Catechismus (die beiläufig 

bemerft der Verf. verftiimmelt wiedergibt), das Nichtein- 

treten der leiblichen Geneſung beim Empfänger des Sacra— 

ments der legten Delung fünne wohl au vom Unglauben 

des Empfängers oder des Ausjpenders herrühren, da doch 

jonft die Wirfung des Sacramentes ald davon unabhängig 

dargeftellt werde; endlich daß die Kirhe „nad der ftrengen 

Conſequenz der Lehre von ver Exrbfünde die ewige Vers 
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dammniß der ungetauft fterbenden Kinder behaupten müßte, 

und das doch nicht thut“ — das find dem Verf. ebenfo 

viele vollwichtige Beweife, daß es mit der gepriefenen Eins 

heit und Gonfequenz der Fatholifhen Kirche, deren ſich dieſe 

felbft „mit einem gewiffen ftolgen Sebftgefühle rühmt,“ 

denn doch nicht am beften beftellt it. Mißgönnen wir ihm 

nicht diefen Troſt, deſſen er wohl ſehr bebürftig fein 

mag! — — 

Das Lehrfoftem der griehifhen Kirche findet 

ih ©. 123 — 196 abgehandelt. Die Darftellung des 

Verf., fo fehr fie darauf angelegt ift, die Differenzen 

zwifchen der griedifhen und Tateinifhen Kirche in ein 

grelles Licht zu ftellen, gibt gleihwohl den ſchlagenden Bes 

weis an die Hand, daß zwifchen beiden Kirchen, die be: 

fannten Gontroverspunfte abgerechnet, durchgängig die voll 

fommenfte, ja zumeift, wie namentlid in der Lehre von 

der Rechtfertigung und den Sacramenten, insbefondere der 

hi. Euchariſtie die formellſte, bis auf den dogmatiſchen Aus— 

druck ſich erſtreckende Uebereinſtimmung beſteht. Die zwiſchen 

beiden Kirchen ſtrittigen Punkte anlangend, läßt ſich ohne 

Mühe der Beweis führen, daß die obwaltenden Differenzen 

nicht eigentlih dogmatifcher Natur find, fondern theils 

bloß in einer Verfchiedenheit der Vorftellung und des Aus— 

druds, theild in einer abweichenden Praris wurzeln. Der 

Ausgang des hl. Geiftes vom Sohne zugleich wird wenigftend 

infoweit anerkannt, als eine Eendung des Geiſtes durch 

den Eohn gelehrt wird ). Die Orientalen find bier auf 

1) Sin kirchlicher Hymnus auf den Donnerftag nach Pfingiten be 

fingt fogar den hl. Geift ale 2 arapyov relslov ITargos xaı di Yioü 

nposexousvov (ganz nach der Ausprudsmeife der griechiſchen Väter). 

Bei Pitzipios, l’eglise orientale. Rom. 1855. P. I. p. 63. 
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einer von der lateinifhen Kirche überfchrittenen Stufe der 

Lehrentwidlung ftehen geblieben. In der Lehre vom Feg— 

feuer ftimmt die griechiſche Kirche fachlich mit der lateinis 

ſchen uͤberein; ihr Widerſpruch gegen dieſe läuft auf das 

Mißverſtändniß hinaus, als gehöre in ihr die Feuer— 

ſtrafe in einer beſonderen Räumlichkeit zum Dogma. Wenn 

Hofm. (S. 187) der griechiſchen Kirche die Lehre zuſchiebt, 

als würden „ſelbſt von den groben Sündern noch einige 

- zu der Zahl der Gerechten übergehen zwar nicht durch 

eigene Befjerung, welde im Ienfeitd nicht mehr möglich 

ift, aber durch die frommen Dienfte der Hinterlafjenen 

und durch die Fürbitten und das Mefjelefen der Kirche ;* 

jo berichtigt er dieß felbft in der Note zu S. 188 dahin, 

daß dieß nur in Anfehung bußfertig Geftorbener Geltung 

habe. Der Primat des Papftes endlich wird bekanntlich 

in der griechiſch-ſchismatiſchen Kirche -theoretiih, wenn 

auch nicht förmlih und unummwunden anerfannt, practifch 

geleugnet. Die fonftigen Differenzen find zugeftandener; 

maßen ganz untergeorbneter (ritueller und bdisciplinärer) 

Art oder aud blos fingirt. Die ziemlich verbreitete Ans 
nahme, daß die griechiſche Kirche die f. g. deuterofanos 

nishen Bücher des A. T. verwerfe, wird vom Verf. felbft 

(S. 147) mit Recht als irrig bezeichnet. Die Angabe 

(S. 174), nad) griedifcher Lehre fei das Sacrament der 

Firmung zum Heile nothwendig, läßt ſich aus den Worten 

der confessio orlhodoxa: (wie der hi. Geift den Apofteln 

zur Befeftigung des Glaubens nothwendig war, 

jo) xal mv Bondev zavım ygsıabovrar xal oi 
Panzıouevor — nicht beweifen, eher das Gegentheil. 
Die Behauptung, die orientalifche Kirche anerfenne weder 
ein überfchüffiges Verdienſt Chrifti, noch ein Mehrverdienſt 
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der Heiligen (S. 154), ftügt fi in ihrem erften Theile 

auf nichts, in ihrem zweiten auf eine tumultwarifche Aeuße⸗ 

rung ded Metrophanes Critopulus, deſſen Ortho— 

dorie zugeftandenermaßen in vielen Punften mehr als ver 

dächtig iſt y. Auf die gleiche Auctorität gründen fich 

die weiteren Affertionen, die griehifche Kirche verwerfe die 

Adläffe (S. 154) und die fündelofe Empfängnig Mariend 

(S. 153 f.) Das erftere betreffend, wird dieß von Metro: 

phanes nicht einmal ausdrücklich erklärt, fondern ift eine 

bloße Folgerung des Verf., ver die befannte Praris der 

orientalifchen Kirche, Abläffe (zerguoryres, avyywgoyagrıc) 
felbft für Berftorbene zu gewähren, unter ansdrüdlicher 

Berufung auf die vom Herrn der Kirche übertragene Binde: 

und Löfegewalt, widerfprechend entgegenfteht. (Vgl. Pitzipios 

a. a. O. ©. 79.) Das andere anlangend ift ebenfo ber 

fannt, daß die orientalifhe Kirche, im der Verehrung ver 

hl. Gottesmutter mit der lateinifchen wetteifernd, in ihren 

Befenntnißfchriften die vollfoimmene Freiheit der unbefledten 

Jungfrau (auokvrog, &umuog, nravayla nagdEvog) von 
jeder actuellen Sünde ald Glaubensſatz fefthält und vie 

entgegenftehende (calviniſche) Behauptung mit Abichen ver 

1) Derjelbe war eine Greatur des berüchtigten Gyrillus Lufaris und 

deſſen Nachfolger auf dem Patriarhalftuhle zu Alerandrien. Bon 

diefem zu weiterer theologischen Ausbildung nah Guropa geſchickt, 

ftudirte er einige Zeit zu Helmftädt und fegte auf Verlangen der dortigen 

Theologen i. 3. 1625 ein Glaubensbefenntniß feiner Kirche auf. Von 

diefem Privatbefenntnifje macht Hofm. in feiner Darftellung des grie: 

chiſchen Lehrbegriffs den umfaſſendſten Gebrauch, obwohl er nicht um: 

hin kann einzugeftchen, daß Metrophanes vielfache Fälſchungen des 
Glaubensbewußtjeins feiner Kirche fih erlaubt hat. (E. 138 f.) — 
Ebendaf, erfahren wir auch, daß die Kirche von Gfiwi. die tragiiche 
Befreiung von ihrem reformfreundlichen Patriarchen Gyrillus L. den 
entgegenfommenden Bemühungen der Jeſuiten zu verdanken habe. 
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wirft. (Auf den beiden Eynoden zu Gonftantinopel i. 9. 

1642 und zu Jeruſalem i. 3. 1672; bei Harduin, Acta 
Coneil. T. XI. p. 171. E; p. 238 sq. Paris 1715.) Ihre 
Breiheit von der Erbſünde ift damit noch keineöswegs ger 

leugnet, daß die Allgemeinheit diefer Sünde gelehrt und 

Ehriftus allein förmlih und ausvrüdlih von ihr ansger 

nommen wird; fie ift vielmehr deutlih genug in ven von 

der Synode zu SIernfalem allegirten Worten des Cyrill 

indieirt, daß bei Maria der leibliche Tod nicht Sold der " 

Eünde (Röm. 6, 12 ff.), fondern Folge der phyfifchen Natur 

gewefen, eine Folge, welche fie, wenn fie gewollt, auch hätte 

von fi abwenden fönnen. (Harduin 1. c. p. 198 sq.) 

Dogmatiſch hat fid) allerdings die morgenländiſche Kirche 

über diefen Punft noch nicht ausgefprohen und wird es 

wohl aud nicht, fo lange es ihr an einer einheitlidyen 

oberften Leitung und einer höchften Inftanz in Glaubens— 

fahen fehlt und infolge hievon die Dogmenentwidlung 
(im kirchlichen Sinne des Wortes) in ihr ftillefteht. — 

In einem Anhange ©. (197 — 219) behandelt 

Hofm. die Lehreigenthümlichkeiten der altgriechiſchen 
Separatfirden: 

1. Der Neftorianer (a. der eigentlichen Neftorianer 

oder halväifhen Ehriften, b. der Thomaschriften) ; 

2. Der Monophyfiten (a. Armenier, b. Kopten, 

c. Abyffinier, d. Jafobiten) und 

3. Der Monotheleten (Maroniten). 

Die Quellen für die Lehrmeinungen diefer verfchiedenen 

Secten find großentheild höchſt unzuverläßig und wider— 

ſprechend und ift rüdfichtlich mehrerer derſelben mindeſten 

jehr fraglih, ob ſich überhaupt ein beftimmter und reci— 

pirter Lehrbegriff bei ihnen vorfinde. Die von dem bes 
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lebenden Quelle abgefchnittenen Baͤchlein haben fih mehr 

und mehr im Sande verloren — das endlihe Schickſal 

aller Härefie und Trennung, deſſen früherer oder fpäterer 

Eintritt wefentlih dur die entferntere oder nähere Bes 

rührung mit der Mutterfirhe und die dadurch erzeugte 

ſchwächere oder ftärfere Spannung des Gegenfages mits 

bedingt ift. — 

Die 3. Abtheilung (S. 219 — 489) entwidelt 

den Rehrbegriff ver proteftantifchen, d. i. der Iutherifchen 

und reformirten Kirche, und zwar, wie bereitö bemerft, 

in comparativer Weife, näherhin fo, daß bie beider: 

feitigen Lehrmeinungen überall zufammengenommen und 

in Eins verbunden werden und nur, wo ihre Diserepanz 

allzu ſchneidend hervortritt, eine Sonderung beider vorge— 

nommen wird. Wenn es richtig ift, was der Verf. 

(EC. 224) fagt, daß das was beide Kirchen auseinanders 

halte, nicht fowohl in den LXehrelementen, fondern vielmehr 

in dem verſchiedenen Geifte liege, der hier und dort das 

ganze Lehrſyſtem durchdringe, jo leuchtet unmittelbar ein, 

daß die von Hofm. hier gewählte Form der Darftellung 

durhaus ungeeignet ift, in den eigenthümlichen Geift und 

das charakteriſtiſche Wefen beider Syfteme einen tiefern 

Einblick zu eröffnen. 

Die Einleitung läßt es Telbftverftändlih an ge- 

häffigen Ausfällen gegen die Fatholifche Kirhe — altem 

bis zum Edelerregen aufgewärmtem Kohl — nicht mangeln. 

Wir erfahren gelegentlih auch, daß der Proteftantismug, 

bei rechtem Lichte befehen, eigentlich viel älter ift, als fein 

Geburtsfchein ausmweist. „Er ift da gewesen, fo lange es 

eine Kirche Ehrifti gibt, in der man nichts durch fich jelbft 

fein und gelten will, fondern alles durch Gottes Gnade, 
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in der man glaubt, daß wir ohne Ehriftum verloren wären, 

durch Chriſtum aber felig worden find und Erben des 

ewigen Lebens” (S. 219). Diefer Proteftantismus ift 

allerdings ſchon fehr alt, darin hat der Verf. volltommen 

Recht, alle Näter und Concilien befennen ſich zu ihm, von 

der hl. Schrift gar nicht zu reden. — Der Einleitung folgt 

eine ausführliche Geſchichte der ſymboliſchen Schriften beider 

Gonfejfionen (S. 225 -- 272). Bon der „Augsburger 

Confeſſion,“ dem „Stolz“ und „Augapfel“ der evange- 

lichen Kirche, wird unter anderem rühmend bemerft: „Sie 

gibt in fcharfen und doch nicht fchroffen Zügen mit unüber- 

treffliher Präcifion des Ausdrucks in chriſtlich-ernſtem und 

doch verſöhnlichem Tone das vollflommene Abbild des evanges 

liſchen Glaubens, und ift fo fehr angeweht von dem Geifte 

der heiligften Gefinnung, daß der heilige Geift felbft dem 

hehren Werfe die Spuren feiner Mitarbeit aufgeprägt zu 

haben jcheint.“ (EC. 233.) Referent gefteht, daß er dieß 

begeifterte Zeugniß nicht ohne Rührung las, aber auch nicht 

ohne einige Anwandlung von Wehmuth wenige Zeilen 

weiter unten die feltjame Kunde vernahm, daß derſelbe 

Mann, der dieß vom hi. Geifte durchwehte und befiegelte 

Bud) verfaßt, in fpäterer Zeit fehr bedenkliche Aenverungen 

ſelbſt an feinem Inhalte vorzunehmen feine Schene trug, 

und zwar, um das Maaß vollzumachen, in offener Ans 

näherung an die fatholifhe Lehre von der Menfchennatur 

und Rechtfertigung. — Der Apologie der A. C. wird 

(S. 237) nadgerühmt: „Sie ift ein ebenfo ſchönes Zeug» 

niß evangelifcher Gottesgelahrtheit, freimüthiger Offen: 

heit, durchſichtiger Klarheit, präcifer Beftimmtheit, vemüthigen 

Glaubendmuthes, fiegeögewifjer Milde, wie die Gonfutation 

ein von den Katholiken felbft beflagtes Zeugniß fatholifcher 
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Unwiffenheit, feiger Zurüdhaltung, abſichtlicher Dunkelheit, 

zweidentiger Unbeftimmtheit, hochmüthiger Glaubensdemuth 

und verzweifelter Gegenwehr durch Kothwerfen ift." Man 

fieht, ver Mann verfteht fih auf kunſtgerechte Antithefen 

und fchreibt, wo es noththut, einen recht Fräftigen Stil und, 

was vielleicht noch höher anzuſchlagen ift, das der Apologie 

bier ausgeftellte glänzende Teftat hindert ihn nicht, ©. 421 

dad unummundene Befenntniß abzulegen: „die Apologie 

wird fi fchwerlid von dem Vorwurf losmachen Fönnen, 

daß fie an die Fatholifhe Transfubftantiationslehre (!) 

minbeftend anftreife, da fie ausdrüdlih auf ihren Eon; 

jenfus in der Lehre vom Abendmahl mit der Fatholifchen 

Kirche in ziemlich unzweidentigen Worten (!) hinweist.” 
Den Lehrbegriff der beiden proteftantifchen Con— 

fejftonen finden wir in großer Ausführlichfeit dargelegt; 

den weitaus größeren Theil des Raumes nehmen übrigens 
die den Tert fortlaufend begleitenden Belegftellen aus ven 

fymbolifhen Büchern ein, welche der Verf. in einer Bolls 

ftändigfeit zufammengetragen, die faum da und dort etwas 

zu wuͤnſchen übrig läßt. Möchte es ihm nur aud) gefallen 

haben, auf fo mande charakteriſtiſche Anfichten und Aeuße— 

rungen der Väter der Reformation, welde, ohne in bie 

ſymboliſche Lehre übergegangen zu fein, doch dieſe jelbft 

ind rechte Licht zu fegen vorzüglich geeignet find und in 

manden Punkten deren richtiges und volles Verftänpniß 

bedingen, wenigftens in den beigegebenen Noten häufiger, 

als er es für räthlich erachtet, Nüdficht zu nehmen! Indeß 

nehmen wir feinen Anftand, Hr. Hofm. die Anerfennung 
zu zollen, daß feine Darftellung hier im Ganzen fo objecs 

tiv gehalten ift, als es fein ſpezifiſch Iutherifcher Stand» 

punft und das „jubjective NRefultat,” das ihm überall al 
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die „Hauptſache“ vorſchwebt, ihm immer geſtatten mochten. 

Daß er das lutheriſche Syſtem mit ſichtlicher Vorliebe 

behandelt, die Härten deſſelben, ohne ſie, wie ſonſt ſo 

häufig geſchieht, geradezu zu verbergen, ſoweit als thunlich 

abſchleift und die vielfachen Inconſequenzen desſelben, die 

faum oberflächlich verdecht, ſobald fie einmal klar erfannt 

find, das ganze mühſam zuſammengehaltene Syſtem aus; 

einanderfprengen, wahrzunehmen und herauszufehren nicht 

eben jonderlih bemüht iftz werden wir ihm um fo eher 

zugutehalten, als wir dieß nicht anders erwartet haben, 

Der Berf. fcheint hier überhaupt feinen Weg ganz arglos 

verfolgt zu haben. Nur einmal ift ihm etwas aufgeftoßen, 

was ihn auf einige Augenblide ftugig machte. Um dem 

Verdienſte Ehrifti in nichts zu derogiren und das Heil des 

Menſchen auf fiherften Grund zu ftellen, lehren befannt- 

li die Reformatoren und ihnen folgend die fymbolifchen 

Schriften „die totale Unfähigkeit des Menſchen, etwas zu 

feiner Belehrung beizutragen und die Alleinwirffamfeit des 

bi. Geiftes ') — bis zur völligen Wiedergeburt.” (S. 335.) 

Die Reftriction, die in den legteren Worten liegt, wollen 
wir bier nicht weiter in Anfprud nehmen, wiewohl ſich 

unſchwer zeigen läßt, daß vie Belehrung und Recht— 

fertigung entweder nie in die Wiedergeburt des Menfchen 

zu freier fittliher Selbftbeftimmung und GSelbftthätigfeit 

ausläuft oder aber legtere ſchon von Anfang an ale 

weſentliches Moment in ſich trägt. Hievon alfo abgefehen, 
ergibt fi) aus der obigen reformatorifchen Thefe als unab» 

weislihe Folgerung die abfolute (calvinifhe) Präbdeftis 

1) gl. Form. Conc. p. 680: hominem in conversione sua pure 
passive se habere, id est, plane nihil agere, sed tantummodo pati id, 

quod Deus in ipso agit. (Bei Hofm. ©. 341.) 
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nationslehre: wenn Gott alles, der Menſch nichts thut, 

fo ift das Verderben des Menſchen ganz ebenfo wie fein 

Heil lediglich Gottes Werk, allein auf die göttlihe Cauſa— 

lität zurücdzuführen. Nun anerfennt aber die Concordien— 

formel feine abfolute, jondern nur eine bedingte Gnaden— 

wahl, bedingt durd das Borherwifien Gottes von dem 

verſchiedenen (entgegengefegten) Berhalten der Menſchen 

zur Gnade (Widerſtreben oder Nichtwiderftreben gegen fie). 

Der Widerſpruch zwifchen diefem und dem obigen Lehrfage 

fpringt in die Augen. Iſt die Erwählung des Menfchen, 

feine Vorherbeftimmung zur Gnade (und durch dieſe zum 

ewigen Leben) von feinem Nichtwiderftreben, ebenfo wie 

feine Nichterwählung von feinem Widerftreben gegen bie 

Gnade abhängig, fo folgt unwiderfprehlih, daß des 

Menſchen eigene Mitthätigfeit, feine freie Selbftbeftimmung 

und Selbftentfheidung ein wesentlicher, unentbehrlicher Factor 

in dem Heildwerfe ift und wie für den Beginn, folge 

rihtig auch für den ganzen Berlauf defjelben geforbert 

werben muß; oder aber, wenn man fc) deſſen im Interefje 

des Bundamentaldogma von der totalen Unfähigfeit und 

Baffivität des Menſchen im Heilswerke weigert, daß man 

fih zur Anerkennung der abfoluten Prädeftination ents 

fließen und den Widerfprudy gegen die vom Galvinismus 

unerbittlih gezogene Conſequenz, das horribile decretum 

fallen lafjen muß. Es ift ergöglih zu fehen, wie unfer 

Symbolifer fih wendet und dreht, um diefem gefährlichen 

Dilemma zu entfhlüpfen. (S. 338 — 343.) Die Mit: 

thätigfeit, die von Seite des Menſchen gefordert wird, 

befchränft fich lediglich darauf, daß er, von der ihm nod 

gebliebenen natürlichen Freiheit Gebrauch machend, fi 
entjhließt (oder wie ver Verf. gewählt ſich ausprüdt: 
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„daß der natürliche Menfch feine natürliche Freiheit einmal 
gerade fo lenft“), „in die Kirche zu gehen, die Predigt und das 

Wort Gottes zu hören oder zu lefen,“ natürlid „nur externis 

auribus.“ (Der Glaube an dafjelbe joll lediglich Werk des dem 

Worte einwohnenden hi. Geiftes fein.) „Diefer Entſchluß 

hängt“ nun zwar „ganz allein vom Menjchen ab“; allein „fein 

Handeln dabei ift ein rein indifferenter Act, ein actus ex- 

ternus, der aber doch für den hi. Geift nöthig ift, um da— 

dur einen Zugang zu ihm zu haben*... „Es kommt alfo 

doch aud eine menfhlihe Thätigfeit dabei in Betracht, 

nämlich eine leidende Thätigfeit, jofern auch das Leiden 

eine Thätigfeit genannt werden fann.“ So hätten wir 

denn endlich glüdlic eine Thätigfeit gefunden, die eigent: 

li feine Thätigfeit, eine Activität, die im Grunde reine 

Paſſivität ift; der Begriff eines hölzernen Schüreiſens 

gehört von jegt ab keineswegs mehr zu den unvolljiehbaren 

Begriffen. Allein hat denn der Verf. in feinem apolos 

getiihen Eifer durchaus nicht bemerkt, was Jedem in die 

Augen fällt, daß der Entſchluß zum Anhören oder Lefen 

des Wortes Gottes und die Ausführung diefes Entſchluſſes, 

wenn auch nod nicht fofort ein pofitives oder directes Ents 
gegenfommen gegen die Gnade, immerhin, mag man ihn 
auch dur beliebig viele Retorten eines begrifflihen Deftil- 

lirapparates hindurchführen, eine Thätigkeit, das Nicht: 

widerftreben im vorliegenden Kalle fein bloßes Leiden, fein 

blos paſſives Gewährenlafjen, fonvdern in der That und 

Wahrheit ein „Mitthun“ und, fofern darin die „Bedingung“ 

erfannt wird, „von deren Erfüllung oder Nichterfüllung 

die göttliche Erwählung abhängig ift,“ Fein „rein indiffe— 

enter Act,“ jondern eine auf das Heil des Menfcen 

weſentlich influirende Thätigfeit iſt? Wollte vollends diefer 
Theol. Duartalfrift. 1857. U. Heft. 21 
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Act, wie ed allerdings den Anjchein hat, leviglid auf die 

„natürliche Freiheit“ des Menſchen felbft zurüdgeführt 

werden, jo fteht man im Begriff, mit vollen Eegeln in ven 

Hafen des Semipelagianismus einzulaufen ; faßt man ihn 

dagegen ald einen rein göttlid gewirften Act, fo gebe 

man die bedingte Erwählungslehre preis, da es ihr 

fofort an jeglicher Beringung gebridt. — — 

In der 4. Abtheilung (S. 490—545) bringt Hofm. 

den Lehrbegriff der mit dem Proteftantismug ver 

wandten Secten zur Darftellung. Die Lehreigenthüm- 

lichfeiten der Waldenſer, Socinianer, Mennoniten und 

Baptiften, Quäker, Methodiften, Arminianer, Herrnhuter 

und Ewedenborgianer fommen hier der Reihe nad zur 

Spradye. Wir gehen hierauf nicht näher ein, da wir den 

und zugemefjenen Raum ohnehin fon überjchritten haben. 

Dem Bud, ift ein furzed NRegifter angehängt. Drud und 

Ausftattung find lobenswerth. 

Repet. Lie. Hitzfelder. 

4. 

Archäologie der Hebräer. Für Freunde des Alterthums und 

zum Gebraucdhe bei akademifchen Vorlefungen. Von Dr. 

Joſ. £. Saalſchütz, Profeffor der Archäologie, Mitglied 

der fönigl. Deutjchen und der phyſikaliſch öfonomifchen Ge- 

jellfchaft in Königäberg, der biftorifch-theologifchen in Leipzig. 

Zweiter Theil. Königäberg, Verlag der Gebrüder Born- 

träger. 1856. Preis: 4 fl. 54 kr. 

Auf den erften Theil diefer Archäologie ift im vorigen 

Jahrg. der Quartalſchr. S. 331 ff. aufmerffam gemadt hrg 8 
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mworben und wir fönnen das dort ausgeſprochene günftige 
Ürtheil im Allgemeinen auch auf den vorliegenden zweiten 
Theil, welder Sr. Majeftät Friedr. Wilhelm IV. König 
von Preußen dedicirt ift, unbedenklich ausdehnen. 

Diefer Theil behandelt im festen Abſchnitt (die erften 
fünf Abfchnitte enthält der erfte Theil) „Wiſſenſchaftliches“, 

im fiebenten „allgemeine Eitten und conventionelle Ver: 

hältnifje*, im achten „Familienweſen“, im neunten „Städte: 

wefen“, im zehnten „Rechtspflege und Policey“, im eilften 

„religiöfe Volfsinftitutionen”, und im zwölften „politifche 

Berhältniffe und Inftitutionen.” In Betreff des nody weis 

teren archäologiſchen Stoffes bemerft die Vorrede: „Die 

legten Zeiten des Israelitiſchen Alterthums find nur fo 

weit berüdfichtigt, ald der Umriß der Darftellung es nöthig 
machte. Sie haben eine ganz andere Färbung und andere 

Quellen und bevürfen einer eigenen zufammenfafjenden 

Schilderung. Diefe ſoll demnach, wenn Muße und Kraft 

nicht fehlt, im einem befondern, auch als dritter Theil zu 

betrachtenden Buche nachfolgen“ (S. X). 

Wir erlauben uns nur noch Bemerkungen über ein 

Paar einzelne Punkte. 

In dem Capitel über Mathematik und Feldmeßkunſt 

wird eine eigene Grffärung von der ſchwierigen Stelle 

Rum. 35, 4. 5. gegeben, welche vie Bezirke der Leviten- 

ſtädte beftimmt. Die verfchieven gedeutete Stelle lautet: 

„Und die Bezirke der Städte, die ihr den Leviten geben 

follt, feien von der Mauer der Stadt auswärts taufend 
Ellen ringsum. Und mefjet außerhalb der Stadt auf der 
Seite nad; Oſten zmweitaufend Ellen, und auf der Seite 
nad Süden zweitaufend Ellen, und auf der Seite nad 

21 v 
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Weſten zweitauſend Ellen, und auf der Seite nach Norden 
zweitauſend Ellen, und die Stadt ſei in der Mitte; dieß 

ſollen die Bezirke ihrer Städte fein.“ Hr. ©. nimmt nun 

an, daß die Endpunkte der vier Linien, welde von ber 

Etadtmauer an nad) den vier Himmeldgegenden je 2000 
Ellen lang gemefjen werben follen, durd) vier gerade Linien 

mit einander verbunden werden und fomit die Edpunfte 

eines großen die Etadt umgebenden Quadrates bilden follen, 

weßhalb er aud) das NTNSP”NN geradezu mit: „bie Ede“ 

(nah DOften, Süden ıc.) überjegt (Das Mofaifhe Redt. 

I. 100). Da es nun heißt, die Bezirke jollen von ver 

Stadtmauer an auswärts taufend Ellen ringsum betragen, 

jo behauptet er, die Linien ded Quadrates feien ald Tan 

genten des Kreifes zu denken, und ed werde zugleich das 

Berhältnig des Stadtbezirfes zur Ausdehnung der Stadt 

mit bejtimmt. „Denn hatte vie Ede des tangirenden, 

äußern Duadratd von der großen Peripherie und dieſe 

von der feinen des innern concentrifchen Mauerfreifes je 

einen Abftand von taufend Ellen, fo mußte der Durch— 

mefjer der Stadt felbft dreitaufend Ellen betragen“ 

(S. 88 f.). Gegen diefe allerdings fcharffinnige Erklärung 

ſcheint jevoh das Bedenken ſich zu erheben, daß unter 

Vorausjegung ihrer Richtigkeit alle Levitenſtädte gleiche 

Ausdehnung gehabt haben müßten, weil die Entfernung 

von der Stadtmauer bis zu der Grenze des Bezirkes für 

- alle auf gleiche Weife beftimmt wird. Denn wo der Durch» 

mefjer der Stadt mehr oder weniger ald 3000 Ellen bes 

trüge, ftünde die Ausdehnung des Bezirkes zur Ausdehnung 

der Stadt nit mehr im richtigen Verhältnifje, welches 

doch feftzuftellen gerade auch die Abficht des fraglichen 

Geſetzes fein ſoll. ine gleihe Größe für ſämmtliche Les 
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vitenftäbte wird aber wohl auch Hr. ©. felbft ſchwerlich 

annehmen wollen. 

In Betreff des heiligen Zeltes oder der fog. mofaifchen 

Stiftshütte hält Hr. ©. die gewöhnlichen Befchreibungen 

und Abbildungen für unrichtig, giebt aber feinerfeits zwei 
verfchiedene Vorftellungen von diefem Heiligthume, die fi) 

nit wohl mit einander vereinigen laffen. Die eine ift 

ausgefprohen mit den Worten: „Das vergolvete Gerüfte 

bildete den untern, zehn Ellen hohen Theil des Zelte, 

bei einer Länge von 30 und einer Breite von 5 oder 6 Ellen, 

Dben darüber lagen die Teppiche nicht flach auf, fondern 

fie liefen in eine Spike zuſammen, welde ſich über die 

vergoldeten Wände noch etwa dreizehn Ellen ‘erhob und 

demnad vom Boden an drei und zwanzig Ellen hoch war” 

(S. 321); die andere findet fid) in einer dazu gemachten 

Anmerfung, wo es heißt: „Sollte e8 demnad nicht ges 

rathen fein, anzunehmen, daß das eigentliche Zelt ein für 

fi) beftehendes bildete und daß das Brettergerüfte dafjelbe 

nur von außen ſchützend umgab?“ Obwohl Hr. ©. 

über letztere Vorftellung noch mehreres beibringt, hält er 

doch nicht fireng an ihr feft, und während er hervorzuheben 

fucht, was zu ihren Gunften fprechen könnte (S. 323 f.), 

fommt er faft unvermerft wieder in die andere Vorftellung 

hinüber, wonad der buntgewirfte Teppih „nur eine hohe 

Wölbung oder Spige des Zeltes bildete, und bis dahin 

hinabreichte, mo die Bretterwände begannen.” Die Vor— 

ftellung, daß das Brettergerüfte nur eine ſchützende Um— 

gebung des für fich beftehenven Zeltes gebildet habe, hat 
auch in der That den pentateuchifchen Tert zu augenfällig 

gegen fih, als daß fie fih ihm gegenüber fefthalten ließe. 

Der Teppich z. B., um nur dieß Eine zu berühren, der 
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die beiden parallelen Bretterwände an der vorderen Eeite 

mit einander verbindet, erfcheint zugleich ald Eingangsvor— 

hang des Zeltes, denn er ift gemadt —X non) (Er. 

26, 37. 36, 37), und aud Hr. €. felbft fieht ihn fo an, 

indem er bemerft, wenn man dur ihn in den innern 

Raum getreten fei, habe man linfd an der Wand ven 
goldenen Leuchter, ihm gegenüber den vergoldeten Tiſch ıc. 

gejehen. Ift dieſes der Fall, jo war man, wenn man 

durch diefen Vorhang eingegangen war, im Zelte felbft, 
und nit erfi in einem von dem Brettergerüfte umſchloſ— 

jenen Raume, in welchem das Zelt fich befand. Aber aud 

die andere Vorſtellung hat ven Tert nicht für fih, denn 

der Tert fagt nichts von einer hohen Wölbung oder Spitze 

des Zelte und erwähnt auch feiner dazu nöthigen Vor— 
richtung, vielmehr läßt die Art, wie die zwei unteren 

Teppiche vorgefchrieben werden, nicht an eine durch fie ges 

bildete Wölbung oder Epige des Zeltes denken, denn um 
eine ſolche zu bilden, hätten fie ficher eine andere Form 

erhalten. Die beiden Teppiche bejtanden nämlid je aus 

wei großen vieredigen Stüden, die mit Hafen und Schleifen 

zufammengefügt waren, und taugten jo zur Bildung einer 

nad oben auslaufenden Spike oder Wölbung gewiß nicht 

gut; und wenn ed dann heißt, daß ver Vorhang, der das 

Zelt abtheilte, unter der Zufammenfügungslinie des unteren 

Teppiche ſich befinden jolle (Er. 26, 33), fo ift ſchwer 

einzufehen, wie ſich das bewerfftelligen ließ, wenn das Zelt 

mit feinen Teppichen in eine Spige oder Wölbung auslief, 

zumal bei der fo bedeutend verfchievenen Größe der beiden 

Abtheilungen. — Wenn Hr. ©. außerdem die Breite des 

Zeltes zu 5 oder 6 Ellen angiebt, jo jcheint auch dieß mit 

dem pentateuchiſchen Tert nicht leicht vereinbar zu fein 
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Denn die Rüdwand, welde die beiden Seitenwände gegen 

Weften verbindet, befteht aus 8 neben einander geftellten 

Brettern von je anderhalb Ellen Breite, hatte alfo eine 

Länge von 12 Ellen, und ed muß daher, wenn die Dide 

der Bretter eine Elle betrug, und die hintere Wand die 

beiden Seitenwände deckte, wozu dann 2 Ellen nöthig waren, 

zwifchen den beiden Seitenwänden noch ein Raum von 

10 Ellen ald Breite des Zeltes übrig geblieben fein, welcher 

Raum natürlich noch größer würde, wenn man die Dide 

der Bretter Fleiner als eine Elle zu denfen hätte. Sodann 

von dem Vorhang, welder den Eingang deckte, wird ber 

merkt, er fei an fünf vergolbeten Säulen (DyPop, worunter 

ſicher nicht etwa nur dünne Stäbe zu denfen find) aufge: 

hängt gemwejen (Exod. 26, 37), die natürlih in gleichen 

Diftanzen von einander aufgeftellt zu denken find. Nehmen 

wir nun die größere Zahl (6 Ellen) an, und denfen wir 

bie beiden äuferften Säulen hart an ben beiden vordern 

Enden der Seitenwände ftehend und die Dide der Säulen 

bloß zu 3 Zoll, fo nehmen die Säulen zufammen von ven 

6 Ellen ver Breite fchon eine Elle oder darüber ein (die 

Elle beträgt nah Hrn. ©. 12, höchſtens 16 Zoll) und es 

bleibt für die 4 Deffnungen zwifchen den fünf Säulen nur 

je 1'/ Elle oder weniger übrig. Ein folder Zwifchenraum 

wäre aber body wohl zu flein gemwefen, ald daß ein Mann 

von etwas mehr als mittlerer Größe und Beleibtheit be— 

quem, oder auch nur irgendwie, hätte hindurchkommen 

fönnen; und dod mußte täglich ein Priefter wiederholt 

zwoifchen jenen Säulen hindurch in's Heilige gehen. End» 

li fagt Hr. ©. felbft, beim falomonifchen Tempel fei „ver 

Urtypus des heiligen Zelte wefentlih unverändert ges 

blieben, fowohl in den Hauptgeräthen als felbft in dem 
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gegenfeitigen Verhältniffe der Räumlichkeiten” (S. 329 f.). 

Nun betrug aber beim falomonifhen Tempel die Breite 

den dritten Theil der Ränge, denn er war 60 Ellen lang 

und 20 Ellen breit (1 Kön. 6, 2), wonad fi für bie 

Stiftshütte eine Breite von 10 Ellen ergiebt, da fie 30 

Ellen lang war. 

Vebrigens liefern felbft auch dieſe Punkte, bei denen 
man dem Hrn. Verf. nicht beiftimmen fann, doch den Ber 

weis, daß feine Unterfuhungen fi durchweg felbftftändig 

bewegen, auch ift nicht zu verfchweigen, daß fie fidh ges 

wöhnlich ftrenger, als es nad) den gemachten Bemerfungen 

fcheinen fünnte, an den biblifhen Tert anſchließen. 

Gelegenheitlih werben auch hier, wie im erften Theile, ' 

ſprachliche Bemerkungen gebracht, die mitunter Beachtung 

verdienen, wie 3. B. über. die Bedeutung von y und 

onw ©. 67 f. oder über 779, 2 und innen ©. 128 f. 

Bemerfenswerth fcheint noch die Abweifung eines dem 

Buche Efther oft gemachten Vorwurfes, daß nämlich ver 

Name Gottes in demfelben auch nicht ein einziges Mal 

vorfomme: „Daß man dabei (bei Schriften der erilifchen 

und naderilifhen Zeit) eine Art von heidniſch-inquiſitoriſcher 

Genfur zu fürdten hatte, geht 3. B. aus der Umfchreibung 

der Namen Babel und Chalvdäa bei Jeremias hervor. Auch 

im Buche Efther ift die ihm oft zum Vorwurf gemachte 

Fortlafjung, oder Umschreibung des göttlihen Namens zu 

auffallend, als daß fie nicht abfihtlih fein follte. In 

den gefchrichenen Synagogen-Rollen find Stellen hervor: 

gehoben, an welden beſonders beveutfame, die Wendung 

der Dinge bezeihnende und nad) einander folgende Worte 

in ihren Anfangsbuchſtaben ven Namen Gottes enthalten, 

was man faum für Zufälligfeit nehmen kann“ (S. 103). 
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Dem wird in einer Anmerfung beigefügt, daß von ven 
Worten: on pm) Tann ia Eſth. 5, 4. die Anfangs; 

buchſtaben, und von den vier Ausdrüden: By ny=bn 

* m Eſth. 5, 13 die Endbuchſtaben in umgekehrter Ord— 

nung den Namen 1? geben. 

Möge Hr. ©. Mufe finden, den dritten und abs 

fließenden Theil feiner Archäologie bald nachfolgen zu 

lafjen. 

Welte. 

5. 

Vollftändiges Heiligen-ericon oder Lebensgeſchichten 

aller Heiligen, Seligen x. ꝛc. aller Orte und aller Jahr- 

hunderte, deren Andenken in der Fatholifchen Kirche gefeiert 

oder fonft geehrt wird, unter Bezugnahme auf dad damit 

in Verbindung ſtehende Kritifche, Alterthümliche, Liturgifche 

und Symbolifche, in alphabethifcher (sic) Ordnung mit 

zwei Beilagen, die Attribute und den Kalender der Heiligen 

enthaltend. Herausgegeben von Dr. Joh. Evang. Stadler, 

Domfapitular u. geiftl. Rath in Augsburg, und Fr. Jofeph 

Heim, Domprediger in Augsburg. Band I. Erfte Lieferung. 

Mit oberhirtlicher Drudbewilligung. Augsburg, B. Schmid⸗ 

fche Berlagsbuchhandlung (F. C. Kremer). 1—5. Lieferung. 

Preis der Lieferung 18 Er. 

Die Herausgeber des vorftehennen Werkes kommen 

einem wirflihen, in weiten Kreifen gefühlten Bebürfniffe 

entgegen. Es wird z. B. nicht leicht einen mit der Paſto— 

ration befchäftigten Geiftlichen geben, der nicht ſchon durch 
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Fragen über Namenspatrone oder Kindern zu ertheilende 
Namen in Berlegenheit gefeßt worden wäre, da felbft aus» 

führlicye Legenden und Martyrologien nicht zureihen, um 

in diefer Beziehung genügende Ausfunft zu ertheilen. Aber 

auch für die gelehrte Forſchung ift eine möglichſt vollftän; 

dige Zufammenftellung des vielfad jerftreuten hagiologiſchen 

Materials in lexicaliſcher Form von großem Werth, was 
Jeder zugeben wird, der ſich einmal mit einschlägigen Stu— 

dien abgegeben. Zwar hat bereitd das vorige Jahrhundert 

ein „ausführliches Heiligen-Lexicon“ hervorgebracht (Cölln 

und Brandfurt 1719) und verließ erſt in jüngfter Zeit ein 

Dictionnaire hagiologique vie unerfchöpflichen Prefien des 

Abbe Migne; allein das erftere Werf, an und für fid 

ſchon unvollftändig, ift veraltet und zudem noch jehr felten 

geworden, und aud am legtern wird man, abgefehen davon 

daß ed vorzugsweife für Frankreich berechnet ift, in Bezug 

auf Genauigkeit und Grünbdlichfeit mandes auszuſetzen 

finden. Daher ift man den Heraudgebern zu Danf ver: 

pflichtet, daß fie fi der Feineswegs geringen Mühe unter; 

zogen, ein den Bedürfniffen der Gegenwart und deutſcher 

Lefer insbefonvere entſprechendes Heiligenlericon herzuftellen. 

Wie Referent weiß, ift vor Jahren ſchon unabhängig 

von den Herausgebern von zwei verfchiedenen Seiten der: 

jelbe Plan gefaßt worden, mußte aber aus Mangel ver 

nothivendigen Mittel wieder aufgegeben werden. In diefer 

Beziehung befinden fi die Herausgeber in einer glüdlichen 

Lage. Abgeſehen davon, daß ihnen die Hilfsmittel, welche 

auch fonft in größern Bibliotheken ſich vorfinden, wie z. 2. 

die Acta Sanctorum der Bollandiften, foweit fie bisher er- 

fchienen, die Acta Sanctorum O. S. Benedicti des Mabillon, 

das Menologium des Bucelin u. f. w. zu Gebote ftehen, 
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hat ihnen der Borftand der reftaurieten Bollandiftencon- 

gregation Ban Hede in Brüffel auf ihr Anfuchen ven Ges 

fallen erwiefen, ihnen ‚ven Gatalog der Heiligen, deren 

Gedächtniß in ‚die Zeit vom 21. Oct. bis 31. Der. fallt, 

mitzutheilen zugleich mit dem Verſprechen, ihnen vorkom⸗ 

menden Falls auf Anfragen fachrienlihe Auskunft zu geben. 

Diefe Zuvorfommenheit gereicht dem neu aufblühenvden In- 

fitut der Bollandiften zu großer Ehre; fie ſetzt aber auch 

die Herausgeber in Stand, ihrer Arbeit die nad) dem 

gegenwärtigen Stande der Wiſſenſchaft mögliche Vollftän, 

digfeit zu geben, was ihnen ohne ſolche Beihilfe wohl kaum 

möglich ‚gewejen wäre, 

Ueber die Grundfäße, welche ‚die Herausgeber befolgen 

wollen, jpredhen fie fich folgendermaßen aus: 

„il. Sollen in demfelben alle Heiligen, Seligen, Ehr— 

würdigen und als Fromme Berehrten, des alten und 

des neuen Bundes, aller Zeiten und Völker, aller 

Drte und Orden ıc., fie mögen von der ganzen Kirche 

als ſolche verehrt werden oder nur von einem Theil 

derfelben, foweit ihre Namen befannt find, in alpha: 

betiiher Ordnung Aufnahme finden, wobei jedoch 

unter gewifienhafter Beobachtung der hieher bezüg- 

lien Eonftitutionen ‚Urban’s VID. vom Jahre 1625 

und 1634 nur jene den betreffenden Titel: „heilig“, 

„ſelig“ u. ſ. w. erhalten ſollen, die entweder von 

der Kirche förmlich dafür- erklärt oder feit unfürbenf- 

lichen Zeiten in derfelben als „heilig“ werehrt worden 

find, und die Unterzeichneten erflären hiemit aus— 

drücklich, daß fie jich in dieſer wie in jeder andern 

Beziehung vollfommen dem Urtheil der bi. römiſch⸗ 

fathol, Kirche unterwerfen ; 
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. follen nebft dem Tage der Verehrung (der in der 
Regel der Todestag iſt) von jedem Heiligen ac. ıc., 
ſoweit es die vorhandenen Acten geftatten, in Kürze 
die Hauptmomente feines Lebens hervorgehoben wers 
den, wobei möglihft auf jene Tugenden befondere 
Rüdfiht genommen werden fol, durch welche er ſich 
vor andern ausgezeichnet hat; 

. Toll, foweit e8 mit Sicherheit gefchehen fann, wenig. 
ſtens von jenen Heiligen ꝛc. 2c., die in ven Kalendern 
vorzufommen pflegen und im Leben befannt find, 
eine Verdeutſchung ihrer Namen gegeben werben; 

. da eine ausführliche Angabe der beftehenven Literatur 
über einen Heiligen ꝛc. 2c., und eine einläßliche Kritif 
über den hiftorifhen Werth der betreffenden Acten 
zu weit führen und das Werk zu umfangreich machen 
würde, fo foll der Kürze halber nur bei großen Heis 

figen auf jene reflectirt und in Berng auf lehtere 
etwa blos vorfommenden Falls von der Verſchieden— 
heit der Meinungen in ftreitigen Punkten das Be: 
treffende bündig angemerkt werben ; 

. da ferner in einer Hagiographie das Sagen- und 
eigentlich Legendenhafte, das fih an irgend einen 
Heiligen knüpft, nicht umgangen werben fann, fo 
foll dasfelbe, wenn es vorfommt, um der mannig- 
fachen Interefjen willen, die es hat, in entſprechender 
Kürze mitgetheilt werden, mit Beifügung ver Anliegen 
und Nöthen, in denen ein Heiliger beſonders ange 
rufen oder für deren Abhilfe er als Patron betrachtet 

wird; 

. follen zur Vollendung des Ganzen nicht nur die Fefte 

der Heiligen, und die Orte, wo ihre Reliquien ſich 
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befinden, fowie welde von diefen noch vorhanden 

find, fopiel als möglih angemerft werben, fondern 

auch die Attribute und Symbole, mit denen fie ge— 

wöhnlidy zur fünftlerifhen Darjtellung fommen, und 

dieſes Legtere unter jededmaliger Hinweifung auf 

den Grund diefer Gewohnheit, foweit dieſes möglich 

ift. Uebrigens follen auch die Feſte des Herrn und 

ver jeligften Jungfrau Maria geeignete Berüdjichti- 

gung finden; 

7. endlid bilden 2 Beilagen den Schluß, von denen 

bie erfte die alphabetifche Aufführung der Attribute 

enthält, wie fie im Laufe des Werkes bei den eins 

zelnen Heiligen vorfommen, mit Angabe der Heiligen, 

denen fie gehören, und bie zweite die Heiligen nad) 

dem Tage ihrer Verehrung ordnet und daher den 

allgemeinen Heiligen-Kalender bildet.“ 

Man wird diefe Grundfäge im Wefentlihen nur bils 

ligen fönnen. Höchſtens darüber könnte man vielleicht mit 

den Heraudgebern echten, ob fie nicht dem erbaulichen 

Element zu viel Blag eingeräumt. Um fi zu erbauen, 

greift man nicht leicht nad einem 2ericon und ein ſolches 

wird zu diefem Zwede ſchon wegen der nothivendigen Kürze 

der einzelnen Artifel gegenüber den gewöhnlichen Legenden 

oder Sammlungen von Heiligenleben nachſtehen. Auch 

glauben wir, daß wer das Heiligenlericon fauft, mit einem 

Werke ver legtern Art entweder verfehen -ift oder doch ein 

ſolches ſich leicht verihaffen fann. Daher würden wir 

principiell das Erbaulihe, wenn nicht ganz ausſchließen, 

doch möglichft befchränfen, um für Anderes, das in erbaus 

lihen Werfen feinen Platz zu finden pflegt, 3. B. Iconos 

graphifches, Literarisches u. f. w. mehr Raum zu gewinnen, 
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So würde es 3. B. nicht leicht Iemand bedauern, 

wenn in der vierten der vorliegenven Lieferungen die Lebens» 

befihreibung des hl. Athanaftus um zwei Drittel fürzer 

ausgefallen wäre, wohl aber wird es vielfadh auffallen, 

daß in diefem Artifel Möhlere „Athanafius“ nicht einmal 

genannt iſt und über die Schriftwerfe des hi. Patriarchen 

und Kirchenlehrers jede einläßlichere Notiz fehlt. So mödy- 

ten wir auch die Verfaffer ihred Berfprechens, „vie Fefte 

bed Herrn und der feligften Jungfrau Maria geeignete 

Berüdfihtigung finden” zu laffen, gerne entbinden, fofern 
dasfelbe von erbauliher Behandlung des betreffenden Gegen; 

ftandes zu verftehen fein ſollte. Es ift indeß möglich, daß 

die Verfaffer dabei nur die künſtleriſchen Momente im 

Auge haben, die fih an die fraglichen Fefte anfnüpfen, 

und daß fie nur diefe hervorheben wollen. Sollte dieſe 

Vorausſetzung richtig fein, fo wäre nur noch zu wünſchen, 

daß fie auch dem Umſtande Rechnung tragen würden, daf 

in romanifchen Ländern häufig die Bornamen von folden 

Feften genommen werben, 5. B. Ratalid (Noel), Paschalis, 

Annunciada, Dolores u. ſ. w. Dadurd würde freilich die 

Nothwendigkeit entftehen, jene Feſte nad der lateinifchen 

Bezeihnung anguführen, was wenigftensd in den biöher 

erfchienenen Heften nidyt gefchehen, da der Artifel Annun- 

tiatio fehlt. 

Ueber die Art wie die Berfaffer ihre Grundfäge durch— 

führen, läßt’ fi) bei der geringen Zahl der bisher erſchie— 

nenen Hefte natürlich ein definitives Urtheil nicht fällen, 

doch bürgendie Namen derfelben dafür, daß das Werk in 

deinfelben Geiſte, in welchen ed begonnen worden, auch 

fortgeführt werde. Was bisher vorliegt, gereicht den Her- 

andgebern zur Ehre: es ift im Wefentlichen eine fleißige 
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und, was bei derartigen Unternehmungen die Hauptſache 

ift, pünftlihe Arbeit. Was wir auszufegen haben, kann 

im Nachfolgenden leicht verbefjert werden und um deß— 

willen, nicht um vorlaute Kritif zu üben, fegen wir es bei. 

Man fann es nur loben, wenn bie Verfaſſer vie 

gangbarften Namen fremdländifhen oder altdeutſchen Ur— 

ſprungs zu verdeutfchen oder zu verneudeutſchen verſuchen 

und es ift zuzugeben, daß ihnen dieß vielfadh recht gut 

gelungen if. Manches aber wird man vom Standpunft 

moderner Sprachwiſſenſchaft aus nicht zu billigen vermögen. 

Wenn fie 3. B. bei Anteros bemerfen: „vom griech. 

Avrtpwg Gegenliebe ıc. ıc. obdr wrrorg — entgegenfäms 
pfend 2. ꝛc. oder @vIngog blühend ac. ıc.”, jo fieht man 
leicht, daß nur die erfte Ableitung ſprachlich richtig, die 

beiden andern aber zu verwerfen find. Oder wenn fie bei 

Auremund die Ableitung von aurum mundum adoptiren, 

fo braucht man nur wenig von lateinischer Wortzufammen- 

fegung zu wiffen, um das gänzlich Verfehlte derfelben zu 

erfennen. Auremund ift vielmehr ein gut deutſcher Name 

von den Wurzeln AVs (mit Verwandlung des S in R) 

und MUNT gebildet und dürfte der Bedeutung nad dem 

griehifhen Aglaophamos entjprehen. Wie es fcheint, 

haben ſich in diefen und nod andern Fällen vie Heraus 

geber dadurch, daß ſie zuweilen ſchon ältere Namendeutungen 

vorfanden, verleiten lafjen, von der richtigen Verfahrungs- 

weife in diefer Beziehung abzugehen, und Verdeutſchungen 

von Namen zu geben, die fie wohl felbft nidyt gerechtfertigt 

finden. Wir glauben, daß fie hierin den Refpect vor dem 
Altertum zu weit getrieben. Wir meinen aber nidt, daß 

ſolche alterthümliche Deutungen ignorirt werben follen: fie 

find oft in hohem Grade finnig und enthalten mitunter 
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die ganze Charafteriftif eines Heiligen; aber es dürfte ges 

nügen, fie einfad als ältere Anfiht anzuführen, nachdem 

vorher das Richtige angegeben worden. 

Da das Heiligen» Lericon zunähft für Deutſchland 

beftimmt ift, fo darf man erwarten, daß in demfelben auf 

Heilige, die für Deutfchland hervorragende Bedeutung haben, 

beſonders Rüdfiht genommen werde. In diefer Beziehung 

müflen wir es beklagen, daß der Schupheilige des für 

deutſche Kirchen, und Kunftgefhichte jo wichtigen Kloſters 

Hirfau, der hl. Aurelius, jo Färglic bedadyt worden. Wir 
finden nämlich über denfelben nur Folgendes: 

„15. St. Aurelius, Ep. (9. Nov.). Nach Migne war diejer 

hl. Aurelius Biſchof von Ariarathe in Kappadocien; 

bei Butler dagegen findet fid fein Name gar nicht 

vor. Derjelbe ift beſonders befannt durch die Ueber— 

tragung des Leihnams des hi. Biſchofs Dionyfius 

von Mailand, der in feiner Diöcefe ftarb und auf 

Veranlaſſung des hi. Ambrofius in diefe Stadt zu— 

rüdgebracht wurde. Der hi. Aurelius ftarb im Jahr 

383 an dem Tage, an weldem bie Uebertragung 

des hi. Dionyfius ftattfand, und wird in Mailand 

verehrt. Im Klofter Hirfhau in Württemberg follen 

einige Reliquien von ihm ſich befunden haben. Bei 

den Bollandiften wird diefer hl. Aurelius ein arme: 

nifcher Bifchof genannt und am 25. Mai, 14. und 

25. Sept. aufgeführt, an welchem Tage wahrjdein- 

lid) Translationen gefeiert worden find. Im Elenchus 
heißt er Ep. Redician. Mediol.“ 

Genaueres hätten die Herausgeber ſchon in dem 

„Kirhenlericon“ von Wetzer und Welte, Art. Hirſchau, 

finden fünnen. Eine ausführlide Lebensbejhreibung des 
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bi. Aurelius findet ſich in des Trithemius Chronicon Hir- 

saugiense, einem Buche, das keineswegs zu den Seltens 

heiten gehört. Nach diefer war ver Heilige von Geburt 

ein Deutfcher und Bischof zu Redicia in Armenien, wohin 

i. 3. 361 der hl. Dionyfius Bischof von Mailand durch 

die Arianer ind Eril gejhidt wurde. Als diefer am Orte 

feiner Berbannung geftorben, brachte er den Leichnam deds 

felden i. 3. 382 nah Mailand zurüd und blieb daſelbſt 

auf Bitten des hi. Ambrofius noch ein Jahr, nach deſſen 

Umfluß er ftarb und feine Nuheftätte in der Kirche neben 

dem hl. Dionyfius fand. Ungefähr 450 Jahre fpäter 

wurden feine Gebeine durch den Bischof Notting von Ber 

celli, einen geborenen Grafen von Calw, erhoben und in 

dad damals neureftaurirte Klofter Hirfau  übergetragen. 

Indefjen blieb in Mailand die Verehrung des hi. Aurelius 

und man wollte dafelbft fpäter behaupten, vie Gebeine 

desfelben feien noch vollftändig im dortigen Dom. Es ift 

dieß eine Streitfrage, welche die Herausgeber, da fie öffent- 

ih in Schriften verhandelt wurde, wohl hätten berühren 

dürfen. In Hirfau blieben die von Notting überbradhten 

Gebeine des Heiligen bis zu der gewaltfamen Einführung 

der Reformation in Würtemberg durch Herzog Ulrich. Die 
wechſelnden Schidfale verfelben in der Zwifchenzeit, naments 

li wie fie vor einem Normanneneinfall vergraben und 

fpäter dur ven großen deutfchen Pabſt Leo IX. wieder 

erhoben wurden, fann man bei Trithemius nachleſen. Jetzt 

befinden fich dieſe Reliquien in der ‘Pfarr, ehemals Klofters 

firhe zu Zwiefalten. Rah Einführung der Reformation 

nämlich wurden fie aus der Aureliusficdhe zu Hirfau ent- 

fernt und zuerft in einer Scheuer niedergelegt, jpäter aber 

son Herzog Ulrich dem Grafen Wilhelm Werner von Herren; 
Iheol. Duartalicrift. 1857. IL. Heft. 22 
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zimmern auf deffen Bitte überlaffen. In der Kapelle des 

Schloſſes Herrenzimmern blieben fie von 1534 bie 1594, 

in welchem Jahr fie Sibylla, Gemahlin des Grafen Eitel- 

frig von Hohenzollern, eine geborne Gräfin von Zimmern, 

nad Hechingen brachte. Won da erhielt fie 1690 der Abt 

Martin von Ziwiefalten auf inftändiges Bitten dur eine 

Schenkung des Kürften Friedrich Wilhelm von Hohenzollern: 

Hechingen. Man ſieht, es fpiegelt ſich in dem Geſchicke 

dieſer Reliquien ein gutes Stück deutſcher Kirchengeſchichte, 

weßhalb dasſelbe von den Herausgebern wohl einer Be— 

achtung würdig geweſen wäre. Ueberhaupt dürfen ihnen 

Specialgeſchichten deutjcher Klöfter und Etifter zu befon- 

derer Berüdfichtigung empfohlen werben. 

Die Ansftattung des Werkes ift gut und der Preis 

der einzelnen je 6 Bogen in 2ericonformat umfafjenden 

Lieferung zu 24 fr. nicht zu hoch. 

Aberle. 

6. 

Didascalia Apostolorum, Syriace. Lipsise, B, G. Teubner. 

1854. Br. 7 fl, 

Schon Uelgen bemerkte in der Vorrede zu feiner Aus— 

gabe. der Apoftolifchen Gonftitutionen (praef. p. XVII, nota 

33), daß fih in Paris unter dem Titel didaoxalle eine 

alte ſyriſche Ueberfegung der ſech s eriten Bücher unferer 

apoftoliihen Bonftitutionen vorfinde, und das vorliegende 

Bud) ift nichts Anderes, ald der nur in 100 Gremplaren 

ausgegebene Abdrud diefer ſyriſchen Pariſerhandſchrift. Der 

Heraudgeber, dem Vernehmen nad ein gewifjer Herr de 
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Lagarde, hat fid) abfichtlic, nicht genannt, und gibt den 

Grund hiefür in der Vorrede aljo an: Nomen meum eden- 

lis celavi, ne quis me e fide satis illa quidem molesta 

et taedii plenissima describendi gloriolam captare velle 

dicat. Vereor praelerea, ne nomini vesaniae crimen inu- 

ralur quod homo egestate oppressus aeris alieni magnum 

pondus contraxi quo ederem quae per Europam vix ho- 

mines quinque intelligent, nemo accuratius lecturus est, 

omnes judicabunt. Etwas früher klagt er in ver Vorrede: 

„In punclis titubatum est; ignoverit haec quicunque me 

toto die pueris puellisque instituendis et quae illi ela- 

borasseni emendandis vacantem sudore scholastico vix 

absterso noclu quos operae labyrinihos struxissent peram- 

bulasse didicerit. Quanlum mihi negotium puncta faces- 

serint dici vix polest, plane ad codicis fidem non ad 

grammalicorum praecepla a me posila; verum ingenue 

profiteor in primis triginta fere paginis puncta, quum nec 

ipse utpote talis laboris insuelus satis recle correxissem 

neque tum operas haberem ea qua par eral observantia 

jussa mea exequentes, haud raro non ita posila esse ut 

in apographo transscripseram. In his igitur fere paginis 

et subinde in reliquis puncta paululum ad sinistram aut 

ad dexieram deflexerunt nunquam lamen ila ut non indi- 

cassem si alii quam scholastico homini grave videri posset. 

Catalogum talium non addo quum satis aeris alieni propter 

didasealiam contraxerim.* Nach diefen Aeußerungen muß 

man in der That, wenn man die Berhältniffe des Heraus, 

geberd erwägt, feinem Fleiße und dem für die Wifjen- 

Ihaft gebrachten Opfer hohe Anerfennung zollen. 

Was nun das ſyriſche Werk felbft betrifft, gilt im Verhält- 

niffe zum griech. Terte darüber, was llelgen an der ſchon oben 

ae 
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zitirten Stelle über eine arab. Ueberfegung fagt, der Tert 
fei namlich gegeben „multis omissis, additis, transpositis.“ 

Es enthält 26 theild längere theild fürzere Kapitel, in 

denen der Stoff der ſechs erften Bücher ver apoftolifchen 

Eonftitutionen auf eine von dieſen völlig abweichende 

Weife alſo vertheilt ift: 

Das 1. Kap. handelt von dem einfadhen und 

natürliden Gefege und fließt mit den Worten 

„damit wir Eöhne des Lichtes feien,” die im Griech. ſchon 
im 2. Rap. des 1. Buches Nr. 1 und 2 fiehen. Die erften 

Zeilen diefes und der folgenden Kapitel geben immmer den 

Hauptinhalt an. Das 2, fyr. Kap. beginnt mit der Be 

lehbrung fürden Mann, nur feinem Weibe zu gefallen, 

was bei Llelgen im 2. Kap. Zeile 2 Nr. 3 u. f. w. fteht. 

Das 8. fyr. Kap. enthält die Belehrung für die 

Weiber, vie im 8. Kap. u. f. w. des griech. Textes fid 

findet. Eo ift das erfte Bud in 3 Kap. vertheilt. Das 

A. Kap. handelt von ver Wahl der Bifhöfe, womit 

im Griech. das Bud IL anfängt. Anftatt „wir haben 

über die Biſchöfe gehört” heißt ed nach dem Syriſch. „Ueber 

das Epifcopat aber hört!” vie Worte „von dem Herrn“ 

fehlen. Das 8. Kap. hat die Auffcrift „über das 

Gericht“ und enthält die im griech. Kap. des 2. Buchs 

Nr. 5 beginnende Belehrung der Bifchöfe, wie fie 

das ihnen von Gott aufgetragene Wächteramt über 

die Seelen gewifjenhaft verwalten follen. Im 6. fyr. 

Kap. finden wir, was im 12. Kap. des II. griech. Buches 

anfängt, von den Verbrechern und Büßern Kap. 

7, an die Bifchöfe gerichtet, beginnt nad einem Zufage 

von einer Zeile mit dem, was Kap. 18 Nr. 2 im 2. Bude 

des griech. Textes fteht. Das 8, Kap. enthält Ermahnungen 
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überbifhöfliden Wandel, anfangend mit ven Worten: 

„Liebet nicht den Wein u. f. w.“! VBergleihe S. 40 

Zeile 3 des griech. Tertes vor dem 25. Kap. — Das 9, Kap. 
hat die Ermahnung an’s Volf, die Bifchöfezu 

ehren. Siehe grieh. Tert S. 42 Nr. 10, 25. Haupt: 

ftüd; das 10. handelt von den falfhen Brüdern; 

im Griech. ©. 51 Hauptftlüd 37 Nr. 2 des 2. Buche, 

Im 11. Kap. fommt vie Erhorte an die Bifhöfe 

und Diaconen vor, die im Griech. S. 57 Nr. 5 vor 

dem 44. Kay. des 2. Buches anfängt. Im Gried. wird 

ein Bifhof mit dem untergeordneten Klerus angeredet, im 

Syr. fteht der Plural und find aud die Diaconen erwähnt. 

Das 12. Kap. enthält die Ermahnung an die 

Bifchöfe mild zu fein Pergleihe ©. 66, 1, Kap. 
57 des 2. Buchs im Griech. — Das 13. Hauptftüd ber 

greift in fi die Belehrung an’s Volf, beim Gottes, 

dienfte fleißig zu erfheinen und auszuhalten, 

nad Kap. 59 u. ſ. w. bis zum Ende des IM. Buchs des 

griech. Tertes. 

Das II. Bud) des griech. Terted beginnt im 14. Kap. 

des for. Tertes mit der Anordnung über die aufzus 

nehbmenden Wittwen. Während im Griedh. 60 Jahre 

gefordert werden, wird im Eyr. das BOfte Jahr als Ters 

min angegeben, vor dem eine Wittwe nicht aufgenommen 

werben dürfe. Im 15 fyr. Kap. wird die Belehrung 

über die Wittwen und zwar überihren Wandel 

nad dem 5. Kap. u. f. w. des 3. Buches im Griech. fort: 

gefest. Das Kap., wodurch Weibern dad Taufen vers 

boten wird und welches Ueltzen als fpäteres Einſchiebſel 

anfieht, findet fich auch im fyr. Terte. 

Das 16. fyr. Kap. fpricht von ver Beftellung der 
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Diaconen und Diaconifjen. Vergleihe im Griech. 

das 15 Kap. Nr. 5 des 3. Bus. Das 20. Kap. des 

griech. Tertes, von der Bifhofsweihe, fehlt im Syriſchen. 

Im 17. for. Kap. treffen wir die Belehrung über 

die Erziehung von Waifen, womit im Griech. das 

Ate Bud, anfängt. Das 5. Kap. diefes 4. Buches, ©. 93 

bei Uelgen, findet fih im Syr. nicht. 

Das 18. for. Say. enthält die Warnung, von 

Tadelnswürdigen feine wohlthätigen Gaben 

anzunehmen; die Biſchöfe werden angewiefen, auf die 

Eitten Jener zu achten, die da Almofen geben. Eiche im 

Griech. Kap. 6 ded 4. Buchs. Der fyr. Tert ift anfangs 

etwas erweitert, dann aber enthält er fat nur Namenauf- 

zählung derjenigen, deren Gefchenfe nit anzunehmen fint, 

ohne Aufführung von Bibelftellen. Die Kap. 11—14 

fehlen im Syriſchen. 

Mit dem Anfange des V. B. des griech. Textes beginnt 

das 19. fyr. Kap., handelnd von der Sorge für die 

Märtyrer. Die im 5. Hauptftüde des gried. Originals 

enthaltene Ermahnung, fid) dem Martyrthume muthig zu 

unterziehen, ift im Syr. ziemlich abgefürzt. 

Das 20. ſyr. Kap. enthält die Lehre von ter Aufer— 

ftehbung der Todten nah dem 7. Kap. des 5. Bude 

im Griech. — Die ſybilliniſchen Verſe diefes 7. griech. Haupts 

ftüds find aud ind Eyrifche, aber nicht metrifch überfegt. 

Das 21. Kap. der ſyr. Ueberfegung fängt mit der 

Warnung vor eitlen Revdenan, die im 10 Kap. des 
9. Buchs im Griech. fteht: es hat aber die Aufſchrift „uber 

das Paſcha und die Auferftehung Ehrifti.” Die 

griech Ray. 11 u. 12 finden ſich ebenfalls varin; darauf fommt 

erft die Abhandlung über die Paſchafeier 2c.2c, Gegen das 
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Ende diefes ſyr. Hauptftüds fteht ein Abfchnitt über Das 

Faſten an Samftagen, den id. im Griech. nicht ges 

funden habe. Im Syr. fommt dagegen nicht vor, was 

zum Theil im Hauptft. 19 und 20 des gried. Tertes von 

der Feier der Auferftehung Ehrifti und des Pfingitfeites 

gejagt wird, 

Im 22. ſyr. Kap. findet fih die im 41. Kap. des Akten 

griech. Buches vorfommende Grmahnung, die Finder in 

Handwerfen zu unterrichten. Was im I. Kap. u. ſ. f. des 
VI. Bude im Grich. von Ketzereien und Kirchen— 

fpaltungen ſteht, hat abgefürzt feinen Pins im 28, 

fyr. Hauptft. gefunden. 

Das 24. for. Kap. hat die Aufſchrift: über die Ein— 

richtung der Kirche und wie die Apoſtel wegen 

Beſſerung der Aergerniſſe zuſammen kamen, 

nach Kap. 14 des 6. griech. Buche. Die Namen der 

Apoftel finden fih im Syr. nit, ebenjowenig mehrere 

Bibelftellen. Woran geht eine aus Kap. 10 des 6. Buchs 

genommene inleitung über die Veranlaffung zu biejer 

Didascalia. Weber die Taufe, wovon das ganze 15. griech. 

Kap. ſpricht, find im Eyr. nur 3 Zeilen. Dann wird 

abgefürzt im Eyr. vom Streite überdie Beobadhtung 

bes mofaifhen Geſetzes erzählt, was ſich im Griech. 

im 12 ap. des VI. Bude findet. Nah der Erzählung 

von der Viſion des hi. Petrus (Apoſt. Geſch. 1) Taufe 

des Cornelius, worin der Apoftelfürft in der erften 

Perfon fpricht, wird im Syr. auch ter hi. Apoftel Jacobus 

in der erften Perfon rerend eingeführt, wo im Griedh. die 

dritte Perfon fteht. Der Schluß im Syr. lautet: „Dann 

fchrieben wir diefe fathol. Didascalia.” 

Im 23. fyr. Hauptftüd wird berichtet, wie vie hl, 
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Apoftel wieder zu den Kirchen zurüdfehrten 

und fie einridteten. Bergleiche Kap. 13 des 6. Buche. 

Nah dem, was hier im Griech. vorfommt, fteht dann im 

Eyr. was im 18. Kap. von der Vermeidung der 

Häretifer gefagt wird, jedoch fürzer. Weitläufiger als 

im grieh. Terte ift über die Berdbammung Iener ge 

fproden, die den hl. Geift läftern. 

Das 26. und legte for. Kap. endlich enthält den Nach— 

weis, daß die Judenchriſten zur Beobadhtung des 

mofaifhen Geſetzes nicht verbunden feien, 

einige Zeilen noch vom 18. Kap. des 6. griedh. Buches, 

dann Kap. 19 u. f. w. umfafjent. Das 20. griech. Kap. 

über die Zuftände der Juden nad ihrer Verwerfung ift im 

Eyr. erweitert; ebenfo wird weitläufig gegen bie jüdiſchen 
Gebräuche, 3. B. die gefeglihen Reinigungen, geeifert. 
Anderes wieder, wie Kap. 28. und 29. im Griech., ift 

zum Theil ausgelaffen. Bor dem Epilogus (Kap. 30, 

Nr. 5 im Grieh.) fteht im Eyr. pag. 120 eine Redt- 

fertigung über die Etrenge der Vorfchriften in der Didascalia, 

die im Griech. ſich hier nicht findet. Der Epilogus felbft 

hat im Eyr. nad der Ueberfegung der Worte „oravgw- 

Hevrog nt IIoveis Tara“ den Zufag: „und er enıfchlief, 

um Abraham, Iſaak und Jakob und allen feinen Heiligen 

zu verfünden vom Ende der Welt und von der Auferftehung 

der Todten.“ Im Uebrigen ift der Epilog abgefürzt. 

P. Pius Zingerle, 

Gymnafialdirector in Meran. 
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1. Erequien von Dr. Ferdinand Probſt, Prieſter. Mit Ap- 

probation der Hochw. Bifchöfl. und Erzbifh. Orbinartate 

Mottenburg und Freiburg. Tübingen, 1856. Verlag 

der H. Laupp'ſchen Buchhandlung. — RN u. Siebe. — 

gr. 8. S. 149. Preis 45 Fr. 

2. Verwaltung der Eudariftie als Sakrament von Dr. Ser- 

dinand Probfl. Mit Approbation vie oben. Zweite 

verbefferte Auflage Tübingen, 1857. Berlag 

der H. Laupp'ſchen Buchhandlung. — Raupp u. Siebe. — 

gr. 8. ©. 236. Pr. 1 fl. 12 Er, 

3. Verwaltung der Euchariſtie als Opfer von Dr. Ser- 

dinand Probfl. Mit Approbation wie oben. Zweite 

verbefjerte und vermehrte Auflage. Tübingen, 

1857. Berlag der 9. Laupp'ſchen Buchhandlung. — 

Laupp u. Siebed. — gr. 8. ©. 445. Pr. 2fl. 8 Er. 

4. Die Fiturgie der Kirche und die lateinische Sprache. 

Bier Vorträge von Dr. Franz Hettinger, Subregend im 

Klerifalfeminar zu Würzburg. (Befonderer Abdruck aus der 

kath. Wocenfchrift.) Würzburg, 1856. Berlag der 

Stahel'ſchen Buchhandlung. — Fl. 8. ©. 81. Pr. 30 kr. 

1) Man ift in der Praris fo vielfach von den ritwellen 

Normen der Kirche abgefommen, daß es an der Zeit ift, 

wieder genau an die Orbnung und an die Regeln erinnert 

zu werben, welche die Kirche für diefen oder jenen Kultact 

vorgezeichnet hat. Diefe find um fo wichtiger, als fie ihre 

Entftehung nicht dem angenblidlicen Einfalle eines In- 

dividuums, fondern der Jahrhunderte lang forgfältig 

fortgefegten kirchlichen Thätigfeit und Uebung verdanken 

und fo ein Produkt ihres Geiftes find, der fich die Formen 
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feiner Berhätigung nad beftimmten inneren Motiven ger 

ihaffen hat. Diefen innern Motiven der einzelnen Stüde 

unſers firhlichen Ritus nachzugehen, ift ein danfenswerthes 

Geſchäft, und muß um fo mehr Anerfennung finden, wenn 

der betreffende Ritus in der Praris verunftaltet und nad 

feinem inneren Werthe nicht gewürdigt iſt. — 

Diejes läßt ih zum Theil von unferm Begräbniß: 

ritus jagen; denn nicht leicht gibt eö einen gottesdienftlichen 

Act, bei dem die althergebradyten firhlichen Normen mehr 

urüdgedrängt wären. ES ijt daher ein verdienftliches Werf 

von Probft, daß er ed unternommen bat, diefen Ritus 

bis in feine eingelniten Theile hinaus genau darzulegen, 

auf defjen innern Organismus binzuweifen und feinen 

ihönen Zinn zu deuten. Dieſe liturgifche Arbeit reiht 

ſich würdig feinen frühern Arbeiten der Art über die hi. 

Eudariftie und das Brevier an. — 

Wenn er fid in feiner Abhandlung genau an bie 

dießfälligen Vorſchriften im römiſchen Rituale anſchließt, 

ſo wird man es nur billigen können. Auch damit wird 

man einverſtanden fein müffen, daß er die Fragen über 

Begräbnißreht und Begräbnißort aus dem Kirchenrechte, 

wo fie gewöhnlih Play finden, in feine Schrift herüber- 

genommen hat, da fie als nicht zu umgehende Vorfragen 

der eigentlichen Erequien angnfehen find. Wie dieſe Bors 

bedingungen des Begräbnißritus eine ſehr ausführlide Ber 

fchreibung gefunden haben, jo hätten aber wohl auch bie 

Nachwirkungen oder Nachklänge ver kirchlichen Begräbniß— 

feier, die ſich in dem Dies tertius, seplimus, Iricesimus 

und anniversarius äußern, etwas mehr ald bloß vorüber— 

gehend (S. 119. 121) berührt werden follen. Souſt muß 

die große Genauigkeit, mit der alle diefen kirchlichen Ritus 
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betreffenden Fragen vorgeführt, und die Sicherheit, mit ver 

fie entfhieden wurden, gerühmt werden. Aus dem Mielen 

weifen wir nur auf ein paar Punkte hin, deren ruhige 

und gründliche Grörterung ficherlich jedem paftorirenden 

Geiftlihen willlommen iſt; wir meinen den Paſſus über 

die Frage, wen das kirchliche Begräbniß zu verweigern fei 

(S. 16—34), und die Weifung über das Verhalten den 

verftorbenen Afatholifen gegenüber, wenn es fi um bie 

preces exequiales oder um Application der Meſſe hanvelt. 

Es tritt überall das Beftreben des Verfaſſers deutlich hers 

or, die Anorbnungen der Kirche in ihrem Einne für fi 

und in ihrer Bedeutung im Zufammenhang mit der Firdh- 

lihen Lehre und Uebung zu vedtfertigen, und alle aud 

die Heinften Theile im Ritus nad der Abficht der Kirche 

auffafjen zu lehren. Seine Leiftungen nad diefer ©eite 

hin verdienen alle Anerfennung. So dient feine Arbeit 

auf der einen Eeite dazu, den tiefen Sinn dieſes katho— 

liſchen Ritus zu erfchließen und nachzuweiſen, daß alle 

Theile dejjelben zu einem inneren finnreihen Organismus 

verbunden find und daß dabei dem Bebürfniffe des menſch— 

lien Herzend, das von einem Todesfalle berührt wurde, 

nicht weniger Rechnung getragen ift, als dem ernften Geifte 

der Kirche. Auf der andern Seite ift fie aber zugleich 

Anweifung für den paftorirenden Geiftlihen, wie er den 

Begräbnißact nad Firhlihen Normen und nad) kirchlichem 

Sinn vorzunehmen habe. — 

Ref. ſteht keinen Augenblick an, das Verdienſt — 

Schrift nach den bezeichneten zwei Seiten in gebührender 

Weiſe anzuerkennen, glaubt jedoch auch bemerken zu dürfen, 

daß deren Werth nach der letztern Seite hin weſentlich er— 

höht worden wäre, wenn der Verf. eine gewiſſe Aus— 
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gleihung zwifhen den von ihm bargeftellten feierlichen 

firhlihen Exequien und zwiſchen der vielfah namentlich 

in Deutfhland und zwar mit wenigftens ftillfehweigender 

Gutheißung der Bifchöfe beftehenden Praris gefucht hätte. 

Es fann damit nicht gemeint fein, der Verf. hätte außer 

dem römifhen Rituale noch eine Menge von Diöcefan- 

Ritualien berüdfichtigen ſollen. Es hätte genügt, auf den 

eigenthümlichen Eharafter, den diefer Ritus in den deutfchen 

Diöcefen faſt durdgängig angenommen hat, Hinzuweifen. 

Es wird dem Verf. nicht entgehen, daß der Ritus, wie er 

ihn bejchreibt, in Deutſchland auch beim beften Willen nur 

in vereinzelten Fällen ausgeführt werden fann, etwa bei 

Begräbnifien von Vornehmen und Geiftlihen, aber nicht 

bei der Großzahl von Gläubigen. Es wird bei dieſem 

Ritus voransgefegt, daß die Leihen in die Kirchen gebracht 

werden, daß eine proceffionale Begleitung der Leiche unter 

Affifteng mehrerer Glerifer eben dahin und von dort an 

den Begräbnißort ftattfinvet, daß das Officium defunctorum 

wenigftens theilweife im Chore gebetet werde und dergl. 

Dinge, die aus verfchiedenen Gründen bei uns gar nicht 

oder nur felten werden beobachtet werden fünnen. Da die 

feierlihen Erequien nach der Vorſchrift des rit. Rom. ſchwer 

auszuführen und ihre Ausführung mit nicht unbedeutenvden 

Auslagen verbunden ift, und gerade diefe vielfachen Anftof 

erregt und zu gehäfftgen Ausfällen Beranlaffung gegeben 

haben, fo hat fi der Ritus für die Begräbnißfeierlichfeit 

in mander Beziehung vereinfaht. Dabei wurde jedoch 

das röm. Rituale immer ald maß- und normgebend anges 

jehben ; denn von den liturgifchen Neologen ver legtverflof- 

fenen Dezennien ift hier feine Rede. Ich verweife nur 

auf das alte bewährte Eonftanzer-Rituale, das einen Aus— 
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drud der in Deutſchland üblichen und zwar kirchlichen Be- 

gräbnißfeierlichfeit enthält, ih dabei aber ganz an dag 

römifche Rituale anſchließt. Noch mehr ift leptered bei 

dem alten Augsburger-Rituale der Fall, das alle Gebets- 

ftüce des römischen Rituald für den in der Diöceje üb- 

lihen Begräbnigmotus zu verwenden weiß. Wenn dag 

Eine oder Andere diefer Ritualien für deutſche Diöcefen 

wenigftens einigermaßen berüdfichtigt worden wäre, würde 

der praftifhe Werth unferer Schrift fiherli um ein Nams 

haftes erhöht worden fein. — 

Es läßt fi nicht läugnen, der Verf. hat die Auf 

gabe, die er fich geftellt, gelöst und zwar in jehr loben» 

werther Weife. Er bat den firhlihen Begräbnißritug, 

wie ihn das röm. Rituale gibt, in feiner Anwendung ſchön 

beichrieben, alle etwa ſich erhebenden Schwierigfeiten über 

deffen Ausführung gehoben, und denfelben aus ſich felbft 

vollftändig gerechtfertigt. In feiner Schrift tritt und vie 

Wahrnehmung Far entgegen, daß die Kirche einen fchönen, 
wohlgeglieverten und in feiner ganzen Anlage wohlberedys 

neten Begräbnißritus aus ihrem innerften Weſen erzeugt 

bat, und wir zweifeln nit, daß mancher Liturge nad 

Durchleſung dieſes Buches Manches in diefem Ritus anders 

anfehen und auffaffen wird, als es vielleicht bisher der 

Hall war, und da er, wenn er auch denjelben nicht in feiner 

Vollftändigfeit anwenden fann, die nöthigen Abweichungen 
nad dem ihm behändigten Rituale felber treffen wird, — 

Indefjen wird gewiß mancher Lefer mit ung wünfchen, 
der Verf. möchte felbft auf einige wohl faft überall fich 

ald nothwendig herausftellende Abweichungen Bedacht ges 

nommen haben. Er wäre damit auf verfchiedene nah und 

fern gangbare theils ftatthafte Gebräuche, theild Mißbräuche 
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zu reden gekommen. Wir wollen nur auf Einiges auf— 

merkſam machen. Nach der hier gebotenen Anweiſung 

haben die einer Beerdigung aſſiſtirenden Cleriker die Noc- 

turnen oder wenigftend die erfte Noctum und die Laudes 

von dem officium defunctorum zu beten. Wenn blos ver 

Pfarrer oder ein anderer einzelner Priefter das Begräbniß 

vornimmt, ift die Abbetung des officium defunctorum auch 

für ihn ein verpflidhtenvder Theil der preces exequiales? 

Es foll das die Leiche begleitende Wolf nicht laut beten 

(S. 103), die Leihname dürfen nicht auf Wagen geführt, 
fondern follen getragen werden (S. 102), die Leihname 

follen während der Erequien in der Kirche aufgeftellt wers 

den (S. 109), nad Umftänden fann man dieſes erzwingen 

(S. 91); vie Leichenrete fol erft nad der Mefje und blos 

im Talare gehalten werden (S. 111). Es hat fi in 

biefen und andern Punkten eine gegentheilige Prarid ger 

bildet, — ift fie zu verwerfen, oder kann man fi bei ihr 

beruhigen? Auch der Gebrauh, daß bei den Erequials 

Mefjen von den Gläubigen Gelvopfer dargebracht werden, 

und daher der Dies tertius u. ſ. f. die Bezeichnung „erftes, 

zweites ꝛc. Opfer“ erhalten hat, hätte wohl berührt werden 

dürfen. Ebenfo wäre der Umſtand einer Berüdfihtigung 

werth gewejen, daß die wirflide Abhaltung der eben ger 

nannten Opfertage meift mit dem Wortlaut der Firdylichen 

Anordnungen nit harmonirt. Auch über die Jahrtags- 

ftiftungen und die Abhaltung der Jahrtäge wäre hier ein 

Wort am Platz gewefen. Es fünnte desgleichen auffallen, 

taß der felbft durch Diöcefan-Ritualien (4. B. von Bres- 

lau, Freiburg u. a.) autorifirte Gebrauch, den Ritus am 

Grabe in deutscher Sprache vorzunehmen, in diefer Schrift 

gar keine Beurtheilung gefunden hat. Es wird freilid) 
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kanm zu zweifeln fein, daß die Beurteilung bei unferm 

Verfaſſer zur Verurtheilung geworden wäre. Wir wollen 

jedoch mit ihm nicht darüber rechten, ob dieſes oder jened 

in feiner Schrift zu beiprechen ohne Etörung des einzu— 

haltenden Ganges thunlih, und mit Rüdfiht auf die End— 

abficht nothwendig geweien fei. Wir wiederholen gerne 

die Anerfennung, die ſchon ausgeſprochen wurde, und zwels 

feln nicht, daß auch diefe Schrift, wie feine frühern auf 

dem praktiſch theologischen Gebiete, das Verſtändniß des 

betreffenden kath. Bultactes und deſſen firhengemäße Nor: 

nahme bei ihren 2ejern in hohem Grade fördern wird. 

Es wird jeder Eeelforger nad) Maßgabe des ihm vorge: 

Tchriebenen Ritual und etwaiger örtlicher altherkömmlicher 

Gebräude die nöthigen Morificationen eintreten laſſen, 

ohne den Geiſt, der in dieſem kirchlich liturgifchen Stücke 

ausgedrüct ift, abzuſchwächen oder zu alteriren. — 

2) Derjelbe Verf. veröffentlichte vor einigen Jahren eine 

Schrift über „tie Verwaltung der Eudariftie” 

(cf. Quartalfchrift 1853. ©. 514), worin diefes Hl. Safra- 

ment nad) feinen verfchiedenen Beziehungen insg Auge ge: 

faßt, aber in liturgifcher Vollftändigfeit nur, infofern es 

Opfer ift, abgehantelt wird. Als eine zweite Auflage 

diefes Werkes nothivendig wurde, glaubte der Verf. mit 

Recht, die Euchariſtie auch als Gommunion und als 

Gegenftand der Anbetung einläßficdyer beſprechen 

und den hierauf bezüglichen Kult genau darftellen zu follen. 

Mas daher dort in untergeortneten Abfchnitten S. 398 — 

472 abgethan wurde, ift hier zum Hauptgegenftande der 

Unterfuhung und Darftellung geworben. 

Bei der großen practifchen Wichtigfeit der fraglichen 

Eultftüde ift eine weitlänfigere alles Einfhlägige möglicyft 
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berüdfichtigende Befchreibung ohne Widerrede gerechtfertigt. 

Indefjen ift Ref. doch der Anſicht, daß der ganze auf bie 

Eudariftie bezügliche Eult als ein zufammengehöriged Ganze 

in Einer Schrift hätte dargeftellt werben follen, da er einer 

zu großen Zerfplitterung in der Darftellung der fath. Liturgie 

das Wort nicht reden möchte, und da feines Erachtens da 

und dort eine fürzere Fafjung und eben damit die Zufammens- 

ftellung des Ganzen in Einen Band wohl möglich gewejen 

wäre, Die Trennung fann nur infofern gerechtfertigt ers 

feinen, als die Darftellung der Eudariftie als Opfer, 

die in einer neuen weiter unten kurz zu befprechenden Aus— 

gabe erjchienen ift, im Wefentlichen unverändert blieb, und 

jomit von den Befigern der früheren Schrift: „Ber 

waltung der Euhariftie“ nurmehr die durchaus neu 

bearbeitete Echrift der „Berwaltung der Eudariftie 

als Saframent” angefhafft zu werben braucht. 

Wie fhon angedeutet, ift unfere Schrift nicht eine 

bloße Erweiterung der entſprechenden Abfchnitte in der 

erften Auflage der „Verwaltung der Eudariftie,“ fondern 

eine völlige Umarbeitung, die zu einer neuen Schrift ans 

gewachſen if. Wir finden bier eine jo vollftändige liturs 

gifcherubriciftifhe Darftellung ver betreffenden Materien, 

wie fonft nirgends; es dürfte fi daher im paftorellen 

Gebiet binfichtlih der Spendung der Communion und des 

Adorationseultus nicht leicht eine Frage erheben, die hier 

nicht ihre Beantwortung fände, oder deren Beantwortung 

ſich nicht leicht aus dem Dargeftellten erjchließen ließe. 

Es ift beſonders lobend anzuerfennnnen, daß der Verf. 

mehr, als es in der eben beſprochenen Abhandlung über die 

Erequien der Fall ift, auf die beftehende Praxis und gemohn- 

heitömäßigen Gebräuche eingeht und fie an ver Hand der 
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kirchlichen Normen regulirt, rechtfertigt oder verwirft, kurz 

die oft zwiſchen dem Buchſtaben der rubricalen Vorſchriften 

oder zwiſchen den Anſichten der Rubriciſten und der lange 

herrſchenden Praxis ſich zeigende Kluft nicht einfach über— 

ſpringt, und ſo den practiſchen Geiſtlichen rathlos läßt, 

wenn in dem einzelnen Falle eine Ausgleichung zwiſchen 

den Forderungen der Rubriciſten und ſeiner N 

Uebung aufgefunden werden folle. — 

Die Schrift zerfällt fachgemäß in zwei —* Ab⸗ 

theilungen, nämlih in die „von der Expoſition der 

Euchariſtie“, und in die „von der Gommunion“, 

denen ein Fleiner Abjchnitt über die Aufbewahrung des 

hl. Sacramented und über die Erforderniffe dazu voraus; 

geſchickt iſt. Weberall ift auf die größtmögliche Vollſtändig— 

feit der einfchlägigen Materien Bedacht genommen. 

Wenn gar zu häufigen Erpofitionen das Wort nicht 

geredet wird, jo kann Ref. ganz beiftimmen, und glaubt, 

daß die Grenzen, welche hier gezogen werben ($. 12), noch 

weit genug geftedt find, zumal da die in Deutjchland ge: 

bräuchliche Erpofition des Eiboriums nicht in fondern über 

dem Tabernadel ald eine durchaus private und fomit 

ind Belieben des Pfarrers geftellte erflärt wird ($. 13). 

Wir finden übrigens diefe Anfiht S. 31 fg. nicht hin- 

reichend gerechtfertigt und befonderd nicht genugfam darauf 

aufmerffam gemadt, daß durch indiscrete Häufung ber 
artiger Erpofitionen nicht nur die Verehrung des hoch— 

heiligſten Sacramentd abgefhwächt, fondern mannig- 

fahe Verwirrung aus dem verfchledenartigen Gebraud der 

Pfarrer für die Gläubigen entftehen fann. Es wäre 

wahrfcheinlich zutreffender, wenn die Erpofition in der 

Monftranz unter feierlihem Gottesdienfte und aus einer 

Iheol. Quartalſchrift. 1857. U. Heft. 23 
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publica causa (S. 30) nicht als eine ausſchließlich öffent- 

lie der Grpofition im Giborium als einer bloß pri: 

vaten gegenübergeftellt würde. Es fann leßtere, wenn 

fie an einem Sonn» oder Fefttage vor der ganzen ver: 

ſammelten Gemeinde ftattfindet, gewiß nicht als eine rein 

private angejehen werden, wie joldye die Rubriciften bei 

den dieſe Erpofition betreffenden Beftimmungen im Auge 

haben. Wenn die Ausfegung in der Monftranz eine im 

vorzüglihen Sinne öffentliche und zugleih feierliche 
ift, jo lafjen fi die Erpofitionen im Giborium theils als 

öffentlidye, theild ald private bezeichnen, ald private 

3. B. wenn eine Familie oder eine Genoſſenſchaft aus be: 

jonderen Gründen eine Erpofttion im Giborium wünſcht 

und erlangt, als öffentliche, wenn fie bei einem öffent- 

lien Gottesdienſte ftattfindet, bei welchem ſich die ganze 

Gemeinde zu verſammeln pflegt, in weldem Falle fie nur 

ald eine minder feierlihe als die in der Monftranz 

erfcheint. 

Daß in der feierlihen Ausfegung unter der hi. Meſſe 

weit entfernt feine Unangemefjenheit liege, daß fie viel: 

mehr einen liturgifhen Fortſchritt in fi fchließe, 
davon hat uns der Verf. nicht überzeugt. Ref. weiß wohl, 

daß der Opfercult der Mefje die Anbetung nicht nur nicht 

ausjchließt, fondern ald ein wejentlihes Moment in fich 

begreift, aber eben als eine Anbetung, wie fie dem ganzen 

Verlaufe des Opfercultus entfpriht. Der Opfercult der 

Meſſe ift nämlich ald eine Handlung anzujehen, die ihren 

wohl geregelten Verlauf hat und die ebenveßhalb eine Be- 

wegung von der Opferung zur Wandlung und von dieſer 

zur Gommunion (um nur die Hauptpunfte der innern Bes 

wegung anzudeuten) in fih faßt. Die Gläubigen follen 
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nun dieſer Handlung, die jo viele innere ftetd wechfelnde 

Motive in ſich fchließt, nicht bewegungslos blos als Ans 

betende beiwohnen, ſondern follen die Opferhandlung in 

ihren einzelnen Theilen begleiten, dazu wird fie vor ihren 

Augen vorgenommen. Es kann und foll nicht fehlen, daß 

die anmwefenden Gläubigen den dreieinigen Gott während 

des Opfers anbeten, und dieſe Anbetung insbefonvere auf 

das Opfer richten, das fi, ihnen aber erft im Verlaufe 

des Opferns als das anbetungswürdige Lamm wirklich und 

wahrhaftig gegenwärtig vorftellt. Iſt die Euchariftie vom 

Anfange der Mefje an den Augen der Gläubigen blosges _ 

ftellt, jo brauden fie ihre Aufmerffamfeit nicht auf das 

fi erit zu vollbringende Opfer zu richten, fie haben das 

Vollbrachte ſchon vor fih. Die Adoration der Eudariftie, 

joweit fie mit dem Meßritus in vollem Einflange fteht, 

ift dadurd regelrecht in venfelben eingereiht, daß die 

Opfertheile nach der Conferration elevirt werden. Der 

Erpofitionsritus, der in der Inftruction von Papſt Cle— 

mend XU.!) für das 40ſtündige Gebet dargeftellt, und von 

Probft feiner Ausführung zu Grunde gelegt wird, hat eine 

Erpofition unter einer Mefje nicht im Auge, wie über; 

haupt die alten kirchlichen Vorſchriften über Erpofition 

immer davon ausgehen, daß außer ver Meffe erponirt 

werde, Ich glaube, daß hierin für unfere Frage ein ber 

achtungswerther Wink liegt. So fegt noch Merati in feinen 

Erweiterungen des Gavantus voraus, daß felbft am Fron— 

leihnamstag und bei Eröffnung des 40ſtündigen Gebetes 

nicht Schon während ded Amtes, fondern erft nad) der 

— — — 

[3 

1) Bir Probft ©. 33 unrichtig Clemens XIII. 

23 * 
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Communion befjelben erponirt werde !). ef. ift weit ent» 

fernt, den nunmehr beftehenden Gebraud, unter der Meſſe 

zu erponiren, ald einen verwerflichen bezeichnen zu wollen, 

er findet ihn wohl zuläßig und gerechtfertigt, aber einen 

liturgiſchen Fortfchritt vermag er darin nicht zu erfennen, 

wie Probft. Die Kirche, weldye derartige Erpofitionen nie 

einführte, ift nah und nad, wie in manden andern 

Punkten, jo aud in diefem dem vielfahen thatfächlichen 

Beitande gewichen und hat nachgerade dieſen Gebraud) 

anerfannt und geregelt. Gayantus fagt ausprüdlid: „in 

caeremoniali episc. lib. I, cp. 12. optime monemur ex anti- 

quorum documentis, ut abstineamus a missa celebranda 

coram sacramento, eliam in suo labernaculo incluso: quod 

si ferat necessitas, vel suadeat alia justa causa, pula 

infra octavam Corp. Christi, et Romae in fine publicae 

orationis 40 horarum, eo casu genuflexiones omnes et 

actus reverentiales debiti diligenter sunt observandi etc.* 

und fügt bei, daß er nur defhalb, weil es vielfah begehrt 

werde, das zufammenftelle, was bei einer Mefje coram 

exposito zu beobadıten fei ?). 

In dem zweiten Haupttheile, der von der Kommunion 

handelt, läßt ſich der Verf. weitläufig auf die Frage ein, 

wie ed fich hinſichtlich des Gebotes der öfterlihen Com— 

munion verhalte. 

Mit befonders danfenswerther Gründlichkeit beſpricht 

er weiter den durchaus practifhen Punkt über den „oft: 

maligen Empfang der Eudariftie” Er ſchickt 

1) cf. Gavantus-Merati P. IV. tit. XII. Nr. 7. u. P. DI. tit. XIV. 

Nr. 3. s 

2) Gavantus-Merati P. H. tit. XIV. Nr. 1. 
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eine hiſtoriſche Unterſuchung voraus, um einen feſten Boden 

zu gewinnen. So wenig der Werth derſelben zu verkennen 

iſt, ſo macht ſie doch den Eindruck, daß der Verf. mit 

zu großer Vorliebe die Zeugniſſe zum Wort kommen laſſe, 

welche für eine möglich häufige Communion ſprechen. Die 

Behauptung, daß die apoftolifcdhe Zeit wie die der erften 

Liebe, fo auch die der täglihen Communionen ſei, ruht 

auf ſchwachen FBüßen, denn die hiefür angerufenen Bibel: 

ftellen I. Cor. 10 15 und act 2, 42 (€. 103. unt.) und 

epist. 50 ad Pammach. v. Hieron. (S. 104) beweifen es 

gewiß nicht. Das Gleiche gilt von der weitern Annahme, 

daß im 7. und 8. Jahrhundert die tägliche Communion 

im Occident noch ziemlich allgemein gewefen fei. Es mag 

dieſes an einzelnen wenigen Orten und bei einzelnen 

Gläubigen der Fall gewefen fein, bei der Maffe ver Gläus 

bigen ficherlich nicht, darauf deutet Keined der von dem 

Verf. angeführten Zeugniffe. Es ließe fi aber dagegen 

bemerfen, daß, wie der Verf. auch nebenbei andentet, von 

diefer Zeit an fi durchgängig in den Diöcefanftatuten 

und biſchöflichen Vorſchriften das Gebot findet, die Gläu— 

bigen follen zu einer jährlich dreimaligen Gommunion an 

den Feften von Weihnachten, Oftern und Pfingften ange 

halten werden, bis befanntlidh auf der Lateranfynode von 

1215 das noch beftehende Gebot gegeben wurde. 

Wenn ver Verf. feine Anficht über diefe Frage dahin 

formulirt: „die monatliche Kommunion ift Allen, die wöchent— 

lihe Vielen, die täglihe Wenigen zu rathen und zu em: 

pfehlen“ (S. 103), fo fann man in thesi wohl beiftimmen, 

muß ed aber in praxi für unausführbar halten. Bon dem, 

was man räth und empfiehlt, muß man wünſchen, daß es 

Alle oder wenigftend ter größere Theil befolgen. Geſetzt 
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nun, ein Pfarrer mit 400 Communicanten (es gibt aber 

Pfarrer mit weit mehr Communicanten) hätte alle Monate 

400 Beichten von Allen, und von den häufiger Communi— 

cirenden noch weitere Beichten abzunehmen, wie vermöchte 

er zu beſtehen? Wann ſollten die Dienſtboten, Gewerb- 

treibenden ꝛc. die Zeit dazu finden? Ic weiß wohl, daß 

das Neid, Gottes zuerft zu fuchen ift, aber in diefem Punfte 

wird der ernftefte Rath gegen die Forderungen des Lebens 

nicht durchdringen. Es hätte wohl bei Löfung der in Rede 

ftehenden Frage das der Gommunion wenigftend in ber 

Regel vorausgehende Beichtbefenntnig mehr im Auge be 

halten und namentlih aud der Umftand berührt werben 

follen, ob und wann ed angehe, die Gläubigen ohne voraus- 

gefchickte Beicht zur Communion zuzulaffen. Uns fcheint es 

practifher und ausführbarer zu fein, wenn man jagt: 

Es ſei Allen zu rathen, jährlid wenigftend 3 bis A mal, 

wo möglid an den Hauptfeſten und Peftzeiten zu com» 

municiren, Vielen alle Monate, Wenigen alle 8 Tage, 

und unter den gewöhnlichen Weltleuten fat Niemanden 

täglich. 

Jeden Gefang in deutſcher Sprache bei dem eucha— 

riſtiſchen Kulte für unftatthaft zu erflären, ift wohl durch 

den Buchſtaben einiger Decrete der Congregatio rit. be- 

gründet ; aber dieſe ift ficherlich nicht gemeint, die feit alten 

Zeiten in Deutſchland eingebürgerten ſchönen Adorations— 

lieder verdrängen zu wollen. Daß die Benediction des 

Volfes mit dem Ciborium nad) ertheilter Kommunion außer 

der Meſſe gegen die allgemeinen Rubrifen verftößt, ift nicht 

zu läugnen. Sollte fie aber nicht in Deutſchland als eine 

consueludo immemorabilis zu Recht beftehen? Die S. 209 

Anm. 13 angeführte Decifion ſcheint die Sache nicht voll- 
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ftändig zu entſcheiden, da aus derſelben nicht erhellt, ob 

die anfragenden Capuziner jene Benediction ale eine in Deutſch— 

land unfürdenfliche und allgemein beftehende bezeichnet haben. 

Wir wollen jedoch nicht in weitere Beiprehung eins 

zelner an ſich untergeorbneter Gegenftände, über die man 

verfchiedener Meinung fein fann, eintreten. Das Bud 

behandelt feine Materie mit foldyer Gründlichkeit, Allſeitig— 

feit und gefunder kirchlicher Anfhauung, und enthält darum 

in flarer überfihtlicher Anorpnung fo viel Trefflihes und 

Gutes, daß wir es jedem paftorirenden Geiftlihen in bie 

Hände wünfhen und nicht zweifeln, er werde für die Vers 

waltung des euchariftifhen Kultus, die nie forgfältig und 

würdig genug gefchehen fann, ſehr Bieled gewinnen. 

3) Die dritte der oben angeführten Schriften von 

Propft ift eine neue Auflage feines im Jahr 1853 unter 

dem Titel „Berwaltung der hochhl. Euchariſtie“ 

erfchienenen Werkes. Aus demfelben ift jedoch das britte 

Kapitel der zweiten Abtheilung, das von der Eudariftie 

als Communion und als Gegenftand der Anbetung handelte, 

weggefallen, weil diefe zwei Seiten an dem euchariftifchen 

Kulte in der eben befprochenen abgejonderten Schrift nuns 

mehr eine weitläufigere Darftellung gefunden haben. Auch 

Einiges was nicht einen jpeziellen Bezug anf den Mepritus, 

fondern eine allgemeine liturgifche Bedeutung hat, wurde 

in der neuen Auflage ausgelafien, wie die Verbindlichkeit 

der Rubrifen und der Decrete der Gongregation der Riten, 

und Anderes ver Art, (alte Ausg. p. 12—30), ferner ift 

die Auseinanderfegung über den verfchiedenen Rang ber 

Fefttage (alte Ausg. S. 473—496) weggefallen. Dagegen 

hat das Werk im Einzelnen vielfache BVerbefjerungen er 

fahren, und ift cin Abfchnitt über den Ritus der folennen 
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Mefje und über die festa propria und die darauf bezügliche 

Mepfeier neu aufgenommen worden. Da fi) aber das 

Werk feiner ganzen Tendenz und feiner Anlage nad gleich 

geblieben ift, und daſſelbe hier ſchon früher feine Beur— 

theilung gefunden hat (Quartalſchrift 1853. ©. 514 fg.), 

fo bejchränfen wir und darauf, auf die neue Ausgabe 

defjelben aufmerffam zu maden, und dasjelbe aufs Neue 

zu empfehlen in der Lleberzeugung, daß ed vorzüglid ger 

eignet ift, die Priefter zu einer den kirchlichen Vorſchriften 

ganz entfprechenden und damit würdigen und erfprießlichen 

Geier des hi. Meßopfers anzuregen und anzuleiten. 

4) Wir find fo ziemlich über jene Zeit hinaus, wo 

man von allen Seiten nad liturgifchen Reformen als nad 

einer unabweisbaren Nothwendigfeit rief und mitunter 

durch willführliche Aenderungen den gefegmäßigen Auctori- 

täten fed vorgriff. Eine vernünftige Anſchauung und Ber 

urtheilung des Althergebrachten und Ehrwürdigen in der 

fathol. Liturgie hat fich wieder Bahn gebrochen; ed find 

nurmehr faft vereinzelte und faum beachtenswerthe Stimmen, 

welche den Geift und das Weſen der kirchlichen Liturgie 

ganz verfennend eine durchgreifende Reform derſelben in 

Sprache und Einrichtung begehren. Wenn auch nod 

Meinungsverfchiedenheit herrfcht über die Anwendung der 

Landesſprache in einzelnen liturgifchen Acten, fo ift man 

in urtheilsfähigen Kreifen darüber eins, daß die hi. Meſſe 

ald der Mittels und Höhepunkt der ganzen Liturgie in ber 

Kirchenſprache gefeiert werden müfje. Hirfcher, der in feinen 

frühern Jahren den gegentheiligen Beftrebungen nicht ganz 

fremd geblieben war, hat neuerdings „bie Forderer 

deutſcher Liturgieen“ in einer Weife gefennzeichnet !), 

1) Erörterungen über die großen ragen der Gegenwart. I. ©. 141. 
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daß Manche ſich zurüdgefchredt fühlen wird, fih ferner 

in ihre Reihe zu ftellen. | 
Soll aber die Verfühnung mit den liturgifchen Eins 

richtungen der Kirche eine aufrichtige und dauernde fein, 

fo müffen nicht nur die dießfälligen reformatoriſchen Bes 

ftrebungen unterbleiben, jondern ed muß ein allgemeines 

richtiges Verſtändniß des kath. Kultus angebahnt werben. 

Wir haben oben Schriften angezeigt, die in ſehr lobens— 

werther Weiſe ein tieferes Verſtändniß einzelner Kultacte 

vermitteln. Wir reihen daran die Anzeige einiger Vorträge 

von Dr. Fr. Hettinger, welche es ſich zur Aufgabe ge— 

macht haben zu zeigen, „daß die Idee der Kirche und der 

kirchlichen Liturgie in der lateiniſchen Sprache viel eher 

ihre entſprechende Form und den adäquaten Ausdruck findet, 

als in dem Gebrauche der Volksſprache.“ Dabei hatte 

H. vorzugsweiſe die Meßliturgie und den ſacramentalen 

Kult im Auge. 

Der Raum geftattet und nicht auf den reichen und 

ſchönen Inhalt diefer vier Vorträge näher einzugehen; wir 

müfjen und begnügen bier furz auf diefelben aufmerffam 

zu machen mit dem Bemerfen, daß fie nicht blos treffliche 

Erörterungen über das Berhältniß der Sprache überhaupt 

und der lateinischen insbefondere zum Inhalt und Weſen 

des Fathol. Kultus enthalten, fondern aud in dieſes Wefen 

felbft mit vielem Geifte eindringen und bafjelbe in feiner 

ganzen Tiefe zu erfaffen beftrebt find. Ueber viefe allge: 

meinen Fragen ift ſchon Vieles gefprohen und gejchrieben 

worden, aber der Gegenftant ift von folder Wichtigfeit 

und ich möchte faft Tagen Unerfchöpflichkeit, daß jeder neue 

Beitrag zur Erſchließung der großen Tiefen des feit Jahr: 

hunderten aufgeführten liturgifhen Baues in ver fath. 
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Kirche willfommen fein muß. Wir möchten daher dieſes 
Schriftchen Jedem empfehlen, dem es an richtiger Würdigung 

der Form und des Weſens der fath. Liturgie gelegen ift, 
insbefondere wünſchten wir e8 den fogenannten gebildeten 

Layen in die Hände, bei denen man gegenwärtig noch am 

meiften Unflarheit in den genannten Stüden trifft. 

Dr. Benvel, 

Convictsdirector. 
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I. 

Abhandlungen. 

l. 

Die Aufgabe der katholiſchen Apologetik. 

Die vielfach abweichende Art und Weiſe, wie die chriſt— 

liche Apologetik in neuerer Zeit von katholiſchen Theologen 

aufgefaßt und behandelt worden iſt, zeigt zur Genüge, daß 

eine wünfchenswerthe Uebereinſtimmung über den Begriff 
und die Aufgabe diefer Wiſſenſchaft unter ihnen nicht vor— 

handen fei. Während die Einen auf dem althergebradhten 

Standpunfte verharren und die Apologetik nad herkömm— 
liher Eintheilungsweife noch als „demonstratio evangelica 

und demonstratio catholica* darftellen, gilt fie Andern in 

einer modernen Anfhauungsweife, bald ald „allgemeine 

Dogmatik”, bald „ald Syftem ver göttlihen Thaten“, bald 

ald „Theorie der Offenbarung”, bald „als Einleitung in 

in die Theologie.” Daß hinter diefen verſchiedenen Ber 

nennungen einer und derſelben Wiſſenſchaft ſich aud ver 

ſchiedene Auffafjungen derfelben verbergen, verfteht fi von 

jelbft. Es ift num nicht unfere Abficht, diefe verſchiedenen 

24 * 
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Auffaffungen eine nad) der andern Fritifch zu unterfuchen 

und ihren Werth oder Unwerth zu prüfen. Wir wollen 

vielmehr verſuchen, pofitiv und genetifh den Begriff und 

die Aufgabe der Fatholifhen Apologetif auszumitteln, und 

überlafjen ed dem Leſer, jelbft zu prüfen und zu entjchei- 

den, ob und inwieweit wir anbei das Rechte getroffen oder 

nur die Zahl der vorhandenen Auffaffungsweifen um eine 

neue vermehrt haben. 

1. Der Begriff „hriftlihe Apologetif” enthält zunächſt 

ganz allgemein dieß, daß fie eine Vertheidigung und Recht— 

fertigung des Chriſtenthums fein wolle gegen die mancherlei 

Angriffe, welche dafjelbe im Laufe der Zeiten von den vers 

fchiedenften Seiten her erfahren hat. Halten wir vorläufig 

diefe Begriffsbeftimmung feit, jo zeigt ſich fogleih, daß 

unter diefer Voransfegung die Apologetif als eine befons 

dere theologische Wiſſenſchaft unmöglich je. Sehen wir 

nämlich diefe einzelnen Angriffe und Anflagen näher an, 

jo find fie theild gegen einzelne Dogmen, theild gegen bie 

Säge der Kriftlihen Moral, theild gegen das äußere Er- 

ſcheinen der Kirche in der Geſchichte, theild gegen Beftims 

mungen der kirchlichen Geſetzgebung u. ſ. w. gerichtet, woraus 

folgt, daß diejenigen theologifhen Wiſſenſchaften, welche ſich 

jpeciell die Darftellung der kirchlichen Lehre, der Moral, 

der Kirchengeſchichte, des Kirchenrechts u. f. w. zur Aufgabe 

machen, neben ver pofitiven Darftellung ihres Gegenftandes 

auch verpflichtet feien, zugleich feine wiſſenſchaftliche Vers 

theivigung und Rechtfertigung gegen die wider ihn erhobenen 

Anflagen und Angriffe zu übernehmen, mit andern Worten 

alfo, daß für die Apologetif als eine befondere Wiſſen— 

haft fein Raum übrig gelafjen fei. Sie geht dann in 

den einzelnen theologiſchen Wiſſenſchaften auf, und wenn 
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man aus praftifchen Nüdfichten e8 auch angemeffen finden 

fann, einzelne befonders wichtige ober beſonders angefeindete 

Punkte hervorzuheben und von den übrigen getrennt einer 

apologetiihen Behandlung zu unterwerfen, fo ändert das 

in der Hauptſache nichts. Man erhält damit wohl eine 

Reihe von Apologien, aber Feine Apologetif, und dieſe Apo- 

logien find nichts anders, als fpecielle Ausführungen von 

Gedanken, die, wenn ed darauf anfommt, fie im Syſteme 

der Theologie unterzubringen, nur in den einzelnen Wiffen- 

Ihaften, wie in der Dogmatif, Moral u. |. w. ihre Stelle 

finden fünnen. Aud aus der Aneinanderreihung mehrerer 

ſolcher Apologien zu einem größern Ganzen fann niemals 

eine Apologetif, eine beſondere theologische Wiſſenſchaft 

hervorgehn. Denn aud in diefem Balle entfteht das Ganze 

wohl dur ein Außeres praftifches Bedürfniß, und ſolche 

Darftellungen fünnen immerhin, wenn fie gelungen find, 

einen großen Werth haben; aber für eine eigene theolo— 

giſche Wiſſenſchaft, für Apologetif im Unterſchiede von 

Dogmatif, Moral u. ſ. w. darf man fie nicht ausgeben 
wollen. Der Unterfchied ift hier nicht in der Sache ge: 

legen, fondern nur in der größern Ausführlichfeit und 
Gründlichfeit, mit welcher Gegenftände der einzelnen theo- 

logifchen Zweigwiffenfchaften noch einmal beſonders zur 

Sprache gebracht werden. Wenn nun befjenungeacdhtet von 

der Apologetif als einer ſelbſtſtändigen theologijchen 

Wiffenfhaft die Neve ift, jo muß ihre Aufgabe von der 

Aufgabe der übrigen theologifchen Fächer verſchieden fein, 

und wenn die Aufgabe der legtern eine einzelne und be 

fondere ift, fo muß ihre Aufgabe eine allgemeine, 

allumfaſſende fein. Sie hat ed demnach nicht zu thun 

mit den Anflagen, welde etwa gegen einzelne Lehrfäge des 
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Chriſtenthums oder gegen befondere Einrichtungen der Kirche 

erhoben worden find, fondern mit dem Princip, aus 

weldhem fie hervorgegangen find, mit den allgemeinen 

Grundfäsgen, welde in ihrer Anwendung auf die Lehre 

und das Leben der Kirche fich in beſtimmten Sägen, reſp. 

Gegenfägen und Anflagen ausgefproden haben, mit den 

verfhiedenen Standpunften, von welden aus 

Kirhe und Chriſtenthum betrachtet und beurtheilt worden 

find. 

2. Die chriſtliche Apologetif ift dann aber weiterhin 

nicht blos eine Rechtfertigung des Ehriftenthums gegen Ans 

griffe, welche es von außen her erfahren hat, ſondern eben⸗ 

fo aud) eine innere Begründung feiner Wahr 

heit. Auch diefer legtern Forderung muß fie genügen, 

wenn fie als Wiffenjchaft, dv. h. als Erfenntniß ihres Ge— 

genftandes nad allen feinen Seiten hin gelten will. Es 

genügt nun aber in der Wiſſenſchaft feineswegs, gegen: 

überftehende Anfichten widerlegt oder Ginwürfe und Ein- 

wendungen gegen irgend einen Sag in ihrer Nichtigkeit 

aufgededt zu haben; es ift das eine blos negative Dialeftif, 

und für den vertheidigten Sag felbft folgt nichts, als erft 

die bloße Möglichkeit feiner Wahrheit. Kann ihm nicht 

eine andere, noch tiefer greifende Dialeftif daſſelbe Schidfal 

bereiten und aud ihn noch als unwahr erweifen? Um 

dieſe Möglichfeit abzufchneiden, muß fih daher an jene 

negative Dialeftif (Kritif) eine zweite pofitive anjchließen, 

welche die wirkliche Wahrheit eines Sapes aus ihm jelbft, 

aus feinen eigenen logifhen Elementen und aus feinen 

innern Gründen und Borausfegungen zur Weberzeugung 

bringe, — verfteht fi, innerhalb der Grenzen, welche der 

Wiffenfhaft überhaupt gezogen find. Dieſe allgemeine 
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wiffenfchaftlihe Forderung gilt natürlich andy von der hrift- 

lihen Wahrheit. Die Rechtfertigung vderfelben .. hat ihre 

Aufgabe erft zur Hälfte gelöst, wenn fie nur die gegen bie: 

jelben gerichteten Angriffe als unbegründet zurückgewieſen 
hat. Ebenſo nothivendig ift e8 auch, fie als innere Wahr: 

heit, an fih und ohne Rüdficht auf den Irrthum, darzu- 

ftellen und zu begründen. Aber auch hier werden wir bie 

Aufgabe der Apologetif, wenn fie uns nicht wieder mit den 

einzelnen theologifhen Wiffenfchaften, der Dogmatif, Moral 

u. ſ. w. unterſchiedslos zufammenfallen foll, als eine all- 

gemeine beftimmen müfjen. Sie hat ed mit dem allge 

meinen Grundgedanfen des Chriſtenthums, mit feinem 

MWefen, feinem Princip zu thun. Die Apologetif unter: 

ſcheidet ſich dadurch von den einzelnen theologiſchen Dis— 

ciplinen, daß ſie nach ihrer negativen, wie poſitiven Seite 

ſich nur mit den Principienfragen beſchäftigt. Sie iſt, den 

einzelnen Zweigen der Theologie gegenüber, die allge 

meine Theologie. 

3. Somit werben wir dem Begriffe der chriftlichen 

Apologetif näher fommen, wenn es und gelingt, das all- 

gemeine Princip ausfindig zu machen, aus weldem vie 

Angriffe gegen die einzelnen Lehren und Einrichtungen des 

Chriſtenthums hervorgegangen find, und zweitens den all- 

gemeinen Grundgedanfen auszuſprechen, deſſen Entwidlung 

die einzelnen chriſtlichen Wahrheiten find, und in welchem 

fie ihre Begründung finden. Welche von diefen beiden 

Fragen zuerſt beantwortet werben müfje, fann faum zwei: 

felhaft fein. Erft nämlid muß pofitiv das Wefen einer 

Sache erfannt und der Begriff feftgeftellt worden fein, ehe 

man zu den Gründen übergehen fann, aus welchen fie be- 

fritten wird, Ueber eine Sache ftreiten fann man nur 
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dann, wenn man die Sade felbft ſchon fennt und genau 

über fie unterrichtet ift. Auch fegen die Angriffe auf irgend 
eine Wahrheit die frühere Eriftenz dieſer Wahrheit vor 

jenen Angriffen ſchon voraus. So. verhält es ſich aud mit 

Allem, was je gegen das Ehriftenthum vorgebradyt worden 

iſt. Es trägt nothiwendig einen negativen Charakter an 

fi, und bezeugt dadurch ſchon von vornherein, daß das 

Chriſtenthum das eigentliche Rofitive, das Erfte und Ur— 

fprüngliche fei. Zuerft ift daher das Wefen des Ehriften- 

thums näher zu unterfuhen und als pofitiver Begriff feft- 

zuftellen. 

4. Sollen wir das Wefen des Ehriftenthums näher 

bezeichnen, fo gerathen wir fogleich in eine nicht geringe 

Berlegenheit. Was ift das Chriftenthum? Von taufend 

Eeiten her erhalten wir auf diefe Frage taufend verſchie— 

dene Antworten; alle weichen auf das Mannigfaltigfte von 

einander ab. So fheint ed denn bei der großen Verſchie— 

denheit von Meinungen und Auffafjungen, welde es in 

Betreff des Chriſtenthums gibt, von vornherein unmöglich, 

fi für eine von ihnen zu entſcheiden und fie als die Achte 

und allgemein anerkannte von den übrigen abzufondern, 

wenn man nicht etwa willführlic verfahren und die Wahl 

dem Zufall preisgeben will. Allein wenn wir dieſe ver 

ſchiedenen Auffafjungsweifen des Chriſtenthums unter eins 

ander vergleichen, fo tritt eine unter ihnen hervor, von 

weldyer alle übrigen abhängig find. Es gibt eine unter 

ihnen, von welder alle andern fi dadurch unterfcheiden, 

daß fie zwar in manchen Lehren und Einrichtungen mit ihr 
übereinftimmen, andere dagegen leugnen und als unchriſt— 

lich verwerfen. Sie treten damit ſchon auf die Seite der 

Gegner des Ehriftenthums, üben ſchon an ihm ihre Kritif, 
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erheben ſchon Anklagen gegen dafjelbe; Fury fie müflen 
ausgeſchloſſen werden, wenn es ſich darum handelt zu bes 

fimmen, was das Chriſtenthum an fi ohne Rüdfiht auf 

die Gegenfäge fei, die fie ihm im Laufe der Zeit gegens 

übergeftellt und ftatt des ganzen Ehriftenthums nur eins 

zelne Theile vefjelben angenommen haben. Denn offen: 

bar muß diejenige Form des Ehriftenthums, welche von 

allen übrigen Formen deſſelben beftritten wird, ohne daß 

fie jelbft durch die Beftreitung einer frühern Form des 

Chriftenthums entftanven ift, als vie erfte und urfprüng- 

lichfte zum Grunde gelegt werben, wenn es gilt zu beftimmen, 

was das Chriſtenthum an ſich ſei. Es ift diefe Form 

eben die eine-und allgemeine, welche allen andern abweis 

chenden und wie immer geftatteten Auffaffungen des Chris 

ſtenthums nicht bloß gefchichtlich vorhergeht, ſondern auch 

ihnen zum Grunde liegt und ihnen das Dafein verleiht. 

Diefe urfprünglichfte und beftimmtefte, diefe allgemeine und 

pofitive Form des Chriſtenthums ift nun die Fatholifche 

Kirche. Ihre Ueberzeugung ift es, welche das eigentliche 

pofitive Object aller Apologetif bildet, woraus folgt, 

daß ed nur eine, nur eine Fatholifche Apologetif geben 

fönne, was im Princip, wenn aud nicht im Refultat 

jelbft der Proteftantisinus, felbft die Härefie überhaupt ans 

zuerfennen genöthigt ift. Demgemäß haben wir vom Stand» 
punft der Fatholifchen Lehre aus zu beftimmen, was bag 

allgemeine Weſen, das Princip des Chriſtenthums fei. 

Sehen wir nun von allen einzelnen Lehren und Einrich— 

tungen bei der Fatholifchen Kirche ab, fo bleiben folgende 

Beftimmungen als das allgemeine Wefen des Chriſtenthums 

übrig: 
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a) Die fatholifhe Kirche ift die reale Fortfegung der 

Erlöfungsthätigfeit Chrifti in der Gefchichte. 

b) Ehriftus ift der Menſch gewordene Sohn Gottes 

und der Erlöfer der Welt. 

c) Durdy diefe Erlöfung ift das Achte, das im Weſen 

Gottes und des Menfchen gegründete Verhältniß zwischen 

beiden, die wahre und urfprüngliche Religion wieder her: 

geftellt. Diefes Verhältniß ift das durch die Schöpfung 

gefegte freie Verhältniß des endlichen Geiftes zum abfoluten 

Geiſte. 

d) Die katholiſche Kirche iſt demnach die Verwirk— 

lichung des durch die Suͤnde getrübten, aber durch den 

Gottmenſchen Jeſus Chriſtus wiederhergeſtellten Verhält— 

niſſes zwiſchen Gott und der Menſchheit. 

Die Rechtfertigung dieſes Gedankens ſowohl an ſich, 

als gegenüber den Angriffen von außen bildet demnach 

das eigentliche Object der Apologetik. 

5. Gehen wir nun, nachdem poſitiv die Aufgabe unſerer 

Wiſſenſchaft feſtgeſtellt worden iſt, dazu uͤber, das allge— 

meine Princip und die Wurzel aufzuchen, aus welcher alle 

einzelnen Anklagen gegen das Chriſtenthum entſprießen. 

Hier iſt für's Erſte klar, daß dieſes Princip der Unglaube 

iſt. Wenn nämlich das Chriſtenthum als Offenbarung von 

unſerer Seite eine gläubige Anerkennung fordert, die ſich 

über die Geſammtheit der geoffenbarten Wahrheit erſtreckt, 

ſo kann die Polemik gegen dieſe Offenbarung nur aus dem 

Mangel an Glauben, aus dem Unglauben hervorgehn. 

Aber eben ſo gewiß iſt es auch zweitens, daß dieſer Un— 

glaube ein ſchwanken der Begriff ſei, der einen größeren 

oder geringeren Umfang haben fann. Er fang a) vollen» 

peter Gegenfag gegen das Ehriftenthum, vollenveter Un— 



der Eatholifchen Apologetik. 367 

glaube fein und rundweg die gefammte Grundanſchauung 
des Ehriftenthums überhaupt leugnen, oder aber auch b) ein 

und das andere wefentlihe Clement verfelben in Abreve 

ftellen. Darnach fann der Unglanbe in verfchiedener Ge: 

ftalt auftreten. Er fann für's Erfte überzeugt fein, daß 

ed zwar eine Religion für den Menſchen geben müffe, und 

daß das religiöfe Verhältniß des Menſchen zu Gott, feinem 

gegenwärtigen Zuftand entſprechend, durch Ehriftus wieder 

hergeftellt jei, aber er fann leugnen, daß die Art und Weife, 

wie diefe Erlöfung in der Gefchichte fortbefteht und allen 

einzelnen Menfchen mitgetheilt wird, fo Statt finde, wie 

die fatholifche Kirche lehrt. Oder er kann zweitens der 

Anficht fein, daß zwar im Allgemeinen ein religiöfes Ber- 

hältniß des Menſchen zu Gott beftehen müfje, daß es aber 

Privatfahe jedes Einzelnen fei, und nicht duch Jeſus 

Ehriftus erft auf eine allgemein gültige Weife habe wieder 

hergeftellt werden müfjen. Over er fann drittens jedes 

veligiöje Berhältnig des Menſchen zu Gott überhaupt 

leugnen und ſich zum offenbaren Unglauben und zur voll 

endeten Irreligioſität befennen. 

‚6. Dem dreifach gegliederten Wefen des Chriſtenthums 

fteht demnach ein dreifach geftalteter Unglauben gegenüber. 

Jedem der drei Momente, aus weldhem der Begriff und 
das Weſen des Chriſtenthums zufammengefegt ift, ents 

fpricht eine befondere Form des Unglaubens. Unterfuchen 

wir nun, um dieſes gegenfeitige Berhältniß zwifchen Glauben 

und Unglauben näher zu beftimmen, die Verbindung und 

den Zufammenhang, in welchem vie einzelnen Glieder beiver 

Gegenfäge zu einander ftehn, fo ift das erfte und allge 

meinfte, was wir in biefer Hinficht am Glauben wahr: 

nehmen, dieß, daß jedes fpätere Element nicht ohne das 
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frühere eriftiren, concret ausgebrüdt, daß es Feine Fathos 

liſche Kirche ohne Ehriftus, feinen Chriftus ohne die Noth— 

wenbdigfeit einer Religion geben könne. Die Religion ift 
demnady die Quelle des Chriftenthums und ber Kirche. 

Wenn die Religion nothwendig hervorgeht aus dem Ber: 

hältnifje, in weldem der Menſch als freier, aber endlicher 

Geift zu Gott ald dem abfoluten Geifte und Schöpfer der 

Welt fteht, fo ift die Religion ihrerjeits, mit Rüdficht auf 

den gegenwärtigen Zuftand der Menjchheit und auf bie 

hiftorifche Geftaltung ihres Verhältniſſes zu Gott nicht 

möglich ohne einen Mittler und Erlöfer, Jeſus Chriftus, 

und diefe Erlöfung endlid wäre nichtig und zwecklos ohne 

ihren Fortbeftand in der Geſchichte, ohne die Kirche. Im 

der Verbindung, in melde die Kirche bie drei Elemente 

des Chriſtenthums — Religion, Chriftus, Kirche — ſetzt, 

findet daher ein conjequenter Fortfchritt vom Allgemeinen 

zum Befondern und Einzelnen Statt. Die Religion kann 

fi) nur verwirflihen im Chriſtenthum, das Chriftenthum 

nur in der Kirche. Die umgekehrte Ordnung dagegen 

findet bei den Gliedern Statt, aus welden der Unglaube 

befteht. Er wird als Negation des Chriſtenthums, dieſe 

feine negative Thätigfeit zuerft beginnen bei benjenigen 

Theilen des Ehriftenthums, vie ihm zunächſt liegen, alfo 

bei der Kirche als der Form, in welcher ihm vie hriftliche 

Religion zuerft entgegentritt, wird hier, nachdem er zuvor 

Einzelnes in den Kehren der Kirche verworfen hat, feine 

Negation bald auf die Kirche als ſolche ausvehnen, Chris 

ſtus und die Kirche von einander trennen, und je beftimmter 

er die Kirche verleugnet, deſto entſchiedener am Chriſten⸗ 

thum fefthalten wollen. Da aber vie fihtbare Kirche mit 

der Menſchwerdung Gottes in einem innern und noth— 
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wendigen Zufammenhang fteht, jo fann er jene Trennung 

von Kirche und Chriftus nicht vornehmen, ohne damit 

zweitens audy den Keim. der Auflöfung in die Lehre von 

Chriſtus zu tragen und genöthigt zu fein, das Berhältniß 

des Göttlihen und Menſchlichen in Chriftus anders zu bes 

ftimmen, als das in der fatholifhen Kirche der Ball ift. 

Wenn aber der Begriff eines Gottmenfhen nur in der 

fatholifhen Auffafjung mit der Wirklichkeit und der Ge— 

ſchichte im Einflang fteht, jo heißt diefe Auffaffung ändern 

wollen, nichts anders, als die Thatfache der Menſchwerdung 

jeldft leugnen, und wenn diefe Thatfahe wiederum in ber 

engften Beziehung zum Begriff der Religion fteht, fo ift 

der Unglaube endlich drittens gemöthigt, auch hier feine 

Negation geltend zu machen und das Weſen ver Religion 

anders zu beftimmen, ald es in der Fatholifchen Kirche der 

Fall iſt. Wenn aber audy hier die Fatholifche Auffaffung 

einzig dem wirflihen WVerhältnifje des Menfchen zu Gott 

entipricht, fo bedeutet auch hier eine abweichende Auffaffung 

diefed Begriffes nichts anders, als eine Zerftörung des— 

jelben. So geftaltet fi der Unglaube durch confequenten 

Hortjhritt von einer Negation zur andern : zum vollendeten 

Unglauben, bis er dem Chriftenthum und der Kirche nur 

nod die ganz inhaltsleere Negation entgegengehalten hat, 

wodurd er eben fein eigentlihes Weſen, feinen gänzlichen 

Nihilismus offenbart. Es erhellt aber ans dem Gefagten, 

daß der Weg, den er dabei einfchlägt, geradezu demjenigen 

entgegengefegt ſei, weldem vie chriſtliche Entwidlung ges 

folgt ift, daß er von der Negation des Einzelnen und Con— 

creten fortgehe zur allgemeinen und allumfafjenden Ne- 

gation des Chriſtenthums in feiner Erſcheinung und in 

feinem Grunde. 
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7. Damit taudt eine neue wichtige Frage auf, die 

Frage nad der Methode der Apologetif. Es erhellt näm- 

ih aus dem Bisherigen, daß eine doppelte Methode möglich 

fei, je nachdem man von dem pofitiven Begriff des Chriſten⸗ 

thums oder dem negativen Begriff des Unglaubens aus- 
geht. Im erftern Falle wird das Verfahren ein progreffiv- 

ſynthetiſches, im legtern Falle ein regreffiv -analytijches 

fein, oder, deutlicher gefprodhen, im erftern Falle wird man 

den allgemeinen Begriff Religion ‘zum Ausgangspunfte 

wählen, ihn a) an fih und b) gegenüber ven verſchiedenen 

Auffaffungen, die er beim Unglauben findet, begründen, 

wird fofort zeigen, wie ein religiöſes Verhältniß des Menſchen 

zu Gott unmöglich fei ohne Jeſus Chriftus, den Gott- 

menfchen, und demnach, wie früher den Begriff Religion, 

nun aud den Begriff des Gottmenſchen als ber gefchicht- 

lihen Wirflichfeit entſprechend rechtfertigen und ihn gegen 

alle Einreden des Unglaubens in Schug nehmen, wird 

enblih den Beweis führen, daß das dur Ehriftus er- 

neuerte religiöfe Leben der Menfchheit Beftand und Dauer 

nur in einer Kirche, wie die Fatholifche ift, gewinnen könne, 
und demgemäß auch diefen Begriff pofitiv und negativ be- 

gründen und rechtfertigen. Im zweiten Falle wird man 

den umgekehrten Weg einfhlagen, alfo a) von dem Begriffe 

der Fatholifhen Kirche ausgehen, ihm gegenüber die ver: 

ſchiedenen Modificationen dieſes Begriffes aufftellen, welche 

dem Unglauben (der Härefie) ihren Urfprung verdanken. 

Sofort muß eine vergleihende Kritik diefer verſchiedenen 

Begriffe den Beweis liefern, daß jeder von ihnen eine 

eigenthümlidhe und abweichende Anficht über die Perſon Jeſu 

Chrifti und über das Verhältniß vorausfege, in welchem 
er zur Menfchheit fteht. Dieſe Kritif fchliept deßhalb mit 
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der Alternative: entweder ift Chriftus dag, wofür ihn bie 
latholiſche Kirche hält, alfo wirklicher Gottmenſch, wirklicher 
Mittler und Erlöfer, oder er ift es nicht, und fein Weſen 
muß anders beſtimmt werden. Aus der erſtern Annahme 
ergibt ſich die Nothwendigkeit, daß diejenigen, welche in 
der ‚Ehriftologie mit der katholiſchen Kirche übereinftimmen, 
auch dem daraus hervorgehenden Begriffe der Kirche ihre 
Zuftimmung nicht verfagen dürfen; aus der zweiten An- 
nahme aber, daß diejenigen, welche mit der Kirche nicht in 
ihrer Chriftologie und darum auch nicht in dem Begriffe 
der Kirche einverftanden find, ihr auf ein neues Feld ver 
Discuſſion folgen müffen, wo es ſich nun insbefondere um 
die Perfon Chrifti und ihr Verhältniß zur Menſchheit 
handelt. Auch hier wird es erſtes Erforderniß ſein, den 
Fragepunkt klar zu beſtimmen, alſo a) ven Begriff „Ehriftus“ 
pofitiv nad) der Lehre der Kirche, b) die verfchievenen Modi— 

ficationen dieſes Begriffs durch die Härefie und den Un: 
glauben bis zur Leugnung der geſchichtlichen Perſönlichkeit 
Chriſti hinauf darzuftellen, und auch hier wird dann das 
Refultat der daran ſich ſchließenden Kritif nothwendig die 
Form einer Alternative annehmen: entweder gibt es einen 
Chriſtus nur, wie ihn die Fatholifche Kirche glaubt, oder 
die häretifch geftaltete und modificirte Ehriftologie entfpricht 
der Geſchichte, oder es gibt überhaupt feinen hiftorifchen 
Chriſtus, und darnach wird dann auch das Ergebniß der 
bisherigen Kritif zufammengefaßt werden müffen. Wie 

nun aber auch dieſes Ergebniß ausfallen, ob e8 dem Fatho- 
liſchen Begriffe von Chriftus und der Kirche, oder ob es 

den ungläubigen Borftellungen über beide günftig laute, 
nothwendig ift es endlich auf den dritten Theil der Unters 

fuhung einzugehen, und hier a) den Begriff der Religion 



372 Die Aufgabe . 

nach katholiſcher Auffaffung, d. h. wie er dem Glauben 

der Kirche an ſich felbft und an ihren Chriftus zum Grunde 
liegt, auszuſprechen und dem gegenüber b) die verfchiedenen 

Formen aufzuftellen, welche die theilmweife oder die vollendete 

Leugnung dieſes Begriffes enthalten. Auch hier wird die 

Kritik entweder die Wahrheit des Fatholifchen Begriffes von 

Religion, oder die Wahrheit irgend einer Modification 

dieſes Begriffes, oder die gänzliche Unmwahrheit defjelben 

herausftellen, und fomit ein dreifaches Refultat möglich 

fein. Da aber die ganze Fritifche Unterfuhung dem Zu— 

fammenhange gefolgt ift, der an fi in den Begriffen 

Kirche, Chriftus, Religion gegeben ift, fo wird fih am 

Schluſſe der vargeftellten Unterfuhung die begründete Ueber 

zeugung gebildet haben: entweder nur die Fatholifche Kirche, 

oder der theilweife Unglaube (vie Härefie), oder der ab- 

folute Unglaube hat Redt. 

8. Beide Methovden lafjen, wie die überfiähtliche Aus» 

führung derfelben gezeigt haben muß, an Bündigfeit und 

überzeugender Kraft nichts zu wiünfchen übrig. Jede ber: 

jelben führt zu einer Ueberzeugung, die nicht nur ihrer 

eigenen Wahrheit, fondern auch der Unwahrheit ihres Ge- 

gentheils fi bewußt ift. Beide find daher im Allgemeinen 

von gleihem Werth, und bei der Frage, weldye von ihnen 

den Vorzug verdiene, fcheinen nur Zweckmaͤßigkeitsgründe, 

praftifche Rüdfichten oder fubjective Vorliebe den Ausſchlag 

geben zu können. Dennody möchten wir eine foldye Löfung 

der anfgeworfenen Frage für oberflählih und nicht genüs 

gend halten. Wir glauben daß es für die Apologetif des 

Chriſtenthums als felbftftändige Wiſſenſchaft neben den 

übrigen Zweigen der Theologie nicht gleichgültig fei, für 
welde Methode man fich entſcheide. Geſetzt nämlih, daß 
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man bie erftere, den Weg ver fynthetifchen Demonftration, 
vorziehe, jo wird fchmwerlih, was doch vermieden wers 
den foll, einem Zufammenfallen der Apologetif mit ver 
Dogmatif vorgebeugt werden fünnen. Man wird bei einem 
einigermaßen gründlichen und nicht ganz willführlichen Ver 
fahren nit umhin fünnen, beim Begriffe der Religion 
vom Dafein und Wefen Gottes, vom Menſchen und von 
der Natur des Menfhen, von feinem Berhältniffe zu Gott 

und zur Natur, von feiner urfprünglichen Befchaffenheit, 

von feiner Sünde und von der dur die Entwidlung der 

Eünde und die Vorbereitung der Erlöfung bedingten Ge- 

Thichte des Altertfums zu fprehen. Ganz ebenfo wird 
bei Ehrifius feine Perfon und fein Werk ausführlid er- 

örtert werben müſſen, theils mit Rückſicht auf die Zeit 

vor ihm, welde den Beweis für die Nothwendigkeit eines 

und zwar eines fo beftimmten Erlöſers liefert, theild mit 

KRüdfiht auf die Folgezeit, um zu zeinen, wie Chriftus in 

der Geſchichte fortlebt. Was den dritten Punkt, die Kirche, 

betrifft, jo ſcheint hier alles erihöpft zu fein, wenn ver 

faktiſche Beſtand derfelben und die fortvauernde Wirkſam⸗ 

feit Ehrifti mit feinen drei Aemtern in ihr dargethan ift; 

allein da diefe Wirkfamfeit ihrerfeits dur die Sacramente 

vermittelt ift, fo ift ed, wenn nicht geboten, wenigftend doch 

eine lodende Gelegenheit, der Lehre von der Kirche in der 

Lehre von den Sacramenten ven Abſchluß und die Vollendung 

zu geben. Ia, felbft die Efchatologie kann nicht ganz außer⸗ 

halb des Kreifes diefer Darftelung liegen; denn wenn bie 

Welt in ihrem Brincip erkannt, und aus dieſem Princip 

heraus der Gang der geſchichtlichen Entwidlung zum Vers 

ftändniß gebracht ift, fo kann man nicht nur, fondern muß 

fogar, wenn man die Unterfuhung nicht willkürlich brechen 
Theol. Quartalſchrift. 1857. I. Heft. 25 
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will, and die Frage nad dem Zwecke der Welt und dem 
Ziele ihrer gefhichtlihen Entwidlung aufwerfen. Die Apo- 

logetif, auf diefe Weife dargeftellt, ift ein ganz elaſtiſcher 

Begriff. Er läßt ſich zufammenprefjen in den engen Rahmen 

einer allgemeinen und überfichtlihen Dogmatik, welde nur 

die Höhenpunfte, nur die allgemeinen Begriffe diefer Wiſ— 

fenfhaft kurz berührt, und er läßt ſich auch wieder fo in’s 

Einzelne und Specielle auseinanderziehn, daß die gefanmte 

Dogmatik in ihr untergebracht werben fann. ft dieß aber 

der Ball, dann hat die Apologetif damit das Recht ver: 

Ioren, ald eigene Wiſſenſchaft zu eriftiren. Sie muß als- 

dann, um unnüge Wiederholungen au vermeiden, in ber 

Dogmatif aufgehn, wenn man ihr nicht etwa ihre wifjen- 

ſchaftliche Würde rauben und fie ald populäre Dogmatif 

in abgefonderter Darftellung beibehalten will. Daß aber 

Apologetif und Dogmatif zufammenfallen, hat feinen Grund 

nicht darin, daß beide im Allgemeinen venfelben Inhalt 

haben, fondern darin zunädhft, daß beide denjelben Inhalt 

aub nad derjelben Methode darftellen. Sollen 

fie nicht zufammenfallen, fo ift nothwendig, daß der Auf 

bau der einen, wie ber andern Wifjenfhaft nah ver 

fhiedenen Methoden und damit audy von verfdiedenen 

Standpunften aus vollzogen werde, daß alfo, wenn in der 

Dogmatif der Weg vom Allgemeinen zum Cinzelnen und 

Eonereten, die ſynthetiſche Methode, eingehalten werben 
muß, für die Apologetif von jelbft der analytiſche Weg 

vom Einzelnen und Gonereten zum Allgemeinen und zum 

Princip befolgt werde. Das ift indeß nur ein äußerer 

Grund; dieſelbe Nothwendigfeit erhellt aber au aus dem 

verfhiedenen Zwede beiver Wiſſenſchaften. Die 

Dogmatik ift die pofitive Darftelung der Firhlichen Lehre, 
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Sie will den Inhalt und Umfang des kirchlichen Glaubens 
fennen lehren. Diefes Poſttive ift für fie die Hauptſache. 

Soll dieß nun in mwiffenfchaftlider Form gefhehn, fo muß 

fie nun zwar auch die Gegenfäge gegen den kirchlichen 

Glauben ebenfalld erörtern; denn der Glaube felbft ift erſt 

far und beftimmt erfaßt und zum Verſtändniß gefommen, 

wenn nicht blos gefagt ift, was er pofitiv enthält, ſondern 
auch was er nicht enthält und was ausdrücklich durch 

ihn ausgeſchloſſen werden fol. Alle Klarheit der Begriffe 

beruft ja befanntlih auf den Gtundſatze, daß man nicht 

blos weiß, was fle an fich find, fondern au, daß man 

fie von ihrem Gegentheil, von den falſchen Auffaffungen, 
die fie gefunden haben, unterfcheiven fann. So muß num 

allerdings auch die Dogmatik die Gegenfäge des Unglaubens 
in den reis ihrer Darſtellung hineinziehn, und da in ihr 

der Fortfhritt vom Alfgemeinen zum Einzelnen Statt findet; 

fo wird dafjelbe Geſetz auch die Darftelung bet aud dem 

Unglauben hervorgegangenen Gegenfäge beherrfchen. Aber 

eben fo ift e8 nad dem Geſagten auch gewiß, daß die 

Darftellung dieſer Gegenfäge nur eine ganz untergeorbnete 

Bedeutung habe, oder genauer geſprochen, daß fie nicht um 
ihrer jeldft, fondern nur um des Gfaubens willen gegeben 

werde, nad) dem Grundſatze: Conträria juxta se posita magis 

dilucescunt, Eine Dogmatif würde darum micht minder 

vollftändig, wenn auch wiſſenſchaftlich mangelhaft, fein, 

wenn fie von den Gegenfägen des Unglaubens auch ganz 
abjähe und ſich rein anf das pofitive Gebiet des kirchlichen 

Blaubens beſchraͤnkte. Daffelde gilt nun aber nicht von 

der Apologetik. Sie ſetzt ihrem Begriffe nad die Rüd- 

ſichtsnahme auf die verſchiedenen Formen des Unglaubens 
vdraus; fie erörtert die Principienftage: ob Glaube over 

25 * 
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Unglaube? und welde Form des Glaubens oder Unglaubens 
der Wahrheit entſpreche, und welche Stellung wir aud zu 

diefer Frage einnehmen mögen, ob wir bereitd auf bem 
ganz pofitiven Standpunfte des Glaubens ftehen und und 

nur von der Unwahrheit und Unmöglichkeit des Unglaus 

bens überzeugen wollen, oder ob wir und mit einer Fünfts 

lihen Indifferenz über beide erheben und fragen, ob wir 

uns für den Glauben der Fatholifchen Kirche oder für den 

Unglauben entſcheiden follen: immer tritt der Unglaube in 

diefe Unterfuhung als ein nothwendiges, gar nicht zu ums 

gehenves Element mit hinein. Die Aufnahme der vers 

fhievenen Formen des Unglaubens ift es, welde der 

gefammten Apologetif erft ihr wiſſenſchaftliches Interefje 
verleiht und ihren Zweck und ihre Aufgabe, fowie die 

Mittel zur Löfung diefer Aufgabe bedingt. Der Unglaube 

in allen feinen Formen fteht bier im Vordergrund; von 

ihm ift der Charakter und die Methode der anzuftellenden 

Unterfugung abhängig. Die Apologetif hat daher gerade 

den umgefehrten Charakter von der Dogmatif. Wie fid 

eine Dogmatik nicht denken läßt ohne Darftelung ber 

pofitiven Lehrbeftimmungen der Kirche, fo ift eine Apolos 

getif unmöglid ohne Darftellung der verjchievenen Formen 

des Unglaubens, und wie eine Dogmatif wohl eriftiren 

fann aud ohne Darftellung der aus dem Unglauben ftams 

menden Gegenfäge gegen bie Firchliche Lehre, jo könnte es 

auch wohl eine Apologetif geben, welche fich lediglich mit 

der Darftellung und Kritif des Unglaubens befdäftigt, ohne 

den Glauben felbft näher zu berühren und tiefer fih auf 
ihn einzulaffen. So haben Dogmatif und Ayologetif ents 
gegengefegte Zwede, und wenn bieß, dann aud wohl 

entgegengejegte Methoden, und wenn der Dogmatif 
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der progreffive ſynthetiſche Weg eigen ift, Jo wird ber res 

greffive analytifhe wohl der Apologetif zufommen müfjen. 

Dann aber fallen aud beide Wiſſenſchaften nit mehr 

zufammen; fie verſchwimmen nicht mehr in einander; beide 

ergänzen ſich nun vielmehr, gerade fo wie ihre beiden Mes 

thoden ſich einander ergänzen. 

9, Damit find aber die Gründe noch nicht erfchöpft, 

auf welde fi unfere Auffaffung der Apologetif, ihrer 

Aufgabe und ihrer Methode ftügt. Wir können der Sache 

noch näher kommen, wenn wir das Verhältnig zur Sprache 

bringen, in welchem vie Apofogetif nicht bloß zu der ihr 

zunächft verwandten Wiffenfhaft der Dogmatif, fondern 

in welchem fie zur gefammten Theologie überhaupt fteht. 

Der Unterfchied zwifchen dem einfahen, an die Kirche fid) 

anfchließenden Glauben und der theologifchen oder wiſſen— 

ſchaftlichen Erkenntniß ift der, daß hier zu jenem Glauben 

noch das Wifjen hinzufonmt. Der Inhalt ift in beiden 

Fällen verfelbe, nur die Form des Bewußtſeins ift ver- 

ſchieden. Die theologifhe Wiffenfhaft entfteht nun dadurch, 

daß fih das Denfen auf den Inhalt des Glaubens richtet, 

daß die urfprüngliche unmittelbare Einheit der kirchlichen 

Lehre mit unferm Glauben aufgehoben wird, und fomit 

der Blaubensinhalt auf die eine, und das Denfen (mit 

dem Inhalt des natürlichen Bewußtſeins) auf die andere 

Seite tritt, mit der Frage nad dem runde jener ur 

fprünglichen Einheit der geoffenbarten Lehre mit dem menſch— 

lihen Bewußtfein. Diefe Einheit ift nun offenbar herz 

vorgebracht durch den Glaubensact, und fomit wird es 

fih zunächſt um den zureichenden Grund für diefen Glaus 

bensact handeln. Diefer Grund ift die Auctorität der 

Kirche einerfeits, und das aus dem Wefen des Menfchen 
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entipringende religiöfe Bebürfniß andererfeits. Allein das 

Geltenlafjen diefes Grundes wird beanftanbet; bie häre: 

tifhen Gegenfäge des Unglaubens find es, melde 
zwar das religiöjfe Bebürfnig des Menfchen zugeben, aber 

leugnen, daß es durch die Kirche feine Befriedigung finde. 

Damit ift von felbft die Frage gegeben: wer nun Nedt 
habe, die Kirche mit ver Behauptung, oder die Haͤreſie 

mit der Leugnung ihrer Auctorität, eine Frage, welche 
nur durch Kritik, nur durch pruͤfendes Eingehen auf die 

Gründe für die eine oder die andere Behauptung beant— 

wortet werden Fann. Ihre eigentliche Löfung aber kann 

biefe Brage, wie auf der Hand liegt, nur in der Chriſto— 

[ogie, nur in der Stellung finden, welche Chriſtus vermöge 

feiner Gottheit und Menſchheit zum menſchlichen Geſchlecht 

und zur Geſchichte einnimmt, und diefer Begriff von 

Chriftus vorausgefegt, wird es ſich num beftimmter 
darum handeln, ob die Kirche oder die Härefie mit ihm 
im Einflange fei. Diejenigen aber, welche mit ihrer Auf— 

fafjung der Kirche auch eine abweichende Ehriftologie ver: 

binden, können ſich mit ber bisherigen Kritif nicht ganz 

zufrieden geben ; fie werden einwenden, daß es eben noch 
nit ausgemacht fei, wer und was Chriſtus geweſen. 
Auch mir feldft fönnen die begonnene Unterfuhung nod 

nicht als gefchlofjen betrachten, infofern die formelle Mög- 
lichfeit bleibt, daß vie Kirche mit ihrer Chriftologie Un; 

recht, ihre Gegner aber Recht haben können. Sofort muf 

nun alfo auch die kirchliche Chriftologie in Parallele ge: 

ftellt werden mit den verſchiedenen Formen der außerkirch— 

lichen Chriftologie, und auch hier ift die Frage, auf welche 

ed anfommt, nidht anders zu löfen, als durch Kritif, 

durch Prüfung naͤmlich, welde unter den verſchiedenen 
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Auffaffungen der Perfon Ehrifti der Wirflichfeit entſpreche. 

Wenn aud hier das nächſte Refultat entweder Annahme 
oder Verwerfung der Firhlihen Chriftologie ift, fo ift vie 

Unterfuhung felbft damit doch noch nicht zu ihrem Ziele 

gelangt. Einen Ehriftus nämlich, welcher das wahre res 

ligiöfe Verhältnig des Menfchen zu Gott, dem Wefen des 

erftern gemäß, wiederherſtellt, kann es nur geben, wenn 

ed überhaupt eine Religion gibt, und wenn die Befchaffen, 

heit derſelben eine Wiederherftellung und zwar eine fo 

beftimmte, wie die durch Chriftus gefchaffene und in ber 

Kirche erhaltene, nothwendig macht. Das ift ed nun aud, 

was die Kirche als den tiefften Grund ihrer felbft und 

ihrer Lehre vorausfegt, während der Unglaube feine Wurzel 

entweder in der birecten 2eugnung der Religion ober 

in abweichenden Begriffsbeftimmungen berfelben hat. Wie 
ift e8 möglich, aud hier das Wahre auszumitteln, Irrtum 

von Wahrheit zu ſcheiden und in diefem Labyrinth von 
Fragen ſich zurechtzufinden, wenn man nicht mit Hülfe der 

Kritif die aufgeworfenen Fragen löst und entjcheivet? 

Damit find wir nun aber, wie gefagt, bis zum tiefften 

Grund unfers religiössfirdhlichen Bewußtſeins vorgebrungen; 

nun muß ed fi) entfcheiden, ob der Glaube in feiner Ein, 

heit und feinem Zufammenhang, wie er in der Kirche 

vorliegt, oder der abjolute, oder der theilweife Unglaube 
Recht habe. In dem Princip und Grunde unfers kirch— 

lihen Glaubens haben wir nun aber aud den feften 

Standpunft gewonnen, auf welchen unfere religiöfe Ueber, 

zeugung ſich ftügt; mit dem Bewußtfein ver Gewißheit 

fönnen wir uud nun von dem vielgeftaltigen Unglauben 

ab- und der Kirche zuwenden, und fünnen ihren Glauben 

und ihre Lehre nun zum Gegenftand fernerer Unterfuhungen 
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mahen. Wir find zurüdgefehrt zu dem Punkt, von 

welchem wir ausgegangen find; unfer Glaube an die Kirche 

befteht nicht mehr bloß in feiner urfprünglidhen und thats 

ſächlichen Unmittelbarfeit, fondern wir, verbinden jegt damit 

das wiffenfchaftliche Bewußtfein ver Nothwendigfeit. Wir 

haben jegt den allgemeinen Standpunft erreicht, welchen 

wir dem Glauben der Kirche gegenüber bei unfern weitern 

wifjenfchaftlihen Unterfuhungen einnehmen müfjen. Wir 

haben erſtens den Schlüffel zum Verſtändniß der Geſchichte 

empfangen, vermögen fie jest in ihrem Zufammenhange 

vor und nad Ehriftus zu verftehn, woraus eine Reihe 

einzelner hriftlicher Wiffenfchaften überwiegend hiftorifchen 

Charafterd hervorgeht. Es wird fih um die Gefhichte 
des alten Heidenthums, um eine eingehende Kenntniß des 

Judenthums und um das Entwidlungsgefeg handeln, das 

in beiden fich offenbart. Es wird ſich fpeciell bei Ehriftus 

um geſchichtliche Kenntniß feiner Perfon, feines Lebeng, 

feiner Wirffamfeit, feiner Lehre, insbefondere auch um bie 
Schickſale feines Werkes in der unmittelbar darauf folgen: 

den apoftolifchen Zeit, furz um Alles handeln, was bei 

der wifjenfhaftlihen Behandlung des Neuen Teftaments 

in Frage Fommt. Es wird fi erftlih um eine Geſchichte 

des Ehriftenthums in der Fatholifhen Kirche handeln, 
welhe den Entwidlungsgang des driftlichen Lebens bis 

auf die Gegenwart herab verfolgt. Ebenfo wird der ge: 

wonnene Etandpunft zweitend zum Ausgangspunft für 

eine fpeculative Erfenntniß der im religiöfen Bewußtfein 

enthaltenen Gedanken. Es läßt fih nun einfehn und dar; 

ftellen, wie das religiöfe Bewußtfein aus feiner Urform 

heraus, zwar durch Störung unterbrochen, aber in biefer 

Etörung doch geſetzmäßig ſich in der alten Welt entwidelt 
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bis auf Ehriftus, wie ed hier in feinem eigentlichen Mit- 

telpunft anlangt, und wie von hier wieder der Strom des 
firhlihen Gnadenlebens in Lehre, Sacrament und Regie- 

rung audgeht; kurz die wirkliche Geneſis des Firchlichen 

Bewußtjeind läßt fih von jenem Standpunkte aus zum 

Berftändniß bringen. Ganz dafjelbe gilt aud) von der 

chriſtlichen Ethik. And, hier läßt fich zeigen, wie auf ber 

allgemeinen religiöfen Baſis ſich die Bedingungen des ſitt— 

lichen Handelns in dem Bewußtfein von der Freiheit, von 

der Sünde, von dem Gefege und von der Gnade Gottes 

allmälig entwideln und in der Kirche die Factoren wer 

den, aus welchen fi das wirkliche Verhalten des Menſchen 

zu Gott, zum Menſchen ald Menfhen, zur Familie, zum 

Etaate und zur Kirche ſich ergibt. Jener allgemeine res 

ligiöfe Standpunft wird ferner die Grundlage für die 

hriftlihe Rechtswiſſenſchaft, indem gezeigt wird, wie das 

religiöfe Berwußtfein auf den verfchievdenen Stufen feiner 

Entwidlung das Princip aller focialen Geftaltungen in 

Staat und Kirche und aller Gefepgebung geworben ift, 

oder wenigftend werben will. Endlich bildet jener Stand- 

punft aud die Vorausfegung für die Erfenntniß der Art 

und Weife wie, in allmäliger Entwidlung bis auf Ehriftus, 

das religiöfe Bewußtſein fi praftifch, d. h. als wirklicher 

Eultus und Gottesdienſt fi offenbart. Kurz, wie das 

Bisherige dargethan haben muß, die Apologetif ift es, 
welche durch ihre Kritik, durch ihre wiſſenſchaftliche Ana- 

Infe des chriſtlichen Bewußtſeins zuvor das allgemeine 

Princip ansmitteln muß, aus weldyem die einzelnen theo- 

logifhen Disciplinen nad ‘ven verſchiedenen Seiten des 

religiöfen Lebens organiſch hervorwachfen. 

10. Es ergibt ſich daraus die ſchon früher entwidelte 
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Stellung, welche der Apologetif zu den einzelnen theologi- 

Then Disciplinen gebührt, nur noch deutlicher. Sie ift der 

Mittelpunkt derfelben, ihre Einheit, durch welde fie zu 

einem Ganzen zufammengefdloffen werben; fie ift es, die 

das allgemeine Princip der Theologie zur Erfenntniß bringt, 

deſſen concrete Geftaltungen bie einzelnen theologischen 

Zweigwiffenfhaften find. Sie ift mit einem Worte die 

allgemeine Theologie, zu welcher fi) die übrigen Disciplis 
nen verhalten wie die Arten zur Gattung, wie die Ers 

Iheinungsformen zu ihrem Weſen. Nody deutlicher wird 

dieß erhellen, wenn wir das Verhältniß der Apologetif 

auch zu den philofophifhen Wiffenfchaften in Anſchlag 

bringen. Wir fegen voraus, daß eine vernünftige Er— 

fenntniß der Wirklichfeit in der Natur und im Menfchen- 

geifte zu der Ueberzeugung führe, die Welt fei an fid 

Gedanfe, und weil Gedanfe, fo weife fie auch zurüd auf 

einen von ihr unabhängigen Geift, der dieſen Gedanken 

nicht bloß an ſich gedacht, fondern auch durch Schöpfung 

nad außen hin realifirt habe. Wir fegen voraus, daß die 

Philoſophie mit diefer Erfenntniß ſchließe; dann aber reicht 

fie unmittelbar bis an die Grundform des religiöfen Bes 

wußtjeins, bis an den Standpunkt der Apologetif heran. 

Die Religion erfheint dann ald das Ziel, in welchem ſich 

bie philofophifche Erfenntniß der Welt vollendet. ft aber, 

was fomit der Abſchluß der Philofophie ift, der Ausgangs- 

punft der chriftlihen Theologie, und zwar zunädft der eis 
gentlihe Kern und Grundgedanfe der Apologetif, fo muß 
weiterhin auch behauptet werden, baß die legtere das eis 

gentlihe Band zwifchen der chriftlihen Theologie und der 
Philofophie fei, und wenn die Philofophie zu ihrem Ins 

halt das natürliche, die Theologie das durch Offenbarung 
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entftanbene Bewußtfein hat, jo ift es die Apologetif, in 

welder bie Berföhnung beider Erfenntnigweifen zu Stande 

fomut, inpem fie in der Offenbarung den Punkt auffindet, 

durch welchen fie mit dem natürlihen Bewußtjein des 

Menfhen zufammenhängt und in ihm ihre Wurzel hat, 

Damit ftellt fie erft den rechten Geſichtspunkt auf, unter 

welchem nicht nur die Geſchichte der Religionen überhaupt, 

ſondern auch die Geſchichte des Chriſtenthums betrachtet fein 

will. Die Religion hat dann ebenfo ihre Quelle in Gott, 

wie im Menſchen, wurzelt ebenfo in der Offenbarung, wie 

in der natürlichen Entwidlung des menſchlichen Bewußt— 

feing, beide Factoren dürfen nicht von einander getrennt 

werden, und bilden erft in ihrer Einheit die wahre und 
vollfommene Religion. Die wahre und vollfommene Res 

ligion ift die, welche durch die höchſte Offenbarung Gottes 

entftanden und das allgemein menſchliche Bewußtfein zu 

ihrer Vorausſetzung hat. Auch hier it die Apologetif vie 

eigentlihe theologiihe Grundwiſſenſchaft. Sie ift mehr, 

al8 bloße „Einleitung in die Theologie,” obwohl viefe 

Auffaffung der Wahrheit noh am nädften fommt. Gie 

ift die erfte unter allen theologiſchen Disciplinen, als dies 

jenige, durch weldye der Uebergang von der Philofophie zur 
Theologie fi vollzieht, und welche den Standpunkt ans 

weist, von welchem aus die übrigen Seiten des kirchlichen 

Lebens zur Erfenntniß gebradht werben können. Alle 

übrigen theologifhen Wiſſenſchaften aber find nur die con» 

crete Ausführung der einzelnen im apologetiſchen Princip 

enthaltenen Orundgedanfen. Darum hat aud die Apolos 
getif die meifte Aehnlichkeit mit der Encyklopädie der theo- 

logischen Wiffenfhaften, ohne doch aud mit diefer zufams 

menzufallen. Wie nämlid die Apologetif vie einheitliche 
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Wurzel ift, aus welder der Baum der theologifhen Wifs 

fenfchaft mit allen feinen Zweigen und Aeften hervorwächſt, 

fo fann man auch umgefehrt von biefer Vielheit der theos 

logifhen Disciplinen ausgehn, kann fie in ihrer gegenfei- 

tigen Zufammengehörigfeit und in ihrem innern Zuſam— 

menhange als einheitliches Syſtem und als wiſſenſchaftlichen 

Organismus darftellen. Dann aber ift der Schluß diefer 

Darftellung das Bewußtſein, das chriftlihe Bewußtſein 

feinem ganzen Inhalte nad, nad) allen Seiten und Rich— 

tungen wifjenfchaftlicd gerechtfertigt und alle abweichenden 

Anfihten und Meinungen als nicht hriftlich widerlegt zu 

haben; dann bildet die Apologetif ebenfo ven Schluß— 

punft, in weldem die Grundgedanken der einzelnen theolo; 

giſchen Diseiplinen zufammengefaßt werden, wie fie vorher 

ihr Ausgangspunft gewefen war. Die Theologie ent- 

widelt fih dann als Wiſſenſchaft unter einem dreifachen 

Gefihtspunfte: als Einheit in der Apologetif, als Vielheit 
in den einzelnen theologifhen Zweigwiſſenſchaften, ale 

Totalität in der Encyflopädie diefer Wiffenfchaften und 

fommt hier dadurch zu ihrem Abſchluß, daß fie auf den 

Standpunft der Apologetif zurüdfehrt. Gerade viefe That: 

ſache [priht aber wieder auf das Entſchiedenſte und Deut: 

lichfte für unfere Auffaffung der Apologetif als theologifcher 

Grundwiſſenſchaft. Es ift, feit Ariftoteles, ein allgemein 

befannter und anerkannter Sag, daß das wahrhaft Erfte 

aud das Lepte fei. Was Princip ift, ift auch Ziel, und 

was das Ziel ift, wird auch wieder zum Princip. Der 

Saamen z. B. ift ebenfo Princip, wie Ziel des organifchen 

Lebens in der Pflanze oder dem Thiere. Es ift mit jenem 

Sage ein allgemeines Geſetz aller organifchen Entwidlung 

ausgeſprochen. Ganz dafjelbe Gejeg hat fi nun gezeigt 
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bei der Verfolgung des Verhältnifjes, in welchem die Apo⸗ 

logetif zu den übrigen theologischen Wiffenfhaften fteht. 

Sie ift ebenfo die erfte wie die legte unter ihnen, und 

darum werben wir auch nicht irren, wenn wir fie als vie 

eigentliche theologifche Grundwiſſenſchaft, oder, um einen 

Ariftoteliichen Ausdruck auf fie anzuwenden, wenn wir fie 

als prima theologia betrachten. 

11. Hiemit fönnten wir fchließen. Wir fönnten den 

Gegenftand, den wir hier zur Ulnterfuhung gebracht haben, 

als erledigt anjehn, nachdem er von allen Seiten beleuchtet 

worden ift, und in allen viefen Fällen ſich dafjelbe Res 

fultat ergeben hat. Neue Gründe lafjen fih aud in ber 

That nicht weiter anführen. Aber es ift doch noch möglich, 

den von der Apologetif aufgeftellten Begriff dem Denfen 

und dem Berftännniffe näher zu bringen, durch eine ans 

ſchauliche, aus der Gedichte und dem Leben gefchöpfte 

Detaillirung der Fragen, welde in ihr erörtert werben 

folen. Wir werden dann zugleich ermefjen können, im 
welchem BVerhältniffe dieſe Auffafjung der Apologetif zur 

Gegenwart, zu den wifjenfhaftlihen Forderungen und Bes 

bürfniffen, kurz zur wiſſenſchaftlichen Aufgabe der Gegen- 

wart ftehe. 

Fürs Erfte handelt ed ſich in der Apologetif um bie 
allgemeinfte Differenz zwiſchen der Kirche und der Härefie. 

Durch den Proteftantismus ift ed und zur Evidenz gebracht, 

daß der größere oder geringere Grab der Lebereinftimmung 

mit den Lehren der Kirche den Unterfchied zwiſchen Kirche 

und Härefie nicht begründe. Der Unterſchied liegt viels 

mehr in der Beftimmung des Begriffs „Kirche,“ welche 
nad Fatholifcher Lehre nothwendig fihtbar, nad häretifcher 

(proteftantifcher) Auffaffung nothwendig unfihtbar ift. Die 
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Sichtbarkeit der Kirche im katholiſchen Sinne läßt fi nur 
auf Eine Weife, nur im Zufammenhange mit ihrer Lehre 

von Ehriftus denfen, während der Begriff einet unficht- 

baren Kirche verfchieden beftimmt werden fann und auf 

eine ebenjo vielfahe Verſchiedenheit aud in der Anſicht 

von Ehriftus zuruͤckdeutet. Die fatholifhe Kirche ift näm- 
ih in dem Sinne fidhtbar, daß fie die ſichtbare Form ift, 

durch melde Chriftus feine erlöfende Thätigkeit fortfegt. 
Mit der fihtbaren Kirche ift die unfichtbare Wirkſamkeit 

Jeſu Chriſti zur Erlöfung der Menfhheit untrennbar ver 
bunden; fie ift das eigentlih Eubftantielle, welches dem 

Anßern Erfcheinungsleben der Kirche zu Grunde liegt. Un: 
verfennbar ift es, daß die Kirche mit diefem ihrem Selbſt— 

bemwußtfein nur eine Gonfequenz aus ihrer Lehre von ber 

Perſon Chrifti zieht. Chriftus ift Eine Perfon in zwei 

Naturen, ift Gott und Menſch, fo zwar, daß die Prädicate 

beider Naturen auf die Eine Perſon übertragen werden 

fönnen. Aber mit Umgehung der PBerfon können 

weber von der göttlihen Natur die Prädicate der menſch— 
lichen Natur, noch von diefer die Präpdicate jener ausge: 

fagt werden. Die Fortdauer der erlöfenden Wirffanikeit 

Ehrifti fordert nur feine ftete Gegenwart in ver Welt; bie 
menſchliche Natur in Ehriftus ift aber nicht allgegenmärtig ; 
durch fie iſt der geiftig überall gegenwärtige Chriftnd anf 
ſichtbare Weife nur an Einem Orte und zu emer bes 

flimmten Zeit gegenwärtig. Daraus folgt, daß er nad 

feiner Himmelfahrt und Rüdfehr zum Water feine erlör 

jende Wirffamfeit in der Welt nur dadurch fortfegen 

kann, daß er fi mit neuen Menfchen verbindet, biefe zu 

feinen Organen macht, durch fie feine Lehre verkündet, 

feine Gnade ſpendet, feine Gläubigen auf dem Wege zum 
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Himmel leitet, kurz er kann das nur durch feine weſen⸗ 

hafte Verbindung mit einer fihtbaren Kirche. Wird nun 

diefe Art der Verbindung Ehrifti mit der Kirche geleugnet, 

jo kann diefe Leugnung eine verſchiedene, beftimmter eine 

dreifahe Geftalt annehmen. a) Chriftus fteht mit ber 

Kirche in gar feiner innern und geiftigen Verbindung. Es 

gibt weder eine Hierarchie, durch welche, noch Sacramente, 

in weldyen er feine erlöfende Thätigfeit fortfegt, und es 
bedarf auch folder fihtbaren Mittel für die Gemeinſchaft 

des Menſchen mit Gott nicht, da Gott felbft das im Mens 

ſchen allein wirkende Princip ift, und vie Thätigfeit des 

Menjhen ihren Grund nidyt in feiner perfönlichen Selbfts 

ftändigfeit hat. Bon Ehriftus gibt es nur ein Außerlich 

geihichtliches, durch die heilige Schrift und beftimmte 

Symbole vermittelte Wiffen, durch welches die Kluft, welche 

Jahrhunderte zwifchen ung und ihm gezogen haben, nicht 

aufgehoben wird. b) Chriſtus ift mit der Menjchheit wer 

ſentlich und innerlich verbunden, und ſetzt in ihr feine ex 

löfende Thätigfeit fort, indem er im Herzen des Menſchen 

den allein rechtfertigenden Glauben erzeugt. Er bebarf 

dazu aber nicht beftimmter Menſchen als feiner Organe, 

ſondern er theilt feine rechtfertigende Gnade mit durch den 

Buchſtaben der heiligen Schrift, mit welchem die Wirkfams 

feit des heiligen Geiftes unauflöslidh verbunden if. Das 

durch nun, daß der hl. Geift im Glauben des Menſchen 

ein unmittelbared geiftiged Band zwiſchen Chriftus und 

den einzelnen Gläubigen herftellt, bewirft er die innere 

und unfihtbare Vereinigung Chrifti mit der Kirche. Man 

muß daher forgfältig zwifhen dem Außern Befenntniß des 

Glaubens und jenem innern und unfihtbaren Bande zwi— 

ſchen Ehriftus und den einzelnen Menſchen unterjcheiden, 
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Nur folhe, die in dieſer innern und unſichtbaren Lebens» 

gemeinfhaft mit Chriſtus ftehn, gehören zur Kirche, bie 

deßhalb unfichtbar und äußerlich nicht erfennbar ift, währ 

rend das bloße Bekenntniß des Glaubens wohl die Theils 

nahme an der äußern und fihtbaren Gemeinde, aber noch 

nicht an der unſichtbaren Kirche zur Folge hat. Der Bes 

griff der fihtbaren Kirche ift allgemeiner und umfafjender, 

als der Begriff der unfichtbaren Kirche. Dieſe ift in jener 

enthalten als eine ecclesiola in ecclesia und befteht aus 

dem Häuflein der Auserwählten und Heiligen. c) Ehriftus 

bleibt auf eine fichtbare Weife mit der Menfchheit verbuns 

den, aber dieſe Gemeinſchaft ift nicht durch beftimmte, von 

ihm beſonders auserwählte Organe vermittelt. Seine 

Wirkfamkeit erſtreckt ſich über alle Mitglieder der Gemeinde 

gleihmäßig, und durch diefe erwählt er ſich feine befonderen 

Werkzeuge, durch welche er die Leitung ber einzelnen Ge: 

meinden ausübt. Diefe unfihtbare Wirkſamleit, nicht 

feine wirkliche (fihtbare oder unfichtbare) Gegenwart in 

der Welt, fein Einwirfen aus dem Jenfeits in das Dieß- 

ſeits ift der Grund der fihtbaren Kirche. Erfcheint fomit 

bier das Berhältniß Chrifti zur Menſchheit im Allgemeinen 

in einer dreifach verſchiedenen Geftalt, fo ift e8 nur die 
Eonfequenz einer einmal eingefchlagenen Gedankenrichtung, 

wenn nun dieſe dreifache Auffafjung jenes Verhältniſſes 

auch auf das Berhältnig der göttlichen und menſchlichen 

Natur in Ehriftus felbft übertragen wird. a) Iſt Ehriftus 
als Menſch nad feiner Himmelfahrt gänzlih von ber 

Welt getrennt und nur im Himmel gegenwärtig, fo folgt 

daraus, daß eine communicatio idiomatum in ihm nicht 

Statt finde, daß es für ihm unmöglich fei, auch auf ſichtbare 

Weife überall gegenwärtig zu fein. Nur eine Erinnerung 
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an feine Erfcheinung hat er zurüdgelafien, und nur in 
diefer ift er gegenwärtig, b) Iſt Ehriftus als Erlöfer 

wahrhaft und wirklich in der Welt gegemwärtig, aber auf 

unfihtbare Weife, und ohne daß dieſe Gegenwart durch 

perfönlihe Organe vermittelt wird, jo muß auch die menſch— 

liche Natur in ihr allgegenwärtig fein, d. h. es findet in 

ihm nad feiner Himmelfahrt eine wirkliche Webertragung 

der Attribute der göttlihen Natur an die menſchliche Statt, 

und die Verfchiedenheit beider wird entweder im PBrincip 

aufgehoben, fo daß die Perfon in Ehriftus ganz verfchwin- 

det, oder ed muß jeder Natur aud eine eigene Perfon 

zugefchrieben werden. c) Iſt Ehriftus nur durd feine 

Wirkfamfeit in der Welt gegenwärtig, und wird von ihm 

aus ein dynamiſches Innewohnen in die Menfchheit gelehrt, 

fo wird damit die communicalio idiomalum allein auf 

feine Berfon befhränft und damit eine der Menſchwerdung 

analoge Verbindung Ehrifti mit der Kirche ald feinem 

myftifchen Leibe geleugnet, im Grunde aber die Menſch— 

werbung felbft aufgehoben; denn ein dynamiſches Einwirs 

fen des Logos auf die Menfchheit durch Offenbarung und 

Erleuchtung hat zu allen Zeiten und unabhängig von feis 

ner Menfchwerdung Statt gefunden. 

Diefe Gegenfäge find ed, welde in der Kritik der 

Lehre von der Kirche einander gegenübergeftellt und in 

ihrer Wahrheit oder Unwahrheit erwogen werden müffen. 

Wir haben aber fhon angedeutet, daß diefe Gegenfäge 

nidyt a priori conftrnirt, fondern geſchichtlich wirklich find, 

daß fie die proteftantifche Antitheje zur Fatholifchen Kirche 

bilden, daß die drei der Fatholifhen Auffaffung entgegens 

ſtehenden Anſichten Zwingli's, Luthers und Ealvin’d Ger 

danfen über die Kirche und die Perfon Ehrifti enthalten, 
Tbeol. Quartalfrift. 1857. IN. Heft. 26 
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Somit liefert diefer erfte Theil der Apologetif eine wiſſen— 

Ihaftlihe Kritif des Proteftantismus, und da in biefem 

das Wefen der Härefie überhaupt in feinem Unterfchieve 

von der Kirche zu Tage getreten ift, nicht bloß eine Kritif 

des Proteftantismus, jondern der Härefie überhaupt. 

ALS der Etandpunft, von weldhem aus dieſe Kritif 

zu vollziehen ift, wird im Allgemeinen der chriftliche vors 

ausgeſetzt. Es handelt ſich ja gerade um das Mefen ver 

Hriftlihen Kirche, und worin dieſes beftehe, das muß eben 

aus der eigenthümlihen Beſchaffenheit des chriſtlichen Geis 

ftes erfannt werden. Als Offenbarung und als pofitive 

Religion kann nun aber das Chriſtenthum nicht etwas 
Wandelbareds und Beränderlies fein. Es muß fi zu 

allen Zeiten in feiner Lehre von der Kirche und von der 

Berfon Ehrifti wejentlih gleich geblieben fein. So wird 

e8 fi fragen, welder von beiden Theilen, ob die Kirche 

oder die Härefie, diefe Unveränderlihfeit der Grundan— 

ſchauung in der geſchichtlichen Entwidlung an ſich aufzeige, 

und da wird ſich für's Erfte ergeben, daß die Kirche in 

den genannten Punkten ftetö ſich jelbft treu geblieben fei 

und eine Einheit der Lehre und Ueberzeugung durch ihre 

ganze Geſchichte hindurch gehe, während die Härefie den 

Keim der Auflöfung, der Auflöfung nämlich der Einen 

geoffenbarten Wahrheit in ein Choas fubjectiver Anfichten 

und individueller Meinungen über Chriftus und die Kirche 

in fi trägt. Dort findet fi ein durch die ftetige Suc 

ceſſion ver Biſchöfe und durch die ununterbroden fortlaus 

fende Tradition der Lehre verbürgter Zufammenhang der 

Kiche mit dem hiſtoriſchen Chriſtus, hier ift der Zuſam— 

menhang mit dem Baden der Tradition willfürlih abge— 

brohen; dort herrſcht das durch Feinen Zweifel geftörte 
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Bewußtfein der Wahrheit, hier das unfihere Suchen und 

Forſchen nad der Wahrheit und das Verlangen nad) einer 

Kirche der Zufunftz; dort Einheit ded Glaubens, hier ein 

Zwiefpalt der Meinungen, fo daß nicht einmal zwei Pers 

ſonen diefelbe Ueberzeugung hegen. So geht die Kirche 

in ihrem unmittelbaren Anſchluß an Ehriftus aller Härefie 

voraus, die Härefie aber zeichnet ſich felbft ald Abfall von 

der Kirche, als Abfall vom Ghriftenthum. 

Die Frage ift daher nun nad der Wahrheit des Chris 

ftenthums; mit diefer Frage beginnt der zweite Theil der 

Apologetif, als Kritif der verſchiedenen Anfihten, melde 

über Ehriftus möglid find. Iſt Ehriftus wirklid Der, wos 

für ihn die Fatholifche Kirche hält, oder etwas Anderes, 

und was ift er in dieſem Yale? Welche Auffafjung ent- 

fpricht der gefchichtlihen Wirklichkeit ? 

Auf diefe Fragen laffen fi verſchiedene Antworten 

geben. a) Chriſtus ift purer Menſch, b) Chriſtus ift les 

diglih Gott; c) oder er ift Gott und Menſch ohne hypos 

ftatifche Vereinigung beider Naturen; oder d) er ift ©ott 

und Menſch nad der Lehre der katholiſchen Kirche. Es ift 

Mar, daß hier Auffaffungen zur Sprache fommen, welde 

die Perfon Ehrifti bei den Juden, Heiden und älteften Häs 

tetifern gefunden hat, und daß es ſich bei Löfung dieſer 

Fragen um das Wefen und um die Wahrheit des Ehriften; 

thums im Unterfchied vom Judenthum und Heidenthum und 

im ©egenfag zur falfhen Bermittlung beider in den ältes 

ften Härefien handele. Die Antwort auf diefe Fragen 

fann nur an der Hand der durd die Firdliche Tradition 
und Auctorität beglaubigten Geſchichte des Lebens Jeſu 

Ehrifti gegeben werben. 

Wie aber dieje Antwort ausfallen möge, immerhin 
26° 
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bleibt noch die Möglichkeit beftehen, daß bie Geſchichte Jeſu 
Ehrifti als des Menfcd gewordenen Sohnes Gottes bloße 

Sage oder Dichtung, ein bloßer Mythus fei, daß Ehriftus 

im Einne des Chriſtenthums als eine hiſtoriſche Perſon 
nicht gelten fünne. Wie dieſe Anſicht aus einer beftimms 

ten theologifhen und philofophiihen Auffafjung des reli- 

giöfen Entwidlungsganges im Judenthum und Heidenthum 

hervorgegangen ift, jo gründet ſich uuch die entgegengefegte 

auf die Geſchichte der Menſchheit vor Chriftus, und fo 

muß diefe Unterfuhung über die Perfon des Erlöfers mit 

einer Kritif beider Auffafjungen der vorriftliden Geſchichte 

geſchloſſen werden. 

Führt nun aber dieſe Kritif zu der Ueberzeugung, daß 

die Entwidlung in der alten Welt wefentli eine religiöfe 

gewejen fei, daß fie in ver Religion ebenfo ihren Aus 

gangspunft, wie ihr feftes Ziel gehabt habe, und daß dieſes 

Ziel fein anderes als das Ehriftenthum, Chriftus die Fülle 

und die Mitte aller Zeiten fei, jo muß die Kritif auch 

noch den legten Schritt thun, muß das Fundament diefer 

gejammten Entwidlung, den Begriff der Religion unter 

ſuchen, und fo zum legten Theile ihrer Aufgabe oder zum 

dritten Theile der Apologetif übergehen. 

Es ift nun eine vierfache Auffafjung dieſes Begriffes 

möglih. a) Gott und Menfdy verhalten fid zu einander, 

wie freie Geifter, fo jedoch daß jener abfoluter, diefer end⸗ 

licher Geiſt ift, und die Freiheit und Selbftftändigfeit des 

legtern der göttlichen Wirffamfeit gegenüber feine Gränze 

bildet Chriftlicher Theisinus). b) Die Freiheit und Celbfts 

ftändigfeit de8 Menſchen wird Gott gegenüber feftgehalten 

und foweit ausgedehnt, daß fie der Wirkſamkeit Gotzes 

gegenüber zur trennenden Grenze wird, Gott und Menſch 
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von einander geſchieden ſind und jeder für ſich iſt. (Ra— 

tionalismus.) c) Die Freiheit und Selbſtſtändigkeit wird 

auf Eeite des Menſchen gelengnet; er wird zu einer Eelbft« 

offenbarung des göttlichen Geiſtes oder vielmehr der götts 

lihen Weltvernunft. d) Die Religion ift zwar eine 

Thatſache des menfhlihen Bewußtſeins, aber fie entfteht 

dur eine pſychologiſche Selbſttäuſchung, ift nur die unbe— 

mußte und unmwillfürlihe Vergötterung des menſchlichen 

Weſens, in Wahrheit alfo ein Berhalten des Menfchen zu 

fi felbft, wie er fi vermittelft der Phantafie als unend- 

ih, ald Bott anſchaut, und ihr Geheimniß ift der Atheis— 

muß. (Naturaligmus.) 

Diefe vier verſchiedenen Auffaffungen müffen nun zum 

Begenftante der Kritik gemadt werden, und zwar handelt 
es fi, da in den drei erften ebenfo die Wirflichfeit Gottes, 

wie der Welt und des Menſchen feftgehalten wird, wenig- 

ſtens feftgehalten werden foll, bei der Kritif dieſer Auffafs 

fungen darum, welde von ihnen der genannten Voraus: 

fegung im der That entfprehe. Denn einerfeits fordert 

bie Idee Gottes ald des abfoluten Geiftes, daß die Welt, 

auch der menſchliche Geift nit ausgenommen, von ihm 

abfolut abhängig fei, und andererfeits - liegt es in ber 

Wirklichkeit der Welt und der Eelbftftändigfeit des endlichen 

Geiftes, daß fie diefe Wirklichkeit und Eelbftftänpigfeit auch 

nit der Gottheit gegenüber vollftändig einbüßen. An 

jener Borausfegung von der Wirflichfeit Gottes und der 

Welt mit Einfluß des Menfhen hat darum die Fritif 

einen genügenden Anhaltspunft, un das wahre und wirk— 

lihe Verhältniß zwifchen Beiden ausfindig zu machen und 

dep Achten Begriff ver Religion aufjuftellen, welder dann 

an der Geſchichte feine Bewährung finden muß. 
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Mas die vierte Anficht betrifft, fo muß hier die Kritif 

das Gebiet der Pfychologie betreten und muß bie wirkliche 

Genefid des Gottesbewußtfeins im Menſchen nadweifen. 

Daraus wird fi von felbft ergeben, ob der Glaube an 

Gott ein Traumbild der Phantafie, oder ob er die Er 

fenntniß einer Wirklichfeit fei, und die Idee Gottes, troß 

der Inmittelbarfeit, mit welcher fie in uns entfteht, doch 

nur aus dem in unferer Natur liegenden und durch feine 

fünftlihe Dialeftif zu vertilgenden Zuge des Geſchöpfes 

zum Schöpfer hervorgehe. 

Diefe Unterfuhung muß aber zur Erfenntniß einer 

höchſt merfwürdigen, in der gegenwärtigen Beichaffenheit 

unferd Gottesbewußtſeins enthaltenen Antinomie führen. 

Einerſeits fordert nämlid die wefentlihe Abhängigkeit, in 

welder der endliche Geift als Geſchöpf vom abfoluten 

Geiſte ald dem Schöpfer fteht, daß ein unmittelbarer 

gegenfeitiger Verkehr zwifchen beiden Statt finde, daß ber 

Menſch mit feiner Freiheit, mit feiner Intelligenz und feis 

nem Willen fi ebenfo der Gottheit entgegenbewege, wie 

diefe fi zu ihm herabläßt, fi ihm offenbart und ihm 

entgegenfommt. Der Menſch ſollte auch in der Wirklich. 
feit fein, was er in der Idee, in dem Gedanken Gottes 
von ihm ift, und durch diefe Uebereinftimmung der Wirk 

lihfeit mit der Idee vollfommen mit Gott verbunden, feine 

Intelligenz alfo unmittelbare geiftige Anfchauung Gottes, 
fein Wille dem göttlihen Willen ganz conform fein. Ans 

dererſeits liefert aber die gegenwärtige Befchaffenheit unſeres 

Gottesbewußtſeins, wie es jegt in und wirflih vorhanden 

ift, den Beweis, daß diefe unmittelbare Beziehung des 

Menſchen auf Gott, foweit fie Sahe unferer Fr eihegt, 

unferer Intelligenz und unſers Willens ift, nicht Statt 
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finde, daß üunferer Erfenntmiß Gottes die Unmittelbarkeit 

der Anfhauung, und unferer ethifhen Vereinigung mil 

Bott die volle Erreichung ihres Zieles fehle. Ohne die 

Erlöfung befindet ſich Intelligenz und Wille vielmehr 
im Zuftande der Gottentfrembung, und auch die Erlöfung 

verheißt jene Unmittelbarfeit der Beziehung zu Gott erft 

ald das im Jenfeitd zu erreihende Ziel unſers Lebens, 

Diefer bei allen Menfhen ſich findende Widerfprud der 

MWirflichfeit mit der Idee weist zurüd anf einen allgemeis 

nen Abfall der Menfchheit von Gott im Beginn der Ge—⸗ 

ſchichte, auf eine Trennung der menſchlichen Intelligenz und 

des menſchlichen Willens von Gott, auf einen Act, durch 

welchen fi) der Menſch ald etwas Anderes feste, ald er 

nad; der Idee Gottes fein follte, der dann in feinen Fol 

gen als Zuftand auf die ganze Menfchheit übergegangen 

it, — auf einen Sündenfall vor aller Geſchichte und 

auf eine Erbfünve, 
Der wirkliche Zuftand des Menſchen ift demnach fols 

gender: Soweit dem Menfchen fein eigenes Weſen in 

feine Gewalt gegeben und feiner Intelligenz und feinem 

Willen unterworfen ift, fowelt hat er fih von Gott los— 
geriffen ; foweit fein Weſen aber außerhalb dem Bereiche 

feiner Freiheit liegt und in einem natürlihen, nicht 

zu zerftörenden Lebensverfeht mit Gott als dem Schöpfer 

und Erhalter des Menfchen fteht, ift es mit diefem in einem 

unmittelbaten Zufammenhange geblieben. Daraus folgt 

eine doppelte Möglichkeit: einmal dad Beharren und fius 

fenweife Fortſchreiten in der freiwilligen Trennung von Gott, 

bas fi) in den falfchen Religionen und auf feiner höchſten 

Spige im Atheismus ausfpricht, ſodann zweitens dad Be— 

fireben, anf Grund des auch nad der Sünde gebliebenen 
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natürlihen Zufammenhanges mit Gott zu ihm zurüdzu- 

fehren und die volle Unmittelbarfeit ver Gemeinſchaft 

mit ihm durch freie Thätigfeit, durch Intelligenz und Wille 

wieder berzuftellen, mit andern Worten: in jener Antinomie 

der Wirklichkeit mit der Idee, welche in unferm Gottesbe— 

wußtfein vorhanden ift, hat die Kritif die Quelle alles 

Irrthums und aller Sünde, und den Grund der Nothwen— 

digfeit der Offenbarung und der Erlöfung aufgefunden. 

Mit der Eonftatirung der Thatſache eines allgemeinen 

Abfalls der Menfchheit von Gott und mit der Erfenntniß 

der Genefis des Gottesbewußtſeins im Menfchen hat aber 

bie apologetifche Kritif ihr Ziel erreiht. Ein Schritt weis 

ter in der erften Richtung würde fie auf das Gebiet der 

einzelnen theologischen Wiffenfhaften, ein Schritt zurüd 

in der zweiten Richtung würde fie auf das Feld ver Phir 

lofophie führen. | | 

Betrachten wir nod einen Augenblid das Refultat, 

welches vie Apologetif auf dem eben bezeichneten Wege 
gewonnen hat, fo darf nun mit ber größten Zuver 

fit der Satz ausgeſprochen werden: Die katholiſche 

Kiche trägt in fih a) das univerfell hriftliche, b) das 

univerfell geſchichtliche, c) das univerfell menfhlihe Bes 

wußtfein. Sie ftellt das univerfelle Bewußtfein der Menſch— 

heit im Zufammenhange mit der Geſchichte und dem Mit 

telpunfte der Gefhichte, mit Ehriftus dar. Sie ift wahrhaft 

und im eigentlihen Sinne fatholifh, während jede Ab- 

weihung von ihr fih als Abfall vom allgemein driftlichen, 

vom allgemein gefhidtlihen, und vom allgemein menſch— 

lihen Bewußtſein charakteriſirt. 

Gerade dieſe Erkenntniß der Kirche in ihrer univer— 
ſellen Bedeutung und Beziehung ift aber der Punkt, um 
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welchen allein ſich heut zu Tage alle Polemik -zwifchen ihr 
und ihren Gegnern dreht. Die Leugnung diefer Univer: 
falität ift ed, wovon die Härefie und die dem Chriftenthum 
und der Kirche feindliche Philofophie ihr ephemeres Dafein 
friftet. Könnte es eine Härefie geben, wenn bie Leber 
zeugung allgemein herrſchend wäre, daß die Kirche das 

univerſell chriſtliche Bewußtfein in fid enthalte, oder würde 

eine antihriftlide und antireligiöfe Philofophie eriftiren, 

wenn diejenigen, welche diefer Richtung folgen, ſich übers 

geugen würden, daß ber Glaube ver Kirche das allges 

mein menſchliche Bewußtfein zu feiner Vorausfegung 

habe und in ihm murzele ? 

Der durch Gegenfäge zerriffenen Zeit gegenüber ift 

die Aufgabe der Kirche eine erlöfende und verjühnende, 

Sie foll, was die Zeit gefchieden, wieder vereinen und in 

ihrem Glauben als vereinigt darftellen. Nimmt die Wifs 

ſenſchaft, jo aufgefaßt, wie fie fo eben dargejtellt wurde, 

niht an diefem Friedenswerke Theil? Ueber den Irrthum 

fönnen ſich die Getrennten die Hand der Berjöhnung 

reichen. 

Wir wollen nit in Abrede ftellen, daß auch auf 

andern Wegen ein wifjenjchaftlihes Verſtändniß deſſen, 

was die Kirche ift, gewonnen werben fünne; aber fo direct, 

jo ohne alle Umfchweife führt fein Weg zu dieſem Ziele, 

als die Apologetif, in der hier entwidelten Weife aufge 

faßt und dargeftellt. Sie erfchließt nicht nur das Bers 

ſtaͤndniß der Kirche als folder, fondern aud ber theolo- 

gifhen Methode und gewährt, an der Schwelle der einzelnen 

theologifhen Disciplinen, die Einſicht in den organifchen 

Zufammenhang und die fyftematifhe Einheit derſelben. 

Wie wichtig ift es aber für den jungen Theologen, wenn 
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er gleich im Beginn des Studiums der einzelnen Fächer 
feiner Wifjenfchaft fi) des Standpunktes deutlich bewußt ift, 

von weldyem aus er den Glauben, die Eittenlehre, die Gefege, 

den Kultus feiner Kirche zu betrachten habe, wenn et weiß, 

daß er die Kirche in ihrer gefammten äußern Erfheinungss 

weife von einem univerfellen Geſichtspunkte aus verftehen 
fernen muͤſſe; wenn er von vornherein überzeugt ift, daß 

die Kirche nicht eine befondere Form des Chriſtenthums 

oder der Religion neben andern fei, fondern daß fie über 

ihnen ftehe, und was jene an einzelnen Elementen der 

Wahrheit in fi enthalten, als höhere Einheit und ale 
Ganzes in fi) vereinige! Wie wichtig ift es für ihn, 
gleich von vornherein in den ſyſtematiſchen Bat der theo- 

logischen Wiffenfchaften eingeführt und hier genan in ven 

einzelnen Theilen desſelben orientirt zu fein, da bei der 

herrſchenden Behandlungsweife der Theologie Feine Gefahr 

größer für ihn ift, als über ver Bielheit der einzelnen 

Fachwiſſenſchaften den leitenden Grundgevanfen und den 

einheitlihen Weberbtid zu verlieren! 

Aber auch die hriftlihe Philofophie dürfte bei der hier 

vorgetragenen Auffaffung ver Apolögetif nicht ganz leer 

an Gewinn ausgehen. Denn die Apologetif ift es, melde 

durch den Gedanken, mit welchem fie ſchließt, ver Philofo- 

phie ihren eigentlichen Zielpunft, ihre Aufgabe und ihr 

eigenthümlidhes Problem bezeichnet. Sie fagt der Philoſo⸗ 

phie, daß fie in der Erfenntniß eines perfönlichen Gottes 

als des Schöpferd der Welt fi zu vollenden habe. So 

fommt die Apologetif dem Streben ber neuern Zeit, eine 

chriſtliche Philofophie zu ſchaffen, entgegen und bahnt ihr 

die Wege dazu. Wer aber weiß, wie unendlich viel darauf 

anfomme, daß die Philofophie endlich zu ihrem Ziele 
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gelange und wieder eine hriftlihe Wiffenfchaft werde, der 

wird eine Auffafjung der Apologetif nicht gering achten 

fönnen, die zur Erreichung dieſes Zieled wefentlich beiträgt. 

Diefen Punkt wollen wir zum Echluß der Erwägung uns 

feren Leſern noch ganz befonderd empfohlen haben. 

Hildesheim. 
Hagemann. 



2. 

Ueber die vom Herrn Profeffor Dr. Ranke zu Fuld 
aufgefundenen Fragmente einer Versio Antehierony- 

miana des alten Teftamentes, 

Der Profeffor der Theologie zu Marburg, Herr Dr. 
Ernft Ranfe, veröffentlichte zur Geburtsfeier des Churfürften 
Sriedrih Wilhelm am 20. Auguft v. 9. eine fehr merk: 
würdige Univerfitäts-Schrift, die aber auch als eignes 
Werf in den Buchhandel fam und den Titel führt: 

„Fragmenta versionis latinae Antehieronymianae Pro- 
phetarum Hoseae, Amosi et Michae. E codice 
Fuldensi eruit, atque adnotationibus criticis in- 
struxit Ernestus Ranke. Accedit tabula lapidi incisa. 
Marburgi typis et sumptibus J. A. Kochii. MDCCCLVI.“ 
4°.—IV und 52 Seiten: — 

welche jo recht lebhaft an Fulda, jener Pflanzfchule des 
Gatholicismus in Teutſchland, erinnert und fidherlih ein 
Fragment jener weltberühmten Bibliothef barbietet, die im 
8. Jahrhundert begonnen, vom Kaifer Earl dem Großen 
mit Büchern reichlich befhenft, und von Männern wie 
Rhabanus, Otfrid, Marianus Scotus u. a. gepflegt 
und vermehrt, endlich im Verlaufe des XVII. Jahrhunderts 
aus Teutfhland verſchwand, fo daß, als im Jahre 1775 
der Bürftabt Heinrich VII. von Bibra die Bibliothefen 
der Abtei und des fürftlihen Echlofjes zu Einer Samm⸗ 
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lung vereinigte, von den 794 Bänden Handſchriften, welche 
die Abtei no im XVI. Jahrhunderte befaß, faum eine 

und die andere noch vorhanden war, 

In diefer Bibliothek machte Herr Profeſſor Dr. Ranke 
feine Entdefung, die mit feinen eignen Worten hier bes 
jhrieben werden möge. 

„Quum nuper Fuldae studiis criticis occupatus velu- 

slissimos aliquos illius, quae ibi asservatur bibliothecae olim 
Abbatialis, nunc Electoralis libros manuscriplos perlustra- 

rem, in folia duo!) incidi, scripturae lalinne summa 

velusiate conspicua, agglulinata illa interioribus tegumen- 

torum lateribus latini Bibliorum codieis signati A 13, qui 

et ipse circiler nongenlorum annorum esse palaeologis 

videtur. In quibus accurata nonnullorum versuum perqui+ 

sitione instituta didici Fragınenta latinae Veteris Test. 

contineri a Vulgala non uno in loco valde discrepanlis, 

Quod quum iiscum, penes quos bibliothecae Fuldensis 

cura regimenque est, ‚communicassem, a viris humanis- 

simis non solum veteris illius texlus in lucem eruendi alque 

edendi sed tolius codicis, cui inserius erat, Marburgum 

vehendi licenliam impetravi. Ubi posiquam foliorum ea 

latera, quae oculis subjecla erant, legeram, conligit mihi, 

ut membranas aquis perfusas alque madefactas leniler a 

tegumentis libri: ligneis solverem texlumque, quem in versis 

lateribus conlinent, adipiscerer. Glossis quoque, quae manu 

seriori quidem, satis lamen velusia ad marginem apposilae 

sunt, legendis animum applicui, qua opera complures per 

menses conlinuata, licet lilerarum characleres prae velu- 

1) Profeſſor Dr. Ranke hätte fehreiben müflen „quatuor folia*, 

denn vier Bläter der alten Handichrift find es, wenn fie gleihwohl 
in extenso anfgeflebt mır 2 Blätter beim erften Anblid repräfentieren. 
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state multis in locis discerni vix possent, oculis microscopio 

armalis eo perveni, ut vbicunque membrana integra est, 

fere omnia quae adnotata sunt legerem, ubi vero lacerata 

vermibusque exesa esse deprehenditur, quae scripta fue- 

rint ex literarum reliquiis conjectura assequerer.“ 

Bon diefen fogenannten „Worfegblättern” entnahm 

nun Dr. Ranfe die folgenden Fragmente einer Borhierony: 

mianifhen Berfion, als 
Oseas VII, 16 — VII, 6. 

VIII, 13 — RX, 17. 

Amos VII, 10 — IX, 9. 

Michaass, 3 — II, 3. 

einige weitere Feine Fragmente des Ofeas (IV, 13. 14. V, 

4. 7. XI, 3. 7. 9. 12. X, 1. 3) nicht mitgerechnet. 

Die mitgerheilte Schriftprobe, fo wie die Befchreibimg viefer 

Fragmente laffen einem geübten Diplomatifer feinen Zweifel 

. Übrig, daß die Tertfchrift zum wenigſten auf ven Anfang 

des 6. Jahrhunderts zu fegen fei, wornady diefe Fragmente 
allerdings zu dem älteften Handfchriften gehören, die ſich 

erhalten haben. 

Dafür zeugt vorexft jene unverkennbare Beſchaffenheit 

des älteften Pergamentes „membranas esse generis'tenuis- 

simi ac... pellucidi* von unbefchreiblicher Feinheit und 

Weiße, deſſen eigenthümlihe Maaße — 12 Zoll Höhe, 
11 Zoll Breite — die Beſchaffenheit der Uncialſchrift mit 
angetrennten Worten, jene unnahahmbare Tinte, die fi 

dem Pergamente eingeägt, überhaupt der ganze Charakter 

ver Blätter, in fo weit fie fi unverfehrt erhalten haben, 

Der Eoder felbft hatte auf jeder Blattfeite 3 Eolumnen, 

jede zu 23 Zeilen, die vorzüglich gleich und ſchön gefchrieben 

find. Wenn jevoh Ranke fchreibt „Aliud noster soriba 
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pulchritudinis genus efficiendym sibi proposuit, quod ra- 

rissime inveniri mihi videlur, positum in eo, ul linearum 

membranis stylo imprimendarum consueludinem in plurimis 

libris manuscriptis obviam neque ad versus dirigendos, 

neque ad columnas normandas sequerelur, unde faclum 

est, ul ne acuum quidem infixione qua codices deformari 

solent, indigerel* und glaubt, ed müfje dem Schreiber 

eine durchſcheinende Unterlage vorgelegen fein, fo mag es 

dahingeftellt bleiben, ob eben dieſe Richtungslinien, die je 

nad der Feinheit des Pergamentes oft kaum dem britteren 

Auge ſichtlich gezogen zu werben pflegten, nit durd das 

Auffleben und Ebnen des Pergaments auf jene Holzdeckel 

verwifcht, oder unfenntli geworben feien. 

Anlangend die S. 17 ausgefprohene Vermuthung 

des Dr. Ranfe: „Respicientes.. quolam ea, quae in his 
foliis scripla sunt, impressorum quibus ulimur s. scriptu- 

rae exemplarium parlem compleant, inltelligimus hujus 

generis librum, si quod vix dubium est ulrumque complec- 

tebalur testamentum, plus qualer mille et quingentas paginas 

exhibuisse* jo ift es nicht glaublih, daß dieſe Fragmente 

zu einem Goder gehört haben können, welder die ganze 

heilige Schrift enthalten hätte. Dagegen ftreitet eben 

das Alter! Es läßt fi nemlich nicht erweiſen, daß vor 

dem IX. Jahrbunvdert !) je eine ganze lateinische Bibel ger 

fchrieben worden wäre. Die ältefte der vorhandenen ift 

zweifelöohne jene, die mit der Kaiferbibliothef Heinrich IL, 

des Etifterd: des Bamberger ‘Doms, in jene des Domſtifts 

dafelbft fam, aus 450 mächtigen Folioblättern befteht, und 

1) Dem widerſpricht auch die befannte Stelle Caſſiodors — de 

institut. divin. literar. Edit. Venet. pg. 516. 517 — angeführt bei 

Ranfe pg. 30 — feines Weges! 
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auf Befehl Alcuins „Jusserat hos — Alcuinus ecclesiae 

famulus perscribere libros* wohl für ar den Großen 

geſchrieben wurde. 

Dagegen war es Uſus, nur einzelne Theile deſſelben 
abzuſchreiben, wodurch ein allgemeinerer Gebrauch ermöglichet 

wurde, indem der eine Leſer die Buͤcher Moſes, ein anderer 

die Propheten, oder einzelne derſelben u. d. g. vor ſich hatte, 

was nicht möglidy gewefen wäre, würde man ganze Bibeln 

gefchrieben haben, da ja nur allein der Pergamentwerth 

über 500 Reichsthaler bei dieſer Handſchrift betragen 

haben würde — „plus quingentorum imperialium con- 

stiterint® wie Ranfe ©. 17 ganz richtig berechnet, ein 

Preis, deſſen Erfhwingung im Mittelalter höchſtens dem 

Raifer orer einem reihen Dynaften möglich war, indeſſen 

in früherer Zeit ſchon die vorherrfchende Armuth der hrifts 

lichen Befenner die Herftellung eines folden Werfes vers 

hindert hätte, auch abgefehen davon, daß die Miffionäre 

nicht Schwere Folianten brauchen fonnten. 

Ja felbft die Bibliothef des weltberühmten Fulda— 

Stiftes befaß bis zur Erfindung der Buchdruderfunft feine 
ganze Bibel, und der Catalog ihrer ehemaligen Hands 

ſchriften, der fi befanntlid in einer fpätren Abſchrift ers 

halten hat"), führt als Bibelbefig die folgenden Bände auf: 

2. „Leviticus et Numerorum ex textu biblico. 

„3. Libri Numeri, Deuterunom., Josuae et Judic. 

„4. Libri Regum. 

„9. Libri Ezechielis, Danielis, Oseae Johelis, Amos, 

„Abadiae, Jonae, Micheae, Naum, Abacuc, Sopho- 

1) Brgl.: „Katalog und Nachrichten von der ehemaligen aus 
lauter Handſchriften beitunden Bibliothek in Fulda. Leipzig 1812.“ 

Der Herausgeber ift Kinderling. 
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„niae, Achaei, Zachariae ei Malachiae Prophetarum 
„fol. | 

Psalterium Davidis latinum et graecum cum prae- 

falionibus 8. Hieronimi, fol. 

Libri Salomonis, Proverbiorum, Ecclesiastic. Canti- 

„cum canlicorum, Jesu Filii Syrach, lib. paralipo- 

„menon et libri Machabaeorum: item libri Joannis 

„apocalipseos, septem epistolae Canonicae Jacobi 

„apostoli, Petri, Joannis el Judae, Acta Aposto- 

„lorum, Epistolae Pauli. fol. 

„Textus Esaiae et Jeremiae prophetarum. 

„Libri paralipomenon. 

„10. Liber sapientiae et Jesu Syrach. 

„11. Esaias propheta.* 

„ welde in der Bibliothef als „Ordo primus,* alſo als erfte 

Fachreihe aufgeführt werden, invefjen ald „Ordo secundus“ 

nody erjcheinen: 

„1. 
„2. 

Textus Evangeliorum Matthaei et Joannis. 

Textus Evangelii secundum Joannem cum en. 

glossis marginalibus. 

Textus Evangelii Joannis. 

Libri Esdrae. 

Liber proverbiorum, Ecclesiastes, et Canlic. Can- 

ticorum. 

Evangelia 4 Evangelistarum pulchris literis de- 

scripta. 40.* 
Hier alfo der ganze Fuldaer Bibelvorrath, der nicht 

aus gleich gejchriebenen Bänden beftand, ſondern aus 

einzelnen Büchern der Bibel. 

Wie in Fuld, fo war ed an allen Stifts- und Dom: 

ſchulen. Selbft ver Wirzburger Bischof Humbert, (832—42) 

Theol. Duariuligrift. 1857. UM. Heft. 27 
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der Freund des Rhabanus Maurus, welcher erfterem feinen 

Commentar über die Richter und über Ruth gewidmet 
hatte, ließ als eifriger Förderer der Domſchule, in Fuld 

nur einzelne biblifhe Bücher abjchreiben, von denen fi) 

die „Libri Paralipomenon* erhalten haben, welche die In- 

fhrift führen: „In Christi nomine incipit Liber Paralipo- 

menon, qui hebraice dicitur Drabejamin, id est, Verba 

dierum, quem Domnus Hunbertus Wirziburganensium Epis- 

copus fieri jussit.* Wohl Anvdeutung genug, daß man 

beim Auftauchen folder Bragmente feinen Gefidhtöfreis 

wohl nur auf das Zunädjftliegende begrenzen dürfe. 

Die mitgetheilten Fragmente haben nun auch Glofjen, 

die Ranke mit der Uncialſchrift ziemlich gleichzeitig hält, 

fi auf Tiſchendorf berufend: „C. Tischendorfius .. Saxo- 

niae illud decus... amicissime monuil, ut a juniori aclate 

glossis tribuenda providenter abstinerem, quibus addidit, 

haec non scribae manum exarasse, sed docli alicujus viri, 

doctos vero homines jam tempore admodum velusto, quo 

scribae unciali scribendorum librorum ralioni eliam addicti 

fuerint, minusculariis characteribus esse usos.* Allein im 

Vergleihe diefer Schriftzüge mit andren und zu Gebote 

ſtehenden Handſchriften, bei ven charafteriftifchen Merfmalen 
mehrerer Buchftaben, dürfte derjenige faum irren, welcher 

diefe Glofjen in jene Zeit verweist, in welder das Schrift: 
ftudium Hauptfählih in Fulda blühte — in vie Zeit des 

erft vorhin erwähnten Rhabanus Maurus. 

Es wäre fofort das Waterland des Textes feiner 

ganzen Außern Beihaffenheit nad; mit mehr als halber 

Gewißheit in Italien zu fuchen, woher wohl alle im 

Uncialdarafter gehaltene Codices unſres teutfchen Waters 

landes, bei dem ungemein ftarfen Verkehr, in welchem bie 
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erften teutfhen Glaubensboten mit Rom fanden, ger 

fommen fein mögen, wie denn auch fpätre Bifchöfe bie 

herab ind X. Jahrhundert ungemein mit Rom verbrüdert 
waren. 

Mehr als Alles beweist diefes der berühmte Codex 

Theodosianus ober bejjer das Breviarium Alarici, befannts 

ih das älteſte Manufeript, welches fih in Teutfchland 

findet, und dermalen in der E Hof und Staatsbibliothet 

zu Münden aufbewahrt wird, wohin es im Jahre 1806, 

im Momente der Befigergreifung des MWirzburger Landes 

durch Großherzog Ferdinand, von dem k. Bayeriſchen Generals 
Landeds-Eommiffariate aus der Univerſitätsbibliothek Wirzs 

burg welche die Domcodices in Folgeder Säculariſation 

erhalten hatte, nad) München zur Centralſtaatsbibliothek übers 

ſchickt ward. Von ihm gilt fiher, was von Edhart bereits in 

feinen Commentariis de rebus Franciae orientalis et Epis- 

copatus Wirzeburgensis T. I. Pg. 522 vermuthet: daß 

der hl. Burcard dieſe Handfhrift „rarissimum illud Codiecis 

Theodosiani exemplar, Pandeclis Florentinis aetate si non 

superius, sallem aequale* mit fid von Rom nad) Wirzburg 

brachte: — „Homines ecclesiastici — fügt er bei — legi- 

bus Romanis vivebant, quae Codice Theodosiano compre- 

hendebantur* — ein Umftand, der um fo mehr Begründung 

findet, ald das noch vorhandene Evangeliare des heiligen Bur- 

cards, welches dem 6. Jahrhundert angehört, fiherlih Römi— 

hen Ursprungs ift, alfo von Rom nad) Wirzburg fam, wie «8 

denn überhaupt ein wahrer Genuß fein würde, wenn jemand im 

Stande wäre, die Reiſbeſchreibung der Codices zu fertigen! 

Wer würde 3. B. in der Dombibliothek zu Vercelli das 

im IX./X. Jahrhundert gefertigte, aus dem Klofter Fuld 
ftammende, Missale des Bifhofs Heinrih von Wirzburg 

27° 
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fuhen? Und dennoch befindet ſich ſolches bis auf den 

heutigen Tag dort, und ift kenntlich durch ſeine dem X. Jahr: 

hundert angehörige Schlußſchrift: 

Noverit astantium & futurorũ populoru pia 

devotio queadmodü Erkanbaldus sci fulden 

sis collegii puisor indignus. Heinricho sce Vuir 

ziburgensis psuli uenerabillimo. librü hunc 

missale. do scisq. suis seruiendu prestitit. eo 

dicto ut post terminum ulle sug ad di scig. 

bonifatii seruitium sine dilatione psentetur 

Anlangend nun den Inhalt der veröffentlichten Frag⸗ 

menten jo möge hier eine Probe aus Oſeas IX, 4 unter 

Beifegung der Vulgata ftehen:: 

Fuldaer Eoder. Bulgata. 

v.4. Non libaverunt domino 4. Non libabunt Domino 

vinum et non placuerunt vinum et non placebunt 

ei vietimae eorum. sicut ei: sacrificia eorum quasi 

panis Juctus eius panis lugentium: 

Omnes qui ımanducaverunt omnes pui comedent 

ea coinquinabuntur. eum, contaminabuntur: 

propter quod panes eorum quia panis eorum 

in animas eorum. animae ipsorum. 

non intrabunt in domum 

domini. z 

5. Quid facietis in die 5, Quid facietis in die 

mercatus et in die , solemni, in die 

sollemne domini festivitatis Domini? 

6. propter hoc ecce ibunt 6. Ecce enim profecti sunt 

ex infelieitate Aegypti. a vastitate: Aegyptus 

et suscipiet eos Memphis congregabit eos, Memphis 

et sepelivit eos Machmas. sepeliet eos: desiderabile 

argentum eorum interitus argentum eorum urtica 

possidebit et spinae haereditabit, lappa 

in tabernaculis eorum. in tabernaculis eorum. 
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7. Venerunt dies ultionis tuae 7. Venerunt dies visitationis 

venerunt dies perditionistus venerunt dies retributionis: 

et male tractabitur istrahel. scitote Israel stultum 

sicut profetes qui extitit prophetam insanum 

homo spiritalis. a virum spiritualem, propter 

multitudine iniquitatum multitudinem iniquitatistum, 

repletus insaniae. et multitudinem amentiae. 

Mas nun den Werth diefer Fragmente betrifft, fo ift 

vorerf ind Auge zu faffen, daß hier ein Product vorliegt, 

welches Thon aus diplomatifhen Gründen wenigftend dem 

VI. Jahrhundert angehören muß. Infofern gewähren diefe 

Fragmente jenes literärifche Intereffe, welches jeder Urs 

theilsfähige beim Auftauhen unbefannter Denfmale ver 

Vergangenheit zu haben pflegt. 

Allein weit höher als diefer generelle fteht der fpeciell 

theologische Werth diefes ehrwürbigen Fragment's der Ver: 

gangenheit, weldhes eine der älteften lateinischen Verſionen 

des alten Teftamentes bietet, deren Einfachheit ja gewiffers 

mafen Rufticität auf jene Zeit des werdenden Ghriften: 

thumes hinweist, weldhe das Verbum Dei scriptum hoch 

haltend, Nichts wollte, als daß jedem ermöglicdet würde, 

aus jener Quelle des Heild zu fchöpfen, wie Tertullian 

in jener claffifhen Etelle „Adversus gentes C. XVII“ wo 

er-auf die Entftehung der Septuaginta hinweist, bezeichnend 

fagt: „Sed quo plenius et impressius tam ipsum quam 

disposiliones ejus et volunlales adiremus, instrumentum 

adjecit lilteraturae, si quis velit de Deo inquirere, et 

inquisitum invenire, et invento credere, et credilo de- 

servire“. 

Daß mit der Ausbreitung des Chriftenthumes aber 

bie Nothwenvigfeit einer lateinifhen Verſion für jene ber 

Nömifhen Zunge ſich Bedienenden, nothwendig ward, ift 
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einleuchtend, da die Septuaginta doch für Tauſende von 

Chriſten, und eben für die ärmere Vollsklaſſe ein vers 

Ichlofjenes Bud blieb. Denn fo wenig heute zu Tage in 

der neuen Welt Alle ein Franzöſiſch geſchriebnes Bud 

zu lefen vermögen, fo verbreitet aud) diefe Eprade ift, fo 

wenig verftund in der alten römischen Welt das Volk in 

feiner Mehrzahl die griechiſche Sprache, obſchon dieſe, wie 

fattfam befannt, das war, was heut zu Tage das Frans 

söftjche ift. 
Diefes der Urfprung jener uralten lateinifhen Vers 

fionen, deren eigenthümlidhe Beihaffenheit im Verhältniſſe 

zu tem UÜrtert und der Septuaginla jeden Schriftforſcher 

unwillkührlich feffelt, und an jene Auguftinifche Itala ers 

innert, über deren eigentlihen Weſenheit bis heute noch 

Niemand ind Reine fommen Fonnte, weßhalb auch jede 

Entdeckung eines Etüdes einer jo uralten Berfion jeder 

Zeit ein Stein zum Weiterbau in der Frage ift: Weldes 

eigentlich dad Original oder die Itala fei, eine Frage die 

übrigens nie ganz zum Abſchluß gebraht werden dürfte, 

nachdem nun einmal durch die in ver Kirche zur Geltung 

gefommene Bearbeitung des hl. Hieronymus die alten Ber: 

fionen zu Grunde giengen, wozu namentlid der Gebrauch 

des Refcribierend ded Pergamented „Codices palimpsesti“ 

ungemein viel beigetragen haben mag, da allerdings durch 

den kirchlichen Gebrauch der Hieronymianifchen Bearbeitung 

jene alten Berfionen für die damaligen Befiger ihren 

Werth verloren. 

Anderſeits fonnte man fi aber wohl um fo leichter 

zu. jolden Umſchreibungen entfhließen, als immer nur 

einzelne Echriften, nie das Ganze vertilgt zu werben ſchien, 

durch welche Praxis man zugleich dem befannten Conſtantino⸗ 
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politanifchen Goncilien Beſchluß genügt zu haben glauben 

mochte, der ein allgemeines Verbot Eremplareder Bibel 

zu referibieren gegeben hatte. 

Indem auf diefe Weife die lateinifchen Urüberfegungen 

der Bücher des alten Teſtaments faft gänzlich zu Grunde 

giengen, gieng aber auch — abgefehen von dem critifchen 

Werthe, den jede Ueberfegung für das Driginal hat — 
eine Erläuterungsquelle für das Verſtändniß und für die 

Erflärung der älteften lateinifhen Väter verloren, die oft 

mals ſchmerzlich entbehrt wird. 

Jeder Beitrag, der demnach zur Ergänzung des Vor; 

handenen, oder zur Wiederherftellung des Verlornen — gleich. 

viel innerhalb oder außer der katholiſchen Kirche geſchieht, 

fann nur mit Freude aufgenommen werben, fomit auch 

die Arbeit Ranfes, der diefe Fragmente wirklich recht tüchtig 

bearbeitet hat, und überdieß in der Bearbeitung lediglich 

den objectiven Standpunft fefthält, fo daß man faft Alles 

was er jagt — auch als Fatholifher Theologe unterfchreiben 

fann. 

Ranfe fpriht nun Gap. 2. „De antiquae latinae sacr. 

liter. versionis inleritu* und deutet an, daß nad dem 

Zeugnifje oder bejjer nad) den Klagen der Väter die lateis 

nifche Ueberfegung der heil. Echrift am Ausgange des Aten 

Jahrhunderts durch die Abfchreiber fo verdorben gewefen 

fei, daß der h. Hieronymus ſich an eine neue Ueberſetzung 

wagte, welche anfänglich Viel getavelt, nah und nad)... 

„ad summum auclorilalis ecclesiaslicae fastigium“ gelangte. 

Quo faclum est — fährt er fort — ut paucis quibusdam 

scripturarum parlibus exceplis, quas Ecclesia Romana usque 

ad hunc diem secundum anliquam versionem legere con- 

suevit, i. e. Psalterio, libris Sapientiae, Ecclesiaslici, Maccg- 
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baeorum, nonnullis librorum Estherae ac Danielis capitibus, 

epistola Jeremiae et propheta Baruch, illa ipsa, qua ante 

Hieronymi aetatem quicunque laline loquebanlur Christiani 

usi sunt, versio non solum ex consueludine sensim sen- 

simque in desueludinem abieril, sed temporum injuria 

fere tota disparuerit.“ 

Er behandelt dann Gap. 2 die Frage: „Quid viros 

doctos sd reslituendae illius versionis conatum impulerit“ 

und führt die Meinung von Blandini auf, der fi deß— 

halb fo viele Mühe gab, weil er annahm: „illam prineipio 

nascenlis ecclesiae a— nescio quo — Apostolorum aequali 

sapienter esse elaboratam.* Es ift dieſes reine Conjectur, 

die dem Profeſſor Ranke mit Recht ebenfoviel gielt als 

jene frühere Anficht des Iſaac Voſſius, der in feiner Ab; 

handlung „De Sibyllinis oraculis* c. XIII. conjecturierte, 

daß die lateinische Lleberfegung des alten Teftamentd vor 

apoftolifchen Urfprungs fei. Dagegen ftimmt er jenen 

bei, die einen befonveren Werth der Itala in dem Umſtande 

ſuchen, daß ſich die Väter derfelben fo oft und erfolgreich 

in ihren Schriften bedientten, und nod mehr dem bereits 

300 Sahre alten Ausſpruche des Flaminius Nobilis, jenes 

berühmten Interpreten der Septuaginta und Bibelmanned 

im wahren Wortfinne: „magno doctos piosque homines 

desiderio aflectos fuisse, illam qua latini palres ante beati 

Gregorii tempora privalim publiceque ad fidei doctrinam 

moresque formandos usi essent, versionem inlegram le- 

gendi: quippe sine qua praeclarae illorum lucubrationes 

vix aut ne vix quidem percipi interdum possent.* Diefer 

Grund ift auch, wie ſchon früher angedeutet, der gewidhtigfte, 

abgejehen von dem influffe, den die vollftändige Itala 

auf die Terteritif der Bibel üben würde, worüber die Aus: 



einer Versio Antehieronymiana des U. T. 413 

fprüche Mill's, Mai’ und Tiſchendorf's angeführt werben. 

In dem 3. Gapitel wird die Frage erörtert: „Quid 

potissimum in restituenda illa a viris doclis praeslilum 

sit?“ und werden hier die Verdienſte Martianay’e 

(Vulgata antiqua latina et Itala versio Evangelii secundum 

Matthaeum et epist. canon. Jacobi. Paris 1695.) Saba; 

tier’s (Bibliorum S. lat. versiones. Remis 1743. Paris 1751.) 

Blankini’s (Evangeliarium quadruplex lalinae versionis 

antiquae seu veteris Italae. Romae 1749), ſowie des uner. 

müdlihen Tiſchendorf's (Evangelium Palatinum ineditum. 

Lipsiae 1847 u. s. w.) aufgeführt, und zugleich beflagt, 

daß für das alte Teftament jo wenig übergeblieben fei: 

„Nam e tota librorum Vet. Test. historicorum serie praeter 

librum Esther, e MS. Corbeiensi a Sabaterio editum et 

cantica, quae Exod. XV. Dt. XXXII et I. Samuel II legun- 

tur in compluribus MSS. obvia et post Blanchinum a Sa- 

baterio edita, nihil ad nostram aelatem pervenit. Psalmorum 

quidem plures uno codd. veluslissimi superstiles sunt, 

sed Jobi, Proverbiorum, Ecclesiastae atque Cantici canti- 

corum versio antehieronymiana aetalem non tulit; nec 

magis si nonnula Jesaiae, Habacuci, Jonae ei Jeremiae 

capita, quae vel Thomasius vel Blanchinius vel Sabaterius 

ediderunt, et fragmenta quaedam, quae nostro saeculo 

Federus in codice rescripto Herbipolensi repperil atque 

eruit, Munterus vero publicavit, exceperis, prophetarum 

antiqua interprelalio supersles est. 

Anlangend legtere Bragmente, jo befam die 8. Unis 

verfität Wirzburg mit den Handfchriften der hiefigen Dom; 

bibliothek im Jahre 1803 einen Cover des h. Auguftinus, 

deſſen Gommentar über 32 Pfalmen enthaltend, welder 

im Iten Jahrhundert über eine Handſchrift, die im älteften 
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Uncialdarafter gefertigt eine Antehieronymianifche Berfion 

der Propheten enthielt, — gefchrieben wurde. 

Der damalige Oberbibliothefar Geiftlihe Rath Dr. 

Michael Feder fuhte nun, fo weit ihm immer mit dem 

Auge möglid, die Urſchrift zu entziffern, was um fo merk— 

wiürdiger ift, ald Feder im 19ten Jahrhundert der erfte 

war, der nad) den wenigen DBorgängern des 18ten Jahr— 

bunderts, fein Augenmerf auf eine folde Arbeit warf. 

Bereitd im Jahre 1808 warb über das Refultat biefer 

Arbeit in dem Buche des vormaligen Domftifts-Arhivard 

J. A. Degg „Berfud einer Korographie der Erz und 

Großherzogl. Haupts und Reſidenzſtadt Würzburg. J. Bnd. 

©. 361— 375" Mittheilung gemacht; indeſſen unterblieb 

die Veröffentlihung bis der befannte nordifche proteftantifche 

Biſchof Münter fie auf einer Reife in hiefiger Bibliothef 

ſah, und bat, foldye veröffentlihen zu dürfen, mas ihm 

auch Feder ohne Anftand geftattete. Die Ausgabe erfchien 

„Fragmenta versionis anliquae lalinae antehieronymianae 

prophetarum Jerermiae, Ezechielis, Danielis et Hoseae 

— e codice rescripto bibliolhecae Universitalis Wir- 

ceburgensis. .. Hafniae 1819. 4°. 

Mas nun namentlich Sabatier’d Bemühungen anbelangt, 
fo äußert fih Ranfe Gap. 4 „Qua in re excellenlissimi 

resliluloris summus error existal* daß durch die vielen 

Entdeckungen und Herausgabe alter Echriftwerfe, die bie 

Welt dem Cardinal Angelo Mai zu danfen hat, Sabe— 
tier (qui „improbi illius qui omnia vincit laboris indefes- 

saeque industriae ac sedulilaliis exemplum omni aelali 

venerandum praebuerit*) vieler Ergänzungen bevürfe, ins 

deſſen ih in feiner Ausgabe aud Vieles ald Fragmente 

ber Itala aufgeführt finde, was er nur in feinem Eifer für 
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Herftellung feined Werkes, wohl durch feine critiſchen Nors 

men manchmal irre geleitet, als ſolche Ueberbleibſel aufnahm. 

Diefe Anfiht Rankes ift ganz richtig. Denn man 

würde fehr irre gehen, wollte man glauben, die Kirchen— 

väter und Kirhenfchriftfteller hätten bei ihren Citaten 

immer nad einem vorliegenden Eremplar der 

Bibel ihre Etellen aufgeführt! Sie citierten die Stellen 

eben auch aus dem Gedächtniſſe, wie dieſes 3. B. jeder 
geübte und tüchtige Prediger heute noch thut und thun 
muß, wenn ihm eine verfhwommene, matte, oder verfüßelte 
Üeberfegung der Bibel — wir erinnern nur an die Allioli’fche 

— nit zufagt. 

Im 5. Capitel „Quibus maxime studiis restilulionis 

opus sit promovendum*® gibt nun Ranfe indem er Saba— 
tier’d Behlgriffe im Weiteren ausführt negative Regeln, 

nad denen bei der Reftitution der Itala verfahren werden 

muß. Uns dünft aber, daß aud die höchſt forgfältigfte 

Benügung der Väter nie ein fihred Fundament zur Hers 

ftellung des Textes, namentlih für das alte Teftament, 

geben werde, fondern daß hier nur dad Auffinden alter 

biblifher Handſchriften eine neue Bafis bieten 
könne. Zwar ift nicht wahrfdeinlih, daß nod viele uns 

verjehrte Codices vorhieronymianifher Verſionen des alten 

Zejtaments, in ven Bibliothefen unediert vorhanden feien, 

aber höchſt wahrfgeinlid, ja gewiß, daß noch viele referibierte 

Codices vorhanden fein müffen, deren Urfchrift ſolche 

vorhieronymianiſchen Verfionen enthielt, zu deren Wieders 

auffinden eben Zufall, Glüd, gute Augen, die Giobertiſche 

Zinetur und Ausdauer gehören ! 

Wenn z. B. Manfe, wie oben angeführt, erwähnte: 
». » . Proverbiorum .., versio antebieronymiana aetatem 
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non tulit“ fo ift es interefjant, zu wiffen, daß der talent 

volle junge Mone bei der Bearbeitung feines refcribierten 

Plinius wirflih auf ein Fragment verjelben fam. „Deni- 

que“ — fagt er in feiner fehr inftructiven Edrift: „De 

libris palimpsestis tam latinis quam graecis. Carlsruhae 1855. 

Pg. 49“ nos versionis ante Hieronymi aulhenlicum frag- 

mentum in eodem codice Hieronymi bibliothecac monasterii 

ad S. Paulum in valle Lavantina Carinthiae invenimus, ex 

quo codice rescripto C. Plini Secundi naturae historiarum 

fragmenta edidimus. Quod fragmentum saeculo V con- 

scriptum libri proverbiorum Cap. XV. v. 9—26, Cap. XVL 

29—33, Cap. XVII. 1—12 continet et praecipue idcirco 

prae omnibus versionibus insigne est, quarum cum nulla 

alia consenlit, quod est pars versionis ex hebraico ser- 

mone in latinum Iranslatae (??). Duo sunt folia nunc 

mulilata, quae inlegra longitudinem 0,3” et laliludinem 

0, 18” mensurae franco — gallicae habebant, literis 

majusculis uncialibus majoris formae conscripta saeculo 

quinto. Singulae paginae vicenis binis lineis sive versi- 

bus sunt exaralae ; maxima linea 31 literas, minima 9 fere 

conlinet.“ 

Ginige Verfe mögen ald Probe gelten, und beweifen, 

daß dieſe Lleberfegung weit befjer als jene der Bulgata ift. 
C. XV. 

10. Disciplina hominis sine malitia denoscitur pre- . 

tereunlibus, nam qui oderunt correplionem 

moriunlur turpiter. 

11. Inferi et mors manifesta apud Deum, quomodo 

non eliam corda hominum. 

12. Non amabit indisciplinatus corripientes se, et 

cum sapienlibus non conloquelur“ u. ſ. w. 
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Die Herausgabe der Fragmente felbft belangend, fo 
gab Ranfe einen genauen Abdruck der einzelnen Eeiten 
und der auf ihnen befindlihen Columnen — gleihfam 
als Facſimile des Ganzen, infoweit die Druderei mit den 

entjprechenden Bormen verfehen war, indefjen er behufs 

des critiſchen Gebrauchs dieſer Fragmente 

a) die Septuaginta nach Tiſchendorf's Ausgabe, 

b) die entdeckten Fragmente, 

c) Antiqua versio lalina ab Hieronymo emendata, 

d) Hieronymi Vulgata nova 

in 4 Columnen neben einander ftellte, dagegen in den An: 

merfungen jene WBäterftellen gab, in welchen eine oder die 

andere Etelle der treffenden Propheten aufgeführt wird. 
Das critiſche Endrefultat diefer fleißigen und umſich— 

tigen Arbeit ftellt Ranfe mit den Worten feft: 

a) Triginta sex esse locos in quibus Fragmenta 

nosira ab omnibus, qui sunt, graecis codicibus 

V. T. recedant. Quod vero ad nominalissimos 

codices speclat, praeter illos videmus 

b) XXXIII locos, in quibus diversa exhibeant et a 

Valicano et ab Alexandrino, 

c) XVII aulem, ubi cum Alex. faciat contra Vat,, 

et XIX, ub cum Valic. conspiret contra Alex. 

d) denique, ubi tum ab illo tum ab hoc dissident, 

ibi illa haud raro cum iis codicibus minusculariis, 

pui in edilione Holmesiana numeris 22, 26. 49. 

153. 311 insigniuntur, cernimus convenire, ila 

tamen ut nonnulis aliis in locis ab iisdem dis- 

sentiant, 

Qua in re, ut quae mihi videantur esse gravissima 

breviter eloquar, primum novarum leclionum varianlium 
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numerus non exiguus nobis praebetur; deinde quod ad 

accuralam codicum MSS. notiliam attinet, fragmentis nostris 

neque eorum conjectura qui anliquam versionem lalinam 

magis ad codicem Alexandrinum accedere quam ad Vali- 

canum arbitrati sunt, fulcitur, neque aliorum opinio 

confirmatur, qui Valicano illam similiorem esse quam 

Alexandrino existimaverunt. In multis enim illa quum 

ab allerutro dissidere animadverlimus, in mullis eadem 

cum alteroutro facere videmus; ila ut ulri propinquius sint 

conjuncla dici nequeat. 

Aus einem verhältnigmäßig fo Feinem Fragmente 

ergibt ſich ſofort abermal vie Wichtigkeit dieſer alten latei— 

niſchen Verſionen. 

Anlangend die Gloſſen — ſo haben ſolche, wie uns 

wenigſtens ſcheint, einen eigentlich theologiſch exegetiſchen 

Werth eben nicht, allein ehrwürdig ſind und bleiben ſie 

durch ihr Alter, wie denn auch die Abfaſſung derſelben 

einen beleſenen Schreiber verrathen. 

Zu Oſeas 8, 1 las Ranke die Gloſſe: [„inimicum 

persecuti sunt sibi] quod ipse sibi inimicum excit (at a) 

liter LXX sic velainus.* In der Nota fagt Nanfe: „Fa- 

teor me in legendo hoc nomine diu incertum haesisse, 

ita ut aliud quoddam illis literis expressum esse suspicarer : 

sicut latinus; sed hoc nec characleribus nec celerorum 

glossae verborum sentenlia tanlopere commendabatur, 

quanto quod supra posui velainus sive, si quae lineola 

Iransversa disparuisse recte mihi videbalur, velatinus; 

qui vir secundum hanc glossam s. scripturae vel saltem 

Hoseae prophelae velus interpres, quum tot saeculis quod 

sciam prolinus velalus fuerit, nominis mirabilem vim ... 

comprobavil.* 
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Allein das ganze Argument fcheint fih am Ende auf 

ein irrige® Lefen zu bafieren. Abgeſehen daß der Name 

Belainnd oder Velatinus in der driftlihen Kirche 

und in der Literaturgefchichte ein nie vorkommender ift, fo 

gibt die mögliche, von Ranke felbft angeführte Lefeart 

„sicut latinus* die nahe liegende Wermuthung, daß der 

Gloſſator die Lefeart der Septuaginta — gleichviel nad 

welcher Form, dem lateinifchen Tert entgegen fege, fomit 

fagte: daß anders die LXX — fo aber „inimicum perse- 

euli sunt sibi* der lateinische Tert lefe: „aliter LXX sie 

vero lalinus (scilicet textus).“ 

Im Uebrigen märe herzlich zu wünfchen, daf der Schluß 

des Verfaffers zur Wahrheit mürde: „Ceterum fieri potest 

ut ab iis, qui ad bibliothecas sedent commodoque ad 

membranarum scrinia adilu fruuntur, vel aliorum versionis 

anliquae codicum, vel ejusdem, cujus aliqua folia ut inve- 

nirem mihi contigit, alia eliam fragmenta detegantur. 

Antiquae enim versionis codices postquam Vulgala nova 

in ecclesiis introducta fuit ad libros compingendos facillime 

adhibebantur. Jlla vero folia nostra quum codici cuidam 

agglutinata fuerint, qui judicibus archaeologis (?) saeculo 

circiter decimo quinto compacius est, ipsa lestanlur, 

originale cujus olim fuerunt volumen sero demum 

tempore dilaceratum fuisse; unde ezxspectatio oritur, 

fore ut si illius aliqua folia ad parandas aliorum co- 

dicum compacluras adhibita sunt, ea futuro tempore 

itidem inveniantur. Quod ut feliciter eveniat, quoniam 

quo major fuerit manuscriptorum copia allata, eo clarior 

his rebus lux affundelur, eliam alque eliam opto.“ 

Allein daß feit der Verwüftung der Stifts⸗ und Klofter- 

bibliothefen ein großer Theil dieſer Fragmente durch Macus 
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lierung für ewig verloren fei, ift nur zu gewiß, obſchon 

vereinteds Suchen immer noch mande Entdedung maden 

mag, nicht nur für die Itala, fondern auch für Liturgie, 

dem in der Kirche fortlebenden Worte Gottes ! 

Eo befand fi erft vor 2 Jahren in der Hand eines 

Juden aus dem Wallerftein’fchen ein Feines Octav- Papier: 

manufcript, 24 Blätter ftarf, enthaltend eine werthlofe „Histo- 

ria de bta Virgine,* Blatt 24 fand ſich die barbarifche Unters 

ſchrift: „Scripta est historia hec jussu precibusque vene- 

rabilis Dne Dne Dorothee Castelrmurerin per me Joannö 

Simöe Trophero natũ in cenobio Scli Divique Joannis 

baptiste Valli in monaslerii Anno Christi 1509 quindecimo 

ealendas Januarias finita — .. — Ihr ſchloß fih eine 

10 Blätter ftarfe „Historia de Scta Dorothea“ an. 

Allein dieſes werthlofe Manuſcript war bei feiner 

Anfertigung in ein koſtbares Pergamentblatt des Bten Jahrs 

hunderts eingeheftet worden — welches, urfprünglich 11 Zoll 
body, faft 7 breit, — das erfte Blatt eined Sacramenla- 

riums bildete mit der in Quadratcharafteren befindlichen 

Ueberſchrift: 

In nomine Domini nostri IHV 

XPI Et salvatoris MVNDi 

Incipit Liber Sacramentorum 

Ecl. Orationis ANNI 

Circuli Orationes 

Et Preces DMIS 

Bon diefem in Angelfächfifcher Halbeurfive gefchriebenen 

Blatte, welches natürlich auf der Außenfeite feit 1509 fehr 

abgenugt worden war, nahm der Echreiber dieſer Zeilen 

(da ein Anfauf an dem Ungebote des Befigerd fcheiterte) 
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ſchnell eine Abſchrift, die hier ftehen möge zum Beweife, 

wie werthvolle Fragmente noch zufällig auftauchen fünnen. 

.. „se obtenenle et te remunerante perveniat illuc 

plebs ad quesila per gratiam, ubi te caelis com- 

paralis ipse vidit in gloriam; quod ipse. 

Benedictio de Innocentibus. ') 

Benedicat vobis Dominus Deus noster alque animas vestras 

corporaque sanclificet; Et qui sacris pueris martyrii gra- 

tiam praestilit, eliam vobis indulgentiae munera largialur. 

Dans vobis in labore ..., in opere virtutem, in connatu 

prosperitalem, in consummalione justiliam ; et illam vobis 

tribuat astuliam mentis, quae non jam alimenlum disiderat 

laclis, sed solido cybo refecta proficiat in praeceplis; quod. 

Suscipe sancta Trinitas hanc oblationen, quam tibi 

offero pro imperalore nostro ill.. et sua venerabili prole, 

pro stratu?) regni Francorum et pro omni populo Chri- 

sliano ; pro abbate nostro et nosirae congregalionis salute; 

pro omnibus in XPO fratribus et sororibus nostris, pro 

elemosinis, vel agapes nobis facientibus, pro is eliam, 

qui se in nosiras commendavere horaciones, et qui nostri 

memoriam in suis conlinuis oraltionibus habent; ut hic 

veniam recipiant peccatorum et in fuluro premia consequi 

mereantur eterna. P. Dnm. 

Gewiß für die alte Liturgie eine Perle, wie Ranfe’s 

Fragmente eine ſolche für die Eregefe find. 

Wirzburg. Dr. 4. Rulanv. 

1) Im Originale roth und abbreviert: BC de INNOCEN — 

Natürlich find im Abdrude alle Abkürzungen aufgelöst. 

2) Wahrſcheinlich „pro statu“ oder „pro prosperatu.“ 

Tpeol. Duartalfgrift. 1857. I. Heit. 28 



11. 

Recenſionen. 

Dr. S. €. Movers: Die Phöntzier. a) Religion und Gott— 

beiten der Phönizier. Bonn 1841. b) Politifche Ge— 

ſchichte und Staatdverfaffung. Berlin 1849. c) Geſchichte 

der Golonien D. 1850. d) Handel und Schifffahrt D. 

1856. Pr. 20 fl. 21 kr. 

Eine dem Raume dieſer Zeitfchrift entfpredhende An— 

zeige der voranftehenden Unterfuhungen, die in längeren 

Zwifchenräumen erjhienen find, dürfte außer der Wichtig— 

feit dieſes Volfes, das mit dem Altteftamentalifchen in nächfter 

und unmittelbarer Verbindung fteht, auch dadurch gerecht- 

fertigt erfcheinen, daß diefelben, unſers Wiffens, noch nicht 

vom theologischen Gefihtspunfte gewürdigt worden find. 

Moverd hebt mit der „Religion ver Phönizier” an, 

feine Grundanfhauung über dieſelbe läßt ſich im wefent: 

lihen alfo zufammenfaffen: die phönizifhe Religion fei 

ebenjowenig wie die hebräifche von Haus aus Naturreligion, 
erft allmälig wurden die reineren Ideen einer älteren Re— 

ligionsftufe verbunfelt, nie völlig vertilgt (168). Die Phös 

nigier, ein femitifcher Volksſtamm (1), eigneten ſich nad, 

ihrer Einwanderung in Ganaan, zu einer Zeit die über den 
Anfang der Geſchichte hinausreiht, den Naturdienft ver 
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Einwohner an, in welchem vie Naturfräfte mythiſch pers 
fonifieirt wurden (148 f.). Die Gottheit wurde nad; menſch— 

licher Analogie ald Mann und Weib gedacht, jedem werben 

diejenigen Kräfte und Erfcheinungen in der Natur zuges 

theilt, die feinem Geſchlechte am angemefjenften find (149); 
[hwerer fei ed jedoch, die Grundidee der weiblichen Gott⸗ 
heiten zu unterfcheiven und zu vermitteln (559). Heroen- 

dienft ift nicht blos bei den Phöniziern, fondern durchaus 
bei allen Drientalen unerweislich, ebenfo fremd ift denfelben 

das ſideriſche Element, was die Klaffifer hier widerſprechend 

bezeugen, beruht auf Unfunde und Mißverftänpniß (536). 

Durch Handelöverbindungen und Colonien braten vie 

Phönizier ihre Gottheiten nah Egypten, Aſten und Gries 

henland, insbefondere fann der Einfluß der phönizifchen 

Religion auf die griechiſche micht bedeutend genug ange 

ſchlagen werden (48), aber auch die Phönizier eigneten ſich 

vieles aus der griechiſchen Mythologie an, dadurch entftan- 

den die mixta composita: Baalsaturn, Baalmars (184) 

u. ſ. w. Mit der Herrfhaft der Affyrer in Vorderaſien 

erlitt das phöniziſche Götterweſen eine bedeutende Umge—⸗ 

ftaltung durch Aufnahme von aftrologifhen Elementen; eine 

gänzlihe Veränderung hingegen trat mit der chalväifchen 

und perfifchen Weltmonardie ein: Chalväer Phönizier Pers 

fer taufchten ihre Gottheiten und religiöfen Vorftellungen 

ein; überall ſchmolz dergeftalt die femitifhe Religion mit 

ber affyrifch-perfifchen zufammen (73). So ift Belitan ge 

wöhnlicy El benannt und urſprüuglich derfelbe mit Jehovah 

(312), die höchſte Gottheit der Semiten, nad) eingetretener 
Reflerion über ven Planetenlanf der höchfte Planet Saturn 

geworden, in der jüngern morgenländiſchen Aftrologie mit 

gänzliher Veränderung feines Grundbegrifis ein Unglücks— 
28* 
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planet (310). Der aſſyriſch-chaldaiſche Moloch verbindet 
fihh durch Theofrafie (301) mit El» Satum (315) und 

verwandelt fi Hinwieder im punifchen Dyonifos (325) ; 

fein Stern ift der Feuerplanet Mars, endlih nimmt er im 

Durchgang zum fyrifhen Naturdienft den Charakter ver 

unzüdtigen Mylitta an. Der tyrifhe Zeus Baal, der in 

Samarien und Jerufalem verehrt wurde und mit Herafles 

einerlei ift, tritt fpäter ganz in Hintergrund, und wirb ba 

fein Reich vollends endet, nady Wanderung aus dem phö— 

nizifchen in das egyptifhe Pantheon (525) fogar ein böfes 

Mefen: der Dämon. Ihm zur Seite fteht unter den weibs 

lichen Gottheiten: Aſchera ein in einer Säule verehrtes 

Idol, der Movers zuerft eine jelbftftändige von der Aftarte 

verschiedene Exiſtenz im afiatifshen Olymp vindicirte, bie 

aber der neuefte Erflärer des Buches der „Richter“, wie 

es und fcheint, mit Recht ftreitig macht. Der Gegen 

part zu Moloch ift die Fenergöttin Melehet (609), die 

ſidoniſche Aftarte, die alte aſſyriſch-perſiſche Kriegsgöttin 

Tanais, der als Dido die Erbauung von Karthago zuges 

ſchrieben wird (620), in der Bermifhung des phönizifchen 

und fyrifchen Eultus wird fie der Planet Venus (607) und 

verwandelt dort, wo fie mit der vorzugsweiſe verehrten 

Mylilta zufammentrifft, nach allen Spuren ihren Charafter 

in jenen der legteren (615. 631) u. f. w. 

Jede Darftellung der heivnifchen Religionen muß von 

der Frage: wie der Polytheismus urfprünglid aus dem 

Monotheismus entftanden fei, ihren Ausgangspunkt nehmen, 

wer diefe nicht befriedigend löst, wird kaum eine haltbare 

Anjhauung des Heidenthums aufftellen. Das alte wie 

neue Teftament gibt hierüber nie genug zu würbigende Auf 

ihlüffe; denn dag man mit der Vorausjegung des gegen: 
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feitigen Götteraustaufches durch Handel, Golonien, Unter: 
werfung nicht ausreihe, wird niemand verfennen. Movers 

hat nicht für nothwendig erachtet, ven Epuren der heiligen 

Schrift nachzugehen und was fie berichten auseinander zu 

fegen; hiedurch gefhah es, daß viele wefentlihe Etüde 

feiner Unterfuhung über die Religion eines fo alten Volkes 

leer auögegangen ; wir meinen: das Opferwefen, die Magie, 

die Mythen, welche fih auf die Schöpfung, Fluth u. f. w. 

beziehen; nicht einmal das Verhältniß der A. T. Religion 

zur phönizifhen ift im Zufammenhange erörtert worden, 

wiewohl aus zerftreuten Bemerfungen Fein Zweifel über 

die Anficht des Verfaſſers hierüber obwalten fann. Da ge 

rade hierin Moverd am ftärfften von der Wahrheit abirrt, 

und anderfeitd gerade dieß für eine richtige Beurtheilung 

der fraglichen Unterfuhungen maaßgebend ift, jo muß eine 

gedrängte Zufammenftelung derfelben zur Orientirung hier 

nothwendig einen Bla finden. Movers verfihert S. 315: 

er nehme feinen Anftand, den Mofaismus in Zufammen- 

hang mit dem religiöfen Ideenfreis der ſprach- nnd ftanıms 

verwandten Völker zu bringen und ihn „für eine Vered— 

fung des vorderaftatifhen Saturndienftes (da aber Saturn 

nad ©. 400. 401 Molody ift: alfo des Molochdienſtes) 

anzufehen; aus dem fih dann unter Mofed der Jehovah— 

bienft herausgerungen. Die mofaifhe Religion ift zwar 

feineswegs als eine Entwidlung aus dem Heidenthume zu 

betrachten, fondern im inne der heil. Schrift für eine 

Reftitution, der reineren Gottesverehrung der älteren Zeit, 

welde zu verfchiedenen Zeiten mehr oder weniger getrübt 

war. Zuerft nad biblifhen Nachrichten bei Abrahams 

Voreltern in Chaldäa (Gen. 31, 19—29. Jos, 24, 2 f.); 

fpäter in Bolge ihrer Einwanderung durch Aneignung des 
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Eultus der Landesgottheiten Paläftinas; hier galt ver 
EL Eljon des Königs und Priefterd von Ealem für ven 

Hebräergott, und die Stammväter des hebr. Volkes opferten 
an den Eultusftätten der Banaaniter, wo ein heiliger Baum 

eine heilige Quelle oder Betyl fi befand (8), fo opferte 

3. B. auf dem heil. Berge der Jebufiter Abraham (670). 

In weit bedeutenderen Maafe gefhah dies als die hebräi« 

fhen Stämme nad Egypten verpflanzt von einem hier 

angefiebelten phönizifhem Stamme Hykſos ©. 315 — 

den @ultus des Moloch und Kijun fennen lernten, ben 

fie mit dem Jehovadienſte verſchmolzen aud in PBaläftina 

noch lange beibehielten. Das mofaifhe Geſetz verpönte 

zwar die roheften Formen des Naturbienftes 3. B. das 

abgeftugte Barthaar, welches der dem Moloch Geweihte 

als priefterlihed Abzeichen trug (36), die unzüchtige Eitte 

im Eulte des phönizifhen Herafles, wonach feine Verehrer 

weibliche, die Weiber männliche Kleider anlegten, nahm 

aber andere mit weifer Nachgiebigfeit unter Mopvififation 
auf (453) wie: die Heiligung der Knäblein durd die Bes 

fhneidung, ein Prärogativ gegen die dem Saturn zu Ehre 

gefhehenen Erfeftionen (315), eine Sitte ver Weihung 

an Saturn, die mit dem Molochdienſte nad Egypten fam 

(362. 3); die Heiligung der Erftgeburt, die al8 Imänderung 
ber Opferung der Finder an Moloch anzufehen ift, wie 

dieß aus der Phraſe „Hindurdgehen lafjen Yayrı“ vie für 

beide Sitten gemeinfam gebraudt wird, und aus Ey. 20, 26 

hervorgeht, wo der Profet ausprüdlicd, behaupte, daß vie 

Sfraeliten in Egypten alle Erftgeburt dem Moloch weihten 

(328) ; nicht minder fege die Eubftitution der Leviten ftatt 

ber Erftgeburt voraus, daß früher die Erftgebornen zum 

Hlerodulendienfte der Molochheiligthümer verwendet waren 
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(363). Zu diefen Ueberbleibfeln eines phönizifchseguptifchen 

Molochdienſtes, die fi im Hebraismus verhalten wie mande 

urfprünglid heidniſche Braude im Ehriften 

thum, rehnet Moverd den Azazel im Geremoniell ver 

großen Eühne am Berföhnungstage, den die Ifraeliten 
an Moloch als Mars-Typhon, ald anorgomwouog dar—- 

gebradyt haben (365 et 78); ein ähnliches Bewandtniß 

hat ed mit dem Opfer der rothen Kuh ald Surrogat des 

Menfchenopfers an Typhon (366) ; mit dem Sabbat und 

der heiligen Eiebenzahl (313), die in ganz Vorderaſien 

dem Saturn heilig war (315); mit der heiligen Lade als 

einer Webertragung der Eitte, die Heiligthümer des Moloch 

in einer goldenen Lade — Molochfapelle nad) Amos 5, 26 

— aufzubewahren (355); hieher gehört ferner die Anfhauung, 

das Schwein fei ein unreined, weil einer infernalifchen 

Macht geweihtes Thier (218); würdigt man ſchließlich das 

ganze Verhältnig des Jfraelitismus in Egypten zum Mo— 

lochdienſte, fo fei ed nicht im geringften unwahrjceinlid,, 

Mofes Habe durch die Anordnung des Laubhüttenfeftes 
eine den Iſraeliten befannte Sitte (der heidniſchen Sakäen) 

adoptirt und ihr eine hiftorifche Beziehung auf vas Wohnen 

in Zelten in der Wüfte gegeben (485). Wie dem älteften 

phönizifchen fei auch dem ifraelitifchen Cultus der Geftirns 

dienft fremd gewefen ; hievon finde fich feine Spur, dieſelbe 

datire fi erft feit dem Auftreten der Aſſyrer in Judäa 

unter Achas, die Mahnung Deut. 4, 19 fi von dem vers 

führerifhen Himmeldheere nicht bethören zu lafjen, beweife 

nichts, da das Deuteronomium feinem Inhalte nad) zwar 

weſentlich moſaiſch ift, feine Faſſung aber in die aſſyriſche 

Periode gehöre (63, 112. 158); was ſchon Selden und 

Geſenius für die viel ältere allgemeine Verehrung der 
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Planeten dargethan, wird nicht widerlegt, fondern einfach 

als zu gefünftelt zurüdgewiefen. — iner folden Ans 

ſchauung, welde auf einer gänzlihen Verfennung der A. T. 

Religion beruht und durch ihre Ungeſchichtlichkeit ſich felbft 

richtet, müffen wir nothwendig unfere Zuftimmung vers 

fagen. Unzählige Stellen des Pantateuh6 bezeugen, daß 

der hebr. Monotheismns dem heidnifchen Polytheismus 

entgegengefegt ift, daß Ifrael in feinen Vätern erwählt 

um der Träger desſelben zu fein, ein Zeugniß für vie 

Eontinuität diefes Bewußtfeins felbft während des Aufent- 
haltes in Egypten liege ſchon in der ausführlichen Auf— 

zeihnung der Nachrichten über die Altwäter in der Genefis 

als das Foftbarfte Erbftüf der Väter. Daß namentlich 

die ald Bundeszeihen eingefegte Befchneidung (Gen. 17. 

Joan. 7) fortwährend in Uebung geblieben, ift bezeugt 

Ex. 4, 24—26. Jos. 5, 5; noch hätte fih M. nad) Vatke's 

Vorgang auf ein fo wenig zutreffendes Beifpiel wie Ez. 20, 26 

berufen follen, wo (c. 16, 20) ver Profet die größte Vers 

irrung feiner Zeitgenofjen geißelt: die Theilnahme an den 

canaan. Kinderopfern, hätte der Profet die vor oder mofais 

difche Zeit im Auge, fo würde er dieß näher durch ein 

wefentlid nothwendiges Incifum beftimmt haben, nad) 

welhem vergebens geſucht wird. Ebenfo unbegreiflich ift 

es, wie M. den Azazel als ein Opfer für Typhon deuten 

fonnte; nad ev. 16 foll er die Entfernung der Sünde, 

die dur den zweiten als Eündopfer geſchlachteten Bod 

bewirkt wurde, fymbolifiren ; hingegen hat das Rituale des 

Sühnopferd der rothen Kuh zunächſt die Unreinheit des 

Todes einzufhärfen und die Hinwegnahme der Schuld, 

die auf dem Todſchlage laftet, bildlich darzuftellen. Die 

Ableitung der Bundeslade von den fogenannten Moloch— 



die Phoͤnizier. 429 

fapellen beruht auf einer in vielen Etüden unridtigen 

Erklärung der ſchwierigen Stelle Amos 5, 26; welden 
Vers wir ſchon darum fehr gern auf die Gegenwart des 
Profeten beziehen möchten, weil fonft die Etrafandrohung 

V. 27 in der Luft ſchwebt. Noch ſchwerer dürfte es fein 

zu beweifen, die Urfprünge des hebr. Laubhüttenfeftes feien 

in den unzüdhtigen Sakäenorgien zu fuchen, wogegen ſchon 

die Verfchiedenheit der Feftzeit (9. Juli und 8. Oftober) 

fpricht, wie unbibliſch diefe Annahme fei, erhellt aus Lev. 23. 

c. N. 29. D. 16, dort wird das Feft als ein geſchichtliches 

Erinnerungsfeft gleih dem Paffa eingefegt und erhielt 
fomit aud feiner natürlihen Grundlage nad) ald Danffeft 

für die eingefammelten Früchte die höhere religiöfe Weihe. 

Eo zieht M., welcher die Anfhauungsweife der neuen Kritik 

über die gefhichtlihen Relationen des A. T. theilt, aus 

falfhen Borausfegungen falfhe Schlüſſe und legt ven 

Schriftftellen oft geradezu das entgegengefegte von dem 

bei, was fie berichten; eine Methode die natürlich ſchon im 

Prinzipe grundfalf if. 

b) Bolitifhe Geſchichte der Phönizier. Da 
mit diefer jene der Colonien (c) parallel lauft, fo wollen 

wir beide fynchroniftifch in unferer Anzeige verweben ; ders 

jelben werden ald Vorgeſchichte bis S. 244 Erörterungen 

über den Namen, Herkunft der Phönizier, die alten Landes— 

bewohner Paläftinas, die Stämme an der Meereöfüfte, 

Tyrus nad der zweifahen Stiftung nebft Topographie, 

vorausgefhidt, die auch für die ältefte Geſchichte Paläftinas 
einleitend werden fünnen. 

Bei der offen ausgefprodyenen Anfiht, daß die Ca— 

naaniter ebenfalls Eemiter fein, mußte M. aud die 
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weiteren irrthümlichen Folgerungen der neuen Kritif adops 

tiren, wonad der biblifhe Name des phöniziſchen Volkes 

von der lofalen Befchaffenheit entnommen und von dem 

in den Küftenniederungen gelegenen Lande auf die Bewohner 

übergegangen fei (32). anaan bezeihne nur den paläft.s 

phöniz. Küftenftrich, nie das vorherrfchend gebirgige Binnen- 

land, in dieſem Umfange war Ganaan ein objoleter Name, 

womit die Ifraeliten Paläſtina benannt hätten, che ihnen 

dafjelbe genau befannt geworden wäre (©. 19. 20) ; nenne 
die Schrift Sidon ald den Erftgebornen Ganaand, fo ber 

zeichne dieß blos feine höhere Stellung und Madt unter 

den übrigen canaanitifchen an der Meeresfüfte angeftevelten 

Stämmen ©. 90, 9. Sidon erhielt feinen Namen von 

Fiſchfang als der erften Beichäftigung feiner Bewohner 

(34); nichts fei nach biblifchen Angaben deutlicher ald daß 

die Bildung der Etämme von Etädten ausging (83), fo 

erhielt von ter Etadt Eidon der Etamm und Staat feinen 

Namen (81), die phöniz. Tradition Fennt feinen Urahn 

ded Namens, fondern eine Göttin Sidon ald Perfonififation 

der Etadt (89), Die einzelnen fogenannten canaan. 

Stämme find allmählig eingewandert, denn e8 fehle ihnen 

das Bewußtſein gemeinfamer Abjtammung (66), woher? 

gebe die Geſchichte nicht an, entjchieven fei jedeufalls vie 

Nachricht zu verwerfen, nad) welcher die Phönizier urfprüngs 
li am indiſchen oder perſiſchen Meere gewohnt, von da 
an die Küften des mittellänvifhen Meeres überfievelt 

wären (24. 25), weil fie aus einheimifchen Berichten gar 

nichts hiefür aufbringen fann (66), und aud vie altifrae- 

litiſche Anſchauung von den urjprünglihen Bewohnern 

Paläftinas dagegen ſpreche, wonach canaanitifhe Etämme 

nad der Fluth das Land befept (34), and kennen die 
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Sfraeliten und die Ganaaniter felbft, von denen jene die 
Kunde der alten Landesverhältniffe hatten, Feine vorcanaan. 

Bevölferung. Wir laffen dieß mit den hier gegebenen 

Gründen bewenden, bemerfen nur, daß neueſtens glänbige 

Interpreten der Geneſis dargethan haben, daß die, durch 

ihr hiftorifches Anjehen empfohlene Annahme einer Eins 

mwanderung vom erythräifhen Meere Gen. 10. keineswegs 

widerftreite, ja den daſelbſt mitgetheilten Nachrichten fi 

trefflidy einfüge. 

Gehen wir zur eigentlihen Gefhichte über, fo braudyen 
wir faum zu bemerken, daß wir keineswegs eine erfchöpfende 

Darftelung der Entwidlung des phöniz. Staates zu ers 

warten haben, jo lehrreich diefelbe immerhin, insbefondere 

für die alte Culturgeſchichte wäre, über vieles, worunter 

oft gerade das wichtigſte, erhalten wir feinen Aufſchluß; 

der Grund liegt hauptfählid in dem jüngeren Alter ver 

vermittelnden Quellen, theilweife im gänzlihen Mangel 

von ſolchen, worüber ſich M. öfters ausläßt, fo gefteht er, 

über 100 Jahre, die mit der Blüthe der affyrifhen Welt 

monardie gleichzeitig verlaufen, nicht berichten zu fönnen, 

als was die Nachrichten der Nachbarländer erfchließen lafjen 

(400), bei dem gänzlihen Abgang einheimischer Berichte, 

it er an fremde gewiefen, unter welden die der bibl. 

Bücher obenan ftehen. M. hat diefelben durch finnreiche 

und gefhidte Kombinationen zu benügen gewußt, und bie 

zerfirenten oft kurz angebdeuteten Nachrichten beinahe ers 

Ihöpfend zufammengeftellt, wodurd er recht dankeswerthe 

Aufſchlüſſe erzielt, do ift er auch hier nicht mit der wüns 
ihenswerthen Achtung für diefe älteften Quellen der Ge 

ſchichte verfahren, und während er Sagen und myth. 

Auctoritäten ein entſcheidendes Moment einräumt, werben 
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bibl. Nachrichten die feinen Hypothefen widerſprechen, durch 

Scheingründe in Frage geſtellt. So iſt ihm z. B. Zach.9 — 14 

ein Profet des 8. Jahrhunderts, Jes. 15 und 16 die Wieder⸗ 

holung einer älteren Prophetie, Jes. 23 eine Ueberarbeitung 

aus der erften chaldäiſchen Zeit (382. 406). Bei biefer 

Beichaffenheit der Quellen mußte die Darftellung öfters 
zu einer umfafjenden UWeberficht erweitert werden, um bie 

fragmentarifhen Notizen richtig zu würdigen. Ginzelne 

Lüden fuhte M. durch fleißige Anwendung von Etellen 

aus griechiſchen und römischen Klaffifern auszufüllen. — 

M. unterfcheidet 4 Perioden der phöniz. Geſchichte; die 

erfte vorhiftorifche umfaßt: die Entftehung und Entwidlung 

des phön. Staates bis 1600 v. C., wo Sidon als ber 

mädhtigfte Stamm des Landes erfcheint (244). Während 

bibl. Nachrichten Sidon ald den älteften und mädhtigften 

Namen der Vorzeit kennen, unterliegt es feinem Zweifel, 

daß nit Sivon fondern die Städte.des nördlichen Phöni- 

ziens diefen Vorrang in der Urzeit gehabt haben (254). 

Zur Zeit der Eroberung Paläftinas durch die Ieraeliten 

erfheint S. ald Metropole des Landes mit einem anfehn; 

lihen Gebiete, die isra. Tradition verfegte dieß in die Ur— 

zeit (2257); der Mühe diefe Behauptung zu begründen 

hat ſich der Verfaffer enthoben. Schon in diefer Periode 

begegnen wir den Beftrebungen Afiyriens (9) fi in den 

Befig Phöniziens und Paläftinas zu fegen (258), Affyrien 

habe dreimal die Grenzen feines Reiches ausgebehnt in 

der älteren mittleren und neueren Zeit, zuerft gegen 2000 

v. E., dann gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts, endlich 

in jüngerer Zeit 750 v. & Nah allen Nachrichten zu 

urtheilen, feien die zwei erfteren Herrſchaften, die glor: 

reichften Perioden des alten Ninives gewefen, und habe 
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eine volftändige Umgeftaltung in den Ländern Vorderaſiens 
herbeigeführt; ſuchen wir nad) Gründen, welche H. M. 

zu dieſer interefjanten Angabe von einer urzeitigen aſſy— 

rischen Herrſchaft bis an das Mittelmeer, (welche die 

Grundlage vieler Behauptungen des V. in der phöniz. 

Mythologie bildet,) beftimmten und welche dieſelben zur vollen 

Evidenz (287) herausftellen follen: fo finden wir das haupts 

ſächlichſte Gewicht der Lofalfagen und Mythen beigelegt, weldye 

Semiramid den äthiop. Memnon (denn Aethiopien ift 

Affyrien bei Homer ©. 287) mit der Urgeſchichte Phöniziens 

verfnüpfen (267). Hieran lehnen ſich die Berichte Kteſias 

Manetho’d, unverbädtige Nachrichten bei Eufebius und 

BDarhebräus, Gen. 10. 9 als Fragment eined Liedes, 

in dem eine Perſon der hebräifchen Vorzeit mit Nimrod 

verglihen wird (269); endlich finde fih ein anderes für 

diefelbe wichtiges Sragment Gen. 14, 1; doch müfje hier 

vieles im Dunfeln bleiben, bis es gelungen fein wird, 

die zahlreichen Infchriften auf den nod erhaltenen Sieges— 

denfmälern der altafjyrifchen Könige mit Sicherheit zu lefen. 

Wie wenig aber diefe Argumente geeignet feien, viefe Vers 

muthung zu erhärten, leuchtet von felbft ein, Kenner des 

Drientd werden leicht aus dem Gharafter desfelben den 

Urfprung der Sage bezeichnen, die weiters beigebracdhten 

Gewährsmänner haben ihre Nahrichten ohne Zweifel aus 

Gen. 14, 1. coll. Jud. 3, 8 gefhöpft — worin M. folgt 

— ihre Zeugenfhaft beruht auf dem Mißverftändnig der 

Erzählung von den öftlihen Königen, die fie mit Kuſchan 

Rifhataim, dem Könige von Aram der zwei Ströme, 

welcher Othniel befiegte, ohne weiters zu Afiyrien rechnen. 

In diefem Zeitpunfte follen (c. 227—229) die paläft. 

Stämme nad Weften gewandert fein, und unter dem 
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Namen Hyffos Egypten erobert haben. — Zmeite Periode. 

Sidon der Hauptftaat Phöniziens: 1600—1100 v. €. 

In diefe gehört das in feiner nächſten Folge aud für 

Phönizien außerordentlih wichtige, in der Weltgeſchichte 

Epoche madende Ereigniß, der Eroberung Paläftinas durch 

die Israeliten (303); was die Bibel hierüber biete, fei: 

Die Ieraeliten haben bei der Befignahme des Landes 

feine Kriege mit Phönizien geführt, die Urfahe davon ift 

in den beiderfeitigen Interefjen zu fuchen (305), es fam 

eine Ausgleihung zu Etande, die nördlichen Stämme wohn- 

ten in phöniz. Handelsftädten unter Ertheilung von Grund: 

befig gegen gewiffe Leiftungen, fo foll Gen. 49, 19 das 

Hörigfeitsverhältniß Afers fchildern, „köftlihen Waizen“ 

für die föniglihe Hofhaltung zu liefern (308); in ähnlicher 

Weiſe fchilvdern v. 14 ib. Iſſaſchar als Karawanenführer: 

v. 13 ib.; Zebulon und Nephtali ald Seefahrer bei ven 

phöniz. Handelszügen; doch verfchlimmerte fih allmählig 

dieſe in älterer Zeit feineswegs drückende Lage der Beifaffen, 

wie dies auch eine Stelle bei Ariftophanes bezeuge (in ven 

Vögeln?), wo bei dem Rufe des Kufuf „beichnittene in 

das Feld“ an die Juden zu denfen fei (314. 315), befonders 

erfcheinen die Sidonier ald Untervrüder der Israeliten 

feit vem 9. Jahrhundert, wo fie im beften Einvernehmen 

mit dem Grbfeinde Paläftinas Philiftäa ftehen (316). 

Wie wir fehen, beruht die Entwidlung der Verhältnifje der 

Israeliten zu den Phöniziern auf einer willführlihen Er- 

färung des 49. Kapiteld der Geneſis. M. theilt, wiewohl 

er dieß formell nicht ausſpricht, die rationaliftifche Ans 

ſchauung vom Jakobsſegen, wornach derſelbe ein in ben 

Mund des Matriarchen gelegtes valicinium post eventum 

ift, defjen Alter nad Momenten, die aus ihm felbft geſchöpft 
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werden müfjen, zu beftimmen fei, die wieder den Macht— 

ſpruch diefer Kritif zur Vorausfegung hat: „es gibt Feine 

eigentlihe Weisfagung” ; weßhalb wir auch auf eine nähere 

MWiverlegung diefer fomweit--e8 uns bekannt ift nur nod 

von Ritter (Aften XVI 2 Auf. p. 620) beifällig aufge: 

nommenen Grflärung, die M. aud im 3. Theile fefthält 

(d. 236) und die felbftverftändlich in geringen Aehnlichfeiten 

ihren Anhaltspunft hat, verzichten. Hieran ſchließer wir 

die Unterfuhung des Verfafferd (c. 413 seq.) über vie an 

fih jo fehr glaubwürdige Nachricht, die von Jofua beftegten 

Ganaaniten feien einem Theil nad ausgewandert und 

hätten ſich im nördlichen Afrifa niedergelafien, eine Nach— 

richt, die man bei zahlreichen zum Theil ganz unabhängigen 

jüdischen hriftlihen arabifchen und moslemitiſchen Echrift: 

ftelfern findet: für die älteften canaanitifhen Wanderzüge 

nah Afrifa erblidt M. eine Spur Num. 13, 23, wo die 

Geſchichte mit der Cage vermiſcht fei (b. 253. c. 414) 

und zweifelt nit, daß nachdem Paläftina von Joſua er 

obert worden ift, die Sanaaniter nur in einzelnen Gegenden 

zurüdblieben, die Mehrzahl der canaanitifhen Stämme 

jei direct vom Binnenlande nad Afrifa gewandert, wo: 

jelbft aus ihren Gonnubien mit den Iybifchen Eingebornen 

das Miſchvolk der Lybophönizier entftand (c. 44), von welchem 

dann weiter die Goloniften nad) Sardinien, den Balearen 

und Spanien ausgingen (c. 453; 559— 92) — eine Notiz, 

die jedenfalls beachtet zu werden verdient. In dieſe Per 

tiode gehöre außer der erwähnten Goloniftrung in Afrifa vie 

Gründung der Golonien in Eypern, und in den Fleineren 

Infeln des mittelländifhen Meeres. Cypern, das Land 
der Kittier, eines Zweiged der großen Völferfamilie der 

Javaniten (c. 204), erhielt feine ältefte Bevölkerung durch 
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phöniz. Stämme (c. 221), es ſtehe nah phöniziſchen 

(? Eulten Sagen Mythen), fowohl als biblifhen Duellen 

(1 Reg. 10, 28. 11, 1. 2. R. 7, 16. Jud. 1, 26 in diefen 

Eitaten ift von den nörblihen canaanit. Königen bie Rebe, 

die in größerer Entfernung von ihrem urfprüngligen 

Mohnfige gegen den Libanon, über den Reſt des vdafelbft 

verbliebenen canaanitifhen Volkes regierten, und nadh 
1 Reg. 9, 20. 21. wahrſcheinlich Salomos Bafallen waren) 
feft, daß der Volksſtamm der Kittier auf Eypern mit dem 

alten canaanitifhen Etamme der Ehittier derjelbe, von dem 

diefem Stamme eigenthümlihen Namen benannt worden 

fei (c. 218 s.), zwar werben Gen. 10 die Kittier von Ja— 

phet die Ehittier von Cham abgeleitet, hieraus aber folge 

nur, daß die Kunde von der canaanitifhen Abftammung 

der cypriſchen Küfte im Zeitalter der fehr alten Völfertafel, 

den Ieraeliten nicht mehr in traditioneller Erinnerung war 

(c. 218); jedod find die phöniz. Seeftaaten erft nad) den 

größten Anftrengungen in den Befig der Infel gefommen 

(237). Es ift faum zu verfennen, daß M. der traditionell 

gewordenen Vorftellung der modernen Kritif huldigt, nad) 

welcher die Völfertafel, die allein das Dunkel fo ferner 

Zeiten aufhellt und fih aud außer dem biblifchen Stand» 

punft die Achtung der Forfcher errungen hat, keineswegs 

als ein auf objectiver Wollftändigfeit beruhendes Zeugniß 

anzufehen fei, fondern als ein zufällige nad) phöniz. Ans 

gaben zufammengebradhtes Verzeihniß des Völkerbeſtandes 

zwiſchen 1200—1100 v. C. (c. 247); eine Anſchauung, 

tie fid) dur das ganze Werf M. durchzieht und mit den 

Worten: „die Phönizier gehörten zum femitischen Volks— 
ftamme“ an die Epige desfelbeu geftellt ift; wogegen wir 

aus guten Gründen fefthalten: die Wölfertafel fei im 
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Sinne der bibl. Angaben die Aufzeihnung der patriardhas 

lifhen Tradition über die Uranfänge der Bevölferung 

unjerer Erde nad der SKataftrophe von Babel; — oder 

hatte blos die alte Feindſchaft Moſes dazu beftimmt, vie 

Ganaaniter zu Hamiten zu ftempeln? 

Sehr verftändig hingegen fpricht ſich M. über das alte 

tyriihe Golonialland Tarſis aus, er weist vorzüglid aus 

der Gen. 10, 3. 4. gegebenen Zufammenftellung mit Elifa, 

Ehittim und Dodanim (M. verändert die Lefeart ohne 

Grund nad dem Terte der Chronik in „Rhodanim“) nad), 
daß bei Tarfis an ein in der hebräifchen Anficht von Javan 

abftanımendes DVolf zu denken fei, wad aud die übrigen 

Angaben der Echrift beftättigen, weldye mit außerbiblifchen 

Nachrichten darin überein fommen, daß Tarfis im ſüdweſt— 

lien Spanien außerhalb der Meerenge gelegen habe, ſüd— 

ih biö Kalpe, nördlicdy bis zum Anes (c. 610, 11), doch 

halt M. hier noch immer an feiner früheren oft widerlegten 

Meinung feft: der Ehronift unterfcheide ein doppeltes Tarfig, 

das eine in Weiten das andere in Often, d. ©. 164 hin- 
gegen ſcheint M. ſelbſt nicht an die Nichtigkeit diefer An— 

nahme mehr geglaubt zu haben. Die Tyrier hatten ein- 

zelne für ven Handel geeignete Küftenpunfte bejegt, dann 

angelodt durd die unbenugten Silberfhäge Tarſis das 

Land erobert und bis an das Ende des Jahrhunderts in 
Unterwürfigfeit erhalten (c. 615), fie hielten alle Fremde 

von diefer Colonie fern, wie fehr ihnen dieß gelungen, 

geht zur Genüge aus dem Umſtande hervor, daß die Griechen 

dieſes Land erft zu einer Zeit fennen, wo die tyriſchen 

Eolonien bereits im Verfalle waren, und die Tarſisſchiffe 

ſchon Jahrhunderte lang ihre Fahrten längs den griechiſchen 

Küften gemacht hatten (c. 40). — 3. Periode. Sidon tritt 
Theol. Quartalſchrift. 1557. IM. Heft. 29 
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gegen das raſch emporfommende Tyrus in Hintergrund 
und erreicht durch feinen Welthandel und feine Colonien 

die höchſte Spitze feiner Macht, die Erzählung enthält nichts 

bemerfenswerthes für die Aufhellung des biblifchen Alter: 

thumes, mehr für die des profanen 3. B. die Etiftung 

Carthago's. — 4. und legte Periode. Innere und äußere 

Berhältnifje bringen Phönizien um die Selbftändigfeit, unter 

die wechfelnde Herrſchaft der Affyrier, Egyptier und Baby: 

lonier, bis daß es ſich ald Werkzeug für die Eroberungs: 

pläne der Perſer vollends aufreibt. Der Eroberungsplan 

der Aſſyrer gehe deutlich dahin ſich zunächft im Befige der 

Hanvelsftädte und Etraßen zu fegen, welde die Länder 

vom Mittelmeer mit dem mittleren Aften verbinden, ſich 

des Tranfitohandels zu bemädtigen, und endlich mit Hülfe 

der Phönizier Egypten zu erobern (300 f. 400). Dasfelbe - 

Ziel verfolgten die Beftrebungen der Pharaoner nicht fo fehr 

aus Eroberung als vielmehr aus Nothwendigfeit gegen die 

Uebermacht der aſiatiſchen Weltmonardie; fchließlic die 

Ehaldäer, deren Unternehmungen übrigens die Einfälle der 

Scythen hemmten (420) (wie wenig dieſelben hiftorifch be— 

glaubigt find zeigte Strauß Zeph. ©. XVII.). Die fhwerften 

brachen für Phönizien mit der Herrihaft Nebukadnezars 

an, der nahdem er Jerufalem erobert und zerftört, den 

Feldzug gegen Phönizien eröffnete, welcher mit der Eroberung 

Phöniziens ausgenommen Tyrus (427) endete. M. hält 

feft an der Annahme: Tyrus fei weder erobert, noch viel 

weniger gänzlich zerftört worden; Ez. 26—28 hat nur in- 

fofern eine gefchichtlihe Erfüllung gefunden ald nah allen 

Nachrichten „vie ehemalige Metropole Phöniziens jegt in 

den Hintergrund tritt.” M. Beweisführung dürfte nicht 

minder wie die „scharfe Widerlegung“ Winers Hitzigs, 
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deren gemeinfhaftlihe Argumennte M. wiederholt, faum 

die „große Berlegenheit“ derjenigen Theologen vermehren, die 

wie billig die Unfehlbarfeit der prophetiichen Vorherver— 

fündigungen vorausfegen, fie find eher geeignet die That— 

ſache der Eroberung Tyrus zu beftättigen, ald zu entfräften ; 

gefteht doch M. felbft ein wejentlihes Argument zu, wos 

rauf die orthodore Eregeje ihren Beweis gründet. Nady 

dem die Perſer dem Reiche Nebukadnezar's ein Ende 

machten, famen die phönizifchen Länder in dasſelbe Verhält- 

niß zu den Perſern, in dem fie in jüngfter Zeit zu den 

Chaldäern geftanden haben (468 wie ſo?); da ihre Ber 

hältniffe als eine Fortfegung der früheren zu Babylon an- 

gefehen werden fünnen, fo waren auch Mitglieder ber 

tyrifchen Königsfamilie, wie die erilirten Sprößlinge ver 

jüdifhen, am babylonifhen und dann am perfiihen Hofe 

geblieben (471); und fteht nit an anzunehmen: daß die 

Königsfamilie der Tyrier feit der Unterwerfung Tyrus am 

Hofe zu Babel zurüdgehalten worden fei (462), daher auch 

die Tyrier fih nad) einander zwei Könige aus Babylon 

holen (460). Bekanntlich war die Verbannung der wider: 

fpenftigen Könige und ihrer Familien eine beliebte Regierungs— 

maßregel Nebufadnezar’d (466). Aus diefer von M. dars 

gereichten Prämiſſe ſchließen wir: ift Tyrus der halväljchen 

Macht überhaupt erlegen, jo ift fie ohne Zweifel nach unpar— 

teiifcher Würdigung der Geſchichte nicht von Nebukadnezar's 

Nachfolger ſondern von Nebufadnezar jelbjt unterworfen 

worben. Auf des. 23, das Czechiel beftättigend aufnimmt, 

wo der Untergang Tyrus angefündigt wird, nimmt M. 

feine Rüdfiht, was begreiflih ift, da er nicht zu jenen 

Eregeten gehört, welche die biblifche Weisſagung ald Wahrs 

jagung anfjehen (428). 

29 * 
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Am ſchwächſten fanden wir die Darftellung der Staats- 

verfafjung, der unter allen Unterfuchungen ver geringfte 

Raum (von S. 479I—561) gewidmet ift, freilih fließen 

auch über feinen Theil des phöniz. Alterthums vie Quellen 

fo dürftig, wie über diefen. Gleich den übrigen orientas 

liſchen Völkern, zerfiel das phönizifche in dreifache Gliederung 

(486), ihre Berfafjung war eine Stammverfafjung. Phö— 

nizien ein Wahlreich (538) gleich den israelitifchen, wo ſich nad 

Pſ. 45. die ältere Wahl, durch die 70 Aelteften der Geſchlechter 

erhielt, felbjt nachdem die Succeffion erblid) geworden? Zu 

den Ehrenrechten der Könige gehörte ein zahlreiher Harem 

und zwar ebenfalls nad Pf. 45, in welchem M. (b. 537) 

ein Lied findet bei der VBermählung einer israelitiſchen 

Königstochter mit einem Beherrfdher von Tyrus; eine Ber 

hauptung die fehr verwandt ift mit der ebenfo abgejhmadten 

als Aäfterifhen Annahme Hitzigs, nad welder dieſer 

(meffianifhe) Pfalm auf die Vermählung des gottlojen 

Achab mit der großen Patronin der Balöpriefter Iſabel 

geht (nah M. 347, „ein Charakter von großer geiftiger 

Ueberlegenheit”). — Schade daß hier Alles aus der Luft 

gegriffen ift! Dem Könige kommen gleidy die farth. Euffeten, 

eine dem römifchen Conſulate entſprechende Staatögewalt 

(34). Die phöniz. Staaten bildeten einen Staatenbund 

mit einem Vororte an der Spige (549), defjen Organ 

das Synedrium war, weldes zu Tripolis tagt; ähnlid den 

canaan, Städten, bei welchen dieſe Stellung das Präpdifat 

rabba anzeigt 3. ®. Rabbat-aınmon Rabbat-moab (55). Einem 

geveihlihen Staatsleben ftanden bei den Phöniziern vie 

Verjchiedenheit der Stämme entgegegen; die innere Zer— 

riffenheit erzeugte ein ſchwaches Königthum, übermädhtige 

Ariftofratie, unterbrüdte Mittelftände (559), die politiiche 
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Verfafjung ver Colonien wurde durchaus nad dem Vors 

bilte des Mutterftaates errichtet (c. 44). Dem römifchen 

Quaestor entſpreche in feiner Etellung neben den Suffeten, 

wie bei den sraeliten, der Sopher (c. 48). 
d.!) Handel und Schiffahrt. M. eröffnet feine Unter 

fuhung hierüber mit einer Einleitung, die den Verſuch einer 

umfafjenden Darftellung des phöniz. Handeld durd die 

fulturgefchichtliche namentlich religiös-geſchichtliche Seite des— 

felben rechtfertigt; es fei Thatſache daß mit der Verbreitung 

von Hausthieren, Naturproduften, Induftriewaaren, Erzeugs 

niffen religiöfe Ideen mancherlei Art fortgepflanzgt wurden 
(4, 5); war die todte Waare Verbreiterin religiöfer Vor— 

ftellungen, um wie viel mehr der ald Waare in ferne 

Länder gebrachte Menſch (6), fo find aſiatiſche Eulte oft 
durh Sklaven nad) Griechenland und Italien gelangt (7). 

In großartigfter Weife ftellt ſich diefer Einfluß in der Vers 

breitung des Judenthums und nad ihm des Ehriftenthume 

dar. Schon in den Tagen Elifas fei die Kenntniß Jeho— 

vas durd eine Sflavin an den Hof von Damasfus ger 

fommen (2 Reg. 5, 2—27); in den Orten, wo ber phöniz.s 

paläftin. Handel feine Hauptftationen hatte, fand das 

Chriſtenthum zuerft Eingang, und verbreitete fi von da 

aus in die Umgegend; in den Straßen, die der phöniz. Küftens 

verfehr einhielt, bewegten ſich die apoftolifchen Mifftonen (2). 

Da die Quellen für die Gefchichte des Handels ders 

felben Beichaffenheit find wie jene der phöniz. Geſchichte 

überhaupt, ſämmtlich nicht phöniziſch und mittelbarer Art, 

leuchtet ein, daß eine eigentlihe Geſchichte des phöniz. 

Handels nicht gegeben werben kann, weil vieles was dazu 

1) Die Bezeichnung der einzelnen Bände durch die Buchſtaben ber 
Titelanzeige a, b, c, d, wurde der Kürze wegen gewählt. A. d. G, 
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nothwendig wäre, faft gar nicht befannt ift (13). Als vie 

einzige unmittelbare Quelle feien die biblifhen Nachrichten 

anzufehen, weil die Hebräer in der Blüthezeit des phöniz. 

Handeld in die Unternehmungen der Phönizier verflochten 

waren; insbeſonders befchreibt Ez. 26—28 den Landhandel 

der Tyrier. M. bat auch hier die Furzgangebeuteten Nadh- 

richten der Bibel auf das forgfältigfte benügt und würde 

nod weit mehr das Verſtändniß derſelben gefördert haben, 

wenn er fi feiner Gewohnheit, ebenfo grund⸗ als zwecklos 
zu fubjeftiviren, entjchlagen hätte, ed wären viele Bers 

muthungen dann hinmweggefallen, die aus der Vorausſetzung 

der Ungeſchichtlichkeit biblifcher Nachrichten entfprungent find 

und fehr geeignet find, den Fleiß und Edarffinn des 

Forſchers in Frage zu ftellen, doch geftehen wir offen, daß 

das unbegründete Zweifeln an der Hiftorizität der biblifchen 

Geſchichte in diefen Unterfuhungen weniger bervortritt, 

welche auch hinfichtlid des Style ſich ſehr vortheilhaft vor 

der fchwerfälligen Schreibart der früheren auszeichnen. 

Der Urfprung des phöniz. Handel reicht über den 

Anfang der Geſchichte (14), ging von der Fiſcherei aus, 

wurde. fpäter Haufirhandel, weshalb der Händler der von 

Ort zu Ort geht und ummwandernd feine Waare feilbot 

"nd 57% heißt. Nur durch die Vermittlung phöniz: Händ« 
ler — nad) unferer Meinung aber aud von andern als 

phöniz. Karavanen, mehreres braten fie aus Egypten — 

fonnten die Israeliten die zur Errichtung der Stiftshütte 

erforderliden Stoffe. erhalten, bis in die fpätefte Zeiten 

erhielt fi der Haufirhanvel, fo beziehe ſich Mith. 6, 2 ver 

Herr auf die phöniz. Sitte dur die Trompete zum Kauf 

der Waaren einzuladen (9). Phönizien, feiner Lage nad 

zum Stappelplag der öftlihen und weftlihen Waaren bes 
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ftimmt, ift früh zum Gentralpunft des alten Handels ges 

worden. Unter den Handeldgegenftänden, die ein culturges 

ſchichtliches Intereſſe in Anspruch nehmen, ift in erfter 

Stelle der edlen Metalle zu gedenfen, wovon Silber von 

ungleich größerer Bedeutung. Silber war bereit8 1000 Jahre 

Verkehrsmittel gewefen, ehe eine Epur vorfommt, daß 

Gold zu demfelben Zwede gedient hätte (28). Schon im 

alten Paläftina war der Gebraud des Silbers, das vors 

züglich durch die Phönizier allgemeines Taufchmittel geworden 

(56), in frühefter Zeit allgemein; ja Gen. 23, 6. 20, 16 

feße voraus, daß Chefel in normirten Etüden furfirten, 

Geld ohne ein beftimmtes Gewicht und beglaubigten Etempel 

erfcheine fo undenfbar, wie in unferer Zeit; was wir aber 

fehr bezweifeln. Bei allen Nölfern des Alterthums diente 

ungemünztes Metall in ihrer erften Periode als Geld, und 

die Annahme, daß die vormofaifhen Shekel nad einem 

unbefannten Gewichte abgetheilte Eilberftüde waren, die 

man bei der Zahlung, um fih von der Richtigkeit der 

Zahlung zu überzeugen, nachgewogen, empfiehlt ſich ſchon 

durch ihre natürlihe Angemefjenheit. Die moſaiſche Ger 

jeggebung, welde in ihrem älteften unzweifelhaften 

Theile alles nad Silberwerth beftimmt, fegt den allgemeinen 

Gebraud des Silbergeldes voraus (34). Im Älterer Zeit 

war aber hieran Israel fehr arm (47); fo biete Joab für 

den Kopf Abfalons 10 Chefel, während die Philiftäers- 

fürften auf ven Simfons 500 Ehefel oder 4208 Thl. 8 gr.? 

fegen (48). M. folgt hier den Berechnungen der neneften 

und metrologifhen Unterfuhungen Bökh's und Bertheaus, 

die aber nach unferem Dafürhalten auf die ältefte Zeit nicht 

paſſen. Das Strafgeld 5 M. 22, 19 hundert Shefel würde 

nad, diefem Galcul jedenfalls dag Vermögen eines Privaten 
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überfteigen; die in den älteren hiſtoriſchen Schriften ers 

wähnten Maaßs und Gewichtsbeſtimmungen waren hödhft 

wahrfceinlich Fleiner wie die gleichnamigen einer fpäteren 

Zeit, gleihwie die griehifchen Münzen älterer Zeit einen 

geringeren Silbergehalt haben. Gewiß ift, daß die biblifhen 

Nachrichten fein anderes Silber ald aus dem Silberlande 

Tarfis kennen, während vie Goldſchätze aus Arabien 

fommen (36. 58). In den älteften Nachrichten wird das 

Gold von Chawilah benannt, in fpäteren als Ophirgold, 

und als die Schiffahrt nad) Ophir aufhörte, von Parvaim nad 

einem andern an die Stelle Ophirs getretenen afrifanifchen 

Emporium 2 C. 3, 6; in einem jüngeren Zufaße (?) zu 

Jer. 10, 9 von Uphaz (59) eine andere Ausfpradhe für 

Dphir. Zu den Metallen weldye Hanvelögegenftände waren, 

gehört ferner: Zinn (63) — aus Meftenropa; Kupfer, an 

dem Phönizien und Eyrien fehr reih war (65); Eifen — 

teffen Gebrauh in Paläſtina verhältnigmäßig jüngeren 

Alters, fo erwähnen die älteften Beitandtheile (?) des Penta— 

teuchs gegen dOmal Kupfer, zweimal hingegen nur Eifen, das 

Jüngere Deuteronomium dagegen achtmal, bei der Stiftshütte 

und dem falamon. Tempel fam fein Eifen, nur Kupfer in Ges 

brauch aus Scheu vor Eifen in hieratifhen Dingen (9); 

wenn die Ehronif hievon abweicht, fo ergiebt fi daß der 

Gebrauch des Eiſens in fpäterer Zeit nit mehr anftößig 

war (68), den Nachweis hat M. nicht geliefert, wird doc) die 

Kunft das Eifen zu bearbeiten G. 4. 22 ald achtbar erwähnt. — 

Uebrigens war e8 allgemeine Eitte auch bei den Hellenen, 

Seräthihaften aller Art aus Erz (Kupfer) zu verfertigen. 

Einer der älteften und umfaffendften Zmeige des 

phöniz. Handeld waren die Sklaven, phöniz. Kaufleute 

fanden fi auf den Schlachtfeldern ein, wo fie inmitten 
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der Erfchlagenen die Kriegsgefangenen anfaufen (72); vors 

züglich lieferten ven Phöniziern Eyrien und Baläftina die Skla— 

ven. Die Einfaufspreife ftanden ungemein niedrig (83), wos 

rauf Joel 4, 3. Amos 2, 6. Jeſ. 2, 1 hinweist; — in diefen 

Stellen fönnen wir feine Preisbeftimmung finden, ſondern 

nur das Beftreben der Profeten, ven Gedanken der vollftändigen 

Niederlage Scharf anszudrüden: fo groß wird die Menge 
der dem Sieger zugefallenen Gefangenen fein, daß fie dies 

felben um jeven felbit den ſchnödeſten Preis weggeben 

werden — dagegen erfcheinen die Preife des mofaifchen 

Geſetzes ungemein hoch (84). Hiezu fommen Waaren aller 

Art: Oehl, Obft und Baumfrüdte, Fiſche und Thiere, 

darunter fehr feltene als Affen, Pfauen, weldye die Ophir— 

fahrer heimführten (93), fertige Kleidungsftüde, Gewürze, 

Salben und nod weitere zahlreihe und manigfache Artifel, 

deren vollftändige Aufzählung hier von unferen dürftigen 

Quellen nicht erwartet werden fann (87). Den Werth ihrer 

Maaren wußten die Phönizier nit wenig durch märden, 

hafte Ausfagen über ihre Herkunft zu fteigern (104). 

Der Großhandel und vorzugsweife der Seehandel war 

Sache des Etaates, des Könige und der Großen, und zwar 

durch Darlehen auf Faufmännifhe Unternehmungen und 

Handelödiener (109); fo follen die jüdifchen Könige ven 

Handel mit Balfam monopolifirt haben — es ſei und er⸗ 

laubt, hier gelegentlich unſer Bedenken gegen den Pferde— 

handel Salomo's, nad 1 R. 9, 26 ein „regale“, auszu— 

ſprechen, am angezogenen Orte heißt es einfach, es hätten 

die Händler gegen ſofortige Bezahlung in Egypten nicht 

blos für Salomo ſondern auch für alle hethitiſchen und 

ſyriſchen Könige die Pferde beſorgt. Der Handel war 

ein doppelter, zu Land und zur Eee. Der Landhandel im 
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Drient ift von den älteften Zeiten ſich weſentlich gleich ge- 

blieben, die Waaren wurden durch Raftthiere, wozu in Baläs 

ftina vorzüglih Efel und Maulthiere, feltener Kameele 

dienten (20), meiftentheild durch Araber transportirt, was 

mit vielen Koften verbunden war, außer dem Miethgelve 

für Thiere und Schug mußten für den Gebraud ver 

Brunnen, Straßen, Abgaben (131, 2) entrichtet werden, 

weshalb die Waaren fo hoch im Preife ftanden (131). Die 

mühevollen Karawanenreifen ſowie der Handel überhaupt 

wurden durch die uralte Sitte gefördert, wornad bie 

Märfte bei Gelegenheit ver Jahresfefte gehalten wurden, 

eine Eitte die fi; aus dem Mittelalter in unſeren Meſſen 

zum Theil noch erhalten; fo umfafjend übrigens der Lands 

handel war, dem Seehandel fteht er weit zurüd (148), 

worauf die Lage des Landes ſchon hinwies und woraus 

der Landhandel hervorgegangen ift. Die erften Anfänge 

der Schiffahrt gehen auf die Fifcherei zurüd (153, 4), 

die weitere Ausbildung förderte der Imftand, daß Phönizien 

in reicher Fülle Alles darbot (155), was zum Schiffbau 
erforderlich war. 

An diefem Land und Seehandel nahmen die hebräifchen 

Stämme, wiewohl im Gentrum und lebhaften Verkehr 

mit der alten Hanbelswelt, auf die Dauer niemals, ſondern 

nur zu einzelnen Zeiten aftiv Theil; über den Grund läßt 

und dad Geſetz nicht einen Augenblid zweifelhaft fein, 

um fo unangenehmer vermifjen wir eine Auseinanderfegung, 

weshalb dasjelbe die Hanvelsbeihäftigung nicht nur nicht 

begünftigte, fondern ihr geradezu dur befondere Ein» 
richtungen entgegenwirfte, die fpäteren Handelsunter— 

nehmungen, an weldyen aud) die Könige betheiligt erjcheinen, 

befinden fih zu 5M. 17, 17 im Widerfpruche, und trugen 



die Phönizier. 447 

nicht wenig, wie die Geſchichte lehrt, zum Schisma und zum 

vollen Ruin des Landes zu; Handelseiferſucht, die ben 

Hebräern feinen Zugang zum Meer geftattete, war öfters 

durch den Befig der Küſte und der Straßen fein Hinder- 

niß, noch weniger der Umftand, dag Paläftina im Oſten 

und Süden durch MWüfte abgefchnitten, wie dies neuerdings 

Ritter Afien XV. 9 ff. dargethan, er muß daher in ver Beftims 

mung des Volkes und in der theofratifchen Berfafjung gefucht 

werden. Der Berfehr zwifchen Phönizien und PBaläftina war 

ein lebhafter, beide waren durch ihre Intereſſen an einander 

gewiefen, durch die Beihaffenheit ihres Landes bepurfte 

Mhönizien der Erzeugniffe des Aderbaues und der Vieh— 

zucht des Binnenlandes, während die Phönizier die Produkte 

ihrer Induftrie, Künftler, Bauleute und Materialien nad 

Zerufalem fenden. Hierauf beruhte trog aller nationalen 

Antipathie das Einvernehmen zwiſchen Phönizien und Js— 

rael. Wir finden deshalb nebft herumziehenden Kaufleuten 

auch folde die in Paläftina anfäffig waren und in allen 

Städten ihre Bazars hatten, von dem großen Lurus und 

der Ueppigkeit diejer reihen Kaufleute, die ehemals inners 

halb der alten Mauern Jeruſalems wohnten, fpredhe Prov. 

7, 6; allein viefe Stelle, welche mit nachdruckvoller Wahrs 
heit und Lebenpigfeit ein warnendes Bild einer Ber 

führungsgeſchichte entwirft, muß mindeftend nicht noth« 

wendig wegen (V. 19) von einem phöniz. Kaufmanne 

und feiner Ehehäffte gedeutet werden. M. hat ed mehr 

als 50mal dargethan, daß der Kaufmann den Hebräer 

„Ganaaniter” heiße. | 

Im allgemeinen war im nördlichen Paläftina, wo bie 

Hauptfarawanenftraßen fich verliefen, ver Handelöverfehr 

mit Phönizien viel beventender als im ſüdlichen Paläftina, 
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daß trogdem dort feine Niederlaffung erwähnt worden, fei 

auf Rechnung der unvollftändigen Kunde von den Zuftänden 

ded nördlichen Israel zu fegen (204). In Eüden war 
Jerufalem als Reſidenz und Sitz des Heiligthums die 

Hauptftelle des Handels, die Verbindung zwifchen ihr und 

Phönizien unterhielt die Stadt Joppe, welde als Hafen 

von Jeruſalem galt (205); insbefonderd wohnten die von 

den Emporiften abhängigen Detailhändler, Viktualienhändler, 

Schröter, Bäder in dem Stadttheil, welder von dem Ge, 

räufche der Mörfer (nicht etwa von der Form?) Maktesch 

hieß (206) nad Zeph. 1, 10. Diefe Combination M. 

beruht auf einer willfürlihen Deutung der profetifchen 

Redefigur, denn Zeph. bezeichnet gleich Ezechiel 16, 3 den 

Abfall von Gott durch Gleichſtellung mit dem Wolfe, 

welcher das Gefeg ald das Ertrem fittlicher Verworfenheit hin; 

ftellt ; die Anzahl der phöniz. Kaufleute in Ierufalem war 

bedeutend und fie hatten außerhalb Jeruſalem eigene Eultuss 

ftätten, die unter dem Schutze der Verträge ftanten (9), 

biedurd allein laſſe fi trog wiederholten Reformen ihre 

Fortdauer erflären (207) — daß diefe Anſchauung, die 

jener Ewald's: Salomo habe eine religiöfe Toleranz, durch 

die Einführung des Götzendienſtes feinen fremden Unter: 

thanen verleihen wollen, ſehr ähnlich ift, nicht ſchriftgemäß 

fei, zeigt ein oberflähliher Einblid in die von M. hiefür 

©. 206 angezogenen Schriftterte ). Die Handelögegen- 

ftände des phöniz.-paläft. Verkehrs waren: Getreide, durch 

deffen Ausfuhr allein jährlih 12,500,000 Th. (! 212) in 

Eirfulation gefommen, Honig, Wein, Oehl, Wolle, Lein⸗ 

wand, Flachs, Byfjus, vorzüglich für die Ausrüftung ber 

i) I. R. 11, 5.1. R. 16, 4. 23, 13. 
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Schiffe nothwendige Produfte, der fogenannte Balfam von 

Gilead, die resina der Alten; ven: Jahn, Hartmann, Ges 

fenins, Wiener, Tuch, Knobel ohne hinlängliden Grund für 

ven Balfam von Mekka halten (220); der ächte Baljam, 

ein Monopol der Könige (nad) Hohl. 5, 1 9), welder 

im Rufe ftand, nirgends befjer gewonnen zu werten, ald 

in Judäa, mit weldem die gleichfalls in königlichen Gärten 

erzeugten Nußdattel wetteiferten (232), ſchließlich eicherne 

Ruderhölzer, die Bafan lieferte (235). 

Bon Paläftina wandte fih zunächſt der Landhandel 

nad den Euphratländern, wie body verfelbe in ver Ent; 

widlung Phöniziens felbft anzuſchlagen jei, folge ſchon da; 

raus, daß alle auf ein geordnetes Handelsweſen Bezug 

nehmende Einrigtungen, Maaße und Gewichte von dort: 

her ſtammen, namentlich ift die phöniz. Induftrie und Kunft 

von jener diefer Länder abhängig, weshalb zahlreiche 

Straßen ſchon in ältefter Zeit zwijchen den Euphratländern 

und Phönizien unterhalten wurden (242—252) Nicht 

geringer war der Verkehr mit Arabien, der ſchon um feines 

hohen Alters willen eine der merfwürbigften Erfcheinungen 

der Geſchichte ift (271); uralte Erinnerungen erhalten in 

dem Eigennamen Ketura—Raudwerf, Basmath (?), Wohlges 

ruch (G. 36, 3) fnüpfen den Handel diefer Stämme an 

die Genealogie ihrer Urväter (274). Ismaeliten und Mas 

dianiten verfehren bald nad dem Tod ihres Stammvaters 

über Syrien und Baläftina nah Egypten (G. 37, 25) 

und find unter dem Namen Hykſos mit den Seraeliten 

einzurechnen (275), waren jedvoh an die öftlihen Schiff. 

fahrten der Phönizier angewiefen (278), die fo lange fie 

von Egypten abhängig waren, dem arabifhen Handel vie 

Richtung über die Landenge von Suez gaben; feit dem 
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10. Jahrhunderte unter Begünftigung der israel. Könige, 

die damals bis zum Alanitishen Meerbufen herrſchten, den 

Verſuch machten, vom öftlihen Arm des arabifhen Meer: 

buſens aus zu dem Emporium des oftafrifanifchhen Handels 

vorzudringen. Dielen Befchränfungen war der Land: wie 

Seehandel der Phönizier in Egypten unterworfen, das feiner 

Lage, Religion und dem Geiſte feiner Bewohner nad von 

der übrigen Welt abgefchloffen war (314, 5), ungeachtet 

befien unterhielten die Phönizier einen ftarfen Verkehr mit 

Egypten, welches zwar fremder Güter wenig bevürftig war, 

aber defto mehr der eigenen zu verfenden hatte, und die 

Phönizier betrieben von da aus zu Rand und zu See einen 

außerordentlich ftarfen Handel, nad) allen Richtungen: dem 

nörblien wie öftlihen Afrifa (336), den Euphratländern, 

am ftärkften aber mit den weſtlichen Küften des mittelländi- 

[hen Meeres. 

Trotz aller Unfälle blieb Phönizien auch nad dem 

politifhen Schiffbruch eines der erften Handelsvölfer ver 

alten Welt, der unverwüftlihe Unternehmungsfinn erhielt 

feinen Bewohnern den Namen eined Handelsvolkes, bie 

er im Mittelalter, mit allen ſchlimmen Nebenbegriffen an 

ihre ehemaligen Nachbarn — die Juden in der Diafpora 

überging; jedenfalls ein nicht zu verachtendes Zeuguiß für 

die Verwerfung Israels! 

Hiemit find wir am Echlufje unferer Anzeige ange 

‚langt, was nad) dem Vorworte des V's (zur Geſchichte Phoͤ— 

nigiens), der bereitd vom Herrn abberufen wurde, noch zu 

erwarten ftünde, wären Unterfuhungen über die Kunft, 

Induftrie, Sitten und Literatur der Phönizier, legtere dürften 

bei dem Umftande, daß bis zur Stunde fein einziges ganzes 

von phönizifcher Hand gejchriebenes Buch gefunden worden 
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ift, den geringften Raum einnehmen, fehr wünfchenswerth 

wären die ebendafelbft in Ausficht geftellten ſynchroniſtiſchen 

Tabellen und forgfältige Regifter, zumal der einzige zur 

Religion der Phönizier gefertigte, jehr mangelhaft, die Ges 

ihidhte nit einmal ein Inhaltsverzeichniß, die Inter 

fuhungen über die Golonien, Handel und Ediffahrt ein 

jehr furz gefaßtes enthalten, aud ein Drudfehlerverzeidy- 

niß follte nicht fehlen, denn deren find allerdings verhälts 

nißmäßig -viele. 

Müffen wir aud) nothiwendig die oben dargelegten Reſul⸗ 

tate, welche M. vom Standpunkte einer ebenſo befangenen als 

ſchriftwidrigen Kritik gewonnen hatte, und denen er bei 

anderen Grundſätzen leicht entgangen wäre, beflagen, fo 

find wir doch weit entfernt die Vorzüge diefer Unterfuchungen 

einfeitig anzufechten, und wir wuͤnſchen es mögen diefelben 

bald durch das noch fehlende abgeſchloſſen werben, wie jehr 

hätte M. die Bibelforjcher allerfeitd erfreut, wenn er an 

der Integrität und Glaubwürbdigfeit der hl. Schriften feft- 

gehalten hätte. Haben wir willführlihe Vorausſetzungen, 

irrige Erklärungen , falſche Combinationen getabelt, fo 

wollen wir dennod nicht im geringften das Lob dieſer 

fleißigen und fcharffinnigen Anſammlung von Materialien 

für das Verſtändniß des phöniz. Alterthums ſchmälern. 

Vieles was bisher auf diefem Gebiete überfehen worden, 

ift aufgehellt, anderes ift richtiger beftimmt und mit Evi- 

denz dargelegt worden, allen derartigen Ergebniffen wuͤnſchen 

wir, fie mögen in bie Darftellung des biblifchen Alter 

thums Eingang finden, verfehlte hingegen entſchieden zus 

rüdgeriejen werben. 

Dr. 3. Danko. 

— — — 
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Les Prophéties Hessianiques de l’Ancien Testament ou 

la Divinit6 du Christianisme demontree par la Bible 

par M. l'Abbé Guillaume Meignan, Chanoine honoraire, 
Docteur en Theologie. Propheties du Pentateuque prece- 

dees des preuves de l’Authenticite des cing livres de Moise. 

Paris,Librairie Adrien le Clerc et Cie, imprimeurs 

de N. S. P. le Pape et de l’Archeväch& de Paris, Rue 

Cassette, 29, pres Saint-Sulpice. 1856. Propriete. — 

L’Auteur et l’Editeur se r&servent le droit de traduction. 

Vorliegendes Bud) ift hauptſächlich gegen den deutschen 

Rationalismus und fein Umfichgreifen in Frankreich ge 

richtet. Nachdem Hr. Abbe Meignan denfelben mit einer 

überrafchenden Kenntniß der betreffenden deutſchen Kiteratur 

furz charafterifirt und auf fein Endziel (Befeitigung der 

Göttlichkeit des Ehriftenthums) aufmerffam gemacht hat, 

wirft er fi die Srage auf: si le ralionalisme allemand 

ne cr&e aucun danger pour la France? und antwortet auf 

diefelbe: Nous pensons qu’ä un époque oü l’obstacle des 

distances a disparu, ou la barriere elevee entre la France 

et l’Allemagne par la diversil& de la langue tend’ à s’abais- 

ser, oü l’esprit public recommence à se pr&occuper de la 

question religieuse, le rationalisme biblique allemand est 

un ennemi redoulable. Il cree des tentalions malheureuses 

par l’attrait de la nouveaule, par le specieux de la science, 

et par la merveilleuse facilit€ qu’il apporte à chacun 

d’interpreter la Bible selon ses desirs el ses passions... 

Des nombreux sympiömes r&evelent que nolre France est 



Propheties Messianiques. 453 

dejä travaillde sourdement par le rationalisme. Le souffle 
malsain qui part des universites de Tubingue, d’Heidelberg, 

de Berlin etc. a déjà passe sur le sol de France et cause 

des ravages (p. XXI.). Weil nun nad) feiner Ueberzeugung 
in den altteftamentlihen Weiffagungen ein Hauptbeweis 
für die Göttlichfeit des Chriſtenthums liegt, fo hat er eben 

diefe der rationaliftifchen Auslegung gegenüber in ihr rechtes 

Licht zu ftellen fi vorgenommen. Und um feiner Arbeit 
die erforderlihe Gründlichfeit zu geben, glaubte er aud 

auf fritifhe Fragen fi) einlaffen, und namentlich die Auc— 

torität der Urkunden, auf die er ſich angewiefen fah, fichern 

zu müfjen. Darum ftellte er fich, indem er ſich vorläufig 

auf den Pentateuch befchränfte, eine zweifache Aufgabe: 

1) eine fritifche, welche die höhere Auctorität des Penta- 

teuch8 nachzaweiſen hat, und 2) eine eregetifhe, welde 

die in ihm vorfommenvden mefftanifhen Verheißungen ers 

klären fol. 

Statt einer Approbation folgt auf die Vorrede eine 

Zufchrift, weldhe der Herr Erzb. Sibour, defjen Ermordung 

neulich die Fatholifche Welt mit Abfchen und Entfegen ers 

füllte, unterm 15. Mai v. I. an den Berf. richtete, und 

die wir mittheilen zu jollen glauben, weil fie mehr ift als 

eine gewöhnliche Approbation; fie lautet: 

Mon cher Abbe. Je vois avec beaucoup de plaisir 

la publication de volre livre sur les Propheties Messiani- 

ques de Ancien Testament, et j’applaudis aux senlimenis 

qui vous ont inspire ce travail, ainsi qu’au talent dont il 

est la preuve. Vous avez enirepris de venger nos saints 

Livres des allaques dirig6es contre eux par une exe&gese 

aventurcuse ou mal intenlionnde; vous avez mis & profit 

les decouvertes et les progres de la science moderne el 

Theol. Quartalſchrift. 1857. II. Heft. 30 
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fait servir ä cause de Dieu les armes que des esprits 

egar6s avaient forgees pour le comballre. 

Autant que j’ai deja pu m’en convaincre, mon cher 

Abbe, votre ouvrage se distingue par la methode et la 

clarte: il est le fruit d’une élude patiente et conduite avec 

de pensees de foi; les apologistes de la religion et les 

interprötes de la sainte Ecriture y trouveront des indi- 

calions uliles et de judicieux apergus. Il m’est donc bien 

agreable de vous feliciter de l’ardeur qu’il vous a fallu 

pour mener a bonne fin, au milieu des occupations du 

minisiere paroissial, ce travail consciencieux et instruchif. 

Recevez, mon cher Abbe, avec mes sinceres felici- 

talions, l’assurance de mes senliments bien affectueux. 

+ M. D. Auguste, Archevöque de Paris. 
Den Beweis für die Auctorität des Pentateuchs führt 

Hr. M. dadurch, daß er zuerft die Aechtheit des Buches 

aus Außern und innern Grünten nachweist und dann bie 

rationaliſtiſche Beftreitung derfelben zu wieberlegen fucht. 

Als Äußere Gründe für die Aechtheit hebt er hervor a) 

das Alter des Pentateuchs, fofern er jedenfalls, abgejehen 

von feinem Berfaffer, das ältefte Buch fei, weldes vie 

Menſchen befigen, b) das hiftorifche Zeugniß, wie nament— 

lid die conftante Tradition bei den Hebräern in Betreff 

der pentateuchiſchen Wunder und die politiihe und gottes— 

dienftlihe Verfaffung der Hebräer in ver nachmoſaiſchen 

Zeit, und c) das Zeugniß der hebräifchen Literatur, fofern 

in allen hiſtoriſchen Büchern des a. T., vom Bude Joſua 

bis zu den Büchern der Maccabäer, des Pentateuches Ers 

- wähnung gefchehe. Als innere Gründe für die Aechtheit 
macht er gelten a) daß der Zwed des Pentateuchs identiſch 

fei mit dem Ziele, weldes ſich Moſes vorgefegt, b) daß 
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der Pentateuch durch feinen einheitlihen Charafter fi als 

das Werk eines Verfafferd ausweife und in ihm der Geift 

und das Leben Moſe's nad) feinen verſchiedenen Perioden 

fi abfpiegle und c) daß im den Arhaismen des Penta— 

teuchs ſich die moſaiſche Zeit verrathe. 

Die Widerlegung der rationaliftifhen Angriffe gegen 

die Aechtheit des Pentateuchs wird mit einem allgemeinen 

Urtheile über die negative Bibel-Kritif in Deutſchland eins 

geleitet, welches nad dem ſchon Berührten nicht günftig 

ausfallen fann. Hr. M. vergleicht fie mit dem Voltärianis— 

mus und bemerft, daß fie fih zwar in Bezug auf Aus— 

gangspunft und Methode von vemfelben unterfcheide, ihm 

aber in Bezug auf ihre traurigen Refultate gleiche, indem 

fie wie jener das Ehriftentfum in Europa in Gefahr fege. 

Außerdem gleiche fie ihm aud durd ihre Kühnheit im Ber 

haupten, ohne zu beweifen. Le rationalisme allemand place 

et deplace les evenemenis a son gré: la, il hazarde une 

date; ici il risque une élymologie; d'un fait douleux il 

lire une cerlilude. ... Confondant le ciel avec la terre, 

il nie le surnaturel, mesurant la puissance de Dieu au 

pouvoir de Fhomme, il rejette le miracle; il möle à la 

fois les notions, les faits et les idees (p. 97). Uebrigens 
will Hr. M. die Beftreitung der Aechtheit nit in ums 

fafjender und erfhöpfenvder Weife würdigen, fondern nur 

an einzelnen Beifpielen zeigen, von welder Art die 

Schwierigkeiten feien, die man fo zuverſichtlich ald Zeichen 

der Unächtheit behandle. Bei der Auswahl viefer Beifpiele 

aber fcheint er fih Hauptfählih nad einem vor Kurzem 

in Paris erfchienenen und im Einne des deutſchen Rationas 

lismus abgefaßten Werfe zu richten, deſſen Verfaſſer er 

als den beveutenpften Nepräfentanten und VBerbreiter des 

30 * 
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Rationalismus in Sranfreich bezeichnet. Es ift das Werf: 

Histoire generale et sysiöme compare& des langues semi- 

tiques, par Ernest Renan. Ouvrage couronne par l’In- 

stilut et imprime à Paris, par autorisalion de l’empereur, 

à limprimerie imperiale.e MDCCCLV. (p. XI). Zuerft 

zieht Hr. M. den Bericht über Even und feine Topographie 

in Unterfuhung, dann die Angabe über die Cherubim am 

Eingange ded Paradieſes, die Angaben über die lange 

Lebensdauer der Patriarhen, die Verſchiedenheit der bib- 

liſchen Chronologie im hebräifhen, famaritanifhen und 

griehifhen Tert, die Arhe Noe's, die Sammlung der 

Thiere in diefelbe, die Sündfluth, die Zerftreuung der 

Thiere nad) derjelben, und eine Reihe anderer Punkte, aus 

denen man nachtheilige Bolgerungen gegen die Aechtheit 

und den hiſtoriſchen Charakter des Pentateuchs gezogen hat, 

und zeigt, daß diefe Folgerungen unberedtigt fein. Wir 

müfjen jedoch in Betreff derfelben, fowie auch hinſichtlich 

der Erörterung über die Sprache des Pentateuhs im Vers 

hältniß zur Sprade der fpäteren Bücher des hebräifchen 

Kanond, auf das Bud, felbft verweijen. 

Als Hauptfahe erjcheint der zweite oder eregetifche 

Theil, die Erklärung nämlid der im Pentateuch vorfoms 
menden meſſianiſchen Berheißungen. Als ſolche werden 

ausführlid behandelt: 1) das Proto-Evangelium , 2) der 

Segen Noa’d über Sem, 3) die Verheißungen an bie 

Patriarchen, 4) die Weifjagung Jacobs (Silo), 5) die Weis: 

fagung Bileams und 6) die Verheißungen eines Propheten 

von Eeite Moſe's. 

Beim Proto-Evangelium wird zuerft gezeigt, daß der 

betreffende Bericht nicht etwa ald Mythus, oder, wie ed 

ſchon im Altertum von Einzelnen geſchah, als Allegorie 
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aufzufaffen fei, dann daß die Echlange der Eatan gewesen 

fei, und daß der Glaube an- gefallene Engel aud) in der 

vorerilifhen Zeit unter den Juden geherrfht habe, und 

noch bemerft, warum der Böfe gerade die Geftalt einer 

Schlange angenommen habe. Darauf wird eine ausführs 

liche Erflärung der betreffenden Stelle gegeben, und Preuves 

intrinseques de la réalité du Proto-Evangelium beigebracht, 

und envbli die Harmonie du Proto-Evangelium avec la 

nature humaine et avec l’economie de la Redemplion aufs 

gezeigt. Hieraus ift ſchon erſichtlich, daß Hr. M. ven zum 

Theil ſchwierigen Fragen, die ſich an die wichtige Etelle 

anfchließen, nicht aus dem Wege geht; aud) fertigt er dies 

felben nicht etwa nur kurz und oberflädylih ab, fondern 

läßt fi in ausführliche, gründliche Erörterungen über dies 

felben ein, und berüdfichtigt dabei die vorhandenen eregetifchen 

Arbeiten in erforderlihem Maaße. Und das nämlihe ift 

aud bei den folgenden von ihm behandelten mefftanifchen 

Etellen der Ball. Wir glauben übrigens ein Urtheil über 
fein eregetifches Verfahren am beften vermitteln zu fönnen 

durch Mittheilung eines Beifpieles, und wählen dazu, was 

er über das befannte: ipsa conteret caput tuum ver 

Vulgata (Genes. 3, 15.) fagt (S. 252 ff.). Selon la Vulgate, 

c’est la femme qui brisera la !öte du serpent: Inimicitias ponam 

inter te et mulierem, et semen’tuum et semen illius: ipsa 

conteret capul tuum, el tu insidiaberis calcaneo ejus. 

La Vulgate a-t-elle bien traduil? — Selon l’hebreu ce 

n'est pas, lilt&ralement parlant, la sainte Vierge qui brise 

la lee du serpent, mais Jesus-Christ; et la vraie tra- 

duclion est: Inimicitias ponam inter... semen luum et se- 

men illius, ipsum (semen) conteret caput tuum. Nous 

adoptons ceite traduclion. Elle est appuyde sur les aulo- 
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rites les plus decisives, sur celle des Septante, qui ont 

traduit X\7 par @vzog, ipse '), sur l’exemple de toutes les 
paraphrases chaldaiques, celle d’Onkelos, de Jonathan, de 

Jerusalem, sur toutes les versions syriaques, touts les 

versions arabes, celle de Saadias comme celle d’Erpe- 

nius, sur la version persane de Tawos, sur la version 

egyplienne, la version copte, la version armenienne, 

et sur le texte samaritain. Saint Irenee ?), saint Jean 

Chrysostöme ?), saint Jeröme lui-me&me ?), saint Ephrem, 

et enfin saint Pierre Chrysologue °) ont &galement admis 

la traduclion ipsum «urog. Il est vrai que le pro- 
nom Nr se rapporle quelquefois dans le Pentateuque à 

un substantif f&minin et peut par exceplion éêler traduit 

par ipsa; qu’un verbe avec une terminaison feminine 

s’accorde quelquefois avec un sujet masculin' el vice 

versä: il est vrai que ‚saint Augustin ©), saint Ambroise 7), 

et, à parlir de la seconde moilie du V* siecle, la majo- 

rit& des Peres de l’Eglise ainsi que les scholastiques ont 

adopté la traduclion ipsa. Bellarınin cilait de son temps 

a l’appui de celte interprelalion un manuscrit hebreu qui, 

ä la place du pronom masculin NYN, portait le pronom 

feminin x’ 8); aujourd’'hui, on pourrait en citer au 

1) 1 est &tonnant que les Septante aient tradait xy par auros 

puisque le substantif onsgua est du neuire, Is ont eu une. in- 
tention; ils ont cru designer plus clairement le Messie. 

2) S. Irene, lib. IV, Advers. haeres., c. LXXVII. 

3) S. Chrysost. Hom. XVII. 

4) S. Hieronymus. In Quest. hebr., VI. 

5) $S. Petrus Chrysol. Serm. 173. 

6) S. Aug. de Genesi, L._ II. c. XVII er XXXVI. 
7) S. Ambr. De fuga saeculi, VII. 

8) „Etiamsi codices hebraei habent xy} legi tamen unum, in 

quo scripium grat 371, ipsa, 
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moins trois, sans parler de einq autres manuscrits oü le 

texte est. douteux '). Il est incontestable ndanmoins que 

la premiere opinion est aujourd’'hui la seule que l’on - 

puisse defendre en bonne crilique; car, non seulement 

l’autoril& de presque tous les manuscrils, celle de tous 

les Peres grecs, celle de tous les Peres latins avant le 

Ve siecle, celle de toutes les paraphrases et les versions 

militent en faveure du pronom ipse, mais encore le genre 

du verbe auquel il se rapporte et celui des sulfixes, 

Nous lisons dans le texte hebreu: DW", Il te brisera; 

nDwn, Tu lui briseras, et non Elle te brisera 7Dwn, 

ni tu briseras A Elle „pw. La version ipse est tellement 

naiurelle, tellement necessaire, qu’il est vraiment difficile 

de s’expliquer comment la traduction ipsa a pu s’intro= 

duire dans l’Eglise latine. L’ancienne italique traduisait 

NY par ipse. Serait-ce saint Jeröine qui aurait introduit 

la version ipsa? L’hypolhöse est fort improbable, car 

saint Jeröme, dans ses ouvrages et dans sa propre Ira- 

duction a &cril ipse. Serait-ce une faule des copistes, 

les quels, dit saint Jerdöme, &crivent non pas ainsi qu’ils 

lisent, mais ainsi qu’ils comprennent; mailres malhabiles, 

continue-t-il, dont les correclions sont elles-mömes A 

corriger. Celte hypotese nous parait probable. Ce qui 

est certain, c’est que l’erreur n’a été possible que parce 

que l’expression ipsa, infidele a la leitre du texte, est 

cependant conforme à son esprit. 
Mais, quelle que soit la version que l’on adopte, 

l’evidence de la prophelie est la m&ıne. — Dans l'un et 

Yautre cas, le röle auguste de la Vierge Marie est predit: 

1) Ces manuscrits se trouvent ä la bibliotheque du Vatican, 
Voy. De Immaculato conceptu, C. Passaglia, t. II, p. 97. 
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c’est toujours la nouvelle Eve qui par son fruit beéni 
confond le serpent irompeur el lui brise la Iöle. 

Da Hr. M. gerade der antichriftlihen und antikirch— 

lichen Ridytung der Schrifterflärung entgegentritt, fo braudt 

faum noch bemerft zu werden, daß er fi mit voller Ent» 

fhiedenheit auf dem Etandpunft der kirchlichen Auslegung 

befindet und die Vertreter derfelben hinlänglich berüdfichtigt 

und nöthigen Falls aud zum Worte fommen läßt. Eein 

Bud ift daher ſolchen, die fi etwas einläßlicker mit 

den meffianifhen Weifjagungen des Pentateuchs vertraut 

machen wollen, unbedenflid zu empfehlen und wird ihnen 

ſicherlich zugleih wegen der Friſche und Lebendigfeit der 

Darftellung nicht bloß eine belehrenve fondern auch anges 

nehme Lectüre gewähren. 

MWelte, 

3. 

Franz Arammer, der Philofophie und Theologie Doctor, 

öffentlicher ordentlicher Profeffor der Batrologie und Dogs 

matit an der K. Ungarifchen Univerfität zu Thrnau, 

Domberr bei der Primatialfirche zu Gran. Bon der 

alleinfeligmachenden katholifchen Kirche. Aus dem 

Lateiniſchen überjegt und mir Zufägen vermehrt von Dr. A. 

I. Binterim und Dr. 3. Deby. Düffelvorf, 1857. Drud 

und Verlag von Engeld und Lenſch. — 4 Thle. in gr. 8. 

Pr. 3 fl. 30 fr. 

Eine nad großartigem Maafftabe angelegte Redytfers 
tigung des Fatholifchen Lehrſatzes von der alleinfeligmadyens 

den Kirche gegenüber dem modernen Latitudinarismus, der 
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ein natürliches, wiewohl vielfach verläugnetes Kind des in 

Secten zerjplitterten und in feiner centrifugalen Richtung 

unaufhaltfam fortgetriebenen Proteftantismus, die Thore 

der Kirche Ehrifti und des Himmelreihes Allen offen 

hält, welde an der Perfon und dem Werfe des Erlöſers 

im Allgemeinen nod etwas Göttliches oder Uebermenſch— 

liched anerkennen, mögen fie in ihren anderweitigen relis 

giöfen Weberzeuygungen noch fo weit auseinandergehen. 

Daß diefer monftröfe „Katholicismus“ der von der fatho- 

lifchen Kirche für fih in Anfprud genommenen Prärogas 

tive, ausſchließliche göttliche Heilsanftalt zu fein, die Ans 

erfennung ſchlechtweg verweigert und ihr eben auf diefem 

Punfte abfolut feindlich entgegentritt, liegt in feinem Bes 

griff und Wefen. Andrerfeite ift derfelbe ganz dazu anges 

than, innerhalb des Proteſtantismus, aus dem er ents 

fprungen, ſich die weitgfte Anerfennung und Aufnahme zu 

verfhaffen; erfcheint er ja als der legte Nothbehelf, wos 

mit man ſich auf diefer Seite über die grenzenlofe äußere 

und innere Zerfahrenheit mit einiger Beruhigung wegzu— 

fegen vermag. Aber aud den Gliedern der Fatholifchen 

Kirche, insbefondere denjenigen, die den f. g. gebildeten 

Etänden angehören, ift bei der Unvermeidlichkeit des geiftigen 

Contagiums mit den Nahbarconfefjionen die „neumodifche 
Katholicität,“ wie der Verfaffer die proteftantifche Earifatur 

ver katholiſchen Univerfalität zu benennen pflegt, vielfach 
als Verfuhung genaht und nicht wenige find ihr erlegen. 

Man wird daher eine gründliche Beleuchtung diefes Pſeudo— 

catholicismus, der ſich in die Etelle des Achten einzudrängen 

bemüht ift, und eine allfeitige Begründung des Anrechtes 

der fatholifhen Kirche auf den Namen und Vorzug der 

alleinfeligmachenden als ein ganz zeitgemäßes Unternehmen 
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nm fo mehr willfommen heißen, je häufiger und heftiger 

nad der Bemerfung des Verfaſſers von der einen Seite 

die Angriffe auf dieſes Dogma find und je faumfeliger 

auf der andern die Vertheidigung deſſelben bisher ge- 

wefen ift. 

Dr. Krammer, dem zur Löfung diefer Aufgabe neben 

einer gründlichen theologifhen Bildung, ansgebreiteten Ges 

lehrfamfeit und einem nicht gewöhnlihen Ecyarffinne eine 

jeltene Belefenheit in der neueren apologetifhen und Pos 

lemifchen Literatur Ungarns und Deutſchlands zu Gebote 

fteht, eutledigt fich feiner Aufgabe in dem angezeigten 610 

Seiten umfafjenden Werfe. Die Einleitung (1. Theil) 

gibt eine Gefchichte der Genefid und weiteren Entwidlung 

der neuen Katholicität, die mit der Geſchichte der inneren 

Entwidlung des Proteftantismus überhaupt nahezu aus 

fammenfällt. Das proteftantifhe Princip erwies ſich ale 

unfähig, die hriftliche Religion in ihrem objectiven Boll 

beftande zu wahren. Die von der haltenden, leitenden und 

erziehenden Autorität der Kirche entbundene Eubjectivität 

warf Schritt für Schritt die Echranfen nieder, welde ihr 

in dem göttlihen Anjehen der Schrift und den Symbolen 

gejegt werden wollten, und lief, wo fie auf ihrem Wege 

nicht durch äußere Hemmniſſe aufgehalten wurde, entweder 

in völligen Indifferentismus aus, der hinwiederum den 

Raturalidmus und Atheismus im Gefolge hat; oder fie 

fommt, wo das chriſtlich religiöje Interefje noch einigers 

maßen reagirt, in jener religiöfen Weitherzigfeit zur Ruhe, 

die auf eine objective Glaubensnorm und allen pofitiven 

Glaubensinhalt verzihtend, „die neue, allgemeine, auf 
wenige, aber „„große““ Wahrheiten befchränfte Religion 

und die neumodifche, Alles, was noch den Namen Ehrift 
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trägt, umſchließende fatholifche Kirche” auf ihr Programm 
gejegt hat. Der Berf. hat ſich die Mühe nicht verdrießen 
laffen, diefen Proceß durch all feine gefchichtlihen Phafen 

zu verfolgen, wobei fid) freilich feine Darftellung zu fehr 

in das hiſtoriſche Detail verliert und einzelne Perſönlich— 

feiten, namentlich die des ſächſiſchen Reformators zu ftarf 

in den Vordergrund gedrängt werden — nicht ohne Beein- 

trächtigung der leberfichtlichfeit und Gefährdung ver flaren 

Einfiht in die inneren Gründe und treibenden Motive des 

geſchichtlichen Werlaufs. 

Im zweiten Theile führt Krammer den Beweis, daß 

die hriftliche Religion, weil göttlichen Urfprunges und ſo— 

mit durchaus objectiv wahr, ebendeßhalb nothwendig nur 

Eine oder einzig ift, in dem Sinne, daß ihr „Achter und 

wahrer Geſammtinhalt innerlid und feiner Natur nad 

Einer fein muß“, Eine in eine Bielheit aufs engfte mit 

einander verbundener Momente (Dogmen) fi auslegende 

göttlihe Wahrheit. Weil aus göttliher Offenbarung ents 

fprungen, ift die chriftliche Religion felbftredend auch vie 

allein felig machende. Damit fie aber dieſes ſei und bleibe, 

ift nothiwendig, daß fie den Menfchen aller Zeiten bis an 

das Ende der Welt in ihrer vollen Integrität, ihrem ganzen 

ungefhmälerten Beftande und mit derjenigen objectiven 

Sicherheit und Gewißheit überbracht werde, welche eine 

fefte Ueberzeugung von ihrer Wahrheit und Göttlichfeit zu 

begründen im Stande if. Zu dieſem Endzwecke hat ihr 

göttlicher Urheber vie kirchliche WVerfündigung angeordnet, 

die auf fpezieller göttlicher Sendung beruhend, auf dad 

zweckmäßigſte organifirt und unter Gottes befonvderen Schuß 

und Leitung geftellt, fi) nad) beiden Beziehungen als das 

aflein angemefjene und vollfommen zwedvienlihe Mittel 
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bewährt; während der Proteftantismus, indem er an bie 

Stelle der autoritativen kirchlichen Verfündigung das ges 

ſchriebene Bibelmwort fest, ebendamit die Vollſtändigkeit 

und die Gewißheit der chriftlichen Religion, die beiden 

Grundbedingungen ihrer befeligenden Wirffamfeit, preids 

gegeben hat. Aus der Einzigfeit der ſeligmachenden Relis 

gion wird fofort mit vollem Rechte die Einzigfeit der felig- 

machenden Kirche gefulgert ; ift ja diefe nichts anderes ale 

die in die Erfcheinung tretende, die real gewordene Religion 

felbft. Im dritten Theile wird fodann die wefentlihe Ber 

Ihaffenheit der alleinſeligmachenden Kirche ausführlid 

befprodhen. Als Bundamentalfag wird an die Epige ge 

ftellt: „Wie die Kirche Gottes im Anfange, bei den Leb— 

zeiten der Apoftel war, fo muß fie immer bleiben.” Die 

wahre Kirche muß daher vor allem eine „außerorbentlicdye* 

(auf einem übernatürlihen Grunde ruhende) fein (nicht 

blos in ihrem Urfprunge, fondern auch in ihrer Fortdauer), 

weiterhin die gefammte Religion bewahrend, weife einges 

richtet, Eine, heilig, apoſtoliſch, katholiſch, ſichtbar, einzig, 

allein wahr und abfolut rein. Diejenige Kirche, welche 

alle diefe Egenfchaften in fi) vereinigt, ift die wahre 

Kirche Ehrifti und daher die alleinſeligmachende. Nichts 

von alle dem paßt aber auf die katholiſche Kirche im 

Einne der Neuerer, die vielmehr in offenbarem Wider 

ſpruche mit dem Evangelium, mit dem Geifte des Chriftens 

thums, ja fogar mit dem Geifte des (ſymboliſchen) Protes 

ftantismus und mit ſich felber fteht und Glauben und 

hriftliches Leben, ftatt fie aufrecht zu erhalten und zu 

pflegen, untergräbt und zugrunderichtet; noch paßt dasjelbe 

überhaupt auf eine fpäter entftandene Kirche, namentlich 

nicht auf den Proteftantismus, welchem wie die Einheit, 
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fo aud die Merkmale der Heiligfeit, der Apoftolicität, ver 

Ratholieität abgehen und nicht minder die weife Einrichtung 

mangelt. Dagegen finden ſich all die angegebenen Eigen: 

Ichaften in der römiſch-katholiſchen Kirche vereinigt, die eben: 

darum als die allein wahre Kirche und als die alleinige 

göttliche Heildanftalt für ale Menſchen zu betrachten ift. 

Daß bei ihr alle Merfmale der wahren Kirche zutreffen, 

beruht nad Krammer „auf der unantaftbaren Auctorität 

des heiligen Lehramtes, verbunden mit dem Vorzuge der 

Unfehlbarfeit.“ Legterer Bunft wird im vierten Theile, 

der übrigens in ziemlich fragmentarifcher Geftalt vorliegt, 
weiter ausgeführt, tiefer begründet und inöbefondere nachge— 

wiefen, daß nur in einem unfehlbaren Lehramte ein ſicheres 

und allen angemefjened Erfenntnißprincip der chriftlichen 

Religion gewonnen ift. 
Diefe gedrängte Ueberfiht über den Inhalt des vor 

- liegenden Werfed mag. genügen, um eine annähernde Vor— 

ftelung von der Anorbnung und der Neidhhaltigfeit des 
darin verarbeiteten Stoffes zu geben. Man fann dem Ver: 

fafjer das Zeugniß nicht verfagen, daß er in ver That 

jein Thema thetiſch fowohl als antithetifch in einer bie: 
her von feinem anderen erreichten Ausführlicyfeit und Voll- 

ftändigfeit abgehandelt hat. Insbeſondere ift er dem ſich 

jpreigenden Irrthume auf all feinen gewundenen und las 

byrinthifch verſchlungenen Pfaden unermüdet nachgegangen, 

um ihn bis in feine legten Schlupfwinfel zu verfolgen und 

zu befämpfen ; die Proteusnatur desfelben, die auch einen 

rüftigen Gegner zu ermüden vermag, hat ihn nicht abges 

halten, ihn in all feinen wechſelnden Geftalten mit tüchtigen, 

der Schrift und der gefunten Vernunft entnommenen Ars 

gumenten anzufafjen und jeine Geheimniffe ihm zu ent 
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reißen. Die Beweisführung ift faft durchgängig Far, 

fhlagend und überzeugend, wenn fie auch nit, was hier 

fanm möglih fein dürfte, alle Ausflüchte abſchneidet. 

Dagegen wird man die Dispofition des Stoffes im Ein— 
zelnen nicht überall gutheißgen können. Die Aufeinander- 

folge der einzelnen Materien ift da und dort, wenn nicht 

unlogifh, doch zu wenig motivirt und erfcheint fo nicht 

felten ald eine zufällige und willführlihe. Daher auch 

vielfahe, zum Theil ermüdende Wiederholungen, indem 

ein und berfelbe Gegenftand zwei oder mehrere Male, wies 

wohl unter etwas anderem Gefihtspunfte oder verfchietene 

Gegenftände unter dem gleihen Gefichtspunfte, abgehandelt 

werden. Mandimal hat der Verfaffer auh zu weit aus 

geholt oder Materien herbeigegogen, deren Zufammenhang 

mit dem eigentlihen Thema ein ziemlicdy loderer if. Das 

bei ift feine Darftellung zu ftoffartig, das in großer Voll: 

ftändigfeit zufammengetragene Rohmaterial zu wenig vers 

arbeitet. Die häufig ganz äußerlich an einander gereihten 

jehr zahlreichen und langen Eitate aud Schriften der ver: 

hiedenften Verfafjer, welche zudem tie Herausgeber um ein 

bedeutendes vermehrt haben, nicht minder die (beſonders im 

erft enund zweiten Theile) allaufehr gehäuften Anmerfungen, 

die wiederum da und dort durch neue, fie ergänzende 

Noten von Eeite der lleberfeger bereichert werden, machen 

die Darftellung breit und fchleppend und können nicht vers 

fehlen, die Geduld des Lejerd manchmal auf eine ziemlich 

harte Probe zu ftellen. Eine freie Lleberarbeitung des 
Ganzen ftatt einer mit (allerdings recht danfenswerthen) 

Zufägen vermehrten bloßen Ueberjegung des in feinem 

Kerne vortrefflihen Werfed wäre aus den angeführten 

Gründen wohl ſehr wünfchenswerth geweſen; will ja ber 
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Verfaſſer felbft feine durch ein dringendes Bedürfniß hers 

vorgerufene Schrift ald einen bloßen Entwurf betrachtet 

wiffen, den er durch andere Hände „zu einem tüchtig bes 

arbeiteten und vollfommenen Werke umgeftaltet” zu jehen 

wuͤnſcht. 

Die deutſche Ueberſetzung des erſten Theiles iſt nicht 

ohne fühlbare Mängel, dabei ziemlich hart und ſchwerfällig; 

namentlich begegnen wir ©. 9 f. einer äußerſt langath— 

migen und wunderlich verjchlungenen Periode, die im Las 

teinifchen vielleicht nod) erträglih, im Deutſchen geradezu 

ungenießbar ift. In den übrigen Theilen dagegen ift die 

Üeberfegung correct und fließend und läßt nur die Correc— 

tur des Drudes mandes zu wuͤnſchen übrig. 

Lic. Hitzfelder. 

4. 

Erklärung der Palmen mit befonderer Rückſicht auf deren 

liturgifchen Gebrauch im Brevier, Miffale, Pontificale 

und Rituale, nebft einem Anhang enthaltend die Er— 

flärung der im DBrevier vorkommenden altteft. Gantica 

von. Dr. Walentin Chalhofer, Prof. der bibliſchen Wiffen- 

fchaften zu Dillingen. Megensburg, 1857. Verlag von 

of. Manz ©. 740. Pr. 4 fl. 12 Er. 

Es liegt nicht in der Abficht des Ref. auf den erer 

getiſch wiffenfhaftlihen Werth und Gehalt vorliegender 

Pfalmenerflärung einzugehen. Der Verf. will ſelbſt nicht 
nad diefer Eeite hin ein beſonderes Verdienſt beanjpruchen, 

obgleich nicht zu verkennen ift, daß fid) in den Noten, wo⸗ 

hin der gelehrte Apparat verwiefen wurde, viel Studium 
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und Gelehrſamkeit kund gibt. Man kann dem Verf. glauben, 

wenn er ſagt: „Es koſtete mich manche Ueberwindung, 

die Reſultate nicht bloß ſtunden- ſondern tagelangen Etu- 

diums in einige kurze Sätze zufammenziehen zu müſſen. 

Der fundige Lefer wird finden, daß ich die ältere, neuere 

und neuefte Literatur durchweg benügt habe, obgleich ich 

Kürze halber es unterlaffen mußte, al’ die verjdiedenen 

Auffaffungen anzuführen, zu würdigen und beziehungsweife 

zu widerlegen” (Borr. S. VD. 

Das Hauptbeftreben des Verfaſſers geht dahin, die 
Pfalmen mit Rüdfiht auf ihre liturgifche Verwendung zu 

erflären, und auf die Beziehungen hinzuweifen, welche dem 

Inhalt eines Pfalmen je nad feiner Stellung in einem 

Dffieium zu geben if. Wir haben verfhiedene ältere und 
neuere Erflärungen der Palmen, die theils wifjenfchaft- 

liche, theild practiihe Zwede (betrachtende Eregefe), theils 

beide zufanımen verfolgen wie ver Commentar von Schegg, 

aber die fpeciellen Beziehungen, welche die einzelnen Pjal- 

men in dieſem oder jenem Officium des Brevierd oder in - 

diefem oder jenem Ritus haben, und die Gebetsftimmung, 

in welcher ein Pfalm je nad feiner liturgifchen Stellung 

und Verwendung gebetet werden foll, find unfers Wiſſens 

noch von feinem Erflärer ver Pfalmen aufgefucht und ber 

zeichnet worden. Der Berfaffer hat ſich daher bei feiner 

Pfalmenerflärung eine neue Aufgabe geftellt, die, wie jeder 

einfehen wird, ihre eigenthümlihen und zwar bedeutenden 

ESchywierigfeiten hat. So ſchwer es aber ift, die innern 

Motive aufzujuhen und genau zu bezeichnen, nad) welchen 

die firdlihen Organe die Pfalnen in die Officien und 

andere rituelle Stücke eingereiht haben, fo ift dod gewiß, 

daß nicht Zufall ſondern ſicherlich die beftimmte Abjicht ob» 
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gewaltet hat, jedem Palmen und Pfalmftüde, die man 

liturgifch verwenden wollte, eine beftimmte Beziehung zu 

dem jeweiligen Fefte oder zu der zutreffenden Zeit zu geben. 

Diefen innern Beziehungen der Pfalmen nad ihrer liturgir 

fhen Stellung hat der Verf. mit aller Sorgfalt nachge— 
jrürt, und fie in möglichfter Kürze und Beftimmtheit ans 

zudeuten gefucht. 

Die Methode, die er bei Löfung feiner Anfgabe ein- 

ihlägt, ift unzweifelhaft die richtige. Es wird bei jedem 

Pfalm der Tert der Bulgata mit nebenftehender fchöner 

rythmiſcher Meberfegung voransgefhidt. Sofort wird. der 

wörtliche Einn des Pfalmen, deſſen grammatifch hiftorifcher 

Einn erörtert und nad Umftänden auf die myftifchen 

und prophetifchen Beziehungen desſelben aufmerffam ger 

madt. Soweit fid) hiebei ſprachliche Echwierigfeiten erw 

heben, find fie in den unter dem Tert angebradhten Noten 

kurz beſprochen. Obgleich die Vulgata, wie es bei dem 

Endzwede unferer Erflärung nit anders erwartet werben 

fann, überall zu Grunde gelegt ift, jo wird doch bei dunkeln 

Stellen der hebräifche Tert zur Aufhellung beigezogen und 

benügt. 

Auf der durd die Sinnerflärung gewonnenen Grund» 

lage vollzieht fodann der Verf. feine Aufgabe ganz kurz 

und einfah. Es wird Hingewiefen auf bie verfchiedenen 

Sellungen, welche der betreffende Pfalm in den Officien 

hat, welche Grund-Beziehung ihm hier und welche ihm dort 

zu geben fei, weldher Grundton in der Gebetöftimmung 

vorzuherrfchen habe, wenn er an dieſem Feſte oder Tage, 

und welche wenn er an einem andern Feſte gebetet werde, 

Selbſt die Heinern Pfalmftüde, die in den Meßliturgien 

vorfommen, find herbeigezogen. Es ift diefes mit folder Ges 

Theol. Quartalſchrift. 1857. 1. Heit. 31 
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nauigkeit gefchehen, daß fi wenige Pfalmen finden werden, 

deren liturgifche Verwendung nicht vollftändig berüdfichtigt 

worden wäre Bei den Wenigen, wo diejes nicht der Fall 

fein follte, ift das Verſäumniß von ganz untergeorbneter 

Bedeutung; fo fanden wir bei Pſalm 24 deſſen Stellung 

im offic. defunclorum und bei Pfalm 125 vefjen Ver— 

wendung in der Veſper ver fer. IIL nicht angegeben, 

was bei der anderweitigen Genauigfeit nicht hoch anzus 

ſchlagen ift. 

Es wird Jedermann begreifli finden, daß jene Be— 

jiehungen mehr nur angedentet ald ausgeführt find. Legteres 
würde zu weit führen, und der individuellen Stimmung 

des Betenden zu fehr vorgreifen. Denn wenn aud nad 

Maßgabe des Inhalts eines Pfalmen und in Rüdfiht auf 

das Feft und die Zeit, wo derſelbe gebetet wird, ein ger 

wifjer allgemein zu empfehlenvder Grundton vorberrichen 

fann und fol, jo find doch die geiftigen Bebürfniffe und 

Erlebniffe des Einzelnen fo wie deſſen Stellung zur Kirche, 
zu einer Gemeinde oder Einzelne fo verſchieden, daß fid 

darnach die Gebetsregungen ‚in verfchiedenen Individuen 
nothwendig eigenthümlich geftalten müſſen. Der univers 

jele Charafter der Pfalmen als Gebetsformularien bringt 

ed mit fich, daß die individuellſten Stimmungen unſchwer 

darin ihren Ausdrud finden können. Golden individuellen 

Regungen, die ein Pfalm je nad den eigenthümlichen Vers 

hältniffen des Betenden hervorbringen fann, nachzugehen 

und fie anzudeuten, war, dem Verf. nicht zuzumuthen. 

Er konnte ed nur als feine Aufgabe anjehen, vie allge 

meinen Gefihtspunfte hervorzufehren, von welden aus ein 

Pjalm je nad feiner Einordnung in ein Officium gebetet 

werten fönne oder müfle, damit es im Sinne der Kirche 
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gefchehe. Auf diefen Grundton hin wird fid die individuelle 

Stimmung des aufmerffamen und ermwärmten Beterd von 

felbft modifigiren und nad verfchiedenen eigenthümlichen 

Richtungen hin verlaufen. | 

Es ift wohl das Angemefjenfie, wenn wir, um das 

dießfällige Verfahren des Berf. zu veranfchaulidhen, ein 

Beifpiel davon herfegen. Wir wahlen Pſalm 18 „coeli 

enarrant, gloriam Dei etc.“ S. 76—82. Nachdem der 
Sinn desfelben entwidelt ift, wird deſſen liturgifche Vers 

wendung in folgender Weife angegeben ©. 80: „Die 

Pracht des phyſiſchen Himmels und die des myftifchen, die 

Offenbarung im moſaiſchen Gefege und die im Evangelium 

ift zuletzt Werk aller drei göttlihen Perſonen, ift Werk 

bed Dreieinen, den wir in Mat. fest. ss. Trinit. mit dieſem 

Palm verherrlihen.“ — „In Ehrifto wohnt die Fülle der 
Gottheit leibhaftig” (Col. 2, 9), feine menſchliche Natur 

ift im vollfien Sinne des Wortes „Wohnung“ Gottes, 

nit nur für einige Zeit, fondern anf ewig; in dieſer 

Sonne, in Ehrifte, hat ſich Gott, die Gottheit in aller 

Wahrheit ein Zelt gebaut (in sole posuit — antiph. in 

oct. nativ. Dom.). Diefe gottmenſchliche Sonne, von weldyer 

dad Gefep der Wahrheit und Gnade ausftrahlte, aing her 

vor in der Weihnacht aus dem Brautgemah des jungfräus 

lihen Mutterichooße8 (Mat. nativ. et circumc. Dom.). 

Das lieblichfte (sicut myrrha electa dedisti odorem suavi- 

tatis) unter den Geſtirnen, welche um vie Gentralfonne, 

Ehriftus, fi bewegen, ift Maria (der Mond); auf jie, 

deren Ruhm durd die ganze Welt erfhallt (V. 2—5) und 

auf ihr Verhältniß zu ihrem Sohne (V. 6—7) hinſchauend, 

beten wir den Pſalm in den Muttergottesofficien, und er: 

innernd, daß fie allzeit das Geſetz des Herrin (V. 8—11) 

31 * 
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erfüllt hat, und flehend, daß es auf Grund ihrer Fürbitte 
auch uns gelingen möchte (V. 12—16). — Durch die 
ganze Welt hin haben die Apoftel des Herrn Ehre ver 

fündet (Commune Apost.), und bis zur Stunde erfdallt 

ihr Wort aus dem Munde ihrer Nachfolger; darum er- 

jheinen die Apoftel unter den Geſtirnen am myſtiſchen 
Himmel als die leuchtendften (V. 2—5); fie gaben Zeugs 

niß von der Sonne, Ehriftus Jeſus (V. 6-7), verfünden 
fein Geſetz (V. 8-11); o daß auch wir es hielten 

(V. 12—16)! Unter den übrigen ‚Heiligen zeugen bie 
Jungfrauen am lauteſten davon, was das Chriftenthum 
vermöge ; in der Jungfräulicdhfeit, der Foftbarften der Tugen- 

den, tritt und das Licht, welches von der Sonne Chriſtus, 

dem jungfräulichen Gottmenfchen, ausftrahlt, am fchönften 

und reinften vor Augen; zu diefen laut zeugenden Sternen, 

die ihrer Sonne folgen, wohin fie geht, ſchauen wir empor, 

wenn wir an den Feften der Jungfrauen, die getreu das 

Geſetz hielten (V. 8—11), den Pfalm beten. — Der all 

mächtige Gott, von deſſen Herrlichfeit die Himmel zeugen 

(V. 2—7), hält uns für fo groß, daß er und Engel zu 

Begleitern gibt, damit wir unter ihrem Schutze um jo 

fiherer den Weg feiner Gebote (V. 8—11) gehen möchten. 

Fest. Angelorum.“ 

Bei genaner Prüfung fann nicht entgehen, daß der 

Verf. ein feines Gefühl befigt, die tiefen Beziehungen ver 

Palmen und Pſalmenſtücke zu den jeweiligen Feften und 

Feftzeiten aufzufinden. Die hervorgehobenen Beziehungen 

ruhen freilich immer mehr oder weniger auf dem Boden 

ſubjectiver Anſchauung, entbehren aber doch nicht ganz eines 

objectiven Charakters, da fie fih an den Inhalt der Pfals 

men, übers den man fich verftändigen fann, anfcließen. 
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Eigentlihe Willfür und auffällige oder abfurde Aus- 
deutungen haben wir nicht getroffen. Es ift Alles nüchtern, 

verftändig, und zeugt von flarer und richtiger Anſchauung 

religiöfer Verhältnifje und Zuftände und von gefunber 

firhlicher Brömmigfeit. 

Es mögen zwar immerhin mande Deutungen und 
Winfe des Verf. einzelnen Pfalmbetern nicht recht eins 

leuchten, aber angeregt werden fie davon immerhin werben. 

Wir zweifeln auch nicht, daß die meiften Leſer der Pfalmen 

gerne auf die hier gegebenen Weifungen eingehen, und 

hiedurch in ſich einen Gebetöton anftimmen lafjen. 

Das Verbienft des Verf. ift nicht gering anzufchlagen, 
dba er auf dem nenbetretenen Wege einer liturgifchen 

Pfalmenerflärung mit fo richtigem Takte verfahren iſt. 

Ref. nimmt feinen Anftand, diefes Buch allen denen zu 

empfehlen, welde vie Liturgie zu verwalten, und das 

Brevier zu beten haben, und hegt dabei die Ueberzeugung, 

daß ed zu einer verftändigen, aufmerffamen und ans 

dädhtigen Recitation des Officiums anzuregen und anzus 

leiten in hohem Grade geeignet ift. 

Dr. Bendel, Eonvictsdirector. 

5. 

Die Dogmatiſche Cehre von den heiligen Sakramenten ver 

Fatholifchen Kirche. Don Dr. I, 5. Oswald. II. Band: 

Die Buße, die legte Delung, die Prieftermeihe und bie 

Ehe. Münfter 1857. ©. IX. 456. Pr. fl. 2. 24 fr. 

Wir haben den 1. Band diefes nunmehr vollendet 
vorliegenden Werkes im vorigen Jahrgange diefer Zeitfchrift 
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(Heft 3. S. 455 ff.) empfehlend angezeigt und nehmen 

um fo weniger Anftand, die dortige Empfehlung hier zu 

wiederholen, ald der 2. Band, ohne an innerem Gehalte 

dem erften nachzuſtehen, in formeller Hinfiht unverfenn- 

bare Vorzüge vor diefem hat. Die eigenthümliche Gabe 

des Verfafjerd, den dogmatiſchen Etoff in leichter, fließender 

Sprade, in Marer lichtvoller Darftellung, in einer Herz 

und Gemüth anfpredhenvden Form dem Lefer vorzulegen, hat 

ſich auch im 2. Bande nicht verläugnet. Was dagegen 

methodifhe Entwidlung der Gedanfen, Schärfe und Be- 

ftimmtheit ver Begriffe und Bündigfeit ver Schlußfolgerungen, 

fowie Stil und Diction anlangt, läßt fih in ver That ein 

merklicher Fortſchritt nicht verfennen, wiewohl allerdings 

eine weniger breite, concifere Darftellung, 

größere Befchränfung des oratorifhen Elementes und mehr 

Maafhalten im Gebraude von ungewöhnliden und leicht 

vermeidlidhen Fremdwörtern nad unferem Dafürhalten auch 

hier wäre zu wünſchen gewefen. 

Die Darftellung der Lehre vom Bußfacramente, 

einfchließlic der vom Ablafje, hat im vorliegenden Bande 

über die Hälfte des Raumes in Anfprudh genommen 

(S. 1—- 242). Es find denn auch die einfchlägigen dog; 
matifhen Lehrpunfte in einer Ansführlichfeit und relativen 

Volftändigfeit abgehandelt, die faum da und dort etwas 

zu wünſchen übrig läßt. Nur das Geſchichtliche hinſichtlich 

der Bußdisciplin möchte etwas zu karg bedacht fein und 

dürfte die Ausgleihung der zwifchen der älteren und ber 
fpäteren kirchlichen Praris in diefer Richtung beftehenven 

Differenzen, welche insbefondere rüdfichtlih der Bedeutung 

der Satisfactionen weit tiefer gehen, ald dieß in der Dar, 

ftellung des Verfaſſers heraustritt, nicht in allmeg völlig 
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befriedigen. Unter den patriftifhen Zeugnifien für das 

Bupfacrament vermiffen wir ungern das des Paftor Hermä: 

Nicht minder vermißt man eine nähere Verftändigung das 
rüber, daß dur die facramentale Abfolution nad kirch— 
licher Lehre in der Regel nicht zugleih aud der Rent 

zeitlicher Strafe getilgt wird. Die bierauf bezüglichen 

Erklärungen der Synode von Trient (sess. XIV. cap. 8 
de poenit.) vürften, namentlid angefichtd der nicht ganz 

unerheblichen gegnerischen Ginwendungen, ven katholiſchen 

Dogmatifer der Pflicht einer tieferen und alffeitigeren Bes 

gründung dieſes beſonders für die Ablaßlehre jo wichtigen 

Lehrpunftes faum entheben. Ebenfo fuht man vergeblich 

nad einer Erklärung, wiefern die Acte des Pönitenten: 

Neue, Bekenntniß und Genugthuung beides zugleich find, 

einmal Dispofitiondacte zum fruchtbaren Empfang des 

Sacramented, die fubjective Bedingung der durch die ob» 

jective Handlung vermittelten Gnadenwirfung, andrerjeits 

zum Wefen und Beftande des Sacramentes felbft gehörige 

Momente, weſentliche Theile der objectiven Handlung felbft, 

mit einem Worte (Duafis) Materie des Sacramentes. 

Sofern fie beides nicht wohl in einer und berfelben Weiſe 
oder Beziehung fein können, fo wird man zwifchen dem 

Aeußerlihen und Inneren diefer Acte unterfcheiden und fie 

nad) jener Seite ver Materie des Sacramentes, nach diefer 

der Dispofttion zutheilen müfjen. Hieraus ergäbe ſich 

unter anderem bie bedeutfame Folgerung, daß durch äußere 

ordnungsgemäße Setzung der bezeichneten Acte der objective 

Beitand des Sacramentes gewahrt, d. h. das Sacrament 

durch Hinzutritt feiner wefentlihen Form, der Abfolution 
vollzogen und von der inneren, fubjectiven Befchaffenheit 
jener Acte, ihrer größeren oder geringeren Wahrheit und 
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Intenſivität, nicht die Realität oder Giltigkeit des Sarras 

mented, fondern blos deſſen fruchtbarer Empfang be 

rührt wird. Die Richtigkeit diefer Folgerung vorausgejeht, 

muß die Anficht des Verfaſſers, (jo wir ihn anders recht 

verftanden haben) wornad) in all den Fällen, in welchen 

es der Pönitent an der erforberlichen ethifchen Dispofition 

mangeln läßt, dad Sacrament gar nicht vollzogen wirb, 

abgewiefen werden. (Noch mehr unter Vorausfegung der 

feotiftiihen Auffaffung vom Wefen des Bußfacramentes.) 

Wir begnügen und damit, diefe Frage angeregt zu haben. 

Weiterhin glauben wir noch bemerfen zu müfjen, daß eine 

tiefer eingehende Befprehung der eigentlichen Bedeutung des 

priefterlichen Abfolutiondactes oder wenn man will, der Buncs 

tion des abfolvirenden Priefters nicht gerade überflüffig ge 

wefen wäre. Daß diefelbe nicht als bloße Erflärung der von 

Gott unmittelbar ertheilten Sündennadlaffung zu faffen ift, 
wird vom Verfaffer nachgewieſen; allein wie im Acte ver 

Suͤndennachlaſſung göttliche und priefterlihe (minifterielle) 

Thätigfeit concurriren und in welchem näheren Verhältniffe 

wir und demnach die Abfolution zum Sündenerlaß zu denfen 

haben, darüber fehlt eine deutliche und beftimmte Erflärung 

und läßt der Verfaffer feine Anficht mehr nur errathen. 

Am meiften hat und die ebenfo gründliche als licht 

volle Abhandlung über die Eontrition und Attrition 

befriedigt (S. 70—88). Insbefondere hat hier der Ber; 

faffer überzeugend dargethan, daß der ſ. g. amor initialis 

(diefer Zankapfel ver ältern Theologen) mit der vom Triden— 

tinum geforderten Attrition ftetd mit pfychologifcher Noth- 

wendigfeit verbunden if. Es dürfte dieß wohl die einzig 

richtige Löſung der intricaten Frage fein. Dagegen fonnten 

wir ung durchaus nicht befreunden mit der eigenthümlichen 
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vom Berfaffer nachdrücklich verfochtenen Anficht, derzufolge 

das jurisdictionelle Moment am Bußfacramente, der eigents 

lich richterlihe Charakter desfelben nicht jo faft in der Ab- 

folution, als vielmehr in der Erfennung und Auflegung 

der Satisfaction (fofern diefe vindicativer Natur ift) liegen 

fol. In ver Abfolution anerkennt der Verfaſſer eigentlich 

und direct blog einengnadenvermittelnden Act (Nach— 

laß der Sünvenfhuld und ewigen Strafe); einen richter- 

lihen Charakter hat nad ihm diefer Act nur indirect, ins 

fofern nämlih, als der Erlaß der ewigen Strafe durch 

die facramentale Abfolution regelmäßig unter Refervation 

der Verpflihtung zur Abtragung zeitliher Strafen erfolgt, 

dann aud nad) feiner äußerlihen Seite, fofern die Abfo- 

fution in Form einer richterlihen Sentenz ausgeſprochen 

wird. (Bol. befonderd ©. 15 f. 97. 147. 161.) Daß 

hienach das jurisdictionelle Moment außerhalb des Sacra— 
mentes als ſolchen zu ftehen fommt, fällt in die Augen, 

und der Verfaſſer hat diefe Gonfequenz felbft gezogen, 

wenn er ©. 147 fagt: „Das Sacrament als Gnadens 

mittel (die Abfolution) verleiht die Gnade, d. h. hier, gibt 

den Nachlaß der Schuld; mit der Strafe, auf welde fid 

die facramentale Genugthuung bezieht (in deren Auflegung 

dem Bemerkten zufolge das eigentlich richterlide Moment 

des Bußfacramentes ſich ausiprechen fol) hat das Sacras 

ment als ſolches ... nicht zu thun.” Wir möchten fehr 

zweifeln, ob diefe, übrigens vom Verfaſſer nit überall 

ftreng feftgehaltene und durchgeführte Auffafjung, in ber 

die sententia communis der Theologen geradezu auf den 

Kopf geftellt ift, irgend Beifall finden werde). Insbe— 

4) Der Verfaffer trifft Hierin mit dem berühmten Arnauld zu: 
jammen, deſſen Anfiht Petaviue (Theolog. dogmat. de poenit. 
lib. I. cap. 8) gewürdigt hat. Wir verweifen der Kürze halber hierauf. 
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ſondere dürften Diejenigen ihm beizutreten großes Bedenken 

tragen, welche die von ihm vertretene, übrigens nicht weiter, 

wenigftend nicht genügend begründete Meinung von einer 

durch die facramentale Abfolntion bewirften Umwand— 

Inng der ewigen Eündenftrafen in zeitlide 

fi) anzneignen nicht vermögen. Läßt man nämlich dieſe 

Meinung fallen, fo würde ebendamit die priefterliche Abſo— 
Iution aufhören, aud nur mittelbar oder indirect ein juris— 

bietioneller Act zu fein; fie wäre dieß nurmehr ihrer 

verbalen Form nad und dieſe felbft blos mehr katachreſtiſch 

— gewiß gegen den Einn und Geift der triventinifchen 
Beftimmungen (vgl. sess. XIV. cap. 6 und can. 9 .de 

poenit). 

Die zulegt berührte Hypothefe felbft aber — denn 

mehr als eine Hypothefe ift die Annahme einer Umwand— 

fung der ewigen Sündenftrafen in zeitliche durch die facra- 

mentale Abjolution nicht — möchte auf ziemlich ſchwachen 

Füßen ftehen. Es Elingt zwar fehr ſchön und geiftreic, 

wenn der Berfaffer ©. 9 f. ausführt: „Für die Kirche 

ald communio sanctorum, in welder Ehrifti Werf an den 

Einzelnen ausgeführt wird, ift, fo fönnen wir und aus— 

vrüden, die ewige Strafe der Sünde ein für alle mal in 

eine zeitliche umgefegt; und daher aud für die Mitglieder 

der Kirche, fofern fie als lebendige Gliedmaßen am Drgas 

nismus derfelben zu betrachten find; fie fönnen nur nod) 

eine zeitlich abzutragende Strafe verwirfen. Wir wollen 

fagen: ver getaufte Ehrift, wenn er ſchwer fündigt, ver: 

wirft zwar, indem er durch die Sünde aus dem lebendigen 

Berbande der Kirche ſich herausfegt, und fo die Aus— 

ftrömung der Kraft Chrifti auf fein Thun gleihfam unters 

bindet, für ſich in feiner individuellen Befonderheit mit 
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der unendblihen Schuld and eine ewige Strafe, eben fo 

wie der Ungetaufte; allein jofern er ald Mitglied ver 

Kirche betrachtet wird, ift diefe ewige Strafe durch dieſe 

nicht völlig zerriſſene Mitglievfhaft ſofort de jure verend» 

licht, und daher durch eine zeitliche Buße oder Genugthuung 

in der Kirche abtragbar. Da nun der gefallene Ehrift 

wegen der Unaustilgbarkeit feines Tanfcharafterd immer 

noch in einem, wenngleid) momentan unterbrocdhenen , or« 

ganifhen Verbande mit dem Gnabdenleben der Kirche bleibt, 

fo geſchieht e8, daß die verwirfte ewige Strafe auch de facto 

für ihn in die entfprechenvde zeitliche übergeht, wenn jene 

Störung gehoben, wenn jene im Taufcharakter unaus— 

löfchlich gefegte und nur momentan unterbrodene lebendige 

Verbindung mit Chriſto in der Kirche wiederhergeftellt 

wird; und dieß gefchieht beim Erlaß der Sünde im Buß: 

ſacrament.“ Man fann all das im Allgemeinen zugeben, 

obwohl ed unendlich jchwer halten dürfte, von der Verend» 

lihung des (wenigftens der Dauer nad) Unendlichen, oder 

was dasſelbe ift, von der Umfegung ewiger Sündenftrafen 

in „entſprechende“ over, wie dieß fonft audy audgebrüdt 

wird, in „angemefjene” zeitliche ſich einen klaren Begriff 

zu bilden. Aber hievon aud abgefehen, was nöthigt ober 

berechtigt zu der Annahme, daß dem nad der Taufe ge 

fallenen Eünder die von ihm verwirfte ewige Strafe ers 

lafjen oder, wenn man will, commutirt, in eine nidyt blos 

dem Maafe und der Dauer nach unenvlih von ihr ver 

jchiedene, fondern qualitativ andere umgewandelt werde — 

ohne jeglidhe eigene Satisfaction, lediglich auf 

Grund der Zurehnung der Satisfaction Ehrifti? Der ein; 

jige plaufible Grund, den man hiefür etwa anführen fönnte, 

wäre biefer, daß der Pönitent ſchlechterdings außer Stand 
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fei, für die Schuld und ewige Etrafe in irgend einer Weiſe 

genugzuthun. Allein diefe Behauptung — fie ift die des 

Verfaſſers — ſcheint uns fürs erfte nicht gehörig begründet, 

fofern fie neben der Unenplichfeit der Sündenfhuld und 

ewigen Strafe den unendlichen Charakter einer in die 

Satisfaction Chrifti aufgenommenen menfhlihen Satis— 

faction außer Acht läßt, und fteht fürd zweite in einem 

fhwer auszugleichenden Widerſpruche mit ber altkirchlichen 

Anſchauung, welche laut der von Morinus in feinem be 

fannten klaſſiſchen Werfe über die alte Bußvisciplin in 
großer Anzahl zufammengeftellten Väterzeugniffen eine Satis— 

faction audy pro culpa et poena aeterna, ja vorzugsweife 

hiefür anerfannt, beziehungsweife gefordert und die Ab: 

büßung der zeitlihen Sündenſtrafen in dieſe miteinbe- 

griffen hat '). Unterliegt e8 nun allerdings feinem Zweifel, 

daß die Satisfactionen nad der gegenwärtigen Praris fid 

blo8 auf die reftirenden zeitlichen Strafen beziehen, fo wird 

man die anfcheinend dogmatifhe Differenz zwifchen ber 

älteren und ver ſpäteren Bußprarid faum anders aus 

gleichen können als durch die Annahme, daß die Kirche 

nunmehr die Dispofitionsacte des Pönitenten, fpeciell die 

Acte der Reue, der Selbftvervemüthigung im Sünbenbe- 

fenntniffe, den ernſten, thatfräftigen Entſchluß, durch ein 

bußfertiges Leben die göttliche Gerechtigkeit zu verföhnen, 

ald noch genügende Satifaction für die Schuld und 

ewige Strafe der Sünde betrachtet, während die Kirche 

der alten Zeit noch außerdem eine Reihe von Bußacten, 

in denen die Bußgefinnung ſich auszumirfen und zu erproben 

1) J. Morini Commentar. histor. de disciplina in administr. 
sacram. Poenit. Lib. III. cap. 11 sq. 
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hatte, zu dem begeichneten Zwecke geforbert hat. Würde 

es ſich hiemit alfo verhalten, jo leuchtete ein, daß durch 

die facramentale Abfolution nicht eine Verwandlung, fondern 
einfacher Erlaß der ewigen Eündenftrafe bewirkt würde 

und die in der Regel reftirenden zeitlihen Etrafen nur 

als folhe zu betrachten wären, melde neben ver ewigen 

ſtets im Gefolge der (Tod) Sünde find. Wir müſſen 

und hier mit dieſen freilih unzulänglihen Andeutungen 

begnügen. — 

©. 167—170 bejpriht der Berf. die Frage über bie 

Zuläffigfeit der Spendung des Bußfarramentes in bes 

dingter Form. Da diefe Frage von großer practifcher 

Bedeutung ift, jo mag ed von Interefje fein, fein Urtheil 

hierüber zu vernehmen. Nachdem er vorausgefhidt, daß 

es ſich bloß um eine condilio de praeterito oder de prae- 

senti, nicht aber de fuluro handeln fünne, was auch all- 

gemein zugegeben wird, bemerkt er weiter, daß, die Dring— 

lichfeit ded Saframente-Empfanges vorausgejegt, das be- 

gründete und augenblicklich nicht zu hebende Bedenken (denn 

nur ein ſolches kann bier in Betradht kommen) fid ent 

weder darauf beziehen fünne, „ob der Pönitent zum Ems 

pfang des Bußfacramentes überhaupt (gleihfam) phyſiſch 

tüchtig und qualificirt (ob 3. B. getauft, nicht ſchon ab» 

folvirt und dgl.), oder aber, ob er in der gehörigen fitt- 

liden Berfaffung (ethiſchen Dispofition) fei.“ Im 

erften Falle kann vie Zuläffigfeit der bedingten Form (si 

capax es) nicht wohl in Frage geftellt werden. Schwieriger 

ift dagegen allerdings die Entjcheidung in dem zweiten 

Falle. Während eine bedingnigweife Spendung des Tauf- 

facramentes, fo etwa argumentirt ver Berfaffer, auf Grund 

eines gegen die ethifche Dispofition des Täuflings obs 
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waltenden und nicht zu befeitigenden Bedenkens deßhalb 

unftatthaft wäre, weil die Indispofition des Empfängers 

das Sarrament felbft nidyt völlig irritirt, ja felbft die 

facramentale Gnade in Folge des Gharafterd fpäterhin 

aufleben kann; fo wird dagegen das Bußfacrament durch 

die Indispofttion des Empfängers, fofern diefer mit feiner 

Dispofition die (Duafi) Materie des Sacramentes ift, 

geradezu imvalidirt. „Der Zweifel an feiner Dispofition 

wäre daher dem Bedenken glei zu achten, ob die Ylüffig- 

feit, mit welcher getauft werden fol, wirkliches und natürs 

liches Waſſer fei oder nicht.” Durch eine unbebingte 

Abfolution Fame fomit dad Sacrament in Gefahr, null 

und nichtig zu fein, und erfcheine daher die Zuläffigfeit 

der bedingten Form „plaufibel*. Wir fönnen und, dem 

oben Bemerkten zufolge, die Prämifje des Schluffes nicht 

aneignen und eben darum auch nicht die Folgerung. Dieß 

aber auch aus einem anderen, formellen Grunde nidt. 

Die bei einer abjoluten Ependung eintretende Gefahr einer 

Irritirung des Sacramentes fann nämlih ald Beweis; 

grund für die Zuläfftgfeit der bebingten Spendung nur 

geltend gemacht werden, nachdem ber Beweis geführt ift, 

daß durd Anwendung der forma conditionata dieſe Gefahr 

befeitigt wird, nachdem das Bedenfen gehoben, ob nicht 

diefe Form das Sacrament in jedem Falle, alfo auf 

in dem der wirklichen Dispofition ded Empfängers, invas 

(idire, nachdem mit einem Worte die Zuläffigfeit derſelben 

ſchon anderweitig erwiefen ift. Indeß der Verfaſſer erklärt 

ſich ſchließlich ſelbſt für die gegentheilige Annahme. „Die 
Kirche fpendet die Sacramente nur minifteriell. Ihre Or 

gane fünnen daher die facramentalen Gnaden nicht erw 

theilen einfach durd Willenserflärung, fondern nur 
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unter Handhabung der von Chriſto angeords 

neten facramentalen Zeihen. Es muß daher bei 

Ertheilung der facramentalen Gnaden auf Seiten des kirch— 

lihen Ependers ein actus ministerialis concurriren. Dieſes 

ift bei der Buße die Abfolution in forma judicii. Die 

Sacramentshandlung ift hier richterliche Action (!); 

eine ſolche ift aber... mit hinzugefügter Bedingung ungus 

träglich. Deutlicher mit andern Worten. Es gehört inner 

lih und wefentlih zur Verwaltung des Bußſacraments, 

daß der Bußpriefter nad feiner beften Einfiht urtheile 

über die ethiſche Dispofition des Pönitenten, ebenfo wejent- 

li wie bei der Taufe, daß er Waſſer aufgieße: das Urs, 

theil. ift hier die Sacramentshbandlung Wenn er 

alfo... urtheilen und entſcheiden foll, fo darf er nicht die 

Entfheidung Gott anheimgeben wollen, wie das die bins 

zugefügte Bedingung (si dispositus es) mir zu thun ſcheint. .. 

Dagegen gehört ed nit innerlich zum Sacramente (zu 
feiner Verwaltung), über die fonftige, nichtsethifche Dies 

pojition des Pönitenten zu urtheilen. Mir fcheint dieß 

Gegenargument entjcheidend.” Dem Referenten ebenfo. 

Eine richterliche Sentenz — und dieß tft die facramentale 

Abfolution — hört auf dieß zu fein, fobald ihr eine ihr 

wefentliches Object, ihre eigentlihe Bafis berührende Bes 

dingung beigegeben wird. Die Erflärung eines weltlichen 

Richters: Ich ſpreche dich los, wenn du ſchuldlos bift, 

oder dein Vergehen bereueſt, mag einen Sinn haben, aber 

eine richterliche Sentenz iſt ſie nicht. — 

Sehr einläßlich, gründlich und klar finden wir die 

Lehre vom Ablaſſe abgehandelt (S. 183— 242). Wenn 

auch nicht zu erwarten fteht, daß alle Urtheile des Ders 

faffers in tiefer falebrofen Materie allgemeinen Anklang 
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finden werden, wenn indbefondere die S. 193 fi. Anm. 

entwidelte Anficht, daß die Abläſſe zunächſt und unmittel— 

bar aus den Berdienften der Heiligen gejhöpft werden 

und die Satisfaction Ehrifti, nur fofern fie Princip jener 

ift, auf den f. g. thesaurus ecclesiae influire, auf viel 

fahen Widerſpruch flogen und die dem Theologen, naments 

lich dem Dogmatifer ungewohnte, der höheren Finanzpolitik 

abgelaufchte Ausdrucksweiſe (vgl. befonders ©. 198 f.) dem 

einen und anderen Lefer etwas anftößig erfcheinen dürfte; 

fo wird man gleihwohl feinen Anftand nehmen, in ver 

betreffenden Erpofition einen danfenswerthen Beitrag zur 

tieferen Erfaſſung und Verftändigung über dieſen ſchwie— 

tigen Lehrpunft anzuerkennen. 

Die Darftellung der 3 noch übrigen Eaframente an- 

langend, beſchränken wir uns ‚auf einige furze Bemerkungen. 

Dem Traditionsbeweis für die Realität des Sacramentesd 

der hl. Delung hätte unfered Erachtens größere Sorg- 

falt zugewendet werben follen, ald dieß feitens des Ber: 

fafferd gefchehen ift (S. 252 f.). Die gewöhnlich alle- 

girten Väterftellen lauten befanntlich fehr unbeftimmt, fo 

namentlich die aus Drigenes und Ehryfoftomus angezogenen, 

in denen zunächft nicht das Sacrament der Kranfenölung, 

fondern das Bußfarrament indieirt ſcheint; felbft vie be 

fannte Aeußerung des Papftes Innocenz I. (ep. ad Decent. 

c. 8.) bedarf, um beweisfräftig zu erſcheinen, einer ges 

naueren Erflärung. Um fo befriedigender ift dagegen vie 

Abhandlung über Wefen und Wirfungen dieſes Sacra— 

mentes (S. 254— 275). Insbefondere dürfte die Ausfühs 

rung des Verfaſſers über die Frage, inwiefern die hi. Delung 

Sarrament des Sündenerlaſſes fei, aller Beachtung werth 

fein. Eie ift dieß — um das Ürgebniß feiner hierauf 
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bezuͤglichen Unterſuchung kurz anzugeben — einmal (jedoch 

blos mittelbar) inſofern als durch ſie die ſ. g. Ueberreſte 

der Sünden (worunter ſündhafte Gewohnheiten und da— 

mit verbundene Schwäche des Willens zum Guten, ſittliche 

Stumpfheit und Ohnmacht zu verſtehen) getilgt, weiterhin 

laͤßliche Sünden, endlich ſelbſt Todſuͤnden, dieſe jedoch nur 

in dem Falle erlaſſen werden, daß der Sterbende das 

Bußſacrament ohne eigene Schuld nicht empfangen konnte 

und wenigſtens altritus iſt. Wir zweifeln nicht, daß dieſe 

Auffaffung dem Sinne der Kirchenlehre entſpreche. Auch 

was die leiblihe Wirfung dieſes Sacramented betrifft, 

ſtimmen wir dem Verfaffer bei, wenn er (S. 268) erklärt: 

„Die Genefung des Kranfen durch die hl. Oelung ift allers. 

dings MWirfung des Sacramentes; infofern aber das Sa— 

erament überhaupt ald wirffames Zeichen der geiftigen 

Gnade definirt wird, werden wir fagen müffen, fie ift 

Wirkung des Sacramentes nit als ſolchen, fondern 
eined ungertrennlich mit dem eigentlihen Sacramente vers 

bundenen Sacramentaled.” Hierauf fcheint audy ſchon 

der römische Catechismus hinzudeuten, wenn er den häufigen 

Nicyteintritt diefer Heildwirfung mitunter ald Folge der - 

fides infirmior auf Seite des Empfänger oder auch des 

Ausſpenders erflärt. (Pars I. cap. VI. quaest. 14.) Aber 

eben deßhalb follte man fi, glauben wir, der hieraus 

fi) ergebenden Folgerung nicht entziehen, nämlich die „Uns 

fehlbarfeit” des in Rede ftehenven Effects ver Delung 

nicht allein von der Bedingung feiner Heilszuträglich— 

feit abhängig maden. 

Die beiden Tractate über den Ordo und die Ehe, 

insbeſondere der legtere, zeichnen ſich durch eine forgfältige 

Behandlung des dogmatifchen Stoffes aus und bieten neben 

Tbeol. Duartalfrift. 1857. Il. Heft. 32 | 
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manchen wohl etwas zu fühnen Behauptungen nicht wenige 

feine und geiftvolle Gedanfen und Bemerfungen, hinficht- 

li deren wir den Lefer an das Werk felbft verweifen 
müfjen. Den Schluß des Ganzen bilvet ein ausführliches 

Sachregiſter. 
Lic. Hitzfelder. 

b. 

Der Geiſt des Chriſtenthums von 5. A. Chateaubriand, 
überfegt von Dr. J. 5. Schneller, weil. Profeſſor der 

PHilofophie an der Univerflcät Freiburg. Zweite bes 

richtigte und vervollftändigte Auflage, beforgt von Dr. 9. 

König, Profeffor der Theologie an der Univerfltät Frei— 

burg. PBreiburg im Breisgau. Br. Wagner'ſche Buch- 

handlung. 1857. Preis beider Bände 4 fl. 

Wie man aud immer im Einzelnen über den „Geift 

des Chriſtenthums“ von Ghateaubriand urtheilen mag, es 

bleibt gewiß, daß es eines der merfwürbigften Bücher 

unſeres Jahrhunderts if. Es erſchien, um mit den Worten 

bes Verfaſſers zu reden, zu einer Zeit, ald Frankreich eben 

dem revolutionären Chaos zu entfteigen im Begriffe war 
(1802), und wenn ed in der That diefem tief zerrütteten 

Lande gelang, wieder in die Geleiſe einer chriftlihen Ord— 

nung zurüdzufehren, jo darf unter den Factoren, die zu 

diefem fegensvollen Refultate mitgewirft, gewiß eben vie 

genannte Schrift nicht überfehen werben, weldye in genialer 

Weiſe ſich der Aufgabe entledigte, für das Ehriftenthum 

und die Kirche in den weiteften Kreifen wieder Liebe und 

Gehorfam zu erweden. Der Epott war ed vorzüglich ges 
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weſen, durch den die Encyclopaͤdiſten dieſe Liebe aus dem 

Herzen eines Volkes geriſſen, bei dem es nichts Verhängniß— 

volleres gibt, als lächerlich zu werben; darum ſchlug auch 

Ehateaubriand in feinen apologetifhen Bemühungen für 

die hriftliche Religion nicht den alten Weg ein, in ſtreng 
wiffenfchaftliher Deduction ihre Wahrheit zu beweifen ; 

den Spott galt ed vor Allem niederzufchlagen; und das 

fonnte er durch Nichts jo gut erreihen, ald wenn es ihm 

gelang, durd eine lebendige und wahre Schilderung der 

Kirche und ihres Weſens den Hohn verftummen zu machen 

und die Gemüther wieder mit Ehrfurdt und Bewunderung 

zu erfüllen ; den Schwächen gegenüber, die man dem Ehriften- 

thum angedichtet hatte, oder die doch nur wie verfhwindende 

Punkte den Glanz feiner irdiſchen Erfcheinung befledten, 
mußte es als Aufgabe erfcheinen, die ewige Schönheit 

feiner Dogmen, feiner Moral und feines Cultus, fowie 

die großartigen Verdienfte, die es in feinem Gang durdy 

die Jahrhunderte fih um die Menfchheit erworben, ing 

Licht zu ſetzen. Ghateaubriand hat aber nicht bloß mit 

dem richtigen Blick des Genies ſich fein Thema alfo formu— 

lirt, er hat dasjelbe aud in meifterhafter Weife durchge— 

führt, unterftügt, wie er war, von einer fhmwunghaften 

Phantaſie, einem feinen Gefühl für das Schöne und einer 

großen Gewandtheit, feine Bilder 'wie feine Empfindungen 

in das Gewand einer glänzenden, oft hinreißenden Sprache 
zu Eeiven. Unter ſolchen Umftänden fonnte dem Bud) der 

Erfolg nicht fehlen, und in der That war es zum großen 
Theil ihm zu danfen, wenn die öffentlihe Meinung all» 

mählig vollkommen umſchlug. Der Glaube wagte ed wieder 

ungefheut an das Tageslicht hervorzutreten, feidem der 

Schatten Voltaired vor den enthüllten Herrlichfeiten ber 

32 * 
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Kirche ſich verkrochen hatte: die Sceptifer ſchwiegen oder 

befehrten fih, man drängte ſich wieder in das Haus Gottes, 

und war ed auch eine Fleine Eitelfeit von Chateaubriand, 

wenn er fi in fpäteren Tagen in dem Gedanken ge 

fiel, daß er der welterobernde Napoleon in dem Gebiete 
des Geifted geweſen fei, fo glauben wir dody nicht zu weit 

zu gehen, wenn wir nad einer Richtung Chateaubriand 
neben Napoleon ftellen, wenn wir dem Geift des Chriftens 

thums eine annähernde Bedeutung wie dem Goncorbate 

des erften Conſuls vindiciren, ja wenn wir die Behauptung . 

aufftellen, daß diefer große Staatsact vielleiht unausführ- 

bar gewejen wäre, wenn nit Ghateaubriand ber öffent, 

lichen Meinung einen fo gewaltigen Impuls zu Gunften 

des Chriftentbums gegeben hätte. Bonaparte ſah aud 
das Erfcheinen des Buchs mit der lebhafteften Befriedigung, 

und ald die Academie, wie Ch. erzählt, Anftand nahm, 

dasfelbe unter den Werfen zu nennen, welde auf ben 

Preis des Jahrzehntes Anjprud machen fonnten, fo erhielt 

fie vom erften Gonful den Befehl, über dad Werf eigenen 

Bericht zu erftatten, und Napoleon nahm fich ernſtlich vor, 

dem geiftreihen Schriftfteller feine Protection zuzuwenden, 

nachdem er die Gunft feiner hochſinnigen und religiöfen 

Schwefter Elifabeth ſchon länger genofjen hatte. Bonaparte 

geftattete fogar, daß die zweite Auflage des „Geiſtes des 

Chriſtenthums,“ die ſchon im April 1803 erſchien, ihm ge 

widmet wurde. „Fahren Eie fort, fchrieb damals Eh. an 

den erften Gonful, die fchüsende Hand auszuftreden über 

dreißig Millionen Chriften, welche für fie beten am Buße 

der Altäre, deren Wiederaufrihtung man Ihnen verdankt.“ 

Eine Aeuferung, die Napoleon zu einer ganz andern Zeit 
und in einer ganz andern Stimmung that, beweist nicht 
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minder, welche Bedeutung er dem Buche beimaß. Ch. er- 

zählt und, daß derfebe in dem Augenblid feines Eturzes 

den Geift des Chriftentfums für das Buch erflärt habe, 

deſſen Veröffentlihung am Meiften feiner Macht ſchädlich 

gewesen fei. Freilich mag er bei diefer Bemerfung weniger 

an den Einfluß diefer Schrift zu Gunſten der religiöfen, 

als vielmehr ver politifchen Reftauration gedacht haben; 

denn Eh. war in der That einer jener legitimiftifchen Geifter, 

die fih das Kreuz in Franfreich nicht ohne die Lilien denfen 

fönnen, und wie er felbft fagte, athmete fein Buch bei aller 

religiöfen Tendenz doch zugleich die ganze alte Monardjie; ver 

rechtmäßige Erbe ftand fo zu fagen verborgen im Hinter 

grund des Heiligthums, defjen Vorhang er lüftete, und 

über dem Altare des Gottes des hl. Ludwig fchmebte 

auch die Krone des hi. Ludwig. — Indeß nit nur Nas 

poleon urtheilte fo über die Bedeutung unfered Buches; 

überall, wo man an ber MWiederherftellung eines hriftlichen 

Lebens arbeitete, zollte man demfelben die wärmfte Aner— 

fennung; die Kanzel felbft ertönte von Ausſprüchen des 

geiftreichen Apologeten. Aber gerade was die Anerfennung 

und die Dankbarkeit von Seite der Gläubigen und der 

Priefterfchaft betrifft, jo beflagte ſich Ch. fpäter zum 

öftern, daß diefelbe feinen langen Beftand gehabt habe. 

Napoleon war geftürzt und die Zeiten ber Reftauration 

begannen. In rafhem Auffhwung, wenn aud nit in 

Folge übertriebener Anftrengungen der neuen Regirung, 

erholte ſich die franzöfifhe Kirche. „Neue Geſchlechter ent: 

ftanden, um Ch. felbft reden zn lafjen, und eine alte Welt, 

welche aus Frankreich verbannt war, fehrte dorthin zurüd. 

Diefe Welt genoß die Frucht von Arbeiten, welde Andere 

als fie vollbracht, und wußte nicht, was fie gefoftet hatten, 



490 Chateaubriand, 

Bald empfand man ſogar eine Art Abneigung gegen den» 

jenigen, der indem er die evangelifhe Mäßigung predigte, 

die Pforte der Tempel wieder eröffnet, gegen den, der das 

Ehriftenthum um der Schönheit feines Eultus, um des 

Genies feiner Redner, um der Wiffenfchaft feiner Gelehrten, 

um der Tugenden feiner Apoftel und feiner Jünger willen 

lieben zu lehren gedacht hatte. Ich weiß nicht, wie es 

fommt, daß die Dienfte, die ich zu leiten das Glück hatte, 

mir bei denen, denen ich fie geleiftet, felten Wohlwollen 

verdient, während dagegen die Männer, vie ich ftetö bes 

fämpfte, Neigung für meine Schriften und fogar für meine 

Berfon zeigten; nicht meine Feinde find es, tie mich vers 

leumdet haben.” Ch. gibt aud den näheren Grund ver 

Unzufriedenheit an, die man ihm gegenüber merfen ließ. 

„Er hätte weiter gehen jollen,“ warf man ihm vor. Aber 

er erwiedert: In meinem Gewifjen fonnte ich das nicht. .. 

Man hätte umgekehrt befjer gethan, meint ver Ange 

griffene, wenn man den von ihm vorgezeichneten Weg, der 

Religion ihren heilfamen Einfluß zurüdzuerobern, aud 

fortan feftgehalten hätte. ingehend auf den Geift unferer 

Inftitutionen, eindringend in das Berftänpniß des Jahr— 

hunderts, die Tugenden des Glaubens durch jene der Liebe 

mäßigend, wäre man fiher zum Ziel ‚gefommen. Man 

lebe in einer Zeit, die viel Nachſicht und Schonung bebürfe. 

Bon der einfachen Forderung an das heranwachſende Ges 

ſchlecht, unter das Jod) des Glaubens feinen Rüden zu 

beugen, fei Alles zu fürdten.... 

Mer follte in den geſchilderten Vorfommniffen, in den 

Klagen von der einen und von der andern Seite nicht Dinge 

erfennen, die auch anderwärts erlebt worden find? Wie manig- 

fach mußten ſchon Männer, die in Zeiten des Uebergangs die 
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Fahne des Glaubens und der Kirchlichfeit aus dem Staube 

gehoben und das Gefhleht von Neuem um das faft ver 

geffene Panier gefammelt hatten, die Erfahrung machen, 

daß die Bewegung, die von ihnen begonnen worten, bald 

über jenes Maaß hinausfchritt, welches fie gerne derſelben 

gefegt hätten! Aber dieſes Hinausfchreiten mag gar leicht 

eine einfahe Nothwendigfeit fein; denn find einmal bie 

Prineipien einer Anfchaung geltend gemacht, dann kann 

feine Gewalt, jelbft nicht die Ehrfurdt, die man dem Bers 

bienfte fchuldig ift, es hindern, daß jene Principien alle 

ihre Conſequenzen, bis zu der geringften hinunter aus ſich 

entwideln. Das erzeugt dann leicht auf jener Seite eine 

Stimmung, in der man fidh oft übermäßig empfindlich zeigt. 

Aehnlich Scheint es bei Eh. gegangen zu fein. Denn fo body 

wir von feinem Werfe denken, fo läugnen wir doch nicht, daß 

er, um das Chriftenthum feiner Zeit mundgerecht zu machen, 

nit nur die Idee desfelben etwas zu allgemein und zu 

verfhwommen hielt, fondern auch wirflih in dem einen 

oder andern Punkt fi incorreet ausdrückte. Wir erinnern 

3. B. an die Abhandlung über die Volksandachten; aud 

die Aeußerung, die wir oben angeführt, daß die Tugenden 

des Glaubens durd die der Liebe gemäßigt werben follen, 

wird jeder verfänglich finden. Bei diefem Sachverhalt fann 

ed nicht Wunder nehmen, wenn Ch., der durchaus bei 

feinem Buche ftehen bleiben wollte, mit der gläubigen 

Richtung in manigfahe Spannungen gerieth, und mir 

denfen uns dabei die Schuld mwefentlih auf feiner Seite. 

Freilih darf man dabei nicht überfehen, daß bei dem natür- 

lihen Zug des menfhlihen Gemüthes zur Unvanfbarfeit 

oft das Unzulänglihe an dem Standpunft eines verdienten 

Mannes in einer Weife hervorgehoben wird, melde bie 
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demfelben fchuldige Pietät verlegt; und was noch ſchwerer 

wiegt, gar häufig wird aud als wahre und nothwendige 

Conſequenz des kirchlichen Principe etwas amdgegeben, 

was das nit iſt; und wo man fi indbefondere die 

Entwidlung der kirchlichen Gefinnung unter den Menſchen 

in unberechtigter Weife ald einen unendlichen Proceß 

vorftellt, da wird man fehr leicht in tie Irrung verfallen, 

dasjenige, woburd ſich vielleicht eine etwas ältere Gene: 

ration von der jüngern unterfcheidet, aud wenn ed nod 

fo unweſentlich ift, ald das relativ noch Unfirhlihe an ihr 

zu charafterifiren, und Nuancen, die neben der Haupfadhe 

verfhwinden, zu eigentlihen fo genannten „Richtungen“ 

zu erweitern und zu vertiefen. 

Wir fönnen nicht beurtheilen, inwieweit Ch. auch nad 

diefer Richtung hin Erfahrungen gemadt hat. Jedenfalls 

aber bleibt fein Bud, famt Allem, was e8 Gutes geleiftet 

und Schlimmesd erfahren, für den Freund der Kirchenge— 

ſchichte Außerft interefjant. Es fei und indefjen erlaubt, 

auch den bleibenden Werth des Buches mit einigen Worten 

noch ausdrüdlich feftzuftellen. Schon aus unferer ganzen 

Darftellung geht es hervor, daß das Interefje, welches das 

Bud einflößt, Fein lediglich Hiftorifches fein kann, und in 

der That möchten wir indbefondere hier die Wahrheit zur 

Anerkennung bringen, daß die Art und Weife, wie Ch. 

das Chriſtenthum vertheidigt, im Allgemeinen eine voll 

fommen und fchlehthin berechtigte if. Wohl muß die 

Apologetif als fürmlihe Wiſſenſchaſt auf einem andern 

Grund auferbaut werben; fie hat e8 zunächſt mit der Dar- 

ftellung der den Berftand bewegenden und überzeugenden 

motiva credibilitatis zu thun; auch in individuo wird der 

Proceß, in welchem der Ungläubige zum Glauben fommt, der 



der Geift des Chriſtenthums. 493 

Gläubige die eingegofjene theologifhe Tugend zum perfön- 

lichen Befigthum erhebt, ftetd mit einer vernünftigen 

Erwägung beginnen oder doch in eine foldhe auslaufen. 

Aber große Thorheit ift es, darum der Anficht zu huldigen, 

die praftiihen Bemühungen zu Gunften des Glaubens 

müßten immer und überall von jenem Punfte ausgehen 

und gar dabei ftehen bleiben. Dieß gilt weder von der 

Kanzel noch von einem Bud, wie der Geift des Ehriften- 

thums. Ein tieferer Einblif in die Schönheit und das 

Tröftlihe der hriftlihen Religion oder irgend einer ihrer 

Uebungen ift ed ſchon oft gewefen, was unter Mitwirfung 

der göttlihen Gnade den erften Anftoß zu jener innern 

religiöfen Entwidlung gegeben, und wir find lebhaft übers 

zeugt, daß felbft denen gegenüber, die jene Enwidlung 

längft durchgemacht, in der Predigt hin und wieder, ohne 

jede weitere Abftcht, den tiefen Sinn und die Herrlichfeiten 

des chriſtlichen Glaubens zu enthüllen, lange nicht fo uns 

practifch ift, ald man oft glaubt. Eine ſolche Predigt wird 

in ihrer Art ftetd dazu beitragen, jene übernatürlide ges 

heimnißvolle Triebfraft in den Gemüthern zu nähren, die 

doch allein das ganze praftifche Ehriftenthum eines Jeden 

in Blüthe erhält. Ch. fann in dieſer Beziehung immer 

noch mit vielem Nugen gelefen werden, wenn auch Mandyes 

an feinen Ausführungen unferem Geſchmack nit mehr 

zufagt. — Anderes anlangend, was ebenfalls von bleibendem 

Werth an dem Buche ift, jo machen wir nur nody auf die 

Darftelung aufmerffam, in welder er den Einfluß des 

Chriſtenthums auf die Poeſie ſchildert. Sie ift reih an 
den herrlichſten Schönheiten; und mag aud das eine oder 

andere ihrer Urtheile veraltet fein, wir glauben immers 

bin behaupten zu dürfen, daß eine Aefthetif vom chriſt⸗ 
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lihen Standpunft aus fehr Vieles daraus lernen Fönnnte. 

Unter folden Umſtänden fönnen wir ed an fi nur 

danfend anerfennen, daß die Wagner'ſche Buchhandlung die 

von Echneller beforgte Ueberſetzung des Geiſtes des Ehriftens 

thums in einer von H. Dr. König berichtigten und vervoll- 

ftändigten Auflage hat wieder erfcheinen laffen. Zu unferem 

Bedauern find wir aber nicht in der Rage, die Leberfegung 

felbft in ihrer revidirten Geftalt loben zu können. Wir 

wollen nicht leugnen, daß die Llebertragung eines derartigen 

Werkes ihre große Schwierigkeiten hat, aud geben wir 
gerne zu, daß ed auf Eeite der Uebertragenden nicht an 

jegliher Geſchicklichkeit fehlte, dieſe Schwierigkeiten zu über: 

winden. Das Alles aber fann und nicht abhalten, es 

auszufprehen, daß die und vorliegende Ueberfegung dem 

Driginal feine Ehre macht. Fuͤr's Erſte hat diefelbe ven 

frangöfifhen Typus in einer ganz unguläßigen Weife bei- 

behalten, und es dürfte wenig Seiten geben, auf denen nit 

Ausdrüde und Wendungen vorfämen, die für das deutſche 

Ohr unausftehlih Flingen. Der unangenehme Eindrud, 

den das hervorbringen muß, wird nod) erhöht durdy einen 

entgegengefegten Behler, an dem vie Ueberſetzung leidet, durch 

den Purismus nämlich, mit dem oft in gefchmadlofefter Weife 

ein fremdes Wort vermieden und verdeutfcht wird (z. B. B. II. 

p. 164: Frankreichs neuefte Dichtung über die Trümmer). 

Noch viel Schlimmer aber ift es, daß der Sinn des Tertes 

oft nur ganz annähernd getroffen und fchielend wiedergegeben 

wird. Wir fönnten mit einer ganzen Blumenlefe derartiger 

Stellen dienen. Es würde das aber zu weit führen, um fo 

mehr, da ed nothwendig wäre, ganze Paſſus der Ueberſetzung 

nad diefer Richtung hin Fritifch zu beleuchten. Und was 

joll man vollends jagen zu Fehlern, wie die folgenden find: 
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B. J. S. 20 heißt es: „Glück genug für das Alter, wenn 

die Geheimniſſe des Lebens enden, aber jene des Todes 

beginnen“ ftatt: „zum Glück für das Alter beginnen, 
wenn die Geheimnifje des Lebens enden, die des Todes ;“ 

auf,der nämlichen Seite lefen wir; „Zu welder Wiffen- 

Ihaft gelangt man alle Zeit?” ftatt daß es etwa heißen 

follte: „Zu welcher Wiffenfhaft fehrt man immer und 

immer wieder zurüd” ©. 228 leſen wir ftatt: „eine 

Sprade, deren Wefen und Geift in ihren Barbarismen 

liegt“ „eine Sprade, deren Barbarismen allein gelten 

müſſen für Confequenz und Genie.” B. Il. p. 34 fteht: ftatt 

bie eracten Wiſſenſchaften: die unbezweifelten Wiſſen— 

fhaften. — Das find offenbar Verſtöße — und wir 

fönnten noch manche dazu fügen —, die eine ernfte Rüge 

verdienen. Auch Webereilungen hat die Lleberfegung, die 

weit über dad Gemwöhnliche gehen; wir wollen nur zwei 

anführen: B. IL p. 26 wird l’antre de l’ancienne Sibylle 

überfegt mit: der Eingang der alten Sibylle; p. 93 heißt 

ed von Boſſuet, ald Gefhichtichreiber: an taufend Orten 

erfcheint er auf einmal; Erzvater unter dem Palmbaum 

der Apoftel ... (sous le palmier de Tophel). — Wir 
fönnen nit umhin, Herrn Dr. König zu bemerfen, daß 

nad unferer Anſicht größere Vorſicht von Nöthen ift, wenn 

ed gilt, einen Philofophen zu berichtigen. 

Repetent Rudgaber. 
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Geſchichte der Kirche Chriſti, als Religionslehrbuch zum 

Gebrauch für das Ober-Gymnaſium bearbeitet von Dr. Joſ. 

Sepler, E. E. Hoffaplan und Profeffor der Kirchengefchichte 

(jet des Kirchenrecht8) an der Univerfltät zu Wien. Drud 

und Verlag von M. Auer. Wien 1857. ©. 449, gr. 8. 

Pr. 1 fl. 12 Er. 

Das in der Ueberſchrift genannte Werf des H. Dr. 
Feßler, der theologifhen Welt befonders durch feine Insti- 
tutiones Patrologiae befannt, verbanft feine Entftehung 
der Neugeftaltung der Firchlichereligiöfen Berhältniffe in 
Deftreidh. 

Kaum nemlih war durd die April-Verorbnungen von 
1850 eine freiere Bewegung der Kirche in Deftreih anges 

bahnt, als die Biſchöfe des Kaiferreihe, in gerechter 

Würdigung der hohen Wichtigkeit des Gegenſtandes, fogleich 

die Frage in Berathung nahmen, wie fortan der Religions: 

unterricht auf den Gymnafien zu behandeln fei. Ein 

bifhöfliher Ausfhuß entwarf für den Gang des Inter: 

richts einen Plan, in welden ganz mit Recht and die 

Kirhengefchichte aufgenommen wurde und zwar in ber 

Weife und Ordnung, daß fi der Religionsunterricht 

während des ganzen legten Obergymnafiums-Eurfes mit 

jenem Zwejg des religiöfen Wiffens zu befafjen habe. Da 

ed aber nicht leicht ift, eine theologifche Disciplin den Be— 

dürfniffen der Gymnaſialſchüler entfprehend zu behandeln, 

fo erging an H. Feßler von Seite des bifhöflihen Aus: 

Ichufjes die befondere Aufforderung, für den bezeichneten 

Zwed ein Lehrbuch der Kirchengefchichte auszuarbeiten. Die 

Frucht diefer Arbeit liegt nun vor und ift bereits, wie wir 
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aus der Vorrede erfahren, „von jenen, weldhen das Ur— 

theil hierüber zuſtand,“ zur Einführung als Religiond- 

lehrbuch in der oberften Gymnaſtalclaſſe für geeignet erflärt 

worden. 

Hiemit ift die für die Abfafjung und Beurtheilung 

diefer Kirchengeſchichte maaßgebende Beftimmung des 

Buches angegeben. Es ift ein katholiſches Religiondlehr: 

bud für die Schüler der oberften Elafje des Gymnaftums 

und ed follen darin die ſtudirenden Jünglinge, ehe fie zum 

eigentlihen Berufsftudium an der Univerfität übergehen, 

den Abjchluß des Religionsunterrichted empfangen. Man 

erkennt fogleih, daß dem vorliegenden Werk obwohl von 

mäßigem Umfange, eine ſehr hohe Bedeutung zufommt, 

höher, als mancher bändereichen litterarifhen Erfcheinung. 

H. Feßler hat fih aud die große Miffion feiner Arbeit 

nicht verhehlt, das zeigt der überall hervortretende Fleiß, 

den er berfelben zugewendet. Wirflih hat das Buch unter 

der gewandten Hand dieſes Gelehrten eine feiner Bedeutung 

entfprechende Tüchtigfeit erhalten und es fünnen die Gym 

naftalfhüler daraus reihen Gewinn ziehen für die Er 

ftarfung im Glauben, für die Befeftigung im kirchlichen 

Sinne und für die Anregung zum fittlihen Streben. 

Schon die Gliederung und Zufammenftel- 

lung des firdengefhihtlihen Stoffes muß als 

gelungen bezeichnet werben, ja ift nicht felten wirflich über: 

raſchend glüdlih. H. Feßler verfolgt nemlich durch das 

ganze Buch die Aufgabe, die Kirche Chriſti in ihrem ſegens— 

vollen Wirken auf die Menſchheit darzuſtellen und ſo den 

Glauben an ihre göttliche Gründung und Sendung aus 

ihren Werken zu beweiſen. Um nun dieſe Wirkſamkeit 

recht anſchaulich und Fräftig, gleichſam überwältigend auf— 
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treten zu laflen, vermeidet er es forgfältig, ven kirchenge— 

ſchichtlichen Stoff in viele Perioden und Abtheilungen zu 

zerfplittern, entrollt vielmehr das Bild der fegenfpendenden 

Anftalt in Ehrifti auf zwei großen Hauptblättern. Im 

erften Theil nemlid wird die neufchaffende Thätigfeit der 

Kirche bei den gebildeten Griechen und Römern (S. 23— 

192), im zweiten Theil ſodann ihr noch fegensreicheres 

Walten bei den im Zuftand der -Barbarei angetroffenen 

Germanen und Slaven dargeftellt (S. 193—418). Der 

Verfaffer hat fomit die befannte Möhler'ſche Eintheilung 

der Lirchengefchichte nur theilweife angenommen, indem er 

den Zeitraun feit dem Ende des 15. Jahrhunderts, ven 

Möhler als das „griechiſch-⸗römiſch⸗germaniſche Zeitalter“ 

den beiden vorangehenden dhriftlihen Zeitaltern parallel 

ftelt, nur als eine Interabtheilung des zweiten oder ger 

manifchen Zeitalterd behandelt. Verdient ſchon dieſe Haupts 

gliederung der Feßler'ſchen Kirchengeſchichte im Hinblick auf 

ihre Beftimmung vollfommene Anerfennung, fo muß es 

noch mehr gebilliget werden, daß H. Beßler die übliche 

Vertheilung des den einzelnen Perioden zufallenden Stoffes 

unter die Rubrifen: Ausbreitung, Härefie, Hierarchie 

u. |. w. ganz verlafjen hat. Was für eine ftreng theologifch 

gehaltene Bearbeitung der Kirchengeſchichte ſich eignet, wird 

dur mechanische Uebertragung auf eine zum Religions; 

lehrbuch beftimmte Kirchengeſchichte unpaſſend. Wir ver 

weifen, um dieſe Bemerfung zu rechtfertigen, auf das weits 

verbreitete, gleihfalls für Obergymnaſien berechnete Lehr: 

buh von Martin. Aud hier hat die Kirchengefchichte, 

wie fie ed fo wohl verdient, eine ziemlih umfangreiche 

Aufnahme gefunden; aber indem Martin die Perioden 

nad den genannten gelehrten Gefihtspunften zerlegt, wird 
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die Darftellung vielfach zum trodenen dürren Gerippe, das 

wegen Mangel an Anfhaulichfeit ven Schüler nit an- 

ſpricht. Auch H. Feßler bringt über die Härefien, über 

die Ausbildung der kirchlichen Wiffenfhaft und Kunft, eben: 

fo über die Hierardhie überall foviel bei, als für ven Zwed 

des Buches nothwendig ift; reiht aber das hierüber pafjend 

Erfannte in die Gefammtdarftellung der Zeit durch glüd- 

liche Gruppierung fehr geſchickt ein, jo daß ver Leſer ein 

anſchauliches Bild des Firhlihen Wirfens in der jeweiligen 

Periode gewinnt. Wir erhalten jo nicht bloße ercerpierte 

. Notizen aus der Kirchengeſchichte, jondern eine wahre, ver 

Wirklichkeit entfprechende Geſchichte der Kirche. 

Wer den mafjenhaften Stoff der driftlihen Jahr: 

hunderte fo leicht und ficher zu ordnen verfteht, von dem 

darf zum Voraus erwartet werden, baß er in die gelungene 

Form auch einen gediegenen Inhalt gießen werde. 9. 
Feßler bietet in der That fowohl dur die Gefammt- 

fhilderung des Wirfend der Fatholifchen Kirche als durch 

die reichlich eingeftreuten Einzelheiten des Lehrreihen und 

Bildenden fo viel, daß wir glauben, es fei durch fein Bud) 

der Rirhengefchichte ihre Aufnahme in den Religionsunters 

riht an Obergymnafien für immer und überall gefichert. 

Wenigftens hat man jegt, wo ein fo tüchtiges Handbuch 

vorliegt, feine Entſchuldigung mehr, den katholiſchen Schülern 

an höhern gelehrten Anftalten gerade den bildendften, ans 

regendften und anfprechendften Interrichtögegenftand vorzus 

enthalten und ein fo reiches Material, wie e8 die Kirchens 

gefhichte zur Stärfung des Fatholifhen Bewußtſeins dar— 

bietet, unbenügt liegen zu lafjen. — Es zeichnet ſich aber 

die Feßler'ſche Bearbeitung der Kirchengefchichte für die 

Zwecke der Schule befonverd dadurch aus, daß fie Fein 
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Ercerpt aus einem größern Werke, ſondern eine ganz ſelbſt— 

ſtaͤndige, ihrer eigenthümlichen Beſtimmung angepaßte Ar— 

beit iſt. Der Verfaſſer nimmt das, was ihm geeignet 
ſcheint, unmittelbar aus den Quellen, gibt keine trockenen 

Skizzen, ſondern ſchildert lebensvoll, oft mit den Worten 

der Quellen, die in den meiſten Fällen genau citiert werben. 

Dieß gibt Zuverfiht, daß man die Wahrheit vor fidy habe. 

— Im erften Theil, bei der Darftellung der Kirche in 

der griehifch-römifhen Periode, hat man gar oft Gelegens 

heit, den belejenen PBatrologen zu erfennen. Bon den 

wichtigften und einflußreichften Kirchenvätern entwirft der 

H. Verfaſſer fehr anziehende Lebensbilder und theilt aus 

ihren Werfen fowohl ganze Entwidlungen riftlicher Lehr— 

füge, al8 einzelne Goldförner in der Urfprade mit. Wir 

verweifen zum Belege hiefür auf die ſchönen $. $. 24 und 

25 über Drigened gegen Gelfus, ferner die $. 40, 41 

und 42 über den hl. Auguftinus und den Pelagianismus. 

Auf den erften Anblick möchte es ſcheinen, als ob H. Feßler 
in diefer Beziehung zuviel aufgenommen habe, allein bei 

näherer Durchſicht ver betreffenden Stüde überzeugt man 

fi) bald, daß die genannten $. $. wahre Perlen des Buches 

find. Solches Hinweifen auf die Kirchenväter ſchafft noch 

den weitern Nugen, daß dadurch die auf Gymnafien hin 

und wieder verbreitete Meinung, ald ob das Schöne und 

gar aud das Wahre nur bei den alten Meiftern Roms 

und Athens zu finden fei, hingeftellt wird ald das, was 

fie ift, als eine ans dem Unglauben hervorgegangene Leber 

ſchätzung dee claffifhen Alterthums. — Den zweiten 

Theil des Feßler'ſchen Buches fann man als eine Aus: 

führung des befannten Wortes von Herder betrachten: 

„Ohne fie (nämlih die Kirche und ihre Hierarkhie) 
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wäre Europa warfheinlidh ein Raub der Des 

poten, ein Schauplag ewiger Zwietradt oder: 

gar eine mongolifhe Wüfte geworden.” Den 

beiden Säulen des mittelalterlihen Baues, dem Papftthum 

und Kaiſerthum, ſchenkt die Behandlung diefes germaniſchen 

Zeitraumes befondere Aufmerkfamfeit, überall Unwahrheiten 

zurüdweifend, Vorurtheile zerftreuend und die Gefihtspunfte 

zur richtigen Burtheilung darbietend. Gregor VII, Innos 

cenz II. und audy der fo oft verfannte Bonifaz VII. er: 

feinen als die Träger und Bertheidiger großer, felbft 

das bürgerlihe Wohl des Abendlandes bedingender Ideen, 

während daneben die gefährlichen Plane „ver Ealier, ver 

Hohenftaufen und der fchlauen franzöfifhen Könige aus 

den Quellen vergelegt werden. Auch die Wiſſenſchaft und 

Kunft des Mittelalter, wie feine thätige Gotted- und 
Nächftenliebe, die ſich namentlich in ven religiöfen Orden 

entfaltete, haben eine entſprechende Berüdfichtigung erfahren, 

wobei, um die göttliche Kraft des Ghriftenthums Flarer 

ind Licht zu ftellen, wiederholt auf die ganz außerordent- 

lihen Schwierigfeiten hingewiefen wird, welche der lehrenden, 

bildenden und fittigenden Thätigfeit der Kirche im Abend-- 

land entgegenftanden. — Eines müfjen wir no, um den 

Inhalt des Buches’ gehörig zu cdharafterifieren, dem bereits 

Angeführten hinzufügen, weil ed dem kundigen Leſer fehr 

merflic ſich präfentiert, nemlid die directe und inbirecte 

Bekämpfung des f. g. Joſephinismus. Die von 

Chriſtus felbft geordneten unveränderlihen Grundlagen ber 

Kirhenverfafjung werden theild in eigenen $. $., theild in 

einleitenden Bemerkungen nachdrücklich hervorgehoben. Das 

zu wird noch in $. 94 mit der Ueberſchrift: „Die neuern 

häretifhen Syfteme von der Kirhengewalt 

Theol. Quartalſchrift. 1857. MI. Heit. 33 
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und die Verſuche, ſie auf den katholiſchen Boden 

zu verpflanzen“ die Geneſis des Febronianismus auf 

eine ebenſo gründliche, als inſtructive Weiſe bloßgelegt. 

So iſt denn dieſe Kirchengeſchichte, durch die Erneuerung 

des kirchlichen Lebens in Oeſtreich hervorgerufen, auch ihrer— 

ſeits wieder geeignet, unter den Tauſenden, denen ſie als 

leitende Norm für ihre religiöſen Grundſätze in die Hand 

gegeben wird, jene Erneuerung zu verbreiten und zu ſichern. 

Hiemit glauben wir für ſolche, welche das in Rede 

ſtehende Werk noch nicht kennen, Hinreichendes über Be— 

ſtimmung, Anlage, Inhalt und Werth desjelben 

gefagt zu haben. Daß nemlidy darin die Gefchichte der 

Ausbreitung der hriftlihen Religion, der Berfolgungen 

u. d. g. nicht fehlen und eine dem Geifte des Ganzen. ent: 

jprechende tüchtige Behandlung gefunden haben werde, ver 

fteht fi ohne bejondere Hervorhebung von jelbft. Da 

aber dem Bud) ohne Zweifel weitere Auflagen bevorftehen, 

jo erlauben wir und, nody einige Bemerkungen beizufügen 

über die Auswahldes Stoffes, geihihtlihe Rihtig- 

feit und ftyliftiihe Behandlung desjelben. Wir 

werden dabei ausjchließlid die Beftimmung des Buches 

für die Schule im Auge behalten. 

Der H. Verf. macht in der Vorreve mit Recht das 

rauf aufmerffam, daß es mit Echwierigfeit verbunden fei, 

für ein Lehrbuch, wie das vorliegende, aus dem unge: 

heuren Gebiet der kirchengeſchichtlichen Wiſſenſchaft eine 

paſſende Auswahl des Stoffes zu treffen. Man 

wird ed hierin nie allen, die ein ſolches Buch beim Unter: 

richt gebrauchen, recht machen fünnen. So wollte ed auch 

dem Ref. fcheinen, als ob da zu viel, dort zu wenig gegeben 

werde. Zu umfaffend für den Zwed des Buches däuchte 
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ihn 3. B. die Darftellung in $. 20 u. 26 über die Gnoftifer 

und Manichäer, während es ihm andernfeits auffiel, daß 

über die Glaubensentfheidungen des erjten und 

zweiten allgemeinen Goncild, wie überhaupt über die allge: 

meinen Goncilien mit Ausnahme des Tridentinums; fo 

fchnell und furz hinweggegangen wird. Desgleidhen ver- 

mögen wir ed nicht, zu billigen, daß der Kegertauf- 

ftreit, bei dem es fi ja um eine dogmatifche Frage von 
allgemeiner Bedeutung handelte, und ebenfo die Unions— 

verhandlungen zwifchen der lateiniſchen und griechiſchen 

Kirche nicht befprohen werden. Auch fünnen wir ed und 

nicht erflären, warum H. Feßler dem hl. Hieronymus, 

biefem „doctor maximus in exponendis scripturis sacris,“ 

nur einen halben Sag und eine Fleine Anmerfung (S. 155) 

widmet, da doch die andern großen Kirchenlehrer eine fehr 

weitläufige Berüdfichtigung erfahren. Doch über derartige 

MWünfhen wollen wir mit dem Verf. nicht weiter rechten. 

Das mündliche Wort des Lehrers kann nachhelfen, wo es 

biefem gut dünft. Aber ganz und gar widerfprehen müſſen 

wir darin, daß die Geſchichte des Cultus von dem 

Bude ausgeſchloſſen wurde. So ift denn in diefer Kirchen: 

geichichte nichts zu lefen über den Gottesdienſt in den 

Tagen der Apoftel, über die Katafomben, über das Katechu— 

menat, die Stufen ded Bußweſens, über die Einführung 

neuer Feſte u.d. g. ft dieß nicht ein wirklicher, ja weſent— 

licher Mangel? Wir antworten mit einem zuverfichtlichen 

Ja, nicht überzeugt durdy die in der Vorrede deshalb ange: 

führten Gründe. H. Feßler fagt nemlih ©. VIL.: „Die 

jo intereffante Geſchichte der liturgifhen Ent- 

widlung durfte hier feine Stelle finden, da 

einerjeits ſchon das Lehrbuch der zweiten Gym— 

33* 



504 Feßler, 

naſialklaſſe dieſen Gegenſtand behandelte 

und andernſeits die Kirchengeſchichte für Theo— 

logen denſelben wieder behandeln muß.“ Der 

letzte Grund iſt offenbar unſtichhaltig, denn wollte man da— 

mit Ernſt machen, jo würde der Inhalt einer für Gym- 

nafien bearbeiteten Kirchengeſchichte ind pure Nichts fich 

auflöfen, da ja aud die Abjchnitte über die Ausbreitung 

der Kirche, ihre Siege, ihre Leiden, ihre hierarchiſche Ge— 

ftaltung u. ſ. w. bei der ftreng theologifchen Behandlung 

wiederfehren müfjen. Was bliebe alfo von der Kirchenge- 

ihichte für die Schüler eines Obergymnafiums nod; übrig, 

wenn man Alles ausjcheiden wollte, was ver Theologe 

auf der Univerfität zu hören befommt? Wenn fodann 

H. Feßler, um die gänzlihe Ausjchließung der Liturgie zu 

rechtfertigen, auf den für die öftreihiichen Gymnaſien ent- 

worfenen Religionsunterrichts-Plan fih beruft, jo Fann 

Ref. feinen Zweifel nicht zurüdhalten, ‚ob jener Plan da— 

rin, daß für die zweite Glafje des Untergymnafiumsd ein 

ganzes Jahr lang ausfchließlih und getrennt vom Kate: 

chismus die Erflärung der gottesvienftlihen Gebräude 

angefegt wird, die Probe der Erfahrung werde aushalten 

fönnen. Aber felbft jenen Unterricht vorausgefegt darf ein 

Bud, worin der Religionsunterriht auf einem Gymnafium 

zum gründlichen Abjchluß gelangen fol, von der Ge 

ſchichte des Gottesvienftes nicht fchweigen, jo wenig, als 

‚die fpätere Glaubens und Sittenlehre das auslaffen dürfte, 
was fchon im erften Jahr der Katechismus behandelt hatte. 

In der zweiten Untergymnaftalclaffe wäre es im Hinblid 

auf die Faſſungskräfte ver Echüler gar nicht möglich, ja 

geradezu gefährlich, eine eigentliche Geſchichte der liturgifchen 

Entwidlung zu geben. In jenen erften Jahren vermag 
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der Schüler die Unterfheidung zwiſchen Wefentlihem und 

Unmefentlihem nod nicht zu tragen und was nur Ent: 

faltung ift, erfcheint ihm als Neuerung und Veränderung, 

Und doch müfjen die Schüler, wenn fie dad Gymnafium 

verlafjen, einen Einblick haben in die großartige, reiche 

Geftaltung des Fatholifchen Eultus. Zu diefer Einführung 

bietet aber die Kirhengefchichte die einfachfte und mannid)- 

fachfte Gelegenheit. Ref. glaubt darum einen wohl be 

gründeten Wunsch zu äußern, wenn er an den H. Verf. 

- das Anfinnen ftellt, die folgende Auflage feined Buches 

mit einigen, am gehörigen Ort eingerichteten $. 8. über 

die hl. Handlungen zu bereichern und dadurch die fonft 

gute Auswahl des Stoffes zu vervollftändigen. 

Die gefhihtlihe Richtigfeit des aufgenommen 

und dargeftellten Stoffes anlangend verdient das Bud) 

großes Lob. Die Genanigfeit, mit welcher darin fo viele 

Ereigniffe theils in umftändlihen Erzählungen, theils in 

überfichtlihen Nefüme’8 angeführt werden, beweist den 

Gelehrten, dem die Kirchengeſchichte die tägliche Beihäftigung 

ift. Ueber Diefes und Jenes wird man freilich disceptieren 

fönnen, der Verbeſſerung bedürftig erfchien aber dem Ref. 

nur MWeniged. So z. B. wird ©. 39 das 3. 62 als das 

Todesjahr des Evangeliften Lucas ‚angefegt. Diefe 
Annahme beruht auf einer Angabe des Hi. Hieronymus ; 
ed wirb aber von den Eregeten, fo namentli von Reith. 

mayr in feiner Einleitung zum N. T. ©. 379, gewöhnlich 

angenommen, daß Hieronymus ſich geirrt habe und der 

hl. Lucas viel fpäter geftorben fei. Auch einige Angaben 

über den hl. Apoftel Paulus dürften geändert werben. 

Co ſtimmt es mit der nachdrücklichen und wiederholten 
Hervorhebung des Apoftels in feinen Briefen, daß er das 
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Evangelium mit feinem Lehrinhalt durch unmittelbare 

Offenbarung empfangen habe, gar nicht überein, wenn 

H. Feßler ©. 36 ſagt, daß Paulus „zum Empfang der 

nöthigen Belehrung” an einen Jünger gewiefen worden 

fei. Wenn ferner ©. 42 und 43 fo ganz zuverfichtlich 

und umftändlid die Thätigfeit des Apofteld nad der Frei- 

lafjung aus der erften römischen Gefangenschaft befchrieben 

wird, jo hat man ein Recht zu fragen, woher denn ber 

H. Verf. feine Angaben gefchöpft habe. Auch wird an 

einigen Stellen des Buches Ungewifjes ald ganz unzweifel: 

hafte Thatſache hingeftellt. So ©. 57, wo über Kaifer 
Nero berichtet wird, er habe Rom: anzünden laffen, für 

welche Beſchuldigung unfer Verfaffer fih auf Tacitus bes 

ruft, obwohl gerade diefer behutfame Geſchichtſchreiber aus: 

drüdlic jagt, es fei unentjchieden, ob jener Brand zufällig 

oder auf Anftiften des Kaiferd entftanden fei. (Forte an 

dolo prineipis incertum. Annal XV., 38.) Weitere, allauficher 

hingeftellte Berichte finden ſich ©. 59 über den Tod des 
hl. Elemeng und ©. 219 über das Ende Muhameds, 

wo von dem Gift, das dem Propheten gegeben worden 

fein foll, gar noch gefagt wird, dasſelbe habe erft „nad 

einigen Jahren“ (Tagen?) feine Wirfung geäußert. — 
Von der Bundeslade heißt e8 ©. 56, fie fei bei ver 

Zerftörung Jerufalemd unter Titus „in den Flammen aufs 

gegangen.” Der H. Berf. fcheint, ald er dieſen Sag 
niederfchrieb, überfehen zu haben, daß das Alferheiligfte 

des zweiten Tempels leer war, weil der Prophet Jeremias 

bei der Belagerung der hl. Stadt unter Nabuchodonoſor 

jenes bi. Geräth in einer Höhle des Berges Nebo verborgen 

hatte und dasſelbe fpäter nicht mehr aufgefunden wurde. — 

Einer völligen Umarbeitung halten wir bedürftig den $. 33 
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über die Entftehbung des Mönchösthums. Die Ent: 

widlungsftufen, wie diefelben Möhler in einer befannten 

Abhandlung fo ſchön aufweist, treten in dem befannten 

$. nicht gehörig hervor und wenn ebendajelbft von „dreis 

jähriger Probezeit“ bei ven erften,  Agyptiichen Mönchen 

die Nede ift, ihr „eifriges Betreiben der Wiſſenſchaft“ ges 

(obt und das „Anachoretenthum“ als eine fpätere, aus dem 

bereitd georbneten „Klofterleben” ſich bildende Erſcheinung 

aufgefaßt wird, jo find das, joweit Nef. wenigftens mit 

der Sache befannt ift, der Geſchichte widerfprechende An- 

gaben, weichen jedenfall von der üblichen Darftellung ab. 

— Um Anderes, was rüdjichtlih der hiſtoriſchen Präcifton 

noch zu bemerfen wäre (z. B. ©. 201 über die Gothen- 

fürften), zu übergehen, machen wir nur noch auf ein allzus 

Scharfes Urtheil über Albrecht, Erzbiſchof von Mainz 

und auf eine den hl. Ignatius betreffende Bemerfung 

aufmerffam. S. 378 nemlid) wird der aus der Refor— 

mationsgeſchichte befannte Erzbifhof Albrecht „ven uns 

thätigen, ſchwachen und nachgiebigen Biſchöfen“ beigezählt, 

dur deren Schuld die Glaubensneuerung jo weit fi ver: 

breitet habe. Dieß Urtheil weicht aber jo weit von dem 

gewöhnlichen ab (vgl. 3. B. Freib. Kirchenlericon s. v.), 

daß H. Feßler fein ftrenges Gericht, das er über dieſen 

Kirhenfürften hält, dur Berufung auf die Quellen hätte 

begründen follen, wenn dasjelbe wirflid begründet ift. 

Ueber ven hl. Ignatius, den Stifter des Jefuitenorveng, 

ift ©. 372 zu lefen, daß er nad Vollendung der philofo; 

phifhen Studien an der Univerfität Paris zum „Doctor 

der Philofophie” promoviert worden fei. Sonſt reden die 
Biographieen des Heiligen nur vom Magifter-Grav. 

Allein dieſe Abweichung belegt H. Feßler durch die Bes 
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rufung auf Genelli, in deſſen „Leben des hi. Ignatius“ 

das Dortor-Diplom wörtlich abgebrudt fei. Ref. hat vie 

eitierte Schrift nicht bei Handen, hegt aber ftarfe. Zweifel 

gegen die Richtigkeit, weil in gar allen ihm eben zu 

Gebot ftehenden kirchengeſchichtlichen Werfen beharrlich und 

beftimmt nur der Magiftermwürde Erwähnung geſchieht. 

Bei einem für den Schulgebraud beftimmten Buche 

fommt außerordentlich viel darauf an, daß der Stoff nicht 

bloß gut gewählt und richtig gegeben, ſondern aud leicht 

überfihtlih und anfprehend verarbeitet fei. 

Die Arbeit H. Fepler’s, im Ganzen beurtheilt, trägt aud 

in diefer Beziehung das Gepräge der Meifterhand an fid. 

Die erften $. $., namentlich die einleitenden, find allerdings 
ftyliftifch weniger gelungen. Breite und Ginförmigfeit des 
Ausdrudes ftören im Lejen und manchmal zeigt fich vie 
bei hiſtoriſchen Werfen fo unpafjende rhetorifche Amplifi- 

cation. Auch fpäter ließen ſich mande $. $. 3. B. $. 16 
über den Untergang des Judenthums, $. 30 über Con— 
ftantin den Großen, $. 34 und 35 über Kaifer Julian 

u. a. ohne alle Befhädigung des Inhalte in eine fürzere, 

förnigere Form bringen. Im Allgemeinen und Ganzen jedod) 

zieht ſich durch das ganze Buch eine edle, Flare und dabei 

warme und anziehende Spradhe hindurch. Weil H. Feßler 

nicht ercerpiert, fondern unmittelbar an die Quellen fid 

wendet, jo wird aud die Darftellung frifch und lebensvoll, 

weit entfernt von ber Trodenheit eines Compendiums. 
Die reichlich eingeftreuten Sentenzen und eingewobenen 

Züge aus dem Leben der Heiligen und andrer großer 

Männer geben vem Gemüth Erhebung, wie aud; die überall 

durchſtrahlende Begeifterung mit der der H. Verf. feiner 

Kirche zugethan ift, wohlthuend den Lefer ergreift. Die 
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Lehrer, welche das Buch beim Unterricht zu Grund legen, 

werden dem Verfaſſer auch deshalb zum Dank ſich ver— 

pflichtet erkennen, weil der Innhalt meiſt ſehr geſchickt zu 

abgeſchloſſenen Paragraphen abgerundet, gleichſam zu hand» 

ſamen Lehrpenſen hergerichtet iſt. Gegen Ende werben 

freilich die $. $., deren das Buch im Ganzen 95 zählt, ſehr 

vol und ed wäre ohne Zweifel für den Zwed des Unter: 

richtes eine Erleichterung, wenn 3. B. die $. $. 88, 89, 

90 und andere in mehrere zerlegt würden, fo daß einer 

Lehrftunde immer ein Paragraph als Penfum zufiele. 

Die Lectüre ded angezeigten Buches hat dem Ref. 

einen großen Genuß bereitet und er wünſcht bemfelben 

auch außerhalb Deftreich die weitefte Verbreitung. Selbft 
der fundige Theologe wird der Darftellung da und dort 

mit Interefje folgen; denen aber, die fi mit dem Studium 

der Kirchengefchichte oder auch der fpäteren PBrofangefchichte 

befhäftigen, fann die Fleine Feßler'ſche Arbeit gar oft bes 

hilflich fein, über die wichtigften hiftorifchen Ereigniffe zur 

richtigen Auffaffung zu gelangen. Namentlich für vie Be- 

urtheilung des Mittelalterd und der neuern Zeit hat unfer 

H. Berf. viele Lichter aufgeftedt. 

Die Ausftattung des Buches ift Schön, der Drud fehr 

correct. Inter den wenigen Drudfehlern find etwa bie 

ftörendften S. 44 Juli ft. Juni und S. 372, wo ft. 23 

die Jahresbeftimmung 33 zu fegen ift. Der Preis konnte 

offenbar nur im Hinblid auf die Verbreitung an ben 

Gymnafien jo außerordentlih billig geftellt werben. Die 

beigegebene hronologifhe Tabelle ift jehr brauchbar. 

G. Mey, 
Mepetent im Gonvict zu Rottweil und Religionslehrer 

am bortigen Öymnafium. 



510 Hofmann, 

8. 

Meber den Berg Galiläa. (Math. 28, 16). Ein Beitrag 
zur Harmonie der evangelifchen Berichte von den Erjchei- 

nungen des Auferftandenen. Von Prof. Rudolph Hof- 

mann, Lic. theol. u. Dr. phil, Lehrer der Religion an 

der Königl. Säachf. Landesfchule zu Meißen. Leipzig, 

Friedrich Voigt 1856. Pr. 36 Er. 

Der Verfafjer, ver fih durd ein „Leben Jeſu nad) 

den Apofryphen” fowie durch eine auch in diefen Blättern 

befprohene „Symbolif” in weitern Kreifen befannt gemacht, 

ſucht in der vorliegenden kleinen Schrift nachzuweiſen, daß 

der Ausdruck Talılaia Matth. 28, 7. 10. 16 und Marc. 

16, 6 nicht von der Landſchaft Galilda, fondern von einem 

Theil des befannten Delberge, und zwar von der nörd— 

lichen Spige desjelben zu verftehen fei. Er verſpricht ſich 

(S. 26) von diefem Nachweis ein Doppeltes, „nämlich 

erftlih, daß dadurch einzelne Parthien ver evangelifchen 

Berichte merfwürbig an Klarheit gewinnen; und zweiteng, 

daß ed dadurd möglich, wird, die bisher unmöglihe Hars 

monie der ſämtlichen evangelifhen Berichte von den 

Erſcheinungen des Auferftandenen zu bewerfftelligen.“ Ein 

ſolches Refultat wäre fiher an ſich ſchon beveutfam genug, 

daß man ihm, wenn ed in Ausficht geftellt wird, eine 

forgfältige Prüfung nicht verfagen könnte. Außerdem aber 

zeigt der Verfaffer in feiner Abhandlung fo viel guten 

Glauben und religiöfen Ernft, daß wir aud von dieſer 

Seite aud glauben, diefelbe nit unbefprocdhen vorübergehen 

lafjen zu dürfen. 

Die Anfiht des Verfaſſers ift, wie er felbft angibt, 

nicht neu. Er fand fie bereits bei Suarez und Harbuin 
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vor und er glaubt, diefelbe fei von den Eregeten nur nicht 

gehörig beachtet worden und fo aus der eregetifchen Tra— 

dition verfchwunden. Er fest fi demnach die Aufgabe, 

diefelbe wieder auf's neue vorzulegen und was die Haupt- 

ſache ift, fie nen zu begründen. Zu legterm Behuf fchlägt 

er folgenden Weg ein. Zuerft zeigt er, wie bie gewöhn- 

liche Auffafjung des Taille in den angeführten Stellen 

zu unlösbaren Widerſprüchen in ver Auferftehungsgefchichte 

führe; fodqnn weist er nah, daß die bisherigen Verſuche 

diefe Widerſprüche zu befeitigen, nicht gelungen feien und . 

endlich führt er weitläufig aus, daß bereits im chriftlichen 

Altertum unter Galiläa die Norbipige des Delbergs ver- 

ftanden worden fei, eine Auffafjung, die man nur auf 

den Bericht unferer Evangelien überzutragen braude, um 

jeden Widerſpruch verſchwinden zu machen. Bolgen wir 

dem Berfafjer auf feinem Wege und prüfen wir Schritt 

für Schritt den Gang feiner Beweisführung. 

Was das erfte anbelangt, fo fpricht fich der Verfaſſer 

nachdem er die Berichte der Evangeliften über die Vorgänge 

nah der Auferftehung dargelegt, fo aus: „Vergleichen wir 

nun dieſe Berichte unter einander, fo tritt und als erfter 

MWiderfprud die Unmöglichkeit entgegen, die Weifung 

der Jünger nad Galiläa bei Matthäus und Marfus, und 

ihren fofortigen Aufbruch bei Matthäus mit dem ruhigen 

Berharren der Jünger in der Nähe von Serufalem bei 
Markus, Lukas und Johannes zu vereinbaren. Am auf: 

fälligften erfcheint viefer Wiverfpruh bei Marfus, weil 

diefer zuvor felbft die Weifung nad Galiläa berichtet, und 

dann fie fcheinbar ganz wieder außer Acht läßt, während 

bei Lukas und Johannes der Widerfprud fi wenigftens 

nicht innerhalb der eigenen Relation bewegt. Es muß die 
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Nihtbefolgung jener Weiſung von Seiten der Jünger um 

jo mehr befremden, als ein Verſchieben der Befolgung 
etwa bis nad der Erſcheinung, welde dem Thomas zu 
Theil wurde, (denn hier erft würden bie zeitlichen Verhält: 

nifje es geftatten, eine Reife nad Galiläa bei Markus, 

Lufas und Johannes einzufdieben), nicht wohl denkbar 
ift, nachdem bei Matthäus und Marfus der Befehl aus- 
trüdlih als ein ſchnell zu vollziehender (Taxv mrogev- 
Helocı einare, oder Ünayere, einere) hingeftellt wird, 
die Weiber auch edeAYovonı rayv den Befehl den Jüngern 
bringen, endlich Chriſtus, was deſſen Antheil an der Voll: 

jiehung des Befehled anlangt, durch das Präſens idov 
zgoayrı vuag als ſchon auf dem Wege nad Baliläa 
befindlidh bezeichnet wird. Was wären das für Jünger, 
die ihren Meifter, den Todtgeglaubten. und Wiederaufer- 

ftandenen, nicht fogleid wieder aufgefucht hätten, nachdem 

fie eine Kunde von ihm erhalten und erfahren hatten, wo 
fie ihn ſehen könnten; ja die ihn fogar vergeblich auf fid 
hätten warten lafjen, fo daß er fid) bequemen mußte, fie 

zu Haufe anfzufuchen. Oder, hatte der Herr bereits im 

inne, ſich vor der Erſcheinung & ri Takılalg den ver 

fammelten Jüngern am Abend zu zeigen, wie fonnte er 
dann vor und nad feiner Auferftehung (Matth. 26, 32; 

28, 17. 10; Marf. 14, 28; 16, 7) eine fpätere Zuſam— 

menfunft al8 dieſe mit den Morten anfündigen, &xei ue 

Öyyovrar, weiche die Jünger jedenfalls nicht anders als 
auf ein erftes MWiederfehen beziehen konnten. Und wozu 

dann überhaupt ſchon jegt diefe Verabredung, da ſich noch 

Zeit und Gelegenheit genug dazu fand, wenn er das erfte 

Mal wieder mit ihnen zufammen fein würde? Wozu eine 
nodhmalige Beftellung nad Galiläa durch den Engel und 
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durch die Weiber, wenn an demfelben Tage noch ein Wie- 

derfehen bevorftand, wo Jeſus perfönlic den Jüngern feine 

Abſicht mittheilen Fonnte, Wir müffen hier Strauß 

Recht geben, wenn er fagt: „Mit Recht beharrt die neuere 

Kritif auf dem, was fjchon Leffing geltend gemacht hat, 

daß fein Vernünftiger feinen Freunden durd eine dritte 

Perſon eine fpätere Zufammenfunft zu freudigem Wieder: 

fehen an einem entfernten Orte anberaumen lafje, wenn 

er noch an demjelben Tage und öfterd an gegenwärtigem 

Drte fie zu fehen gewiß ſei.“ Oder ift etwa Chriſtus 

während des Tages auf andere Gedanken gefommen, und 

hat fih, ald er auf dem Wege nad) Baliläa die Emmauns 

tifchen Jünger noch jo glaubenslos traf, und fi von dem 

Nichtkommen der ungläubigen Jünger überzeugte, nachträg— 

lich entſchloſſen, von feiner Weifung nad Galiläa vors 

läufig abzujehen und die Jünger in ihrer eigenen Behaufung 

anfzujuhen? Wir müßten, wäre dieß der Ball, zu unferm 

Leidweſen abermal® Strauß beiftimmen, wenn er von 

Olshauſen, der diefe Meinung vorträgt, fagt: „wie 

fi eine foldye irrige Berehnung von Eeiten Jefu mit der 

orthodoren Anficht von feiner Perfon vertrage, möge hiebei 

Olshauſen zufehen.“ Wozu ferner, wie bei Marfug, 

erft eine foldhe Gewichtlegung auf dieſes Oyeoduı &v ri) 
Talıeig und dann nicht einmal die Erwähnung einer 

Erſcheinung daſelbſt? Wie endlich wird es erflärbar, daß 
eine ſolche Haupterfheinung, die längft verabredet war, 

von Lukas und Johannes gänzlid übergangen wird? Alles 

dieſes bleiben unbeantwortbare Fragen, fobald unter der 

Weifung an die Nünger, iva anıeidwow eig mw Talı- 

Acer, eine auf die Provinz Galiläa lautende Ordre ver- 

ftanden wird. Aber der Widerfpruch fol fih nod mehr 
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häufen. Wie fann Jefus die Jünger zu einer Reife nad 

Galilaa angewiefen haben und ihnen auch daſelbſt nach 

dem Wortlaut des Matthäus zuerft erſchienen fein, da er 

nad der Relation des Lufad und Johannes an demjelben 

Abend auch in oder bei Jernſalem bei verfchloffenen Thüren 
mitten unter fie getreten ift? Denn felbft wenn wir für 

Ehrifti Perſon eine wunderbare Entrüdung ftatuiren woll- 

ten, wodurch e8 möglich wurde, den zwölfmeiligen Weg 
nad Galiläa in einem Tage hin und zurüd zu maden, 

fo würde doc jedem das Wunder zu weit ertendirt erſchei— 

nen, wenn wir aud) für die Jünger eine jolde wunderbare 

Entrüfung in Anſpruch nehmen wollten. Oder zugegeben, 

der Bericht bei Matthäus ließe fid) fo wenden, daß bie 

Reife der Jünger nad) Galiläa erft nad) dem erftmaligen 

Erſcheinen am Abend des Auferftehungstages ftattgefunden 

habe, wie ift es erflärbar, daß an demfelben Abende Jejus 

den SJüngern eine grade entgegengefegte Weifung giebt 

(Luf. 24, 49), Ierufalem nicht zu verlaffen, bis daß fie - 

am Pfingftfeft ven heiligen Geift erhalten haben würden ? 

Hier bleibt, wenn man fich nicht durch eregetifche Künftes 

leien felbft täufchend in die Harmonie hineinreven will, 

fein andrer Ausweg übrig, als mit vielen der gediegenften 

Gregeten fih demüthig zu beugen und zu geftehen, daß 

wenigftend für unfre Grfenntniß eine DBereinbarung der 

verfchiedenen evangelifhen Berichte nicht möglich fei. Diefer 

Ausweg wäre nach unfrer Anficht wenigftens der ehrliche 

und gläubigite.“ 

Man fieht aus dieſer Darftellung leicht, daß der Vers 

faffer die Abweichungen ver evangelifchen Berichte nicht zu 

mildern ſucht, fondern daß er fie in aller Schärfe faßt 

und fie zu wirflihen Wiverfprüchen ausfpigt. Er thut dieß 
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offenbar nicht, um durch Vergrößerung der eregetifchen 

Noth das Hülfsmittel, das er gefunden haben will, vefto 

befjer zu empfehlen, fondern er fann auf feinem Stand» 

punft gar nicht anders, wenn er ehrlid verfahren will. 

Daher ift e8 auch nicht au verwundern, daß er die bie- 

herigen Verſuche, die fraglihen Wiverfprüche zu befeitigen, 

entjchieden verwirft; denn die Urheber derſelben ſtanden im 

Wejentlihen auf demfelben Standpunkt , den der Verfafjer 

einnimmt und hätten alfo zu demfelben Refultate gelangen 

müſſen wie er. Auch wir find weit entfernt, dieſe Verfuche 

ftügen zu wollen und ftimmen daher in der Zurüdweifung 

derfelben mit dem Verfafjer überein. Aber darum gefällt 

ung fein Verſuch noch um nichts befjer. Denn abgejehen 

von andern Echwierigfeiten, in die er verwickelt, ift er 

jogar ungenügend, einen vom Verfaſſer felbft hervorgeho— 

benen Widerſpruch zu-löfen. Wenn nämlich der Auftrag 

des Herrn an die Jünger Luc. 24, 49: xadioare &v Ti 

roltı Ewg 00 Evövanode duvanır E ürvovg fo aufzufafjen 
ift, wie e8 vom Verfaſſer gefchieht, wie fonnten fie dann 

überhaupt vor der Geiftesjendung nad Galiläa abgehen, 

wo fie doch nad Joh. 24, 1 unzweifelhaft waren? Hier 

bleibt der Widerſpruch auch nad des Verfaſſers Hypothefe, 

ja er wird durch diefelbe nur noch verfchärft, indem fie, 

ftreng durchgeführt, eine Abwefenheit der Jünger von Je— 

rufalem vor der Geiftesfendung gar nicht zuläßt. Wir 

glauben, es liegt ſchon hierin Grund genug, aud den 

Verſuch des Verfaſſers zurücdzumeifen, wie wir denn übers 

haupt glauben, daß man von dem Standpunfte aus, von 

welhem er die biblijhen Berichte betrachtet, Über Wider: 

ſprüche in denfelben gar nicht hinauskommt. 

Diefer Standpunkt ift nämlich, der der Bibelfufficienz, 
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näherhin die Vorftellung, taß, wie die Bibel überhaupt, 

fo das neue Teftament indbefondere von Anfang an jo 

angelegt worden, ausfchließlih das Lehr, beziehungsweife 

Gefegbud der Chriftenheit zu bilden. Für die hiftorifchen 

Bücher modificirt fich dieſe Vorſtellung dahin, daß die 

Verfaſſer derfelben, fo weit ed ihnen möglih war, ein 

vollftändiges Bild der von ihnen dargeftellten Begebenheiten 

hätten geben wollen und nichts hätten auslaffen dürfen, 

was fie gewußt und ihnen für die Belehrung der Ehriften 

von Wichtigkeit erfchienen wäre. Nur von einer folden 

Anſchauung der Sache aus erflärt fih die Möglichkeit einer 

Frage, wie fie oben der Verfaſſer aufwirft: „wie endlich 

wird es erflärbar, daß eine ſolche Haupterſcheinung, die 

längft verabredet war, von Lucad und Johannes gänz- 

lich übergangen wird?” Daß aber dieſe Anſchauungsweiſe 

nicht richtig ift, follte ſchon daraus erhellen, daß biefelbe 

von Reimarus — oder vielmehr ſchon vom legten Drittel 

des erften chriftlichen Jahrhunderts an benügt wurde, um 

die Wahrhaftigkeit der evangelifchen Berichte zu untergraben. 

Gerade auf folden Fragen, wie der Verfaſſer eine auf- 

ftelt, ruht in letzter Inftanz das Beweisverfahren der 

negativen Gritif und die facramentale Formel derſelben 

„Davon weiß Matthäus, Lucas u. f. f. nichts,” hat einen 

leidlich vernünftigen Sinn. nur auf Grund der fraglichen 

Anfhauungsweife. Wir meinen aber, man follte das el 

ab hoste doceri nirgend, aud in der Theologie nicht, vers 

geffen. Dazu fommt aber nod ein anderer Umftand von 

unendlich wichtigerer Bedeutung. Der Weg, den der Herr 

für Verbreitung feines Evangeliums vorgefchrieben , ift 

befanntlih der der mündlichen Ueberlieferung. Dieje 

Vorfchrift ift ein fogenanntes affirmatives Gebot und fließt 
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fomit den Weg der fchriftlihen Ueberlieferung nicht aus, 
erlaubt aber dad Betreten desfelben nur aus den gewich— 

tigften Gründen und nur infoweit, ald dieſe Gründe es 

erfordern. ‚Aus dieſem Grundſatz, gegen deſſen Richtigfeit 
man nicht viel wird einmwenden fünnen, folgt für die hifto- 

riſchen Bücher des N. T's, daß fie aus dem Leben Ehrifti 

und feiner Apoftel nicht alles enthalten, was für Ehriften 

wifjenswerth fein fonnte; — denn dieß mußten fie aus 

dem mündlichen Unterricht der Apoftel und ihrer Stellver: 

treter erfahren — fondern nur fo viel und nicht weiter, 

ald genügend erſchien, bei gegebener Veranlafjung das 

jeweilig vorliegende Bedürfniß zu befriedigen. Man muß 

ſich daher bei den neuteft. Gefhichtsbüchern zum voraus 

barauf gefaßt machen, daß ihre Verfaffer nicht alles fagen, 

was fie wiffen, daß fie Umftände und Begebenheiten über: 

gehen, vie vielleicht an fi) von der größten Bedeutung 

find, und daß fie dagegen, namentlih wenn fie in apolo- 

getiſchem Interefje gefchrieben, andere aufnehmen, die für den 

eigentlich chriftlichen Unterricht nur untergeorbnete Bedeu: 

tung haben. Defwegen lafjen fih aud die Nadrichten 

der Gvangeliften nicht unmittelbar zu einander ind Verhält- 

niß ſetzen, wie das bisher die Harmoniftif und aud unjer 

Berfafjer gethan, fondern man muß zuerft bei jedem eins 

zelnen verfelben die Frage aufwerfen, was wollte er fchrift- 

lich nieverlegen, und was behielt er für den blos münds 

lihen Vortrag vor, eine Frage, deren Beantwortung in 

der Regel die genauefte Unterfuhung über Beranlafjung 

und Zwed eines neuteft. Geſchichtsbuches vorausfegt. In 

unferm Fall jedoch glanben wir, ohne zumweit ausholen zu 

müfjen, zu derſelben fchreiten zu Fönnen. 

In c. 38, 11—15 erwähnt Matthäus eined noch zur 

Theot. Duartalfgrift. 1857. III. Heft. 34 
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Zeit der Abfafjung feiner Schrift unter den Juden vers 

breiteten Gerücdtes, die Jünger hätten den Leichnam Jeſu 

bei Nacht geftohlen. Indem er nit nur den Inhalt des 

Gerüchtes, fondern aud) die Genefis desfelben angibt und 

ed damit von felbft als eine Lüge darftellt, muß man ans 

nehmen, daß er in diefem Abſchnitt feiner Darftellung 

einen polemifchen Zwed verfolge, und das erwähnte Ges 

rücht beftreiten wolle. Werfen wir nun einen Blid auf 

das, was Matth. in v. 1—10 über die Auferftehung Jeſu 

jagt, fo ergibt fid) das Auffallende, daß er und ald thä— 

tige menfchlihe Perfonen blos Frauen vorführt. Man 

fieht leicht, in dieſem Umftande liegt eine indirecte Wider: 

legung der boshaften Ausftreuung, wie fie vom Synebrium 

ausgegangen. „Die Jünger haben Jeſum geftohlen“ laſſen 

die Eynedriften jagen; „mein,“ fagt der Evangelift, „et: 

lihe Grauen waren die erften, die an das. Grab famen 

und von welden die erfte Kunde von der Auferftehung 

Jeſu herrührt.“ Es ift gewiß nicht zufällig, wenn fid 

hier die Gegenſätze fo ſcharf gegenübertreten , fondern ſicher 

fo vom Evangeliften intendirt, und wir haben fomit Recht, 

anzunehmen, daß er fi in feinem Bericht über die Auf: 

erftehung des Herrn von demſelben polemifchen Interefje 

leiten ließ, in welchem er die Entftehung des oben er; 

wähnten Gerüchtes referirt. In dieſer Beziehung ift es 

interefjant, den Bericht des Matthäus mit dem des Paulus 

1 Eor. 15, 5 ff. über den gleichen Gegenftand zu vergleichen. 

Paulus nennt ald Zeugen der Auferftehung blos Männer, 

offenbar, weil feine Gegner das Zeugniß von Frauen nicht 

al8 genügend anerfannt hätten, Matthäus dagegen nennt 

blos Frauen, weil folden eine That, wie das Stehlen 

des Leichnams Jeſu nicht zugemuthet werden fonnte. Er 
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reichte aber Matthäus feinen Zweck durch Hervorhebung 

teffen, was die Frauen gethan und erfahren, fo durfte er 

weiteres nicht beibringen. Db nad) den Frauen noch Män- 

ner zum Grabe gefommen, wie jene ihre Aufträge aus- 

gerichtet, wie ihre Nachrichten im Kreife der Jünger aufs 

genommen wurden, ob der Herr auch nod andern erjchie- 

nen fei — dieß lag außer dem Bereiche feiner fchriftlichen 

Darftelung in der Weife, daß er darauf nicht eingehen 

durfte, fondern es dem mündlichen Unterrichte überlaffen 

mußte, bis etwa eine andere Veranlafjung ihn oder einen 

andern aus dem Kreiſe der Jünger nöthigte, auch auf 

ſolches die Schriftliche Aufzeichnung auszudehnen. Uebrigens 

ift mit Anerkennung einer polemifhen Tendenz des Abs 

ſchnittes Matth. 28, 1—10 die Bedeutung desfelben noch 

nicht erfchöpft. In den Reden des Engels v. 7, und des 

Herrn v. 10 ift ein folder Nachdruck auf die Weifung, 

nad ®aliläa. fid zu verfügen, gelegt, daß man zugeben 

muß, daß der Evangelift, indem er gerade dieſen Punkt 

aus den unzweifelhaft ausführlichern Verhandlungen her: 

vorhebt, damit einen befondern Zweck erreidhen wollte. 

Welches diefer Zwed war, erhellt aus dem Gewicht, wels 

hed er auf die Erzählung v. 16—20 legt, mit der er 

feinem Werfe gleihfam die Krone auffegt. Da der Schaus 

plaß der betreffenden Begebenheit Galiläa war, fo mußte 

er motiviren, wie bie ‚Jünger in dieſe Landſchaft famen, 

und er thut dieß, indem er die betreffenden Aufträge des 

Engels und des Herrn referirt. 

Darnach werben fi die vom Berfafjer oben aufge: 

ftellten Bedenken, beziehungsweife Widerſprüche leicht löfen 

lafjen. Matthäus erzählt blos die Aufträge, welche vie 

Frauen erhielten; wie diefe zur Ausführung kamen, übers 

34 * 



520 Hofmann, 

geht er. Wenn ber Berfafler fragt: „was wären bag für 

Jünger, die ihren Meifter, den Todtgeglaubten und wieder 

Auferftandenen nicht jogleih wieder aufgefuht hätten, 

nachdem fie eine Kunde von ihm erhalten und erfahren 

hatten, wo fie ihn fehen könnten?“ fo ift das eine bloße 

Tirade, zu der nichts berechtigt, und der das pofitive 

Zeugniß entgegenfteht, daß die Frauen zuerft ihre Aufträge 

aus Furcht und Ecreden nicht ausrichteten Marc. 11, 8, 

und als fie dieſelben ausrichteteten, feinen Glauben fanden 

Marc. 14, 11. Luc. 24, 22. Leider waren die Jünger nicht 

fo, wie fie der Verfaſſer ſich vorftellt, fondern mit arısia 
und oxAnooxagdiae, Marc. 16, 14 behaftet. Wenn aber 

der Herr mit diefer Gemüthöbefchaffenheit Geduld trug 

und fie durch viele Beweife (Apg. 1, 3) von feiner Aufer: 

ftehung überzeugte, fo widerfpricht das der orthodoren Anz 

ficht von der Perfon Iefu fo wenig als der Umftand, daß 

er vor feinem Tode als Lehrer durch drei Jahre hindurch 

thätig war. Es war ein Mangel von Seite der Jünger, 

wenn fie der durch die Frauen an fie gelangten Anweifung 

feine Folge gaben, aber nicht ein Mangel von Seite Jeſu, 
wenn er fie durch wiederholte Erſcheinungen überzeugte, 

daß jene Anweifung wirklih von ihm, dem Auferftandenen, 

ausgegangen. Das ldov rrooaysı Unäg fo zu prefien, als 

ob dadurch Jefus fchon auf dem Wege nad Galiläa be- 
findlich bezeichnet werde, ift ein Kunftgriff, den der Vers 

fafjer füglih den Vertretern der negativen Kritif hätte 

überlaffen dürfen; es hätte genügt, wenn er fih an die 
gewöhnliche grammatifche Regel, wornah bei Verbis ver 

Bewegung im Griehifchen das Präfens auch Buturalbe; 

deutung haben fann, erinnert hätte. Daß die Jünger das 

exet ue Oryorraı „jedenfalls nidyt anders als auf ein erftes 
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Wiederſehen beziehen konnten,“ ift zum mindeften zweifel- 

haft; es fommt aber ja gar nicht darauf an, wie fie es 

anffaßten, fondern wie der Redende e8 meinte, und be 

haupten zu wollen, daß dieſer ein erftes Wiederfehen dar— 

unter verftanden, wäre doch etwas mehr als fonft dem 

Eregeten erlaubt ift. Will der Verfaſſer fefthalten, daß 

Jeſus nod am Abend des Auferftehungstages den Jüngern 

den Befehl gegeben, von Jerufalem fidy nicht zu entfernen, 

jo muß er auch die Himmelfahrt Jeſu noch auf denfelben 

Abend anjegen und damit Lucas mit fi) felbft (vgl. Apg. 

1, 3) in Widerspruch bringen. Mill er aber dieß nicht, 

fo wird er anerfennen müfjen, daß Lucas, der ganz andere 

Zwede verfolgt, ald eine Erzählung von der Thätigfeit 

des Auferftandenen zu geben, in dem dießfallſigen Bericht 

ſummariſch und ohne Nüdficht auf das Chronologiſche 

verfährt und daß fomit derfelbe nad) anderweitigen Dar: 

ftelungen zu erklären ift, wornach es feinem Anſtande 

unterliegen fann, daß der betreffende Befehl erft am vier 

jigften Tage nad) der Auferftehung gegeben worden. 

Nach diefen Auseinanderfegungen wird Far fein, baß die 

Hypothefe des Verfafjers zu Befeitigung der fraglichen Wi- 

derſprüche in der Auferftehungsgejchichte auf einem richtigen 

Standpunft der Betradytung nicht nothwendig ift. Iſt fie 

aber dieß nicht, jo wird fi gewiß Niemand dazu verftes 

hen, das Talıkala im legten Kapitel des Matthäusevans 
gelium in einem andern Sinn zu faffen, ald in dem, in 

welchem es wohl ein Dugendmal in derjelben Schrift jonft 

nod und in welchem es überhaupt im N. T. vorkommt. 

Es erübrigt nur noch unfere Meinung über die Ber 

weisführung zu fagen, durch welche der Verfafjer feftftellen 

will, daß bereits zur Zeit Chrifti die Norbfpige des Oel— 
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berged den Namen Galiläa geführt habe. Prüft man tie 

von ihm vorgebrachten Zeugnifje, jo laſſen fih alle auf 

eine Quelle, das apofryphifche Evangelium des Nicodemus, 

zurüdführen. Dieſes verfept allerdings unzweifelhaft das 

Talıloia des Matthäus auf den Delberg. Allein dieſe 

Angabe ift mehr ald bloß verdächtig. Der Verfafjer hätte 

ſich an die für die Kritif der apofryphifchen Evangelien 

fo wichtige Stelle bei Orig. c. Celsum Il. 27 erinnern follen. 

Dort jagt der von Eeljus redend eingeführte Jude in Bezug 

auf die Ehriften, daß fie, indem fie wie Trunfene an ſich 

jelbft Hand anlegen, aud der erften Echrift das Evange— 

lium dreifach und vierfach und vielfach umarbeiten und umges 

ftalten, um gegen die Ueberweifungen Längnung erheben zu 

fönnen. Indem Drigenes diefe Aeußerung in Betreff der apos 

fryphifchen Evangelien zugibt, läßt er einen tiefen Blick in 

die Entjtehungsgefchichte derfelben thun. Es entftanden — 

wie es ſcheint, hauptfählih von jüdifcher Seite — Eins 

wendungen gegen die chriftliche Lehre, denen man mit den 

vorhandenen Evangelien nicht glaubte begegnen zu fünnen, 

es wurden Angaben in dieſen felbft in Zweifel gezogen, es 

warb bie Unvollftändigfeit der in ihnen enthaltenen Nach— 

richten benügt, um fie in Widerfprüche mit einander zu vers 

wideln, und auf hriftlicher Seite fuchte verfehrter Eifer und 

Unverftand fih damit zu helfen, daß man neue Evangelien 

ſchuf, die alles enthielten, was man zur Beweisführung 

gegen die läftigen Gegner braudte. Ein genaues Studium 

der noch vorhandenen apokryphiſchen Evangelien lehrt, daß 

dieß wirklich zum großen Theil ihre Entſtehungsgeſchichte 

war und befonders gilt dieß von den verfchiedenen Recen— 

fionen des Evangelium Nicodemi. Auch die Stelle (cap. 14 

der zweiten Recenfion in Tiſchendorfs evangelia apocrypha) 
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auf welche fi der Verfaffer beruft, ſcheint fo entſtauden 

zu fein. Ein pfiffiger Jude, der nur das gefchriebene 

Mort gelten ließ, mag diefelben Widerſprüche in der Auf- 

erftehungsgefchichte gefunden haben, auf weldhe ver Vers 

faffer die Nothwendigfeit feiner Hypothefe ftügt, und ein 

getaufter Grieche, der in Betreff ded Takıdlaia auf den, 

jelben Gedanken fam, wie unfer Verfaſſer, fand es nicht 

gegen fein Gewiſſen, demſelben durch Interpolation der 

ältern acta Pilati eine hiftorifche Grundlage zu geben, die 

freilich nirgend anders eriftirte als in feiner erfindungs— 

reihen Phantafie. 

Aberle. 



Digitized by Google 



Cheologifdhe 

Quartalſchrift. 
— — — — 

In Verbindung mit mehreren Gelehrten 

herausgegeben 

von . 

D. v. Kuhn, D. v. Hefele, D. Bukrigl und D. Aberle, 
Brofefforen der farh. Theologie an der K. Univerfität Tübingen. 

Neununddreißigfter Jahrgang. 

Viertes Duartalheft. 

Tübingen, 1857. 
Berlag der H. Laupp’fhen Buchhandlung. 

— Laupp & Siebed. — 



Trud von H. Laupp jr. 



I. 

Abhandlungen. 

1. 

Das erſte Luftrum des Bilderftreits 

in chronologiſcher und ſachlicher Berichtigung. 

Unter ven Gelehrten, die den Verlauf des Bilderftreits 

bed Genauern unterſuchten, wie Friedrih Spanheim vd. j., 

Ehriftian Wald, Schloſſer in Heidelberg, Baronius, Pagi, 
Maimbourg und Marr hat faft jeder eine eigene Hypothefe 

über die Chronologie des erften Luſtrums dieſer bittern 

Streitigfeiten aufgeftellt. Das Unfichere und Unbeftimmte 

in den Nachrichten der Quellen gab hiezu Veranlafjung. 

Neue Prüfung der legtern führte und zu mehreren neuen Re; 

jultaten, die wir in einer gedrängten Darftellung der Anfänge 

des Bilderſtreits um fo mehr uns darzulegen erlauben, ale 

wir damit manche andere nöthige Berichtigung in der Ges 

ſchichte und Auffaffung dieſer Streitigfeiten zu verbinden 

Gelegenheit haben. 

Den feit Eonftantin d. Gr. in der gefammten Kirche, 

bei den Griechen noch mehr ald den Lateinern üblichen 
Gebrauch der Bilder wollte im achten Jahrhundert Kaifer 

35 * 
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Leo der Ifaurier wieder ausrotten. Seine Jugendgeſchichte 

und Laufbahn wird von den Alten fehr verschieden erzählt. 

Nah) den Einen war er ein armer Handeldmann aus Iſau— 

rien in Kleinafien, der feine wenigen Waaren auf einem 

Eſel mit fidy führte, und fpäter ald gemeiner Eolvat ind 

faiferlihe Heer trat, worin er wegen feiner körperlichen 

Kraft und Gewandtheit von Stufe zu Stufe emporftieg. 

Nah Theophanes dagegen !) ftammte er aud Oermanicia 

an der Grenze Iſauriens, mußte unter Kaifer Juftinian IL 

fammt feinem Bater nad Mefembria in Thrazien übers 

fieveln (warum, ift unbekannt), madıte diefem Kaijer, ale 

er einmal mit feinem Heere ziemlid in Noth war, ein Ges 

ihenf von 500 Schafen, wurde dafür faiferliher Spatha— 

rius ?), unter Anaftafius I. aber General des Heeres in 

Kleinafien. Als legterer Kaifer in Folge einer Meuterei 

im Jahre 716 refignirte und in ein Klofter ging, um dem 

gutmüthigen aber ſchwachen Theodoſius, den die Infurgenten 

zum Kaiſer ausgerufen hatten, Plaß zu machen, verfagte 

Leo diefem den Gehorfam, befiegte und zwang ihn, eben» 

falls in ein Klofter zu gehen, und beftieg nun felbft ven 

Thron ald Gründer einer neuen Dynaftied) Von Haus 

aus ohne Bildung, roh an Eitten, ein militärischer Empor; 

fommling, fand er in fi Fein Verftändniß der Kunft und 

1) Theophanis Chronographia, ed Bonn. T. I. p. 600, 
2) Spatharius von spatha = Schwert, ein Officer, 

der dem Kaiſer das Schwert trägt, etwa — Mbjutant. Vgl. Du 
Cange , Glossar. mediae et inf. latinitatis s. v. Spatharius. 

3) Baronius ad ann. 716, 1—3 verfegt den Regierungsans 

tritt Leo's in das Jahr 716; Theophanes dagegen, fait Zeit: 

genoffe, gibt (1. c. p. 635) an: Leo habe den Thron am 25. März 

der 15. Indiction (alfo 717) beftiegen. Leßtere lief vom 1. Sept. 716 
bis 1. Sept. 717. Ihm ftimmte Pagi bei ad ann. 716, 1—3. Wir 
werben das Richtige fpäter ©. 577 f. zu bemerken Gelegenheit haben, 
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fein Afthetifches Gefühl, das ihn von Vandalismus hätte 

abhalten fünnen. Ohne Zweifel war er alles Ernftes ber 

Meinung, die Bilderverehrung fei ein Rüdfall ins Heidens 

thum, und das altteftamentliche Verbot derſelben noch jegt 

in voller Kraft. Wie er aber zu diefer Anſicht gefommen, 

ob fie in ihm felbft entftanden oder von außen ihm einges 

flößt worben fei, muß bei ven theild unvollftändigen, theils 

unwahrfcheinlichen Angaben der Quellen unentſchieden 

bleiben. Gewiß dagegen ift, daß gewaltthätige Durch— 

fegung feiner Plane auch in Religionsfahen, ohne NRüds 

fit auf die Freiheit der Gewiffen, ebenfo im Charafter 

Leo's, wie in der Praris der byzantinischen Kaifer über: 

haupt lag. Dieß zeigte er fhon im fechsten Jahre feiner 

Regierung, als er die Juden und Montaniften zur Annahme 

der Taufe zwang. Die erfteren unterwarfen ſich zum Scheine, 

die Montaniften aber zündeten das Haus, worin fie fi 

verfammelt, felbft an, und ftarben lieber in den Flammen, 

als daß fie fi dem Befehle gefügt hätten. So erzählt der 

Chronograph Theophanes (+ 818). 

Da dem Angriffe Leo's auf die Bilder ein ganz ähn— 

liher voranusging, welden der Ehalife Jezid IL. nur drei 

Jahre früher in den von ihm beherrſchten hriftlihen Pro- 

vinzen durchzuführen fuchte, fo war natürlich, daß ſchon die 

Zeitgenoffen den Erfteren befchuldigten, er habe ven Maho— 

medaner nachgeahmt, und ihm ſarazeniſche Gefinnung zur 

Laft legten. So namentlich Theophanes (l. c. p. 618. 623), 

der den Renegaten Beſer und den Biſchof Eonftantin 

ans Nafolia in Phrygien als die Hauptgehülfen des Kaifers 

in diefer Sache bezeichnet!). Den Biſchof Eonftantin insbeſon— 

1) Schlofjer in f. Gefchichte der bilderftürmenden Kaifer 
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dere nennt er einen unwiſſenden Mann aller Ulnreinigfeit voll, 

von Befer aber erzählt er, daß er von Haus aus ein Chrift, 

unter den Arabern den Glauben verläugnet habe "), jpäter 

nach Gonftantinopel gegangen und bei Kaifer Leo in große 

Gunft gefommen fei. Wahrfheinlih war er wieder zum 

Ehriftenthum zurüdgetreten. 
Weitere Nachrichten über Gonftantin von Nafolia ers 

halten wir aus zwei Briefen des damaligen Patriarhen 

Germanus von Gonftantinopel %). Der eine davon ift an 

Biſchof Eonftantin felbft, der antere an feinen Metropoliten 

Johannes von Eynnada gerichtet. Aus legterem erhellt, 

daß Gonftantin perfönlihd nah onftantinopel gefommen 

war, und dieß feinen Metropoliten veranlaßte, eigens an 

den Patriarchen zu fehreiben und ihn von deſſen bilvers 

feindlihen Anfihten in Kenntniß zu ſetzen. In Folge 

hievon unterrevete ſich Germanus mit Biſchof Gonftantin 

über diefen Gegenftand. Letzterer berief fih auf das A.T., 

welches die Bilder verbiete; aber der Patriarch fegte ihm 

den wahren Sachverhalt auseinander und Eonftantin ftimmte 

ihm endlich bei mit der Verfiherung, daß aud er fortan 

dad Gleiche befennen und Niemanden Wergerniß geben 

wolle. Wir erfahren dieß gerade aus dem erwähnten 

Briefe des Patriarchen an den Erzbifhof von Synnas 

©. 161 nennt ihn irrig Theophilus von Nafolia, einen Fehler 
des Baronius nachſchreibend. 

1) Die Varianten des griehifchen Tertes laſſen es unentjchieden, 

ob Beier au 8 Syrien gebürtig geweſen, oder fpäter in Syrien in 

ſarazeniſche Gefangenschaft gefommen fei. Wal. die Noten des P. 
Goar zu Theophanes, ed. Bonn. T. Il., p. 636. 

2) Germanus, früher Erzbifhof von Gyzifus, hatte unter Kaiſer 
Pbilippifus Bardanes zu den Gegnern der jechsten allgemeinen Sy: 
node gehalten, aber in Bälde fi wieder befehrt. 
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da I), welden er dem Bischof Eonftantin zur Beforgung ein- 

hänbdigte, als diefer in feine Heimath zurüdfehrte. Conſtan— 

tin täufchte jedoch dieß Vertrauen, unterfhlug den Brief, 

und hielt fid) von feinem Metropoliten ferne, angeblich aus 

Furcht, von ihm verfolgt zu werden. Der Patriarch erließ 

darum jegt ein kräftiges Schreiben an Eonftantin ſelbſt 

und belegte ihn bis zur Uebergabe jenes Briefe mit Ercoms 

mnnication ?). 

Wir zweifeln nicht, daß die Anwesenheit Conftanting 

in Gonftantinopel in die Vorgeſchichte des Bilderſturmes ges 

höre. Biſchof Eonftantin hatte, wie wir aus diefen Briefen 

erjehen, zuerft in feinem WBaterlande den Kampf gegen bie 

Bilder begonnen, und war dabei auf Wibderftand von Seite 

des Metropoliten und der Gontprovinzialbifchöfe geftoßen. 

Er ging nun nad) Eonftantinopel, und ſuchte den Schuß 

feines höheren kirchlichen Obern, des Patriarchen, indem 

er zum Scheine der Auseinanderſetzung befjelben beitrat. 

Daß es ihm dabei nicht Ernft gewefen, dürfen wir and 

feinem nachherigen Benehmen erſchließen. Patriarch Ger: 

manus aber deutet nicht im Geringften an, daß damald 

auch ſchon der Kaifer Echritte gegen die Bilder gethan 

habe, fei es, daß von Seite Leo's wirflid in diefer Rich— 

tung nod nichts gefchehen war, oder der Patriarch ed nur 

aus Klugheit ignorirte. Ich möchte die erftere Vermuthung 

vorziehen, denn aud das Ignoriren war nur darin möglich, 

wenn mwenigftens noch nichts Bedeutended und Auffehen- 

erregended von dem Kaifer war angeorbnet worden. 

1) Aufbewahrt in den Aften der vierten Sitzung von Nicäa, 

bei Mansi, Coll. Coneil. T. XIII., p. 99 sqqg. Harduin, T. IV., 

p- 239 sqq. 
2) Mansi, 1. c. p. 106. Harduin, |. c. p. 243. 
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Außer Beſer und Conſtantin von Nakolia gehörten auch 

Biſchof Thomas von Claudiopolis!) und Erzbiſchof Theo— 

doſius von Epheſus, der Sohn des früheren Kaiſers Apſi— 

mar oder Tiberius II. zu den Meinungsgenoſſen des Kaiſers. 

Den Erfteren lernen wir aus einem Briefe des Patriarchen 

Germanus fennen, der ihm die Firdliche Anficht in Betreff 

der Bilderverehrung weitläufig audeinanderjegt und beklagt, 

daß er fo Ungünftiges, ja kaum Glaubliches über Bifchof 

Thomas habe hören müſſen?). Den genannten Erzbifchof 

von Ephefus aber bezeichnet Papft Gregor II. als den ger 

heimen Rathgeber Leo's ?). 

Ein anderer alter Zeuge will den Biſchof Eonftantin 

von Nafolia in ein Verhältniß zu dem Chalifen Jezid 

bringen. Der Mönch Johannes nämlich, Etellvertreter ver 

orientalifhen Patriarchate, verlas in der fünften Sigung 

des fiebenten allg. Concils einen kurzen Aufjag, worin er 

erzählt: „nad Omars Tode wurde Eid das Haupt der 

Araber, ein leichtfinniger und wirrer Mann. Damals lebte 

zu Tiberias ein Vorfteher der Juden, ein Zauberer, Wahr- 

fager und Diener der Dämonen, mit Namen Tefjarafons 

tapehy8 (= 40 Ellen lang; nah andern Handſchriften 

heißt er Sarantateho8), der die Gunft Eziv’d gewann und ° 

zu ihm fprah: Du wirft lange leben und noch 30 Jahre 

regieren..., wenn du alle Bilder, Gemälde und Mofaifen, 

alle Bildaz, an Wänden, Gefäffen und Tüchern, die fi) 

1) Es gab mehrere Städte diefes Namens in Kleinafien, jo z. 2. 
ein Bisthum Glaudiopolis in Ifaurien, und eine Metropole in Pa: 

phlagonien. 

2) Bei Mansi, T. XIII., p. 107 sqq. Harduin, T. IV., 
p. 246 sqg. 

3) Bei Mansi, T. XIl., p. 968. Harduin, T. IV., p. 10., |. unten 

S. 566. 
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in den chriftlihen Kirchen deines Reiches vorfinden, fogleich 

vernichteft; ebenfo alle andern aud nicht religiöfen Bilder, 

die in den Städten da und bort zum Schmucke angebradt 

find. Leßterer erwähnte er, um den Verdacht, als fpredhe 

er nur aus Haß gegen die Chriften, fern zu halten. Und 

der Tyrann fchenfte ihm Gehör, vernichtete die Bilder und 

beraubte die Kirchen alles Schmuckes, ſchon bevor dieß Uebel 

auch in unfere Gegend fam. Da die Ehriften flohen und 

die heiligen Bilder nicht felbft zerftören wollten, fo benügten 

die damit beauftragten Emirs hiezu die Juden und gemeine 

Araber. Die ehrwürdigen Bilder wurden verbrannt, die 

Mände der Kirchen überfchmiert oder abgefragt. Da ber 

Pfeudobifhof von Nafolia und feine Freunde dieß hörten, 

ahmten fie die Bosheit der Juden und Araber nah und 

fügten den Kirchen große Unbill zu. Gzid aber ftarb ſchon 

nad 2"/, Jahren und die Bilder wurden in feinem Reiche 

wieder hergeftellt. Ja, fein Nachfolger Ulid (Walid) ließ 

jenen Judenvorfteher, weil er den Tod feines Vaters (ale 

Strafe Gottes) veranlaßt habe, hinrichten !).“ 

Hienach erfcheint der Bischof von Nafolia, der übri- 

gend nicht allein geftanvden fei, fondern Genofjen gehabt 

habe (vielleicht auch unter dem Episfopate), ald das Mittel: 

glied zwifchen Jezid und Leo, als derjenige, der wohl den 

Legteren beftimmte, Nachfolger des Chalifen im Bilder: 

fturme zu werden. Ein anderes Mittelglied aber ſchoben 

die ſpätern griehifchen Hiftorifer ein, und zwar haben 

1) Mansi, T. XII., p. 198. Harduin, T. IV., p. 319. — 

Schlojfera a. O. ©. 162 f. fagt: derfelbe Ghalif Jezid habe 

feinen driftlihen Unterthanen auch den Wein verboten; und legt 

hierauf ein Gewicht. Allein nicht Jezid, fondern fein Borfahrer Omar 

that dieß, wie Theophanes 1, c. p. 614 bezeugt. 
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ihrer Angabe zu Folge dieſelben Juden, welche den Jezid 

verleitet, fpäter aud den Kaiſer für ſich gewonnen. Nach 

des Ehalifen Tod fliehend, famen fie an die Grenzen Iſau— 

riens und trafen da an einer Quelle einen jungen Mann, 

%eo, von anfehnliher Geftalt, der ſich von einem Geſchäft 

(Raufmannjhaft) nährte. Sie fegten ſich zu ihm, prophes 

zeiten ihm den Kaiferthron, nahmen ihm aber aud) einen 

Eid ab, daß er im Falle feiner Erhöhung die Bilder Ehrifti 

und Maria überall entfernen wolle). Leo verfpradh es, 

trat nad) einiger Zeit in das Militär, wurde unter Juftis 

nian II. Spatharius, endlich fogar Kaiſer. Nun kamen die 

Juden, mahnten ihn an fein Verſprechen, und Leo griff im 
zehnten Jahre feiner Regierung die Bilder an. — So er: 

zählen mit verſchiedenen Bariationen im Detail, aber in 

der Hauptfache übereinftimmend, Gebrenus, Zonaras, Mi— 

hael Glykas, onftantin Manaffes und zwei Anonymi, 

die Autoren der oratio adv. Constantinum Cabalinum und 

der epistola ad Theophilum. Das Zeitalter ver beiden 

Legteren ift nicht mehr zu beftimmen, wahrſcheinlich lebten 

fie aber ein paar Jahrhunderte nad) Kaifer Leo dem Iſau— 

tier ?), und die ganze Erzählung trägt fo deutlich den Charak— 

ter einer jpätern Sage, daß es überflüffig wäre mit Bower 

(Geſch. d. Paͤpſte, Bd. IV., ©. 277 ff.) und Wald) (©. 205 ff.) 
allerlei Verbachtsgründe dagegen zu fammeln. Um nur Eins 
zu ſagen, jo würden ſich die Juden von Leo wohl etwas für fie 

1) Maimbourg ſchmückt Hier und anderwärts die Sache eigen- 

mächtig weiter aus, ohne Berechtigung durch die Quellen. 

2) Die beiden fragliden Schriften wurden früher irrig dem 6. 

Johannes von Damasfus zugefchrieben, und finden ſich unter deſſen 

Werfen ed. Le Quien, T. I., p. 625 sqq. und p. 633 sqq. Bol. 
Wald, Keperhift. Bo. X. S. 151—155. 
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Nüslicheres, als die Bertilgung der Bilder ausbedungen haben ; 

und wie wenig der Kaifer den Juden dankbar oder geneigt 

war, zeigt der Umftand, daß er fie, wie wir wiffen, mit 

Gewalt zur Annahme der Taufe zwang. Bielleiht aber 

haben gerade die in legterer Beziehung gemadten Erfah— 

rungen ihn auf den Gedanken gebracht, daß die ihm fo 

jehr erwünjchte Befehrung der Juden durch Hinwegräumung 

der Bilder merflich erleichtert werden müßte Ja Viele 

meinen fogar, er habe dadurch zugleich auch feine farazes 

nifhen Nachbarn günftiger zu ftimmen und felbft ihnen den 

Weg zum Eintritt in die Kirche zu ebnen gefuht ). — 

Nehmen wir zu diefen politifchen Gründen noch hinzu fo- 

wohl die bereitd angeführte eigene beſchränkte Anficht Leo's, 

daß alle Bilververehrung abgöttifch fei, ald aud die Eins 

flüfterungen Beferd, Eonftantind von Nafolia und Anderer, 

jo werden die eigentlichen Gründe des Bilvderfturmed ung 

vor Augen liegen. — Daß derfelbe mit den monotheletifchen 

Etreitigfeiten zufammenhänge und von dem Faftum, daß 

Kaifer Philippifus Bardanes ein Bild der ſechsten allg. 

Synode entfernen ließ, ſich herbatire, ift blos capriciöfe 

Behauptung einiger Altern Proteftanten, namentlid Dalläus 

und Spanheim ?). 

Nach Theophanes (I. c. p. 621), welchem Anaftafius 

(hist. ecel.) und Paulus Diafonus (hist. miscella lib. XXT) 

folgten, begann Leo im neunten Jahre feiner Regierung 

(725 n. Ehr.), von der Wegnahme der heiligen Bilder 

Aoyov rrorzioder d. h. nicht bloß überhaupt zu ſprechen, 

fondern eine Verordnung, einen Befehl zu erlaffen, 

1) Vgl. Joh. v. Müller, allg. Geſch. Bo. XI. K. 10. 
Marr, der Bilderfireit ©. 15 f. Wald, a. a. O. ©. 217. 

2) Bol. Walch, a. a. O. ©. 21. 
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denn wenige Zeilen weiter unten fagt Theophanes: der 

Papft habe hierauf dem Kaifer gefchrieben, un dev Baoıklka 

srepi niorewg 4oyov rrowiode. Papſt Gregor II. dagegen 

(epist. I. ad Leonem), fowie Gebrenus und Zonarad ver: 

legen den Anfang des Bilderftreits in das zehnte Jahr 

des Kaiſers und dieß hat auf die Autorität Gregor 

als des Alteften Zeugen, die größere Wahrſcheinlichkeit für 

fih. Dazu fommt, daß in diefem Jahre 726 jenes Nas 

turereigniß ftatthatte, welches nady der einftimmigen Angabe 

der Alten den Plan des Kaifers zur Reife brachte. Zwis 

jhen den cykladiſchen Inſeln Thera und Therafia (nord— 

öftlih von Greta) erhob ſich plöglich unter dem Meere ein 

Bulfan, der mehrere Tage lang Feuer und Steine mit 

folher Gewalt ausſpie, daß die Küften von Kleinaften, ja 

jelbft die von Lesbos, Abydos und Macevonien vielfach 

davon befchüttet wurden. Zugleich entftand eine neue Inſel, 

die fi mit der Infel Hiera vereinigte. Der Kaifer und 

fein Genoſſe Befer wollten hierin ein Strafgericht Gottes 

wegen der Bilderverehrung erbliden und griffen nun zum 

MWerfe N. 

Daß der Kaifer bei feinem Worfchreiten gegen die 

Bilder von Anfang an den Patriarhen Germanusd von 

Gonftantinopel entweder gar nicht zu Rathe 309, oder doch 

feinem Rathe nicht folgte, erhellt aus dem erjten Briefe 

Gregord an Leo, worin er ihm den Vorwurf madt: sa- 

pientes non percontatus es ?). Dagegen fpricht der Bios 

graph des h. Abtes Stephanus, der unter Gonftantin Kopro— 

1) Theophanes, 1. c. p. 622. Nicephorus, de rebus post Mau- 

ritium gestis, in der Bonner Ausgabe der Byzantiner 1837, p. 64 

und alle Spätern. 
2) Bei Mansi, T. XII, p. 960. Harduin, T.IV., p.5., |. u. ©. 563. 
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nymus wegen der Bilder gemartert wurde, von einer Vers 

fammlung, die der Kaifer veranftaltet und worin er erflärt 

habe: „da die Fertigung der Bilder eine abgöttiſche Kunft 

ift, fo dürfen die Bilder nicht verehrt werden (rzpooxuveio- 

ar)” Die alte lateinifche Ueberfegung diefer Biographie 

drüdt dieß abweidyend vom griedhifchen Original alfo aus: 

accita et coacta senatorum classe absurdum illud et 

impium evomuit (Leo): imaginum picluras formam quam- 

dam idolorum relinere, neque iis cultum esse adhiben- 

dum'!). Hienady hat Schloſſer (a.a.D. ©. 166) angenommen, 

Kaiſer Leo habe je gt fchon eine Rathöverfammlung wegen der 

Bilder veranftaltet; ich fürchte mit Unredht, denn wie Papſt 

Gregor II., jo wiffen auch Theophanes und Patriarch Nice: 

phorus, überhaupt die älteften Quellen nichts von einer ders 

artigen Berfammlung im Jahre 726, und der Biograph 

des Stephanus hatte bei feinen Worten wohl nichts anderes 

als jenes Silentium (Verfammlung der geiftlihen und welt 

lihen Großen) im Auge, welches im Jahre 730 in ber 

Bilderſache ftatthatte, wie Theophanes und Andere bezeugen. 

Gedrenus, Zonaras, Eonftantin Manafjes und Glyfas 

erzählen, ver Kaifer habe auch) die zwölf Profefjoren, welche 

an der großen Bibliothef (von 36,000 Bänden) in ber 

Nähe der Sophienfirdhe angeftellt waren, fammt ihrem Dis 

reftor berufen und für feine Anfiht zu gewinnen gefucht. 

Da dieß nicht gelang, habe er die Bibliothek fammt den 

darin eingefchlofjenen genannten 13 Gelehrten verbrennen 

lafjen. — Da weder Gregor II., noch Theophanes oder 

Nicephorus oder fonft einer der Alten, die doch die Gräuel 

Leo's genau verzeichnen, hievon ſpricht, fo ift jene Ans 

1) Bei Baron. ad ann. 726, 4. 
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Angabe wohl in das Reich der Babeln zu verlegen. Schloſſer 

meint (©. 163 f.), jo viel werde wohl wahr fein, daß der 

Kaifer mit jenen Gelehrten geſprochen, aber fie nicht ges 

wonnen habe. Man habe dann ven faft ſechs Jahre 

jpätern Brand der Bibliothef hievon abgeleitet. — Allein 

das Faftum dieſes Brandes ift gar nicht genügend verbürgt 

und beruht wohl nur anf einer Verwechslung mit dem 

unter Kaifer Zeno ums Jahr 480 erfolgten Brande jener 

Bibliothef. Namentlich ift das wunderfame Eremplar der 

Sliade und Odyſſee, auf eine Drachenhaut gefchrieben, nach 

der Angabe des Suidas ſchon unter Zeno und nicht erft, 

wie Gonftantin Manafjes behauptet, jet unter Leo vers: 

brannt. Beranlafjung aber zu der Brandfabel gab vielleicht 

der Umftand, daß Theophanes (l. c. p. 623) erzählt: Leo 

habe bejonvders die Gelehrten verfolgt, jo daß die Schulen 

vernichtet worden feien. 

Daß Kaifer Leo (im Jahr 726) eine Berorpnung, 

ein Edift gegen die Bilder erlafjen habe, ift aus den oben 

©. 536 angeführten Worten des Theophanes vollfommen 

deutlich und wird von Niemand geläugnet. Aber fhwieriger 

ift es, aud den Inhalt dieſes erften Eviftes anzugeben. 

Wir werben fpäter finden, daß mehrere Hauptfäge defjelben 

im erften Briefe Gregors IL. an Leo aufbewahrt find; aber 

gerade hier ſuchte man fie nit, weil man diefen Brief 

irrig in eine zu fpäte Zeit verfegte. Man ftügte fid lieber 

auf die alte lateinische Ueberfegung der Biographie des h. 

Abtes Stephanus, wornad der Kaifer, um das Volf zu 

begütigen, erklärte: „er wolle ja die Bilder nicht vernichten, 

jondern nur höher hängen lafjen, damit man fie nicht mehr 

mit dem Munde berühre” '), und fchloß hieraus, das erfte 

1) Baron. ad ann, 726, 5. 
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Edikt habe blos das Küffen und Verehren der Bilder, 

und erft das zweite im Jahr 730 deren Vernichtung be: 

fohlen '). Allein abgejehen davon, daß diefe lateinische 

Ueberfegung gar wenig Autorität hat, gehört dem bereits 

©. 537 gefagten gemäß die Berfammlung, wobei ver Kaifer 

Solches geſprochen haben fol, wohl dem Jahre 730 an. 

Dazu kommt noch, daß eine Menge, ja die meiften alten 

Bilder in den Kirchen Wandgemälde oder Wandmofaifen 

waren, die nicht beliebig verrüdt werben fonnten und ohne: 

hin meift in beträdhtliher Höhe angebracht waren. Endlich 

wären die gleich zu erzählenvden Vorfälle gar nicht erflärlic,, 

wenn der Kaijer nur ein Höherhängen ter Bilder verlangt 
hätte. Theophanes berichtet nämlid zum Jahre 718 feiner 

Zeitrehnung, d. i. dem zehnten Jahre Leo's oder 726 n. 

Chr.: „vie Einwohner von Bonftantinopel wurden durch die 

neuen Lehren (das Bilderverbot) fehr betrübt und bie zur 

Empörung gereizt. Als einige Diener des Kaiſers das 

Bild des Herren über dem großen ehernen Thore zerftörten, 

brachte fie das Volf um, und ed wurden nun zur Etrafe 

Viele wegen ihrer Frömmigkeit (Anhänglicyfeit an die Bilder) 

mit VBerftümmelung, Schlägen, Eril, belegt, beſonders Ge— 

lehrte, jo daß die Schulen vernichtet wurden.“ Ueber vie: 

felbe Begebenheit jagt Papft Gregor I. in feinem erften 

Briefe an Leo: „ald du den Spatharocandidatus (d. i. 

EC patharius und Ganditatus zugleih, ſ. Du Cange) Io: 

vinus nad Chalfoprateia (ein Etadttheil von Conftanti- 

nopel, wo Metallwaaren verfauft wurden) fchidteft, um 

das Ehriftusbild, welches Antiphonetes heißt ?), zu zerftören, 

1) So Wald, a.a.D. ©. 225 und Neander, K. G. Bd. IM. 

©. 287. 
2) Gin ſog. wunderthätiges Bild, welches einft für einen frommen 
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fo baten fromme Frauen, welde dort ftanden, den Beamten, 

er möge doch das nicht thun. Er aber nicht darauf achtend 

beftieg eine Leiter und ſchlug mit einer Art dreimal auf 

das Geſicht des Ehriftusbilded. (Er wollte alfo nicht blos 

das Bild höher hängen; es hing ja ſchon fo hoch, daß er 

eine Leiter brauchte.) Die Frauen aufs Tieffte entrüftet, 

warfen die Leiter um und fchlugen ihn todt; du aber jchickteft 

deine Diener und ließeft ich weiß nicht wie viele von den 

Frauen hinrichten.“ Auch Cedrenus u. A. erzählen Aehn— 

liches, und Feine Abweihungen in den einzelnen Berichten 

find dabei nicht hoch anzufhlagen. — Der Biograph des 

h. Stephanus verjegt dieß Ereigniß in die Zeit nad der 

Abſetzung des Patriarchen Germanus und fügt bei: jene 

Frauen feien, nachdem fie die Leiter des Bilderftürmerd umge— 

ftürzt, vor die Wohnung des neuen Patriarchen Anaftafius 

gezogen, um ihn, wenn möglich, zu fteinigen und hätten ges 

rufen: „du Shändlicher Feind der Wahrheit, bift du deßhalb 

Patriarch geworden, um die Heiligthümer zu zerftören 9“ 

Hierauf fih ftügend, verfegte Pagi dieſe Begebenheit in 

das Jahr 730 und betradytet fie als eine Folge des zweiten 

Ediktes). Baft alle fpätern Gelehrten traten ihm bei; 

allein Theophanes und Cedrenus — des Anaftafius und 

Paulus Diafonus gar nicht zu gedenken — ftellen diefen 

Vorfall ausprüdlih ins zehnte Jahr Leo's (= 726), und 

in den Anfang des Bilverftreitd weifet ihn auch deutlich 

Papft Gregor I. Die erfte Nachricht, fagt er, von dem 

Schiffer Theodor, der Geld aufnehmen mußte, wunderbar Bürgjchaft 
geleiftet haben foll; avryarırs = Bürge. Pol. Wald, a. a. O. 

©. 178 und 183, Pagi, ad ann. 730, 5. 
1) Pagi, ad ann. 726, 9. 730, 3.5.6. Bald, a. a. O. 

©. 199. 201. 
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Bilderfturme des Kaiſers fam nad) dem Abendlande durch 
Solche, welche Zeugen des Ereignifjes in Chalfoprateia ges 

wejen find, und bevor nod ein Faiferlides Evift gegen 

die Bilder im Abendlande Gährung veranlaßte, hat die 

Nahriht von jener Begebenheit Einfälle der Longobarden 

in die Faiferlihen Provinzen Italiens verurſacht !). 

Daraus erhellt weiter, daß zwiſchen der Zerftörung 

jenes GChriftusbildes und der Abfafjung des päpftlichen 

Schreibens eine beträchtliche Zwifchenzeit verfloffen fein 

muß. Diefe ift aber gar nicht zu gewinnen, wenn wir 

jene in das Jahr 730 verlegen, denn Papft Gregor I. 

ftarb ſchon am 11. Februar 731 und wir dürfen feinen 

fraglichen Brief nicht feinen legten Tagen zuweiſen, da 

er darauf no Antwort vom Kaifer befam und fogar noch 

einen zweiten Brief an biefen richtete. 

Es hat aber die Annahme, die brutale Zerftörung des 

berühmten Chriftusbildes habe ſchon im I. 726 im Abend: 

lande heftige Auftritte veranlaßt, ſchon darum nichts Bes 

denflihes, weil in demfelben Jahre auch anderwärtd aus 

gleihem Grunde Unruhen, ja Gmpörungen entftanden. 

Theophanes (p. 623) und Nicephorus (p. 65) u. A. er» 

zählen, daß die Bewohner von Griehenland und den cyflas 

diſchen Infeln die gottlofe Lehre nicht annehmend ſich gegen 

Leo empörten, eine Blotte rüfteten und einen gewifjen Kosmas 

zum Gegenfaifer ausriefen. Unter Anführung zweier Off: 

ziere Agallianus und Stephanus fegelten fie nad Eonftan- 

tinopel und famen am 18. April ver zehnten Indiktion 

(diefe geht vom 1. Sept. 726—1. Sept. 727) dajelbft an. 

1) Mansi, T. XII, p. 969. Harduin, T. IV., p. t1., f. unten 

©. 567. 

Theol. Quartalſchrift. 1857. IV. Heit. 36 
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Aber ihre Schiffe wurden durch das fog. griehifche Feuer 

zerftört, Agallianus ftürzte fich felbft in voller Rüftung ine 

Meer, Eosmas und Stephanus wurden hingerichtet, Kaifer 

Leo aber fuhr nun um fo entidiedener in feinem Bilvers 

fturme fort. Bald darauf, ungefähr ums Sommerfolftis 

tium ber zehnten Indiftion (21. Juni 727), belagerten vie 

Araber die Stadt Nicäa, welde von einem Faiferlichen 

Heere vertheidigt wurde. Ein Soldat des legtern, Namens 

Gonftantin, warf in diefer Zeit mit einem Steine nad 

einem Muttergottesbilde, das in der Stadt aufgeftellt war, 

und zerfchmetterte deſſen Füße; aber fhon am andern 

Tage wurde er felbft bei einem Angriffe der Araber 

burd einen Eteinwurf getödtet. Uebrigens wurde Nicäa, 

wie Theophanes (p. 625) fagt, „durd die Fürbitte Marien 

und anderer Heiligen, deren Bilder dort verehrt wurden, 

gerettet, dem Kaifer zur heilfamen Lehre. Allein ftatt ſich 

zu befehren, verwarf Leo jegt auch die Fürbitte der Hei— 

ligen und die Verehrung der Reliquien. Bon diefer Zeit an 

(d. 5. feit der Bilvderfturm anfing), haßte er den Patriar— 

ben Germanus und erflärte (faktiſch) alle früheren Kaifer, 

Biſchöfe und Gläubige für Götzendiener.“ 

Wir erwähnten oben des Briefes, weldhen Patriarch 

Germanus von Conftantinopel an den Biſchof Thomas 

von Claudiopolis richtete, um ihn wegen feiner Angriffe 

auf die Bilder zu tadeln. Da Germanus unter Anderem 

hierin fagt: es feien wegen dieſer Angelegenheit ganze 

Städte und Völfer in nicht geringer Aufregung '), jo dürfen 

1) Niv dr noleg ölaı war ra nAndn tüv Aacv mx dv ollyıo megl 

zöra Hopußo Tuyyarsoır. Mansi, T. XIII., p. 124. Harduin, T. IV., 

p. 260. 
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wir annehmen, daß der Brief des Germanus in diefe Zeit 

falle, und daß einzelne Bifchöfe, wie Thomas, Gonftantin 

von Nafolia u. A. im Sinne des Kaiferd reformirten. Cie 

warfen natürlih die Bilder audh aus ihren Kirchen; 

in andern Städten dagegen, deren Biſchöfe e8 mit Ger- 

manus hielten, fcheint der vom Kaifer verordnete Bilders 

fturm bisher weniger das Innere der Kirchen, als vielmehr 

nur die an öffentlihen Plätzen aufgeftellten Bilder betroffen 

zu haben. Ein ſolches war das Über der ehernen Pforte 

zu Gonftantinopel und das von dem Soldaten zu Nicäa 

jerftörte, während letztere Stadt damald nad dem ange: 

führten Zeugniffe des Theophanes noch reich an heiligen 

Bildern war. Sollte der Kampf gegen bie Bilder Fräftigen 

Fortfehritt gewinnen und aud das Innere der Kirchen 

gefänbert werden, fo war nöthig, endlich aud) den Patriars 

hen Germanus zu gewinnen oder ihm zu entfernen. Theo: 

phanes (p. 625 sqq.) erzählt: im Jahre 721 (nad feiner 

Rehnung = dem dreizehnten Regierungsjahre Leo's, bes 

ginnend den 25. März 729) berief der Kaiſer den PBatriars 

hen zu fih und gab ihm zuerft fehr freundlihe Worte. Der 

Biſchof entgegnete: „eine alte Prophezeiung fagt, daß aller 

dings ein Bilverfturm ftatthaben werde, aber nicht unter 

deiner Regierung.” „Unter weldher Regierung dann ?“ 

fragte der Kaifer. „Unter Konon.“ „Ic felbft, fagte Leo, 
erhielt in der Taufe den Namen Konon.” Darauf der Pas 

triarch: „ferne fei ed, o Herr, daß unter deiner Regierung 

dieß Uebel gejchehe, denn wer Soldyes thut, ift ein Vor: 

läufer des Antihrifts.” Der Tyrann hierüber erbittert, 

ſuchte in den Worten des Patriarchen Stoff zu einer Klage 

wegen Majeftätsbeleidigung, um ihn anftändiger abjegen 

zu fönnen. Einen Gehülfen hiebei fand er in Anaftafiug, 

36 * 
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dem Echüler und Eyncellus des Patriarchen, der ihn vom 
Stuhle vervrängen wollte. Germanus dieß merfend, mahnte 

wie einft Ehriftus milde den neuen Iffariot, und ale viefer 

nit auf ihn hörte und einft, als der Patriarch den Kaifer 

befuchte, auf den Schlepp des Erfteren trat, ſprach Germanus 

zu ihm: „elle nicht fo fehr, du wirft noch bald genug in 

den Eirfus kommen.“ Er weifjagte ihm damit fein Schickſal, 

welches ihn nad 15 Jahren unter dem folgenden Kaifer 
traf (er wurde auf einen Efel gefegt und im Eirfus ums 

hergeführt). Hierauf veranftaltete der Kaifer am Dinftage 

den 7. Januar der 13. Indiktion (730) ein Silentium oder 

Ratheverfammlung !) im Saale der 19 Accubiti oder 
Molfter 2), und verfuchte dabei nochmals, den Patriarchen, 

der dazu berufen war, für feinen Plan umzuftimmen. Als 

biefer tapfer wivderftanden und die Wahrheit in fräftiger 

und langer Rede dargethan hatte, aber feinen Erfolg fah, 

legte er feine bifchöflihe Würde nieder und zog das Pallium 

unter den Morten aus: „wenn id; Jonas bin, jo werfet 

mich ind Meer; ohne die Autorität eines allgemeinen Eon; 

cil8 darf, o Kaifer, am Glauben nichts verändert werden.“ 

Darauf zog er ſich in feine PBrivatwohnung zurüd, wo er feine 

übrigen Tage (er war fhon über 90 Jahre alt) vollends 

in Ruhe verlebte. Anaftafius aber wurde am 7. Januar 

(oder 22. Januar, wie andere Eodiced und Anaftafius haben) 

zum Nachfolger geweiht. — So erzählt Theophanes a. a. 

D.3), und Patriarch Nicephorus (p. 65) ftimmt mit ihm 

1) Das Synodifon, und nah ihm Spanheim u. A. machen ba: 
raus irrig eine Synode. 

2) Ueber dieſes durch Schönheit berühmte Gebäude, worin am 

Meihnachtsfefte der Kaiſer nicht sedendo, fondern recumbendo jpeiste 
(daher der Name), vgl. Pagi, ad ann. 730, 1. 

3) Nah Johannes Damascenus orat. II. de imag. c. 12 wurde 
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überein. Nur ſpricht er bei der ihm gewöhnlichen Kürze 

blos von dem Silentium, welches der Kaifer abhielt (Nice 

phorus nennt es eine VBolfsverfammlung) ohne der voran« 

gegangenen Verhandlung mit Germanus zu erwähnen; 

fügt dagegen fehr gut bei, Leo habe diefen beftimmen wollen, 

eine Schrift in Betreff der Bildervernihtung 

zu erlaffen. Wir fehen daraus, aud) der Patriarch hätte 

ein Evift gegen die Bilder, dem kaiſerlichen entſprechend, 

veröffentlichen, oder etwa ein neues Faiferliches mitunters 

ſchreiben follen. 

Theophanes gibt ganz genau an, jenes Silentium fei 

am Dinftage den 7. Januar 730 abgehalten worden. 

Allein im Jahre 730 fiel der 7. Januar auf einen Sams; 
tag, und ed muß darum hier irgend ein Schreibfehler ans 

genommen werten. PBetavius in feinen Noten zu Nicephos 

rus (l. c. p. 128) ſchlug vor, entweder ftatt dem 7. Januar 

den dritten, oder ftatt 7usge y' (Dinftag) zu fegen Z’ 

(= Samstag). Allein noch mehr empfiehlt fich vielleicht die 

Permuthung, ftatt des 7. Januars zu lefen den 17., alfo 

F ftatt N. Damit paßt dann ganz gut zufammen, daß der 

neue PBatriardy Anaftafius am 22. Januar orbinirt worden 

fei, denn ed war dieß ein Sonntag und zwar der nächſte 

Sonntag nad Dinftag dem 17. Januar, und an Eonns 

tagen wurden gewöhnlich die Weihen der Biſchöfe vorge 

nommen. 

Germanus geſchlagen und des Landes verwiefen. Nah der Biographie 

des Abtes Stephanus wäre er fogar erdroffelt worden. 

1) Es drängt fih uns auch der Verdacht auf, ob nicht vielleicht 

die Zahl der Indiktion irrig angegeben, alfo ftatt des Jahres 730 ein 
anderes zu feßen jei. Unter allen Jahren, die hier in Frage fommen 
fönnten, hatte nur 727 den 7. Januar an einem Dinftage, und «6 
müßte dann flatt rjs ıy' Indierwrog gelefen werden ! — 10. 
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Wie wir oben fahen, lag zwifchen der von Theophanes 

referirten Unterredung des Kaiferd mit Germanus und der 

Abhaltung des Silentiumd eine ziemliche Frift in Mitte, 

In diefe Zwifchenzeit fallen ja die Verfuche, ven Patriars 

chen in einen Prozeß wegen Majeftätsbeleivigung zu vers 

wideln, ebenfo die Warnungen, welche Germanus dem 

treulofen Anaftafius ertheilte, und fein mit einer Prophes 

zeiung verbundener Befud bei dem Kaifer. Ueberdieß, fo 

vermuthen wir wenigftens, ſchrieb Germanus jest auch an 

Papſt Gregor I, um ihn über das Verlangen des Kaifers 

und feine abſchlägige Antwort in Kenntniß zu fegen. Sein 

Brief ift verloren gegangen, aber wir fennen ihn nody aus 

der Antwort des Papftes, die unter den Aften des ftebenten 

allg. Concils aufbewahrt if. Gregor begrüßt darin den 

Patriarchen als feinen Bruder und Vorfämpfer der Kirche, 

deſſen Thaten er zu preifen verpflichtet fei. „Uebrigens 

fönnte man, führt er fort, paſſend fagen: dieſe Thaten 

fol noch mehr audrufen jener Vorläufer der Gottlofigfeit, 

welcher Dir, o glüdfeliger Mann (felicitati tuae), für Gutes 

Schlimmes erwiedert hat. Er glaubte, gegen den, der von 

oben fam (Chriſtus), fi auflehnen und über die Fröm— 

migfeit fiegen zu fünnen; aber er ift jet von oben ge 

hindert und feiner Hoffnung beraubt, und hörte von ber 

Kirche das Gleiche, was Pharao von Mofes hören mußte, 

daß er ein Feind Gottes fei, aber er hörte auch das Wort 

des Propheten: Gott wird dich vernichten. So ift er in 

feinen Unternehmungen gehindert, durdy die von oben ges 

fommene Etärfe Deined Widerftandes entfräftet und fein 

Stolz faft bis zur Vernidtung verwundet worden. Der 

Etarfe ift, wie die bl. Schrift fagt, durd den Schwachen 

befiegt worden. Haft du nicht mit Gott gefämpft, und 
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wie ed Gott dir angewiefen hat, indem er verorbnete, daß 

im Lager ded Reiches Chrifti das Labarum des Kreuzes 

voranftehe, und dann das h. Bild der Gottesmutter ? Die 

dem Bilde erwiefene Ehre geht über auf den Prototyp (das 

im Bilde Dargeftellte), wie der große Baſilius fagt, und 

ber Bildergebraud ift voll Frömmigkeit, wie ſich Chryfoftos 

mus ausdrückt ... Und die Kirche irrt nicht, wenn fie 

behauptet, Gott geftatte die Bilderverehrung und biefelbe 

fei nicht eine Nahahmung des Heidenthums. Als die 
biutflüffige Frau (Matth. 9, 20) zur Erinnerung an das 

an ihr gefchehene Wunder eine Bildfänle Ehrifti zu Paneas 

aufftellte, wurbe fie damit (von Gott) nicht zurücgewiefen, 

vielmehr wuchs am Fuße dieſer Bildfäule dur die Gnade 

Gottes ein ganz unbefanntes Heilfraut hervor ). Dieß ift für 

uns ein Beweis, daß wir die menfchliche Geftalt defjen, der 

unfere Sünden hinwegnahm, vor Aller Augen aufftellen 

dürfen, um daran die Größe der Selbfterniedrigung des 

göttlihen Logos zu erfennen und feinen Wandel auf Erben 

und fein Leiden und ins Gedädytniß zu rufen. Die Worte 

des A. T. hindern und daran nicht, denn wäre Gott nicht 

Menſch geworden, fo würden wir ihn auch nicht in Mens, 

fchengeftalt abbilden . . Nur die Bilder von Dingen, die 

nicht eriftiren, heißen Gögenbilver, fo 3. B. die Bilder ber 

von der hellenifchen Mythologie fingirten nicht eriftirenben 

Götter. Die Kirche Ehrifti hat feine Verwandtfchaft mit 

den Idolen, denn wir beten fein Kalb an ıc., opferten 

unfere Kinder niemals den Dämonen x. Dver fah Ezediel 

(8, 14. 16), daß wir den Adonis beweinten und der Eonne 

1) Val. meine Abhandlung über Chriſtuobilder im Kirchen— 

ler. von Wetzer und Welte, Bd. IL, ©. 520. 
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ein Rauchopfer braten ? Wenn aber Jemand nad; jüdifcher 

Art die Worte des A. T., welche einft gegen Ipololatrie ges 

richtet wurden, mifbraudend unfere Kirche der Idololatrie 

beſchuldigt, fo fönnen wir ihn nur für einen bellenden Hund 

halten, und als ein weit hinweg Cin fpäte Zeit) gefhleus 

derter Jude foll er hören: wäre ed doch geſchehen, daß 

Jorael durd die fihtbaren Dinge, die ihm vorgefchrieben 

waren, Gott die Verehrung dargebradt, durch die Typen 

ſich des Schöpfers erinnert hätte! Hätte ed doch mehr 

nach dem heiligen Altare verlangt, ald nad) ten Kälbern 

Eamariend, mehr auf den Etab Aarons geachtet, ald auf 

Aftarte! Ja hätte Israel mehr auf den Etab Mofis ges 

fehen, und den goldenen Krug, und die Bundeslade, und 

den Gnadenthron (Dedel der Bundeslade) und das Ephod 

und den Tifh und das Gezelt und die Chernbim; was 

lauter Werfe von Menfchenhand find, und doch das Allers 

heiligfte genannt werden. Hätte Jerael darauf geachtet, 

fo wäre es nicht vor Götzenbildern niedergefallen. Denn 

jedes Bildwerf, welches im Namen Gottes gemadt wird, 

ift ehrwürdig und heilig... Mit vir fämpfte die Herrin 

der Ehriftenheit, die Muttergotted, und diejenigen, die ſchon 

feit lange gegen fie rebellirten, haben einen ebenfo ftarfen 

Gegenfampf (von ihr) als Wiederſpruch (von dir) erfahren H.“ 

Der Inhalt dieſes Briefes, glauben wir, weist von 

felbft auf jene Zeit hin, unmittelbar nad dem fräftigen 

Widerftande, weldhen Germanus im Jahr 729 dem Kaifer 

entgegenfegte, und vor jenem Gilentium, wo er am Er— 

folge feines Bemühens verzweifelnd den bifhöflihen Mans 

tel ablegte. Die Worte des Papftes, foweit fie Wieder— 

1) Mansi, T. XIII., p. 91 sqq. Harduin, T. IV., p. 231 sqg. 
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hall derer des Patriarchen find, zeigen, daß legterer im Bes 

wußtfein eines geiftigen Sieges über den Kaifer gefchrieben 

und damals noch nicht die Abficht zu refigniren gehabt 

habe.. Im Gegentheil hoffte er, durch feinen Miderftand 

dem Bilderftreite ein Ende gemacht zu haben. Nach jenem 

Eilentium dagegen und nad) der Erhebung des Anaftafius 

war ed natürlich, daß legterer die vom Kaifer gewünſchte 

eigene avyygpagpn gegen die Bilder, wie Nicephorus (p. 65) 
fagt, verfaßte, oder wie Theophanes (p. 929) will, das 

vom Kaifer erlaffene Evift unterjchrieb. Ob letzteres von 

dem des Jahres 726 verfhieden war, wie Mal (E. 225) 

u. A. annehmen, oder ob das Neue daran nur in der Unter; 

ſchrift des Patriarchen beftand, mag dahingeftelft bleiben. 

Die Quellen nöthigen und meines Wifjens nicht, ein völlig. 
neues Evift anzunehmen ; jedenfall8 aber hatte der Bilder- 

fturm nun eine firdliche Eanftion erlangt, und bei ber 

befannten Eervilität der Mehrzahl der griehifhen Bis 

ihöfe machte er, nachdem der Widerftand der prima sedes 

des Oſtens gebrochen, gewiß von jegt an bedeutende Forts 

Schritte. 

Anders ging ed im Abendland; leider find jedoch bie 

Berichte über das was hier geſchah, fehr ſchwer unter fid 

felbft und mit fonft befannten Thatfahen in Einklang zu 

bringen. Theophanes berichtet fchon beim neunten Jahre 

des Kaiſers: „nachdem der PBapft Gregor von Rom 

dieß (wen Aoyog des Kaiferd wegen Wegnahme der Bil 

der) erfahren hatte, ſchrieb er an Leo einen dogmatifchen 

Brief, daß der Kaifer in Betreff des Glaubens feine Vers 

ordnung geben und an den alten Dogmen nichts ändern 

dürfe; hernach hinderte er, daß Italien und Nom die Abs 

gaben (Yogsg) entrichteten.“ 
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Bon derfelben Sache fpricht Theophanes zum zweiten- 

mal (p. 628 f.) beim Jahre 729—30 mit den Worten ; 

„Germanus widerftand dem Leo zu Gonftantinopel, wie der 

apoftolifche Mann Gregor zu Rom, welder Rom und Italien 

und das ganze Abendland von dem politifchen und kirch— 

lien Gehorſam gegen Leo und von feinem Reiche abtrennte... 

und in feinen allbefannten Briefen ihn tadelte.“ Die 

dritte Etelle p. 630 lautet: „Gregor aber, der hl. Bifchof 

von Rom, verwarf den (neuen Patriarchen) Anaftafius 

ſammt feinen Briefen (pie lilterae inthronisticae, welde 

berfelbe nad) Rom gefandt), rügte den Kaifer Leo brieflich 

wegen feiner Unfrömmigfeit, und machte Rom und ganz 

Italien von feinem Reiche abtrünnig.” 

Beſſer unterrichtet ald Theophaned waren in bdiefer 

Sache natürlih die Lateiner. Anaftafins erzählt in 

feiner Biographie Gregors II. bei Mansi, T. XII., p. 229 sqgq.: 

„(ſhon bevor das Faiferlihe Edikt gegen die Bilder in 

Italien anfam) fielen die Longobarden in das Faiferliche 

Gebiet von Italien ein, eroberten Narnia (im Herzogthum 

Epoleto) und Ravenna und machten große Beute. Nach 

einigen Tagen verfchworen fil der Dur Baſilius, der 

Chartular Iordanes und der Subdlakon Johannes Lurion, 

den Papft zu tödten, und es ftimmte ihnen der faiferliche 

Spatharius Marimus bei, der damals das Herzogthum 
Rom adminiftrirte; aber fie fanden feine günftige Zeit dazu. 
Später ald der Patricier Paulus als Exarch nad) Italien 

fam, griffen fie ihren Plan wieder auf, aber die Sache 

wurde entdedt und die Römer ermordeten den Lurion und 

Jordanes, während Baſilius fid in ein Kloſter rettete. 

Dagegen ſuchte jegt der Exarch Paulus auf Befehl des 

Kaiferd den Papft zu tödten, eo quod censum in provincia 
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ponere praepediebat, et cogitaret suis opibus ecclesias de- 

nudare, sicut in caeteris aclum est locis, alque alium in 

ejus ordinare loco, d. h. weil der Papſt ihn Hinderte, 

die Provinz mit einer (unbilligen) Auflage zu bevrüden, 

und weil der Kaifer die Abfihf hatte, die Kirchen von 

ihrem Vermögen zu entblößen, wie ed ſchon anderwärts 

gefhehen war, — und an Gregors Stelle einen andern 

Bapft zu fegen. Darauf fandte der Kaifer einen andern 

Epatharius mit dem Befehl, den Papft von feinem Stuhle 

zu entfernen, und Paulus ſchickte zur WVollziehung diefes 

Freveld fo viele Leute (Militär) aus Ravenna und den 

Lagern, ald er dazu gewinnen fonnte, gen Rom ab. Aber 

die Römer und die Kongobarden erhoben fid zur Verthei— 

digung des Papftes, befegten die Brüde Salario, im Spos 

letinifchen, umgaben die Grenzen von Rom und hinderten 

die Ausführung. In einem Defrete, welches nachmals 

gefandt wurde, hatte der Kaifer verorbnet, man dürfe nirs 

gende das Bild irgend eines Heiligen oder Martyrerd oder 
Engeld haben; diefe Dinge feien alle fluchwürdig. Würde 

der Papft hiemit übereinftimmen, fo folle ihm die Gnade 

des Kaiſers zu Theil werden; würde er fi aber wibers 

fegen, fo verliere er fein Amt. Der fromme Mann aber 

verwarf die Härefie, waffnete fi gegen den Kaifer wie 

gegen einen Feind und fchrieb überall hin, die Chriften 

follten fi vor der neuen Gottlofigfeit hüten. Auf dieß 

hin leifteten alle Einwohner der Pentapolis und das vene— 

tianifche Heer dem Faiferlihen Befehl Widerftand, erflärend, 

fie würden der Ermortung des Papftes nie beiftimmen, im 

Gegentheil zu feiner Vertheidigung muthig fämpfen. Sie 

belegten nun mit dem Anathem den Grarhen Paul und 

den, der ihm den Auftrag gegeben, fowie alle feine Ges 
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nofjen; vom Gehorfam gegen ihn fi losfagend wählten 

fih die Italiener überall eigene Anführer, und auf die 

Nachricht von des Kaiferd Bosheit befhloß ganz Italien, 

einen neuen Kaiſer zu wählen und diefen nad Conftantis 

nopel zu führen. Aber ver Papft beruhigte und brachte fie 

von diefem Plane ab, hoffend, der Kaifer werde fih noch 

beffern. Unterdeſſen hatte der Dur (faiferl. Statthalter) 

Erhilaratus von Neapel fammt feinem Sohne Hadrian die 

Bewohner von Gampanien verleitet, dem Kaifer zu ges 

horchen und dem Papfte nad dem Leben zu trachten. Die 

Römer aber verfolgten und tödteten ihn ſammt feinem 

Eohne. Ebenfo verjagten fie den Dur Petrus (von Rom), 

weil er in Verdacht ftand, gegen den Papft an den Hof 

gefchrieben zu haben. In Ravenna aber brachen, weil es 

ein Theil mit dem Kaiſer, der andere mit dem Papft und 

den Gläubigen hielt, Etreitigfeiten aus, und der Patricier 

Paul (der Exarch) fam dabei ums Leben. Die Longobars 

den eroberten um dieſe Zeit die Städte Caſtra Aemilia, 

Ferorianus, Montebelli, Werablum fammt Burum und 

Perficetum , auch die Pentapolis!) und Aurimanum 2). 

1) Die Pentapolis beftcht aus dem Gebiet der 5 Städte Rimini, 

Peſaro, Fano, Umana und Ancona. Bgl. Muratori, Geld. v. 

Stal. Br. IV., ©. 289. 
2) Etwas verfchieden gibt Paulus Diafonus hist. Longob. ib. VI. 

c. 49 die Städtenamen an. Muratori (Geſch. v. Ital. Bd. IV. ©. 

291) jagt hierüber: „So viel läßt fih aus diefen Worten erfennen, 

daß die Stadt Ofimo (Auximanum) von Pentapolis unterſchieden ges 

weſen, Feronianum aber $regnano, eine Fleine Provinz des Herzogs 

thums Modena auf dem Gebirge fei, wo Seftola, Fanano und andere 

Derter liegen. Mons Bellius ift Monte Veglio oder Monte Bio in 

dem Gebirge Bononiens bei dem Fluſſe Samoggia. Berablo und 

Buſſo oder Bußeta find vielleicht verfälichte Namen, denn Bußeto, 

welches zwifchen Parma und Piasenza gegen den Po zu liegt, kann 
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Nach einiger Zeit ſchickte der Kaifer den Patricier Eutys 

chius, den Eunuden, der früher Exarch gewejen, nad) 

Neapel, um den bisher mißglüdten Plan gegen den Papft 

durchzuführen; aber es wurde bald offenbar, daß er die 

Kirhen ſchänden, Alle verderben und berauben wolle. Als 

er einen feiner Untergebenen nad Rom fandte, mit dem 

Befehle, ven Papſt und die Optimaten der Stadt zu tödten, 

jo wollten die Römer diefen Abgefandten ermorben, aber 

der Papft hinderte fie daran. Sie anathematifirten nun 

den Eutyhius und verpflichteten fi eidlich zum Schuge 

des Papſtes. Eutychius verſprach jeßt dem Könige und 

den Herzogen der Longobarden große Geſchenke, wenn fie 

von der Vertheidigung des Papftes abftehen würden ; aber 

die Longobarden verbanden fih mit den Römern und ers 

Flärten fi bereit, für den Papft das Leben einzufegen. 

Lepterer dankte dem Volfe für ſolche Anhänglichfeit, feinen 

Hauptſchutz aber fuchte er bei Gott, durch häufige Gebete 

und Faften und reichliche Almoſen. Zugleidy ermahnte er 

Alle, ne desisterent ab amore vel fide Romani imperii. 

Um diefelbe Zeit, in der eilften Indiktion (vom 1. Sept. 

727— 728) bemädhtigten fid) die Longobarden durch Lift des 

Schloſſes Sutri (in der Nähe nördlid von Rom), und 

behielten ed 140 Tage, bis der Papſt durch Ermahnungen 

und Geſchenke es ald Opfer für die Apoftel Petrus und Paus 

lus zurüd erhielt. lm viefelbe Zeit, im Januar der 12. 

es nicht fein, indem nicht zu glauben, daß die Longobarden als Herrn 
der benachbarten Städte die Eroberung diefes Ortes bis auf dieſe 
Beit follten verfhoben haben. Perſicetum ift ein Strich Landes, der 

in den alten Zeiten zu der Grafſchaft Modena gehörte. Das vor: 

trefjlihe Landgut San Giovanni in Perficeto in dem Bor 

nonifhen Gebiete hat diefen Namen noch bis jegt erhalten,“ 
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Indiktion (729) erfchien am Himmel ein Komet. Auch 

machten jegt Eutychius und der Longobardenfönig Luitprand 

das fhändlihe Bündniß, mit einem vereinigten Heere für 

Luitprand die lombardifhen WVafallenherzoge von Spoleto 

und Benevent (vie ſich vielleicht frei zu machen juchten !) 

für den Kaifer aber die Stadt Rom anzugreifen, und mit 

dem Papſte nad Befehl zu verfahren. Luitprand zwang 

in der That die beiden Herzoge zur Unterwerfung und 309 

dann gegen Rom. Aber der Papft fam ihm entgegen und 

ſprach zu ihm fo eindringlih, daß der König fi ihm zu 

Füßen warf. Nur bat er, der Papft möge den Eutychius 

wieder in den Frieden aufnehmen. Dieß gefhah, und die 

Verföhnung fam zu Stande. Während der Erarh nun 

wieder in Nom wohnte, warf fi ein Betrüger Tiberius 

Betafius in Italien zum Gegenfaifer auf, und ließ fid 

von mehreren Etäbten huldigen?). Der Exarch wurde 

darüber fehr beftürzt, aber der Papſt tröftete und unter: 

ftüßte ihn fo Fräftig, daß der Aufftand in Bälde erbrüdt, 

und der Kopf des Tiberius nad) Conftantinopel geſchickt 

werden konnte. Defungeachtet blieb der Kaifer den Römern 

ungnädig. Auch wurde feine Bosheit immer flarer, jo daß 

er alle Bewohner von Gonftantinopel zwang, die Bilder 

des Erlöjers, feiner hl. Mutter und aller Heiligen überall 

wegzunehmen, fie in Mitte der Etadt zu verbrennen und bie 

bemalten Wände mit weißer Barbe zu beftreihen. Weil 

fehr viele Einwohner ſich widerſetzten, wurden mehrere hin- 

gerichtel, andere am Leibe verftümmelt. Den Patriarchen 

1) Vgl. Muratori ©. 297. 
2) Welde Städte dieß geweien, unterſucht Muratori a. a. O. 

©. 298 f. 
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Germanus feste der Kaifer ab und vergab den Stuhl an 
Anaftafiusd. Diefer fhidte eine Eynodifa nad Rom, aber 

Gregor fand, daß er der Härefie beiftimme, und bedrohte 

ihn mit dem Banne, wenn er nicht zum Fatholifchen Glau— 

ben zurüdfehre. Auch dem Kaifer gab er heilfame Mah— 

nungen in Briefen !).” 

Aus alle dem erfahren wir, 1) daß ſchon bevor das 

faiferlihe Evift gegen die Bilder in Italien verkündet 

wurde, eine heftige Spannung zwiſchen Papſt Gregor II. 

und dem Kaifer vorhanden war. Wie und warum fie ent: 

ftanden, gibt Anaftafius nicht an, nur jagt er: der Papſt 

habe den Exarchen gehindert, die (römifche) Provinz mit 

einem Genus zu belegen. Wir haben uns unter legterem 

wohl eine ungewöhnliche und ungerehte Abgabe vors 

zuftellen,, vielleicht ahnlich jener Kopffteuer, welche Kaiſer 

Leo etwas fpäter für Kalabrien und Eicilien ausjchrieb 2). 
Anaftafius deutet an, daß es dabei hauptfählih auf Be— 

ranbung der Kirchen abgejehen geweſen fei, und vielleicht 

liegt gerade hierin der Grund des päpftlihen Widerſtandes. 

Wie diefer legtere beſchaffen gewefen fei, fein rechtlicher 

Charakter läßt fi) bei der ganz mangelhaften Angabe des 

Anaftafins (und Theophanes) nicht mehr erfennen. Nur 

erhellt aus dem fpätern (bereits aus Anaftafius angeführs 

ten) Benehmen des Papſtes, daß er die Treue und Unters 

thanenpfliht gegen den Kaifer ſorgſam zu bewahren fuchte. 

Es gibt ja gegen ungeredhte Zumuthungen gar wohl einen 

Wiverftand auch innerhalb der Grenzen des Rechtes und 

1) Dei Manei, T. XIl., p. 229—232, 
2) Theophanes,, |. c. p. 631. Vgl. Pagi, ad ann. 726, 10, 

Walch, a. a. O. ©. 261. 
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der Unterthanenpfliht. Daß aber der Papft die Entridytung 

der rehtmäßigen Steuern und Abgaben nicht gehindert, 

oder gar noch größere Untreue gegen den Kaifer nicht bes 

gangen haben fann, das erhellt gewiß zur Genüge a) aus 

den Grundfägen, die er felbft über das Verhältnig vom 

Prieſterthum und Kaiſerthum in feinen Briefen an Leo aus; 

einanderfegte. Wir werten fie in Bälde (E. 567 u. 572) 

näher fennen lernen!). Zeuge für uns find ferner b) die 

eifrigen Beftrebungen Gregor, alle Rebellion gegen den 

Kaifer und alle Gewaltthaten gegen deſſen Beamten zu vers 
hindern. Dieß erhellt ſchon aus den Details, welche Anas 

ftafius angibt und aus dem Briefe des Papftes an Herzog 

Urfus in Venedig (S. 559). Aber ed legt dafür c) aud 

Paulus Diafonus ein Fräftiged Zeugniß ab, indem er (de 

rebus gestis Longobard. VI. 49) ſchreibt: Omnis quoque Ra- 

vennae exercilus et Veneliarum talibus jussis (der Bilverver: 

nichtung) uno animo resliterunt, et nisi eos prohibuisset 

Pontifex, imperalorem super se constiluere fuissent agressi. 

Wenn daher die in abendländifchen Dingen oft ſchlecht unter- 

richteten Griechen angeben, der Bapft habe nicht blos Italien, 

fondern das ganze Abendland (!) zum Abfall vom Kaifer 

veranlagt, fo kann diefe Behauptung gegen die eigenen 

Worte Gregord und gegen das Zengniß von Anaftafius 

und Paulus Diakonus nit in die Wagfchaale fallen. 

Wenn aber Zonaras fagt: der Papft und feine Synode 

1) Wald, a. aD. ©. 248 und Br. IX., ©. 459 f. weist in 

Betreff der Abgabenverweigerung darauf hin, daß ſchon gegen K. Phi: 
lippienus Bardanes, weil er ein Keber gewefen, der Papft ſich ähnlich 
benommen habe. Allein es ift wohl zu beachten, daß damals das 

römishe Volk, nit der BPapft dem Kaifer den Gehorfam auf: 

fundete. 
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habe den Kaifer mit dem Anatheme belegt, fo ift dieß, da 
ſonſt feiner der Alten hievon meldet, wohl nur ein Miß— 

verftändniß, entftanden aus einer Aeußerung im zweiten 

Briefe Gregors an Leo (f. S. 572), wo der Papft anfchließend 

an die Worte Pauli 1 Eor. 5, 5 dem Kaifer einen Dämon 

wünſcht, der fein Fleiſch ſchlage, damit feine Seele genefe !). 

Auf einem andern Mißverftänpniffe beruht die Angabe 

defjelben Zonaras: Papſt Gregor II. habe fid) gegen ven 

Kaifer mit den Franfen zu verbinden gefudt. Daß ver 

Papft ein foldes Bündniß angeftrebt habe, ift allerdings 

rihtig und Anaftafius in feiner vita Stephani II. (III.) 

jpriht davon ?). Aber ed war gegen die Longobarden, 

nicht gegen den Kaifer gerichtet. 

2) Wir erinnern und, daß Theophanes die Berhindes 

rung jener Steuerauflage ald eine Folge des Bilderver- 

bots vom Jahre 726 darftellt; Anaftafius dagegen bringt 

diefe beiden Ereignifje in feine Beziehung zu einander. 

3) Er fagt ausdrüdlich, die faiferlihen Beamten hätten 

mit Vorwiſſen des Kaifers dem Papſte wiederholt nad) dem 

Leben getrachtet. Dieß wollen Einige dahin auslegen, Leo 
habe wohl nur befohlen, ven Papſt gefangen zu nehmen und 

nad Gonftantinopel zu liefern, wovon ja Gregor felbft in 
feinem erften Briefe an Leo wirklich ſpreche (ſ. S. 568) ; das 

1) Gine befondere Abhandlung De Gregorii Il. erga Leonem Imp. 
moderatione ſchrieb Natalis Aler. hist. eccl. Sec. VII. Diss. 

1. T. VI, p. 72 sqq. ed. Venet, 1778. Berner behandelten dieſen 

Gegenſtand, freilich vielfah von einander abweichend Baron., ad ann. 

730, 5. Pagi, ad ann. 726, 10—13. 730, 8-11. Bomwer, Geld. 
d. Bäpfte, Bo. IV., S. 381 f. Wald, a. a. O.Bd. X., ©. 263—283, 

2) Bei Mansi, T. XIl., p. 524. Pagi, ad ann. 726, 13. Wald, 
a. a. O. ©. 255. 

Tbeol. Quartalſchrift. 1857. IV. Heft. 37 
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Gerücht aber habe die Sache vergrößert, aus Verhaftbefehlen 

Mordbefehle gemacht . 

4) Anaſtaſius ſpricht von zwei Haupteinfällen ver 

Longobarben ind Faiferlihe Gebiet. Den einen, wobei 
fie die Stadt Narni und fogar Ravenna, die Hauptitadt 

des Exarchats, ſammt der Hafenftadt Elaffis eroberten und 

viele Beute machten ?), ftellt er vor die Ankunft des Ediktes 

gegen die Bilder, den andern Einfall dagegen, wobei Castra 

Aemilia etc. erobert wurden, fpäter. Ganz ebenjo berichtet 

Paulus Diafonus (de gestis Longobard. VL, 48 u. 49) 

die Eroberung von Narnia und Ravenna, bevor er bes 

Bilderverbots gedenkt, läßt dagegen Caſtra Aemilia xc. erft 

nad dem Erſcheinen des Ffaiferlihen Eviftes den Longos 

barden in die Hände fallen. Das volle Licht in dieſer 

Sade aber verdanfen wir dem erften Briefe Gregors IL 
an Leo, worin es heißt, daß viele Abenbländer gerate zur 

Zeit der Zerftörung des Ehriftusbildes in Ehalfoprateia zu 

Gonftantinopel anweſend gewejen feien und dur die Ers 

zahlung diefes Gräueld und der daran gefnüpften Graus 

famfeiten das ganze Abenvland mit Zorn über den Kaiſer 

erfüllt hätten, fo daß die Longobarden in die Defapolis 3) 

einfielen und fogar Ravenna eroberten ?). 

Wir fehen, die Longobarden machten ſich die durch 

jene Erzählungen veranlaßte große Mißſtimmung der Ita: 

1) Wald,a. a. O. Bd. X, ©. 283 fi. 
2) In der bezüglihen Stelle bei Anaftafius ift wohl flatt captas 

zu Iefen captos. | 
3) Die Defapolis beftand aus 10 zu gemeinfamem Schutze ver: 

bundenen Städten des Erarchats, nämlid Ravenna, Glaffis, Gäfaren, 

Gervir, Gefena, Forlimpopuli, Forli, Bologna und Faenza. Vgl. Le 

Bret, Geſch. v. Italien, ©. 153., Bd. 40 der allg. Welthift. 

4) Mansi, T. XIl., p. 970 sq. Harduin, T. IV., p. 11. ©, 

unten ©. 568. 
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liener gegen den Kaiſer zu Nutzen und fielen in deſſen 

Gebiet ein, das ſchon längſt ein Gegenſtand ihrer Gelüfte 

war. Die Eroberung von Ravenna ıc. fteht ſonach aller 

dings in Beziehung zum Bilderverbot, war eine Folge 

deffen, und doch haben Anaftafins und Paulus Diafonus 

Recht, wenn fie dieß Ereigniß der Bublifation des fais 

ferlihen Eviftes in Italien vorangehen lafjen. Ohne Zweifel 

hatten jene Zeugen der Zerftörung des Ehriftusbildes in 

Ehalfoprateia tie erfte fichere Nachricht von dem Bilder 

fturme nad) Italien gebradt. 

5) Unter ven Briefen Gregors I. findet ſich einer an 

Urfus, den Dur von Venetien !). Gregor fagt darin : die 

Etadt Ravenna fei a non dicenda gente Longobardorum 

erobert worden, und wie er höre, fei der Exarch nah Des 

nedig geflohen. Der Dur möge demſelben dod) treu bleiben 

und mit ihm dahin wirken, daß Ravenna wieder dem Kaifer 

zurüdgeftellt werde 2). Daß er dieß auch wirklich erzielte, 

erfahren wir von Paulus Diakonus de gestis Longob. VI., 

54, welder jagt: bei feinen vielen Kriegen gegen die Kais 

ferlihen fei der Longobarvenfönig Ruitprand nur zweimal 

unglüdlid, gewefen, das einemal zu Ariminum, das anderes 

mal als fein Neffe Hildebrand, den er über Ravenna ges 

jegt, durch einen plöglichen Angriff ver Venetianer übers 

rafcht und gefangen wurde. — Daß Papſt reger oben 

den Abſcheuausdruck a non dicenda gente in Betreff ber 

Longobarden gebraucht, beweist Mar, daß diefer Brief ges 

1) Venetien gehörte damals noh den byzantiniihen Kaifern, f. 

Muratori,a. aD. © 289 Walch, a. a. O. ©. 245 f. 

2) Mansi, T. XII, p. 244. Baron., ad ann. 726, 27. Mu: 
ratori erhebt ©. 294 f. einige Bedenken gegen die Aechtheit diefes 

Briefes. 
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fhrieben wurde, ehe fi die Longobarden näher an ihn 

anfchloßen und um ihn verdient madten. Ja ed muß die 

MWiedereroberung Ravennas fhon frühe eingetreten fein, 

denn der Exarch Paulus konnte ja bald wieder von Ras 

venna aus ein Heer gegen Rom und den Bapft abjenven, 

wie Anaftafius und Paulus Diafonus gemeinfam berichten. 

Es war dieß jenes Heer, dem die Römer und Longobarden 

vereint am pons Salarius ſich entgegenftellten (S. 551). 

6) Pagi, Wald u. A. nahmen an, das faiferlidhe 

Evift gegen die Bilder, von deſſen Publifation in Italien 

Anaftafius ſpreche, fei das des Jahres 730 gewefen !); 

allein Anaftafius gibt und einen ganz andern chronologifchen 

Anhaltspunft. Nachdem er die Wirren, welche dieß Evift 

in Italien verurfachte, und die unerjchütterlihe Treue des 

vielmißhandelten Papftes gegen ven Kaiſer bejchrieben, führt 

er alfo fort: „um dieſelbe Zeit (d. h. ziemlich lange nad 

der Publifation des kaiſerlichen Edikts) bemächtigten ſich 

die Longobarden in der 11. Indiktion (1. Sept. 727—728) 

des Schloſſes Sutri, und im Jauuar 729 erſchien ein 

Komet." Hienah muß die Publifation des Faiferlichen 

Eviftes ſchon geraume Zeit vor dem Jahre 728 erfolgt, 

jomit das erfte Evift vom Jahre 726 hier gemeint fein. 

7) Zheophanes (p. 621) fügt gleich nady Erwähnung 

des erften Ediktes gegen die Bilder bei, der Papſt habe 

dagegen einen Brief an Leo gefandt, des Inhalts: „dem 

Kaifer ftehe es nicht zu, eine Verordnung Über den Glauben 

zu erlaffen und an den alten Dogmen etwas zu ändern.“ 

Auch noch an zwei andern Orten redet Theophanes (I. 

oben ©. 550) von Briefen Gregord an den Kaifer, und 

1) Walch, a. a. O. S. 248 Anm. 

* 
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ebenfo gevenft folder auch Anaftafius. Aber erft im ſech— 

zehnten Jahrhundert wurden diefe Briefe von dem gelehrten 

Sefuiten Fronton le Duc in der Bibliothef des Cardinals 
von Lothringen wieder aufgefunden und aus dem Gries 

chiſchen ins Lateinifche überfegt. Won ihm erhielt fie Bas 

ronius und ließ fie ad ann. 726 zum erftenmale druden. 

Rapft Gregor führt in der Ueberſchrift derfelben durch 

Verwechslung mit Gregor d. Gr. den Beinamen Dialogus, 

denn Legterer wurde wegen feines berühmten gleichnamigen 

Merfes vielfach mit diefem Titel bezeichnet). Diefe Briefe 

gingen fofort in die Koncilienfammlungen über und wurden 

zu den Voraften des fiebenten allg. Concils geftelt. Daß 

fie nicht wie andere ähnliche Urfunden, 3. B. das Schreiben 

defjelben Papftes an Patriarch Germanus, auf dem fiebenten 

allg. Concil felbft angewendet und verlefen wurden, ift 

allerdings auffallend, wie Rösler bemerft 2); erklärt ſich 

aber vielleicht dadurdh, daß Kaifer Leo das nad Conſtan— 

tinopel gefommene Eremplar wahrfcheinlid hatte vernichten 

faffen, und fo die fragliche Synode feines zur Hand hatte. 

Mit Unrecht glanbte Labbeus viefe zwei Briefe nicht dem 

Papfte Gregor I., fondern feinem Nachfolger Gregor II. 

zufchreiben zu follen 3), und die Zweifel, welde Semmler 

und Rösler gegen ihre Aechtheit erhoben, find nicht von 
Belang. Ueber vie Abfaffungszeit dieſer Briefe aber fönnen 

wir und erft nad Mittheilung ihres Inhalts ein Urtheil 

erlauben. 

Der erfte lautet: „Deinen Brief, von Gott beſchützter 

1) Baron., ad ann. 626, 31. 

2) Bibliothek der Kirchenväter, Bd. X., ©. 475. 

3) Bol. dagegen Pagi, ad ann. 726, 5. und Wald, a. a. O. 

©. 173 f. 
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Kaiſer und Bruder, haben wir durch den kaiſerlichen Spa— 

tharocandidaten empfangen, als Du in der 14. Inpiftion 

regierteft; und wir haben Deine Briefe von eben diefer 14. 

Indiktion, und die der 15. und der 1.2.3.4. 5. 6. 7. 

8. und 9. fiher aufbewahrt in der Kirche am Fuße des 

Grabes Petri, wo ſich auch die Deiner Vorgänger befinden. 

In zehn Briefen haft Du, wie es fi für einen chriſtlichen 

Kaifer geziemt, die Lehren der Väter treu zu beobachten 

verfproden. Und vor Allem das Widtigfte ift, daß es 

Deine eigenen, mit dem kaiſerlichen Eigill verfehenen Briefe 

find, feine unterfhobenen. Du fchreibft darin: wer bie 

Dronungen der Väter aufhebt, der fei verfluht. Nach 

Empfang diefer Briefe fchiekten wir Danfeshymnen zu Gott, 

daß er Dir das Reich gegeben. Und da Du redt liefeft, 

wer hat Dir Falſches in die Ohren geflingelt und Dein 

Herz verdreht? Zehn Jahre haft Du mit Gotted Gnade 

recht gewandelt und der heiligen Bilder nicht erwähnt ; 

jegt aber behauptet Du, daß fie die Stelle der 

Idolhe vertreten und daß die, welde fie ver: 

ehren, Götzendiener feien, und willft, daß fie ganz 

und gar befeitigt und vernichtet werden follen. Du fürdpteft 

nicht das Geridyt Gottes, und daß Aergerniß gegeben werde 

nicht blos den Gläubigen, ſondern aud den Ungläubigen. 

Ehriftus verbietet, nur den Geringften zu ärgern, und Du 

haft die ganze Welt geärgert, als ob Du nicht auch fterben 

und Rechenschaft geben müßteft. Du fchriebft: mandarf 

wie Gott befiehlt (2 Mof. 20, 4), nicht vers 

ehren, was von Menſchenhand gemadt ift, 

jeglihes Abbild von dem, was im Himmel 

oder auf Erden ift; beweife mir nur, wer und 

gelehrt hat, von Menfhenhänden Gemachtes 
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zu verehren (oeßeodaı xal rıpvomveir), und id) 

will dann zugeben, daß es Gottes Wille fei, 
Aber warum haft Du o Kaifer und Haupt der Ehriften, 

bevor Du die armen Völker beftürzt und verwirrt haft, nicht 

weife Männer hierüber gefragt; Du hätteft von ihnen ers 

fahren, wegen welcher Art von Bildwerfen (xeuporsoirte) 

Gott jenes gejagt hat. Aber Du haft unfere Väter und 

Lehrer verworfen, obgleidh Du in eigenhändiger Unterfchrift 

verficherteft, ihnen folgen zu wollen. Die heiligen Väter 

und Lehrer find unfere Schrift, unfer Licht und unfer Heil, 

und die ſechs Synoden haben ung (jenes) gelehrt, Du aber 

nimmft ihr Zeugniß nit an. Ich bin genöthigt, Dir 

Unfeines und Ungelehrtes zu fchreiben, da Du auch uns 

gelehrt und unfein biſt; aber es enthält doch die göttliche _ 

Wahrheit... Gott hat jenes Gebot gegeben, wegen der 

Götzendiener, weldhe das Land der Verheißung in Beſitz 

hatten, und goldene Thiere ıc. anbeteten, fprechend: das find 

unfere Götter und es gibt feinen andern Gott. Wegen dieſer 

diaboliſchen xegponoine hat Gott verboten fie zu ver 

ehren. Da es aber auch xeuponrointe zum Dienft und zur 

Ehre Gottes gibt, ... fo hat Gott aus dem israelitiſchen 

Volke zwei Männer auserwählt und gefegnet, damit fie geupo- 

scolrca fertigten, aber zur Ehre und zum Dienfte Gottes, naͤm— 

li den Bezeleel und Dliab (2 Mof. 35, 30. 34). Gott felbft 

ſchrieb die zehn Gebote auf zwei fteinerne Tafeln und ſprach: 

made Cherubim und Seraphim, und einen Tifh und übers 

ziehe ihn mit Gold innen und außen; und made eine 

Lade von nichtfaulendem Holze, und in die Lade lege bie 

Zeugniffe zur Erinnerung eurer Geſchlechter, nämlich die 

Gefegestafeln und den Krug und ven Stab und das 

Manna (2 Mof. 25, 10. 16. 18. 23. 24). Sind das 
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Geftalten und Bildwerfe von Menfchenhand gemadt oder 

niht? Aber zur Ehre und zum Dienfte Gottes. Mofes 

wünfcdte den Herrn zu ſehen, aber er zeigte fi ihm nur 

vom Rüden; und dagegen zeigte ſich der Herr vollftändig, 

indem Gottes Eohn Menſch geworben ift... Bon allen 

Gegenden her famen nun Menfchen nad Ierufalem, um 

ihn zu fehen, und haben ihn dann Andern geſchildert und 

abgebildet. Ebenſo haben fie den Jakobus, den Stephanus 

und die Martyrer gefchildert und abgebildet, und die Men- 

fhen haben die Verehrung des Teufels verlaffend dieſe 

Bilder verehrt, aber nicht latreutifch, fondern relativ (Taurag 

rgoSExUv70aV 8 Aargevrixüg alla oyerıxog). Was meinft 

Du nun, o Raifer, foll man diefe Bilder oder die des 

diabolifhen Truges verehren? Chriftus felbft ſchickte dem 

Abgar fein Portrait, ein aysıponoinzov!). Blide auf 

biejes hin; viele Völfer des Morgenlandes verfammeln fidy 

um dafjelbe, um dort zu beten. Und aud andere Bilder, 

von Menfchenhand gemacht, werden von frommen Walls 

fahrern bis heute verehrte. Warum aber machen wir fein 

Bild von Gottvater? Die göttliche Natur fann nidt dars 

geftellt werben ; hätten wir ihn aber gefehen, wie den Eohn, 

fo fönnten wir aud ein Bild von ihm maden. Wir be> 

jhwören Did ald Bruder in Ehriftus, kehre wieder zurüd 

zur Wahrheit und richte durch ein neues Edikt diejenigen 

wieder auf, welde Du geärgert haft, wenn Du diefe aud) 

nad Deiner großen Fühllofigfeit für nichts hältft. Chriftus 

weiß es, daß fo oft wir in die Kirche des h. Petrus gehen und 

1) Val. meine Abhgen. über Abgar Uhbomo und Ghrifiu& 

bilder im Kirhenler. von Wetzer und Welte, Br. I., ©. 36 
». Bd. IL, ©, 522. 

— 
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das Bild dieſes Heiligen ſehen, wir erſchüttert werden und 

Thränen und entftrömen. Chriftus hat die Blinden fehend 

gemacht, Du haft die Sehenden geblendet... Du fagft: 

wir verehren Steine und Wände und Bretter. 

Aber es ift dem nicht fo, o Kaiſer; fondern fie dienen ung 

zur Erinnerung und Aufmunterung, um unfern trägen 

Geiſt nady oben zu erheben durch die (Perfonen), deren 

Namen die Bilder tragen und deren Darftellungen fie find. 

Und wir verehren fie nit wie Gott, wie Du behaupteft; 

das fei ferne. Denn wir fegen unfere Hoffnung nicht 

auf fie, und wenn ein Bild ded Herrn da ift, fprechen 

wir: Herr Jefus Chriftus, hilf und rette und. Bei einem 

Bilde feiner h. Mutter fprehen wir: heilige Gottesge— 

bärerin, bitte für und bei deinem Eohn; Ahnlidy bei einem 

Martyrer. Und es ift nicht richtig, was Du fagft: daß 

wir die Martyrer Götter nennen. Ich befchwöre 

Did, laß ab von den fchlimmen Gedanfen und rette Deine 

Eeele vor den Aergernifien und Verwünfchungen, weldye 

die ganze Welt Dir entgegenfendet. Die Kinder. fpotten 

über Did. Gehe nur in die Schulen der Kinder und 

fage: ich bin der Bilderfeind und fie werden fogleich ihre 

Tafeln nad) Dir werfen. Du fchriebft: wie der jüdis 

he König Ozias (follte heißen Hisfias) nad 800 

Jahren die eherne Schlange aus dem Tempel 

warf (4 Kön. 18, 4), ſo ich nad 800 Jahren die 

Bilderaufden Kirchen. Ja, Ozias war dein Bruder 

und that wie Du den Prieftern Gewalt an (2 Ehron. 26, 

16 ff.). Iene eherne Schlange hatte David fammt der 

Bundeslade in den Tempel gebracht, und fie war ein Erz 

bild von Gott geheiligt zum Nußen derer, weldye von den 

Schlangen gebiffen waren (5 Mof. 21, 9 ff). Wir wollten 
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gemäß der von Petrus auf und gefommenen Gewalt Dich 

beftrafen; aber Du haft felbft den Fluch über did ausge— 

ſprochen !) und magft ihn nun fammt Deinen Rathgebern 

haben. Welche große Erbauung der Gläubigen haft Du 

zerſtört? Chriſtus weiß es, fo oft wir in die Kirche gingen 

und die Darftellung der Wunder Chrifti fahen, oder das 

Bild feiner Mutter, den göttlihen Eäugling in den Armen, 

und die Engel im Kreife umherftehend und das Trifagion 

rufend, nicht ohne Rührung find wir wieder hinausge— 

gangen ... Es wäre Dir beffer gewefen, ein Häretifer 

als ein Bildervertilger zu fein. Die Dogmatifirenden vers 

fallen nämlich, wenn es ihnen an Demuth fehlt, theils aus 

Unfenntmiß, theils wegen der Dunfelheit der Sadye, leicht: 

ih in Irrtum, und ihre Verfchuldung ift nicht fo groß, 

als die deinige, denn Du haft dad, was ganz offen und 

flar ift, wie das Licht, verfolgt und die Kirche Gottes 

entblößt. Die h. Väter haben fie befleidet und gefhmüdt, 

Du haft fie entfleivet und entblößt, obgleih Du einen fo 

trefflihen Oberpriefter haft (£xww), unferen Bruder Ger: 

manus. Diefen hätteft Du als Vater und Lehrer zu Rathe 

ziehen follen, denn er hat große Erfahrung, ift jest 95 

Jahre alt und hat vielen Patriarhen und Kaifern gedient. 

Aber ihn bei Seite laffend, haft Du den gottlofen Narren 

von Ephefus, den Sohn des Apfimar (den Erb. Theo: 

dofins ſ. S. 532) und ähnliche Leute gehört. Ganz anders 
verhielt fih Kaifer Eonftantin (Pogonatus), ald er wegen 

Abhaltung der fehsten allg. Eynode nad Rom fehrieb. 

Du fiehft, daß die Dogmen der Kirche nicht Sache des 

1) Indem der Kaifer früher fchries: „verflucht fei, wer die Ord— 

nungen der Bäter aufhebt.“ 
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Kaiſers find, fondern der Biſchöfe. Wie diefe nicht in bie 

bürgerlihen, fo dürfen die Kaifer nicht in die Firchlichen 

Angelegenheiten eingreifen. Du jchriebft: es folle eine 

allgemeine Synode berufen werden. Mir fcheint 

dieß überflüffig, denn jo Du ruhig bift, ift Alles ruhig. 

Denke Dir, ich hätte deinem Wunſche entfprochen und es 

wären die Bifchöfe der ganzen Welt verfammelt, wo ift 

dann der gottesfürdtige Kaifer, der dem Herfommen ge 

mäß diefen Verfammlungen beiwohnen fol, da Du felbft 

den Kirchenfrieden ftörft und die Barbaren (den Jezid) 

nadhahmft?... Während die Kirchen Gottes tiefen Frieden 

hatten, haft Du Kämpfe, Etreitigfeiten und Aergerniſſe 

veranlaßt. Höre auf und fei ruhig, dann bedarf es feiner 

Synode. Schreibe in alle Länder, die Du geärgert, daß 

Germanus von Gonftantinopel und Papft Gregor von Rom 

in Betreff der Bilder geirrt hätten, und wir, die wir bie 

Binder und Löfegewalt haben, wollen Dir Deinen Fehltritt 

verzeihen !). Gott ift Zeuge, daß ih alle Deine Briefe 

den Königen des Abendlandes mitgetheilt, undelegtere Dir 

zu Freunten gemacht habe, indem ich Dich lobte und pries. 

Dephalb haben fie auch Deine laureata (Bildnifje) anges 
nommen und geehrt, bevor fie von Deinem böfen Unters 

nehmen gegen die Bilder hörten. Als fie aber erfuhren, 

daß Du den Epatharofandidaten Jovinus nah Ehalfos 

prateia fchicteft, um dad wunderbare Ehriftusbild, welches 

1) Gregor meint, der Kaifer folle, um ſich den Widerruf zu ers 

leihtern, die Schuld auf den Papft und den Patriarchen ſchieben, ale 

ob ihm diefe in Betreff der Bilder folhen falſchen Rath gegeben. — 

So glaube ih diefe ſchwierige Stelle, die fh im zweiten Briefe des 

Bapftes noch deutlicher wiederholt, verfichen zu müſſen. Anders 

Rösler,a. a. O. S. 485, 
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Antiphonetes heißt, zu gerftören — fromme Frauen, Nach— 

ahmerinnen jener, welche den Herrn gefalbt, riefen dem 

Epatharofandidaten zu: thue doch das nicht; und als er 

nicht darauf achtete, eine Leiter beftieg und dreimal mit 

der Art auf das Geſicht des Bildes losſchlug, warfen die 

Frauen entrüftet die Leiter um und tödteten ihn; Du aber 

ſchickteſt Militär und ließeſt, id weiß nicht wie viele 

Frauen dort tödten in Gegenwart vieler angefehenen Männer 

aus Rom, Franfreih, von den Vandalen, Gothen und aus 

Mauretanien, ja faft aus dem ganzen Abendland — als 

diefe zurüdfamen und jeder in feiner Heimath Deine fins 

diſchen Thaten erzählten, da zerftörten fie Deine laureata, 

und die Longobarden und Earmaten u. A., weldhe im Nors 

den wohnen, madten Einfälle in die unglückliche Defapolis 

und eroberten die Metropole Ravenna !), feßten Deine 

Obrigfeiten ab, ftellten eigene dafür auf und wollten es 

mit den faiferlihen Etädten in unferer Nähe, ja fogar 

mit Rom felbft ebenfo machen, ohne daß Du uns fchügen 

fannft. Da haft Du die Frucht Deiner Thorheit. Aber 

Du willft mich fchreden und fagft: ih willnad Rom 

fenden und das Bild des h. Petrus zerftören 

unddenPapft ®regorgefangen wegführen, wie 

Gonftantin (EonftansIL)esmitMartinusgemadt 

hat. Du follft wiffen, daß die Bifhöfe von Rom um des Fries 

dens willen dafigen als Zwifchenmauer zwifchen dem Morgens 

land und Abendland, und Friedensftifter find. Wenn Du 

1) Gregor fagt nichts davon, daß Ravenna auf fein Betreiben 

durch Hülfe der Venetianer wieder erobert worden fei (j. ©. 559). 

Ebenſo ſchweigt er darüber, daß er die Aufftändifchen in Italien be: 

ruhigt und von der Beftellung eines neuen Kaifers abgehalten habe, 

Sein Brief ſcheint fonah vor diefen Begebenheiten abgefaßt zu fein, 
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mir nachſtellen wilft, wie Du fagft, jo habe ih nicht 

nöthig, mit Dir zu fampfen. Der römiſche Biſchof wird 

ſich blos 24 Stadien weit entfernen nad Gampanien, und 

dann fomm und verfolge die Winde '). Unſern Borfahrer 

Martin I. hat Kaiſer Eonftantin mißhandelt und verbannt. 

Aber der Kaifer wurde in feinen Eünden ermordet, wäh 

rend Martin als Heiliger verehrt wird. Gerne möchte 

ih das gleihe Schickſal haben, wie Martin, aber zum 

Nupen des Volkes will ih am Leben bleiben, denn ber 

ganze Occident richtet feine Augen auf mich, obgleich Un— 

würdigen, und hofft auf mid) und den h. Petrus, defjen 

Bild Du zerftören zu wollen droheſt. Wirft Du es wagen, 

jo find die Abendländer bereit, zugleih aud für die von 

Dir beleidigten DOrientalen Rache zu nehmen. Aber ich 

befhwöre Did bei dem Herrn, laß ab von fo thörichten 

Dingen. Du weißt, daß Dein Thron Rom nicht verthei- 

digen kann ?), außer etwa die Stadt allein, und wenn ber 

Papft, wie wir fagten, 24 Stadien weit ſich entfernt, hat 

er von Dir nichts mehr zu fürchten. . . . Wird das Bild 

des h. Petrus wirklich zerftört, ich beſchwöre Dich, ich bin 

unjhuldig an dem Blute, das alddann wird vergoffen 

werden. Es fomme auf Dein Haupt! Ein Fürft aus 

dem innerften Abendlande, Septetus genannt ?), hat mic, 

1) 24 Stadien betragen ungefähr Y/a geogr. Meile — 1 Stunde, 
Mehrere zweifeln, daß die Kongobarden jchon jo nahe bei Rom ges 

ftanden, und vermuthen in der Zahl einen Schreibfehler. Bol. Mur 

ratori, a. a. D. ©. 294. 
2) Vei Harbuin und Manſi ficht durch einen Drudfehler duvacaı, 

Baronius dagegen hat richtig duraran. 
3) Vielleicht ein von Bonifaz befehrter deutfcher Fürft. Du (ange 

(s. v. Septetus) vermuthet, es follte vielleicht mepetus heißen, was 

identijh wäre mit Mepe — Iberorum regis dignitas ac appelatio, 
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gebeten, zu ihm zu fommen und ihm die h. Taufe zu ers 

theilen, und ich werde es thun. Der Herr aber lege in 

Dein Herz wieder Gottesfurdt, und bringe Di zur Wahr: 

heit zurück! Möchte ih doch bald Briefe mit der Nach— 

riht Deiner Befjerung von Dir erhalten !).“ 

Wir fahen, daß Papft Gregor in diefem Briefe meh- 

rere Etellen aus dem Edikte, welches der Kaifer wegen 

der Bilder nad Italien gefandt hatte, ganz oder nahezu 

wörtlih wiederholte. Wir haben dieſe Stellen oben ©. 

562 ff. durch gefperrten Drud hervorgehoben, und da, wie 

wir ©. 560 zeigten, dieß Evift nicht erft im Jahre 730, 

fondern fhon vor 728 in Italien publicirt wurde, fo ift 

jegt unfere Sehnſucht, den Wortlaut ded erften Ediktes 

wenigftend der Hauptſache nad) fennen zu lernen, befriedigt. 

Zugleich zeigt ſich uns aber, wie jehr Wald und alle An: 

dern irren, die daß erſte Evift für gar milde eradhten, und 

nur das Verbot, die Bilder zu Füffen, ihm zufchreiben 

wollten. Die aus dem Edikte ſelbſt mitgetheilten Stellen 

beweifen feinen ſchon völlig ifonoflaftifchen Eharafter. 

Daß der Kaifer dem Papſte antwortete, erjehen wir 

aus dem zweiten Briefe Gregors: „Ich habe, jagt hier 

der Papſt, Dein Schreiben, von Gott bejhügter Kaifer 

und Bruder in Chriftus, durch Deinen Gefandten Rufinus 

erhalten, und es ift mir das Leben ganz entleidet, weil Du 

Deine Gefinnung nicht geändert haft, im Böfen verharreft 
und den h. Vätern nicht folgen will. Und doch berufe 

ich mich nicht auf fremde, ſondern gerade auf griechiſche 

Väter. Du fchreibft: ih bin Kaiſer und Priefter 

1) Mansi, T. XII., p. 959 sqq. Harduin, T. IV., p. 1 qq. 

Baron., ad ann. 726, 
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zugleid. Ja, Deine Vorgänger waren dieß in der That, 

Gonftantin d. Gr., Theodofius d. Gr., Valentinian d. Gr. 

und Eonftantin CBogonaius); fie haben ald Kaifer religiös 

regiert und in Verbindung mit den Bifchöfen Eynoden 

gehalten und Kirchen erbaut und gefhmüdt. Cie zeigten 

in Werfen, daß fie Kaifer und Prieſter zugleich feien; 

- Du aber haft... die Beftimmungen der Bäter nicht 

beobachtet; fondern die Kirchen ihres Schmuckes beraubt 

und entblößt. . . „ Männer und Frauen unterrichten 

ihre Finder und die Neulinge aus dem Heidenthum, ins 

dem fie mit den Fingern hinweijen auf die Gejhichten, 

welche in ven Kirchen abgebildet find, fie erbauen fie 

bamit und geben ihren Herzen dadurd die Richtung nad) 

oben. Du aber haft vieß dem Bolfe entzogen und ihm 

nichts gelaffen, als thörichte Reden, Babeln und mufifa- 

liſche Poſſen!). Höre mid Niedrigen, o Kaifer, laß ab 

und folge ver h. Kirhe, wie Du es vorgefunden und 

überliefert erhalten haft, Die Dogmen find nit Sade 

der Kaiſer, fondern der Bifchöfe, weil wir den Sinn (vv) 

Ehrifti haben. ... Es ift ein Unterſchied zwifchen dem 
Palaft und ver Kirche, zwifchen Kaiſern und Bifchöfen. 

Erfenne dieß und rette Dich! Wenn man Dir die faifer- 

lihen Gewänder, den Purpur, das Diadem ıc. nähme, fo 

würdeft Du vor den Menfchen mißachtet erfcheinen; in ben 

gleihen Zuftand haft Du die Kirchen verjegt, indem Du 

1) Einn: „das was für das Volf fhädlich it, Haft Du ihm 
gelafjen, damit joll es ſich fortwährend befchäftigen; aber das, was 

ihm nüglih ift, haft Du ihm genommen.“ Völlig irrig jagt Rösler 

a. a. O. ©. 491: „nad diefer Stelle hat Leo dem Volf, und zwar 

in der Kirche, anftatt ber Bilder etwas Anderes zur En 

geben wollen.“ 
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fie ihres Schmuckes beraubteft. Wie der Bifchof fein Recht 

hat, fih in die Angelegenheiten des Palaftes au mifhen 

und die Aemter zu vergeben, fo fteht ed dem Kaiſer nicht 

zu, fih in das Innere der Kirche zu mifchen, Glerifer zu 

wählen, die Eaframente zu verwalten ıc. Jeder bleibe an 

der Stelle, wohin ihn Gott berufen. Weißt Du, o Kaifer, 

den Unterſchied zwifchen Kaifer und Bifhof? Wenn Je: 

mand gegen Di, o Kaifer, fi verfehlt, fo nimmft Du 

ihm fein Haus und Vermögen, ja vielleiht aud das 

Leben oder erilirft ihn. Nicht fo die Bilhöfe. Wenn 

Jemand gefündigt hat und er befennt, jo legen fie ftatt 

des Strickes ihm das Evangelium und das Kreuz auf den 

Naden, weifen ihn ftatt in das Gefängniß, in die Dia- 

fonia oder Katechumena ver Kirche!) und legen ihm Bas 

ften ac. auf. Hat er gebüßt, fo reichen fie ihm ven Leib 

und das Blut des Herrn... Du verfolgft und tyrannis 

firft ung mit militärischer und phyfifcher Gewalt ; wir aber 

waffenlos und ohne irdiſches Kriegsheer rufen den Heer 

führer der ganzen Schöpfung Jeſus Ehriftus an, damit er 

Dir einen Dämon fende, gemäß dem Worte des Apoftels 

(1 Eor. 5, 5): ih willihn übergebendem Satan 

zum Berderben des Fleifhes, damit die Seele 

gerettet werde Siehe o Kaifer, in foldes Elend 

ftürzgeft Du Did ſelbſt. Wie unglücklich find wir doch 

unferen Vorfahren gegenüber, welche wegen ihres guten 

Einflufjes auf die Kaifer am Tage des Gerichtes Lob er- 

werben werden, während wir erröthen müfjen, daß wir 

unferen Kaifer nicht herrlich und veih an Ruhm Gott dars 

1) Lokalitäten in der Kirche, offenbar für die Pönitenten. gl. 

Binterim, Denlw. Bd. V., Thl. 3. ©. 13 f. 
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ftellen können. Siehe, auch jegt noch ermahnen wir Did: 

thue Buße und kehre zur Wahrheit zurüd, und ehre die 

h. Väter. Du fchriebft: wie fommt ed, daß in den 

ſechs Eoncilien von den Bildern nichté gejagt 

wurde? Aber es ift doch, o Kaifer, darin auch von Brod 

und Waffer nichts gejagt worden, ob man es efjen und trinfen 

folle over nicht, weil hier ver Gebrauch bereits feftftand. Ebenfo 

ftand der Gebrauch der Bilder feft, und die Biſchöfe brachten 

jelbft Bilder mit auf die Eoncilien, da fein frommer Mann 

ohne Bilder reiste. Wir ermahnen Did, Biſchof und 

Kaifer zugleich zu fein, wie Du fchriebft. Wenn Du did) 

ſchämſt ald Kaifer, die Schuld Deines Irrthums Dir jelbft 

zuzuſchreiben (airıokoyrjoaı Eavrov), jo ſchreibe in alle Ge: 

genden, die Du geärgert, es hätten Papſt Gregor von Rom 

und Patriarh Germanus von Gonftantinopel fi in Bes 

treff der Bilder geirrt, und wir verzeihen Dir Deinen Fehl: 

tritt fraft unjerer Gewalt zu löfen und zu binden... 

Da wir Ehriftus Rechenschaft ablegen müfjen, haben wir 

Did ermahnt, Du aber haft weder unfere Niedrigfeit, noch 

den Germanus, nod die h. Väter gehört, und folgteft den 
Verfehrten, ven Berfälfchern der wahren Lehre. Wie wir 
gefchrieben haben, werden wir in das Innere des Abends 

landes reifen, um die h. Taufe zu ertheilen. Ich habe 

zwar ſchon Bifchöfe und Glerifer dahin geſchickt, aber vie 

Häuptlinge diefer Länder find noch nicht getauft, wünſchen 
ed vielmehr durch mich zu werden. Gott möge Dir Eins 

fiht und Einnesänderung verleihen H.“ 

Wenn wir die oben ©. 549 f. angeführten Aeußerungen 

1) Mansi, T. XII., p. 975 sqq. Harduin, T. IV., p. 13 sqq. 

Baron. ad ann. 726. 

Theol. Quartalſchrift. 1857. IV. Heft. 38 
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des Theophanes über die Briefe Gregors an Kaifer Leo 

mit dem Inhalte der beiden eben mitgetheilten vergleihen, 

fo fann wohl fein Zweifel fein, daß Theophanes gerade 

fie und feine andern im Auge gehabt habe. Was er ja 

ald den Hauptinhalt der päpftlihen Briefe angibt: „es 

ftehe dem Kaifer nicht zu, in Betreff des Glaubens Bers 

ordnungen zu erlaffen und an den alten Dogmen etwas 

zu ändern,“ das findet fi nicht nur wörtlih aud in uns 

feren zwei Briefen, fondern macht fogar ein Hauptargument 

derjelben aus. Wenn man deßungeachtet legtere von denen, 

welche Theophanes bejpricht, unterfheiden, und fie für be— 

trächtlich fpäter erflären wollte, jo beruht dieß nur auf 

einer falfhen Vorausjegung, welche von ‘Pagi ausgegangen, 

die obligate Wanderung faft durch alle fpäteren Bücher 

gemacht hat, und damit fommen wir zur Unterfuhung 

über die Abfafjungszeit der beiden päpftlihen Briefe. 

Baronius hatte diefelben in den Anfang des Bilder 

ftreitö, alfo ins Jahr 726 verlegt und mit Theophanes 

für eine Antwort auf das erfte Faiferlihe Edikt angejehen. 

Dies beftritt Pagi (ad ann. 726, 3—6 u. 730, 7). Auf 

die Biographie des h. Abtes Etephanus fi ftügend 

(S. 540) verlegt Pagi die Zerſchlagung des Ehriftusbildes 

über der ya zul oder in Chalfoprateia in die Zeit 

nad der Abfegung des Germanus und nad der Ordi— 

nation des Anaftafius, alfo ind Jahr 730. . Bon diefem 

Greigniffe, fo argumentirt Pagi weiter, fpriht Papft Gre— 

gor bereits in feinem erften Briefe, folglih muß diefer noch 

tiefer in das Jahr 730, hienach der zweite an dad Ende 

des Jahres 730 oder Anfang von 731 verjegt werben, 

denn am 11. Februar 731 ftarb Gregor I. 

Wie ſchon bemerkt, beftreiten wir die Grundlage biefer 
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gageen Argumentation, indem wir das Ereigniß an ber 

xaln mit Theophanes u. A. dem Jahre 726 zuweifen, 

und der erfte Brief Gregors felbft befeftigt und hierin, 

indem er berichtet, die erften Nachrichten über den Bilvders 

ſturm des Kaiſers (alſo vor Ankunft feines Eviftes) feien 

dur Zeugen jener Gewaltthat ins Abendland gekommen. 

Daß aber das erfte Edikt vor dem Jahre 728 in Italien 

verfündet wurde, erfuhren wir von Anaftafius (S. 560). 

Pagi beruft fi zweitens darauf, daß Papft Gregor 

in feinem erften Schreiben an Leo von Germanus als 

ebemaligem Patriarhen fprede, in den Worten: ta- 

metsi talem Ahabebas ponlificem (Pagi, ad ann. 726, 3). 

Allein diefe lateinifche Ueberfegung ift befanntlih nur ein 

Werk des Fronton le Duc, der griechifche Tert aber hat 

&xav (©. 566), und in beiden Briefen Gregors ift Feine 

Andeutung, daß Germanus damals Schon abgeſetzt gewefen 

fi. Pagi weist drittens auf die Furzen chronologiſchen 

Andeutungen hin, die ſich im Anfange des erſten päpftlichen 

Briefe an Kaifer Leo finden. Gregor fage darin, er habe 

das Schreiben des Kaiferd von der 14. Indiktion erhalten. 

Da nun Leo am 25. März der 15. Indiktion, wie Theo— 

phanes fage, Kaifer geworben fei, fo gehe die 14. Indik— 

tion vom 1. Septemper 730 bis 1. September 731, und 

ed müfle ſonach aud die Antwort des Papftes dem Jahre 

730 augewiefen werben (Pagi ad ann. 730, 7). Allein 

gerade diefed Argument, welches Pagi fo fiher vorbringt, 

müffen wir gegen ihn wenden. Wenn der Kaifer in der 

14. Indiktion, alfo nad) dem 1. Eeptember 730, an ven 
Bapft ſchrieb — und daß der Kaiſer in der 14. Inviftion 

1) Dal. Muratori, a. a. D. ©. 293 f. 

38 * 
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gefchrieben, nicht ver Papſt in dieſer Indiktion geantwartet 

habe, jagen die Worte Gregors ausdrücklich, — wenn der 

Kaifer fo ſpät erft fchrieb, nach dem 1. September 730, 

fo vergingen wieder mehrere Wochen bis dieß Schreiben in 
Rom anfam, und wieder Wochen, bis der Papft vie wohl— 

überlegte und ohne Zweifel mit feinem Glerus berathene 

Antwort erließ. Es mußte jekt das Jahr 730 zu Ende 

gehen. Aber die päpftlihe Antwort wird nun nad) Gon- 

ftantinopel gefhidt, abermals waren Wochen dazu nöthig, 

der Kaifer antwortet darauf, fchidt die Antwort nad 

Rom, und der Papft fchreibt ihm zum zweitenmal, und 

das alles fol noh im Jahre 730 oder im Januar 731 

geſchehen fein (Pagi, ad ann. 730, 10). Solche Schnellig- 
feit im amtlichen und diplomatiſchen Berfehre wäre auch 

in den Zeiten der Gifenbahnen und Telegraphen eine Sel— 

tenheit. Id glaube darum behaupten zu dürfen: wenn 

Gregor I. am 11. Februar 731 ftarb, und das bezweifelt 

auch Pagi nicht, fo können die vielen ebenbefprocdhenen 

Fafta: das Schreiben des Kaifers, deſſen Transport nad) 

Nom, die Antwort des Papftes, ihr Transport nad Gons 

ftantinopel, die Erwiederung des Kaifers, ihre Ueberbrin- 

gung nach Rom, und das darauf erfolgte zweite Schreiben 

des Papftes — nit in die kurze Zeit zwifchen dem 1. 

September 730 und dem Tode des Papftes zufammenge- 

ihoben werden. 

Bapft Gregor führt die Schreiben, weldhe er vom 

Kaijer erhalten, in folgender Reihe auf: das der 14., 

das der 15., 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. und 9. Indiktion. 

Pagi meint nun, das primo loco geftellte der 14. Indilk— 

tion fei das fpätefte vom Jahre 730, das darauf folgende 

das ältefte vom Jahr 717 und fo gehe die Reihe weiter ; 
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nur fei eine Lücke von der 9. Indiktion bis zur 14., d. h. 

von 725—730, indem der Kaifer in diefen fünf Jahren 

dem Papſte wahrfcheinlih gar nicht gefchrieben habe ). — 

Mir Scheint natürlicher, daß Papft Gregor alle die Briefe, 

die er vom Raifer erhielt, chronologifh aufführte, vom 

älteften beginnend und mit dem jüngften endigend. Dieſer 

jüngfte wäre dann der der 9. Indiktion' oder des Jahres 

726, und ihn gerade halten wir für denjenigen, der das 

ärgerlihe Anfinnen wegen der Bilder enthielt. Das paßt 

ja vortrefflih zum Datum der Anfänge des Bilderftreitg, 

und zu der Aeußerung Gregors, Leo habe in feinem zehnten 

Regierungsjahre feine Thorheiten begonnen. ein zehntes 

Regierungsjahr trägt gerade die Indiftiongzahl IX. Gre— 

gor fügt bei: zehn Briefe des Kaiferd feien ganz recht 

gewefen; und diefe Zehnzahl befommen wir eben, wenn 

wir von der oben angegebenen Reihe den legten Brief der 

9. Indiktion abziehen. Uebrigens werden wir durch dag 

Gefagte zu derjelben Folgerung gedrängt, wie Baronius. 

Wenn nämlich der erfte oder frühefte Brief des Kaiferd 

Leo an den Papſt Gregor nod der 14. Indiktion angehört, 

jo muß defjen Regierungsanfang in das Jahr 716, nicht 

mit Theophanes auf 717 verlegt werden 2). Und dieß zu 

1) Pagi, ad ann. 726, 6. Die Argumentation Pagi's wird durch 

zwei Drudfehler entſtellt. Es ift nämlich in der citirten Stelle n. 6 

zweimal Indiet. XIV ftatt XV gedrudt. Das erftemal in den Morten: 

„Leo am 25. März 717 zum Kaijer erhoben, fchrieb an Papft Gregor 
einen Brief Indictione XIV, quae eo anno in cursu erat. Es muf 

XV heißen, denn die 15. Indiftion lief vom 1. September 716 

bis 1. September 717, und Pagi fagt ad ann. 717, 2. u. 726, 3. 
4 u. 5 felbft das Richtige. Aehnlich ift der Fehler gegen Ende der 

citirten Nr. 6. 
2) Baron., ad ann. 716, 1. 
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thun ſcheuen wir und nicht trog der ausdrücklichen Angabe 
des Theophanes, denn legterer rechnet die Regierungsjahre 
Leos von dem Tage feines feierlihen Einzugs in Eonftan, 

tinopel an, und fchreibt dem Kaifer Leo veßhalb ein Res 
giment von 24 Jahren, 2 Monaten und 25 Tagen zu. 
Nicephorus dagegen gibt in feinem Chronifon 25 Jahre, 
3 Monate und 14 Tage an, denn er rechnet von dem 
Augenblid an, wo ſich Leo gegen ven ſchwachen Theodoſtus 
erhob und im Lager ald Kaifer ausgerufen wurde '). Das 
bei ift gar nit unwahrſcheinlich, daß Leo gleich bei Beginn 
feiner Selbfterhebung, alfo noch in der 14. Indiktion d. i. 
im Jahre 716, aud den im Abendland fo mächtigen Papft 
für fih zu gewinnen ſuchte, und ihn ſchriftlich feiner Or 
thodorie verficherte, wohl wiffend, daß die italifhen Pros 
vinzen des Reihe ihn viel leichter anerkennen würden, 
wenn der Papft für ihn fprede. 

Hiemit glauben wir die Aufgabe, die wir ung ftellten, 
gelöst, und die Begebenheiten des erften Luftrums ber 
Bilverftreitigfeit in ihr wahres Licht und zugleidh in vie 
richtige chronologiſche Ordnung geftellt zu haben. 

1) Dal. Shloffer, a. a. O. ©. 143 und die Noten des Per 
tavius zu Nicephori Breviarium de rebus post Mauritium gestis, ed. 
Bonn. p. 127, wo noch weitere Zeugen für das Jahr 716 oder In- 
dictio XIV als Regierungsanfang Leo's beigebracht find. 

Hefele. 
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Weber eine Stelle im VIII. Kapitel des von dem h. An- 

tiohenifhen Biſchofe Ignatius an die Philadelphier 
gerichteten Sendfchreibens. 

Zu den vielbefprodhenften und vielgedentetften Stellen 
in den Briefen des Martyr-Bifchofes von Antiochien gehört 

ohne Zweifel folgende im VII. Kapitel feines Briefes an 

vie Philadelphier: IAlorevw zj xapırı Inoov Xguorov, 
ög Avosı dp’ vuwv navra Ödtoum. niapaxakd de vuas 

undv xcer Zoıdelav rrgaoosır, alla xara xowTouasev* ') 
enel Fxovoa tıvwv Aeyovrwv, ori Eav un &v Tuig apxaloıg 
eo, & TG wiayyellp oV rruorsiw‘ xal Atyovıog Lov 
adrois: Orı yeypentaı“ anexglInoav or Örı TrpöxeTaL. 
&uol d2 apyeia Earıv Irooüg Xgıorog, ra Adızra apyeia 
0 OTavpog aurod xal 0 Imvarog xal 7 avaoranıg aurov 

xal n nlorıg n di avrod, &v ols Il &v Ti ngO0EUgN 
vuwv dxamIrvar. Co lautet der Tert der Handjchriften ?). 

1) Einige Ausgaben haben fälſchlich zuorouadelav anftatt zauro- 
nasser. Wir haben ferner die verkehrte Interpunction diefer Stelle 

in den Ausgaben beridhtigt. 
2) A (= armenifche Weberfegung) bei Petermann s. Ign. epist. 

p. 207 ff. giebt die Stelle alfo wieder: „Credo gratiae Jesu Christi, 
quod is (hic) solvit (lempus praesens e futur. syrac. videtur expli- 

candum) a vobis omnia vincula. Peto a vobis fratres, ne facite 

quidquam resistentia (contentione), sed nomine Jesu Christi. Sed 
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Der alte lateinifche Meberfeger hat diefe Etelle alfo wieder: 

gegeben: Credo gratiae Jesu Christi, qui solvet a vobis 

omne vinculum. Deprecor autem vos nihil secundum con- 

tentionem (sec. cont. nihil hat cod. Caiensis) facere, sed 

secundum Christi disciplinaın; quia audivi quosdam dicen- 

les: „quoniam si non in veteribus (in veteribus non hat 

cod. Cai.) invenio in evangelio non credo*; et dicente 

me ipsis (ipsis fehlt in cod. Cai.): „quoniam scriplum 

est“, responderunt mihi: „quoniam praeiacet“. Mihi 

autem principium est Jesus Christus, inapproximabilia prin- 

cipia crux ipsius (ips. crux hat cod. Cai.) et mors et 

resurrectio ipsius et fides, quae per ipsum, in quibus volo 

in oralione vestra iustificari. Der Ueberſetzer las alfo in 

feinem Terte: Zuol d& aoxn Eorw TI. Xo., (al) ayırroı 
soyalı.. f. Daß er wirflid fo lad, zeigen: Br. an 

d. Ephefier c. 3 «pyrv, principium, wo L 2 initium hat; 
c. 14 7 tus (altweg eloı L).... agxn .... dexn, prin- 
cipium, principium, jo au L 2'); c. 19 «ey», princi- 
pium, L 2 principatum; a. d. Mag. c. 13 & apyr, in 
prineipio, fehlt in L 2; a.d. Röm. c. 1 «eyr, principium, 
wo illa principia L 2 hat, alſo «i apyai vielleicht lag; 

quoniam a quibusdam, quod dicebant (dicere s. quosdam dicere): 
si in libris (scriptis) primis (prioribus, «eya/o«) non laudibus cele- 

bratur evangelium (cf. G 2, L 2), non credimus ei. Nonne (Non 

utique) dixi vobis, quod scriptum est (scriptum esse)? quamquam 

et isti dicunt, quod abundans (superfluum, inutile, haud necessarium, 

addititium) est. Jam mihi liber primus Jesus Christus est, qui non 

rapitur (om. hic vocem „aezeia“), crux (eius) et mors (eius) et re- 

surrectio (eius) et fides eius; in quibus (ad verbum „im quibus in 

bis“) exspecto iustificari precibus vestris. 
1) 62 beizufügen, war nicht nothwendig, wie Jeder ficht. Uebri— 

gens iG—=Gil,weL—=L ii. 
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a. d. Smyr. c. 8 wg dpyrv, ut principium, L 2 sicut prin- 
cipatum; Polyf. a. d. Philipp. c. 1: xal örı 7 Beßale ig 

niorewg vuov bike E5 apyalum xarayyelloutvn xoovuv 
usyoı vüv diautver; L: et quia firmitas vestrae fidei (fo 

aßyd) a principio usque nunc permanet; er laß alfo: 7 
Beßauorng ang nlorewg vunv E5 apyng uexgı vov dıe- 
ueveı; c. 4 @gyn, principium; c. 7 && apyiis, a principio; 
Martyr. Ign. c. 1. p. 550 ed. Jacobs. «pxrp, principatum ; 
Martyr. Polyc. übergeht L c. 10 agyxais, wie c. 17 an’ 

aoxng; Martyr. Ign. c. 3. p. 372 ed. Dressel &v apyais, 
‚in inilio. 

Sehen wir jegt, wie in dem interpolirten Briefe diefe 

Stelle lautet. Mapaxai oiv Uuäg* undev nar’ EolFeuw 
— all xara xgLOTOuadELav" !) Nxovo« yap Tıvav 
keyozwv‘ OTı Ew m) &v Tolg apyeloıs evpw TO ElayyE- 

Av ?), ov niorevw* Tolg de ToovVrog &yo Ayw, Ott 

&uol apyeia Eorıv Inooüg d Xgıoros, Od apaxovoaı TEOO- 

Önkog 6429009. "AYırov uoı?) Eoriv apxelov 6 OTavgog 
avroü xal 6 Iavarog xal 7) drauzanıg aurod xal rn niorıg 

7) mel Toveww, &v olg FElw Ev rn r0008Ux7) Uuav dıxaum- 

1) „Dedi yerorouaseav ex marg. cod. Ottobon. (fo hat der 

Tert eines unferer codd.), in cuius textu et FV (jo bat auch einer 
unjerer codd.) zaorowadıar, illic mutatum in vulg. zaorouassar“ 

Dreſſel ad h. 1. Indeſſen ift zur Lefeart yauorouasıav zurüdzufehren. 
2) Dr. ad h. I. roü evayyeilov BOV (und cod. Augustan. und 

unfere codd.). qua lectione admissa, supple ro» vouor vel ra nag- 
ayytiuara vel simile quid.“ Doch nicht; Too evayyeklou ift corrupt, 

mag man nun mit cod. Nydpr. und L 2 zo euayysdıor ſchreiben oder 

mit uns [ra] roo sumyysklov, oder nad) eow interpungiren und ro 

evayyekioo leſen und mit ou nr. verbinden. 
3) So haben BOV, unfere codd. und cod. Aug.; cod. Nydpr. 

hat audevrıxov wor, was ein offenbares Gloffem ift und deßhalb von 

Dreffel und Anderen nicht aufgenommen werden durfte. 
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Iöva. O druoriw vo evayyelly now Ouov anıorei* 

OU yap Trpoxsıran !) Ta dpysla tod nwweuuarog. L 2 hat: 

Rogo autem ?) vos, ut nihil secundum irritationem agatis, 

sed secundum Christi dimicationem ; audivi enim quosdam 

dicentes: „Si non invenero evangelium in anliquis, non 

credam.“ Talibus autem ego dico, quia mihi antiquitas 
Jesus Christus est, cui non obedire, manifestus et irre- 

missibilis interitus est. Principatus eius est crux et mors 

ipsius et resurrectio et fides in omnibus his, in quibus 

volo vos (vos volo haben einige codd.) in oralionibus 

vestris iustificari. (Qui non credit evangelio, omnibus 

simul non credit, quia non praeiudicatur (praeiudicat haben 

einige codd.) antiquitati spiritus ®), Er las alfo etwa: 

.... Xgsorouaylav Fa... &v vols doxyaloız eigw 

.... Euol Ta doxgaia Eotır .... 0AEdoog. (N) aoxn 
avtod .... OU yap (od. ori 0V) rrpoxplveru TÜV ap- 
xalwv To nnvevua (oder vielmehr und einzig richtig : 

7E0xE. TA apyala TOO rIvevüuerog) u. |. f. 

Kehren wir jegt wieder zu G zurüf, um näher auf 

das Einzelne einzugehen. 

1) So die in ber vorausgegangenen Note genannten codd., wo: 

gegen Dr. u. A. das Glofjem meoxgiverm: aus cod. Nydpr. u. L 2 geben. 
2) Es iſt aus autem nicht zu folgern, daß L 2 nagax. IF las, 
3) Es ift zu emendiren praeiudicatur antiguilas spiritus, bie 

Leſeart der codd. ift mwiderfinnig. Es findet fih übrigens mreowelrew 

ep. ad Mag. c. 1... ns (sc. Tis Ärarıg, „qua unione“ A)... meo- 

xixgıraı, „cui nihil praefertur“ L; ad Smyr. c. 6 wr (sc. nlareug xal 
ayanız) ovder nooxixgıro, „quibus nihil praepositum est“ L, der alfo 

wohl neoxeraı hier las, vgl. Martyr s. Ign c. 4 p. 373 ed. Dr. xaı 

T. nooxtıufvor x., „de adiacentibus malis 1.“ L bei Bollandus; Ign. 

ad Eph. ce. 17 (coll. ep. ad Hebr. 6, 18), wo ?x meoxsurov mit 
„ex praesenti“ wiedergegeben ift; im Bezug auf die Worte alyualo- 
rioas u. |. f. ibid. vgl. Justin. dial. c. Jud. Trypb. c. 39 med. 
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1) Ueber gpı3eia vgl. Fritſche's Erfurs zu Paul. a. 

d. Röm. 2, 8, wo aud die übrigen Gommentatoren nad). 

zulefen find, wie auch Winer Gr. p. 60 u. 105 ed. V. 

L 1 hat: „secundum contentionem“; L 2: „secundum 

irritationem“; A: „resistentia® — contentione; SHolftein 

bei Dr. ad h. 1. „per contentionem.* Grebner, Beiträge 

n. ſ. f. Br. 1, ©. 15 überfegt: „.... Nichts handwerks— 

mäßig zu thun u. ſ. f.”, was er ibid. N. 1 näher erklärt; 

doch will diefe Bedeutung hier nidht recht paſſen. 

2) Das Wefen der xeuorouadıa oder gguorouadeıa 

wird aus Matth. 11, 25 ff.; Luk. 10, 21 ff.; Matth. 12, 19 

erfannt »). 

3) Zu & 74 evayysllp nuorevw vgl. Mark. 1, 15: 
rrıotevere & vo evayyellp?); A: „non credimus ei“ i. e. 
evangelio. 

4) Zu n nlerıg ij di’ curoũ vgl. Act. Apost. 3, 16; 
A: „fides eius*; Grebner 1. c. „der durch ihn bewirkte 

Glaube (an ihn).“ Jacobſon ad h. 1. p. 419 ed. II. be- 

merft: „internum spiritus sancti testimonium  intelligit 

Duesterdieckius.* Da, wie wir unten fehen werben, Igna« 

tius ed bier mit Juden oder Jüdiſch-Geſinnten zu thun 
hat, fo ift 7 niorg 7 di cðroũ vielleicht von ihm mit 
wohl berechneter Abfichtlichfeit beigefügt, da dem Gegner 

0 vouog und za EZpoya Tod vöuov die Hauptſache waren, 
dem der veuog rriorewg allein nicht genügte. 

5) asrx«re codd. Med. und Casan., verfchrt genug. 
Denn „asrerog 0 un rxovnutvog xal asnyl Enigönue‘ 
&Jırtog dd 6 arupoosyyıozog xal adıyn (sic; lied adıyl) 

1) Val. auch noch Matth. 18, 3 mit der Nuslegung des Hilarius, 
2) Bgl. Justin. 1.1. c. 69: raüra Aeßalav uov rijv dv Tais yoapaig 

— xaı nlorw xareornoer, 
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enigonua Avril Tod arrgoosyyıori“ cod. Baracc. 159 nach 
einer Mittheilung Cramer's im Thes. Steph. ed. Didot i. v. 

asneros. Richtig haben alfo die Herausgeber faft alle 

aIırıa geſchrieben. Mindeftend unnöthig ift die Ver— 

muthung des übrigens ſehr gelehrten, reformirten nieder— 

ländifchen Theologen Venema, der in feiner histor. eccles. 

saec. Il. $. 37 vermuthet: arnxra —= „non liquescentia, 

non diffluentia, sicut legalia haberi debent, sed semper 

duranlia, uli ep. ad Hebr. c. XII. fin.* Ebenſo unnöthig 

würde es fein, zu verınuthen, L 1 habe ai aixroı (= „arrgo- 

orror“ Heſych., arrpooıxtor, vgl. Herm. h. Homer. Merc. 
346) oder, da @vagırzror ſich unferes Wiſſens nirgends 
findet, avepırroı apyal gelefen; A: „qui (sc. liber = ag- 
xeia) non rapitur.“ 

Wir fünnen jegt in der Erflärung diefer Stelle nicht 

eher fortjchreiten, ald bi8 wir ung vergegenwärtigt haben, 

weſſen Geiftes Kinder die Gegner find, die Ignatius hier 

befämpft. Und da finden wir, indem wir auf das VI. Ka— 

pitel zurüdgehen, daß ver 5. Vater hier vor Solchen warnt, 

die judaifiren. Den Geift diefer aber, feien ed nun 

Juden von Haus aus, feien ed in jüdiſchen Vorurtheilen 

Befangene, lernen wir am beften aus dem Dialog des 

h. Juftinus mit dem Juden Tryphon fennen, in weldem 

und der eifrige Apologet den wie auch immer von ihm 

felbft modificirten Juden jener Zeit nad deſſen Denkungs— 

art und dem von diefem den Ehriften gegenüber befolgten 

Vertheidigungsſyſteme jchildert. Wir hören dort den Juden 

äußern, daß er nur glaubt, wenn: „7 Yygagı) Toüro avay- 
»absı Ouokoyeiv“ (cap. 57) '); c. 67 fagt Tryphon: „ad 

1) Es heißt eigentlich örı y yo... yalreraı, was bezeichnend iſt. 
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yoapal veyaaovol ue Öuokoyeiv.“ Daher die Bitte des 

Tryphon: „ea nuäg olv nooßlßaoov Ex cuv yoapuv, iva 

co. neoIöuev xal rueis“ (c. 90 coll. cc. 68, 70 u. ſ. f.). 

Daher betont es Juſtinus nachdrücklich: „due rravrwv Twv 

löyuy ano ww rag’ div — i. e. Tovdaloıg — aylıw 

xal TIOOYMTIRÜV yoapov rag nravag amodelseıg nrosiodaı“ 
(c. 32 coll. cc. 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64 u. ſ. f.); 

„wg vuiv pllov rrgasw“ jagt er c. 70. Ja Tryphon er: 

innert den Juftinus ausvrüdlid daran: „xal vov Aeyovrog 

obux Nveıgousda, El um navıa Emil Tag yoapas avinyss“ 

(c. 56). Juſtinus jelbft räumt denn aud ein: „ei Tovro 

avsowneloıs dıdayuaoı N Ersıyeipruaow Erseßaloun arıo- 

demwivaı, dvaoxsoFal uov oUr av &dsı vuäg‘ el dE yoa- 

gas xal u. ſ. f.” (c. 68). 

Kehren wir jegt wieder zum Ignatius zurüd, fo fragt 

ed fih zunächſt: wer oder was wird in den Worten & 

tolg apyaloıg bezeichnet. Es Fann eben fo gut ein Mas— 
culinum (vgl. Matth. V, 21, 27, 33), als ein Neutrum 

fein. Im erften Falle wird die Erklärung des Bullug, 

daß hier die „OP, veteres rabbini sive magistri !) ac 

doctores Hebraeorum, qui aliquot annis ante domini nostri 

adventum claruerunt; quorum napadooeıs et dıdayuare 

Judaei et qui cum ipsis insaniere, pro oraculis habue- 

runt“ ?) zu verftehen feien, wohl fchwerlid Jemand ans 

nehmbar finden. Es find einfady die Verfafjer ver apa 

1) Yuftinus nennt diefe dıdaozaloı 1. 1. z. B. c. 38, 48, 62 (wo 

die Note Maran’s zu vol. ift), 71, 83, 94, 110, 112, 117, 134, 136; 

c. 36 nennt er fie oi nap vuiv — i. e. Tovdaloıs — lönyyral; ex cha⸗ 
tafterifirt fie näher c. 112; vol. auch noch c. 82. 

2) Bgl. Bull. Jud. Eccl. Cath. VII, 9. tom. VL, p. 208 ed. 

Barton. citirt von Jacobjon ad h. 1. p. 416. 
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Iovdaloıg aylwy xal ngogprrızuvy yoapav gemeint. Als 
Neutrum gefaßt, wird etwa Außkloıs oder yoaumacı zu 

ergänzen und ed werden darunter die altteftamentlien 

Schriften zu verftehen fein. 

Was erwiedert Ignatius ihnen? Einfach: „yEyeeare- 

rau“ Aber wo?!) Offenbar „er roig apxaloıg“ ; denn: 

„eav un Ev volg apxaloıg Evgw, & To Evayyelip av 
riorevo.“ 

Die Gegner geben dem Ignatius ſofort zur Antwort: 
„rgoxeı Tau“ 

Dieſes „rooxerraı“ ift nun aber höchſt verfchieden 
ausgelegt. 

1) Hug in feiner Einleitung erklärt: „dieſes vers 

bient den Vorzug.” Es hat rgoxeiodas allerdings 

diefe Bedeutung, aber nur in Berbindung mit dem 

Genitiv des Gegenftanded, der von einem am 

beren übertroffen wird. 

2) Holftein bei Drefiel p. 181 überfegt unfere 

Etelle: „nisi in archivis, hoc est, in evangelio invenero, 

non credo, et cum dicerem ipsis, quod in scripturis ha- 

betur, responderunt mihi, id omnibus patere. Indeſſen 

hat er a) die handſchriftliche Leſeart willfürlih verändert; 

b) in höchſt ungeſchickter und geiftlofer Weife & zw evay- 
yellp ald Appofition zu & Toig apyeloıg, wie er liest, 

1) Bullus — vgl. Jacobfon ad b. I. p. 418 — meint 1. 1. dr 
ro evayyeklo; zu fpielend und gefucht, dem Zuſammenhange auch nicht 

angemefjen. Gine ſolche Bläfanterie darf man dem h. Biſchofe wohl 

ſchwerlich zuſchreiben. Derjelbe erflärt ferner reoxeza durch: es ift 

fo ſchon früher (nämlih vor dem Evangelium) feftgeftellt, be: 

ſtimmt worden (nämlih von den jüdiichen Rabbinern, vgl. oben). 

Mahrli eine recht gefünftelte und gefhraubte und verjhrobene Gr: 
Härung. 

— 
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genommen; c) lag dem Juden oder Jüdiſch⸗Geſinnten Nichte 

an einem Beweife aus dem Evangelium, fondern er wollte 

feinem Standpunfte gemäß aus dem A. T. die Beweiſe 

geführt wiffen; d) wird zrooxsıras wohl ſchwerlich fo ab» 
folut im Sinne von manifestum esse ald bei den Griechen 

üblih nachgewieſen werden fönnen. Eben Dieſes gilt auch 

von Credner's Erklärung l. 1 p. 15: „fo ift die Sache 

ausgemadt, fo hatesfeine Richtigkeit.“ Wahr 

li jo leichten Kaufs werden die Gegner ihre Sache wohl 

ſchwerlich aufgegeben haben. 

3) Routh relig. sacr. tom. IL, p. 212 ed. I. erflärt: 

„veris ac germanis scripturis adiectum est“ mit Berufung 

auf Heiyhius, der rrgoxeiusva durch rapaxelusve und 

rpoxeıaı durch rragaxeırar erklärt. Indefjen a) hat Routh 
in der ed. II., tom. Il. p. 327 seq. unfere Stelle wegge- 

lafjen. b) Iſt diefe Erflärung des Heſychius, wie fo viele 
andere, ein „ipse fecit“, was er ficherlidh nad) irgend einer 

verberbten Stelle eines Schriftftellere fich felber ausgeflügelt 

hat. Denn er, wie Suidas, Möris, Thomas Magifter, 

Phrynichus u. ſ. f. hätten eines Lehrmeifterd, der ihnen 

zeigte, was Griechiſch fei, was nicht, höchſt dringend bedurft. 

Eoll diefe Erklärung, die auch A befolgt, angenommen 

werben, fo ift unbebenflih mit Alberti in der Note zu 

Heſychius in v. „rroooxerar i. ©. &x mgOsTEng nero“ 
aud hier meo0xsıraı, deſſen opp. aynorrau bei Plat. 
Cratyl. p. 393 D ſich findet, zu ſchreiben; da 7ug0 und zroog 

1) In der Stelle Epiph. de ponderib. et mens. c. 8, welde 
Mouth für feine Deutung auch noch angerufen hat, liest Valois in 
feiner ep. ad Usser. de versione LXX interpret. nagaxesıraı für 

neöxesrar; über dieſe Stelle zu einer anderen Zeit und an einem ans 

deren Orte. 
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eben fo leicht, als oft, verwecjelt werden, vgl. 3. B. 

Schwegler zu homil. Clem. 2, 41. Allein a) ift es miß- 

lich, gegen die codd. und L eine Aenderung vorzunehmen; 

b) ift diefe Erflärung zu fpeciell, zu eng; man muß 

alsdann mit Voß annehmen, Ignatius habe fih auf die 

LXX berufen, welde der Jude ald interpolirt abgewiefen 

habe; das aber fonnte doch nicht von allen Etellen ders 

felben behauptet werden. Gegen Voß vgl. Ittig histor. 

eccles. capp. sel. II, p. 97. Fügen wir hier noch bei, daß 

Pearſon nad) Emith ad h. 1. am Rande feines Eremplars 

beigefchrieben hatte: Zuwg özı pro oUrı, was gar nit 

wahrſcheinlich iſt Angefichts des Orı yeyganırar; nicht 

minder entbehrlid, ift die Vermuthung des Voß ov rpo- 
xeiraı, was — 00 nragaxeızar fein foll. 

4) Somit bleibt und, um nicht länger mit nicht minder 

gefuchten, als verkehrten Deutungen Anderer, die man bei 
Sacobfon ad h. 1. nachleſen mag, und unnöthiger Weife 

zu bejchäftigen, nichts Anderes übrig, ald den Zuſammen— 

hang der ganzen Stelle zu betrachten, um zu fehen, ob 

wir nicht auf diefem, allein zuläßigen Wege ohne Aende— 

rungsverfuhe, ohne zu gezwungenen Erflärungen unjere 

Zuflucht zu nehmen, die finns und fprachgemäße Bedeutung 

von rrooxelodas zu finden vermögen. Ignatius hat kurz 

vorher die Philadelphier gebeten, wmdtv xur' Egı9elav 
rrpaooeıw. Der Jude aber, wie die ihm Gleichgefinnten, 
war gılgıorog xal xevog (Justin. 1.1. c. 64); das gulo- 
veıxeiv (ib. c. 117), das gilzpıoreiv (ibid. c. 118) war 

fein Handwerf, mit ihm war nie audzufommen. “Die 

Eönynows der LXX, „un elvar &v tıow an, war eine 
feiner Antworten, „un oVrw yeygapdaı“ eine andere, eine 
dritte, die Stelle müfje in anderer Weife Eönyeiodar (vgl. 
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ib. cc. 68 u. 71); „za ur tov HeoV üyıa Eorıv, ai de 
Uueregar Eirynosıs tereyvagutvar eloiv, wg Yalveraı xal 
&x ıov Einynutvov ino 000, uallov Oè xal Plaogpnuoı“, 
erwiedert Tryphon ib. c. 79 dem Juftinus. ine ähnliche 

Antwort erhielt auch Ignatius, nämlih: „rrooxera“, — 

das ift ed eben, was dahin fleht, warum es 

fih handelt, das ift ed, was in Frage fteht, 

das iſt es, was bewiefen werden muß, dieſes 

eben ift das ngoxeiuevov. Die Belege für diefe 

Bedeutung von rrgoxeicdar, welher Ruchat, Wocher, Arndt, 

Hefele, Jacobfon u. f. f. beiftimmen, finden fid in ziems 

licher Anzahl im Thes. Steph. ed. Didot. in h. v. Diefe 

Erflärung beftätigt auch das folgende @Yıxra, das, an 

dem man Nichts drehen und wenden fann, wie 

die von Ignatius fogleich angeführten Thatfachen, bei denen 

das bei Ehriftftellen allenfalls mögliche Drehen und Wen; 

den wegfällt, die eben als Thatſachen nit angefochten, 

nicht in Frage geftellt werden fönnen, die als folde ihr 

eigener Beweis find, auf die das ouzw un yeygapdau u. ſ. f. 

feine Anwendung finden fann. 

Im Folgenden haben die codd. apxeia .... apxeie, 
was Jacobfon, Petermann und nad) Hefele’d Note ad h. 1. 

Uhlhorn beibehalten; L las ganz anders, wie wir oben 

nadhgewiefen haben; G 2 hat freilich jegt ') apxeia .... 

AHXTOV .... Gpxelov, aber L 2 fand ebenfalls in feinem 

Eremplare eine ganz andere Lefeart, wie wir das auch 

oben bemerft haben; über A vgl. Note 2 ©. 579. Wie 
aber oben Voß, Eotelier, Smith, Semler, DOrelli, Giefeler, 

1) Wir glauben, daß in G2 &v vos apyaloıs .... apyala dorıy 
... boriv apyaiov zu ſchreiben ift. 

Theol. Duartaljgrift. 1857. IV. Heit. 39 
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Wake, Wocher u. ſ. f. (vgl. Sacobfon ad h. I. p. 416) in 

ven Tert gegen die codd., gegen L und L 2 aus dem 

jegigen Terte von G 2 apyeloıs falſch genug G aufge: 
drungen haben, wie die ganze Stelle lehrt und Elericus 

ad h. 1. ſattſam dargethan hat; ebenfo verräth ed wenig 

fritiihen Sinn, die falfche Lefeart der codd. und unſeres 

jeßigen G 2 gegen L 2 beibehalten zu wollen. Es muß, 

bünft und, Jeder fühlen, daß apxai« und nichts Anderes 

von Jgnatius hier gefchrieben fei. Markland's Vermuthung 

aber, daß apygaioi eorıw zu lejen fei, ift eben fo überflüffig 

und falſch, als die von Junius vorgefchlagene, von Drefjel 

erwähnte Vermuthung, daß ep. Polyc. ad Philipp. c. 6 

zovg anorserrkaynuivovg anftatt ra arronenkavnueve zu 

ſchreiben fei, die wir anderswo als unbegründet und falſch 

nachgewiejen haben. 

Ignatius, des Hins und Herbifputirend mit ſolchen 

Gegnern müde, beruft fi, um die Sache furz abzumadhen, 
anftatt auf Schriftftellen und Worte, auf Thatſachen ges 

treu dem Beifpiele feines Meifterd im Evangel. Joh. 14, 

11; 5, 36; 10, 25. 

Paris in festo corporis Christi 1857. 

Dr. Rolte. 



3. 

Ueber Sprühm. 24, 16, 

Die Vulgata liefet Spr. 24, 16: Septies enim cadet 
justus et resurget; impii aulem corruent in malum. Es 

ift bei diefer Stelle 1) zu unterſuchen, ob fie vom Fallen 

in Unglüd oder vom Fallen in Sünde verftanden 

werden müffe, 2) was ed mit dem Zufage in die (seplies 

in die cadet [-dit] justus) für eine Bewandtniß habe. 

1) Sehen wir a) auf den Sinn und die Bedeutung 

der an diefer Stelle gebrauchten hebräifchen Wörter, fo 

werden wir die Stelle von Unglüdsfällen zu erflären haben. 
„Hallen und nicht wieder aufftehen” ift nämlich im Hebräir 

ſchen eine häufig vorfommende Redensart von ſolchen Men, 

Ihen, die hoffnungslos in Trübfal oder Ohnmadt und 

Zod barnieder liegen. ©. Ser. 25, 27; Jeſ. 24, 20; 
Amos 8, 14. Diefelbe Bedeutung von bB) und DI geht 

aus Pf. 37, 24; 145, 14; Epr. 24, 17; Mid. 7,8 

hervor. Vom fittlihen Falle fommt, fo viel ich weiß, — 

eben jo wenig ſicher vor, als D von Bekehrung. 

b) Barallelftellen fordern und auf, die Worte von 

Unglüdsfällen zu erflären. Den Gerechten fhügt und 

ftügt Gott, der Böſe erliegt im Unglüd; das ift ein Satz, 

den wir auch Spr. 11, 28; Bi. 34, 19 ff.; 37, 24; 52, 

9 f.; 145, 14; Job. 5, 19 und a. a. Stellen lefen. c) der 

Zufammenhang fordert gebierifch jene Erflärung. Zuförverft 

39 * 
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ift der in Rede ftehende Vers vie Begründung des vorher: 

gehenden. Diefer aber heißt nad dem hebr. Terte: „Stelle 

nicht nach, wie ein Frevler, der Wohnung ded Gerechten und 

nicht übe Gewalt gegen feine Ruheftätte” ; wie ſchön paßt nun: 

„denn er fällt fiebenmal und fteht wieder auf”, d. i. denn 

wie oft er aud in Unglüd fällt, fo richtet er fi) doch durch 

Gottes Hülfe immer wieder auf, d. h. denn du wirft doch 

auf die Dauer nichts gegen ihn ausrichten, da nur die 

Böfen im Unglüd erliegen. Schlecht würde paffen: „denn 

er fündigt nicht mit Hartnädigfeit, er befehrt ſich gleich 

nad) feinem Balle.” Darf man ja aud) dem größten En; 

der nicht nachftellen, nicht Gewalt gegen ihn üben, wenn 

er ſich aud gar nicht befehrt! Zudem ift der Paralleliss 

mus unferer Auffaffung günftig. Der zweite Halbvers 

heißt offenbar: „Die Gottlofen liegen im Unglüd darnieder, 

ftürzen im Unglüd darnieder,” denn wollte man etwa übers 

tragen: „die Gottloſen ftürzen ganz in Sünde,” fo wäre 

der Sinn matt, denn wer fann vom Gottlofen etwas an: 

derd erwarten? Muß aber der zweite Halbverd von Un: 

glüd, nicht von Sünde gedeutet werden, fo weifet und der 

Parallelismus an, auch den erften alfo aufzufaffen. d) Diefe 

Deutung trägt fchon der hi. Auguftinus mit aller Ent: 

fchiedenheit vor. Er fchreibt de civ. Dei 11, 31: Septies 

cadet jusius et resurget, i. e. quotiescumque ceciderit, 

non peribit. Quod non de iniquitatibus, sed de tribulatio- 

nibus ad humilitatem perducentibus intelligi voluit. Aehn— 

lid de trin. 2, 31, und an einer andern Stelle (serm. 

117 in ps. 118): „septies cadet justus et resurget, i. e. 

non peribit justus, modis omnibus humilialus, sed non 

praevaricatus, alioquin non erit justus.* Calmet zählt 

eine Menge Erflärer auf, weldye viefe Auffafjung billigen 
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und Cuer (theol. dogm. et mor. t. 1. p. 244) fagt, daß 

P. Smits au ch deßhalb verfelben beiftimme, weil die Juden 

das Eprüchwort hätten: „Sieben Gruben gräbt man dem 

Sohne des Friedens, und er entgeht ihnen; aber eine ein- 

zige genügt für den Uebelthäter.“ e) Calmet meint zwar, 

daß auch der andere Einn gut in den Zufammenhang paſſe, 

aber er überfegt dann die Worte der Wulgata im ®. 15: 

ne insidieris et quaeras iniquitatem in domo justi etc. alfo: 

„Forſche und fuche nicht nad) Bosheit im Haufe des Ge: 

rechten und ftöre nicht dadurch feine Ruhe, denn. er wird 

zwar aud fündigen, aber ſich bald befehren.” Jedoch 

müfjen wir offenbar vie Wulgata mit Anfchliegung ans 

Hebraifche überfegen, da ihr feine andere Lesart zu Grunde 

zu liegen ſcheint, und dann paßt unfere Erklärung befjer 

zum Folgenden („vergreife dich an dem Gereqhten nicht, 
auch deinen Feinten gönne fein Unglüf und beneide nicht 

ihr Glück!“. Deßhalb überträgt auch ſchon Ulenberg (1630) 

und der Benediktiner Erhard richtig: „Mache nicht liſtige 

Anſchläge und ſuche nicht Unrecht zu thun im Hauſe des 
Gerechten 2.” Wer an der Bedeutung von ww», wor⸗ 

nach es daniederſtürzen und liegen heißen ſoll, Anſtoß neh— 

men möchte, bedenke, daß popꝰ⸗ Spr. 16, 18 im Parallelis— 

mug mit 2 fteht, und daß Ezech. 33, 12 genau in 

demfelben Einne das fraglihe Wort vorfommt. Diejenigen, 

welde die Stelle von einem Sündenfalle ver 

ftehen, find in ihren Meinungen nidt einig. 
Manche wollen daraus beweifen, daß es läßliche Sünden 
gebe, weil ed von einem Gerechten heiße, daß er falle; 

der Ball alfo hebe die Gerechtigkeit nicht auf. Wie aber, 

wenn Ezechiel 33, 12 fpriht: „ven Gerechten wird feine 

Gerechtigkeit nicht retten am Tage, wo er fündigt, und den 
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Böfen wird feine Bosheit nicht niederbrüden am Tage, wo 

er umfehrt vom Böſen?“ Da ift doc wohl von jhweren 

Sünden die Rede bei dem, der da vorher gerecht ges 

wefen war! Der h. Hieronymus hält zwar auch dafür, 

daß von Sünde die Rede fei, aber er meint, geredyt werte 

der immerhin nod genannt, welcher tie Eünde nicht 

habituell werden laffe. Septies cadit justus, ſchreibt er an 

den Ruftifus, et resurgit. Si cadit, quomodo justus? Si 

justus, quomodo cadit? Sed justi vocabulum non amitlit, 

qui per poenitenliam semper resurgit. Et non solum 

seplies, sed sepluagies septies delinquenti, si converlalur 

ad poenitentiam, peccata donantur. Aehnlich der h. Thomas 

von Villanova (opp. Aug. Vind. 1777 domin. 4 quadrages. 

p. 247 B): Scriptum est: Septies in die cadit justus. Si 

justus, quomodo toties cadit? Et si toties cadit, quomodo 

justus? Ulique quia non meretur nomen jusli amiltere 

teste Hieronymo , qui licet ita fragilis fuit, ut septies ca- 

deret, sic tamen diligens fuit, ul seplies in die resurge- 

ret.* Vor allen diefen hatte ſchon ver h. Erzbiichof Petrus 

von Alerandria in feinen Kanonen (Hard. coll. concil. 

t. 1., p. 226 sq. can. 8) diejenigen, welde von andern 

verrathen zuerft den hriftlihen Glauben verläugnet , dann 

aber unter Qualen befannt hätten, mit den Gerechten vers 

glihen, welche fiebenmal fallen und wieder aufftehen. Man 

fieht alfo leiht ein, daß es nicht räthlich ift, fih auf 

die oft berührte Stelle zu berufen, wenn man 

das Vorhandenfein von läßlihen Eünden bes 

weifen will, denn aud die beftändige Erflärung 

der Kirhenlehrer fann man nidt für ih ans 

führen. Dod gebrauden Schriftfteller oft diefe Etelle 

zu dem genannten Beweife. So Schenkl in feiner elhica 
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christiana t. 1 ed. 2, p. 244; Marr in f. gröfern katech. 
Religionslehrbuh B. 1, ©. 349; elementa theol. pract. 
(Venet. 1796) t. 1, p. 225 u. A. — 

llebrigend wird unfere Stelle von ven ascetifchen 

Schhriftftellern und den Homileten des Mittelalterd und der 
zunächſt folgenden Jahrhunderte doch nicht fo viel gebraucht 
ald man vielleiht denfen möchte. Thomas von Kempen 
hat in allen feinen Werfen fie wohl nie angeführt, fo nahe 
ihm die Veranlaffung dazu lag; in ven Homilien des 

Radulphus Ardens, der um 1100 ftarb, finde ich fie eben 

jo wenig, auch nicht in denen des Kornel. Janfenius, Bi: 
ſchofs von Gent (+ 1576). Indeß gebraucht der H.Liguori 
die Worte von der läßlihen Sünde „Man muß große 

Sorge tragen,” fagt er in feinem Werfe: ver Priefter im 

Gebete und in ver Betrachtung, Thl. 2, Kap. 5, 13 Cüberf. 

von Hugues ©. 62), „jene Sünden zu vermeiden, die mit 

Ueberlegung und offenen Augen begangen werden. Man 

fann nicht läugnen, daß außer Jeſus und feiner göttlichen 

Mutter, weldye durch eine beſonderes Vorrecht von aller Suͤn— 

denmafel frei geblieben find, alle andere Menſchen, felbft die 

Heiligen, nicht ganz frei von wenigftens läßlichen Eünden 

geblieben fein. Wir alle, fagt ver h. Jakobus (3, 2), 

fehlen in vielen Dingen. Nothwendigerweife, fagt 

der 5. Leo, muß ein jeder Abfommling Adams ſich mit 

dem Kothe diefer Welt befleden. In Bezug hierauf muß 

man fi) aber wohl merfen, was der weife Mann jagt: 

Siebenmal fällt der Gerechte und fteht wieder 

auf. Sprüchw. 24, 16. Wer aus menfhliher Schwach— 

heit, ohne vollfommene Grfenntniß des Uebels, das er 

begeht, und ohne vollftändige Einwilligung fällt, der fteht 

leicht wieder auf.” — Aehnlich lefen wir bei dem h. Jo— 

Wr 
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hbannes vom Kreuz (+ 1591) im 1. Buche 11. Kap. 

des Auffteigend zum Berg Karmel: „Von foldhen nicht 

ganz freiwilligen Eünden fteht gejchrieben: der Gerechte 

wird fiebenmal fallen und wieder aufftehen.“ Ich weiß 

nicht, ob Ludwig von Granada unfere Stelle gebraucht, 

vielleicht deutet er auf biefelbe hin, wenn er in einer Pre- 

digt auf den Ofterfonntag Chomiletifhe Predigten, überf. von 

Eilbert B. 2, ©. 155) fagt: „Daher ermahnt einer aus 

den h. Vätern, daß wir, wenn wir fogar tauſendmal an 

einem Tage fallen, eben fo oft auch aufftehen und auf vie 

Barmherzigkeit desjenigen vertrauen follen, der dem Petrus 

befahl, dem Menfchen, der gegen ihn fündigte, fiebenzigmal 

fiebenmal zu verzeihen.” An einer andern Etelle (Predigt 

auf den Sonntag nad EChrifti Himmelfahrt — a. a. ©. 

Th. 3, S. 17) und bei einer andern Gelegenheit findet 
er durd die Siebenzahl das ganze Leben bezeichnet. In 

den medilationes ad usum cleri von Angeli a Scotti — lat. 

von Mitterrutzner t. 2, p. 135 lefen wir in Bezug auf 

läßlihe Enden : recordemur, quod septies cadel justus — 

prov. 24, 16 und Dieringer citirt in feiner Dogmatif 

3. Auflage S. 377 die oft genannten Worte, in dieſem 

Einne, deßgleihen Mehler in feinem katechetiſchen Handbuche 

Th. 2, ©. 343; Dr. Wappler in feiner fathol. Religions: 

lehre (Wien 1855) B. 2, ©. 24 und Bedevorff in feinen 

Worten ded Friedens (3. Aufl. ©. 200). — Dagegen 

finden wir aud die Beziehung auf fhwere 

Eünden. P. Cheminais de la C. D. J. predicateur 

ordinaire du Roi fagt in feinen sermons (4 ed. t. 1, p. 

95): „Quand un pecheur sujet à relomber se trompe 

dans la pralique de la penitence, sa faule est plus excu- 

sable que celle d’un pecheur impenitent; il fait du moins 
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encore quelques pas pour relourner ä Dieu; il täche de 

se reconcilier avec lui; il a encore du respect pour les 

exercices de sa Religion, et voilä la difference que met 

le Sage entre le juste et l’impie: Septies enim cadet 

justus et resurget, impii autem corruent in malum. Le 

juste tombe sept fois et se releve autent de fois qu’il 

tombe et c’est en cela qu’il est juste, au lieu que l’impie 

tombe si rudement, qu’il ne s’en releve jamais.* 

2) Stapf citirt in feiner Moral (theol. mor. in comp. 

red. ed. 5tae t. 1, p. 253) unfere Stelle alfo: Septies in 

die cadit justus et resurget. Aug. Hölfcher fagt in feinem 

Religionshandbudhe 2. Abth. 1. Ausg. ©. 13: „Bon diefen 

läßlihen oder Ehwachheitsfünden redet der Heiland, wenn 

er die Eüinde mit einem Eplitter vergleicht, und der Pros 

phet im A. B., wenn er fagt, daß „ver Gerechte fiebenmal 

in einem Tage falle und wieder aufftehe, daß aber ber 

Gottlofe im Böfen verfinfe.” In einer Predigt von dem 

Alumnatsdireftor Pichler in Klagenfurt (Predigtmagazin 

von Heim B. 22, ©. 339 vom Jahr 1853) lefen wir: 

„Selbft der Gerechte fällt fiebenmal des Tags und fteht 

wieder auf.” Und eben daſ. B. 15, ©. 189 fagt Hoff, 

mann, Oberfaplan zu Branfenftein: „Siebenmal, ſpricht 

der Meifter (!), fällt ſelbſt der Gerechte des Tags." — 

Ja felbft in Dietenbergs deutſcher Fatholifcher Bibel (Wuͤrz— 

burg, gebrudt dei Joh. Mich. Kleyer — 1738) fteht ohne 

weitere Bemerfung: „dann ein Gerechter fällt im Tag 

fiebenmal und fteht wieder auf, aber die Gottlofen werben 

fallen in Unglüd.” Bellarmin (disp. de controv. t. 3 1.2 

p. 82) führt die Worte in die ebenfalld an ohne Bemer— 

fung, jedodh nur, wo er die bald näher zu bezeichnende 

Stele aus Kaffianus citirt. In dem Werkchen des 
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Jefuitengeneral® Aquaviva: Industriae wird c. 11 eitirt: 

Septies in die cadet justus, aber zur Seite ift auf S. Gregor. 

in 1. 1 regg. c. 15 verwiefen. 

Wir fragen nun, woher doch diefer Zufag „in die“ 

fomme, und wie er verftanden werde. Daß Thomas von 

Villanova in die leſe, ift ſchon oben bemerft, aber 

auch bei Gregor. M.1. 6 in 1 regg. c. 2 heißt ed: „De ju- 

storum casu scriptum est: seplies in die cadit justus et 

resurgit. Ja, Johannes Kaſſianus, Abt von Et. 

Viktor in Marfeille, der etwas nad 433 ſtarb, hat ſchon 

collat. 22 c. 13: septies in die c. j. et res. Ich habe 

mir bemerft, daß derfelbe an einer andern Stelle den Zus 

fag auslaffe, bin aber augenblidlih nit im Stande, die 

Sache nachzuſehen. Auffallend wäre dieß eben nit, da 

in alten gedrudten Eremplaren der Vulgata das in die 

fteht, aber mit einem + bezeichnet ift, mit der Randbemer— 

fung, daß die Worte bei Andern fehlten. Eo finde id es 

in einem alten Eremplare, das ich befige, in dem ich aber, 

weil viele Blätter fehlen, Feine Jahrszahl entdecken Fann. 

Auch Cornelius a Lapide bemerft, daß einige codices manu- 
scripti die beiden Worte enthielten. Der h. Bernarbus 

citirt die Stelle mehrmald mit dem Zufage, doch gibt er 

eine eigenthümliche Erflärung. T. III., p. 24 in 

Cantica serm. 17 fchreibt er: septies cadit justus et sep- 

ties resurgif, si tamen cadit in die, ut se cadere vi- 

deat el cecidisse sciat et resurgere cupiat et requirat 

manum adjuvanlis. Scheint er hier das in die nicht auf 

die Erfenntniß des fündigen Zuftandes bezogen zu haben? 

T. I, p. 167 serm. 2 in ps. 90 leſen wir: homines ali- 

quando cadere necesse est, dum in hoc seculo delinentur, 

sed alii colliduntur, alii non, quia Deus supponit manum 
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suam. Sed quomodo eos discernere poterimns, ut segrege- 

mus juxla Domini exemplum agnos ab hoedis, justos ab 

injustis? Nam et justus septies in die cadit. Verum 

hoc interest inter eorum casus, quod justus suscipitur a 

Domino ideoque resurgit fortior. Injustus autem cum 

ceciderit, non adjiciet ultra, ut resurgat. Wir fünnen 

hieraus nicht erfehen, welchen Sinn der h. Kirchenlehrer 

in den beiden Worten findet, nur das fehen wir, daß er 

fie ohne Zweifel ald zum h. Tert gehörig betrachtet. Ans 

derd wieder fcheint der gelehrte Cardinal Hugo diefelben 

aufzufaffen. Er jagt: seplies etc. i. e. in tempore prae- 

senti, quod septem diebus agitur. Eol das heißen: „in 

unferm ganzen Leben?“ Oder mag ift hier praesens 

tempus? Wir glauben, daß die oft genannten Worte 

ans dem Beftreben, eine abgegränzte Zeit zu wiffen, wos 

rauf fi das septies beziehe, hervorgegangen feien, und 

daß fie fi ein Lefer der Bulgata ſchon in den älteften 
Zeiten — vor Johannes Kaffianus — an den Rand ge 

fchrieben habe, woher fie durch Abjchreiber in den Tert 

famen. Merkwürdig verfährt Tirinus. Er hat: Septies, 

il est, saepius, in die cadet justus. Darnach follte man 

glauben, er betrachte nur die Worte sept. cadet justus als 

Tert und füge das Uebrige ald Erklärung hinzu. Er fährt 

dann fort: Quid ergo reprehendis in uno, quod scis 

commune esse omnibus? Et ut reprehendas, in aliquo 

justum deliquisse, imo et in mullis, scias primo, non 

persistere eum in malo, sed statim resipiscere, poenitere 

et resurgere. Ita s. Augustinus, s. Gregorius et Chryso- 

stomus, qui addit: peccatum, si quando ad animum justli 

diverlit, hospes est, non incola. Scias secundo, lapsus 

illos justi non esse letales, sed leves et veniales. Ita 
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Beda et ali. Die Erklärung ſtimmt faft mit der von 

Calmet. Welche Etelle des h. Auguftinus er aber meine, 

ift mir unbefannt, und ich möchte glauben, daß ein Irr— 

thum zu Grunde liege, denn serm. 58 de tempore wird 

man faum eine Anfpielung finden. Die aus Ehryfoftomus 

beigebradyte Erflärung würde fo ziemlich mit der des h. 

Hieronymus flimmen, doc weiß ic) fie nirgends zu finden, 

nur unter den unecten Werfen des Chryſ. (in ps. 4, 

t. 5, p. 745 ed Montf.) ift zu lefen: ärranıg rreoeizau 0 
dixauog xal waornoera. Beda bezieht in feinem Kom— 

mentar zu den Sprühm., welcher fälfchlich dem Hieronymus 

zugefchrieben wurde, die Stelle auf Sünde; doch find die 

beiden verdächtigen Worte dort nicht anzutreffen. Aber er 

liefet das Präfens: cadit, resurgit, welches wir aud) bei 

Andern finden, welde den Verd auf Sünde deuten. Mit 

Ausnahme des oben ſchon aufgeführten Petrus von Ale: 

randria, habe ich den Vers bei feinem der griechifchen 

Kirhenväter gefunden, und namentlich ſcheinen Baſilius, 

Gregor von Nazianz, Epiphanius, Joh. Damascenus ihn 

nicht zu gebrauchen. Doch findet fi fogar der verworfene 

Zufag bei dem Verfaſſer einer griechifchen Catena, wie ich 

bei Cornelius a Lapide leſe. Man darf aber vielleicht mit 

Grund annehmen, daß er aus dem Lateinifchen ſich dort 

eingedrängt habe, da wir ihn bei alten lateinifchen Echrift- 

ftellern, mie wir fahen, ziemlid oft antreffen, zu der An— 

nahme aber, er habe fih ſowohl in griehifche, als in latei- 

nifhe Manuſcripte der Bibel eingefchlichen, Fein Grund 

vorhanden if. Sicher ift, Daß man, da der Zufag 

im Hebräifhen und Griehifchen und in der von der Kirche 

nebilligten Bulgata fehlt, denfelben zum Beweife 

irgend einer Art niht anführen darf, und daß 
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es überhaupt abzurathen ift, jenen Tert zum Be: 

weife des Vorhandenſeins derläßliden Sünde 

zu gebrauden. Brentano»Derefer fagt zu Bers 16: 

„Diele verftehen diefe Worte nicht von Sündenfällen, fon: 

dern von Unglüdöfällen; es ift alfo (!) ein Mißbraud) 

dieſes Denfiprudes, wenn man ihn von Sünden, (befons 

derd von vorfäglichen) verfteht.“ 

Teipel. 



11. 

Recenſionen. 

1. 

Der Mebertritt Aönig Heinrichs des Wierten von Frank- 
reich zur römifch-katholifchen Fiirche und der Einfluß 

diefes Fürſten auf das Geſchick der franzöſiſchen Refor— 

mation von dem Zeitpunfte der Bartholomäusnacht an bis 

zum Grlaffe des Ediktes von Nanted. Cine reformationd- 

geihichtliche Studie von Ernfi Stähelin. Bafel, Verlag 

der Schweighaufer'fhen Sortimentöbuhhandlung. 1856. 

XXX. 795 ©. gr. 8. Br. 6 fl. 

Nicht mit Unrecht erflärt der Verfaſſer vorliegender 
umfangreiher Schrift den Kampf um das religiöfe Bes 

fenntniß der bourbonifhen Dynaftie, die mit Heinrich IV. 
ihren Anfang nahm, für den SKnotenpunft, von deſſen 

Entwidlung nad) diefer oder jener Seite hin die ganze 

Geftaltung der neueren Gefhichte abhing. „Man vergegens 

wärtige fi do, was das zu bebeuten hatte, daß das 

bourbonifhe Franfreih eine ftreng Fatholifhe Macht ges 

worden ift, obwohl es in feiner Politif nicht durchweg den 

Intereſſen des Katholicismug dienftbar blieb — man denke 
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fi) eine Ausbildung der europäifhen Verhältnifje in ven 

zwei legten Jahrhunderten unter der Mitwirfung eines 

entſchieden von Rom lodgerifjenen, wenn aud vielleicht 

nicht geradezu proteftantifh gewordenen Franfreihe: und 

man wird ſich der Erfenntnis nicht entziehen können, daß 

der Entſchluß Heinrichs IV., um den unfere Darftellung 
fihh bewegt, den maßgebenden Ausgangspunft für das 

bildet, was vom Beginne des 17. Jahrhundert an bie 

auf unfere Tage in Europa gejchehen, zu Stande ge- 

fommen, feftgeftellt worden iſt.“ (S. X) Das Werf 

beginnt mit einer ziemlich fataliftifh Flingenden, dag 

modern-calvinifche Bekenntniß des Verfaſſers nicht vers 

läugnenvden Geſchichtsbetrachtung, weldye dem letztern jedoch 

zugleih in dieſem heiklen Gegenftande eher zu einer un: 

parteilfchen, wenigftens einigermaßen vorurtheilsfreien Aufs 

faffung und Beurtheilung verhilft. „Zwar nicht anders 

al8 mit tiefem Schmerze vermögen unfere Blide dem über 

die Reformation ergangenen Geſchicke zu folgen; es mit 

anzufehen, wie nad kurzer Zeit eine Schranfe nad) der 

andern fih dem Vorbringen dieſer Schöpfung Gottes ers 

folgreich entgegenftellt und Niederlage auf Niederlage ihr 

den ſchon faft errungenen Sieg wieder entwindet. Aber 

dennod werden wir befennen müflen: Zu ihrem Heile ift 

es fo geſchehen. Denn verfelbe Gegner, der ihren Sieg 

verhinderte, hat auch ihre völlige Entartung unmöglid, 

gemacht; nicht nur ihrem Wortfchreiten auf dem von 

Gott ihr vorgezeihneten Wege, ‚fondern auch 

ihrem MWeitergehen auf den Bahnen fündlider Abs 

irrung, auf denen am Ende das eben gewonnene Gut 

wieder verborben und verloren worden wäre, haben fidh 

die hemmenden Echranfen entgegengefegt. Zwar nicht jo, 
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wie die römiſchen Wortführer die Sache darzuſtellen lieben, 

als ob naͤmlich die Kirche der Reformation der nöthigen 

Poſitivitaͤt für fich felber entbehrt und ihre beften Kräfte 

immer wieder aus der katholiſchen Kirche hätte ziehen 

müffen, um weiter beftehen zu fönnen ; in diefer Beziehung 

ift gerade das Umgefehrte richtig. (9) Nicht die evanges 

liſche Kirche lebt und befteht fort durch römiſche Kräfte, 

fondern im Gegentheite die römische Kirche durch die evan- 

gelifhen Elemente, die fie noch in ſich trägt und theilweife 

aus alten Zeiten her ererbt, theilweife aus der allgemeinen 

Zurüdbewegung zu dem reinen Evangelium hin überfommen 

hat, welde im 16. Jahrhundert ihren Anfang nahm. 

Aber in einer andern Beziehung ift allerdings die Fathos 

lifche Kirche der Arzt und Wächter der evangelifhen ges 

weſen, nämlich durch die Gefahr, mit der fie diefe fort» 

während bedrohte, durd die aggreffive Feindſeligkeit, mit 

der fie ihr unaufhörlich begegnet if. Oder fönnen wir e8 

und verhehlen, daß ohne diefen Gegenfaß , der die evans 

gelifche Kirche immer wieder zur Sammlung in fidh felbft, 

zur Geltendmahung ihrer großen Grundprincipien gegen 

über den Einzelnheiten der Lehrauffaffung und der Zerfplit- 

terung der Individualitäten, zu einem Wetteifer in ber 

chriſtlichen Thätigfeit drängte, der dann mehr als ein 

Mal zu einer fegensreihen Neubelebung für die ganze 

Gemeinfhaft geworben ift — fönnen wir ed uns verhehlen, 

frage ich, daß ohne diefen Gegenfag und die ftetd erneuerte 

Läuterung durd die von ihm ausgegangenen Verfolgungen 

die Kirche der Reformation vielleicht fchon in dem Jahrs 

hunderte ihrer Geburt die neu gewonnenen Echäge lebens 

digen hriftlihen Glaubens und Lebens wieder hätte hin; 

ſchwinden jehen in dem leidenfchaftlihen Gezänfe un unter- 
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geordnete Punkte dogmatifcher Erfenntniß in dem anti— 

öfumenifhen Sinne, in dem man befonders von Iutherifcher 

Seite her die große Spaltung nod in verfchiedene fleinere 

zu vervielfältigen und die trennenden Formeln zu verewis 

gen fuchte, in dem verfehlten Etreben der reformirten 

Gemeinfhaft, eine neue theofratifhe Gewalt über die 

Reihe diefer Erde aufjurichten, einem Streben, das fo 

mande Ffoftbare Kräfte dem religiöfen Dienfte entzogen 

und zu dem politifchen verwandt, das hie und da die Ge 

wifjen mit fi in Widerſpruch gebracht und dem heiligen 

Feuer jo manches unreine Element beigemifcht hat.” (S. 4 f., 

©. 10 f.) Nah dem gewaltfamen Tode Heinrichs IL, 
deſſen Regierung ffizzirt wird, war Heinrich IV. ver les 

gitime Erbe des franzöfifhen Throned. Gewöhnlid wird 

die Verfettung der Ereigniffe, welde dieſen Etand der 

Angelegenheiten herbeigeführt , als vie höchſte Gunft des 

Glüdes, welches Heinrich IV. ftets begleitet habe, dar; 

geftellt. Der Verfaſſer ermangelt nicht, auch die Kehrfeite, 

die ſchwachen Hülfsmittel des neuen Königs und feine 

Stellung beſonders zu den Fatholifhen Großen Frankreichs 

zu beleudten, welche alsbald mit der Forderung des Vers 

ſprechens, in den Schooß der Fatholifhen Kirche zurüdzus 

fehren, vor ihn traten und ihm bereitd am vierten Tage, 

nad) dem Tode Heinrichs II. eine feierlihe Erflärung ab» 

nöthigten, daß er fih in der fatholifhen Religion unters 

rihten lafjen wolle. Soweit das erfte Kapitel (bis ©. 47). 

In den beiden folgenden Kapiteln greift der Verfaſſer, 

nach einer, wie und fcheint, unzwedmäßigen Anlage feines 

MWerfes, weiter zurück, indem er zuerſt die Converſions— 

verjuhe mit Heinrich, welche im Jahre 1572 bis 1589 

gemadt wurden, weitläufig erzaͤhlt und dann eine Dars 

Theol. Quartalſchrift. 1857. IV. Heft. 40 
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ftellung Königs Anton von Navarra und defjen berühmter 

Gemahlin, Johanna von Albert, der Eltern Heinrichs, 

fowie der Perfönlichfeit des letzteren felbft giebt (S. 48 

bis 150), während er im dritten Kapitel die Geſchichte 

der Hugenotten von der Bartholomäusnacht bis zur Thron: 

befteigung Heinrichs IV., fowie des Legtern Proteftorat 

über jene behandelt (S. 151— 202). 

Wie fhon in der Vorrede furz gefchehen (S. XIV.), 

weist der Verf. beim Beginn dieſes (pritten) Kapitels 

mit beredten Worten auf die falfhe Etellung hin, weldye 

ber Proteftantismus in Franfreih zu den ftaatlihen Ver— 

hältniffen einnahm und welde fchon von Anfang an den 

Keim feines politiſchen Werfalles in fih trug Kaum 

habe irgend ein anderer Theil der Geſchichte einen tragi- 

ſcheren Gharafter an ſich getragen, ald ver der franzöſiſchen 

Reformation. Nicht nur etwa deßhalb, weil ihr Leben 

gleich von ihrem erften Tage an ein fortwährender Kampf 

gewefen fei, in welchem fie — in echt tragijcher Weife 

— obgleidy innerlid überlegen, Außerlih unterlegen fei 

und doch wieder gerade im Unterliegen fih als Eie- 

gerin erwiefen habe; fondern noch bei weitem mehr aus 

dem Grunde, weil fie in und an fich felber unaufhörlich 

jenen eigentlich tragifchen Gonflict zu erfahren gehabt habe, 

da die verfchiedenen Pflichten und Neigungen unter fi 

in Kampf geriethen, die göttlihen und vie menſchlichen 

Ordnungen fi zu widerfprechen fchienen, das äußere Thun 

in Bahnen hineingeriffen wurde, die der innern Beftimmung 
und Ueberzeugung entgegen feien. Denn ed werde Niemand 
daran zweifeln können: bie enge Verbindung mit den po- 

litifhen Parteien und ihren Abfichten, welche die franzö— 

ſiſche Reformation glei) bei ihrem erften allgemeineren 
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Auftreten eingegangen, die Kriege, durch die fie ihre Sache, 

wenn auch nicht auszubreiten, fo doch aufrecht zu erhalten 

gejucht, die feindjelige Stellung, die fie in faft ununters 

brochener Folge der obrigfeitlichen Gewalt gegenüber eins 

genommen, das Alles habe fid übel genug mit den rein 

religiöfen Interefjen vertragen , die ihr das Leben gegeben 

und aud fortwährend ihre Seele und eigentlihe Lebens; 

fraft ausgemadt hätten. Ja bis zum offenbaren Wider; 

ſpruch zwifchen ihrem äußern und innern Weſen habe fi 
oft dieſes Mißverhältniß geftaltet, das wie ein unentrinnbaresd 

Verhängniß ihre Geſchichte begleite und beftimme Die 

gleihen Männer, welche nidt nur mit Worten, fondern 

aus wirfliher Ueberzeugung und innerftem Herzen Alles 

was das Schickſal feiner Kirche betrifft, unbedingt der 

Leitung Gottes anheimgeftellt hätten wifjen wollen, hätten 

nichtödeftoweniger alle Mittel weltliher Klugheit und Ruͤh— 

tigfeit aufgeboten, um ihrer Angelegenheit damit zu dienen, 
und während fie nicht anders als mit den ehrfurdhtövollen Auss 

brüden der Schrift von dem obrigfeitlihen Amte geſprochen, 

feinen Augenblid gezögert hätten, die unbedingte Unter 

werfung anzuerfennen, die man ihm fchulvdet, hätten fie 

ein Mal über das andere feinen Trägern die Gewalt 

der Waffen entgegengefegt und ter beftehenten ſtaatlichen 

Ordnung eine neue felbjtgefcbaffene gegemübergeftellt, vie 

fi) unmöglid auf die Dauer mit ihr habe vertragen 

fönnen. (S. 151 f.) Im Folgenden wird fodann aus— 

geführt, wie man defjenungeadhtet die Träger der frans 

zöſiſchen Reformation deßhalb nicht der bewußten Vers 

läugnung ihrer Principien oder gar jenes Epieles mit der 

Religion, das ſich ihrer nur als Dedmantel für irdiſche 

Zwede beviene, befchuldigen dürfe. Im Gegentheil liege 

40 * 
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das Tragifche gerade darin, daß jene Männer durch vie 

Macht ver Umftände in eine fo unheilvolle Stellung, der 

Bermifhung des Politifhen mit dem Neligiöfen, bineins 

gezogen und darin feftgehalten worden feien. 

Das vierte Kapitel enthält den Kern des ganzen 

Werkes: eine Darftellung der Zeit von der Thronbefteigung 

Heinrihe IV. bis zu feinem Uebertritte zur Fatholifchen 

Kirhe (S. 203-614). Wir fehen hier den König mitten 

in dem Getriebe der einander gegenüberftehenden kirchlichen 

und politifhen Parteien, im Berhältniffe zu feinen bie- 

herigen Verbündeten, den Hugenotten, zu dem römifchen 

Stuhle, zu den proteftantifhen Alliirten des Auslandeg, 

zu den Fatholifchen Fractionen des franzöfifhen Reiches 
und beſonders au dem fogenannten tiers parti. Als bes 

fonders interefjant heben wir hervor die Schilderung der 

vermittelnden religiöfen Richtungen, welche ſich damals in 

Frankreich geltend madten. Es gab damals auf Fatho- 

lifcher wie auf reformirter Seite eine ziemlich große Anzahl 

folder mit den Zuftänden ihrer eigenen Partei Unzufriede- 

ner, weldye befonders auch auf literarifchem Wege durch Her- 

ausgabe einer ganzen Maſſe von theologischen und kirchlich— 

politifchen Schriften, eine Vereinigung zwifchen den Katho— 

lifen und Reformirten Frankreichs herzuftellen fuchten, in 

der Weife, daß die gallicanifche Kirche ein von dem Papſte 

unabhängiges Patriarhat mit Beibehaltung der nad der 
Anfiht diefer Männer geeinigten Dogmen und der ver: 

einfachten Liturgie und Disciplin bilden follte (S. 327 

bis 369). Der Verfaſſer, welcher überhaupt der vermit- 

telnden Geiftedrichtung der reformirten Theologen Hagen: 

bad und Hundeshagen anzugehören fcheint, unterwirft die 
Frage nad) der damaligen Möglichkeit einer felbfiftändigen 
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gallicanifhen Kirche einer weitläufigen Erörterung. Hören 

wir einige feiner vießfälligen Aeußerungen. Allerdings 

müffe er der unter den Fatholifhen und proteftantifchen 

Geſchichtsſchreibern gang und gäben Anfiht, daß es für 
Heinrich IV. eine fittliche Unmöglichfeit gewefen fei, als 
Anhänger der Confessio Gallicana und ald Parteihaupt ver 

Hugenotten über die Mehrzahl des Fatholifchen Frankreichs 
als König das Ecepter zu führen, beiftimmen ; nichtsdeſto— 

weniger müfje er geltend madhen, daß dem König noch 

ein anderer Ausweg ald der Rüdtritt zur römifchen Kirche 

offen geftanden hätte. „Gleichſam mit ausgeftredtem Finger 

wiefen jene vermittelnden Richtungen darauf hin, indem 

fie ihn zugleich auf das Ungefcheutefte beim Namen nennen 

— und nod lauter und eindringlicher zeigen ihn die ganze 

Geſchichte, der Charafter, die Eigenthümlichkeiten, die Nei— 

gungen der Kirche und des Volfes, um das es fich handelt. 
Es beftand einfah in der Trennung der gallis 

canifh-fatholifhen Kirche von dem römi— 

ſchen Stuhle, die zugleich die Verſöhnung 

des religiöſen Zwieſpaltes, der ſeit 30 

Jahren die Nation zerriß, in ſich geſchloſ— 

ſen hätte. Mag die Reformation immerhin an den meiſten 

Orten mit vollem Rechte das zerriſſen haben, was man 

die „„hiſtoriſche Continuitaͤt““ zu nennen pflegt: eine 
unerläßliche Gonfequenz ihres Wefens war diefe Wirkung 

nit; und fie felber hat uns ja mit zu der Erfenntniß 

verholfen, daß die eine Wahrheit in fehr verfchiedenen 

Formen Geftalt gewinnen könne und durch fehr mannig- 

faltig geartete Wermittlungen hindurch ihre Wirffamfeit 
übe. Auch in Branfreic hatte fi die Reformation zuerft 

in der Erſcheinung einer völligen , felbitftändigen Erneue— 
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rung der religiöfen Erfenntniffe und Ordnungen verfudht, 

vie ohne Meitered auf die älteften normgebenven Quellen 

des hriftlichen Lebens zurückgieng und nad diefen nun 

and) die Gegenwart umzubilden trachtete. Aber fie hatte 

unter dieſer Geftalt im Ganzen und Großen bier feinen 

Erfolg gehabt, und zwar gang hauptjählih aus dem 

Grunde, weil fie fo mit der geſchichtlich herangebilveten 

Einheit des nationalen Lebens — an der den Franzofen 

fhon damals ebenfoviel lag, wie heutigen Tages — und 

mit den Ordnungen der Kirche und des Staates, auf 

denen die eigenthümlihe Stellung und Madt des Reiches 

beruhte, in Widerfprud geriet. Eo wenig ed mit der 

Vorftelung zufammenftimmt, die man fi gewöhnlid von 

dem franzöfifhen National-Charafter macht, jo wahr ift 

ed doch, daß in Franfreih die Reformation, wenn fie 

einen durddringenden Erfolg haben follte, von oben 

herab, wo nicht ausgehen, fo doch in wirflihen Vollzug 

gejegt werden mußte — von dem Throne ber, in dem 

ſich alle Elemente des nationalen Beftehend und Lebeng, 

ald in ihrer Epige, zufammenfanden, und der eine Büͤrg— 

Ihaft dafür gegeben hätte, daß die Neuerung nidht eine 

Etörung des bisherigen Zuftandes, fondern vielmehr eine 

Förderung deſſelben, und ein einfaches Vorwärtsichreiten 

auf dem Wege fein werde, auf dem ſich die Nation ſchon 

von ſelbſt befand.” (S. 381 f.) „Auch hätte ſich dieſes 

Ziel leicht erreihen laffen. Wenn das Bedürfniß ber 

Reinigung und Erneuerung fih nur aud den leitenden 

Bewalten in Kirche und Etaat fühlbar madte und ber 
neuere befjere Geift nad und nach die alten Formen durch— 

drang und erfüllte, fo fonnten ſich diefe ohne große Er- 

Thütterung,, wie eine reife Frucht von dem Zweige, von 
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der Gewalt ablöfen, vie fonft aller Orten die Arbeit der 

Perbefjerung fo unendlich erfchwerte; und damit eine 

Kirche der Reformation zu Stande fomme, in welder das 

Bisherige und das Neue fi die Hände reichten, und in 

der das franzöfifche Wolf nad wie vor feine gallicaniſch— 

fatholifche Kirche erfannte: nur mit dem Unterſchiede, daß 

fie jett wirflih an dem Ziel angelangt war, dem fie ſchon 

feit längerer Zeit ihrem ganzen Wefen uach zuſtrebte.“ 

(S. 382 f.) „Und melde glänzende Zufunft hätte fi 

dann der frangöfifchen Nation eröffnet! Eine gallicanifche 

Kirche, wie (jenfeits des Canals) eine anglicanifche; eine 

völlig felbftftändige und doch dur den reformatorifchen 

Charakter des Volkes vor dem Mipbraude der Gewalt 

immer von Neuem zurüdgehaltene Monardie (als ob 

nit aud in England der Mißbraud der füniglichen Ges 

walt zwei Revolutionen, darunter eine höchſt blutige, der 

erften frangöfifchen in vielfacher Beziehung ähnliche, herz 

vorgerufen hätte!); eine Einheit der Nation, die zugleich 

in der gemeinfamen Autorität und in der gemeinfamen 

Freiheit begründet ift: Das mar die Ausfiht, vie jept 

dur merfwürdig günftige Fügung der Umftände fi nod) 

einmal vor Frankreich aufthat.” (S. 384) Wenn aud 

die Reformirten bei dieſer Vereinigung hinſichtlich ihrer 

fpecifiihen Dogmen hätten nachgeben müfjen, fo hätten 

fie nad) der Anficht des Verfaſſers dem Siege der Wahr— 

heit doc) getroft entgegenfehen fonnen. Wo einmal in 

einer Kirche die verwirrende, aufhaltende, widerfprechende 

Menfchen:Antorität aus dem Wege geräumt und dadurch 

der heiligen Schrift mit ihrer Wahrheit von oben her 

wieder die Freiheit der Bewegung und ter Wirkfaufeit 

zurüdgegeben fei: wie follte da dieſes zweifchneidige Schwert 
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nicht jede Entwidlung und Zugabe, die von wo anders 

herftamme, nad) und nad zu entfernen vermögen und ver 

Sauerteig den ganzen Teig mit feinem Wefen durch— 

dringen? Ueberbieß fei es ja wirflih wahr, daß nur ber 

Papis mus einen diametralen Gegenfag zu dem evan— 

gelifchen Chriſtenthum bilde, nicht aber der Katholicismus, 

von dem im Oegentheile viele Brüden der Gemeinfhaft 

zu diefem hinüberführen. (S. 389 f.) 

Daß die proteftantifhen Fürften Deutſchlands mit 

dem größten Vergnügen von dem Plane, ein unabhängiges 

franzöfifches Patriarhat zu gründen, reden hörten, wie 

©. 397 berichtet wird, ift begreiflih; denn das ſchisma— 

tifche Franfreid wäre wahrfcheinlid mitten in den Prote- 

ftantismus hineingetrieben worden und hätte jedenfalls 

naturgemäß eine anti-fatholifhe Politik einſchlagen müffen. 

Der PBerfaffer ift auf Heinrich IV. fehr ungehalten, 

daß er feine, wie er meint, durch die Vorfehung ihm vors 

gelegte Aufgabe nicht gelöst habe. Niemand anders als 

er fei ed gewefen, an dem ver Plan gefceitert habe. 

Eo erhalten wir denn aud eine Echilderung der Perföns 

lichfeit des Königs, welche namentlich im Unterſchiede von 

jener, weldye der freilich über dem Politiſchen das Eittliche 

und Charaftervolle gerne hintanfegende Ranke in feinem 

neueften Werfe über die franzöfifche Geſchichte giebt, nicht 

ungünftiger fein fönnte. Allerdings fei Heinrih von 

Natur aus mit glänzenden Eigenfhaften begabt geweſen, 

aber auch nicht ohne angeborene Fehler. Und gerade das 

fei das Schlimme, daß, ald er einmal angefangen, den 

das ganze Leben tragenden religiöfen Halt und die fittlicye 

Zudt daran zu geben, dieſe Fehler mit unanfhaltfamer 

Gewalt emporgewachſen feien und als ein verderbliches, 
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Mark und Kraft verzehrentes Unfraut feine beſſern Eigen- 

ſchaften überwuchert hätten. „Es macht einen traurigen 

Eindruf, zu bemerfen, wie fchnell und entfchieden dieſes 

Werk der Zerftörung vor fi) gieng; in wie beveutendem 

Maße ed nur in der furzen Zeit vorangefchritten ift, bie 

zwifchen feiner Thronbefteigung und dem Zeitpunfte lag, 

in dem die definitive Entſcheidung — nad rechts oder 

nad links? — nun unwiderruflid von ihm gefordert wurde. 

Wir haben fchon früher davon geredet, welder Art die 

fündlihen Elemente waren, die ihn am meiften in Gefahr 

braten und die ftärffte Herrfchaft über ihn ausübten: 

eine außerorbentlih ftarf angeregte Sinnlichfeit, eine 

Leichtfertigfeit der Geſinnung, die fih nur ſchwer mit den 
ernfteren Dingen befreundete und nirgende eine rechte 

Treue auffommen läßt, enplih ein Zug ded Egoismus 

und des Etrebend nad) eigenem Wohlfein, der nidt nur 

das Intereffe der Andern, fondern aud die eigene Ehre 

und innere Wahrhaftigfeit zu vergefjen in Gefahr ftand, 

wenn fi durd ihre Verläugnung wieder ein Schritt vors 

wärts thun ließ zu dem erwünfchten Ziele hin. Und nun 

blieb es unglücklicher Weife nicht dabei, daß diefe ſchlimmen 

natürlihen Anlagen ſich einfady regten und gleichſam ale 

unwillfürliche, ihrer felbft unbewußte Triebe geltend machten, 

fondern fie wurden durch die unermüdliche Gonfequenz 

der freigelaffenen Eünde nah und nah Gefinnung 

und Grundfag, ja ein Syftem des Verhaltens und 

Lebens, nach dem ed mit bewußter Abfichtlichfeit fich rich— 

tete. Wenn man die Weife feines Handelns und feines 
Verfehres mit den Menfchen ungefähr von feiner Thron, 

befteigung an genau beobachtet, ſo wird man faum mehr 

in Zweifel darüber fein fönnen, daß er es fich recht eis 
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gentlih zur Marime gemacht hatte, fih an Nichts 

hinzugeben, ſondern Alles nur zu benügen und durch Alles 

etwas zu erreichen.“ (399.) 

Co fam es denn, daß Heinrid) IV., ungeachtet der Abs 

mahnungen feiner alten Freunde, befonderd des Dupleſſis— 

Mornay, deſſen Charakter der Werfaffer im Gegenſatz 

zu Marimilian Rosni, dem fpätern Günftlinge des Könige 

und Herzog von Eully, die größten Lobſprüche ertheilt 

(S. 440 ff), nachdem er, um den äußern Edein zu 

wahren, in der Fatholifhen Religion Unterriht genommen 

(594—603), den fhon geraume Zeit vorher befchleffenen 

Schritt that, dem Balvinismus abjhwur und in die fas 

tholiſche Kirhe (wie ſchon früher unmittelbar nad) der 

Bartholomäusnacht) wieder zurüdtrat. Ueber die Folgen 

diefes Echritted für die Reformirten und die nunmehrige 

Etellung Heinrichs IV. zu denfelben verbreitet ſich das 
fünfte Kapitel (S. 617— 761), welches mit einer Dars 

legung der Urtheile der Hugenotten, der proteftantifchen 

Fürften Deutſchlands und der Königin Elifabeth über 

diefe Converfton beginnt. Heinrich IV. wurde nad) feinem 

llebertritte feinen früheren Glaubensgenoſſen, über die er 

das Proteftorat geführt, nicht bloß bald entfremdet, fon: 

dern fie wurden ihm auch wegen ihres rauhen Weſens 

und ihrer unaufhörlihen Forderungen läftig und wider: 

wärtig, bis ihn zulegt eine völlige Antipathie gegen alles 

Hugenottenthum erfaßte. Noch einmal regten fih unter 

einer Anzahl Katholifen und Reformirten Reunionsbeftre- 

bungen (©. 709 fi.) In den reformirten Kreifen, weldye 
mit dem Hofe in die meifte Berührung famen, trat eine 
anffallende Erfchlaffung des confeffionellen Bewußtfeins 

ein, welche ſich immer weiter verbreitete. Unter den re: 
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formirten Literaten, welde irenifchen Planen huldigten, ift 

befonders der berühmte Caſaubonus zu nennen. (©. 718 ff.) 

Freilich hatten diefe Beftrebungen feinen Erfolg; im Ge 

gentheil fteigerte fi die Epannung zwifchen dem Könige 
und der eigentlihen Mafje der Hugenotten, als der plöß- 
liche Ueberfall der wichtigen Grenzfeftung Amiens durch 

die Epanier den König beftimmte, durch Bewilligung der 

Forderungen der Hugenotten die wegen ter Gefahr nad) 
außen fo nothwendige Ruhe und Cinigfeit im Innern 
herzuſtellen. So fam das Evict von Nantes zu Stande, 

deſſen inregiftrirung Heinrich IV. ungeadhtet des Wis 
derftanded der Parlamente und des Klerus durch— 

jegte. Dem Berfafjfer erfcheint vdiefer von Heinrid IV. 

den Hugenotten aus wohlwollender Abfiht, und um mit 

ihnen einmal abzufommen , ertheilter Briedensvertrag für 

deren Sache als nachtheilig. Durch denfelben follte die 

anormale, unheilvele Etelung der Hugenotten freilich 

nad) ihrem eigenen erlangen verewigt werten. „Die 

Reformirten wurden nun recht eigentlih von Etaatd und 

Obrigfeitd wegen ald ein Etaat im Etaate conftituirt, 

auf die Geſchäfte der Politif, des Krieges, der Adminis 

ftration in allen ihren Zweigen angewiefen. Cie hatten 

Truppen zu unterhalten, Beftungen zu bewachen, Gerichte 

zu beftellen, Unterhandlungen zu pflegen, die Ausführung 
eines verwidelten Vertrags zu überwadhen; und fo enge 

wurden alle dieſe Thätigfeiten mit ihren geiftlihen Intes 

treffen verfnüpft, daß der ganze Beftand der Gemeinschaft 

von nun an an der Behauptung der zugewiefenen politis 

Shen Stellung hieng. So war es unvermeidlih, daß 

die Aufmerffamfeit der Gemeinden von dem innern, geis 

ftigen Aufbau zum großen Theile abgezogen wurde und 
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der Verftärfung oder Aufrehthaltung der äußern Schutz— 

wehren fi) zuwendete, daß das Mittel zum Zwede zu 

werden drohte, die Nebenfahe zur Hauptangelegenheit.“ 

(S. 759 f.) 

Das Edikt von Nantes fei fomit ganz dazu ange— 

than gewesen, den franzöfifhen Proteftantismus um feinen 

eigentlihen Herzſchlag zu bringen, fein inneres wahres 

Leben zu erbrüden unter der Laft der frembartigen äußern 

Aufgabe, und eben dadurch den Feinden gebunden in bie 

Hände zu liefern, daß es ihn bis an die Zähne bewaffnet 

hatte, um ihnen widerftehen zu fönnen. Die größte 

Wohlthat, die dem evangelifhen Befenntniffe in Frank— 

reih widerfahren, fei daher nicht der Erlaß des Evicts, 

fontern deſſen Aufhebung (durch Ludwig XIV.) gewefen ; 

denn nun feien die irdifchen Intereffen bei Seite, die 

rein geiftigen in den Vordergrund getreten und durch eine 

blutige Sühnung der niederbrüdende Fluch von ihm wieder 

hinweggenommen worden. 

Hier ſchließt das Bud. Wir haben im Allgemeinen 

deffen Inhalt mitgetheilt. Der Standpunft des Verfaffers 

ift aus den beigebrachten, zum Theil wörtlihen Auszügen 

zu erfennen. Ueber Einzelnes mit ihm zu rechten, ift hier 

nit der Ort. Wer für diefen wichtigen Abfchnitt nicht 

bloß der franzöfifchen Geſchichte ſich intereffirt, wird aus 

dem Buche viele Belehrung fchöpfen, wenn er zu ber 

Leftüre defjelben die nöthigen Worfenntniffe und ein ges 

fundes Urtheil mitbringt. 

Dr. Briſchar. 
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2. 

Kaiſer Otto IV. und Aönig Friedrich II. (1208—1212). 

Aus dem Nadlaffe von Dr. Otto Abel, weiland Privat- 

docent der Geihichte in Bonn. ine Fortſetzung von 

„König Philipp der Hohenftaufe* von demfelben Der: 

faffer. Berlin 1856. Verlag von W. Herg. VIIL 144 ©. 

Gr. 8%. Pr. 1 fl. 27 kr. 

Der Berfaffer vorliegender Schrift, der Eohn eines 
proteftantifchen Pfarrers zu Klofter Reichenbach auf dem 

württembergifhen Schwarzwald, , ift mitten in feiner, der 

hiſtoriſchen Wiffenfhaft gewidmeten Thätigfeit im October 

1854 von dem Tode ereilt worden. Zur Hauptaufgabe 

feines Lebens hatte er ſich gemacht, eine Gefchichte Fried» 

richs I. auszuarbeiten. Als Einleitung zu derfelben follte 

die im J. 1852 erfchienene Schrift: „König Philipp 
von Schwaben“ dienen, welde von und feiner Zeit in 

diefer Zeitjchrift befprodhen worden if. Ein Theil diefes 

beabjichtigten Hauptwerfed nun, weldes fi unmittelbar 

an bie Geſchichte Philipps anſchließt, hat fi in dem Nach— 
laffe des Verftorbenen vorgefunden. Mit der Heransgabe 

vefjelben wurde H. Wegele von der Familie des Ber: 

ftorbenen betraut, und er legt nun biefelbe unverändert, 

ohne alle und jede Zuthat, dem Publicum vor. Der 

Herausgeber zollt in dem Vorworte dem Borftorbenen 

großes Lob: er dürfe es ohne Uebertreibung behaupten, 

feit Pappenfordts allzu frühem Tode habe die Mufe ver 

Geſchichte keinen fo ſchweren Berluft an einer frifh auf: 

firebenden Kraft, wie in diefem Kalle erlitten. 

Auch wir geftehen demfelhen gründlihe Forſchung, 
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tuͤchtige Beherrſchung des Stoffes und lebendige, anziehende 

Darſtellung zu; können uns aber nicht verhehlen, daß ſeine 

einſeitig gibelliniſche Auffaſſung der Verhältniſſe und Pers 

ſonen, welche ſich in deſſen erſter Schrift bereits entſchieden 

kund gibt, ſeither zu einer geradezu feindſeligen Geſinnung 
gegen Kirche und Papſtthum fortgeſchritten iſt. Zeuge hie— 

von iſt beſonders feine Schrift: „Die Legende vom heil. 

Johann von Nepomuf.” Eine geſchichtliche Abhand- 

lung aus defjen Nachlaß, welde an Gehäffigfeit gegen 

das Katholifhe Ihreögleihen ſucht. Auch aus vorliegen: 

dem Abjchnitte der Geſchichte Friedrichs I. ift abzunehmen, 

was für ein Geiftesproduct von ihm zu erwarten gewejen 

wäre, wäre ihm deſſen Nollendung vergönnt worden. Ders 

jelbe beginnt mit einer Darftellung der Berhältniffe in 

Deutfchland nah Philipps gewaltfamenm Tode. Dtto IV. 

wurde nun urplöglich durch legtered Ereigniß aus tiefiter 

Erniedrigung, nachdem ihn bereits feine treueften Anhänger, 
darunter Erzbifhof Adolph von Köln, welcher feine Erhe— 

bung hauptſächlich betrieben hatte, und fein eigener Bruder 

Pfalzgraf Heinrich, verlaffen, emporgehoben, fo daß fih auf 

einmal die einander fo feindfelig gegemübergeftandenen 

Pateien um ihn fammelten. — Ueber den unmittelbar 

nach feiner Kaiferfrönung eingetretenen Bruch Otto's IV. 

mit dem Papſte urtheilt der Verf. (S. 57 ff.) alfo: vie 

Befipnahme des Kirchenſtaats und der Mathilvifchen Lande, 

die Eröffnung der Keindfeligfeiten gegen König Friedrich 

von Eicilien, Otto's ganzes Thun feit feiner Krönung, 

fei, das lafje fich nicht verhehlen, ein fortlaufender Meineid 

gewejen. Und dod werde man mit diefem Verdammungs— 

ſpruche fein Urtheil über des Kaifers Thun noch nicht ab» 

ſchließen dürfen, fondern zugeftehen müfjen, daß neben dem 
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Moraliften auch der Hiftorifer eine Stimme habe, der die 

Sache nicht als eine rein perfönliche vom abftracten Stand» 

punct des Eittengefeges auffafje, fondern aus der Fülle der 

gegebenen Berhältniffe ihre Erklärung ſuche, vielleicht ihre 

Entſchuldigung finde. Die wahre Schuld Otto's liege nicht 

fowohl in dem Brud, als in ver Leiftung feines Schwurs; 

fie fei entfprungen dem erften großen Fehltritt feines poli— 

tiſchen Lebens, ald er fi dazu hergegeben, den ®egenfönig 

zu fpielen. Was ihm damals ald einem unerfahrenen 

Neuling noch hingehen mochte, das habe ſich zu ſchwerer 

Berfündigung an feinem föniglihen Berufe gefteigert, ale 

er nah Philipps Tode, wo er frei und feſt dageftanden 

im Reich, die Krüden nicht weit von ſich geworfen, die ihn 

bis dahin hatten ftügen und tragen müſſen, ald er nicht 

den Muth gehabt, das Mißtrauen und die Feindfchaft des 

Papſtes no vor der Erlangung der Kaiferfrone zu weden. 

Auch wir ſtimmen mit dem Verf. überein, wenn er weiter 

hin bemerkt, der Schlüffel für Ottos ganzes Thun liege 

darin, daß er nicht eine befiegte Partei aufgenommen, fon; 

dern einer fiegreihen, (der gibellinifchen) fih angefchloffen 

und deren politifche Grundfäge und Abfichten fid) angeeignet 

habe. Aber mit Recht fann man fagen : hätte nicht Otto IV. 

dem Drängen der gibellinifhen Staatdmänner in feinem 

Rathe gerade dadurd Einhalt thun und eine auf der Einig— 

feit mit dem päpftlihen Etuhle hinziehende Politik fefthalten 

fönnen, daß er fie darauf hinwies, es fei ihm durch wieders 

holte feierliche Eide verwehrt, auf der von den Hohenftaufen 

betretenen Bahn weiter zu wandeln? — ©. 61 ff. wird 

die Lage Unteritaliend feit Heinrichs VI. Tode far und 

anſchaulich gefchildert, ſowie aud die Jugendzeit Friedrich, 

welde er mitten im gräulidften Parteifampfe zubradhte, 



620 Abel, Kaifer Dtto IV. und König Friedrich IL. 

„Da lernte Friedrich ſchon in jungen Jahren, daß er auf fi 

felbft geftelft fei, Niemanden trauen könne. In einem Alter, 

wo der Menſch fonft noch in zufrievener Unbefangenheit 

und Abhängigfeit dahin lebt, hatte er bereitd Selbftändig- 

feit im Denfen und Handeln, beredhnende Klugheit und 

eine feltene Menfchenfenntniß ſich angeeignet. Freilich 

fonnten aud die Schattenfeiten nicht ausbleiben: viefe 

Menfhenfenntniß wurde oft zur Menfchenveradhtung, die 

Selbftändigkeit zur Selbſtſucht und Geringſchätzung deifen, 
was für Andere ein geheiligted Anfehen hatte, zu der ein- 

fahen Klugheit gefellte ſich Liftigfeit und die Kunft der 

Verftellung; über das ganze Wefen des jungen Fürften, 

dem nie ein warmes, theilnehmendes Herz entgegengeichlagen 

hatte, verbreitete ſich ſchon frühe eine eifige Kälte, die nie 

mehr von ihm gewichen und nur in einzelnen Fällen durch 

heftige, aus den Tiefen der Seele fonımende Gefühldergüffe 

vorübergehend gebrochen worden iſt.“ (S. 87 f) Es 
folgt fodann eine Schilderung des Verhältniffes des jungen 

Königs zu Deutfhland, dem Papſt und Philipp Auguft 

von Franfreih, mit welden furz vor Friedrichs feierlicher 

Wahl zu Branffurt und Krönung zu Mainz ein wichtiges 

Buͤndniß zu Stande fam. So weit reicht vorliegende Schrift. 

Dr. Briſchar. 
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3. 

Durls Tlergiapys Aoyog negi rg TE Ayla nveuuarog 
uvoraywyiag. Photii Constantinopolitani liber de Spi- 

ritus sancti mystagogia, quem nolis variis illustratum ac 

theologicae crisi subjectum nunc primum edidit J. Hergen- 
röther, S. Theol. Doctor ejusdemque in Wirceburgensi lit. 

Universitate Professor P. O0. Ratisbonae, MDCCCLVN. 

Sumptus fecit G. J. Manz. XXXVI et 337 pp. Oct. maj. 

Dr. 4 fl. 48 fr. 

Seder Gedanke an die unfelige Trennung der griechi— 

jhen von der lateinifhen Kirche ruft und den Namen 

Photius ind Gedächtniß, denn er war ed ja, der den bisher 

nur nebelartig da und dort umberziehenden Irrtum wegen 

des hl. Geiftes zu einer ſchweren dicken Wolfe verfeftigte, 

die feitvem ven Himmel der griechiſchen Kirche verfinftert. 

Acht Jahrhunderte lang. waren hauptſächlich die griechiſchen 

Stämme die Träger des hriftlihen Lebens und der chriſt— 

lichen Wiſſenſchaft; die erhabenften theologischen Probleme, 

die größten dogmatifchen Fragen wurden unter ihnen ange 

regt und durch fie gelöst, und «8 glänzte unter ihnen 
weitaus die Mehrzahl ver frömmften und geiftreichften 

Väter. Aber feit Photius muß die griehifche Kirche mit 

dem Pjalmiften (43, 20) audrufen: cooperuit nos umbra 

morlis. Die einft jo herrlihe Blüthe ift verfchwunven, 

das Leben erſtarrt, der Born der Wiſſenſchaft verfiegt. 

Gerade jegt find ed taufend Jahre, dag Photius, auf dem 

die erfte und größte Schuld von alle dem laftet, den erzbis 

Ihöflihen Etuhl von onftantinopel beftieg; groß an Geift 

und Gelehrfamfeit, aber noch größer an Berfehrtheit des 

Willend. Zeuge des Einen wie des Andern find feine 
Theol. Ouartaligrift. 1857. IV. Heft. 41 
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zahlreichen, großentheild noch vorhandenen Echriften, von 

denen manche gerade die Verfeftigung der Irrlehre in Be: 

treff des hl. Geifted zu ihrem Gegenftande haben; denn fo 

lange er lebte, wurde er nicht müde, fein vermeintliches 

Dogma immer aufs Neue, wenn aud mit denfelben So— 
phismen, jo doch in neuen Worten und Wendungen zu 

vertheidigen und das Filioque der Lateiner zu befämpfen. 

Die wichtigfte unter allen Schriften, worin er dieß gethan, 

ift die vorliegende, und gerade fie hatte das Schickſal, bie, 

ber faft unbekannt in Bibliothefen verborgen zu liegen. 

Der Erfte, der dieſer Echrift des Photius erwähnte und 

daraus Manches in feine eigenen Bücher aufnahm, war 

der gelehrte Grieche Leo Allatius; neuerdings aber fand 

fie Angelo Mai in mehreren Handfchriften ver vatifas 

nifhen Bibliothef, und gab davon ziemlih ausführliche 

Beihreibung, fam aber doch nicht dazu, aud) den Tert und 

mitzutheilen, und Dezennien verdingen wieder, bie fid 

Prof. Hergenröther in Würzburg das Verdienſt erwarb, 

im Borliegenden uns vie erfte Ausgabe einer für bie 

Dogmatik und Kirhengefhichte fo wichtigen Schrift darzus 

bieten. 

Er benügte zu diefer editio princeps drei Codices: 

einen Mündyner aus dem 15. oder 16. Jahundert, ver 

jedoch nicht das Ganze enthielt, und zwei Vatifanifhe aus 

dem 13. Jahrhundert. Den Mündyner copirte er felbft, 

wie er verfihert, aufs Gewifjenhaftefte, die beiden andern 

aber conferirten für ihn einige gelehrte zu Rom wohnente 

Freunde. Die beiden vatifanifhen Handfriften geben dag 

Werk vollftändig, und ftimmen unter ſich fehr genan über; 

ein, während die jüngere Münchner mande Abweihungen 

barbietet. Hergenröther folgte hauptſächlich dem einen vati- 
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fanifhen, Nr. 1923. Eines noch älteren Coter, ber ſich 

ebenfall8 in der Vaticana befinde (Codex Columnensis 

XXXVIID), hatte Schon Angelo Mai erwähnt, aber man 

fonnte ihn, da Mai deſſen Nummer nicht angab, nicht fo: 

gleich wieder auffinden und entdedte ihn erft, ald der Drud 

diefer Ausgabe ſchon fehr weit vorgefchritten war. Her— 

genröther Fonnte ihn darum nur mehr bei wenigen Kapiteln 

unmittelbar benügen, verfäumte jedoch nicht, die zahlreichen 

Varianten, die derfelbe gab, in einer befondern Tadelle 

mitzutheilen, und notirte darunter jene mit einem Stern— 

hen, welche ven Vorzug vor dem aufgenommenen Terte zu 

verdienen ſchienen. Ein fünfter Codex, ebenfalls vatikaniſch, 

und zwar Ottobon. XXVII, der auch noch aufgefunden wurde, 

ftimmt mit dem Münchner vollftändig überein und gewährte 

darum für die Zertescritif Feine weitere Ausbeute. 

Photius betitelte die vorliegende Schrift Aoyog wepl 
tig TE Ayla niveuuarog uvoraywylas, d. h. Abhandlung 

zur Einführung in das Dogma (Myſterium, Geheimlehre) 

vom hl. Geifte. Hergenröther zerlegte diefelbe vem Inhalte 

nah in 96 Paragraphen, fügte aber am Rande noch eine 
andere in einem vatifanifhen Goder vorgefundene Abtheis 

lung mit griechiſchen Zahlzeihen bei. In den vielen dem 

Texte unterftellten Noten fammelte er theild vie bezüglichen 

in andern Werfen des Photius vorfommenden Parallel 

ftellen, theild die von alten Autoren aus der vorliegenden 

Schrift entlehnten itate, und aud wo von Andern bie 

Worte und Argumente des Photius nur theilweife recipirt 
oder freier nachgebildet waren, follten auch dieſe nicht fehlen. 

Eine lateinifhe Ueberfegung theilte er nicht mit, und ſucht 

diefe Unterlafjung durch die Angabe zu rechtfertigen, daß 

lateinifche Meberjegungen ariehifher Autoren überhaupt 

41 * 
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überflüffig feien und von den Gelehrten nicht gerne geſehen 

würden. Man kann zweifeln, ob das Eine und Andere 

wahr ift, zumal bei den vielen ſchwierigen Stellen, welche 

das vorliegende Werf bietet, und wo eine gelungene Weber: 

jegung zugleih eregetifhen Werth gehabt hätte; aber 

auffallend ift ed, wenn der Herausgeber da, wo ältere 

Gelehrte bereits die eine oder andere Stelle aus unferem 

Buche ind Lateinische überfegt hatten, dieſe Bruchftüde 

mittheilt und nicht aud fie für überflüffig hielt. Daß 

legtere Ueberfegungsfragmente Anderer ftets einen befons 

deren, etwa fritifhen Werth haben, wird Niemand be: 

haupten. 

Mehr als die Hälfte des Raums verwendete H. Her— 

genröther zu animadversiones historicae et theologicae, 

die zur illustratio et reſutalio der Photiusſchen Lehre und 

Argumente dienen follten. Diefe große theologische Abhand— 

lung zerfällt in 4 Paragraphen: 1) Photii liber univer- 

sim expenditur et illustratur p. 123—144; 2) Argumenta 

ex aucloritale utrimque (von Photius und feinen Gegnern) 

pelita, quae poliora sunt, examini subjiciuntur p. 145—216; 

3) considerantur principia theologica a Photio propugnata 

p. 216—267;; 4) ad praecipua Photii sophismata variorum 

Theologorum responsa proponuntur p. 267—332. Dieje 

vier Differtationen, wie wir fie nennen fönnen, bieten 

mandes für die Dogmengefchichte fehr Interefjante dar, 

aber hätten wohl eher Theile einer befonderen Monographie 

über Photius, ald Anhang zu diefer einzelnen Schrift des; 

jelben fein follen. Es find darin 3. B. in langer Reihe 

die verjchiedenen Entgegnungen gefammelt und aufgeführt, 

womit die Alten, von den Zeitgenoffen des Photius an, 

defien Sophismen gegen das Filioque befämpft haben. 
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Dabei wollte H. Hergenröther vorherrfhend nur Fremdes 

geben, und auf eine eigene eingängliche Kritif und Unter: 

fuhung der dogmatifchen Etreitfrage um fo mehr verzichten, 

als er bereits feit Jahren an einem größeren Werfe über 

Photins arbeitet. So intereffant und übrigens die hier 

ſchon gegebenen vier Differtationen waren, fo hätten wir 

doch eine befjere Diathefe des darin behandelten Stoffes, 

namentlich nähere Zufammenftellung des logisch Zufammens 

gehörigen gewünſcht, während jegt Manches gar zu fehr 

auseinander geriffen, Anderes wiederholt beſprochen 

ericheint. 

Nicht unverbienftlich ift, daß Hergenröther auch eine 

andere dem Photius zugefchriebene kleine Echrift über das— 

jelbe Thema (Ausgang des bl. Geiftes aus dem Vater 

allein) von p. 113—120 mittheilt, da fie bisher nur eins 

mal und zwar nur in der äußerft feltenen, im J. 1710 

in der Walachei gedrudten Panoplia des Euthymius Zigas 

benus veröffentlicht wurde. Bedenken gegen die Aechtheit 

diefes Opusculums hatte ſchon Leo Allatius ausgeſprochen, 

und Hergenröther glaubt, Jeder werde fie theilen, der die 

Büchlein mit der und vorliegenden Myftagogie des Photius 

vergleiche. Deßungeachtet will er doch nicht entgültig ent: 

heiten und die Möglichfeit offen laffen, daß wenigftens 

die erften 13 Kapitel von Photins felbft herrühren mit 

Ausnahme einer einzigen interpolirten Etelle in Kap. 12. 

Bei diefer Gelegenheit berichtigt er aud den Irrthum 

mehrerer Literarhiftorifer, daß die genannte Panoplia des 

Euthymius Zigabenus auch von Matthäi zu Leipzig im 
Jahr 1792 edirt worden fei (p. XX), und ebenfo zeigt er 

p. XII, daß die bisherige Annahme, als habe Photius 

ein befondered Buch xara Aarivov über den hl. Geift bes 
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ginnend mit den Worten: ris OAwg avaoyoızo rν &v 
Xguorıwvois relsvıwv Ent ang aylag zgıados dvo eiga- 

yeıv airıa gejhrieben habe, irrig, und daß diefer angeb- 

lihe Traftat nur ein Bruchſtück aus feiner epist. 2 ad 

Latinos (ed. Londin. p. 51 sqq.) fei, dem einige andere 

Fragmente aus Photius angehängt worden. 

Hefele. 

4. 

Handbud des neueflen in @eflerreich geltenden Rirchen- 

rechtes. Für den practiihen Gebrauch bearbeitet von Dr. 

Iofeph Augufiin Ginzel, Ehrendomherrn, Gonfiftorial- 

und Ghegerichtärathe, Vertheidiger der Ehe, PBrofeflor der 

Kirchengeſchichte und des Kirchenrechted an der theologiichen 

Lehranftalt zu Leitmerig. Erfter Band. Prolegomena 

und Verfaſſungsrecht der Kirche. Wien 1857. Wilhelm 

Braumüler. VI. und 390 S. — Preis 3 fl. 30 fr. 

Der H. Verfaſſer beabfichtigt bei Herausgabe des vor— 

liegenden Werfes eine Darftellung des gefammten, jetzt 

in Defterreich geltenden Kirchenrechts, d.h. deg gemeinen 

Rechts unter Beifügung derjenigen Modificationen, 

bie dafjelbe in Defterreih erlitten hat. ©. VI u. 33. — 

Wenn wir ed fhon an fih als ein verbienftliches 

Unternehmen bezeichnen müffen, bei dem lebhaften Interefje, 

welches gegenwärtig in Deftereich dem Etudium des Kirchen— 

rechtes zugewendet wird, und bei den mannigfaden Echwie- 

rigfeiten, die der Ausführung des Concordates ſich entgegens 

ftellten und noch entgegenftellen mögen, eine zuſammen— 
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hängende und überfichtlihe Darlegung aller Rechtsnormen 

zu geben, welde theild als Beftandtheile ver allgemeinen 

Gefepgebung, theild in Folge befondern Uebereinfommend 

und fpecieller Privilegien im SKaiferftaate bereitd Geltung 

haben oder dieſe erft erlangen follen, jo glauben wir aud) 

die Ueberzeugung ausſprechen zu dürfen, daß der H. Ver: 

fafjer diefe Aufgabe, foweit der vorliegende erfte Band 

urtheilen läßt, glüdlic gelöst habe und daß feine Arbeit 

fowohl den kirchlichen WVorgefegten in Defterreih, als auch 

ihren Untergebenen für Begründung und Durdführung 

der neuen Redtsorbnung von dem mannigfaltigften Nugen 

fein werde. 

Mas in erfter Linie die Darftellung des gemeinen 

Rechts betrifft, fo ift diefelbe durchaus einfach, Far und 

präcis, bei jedem einzelnen Punkte werben vie betreffen: 

den Beweifesftellen aus den firdlichen Gefegen aufgeführt 

und die einfchlägige ältere und neuere Literatur forgfältig 

namhaft gemadt. Die Grundzüge der Kirchenverfafjung 

find überall deutlich auseinandergefegt und ihr organifcher 

Zufammenhang fehr gut aufgezeigt. Bei den Hauptmo— 

menten berfelben werden die erften bereitd vom Herrn felbft 

gegebenen Anfänge aus der hl. Echrift nachgewiefen und 

fodann unter Anführung weniger, aber immer treffender 

Näterftellen dargethan, daß die betreffende Inftitution im 

Bewußtfein der Kirche immer fortgelebt habe in der Form, 

welche die Schrift enthält und welche, nur deutlicher ent: 

widelt, noch heute befteht. Wir führen zur nähern Er- 

läuterung einige Beifpiele an. Nachdem der Verfafjer ©. 82 

aus der Schrift dargethan, daß der Herr das Apoftelamt 

für alle Zeiten eingejegt und gewollt habe, daß bie 

den Apofteln verliehene Gewalt durch Webertragung auf 
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Andere fortgepflanzt werde, wie dieß auch wirklich durch die 

Apoſtel mittelſt Händeauflegung geſchehen ſei, führt er zum 

Beweiſe, daß die gleiche Anſchauung und Praxis auch in 

der unmittelbar nachfolgenden Zeit beſtanden habe, die Stelle 

aus dem erſten Briefe des hl. Clemens an die Corin— 

thier c. 44 an: „Apostoli quoque nostri per Jesum Chri- 

stum Dominum nostrum cognoverunt, contenlionem de no- 

mine Episcopatus oboriluram; ob eam ergo causam, per- 

fecta praescienlia praediti, constlituerunt praedictos ac 

deinceps ordinationem dederunt, ut, quum illi decessissent, 

ministerium eorum alii viri probati exciperent.“ — Kür 

die anf Schriftftellen gegründete Behauptung, daß der Pris 

mat ded Petrus den Zwed habe, die Einheit in der Kirdye 

zu wahren, und daß der hi. Stuhl immer unter viefem 

Geſichtspunkte betrachtet worden fei, verweist der Nerfajier 

S. 96 f. auf Optatus von Mileve und auf den bi. 
Hieronymus: „Optatus Milevit. 1. 2. contra Parmenia- 

num: Negare non poles, scire le, in urbe Roma Petro 

primo episcopalem cathedram esse collalam, in qua sederit 

omnium apostolorum capul Pelrus, unde el Cephas appel- 

latus est, in qua una cathedra unilas ab omnibus ser- 

varelur, ne ceteri apostoli singulas sibi quisque defende- 

rent: ut jam schismaticus esset et peccator, qui conira 

singularem calhedram alteram collocarel. — Hieronymus 

adv. Jovinianum |]. 1. c. 14: At dicis, super Petrum fun- 

datur ecclesia; licet id ipsum alio in loco super omnes 

apostolos fiat, et cuncti claves regni coelorum accipiant, 

et ex aequo super eos ecclesiae fortitudo solidetur ; 

lamen propterea inter duodecim unus eligitur, ut capite 

constituto schismatis tollatur occasio.* — &benfo wird . 

S. 145 aus ter Schrift dargethan, daß Etaat und Kirche 
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jelbftftändig neben einander beftehen, mithin Feine ber 

beiden Auctoritäten in das Nechtögebiet der andern will 

fürlich eingreifen vürfe; diefe Auffaffung des Rerhält 

niffes von Kirche und Staat fei nit nur in der Natur 

der Sache begründet, fondern aud ſchon in der alten 

Kirhe practifh anerfannt gewefen. Als Zeuge wird 

Hofins genannt, welder ad Imperatorem Constantium 

jagt: „Ne te rebus misceas ecclesiasticis, neu nobis his 

de rebus praecepta mandes, sed a nobis potius haec edis- 

cas. Tibi Deus imperium Iradidit, nobis ecclesiastica con- 

credidit. Ac quemadmodum qui tibi imperium subripit, 

Deo ordinanti repugnal, ila melue ne si ad le ecclesia- 

stica perlrahas, magni criminis reus fias: Reddite, scrip- 

tum est, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae suni Dei, 

Deo. Neque nobis igitur lerrae imperare licet, neque tu 

adolendi habes potestatem.* — Derartige furze, aber ſig— 

nificante Ausfprüde der erften Kirche find durch das ganze 

Merf in großer Anzahl namhaft gemadt: wir übergehen 

die übrigen, aber ſchon aus den angeführten mag erfichtlich 

fein, in weld treffender Weiſe dadurd tie Grundfäge des 

beftehenvden Kirchenrechtes dem Verſtändniſſe nahe ge 

rückt, die Anerkennung ihrer Wahrheit und göttlihen Ber 

rechtigung direct vermittelt wird. — 

Mit der gleihen Eorgfalt hat der H. Verfaſſer eine 

Reihe neuerer Ausfprüde des heiligen Stuhles 

über einzelne Lehren des Kirchenrechts gefammelt und an 

den betreffenden Stellen eingefügt: and dieß ift in hohem 

rate geeignet, die Grundfäge ver firhlihen Disciplin 

flar zu machen und über mande früher weniger erörterte 

Frage das rechte Licht zu verbreiten. So wird €. 91 f. 

der Eap ausgeführt, daß alle Apoftel dem Petrus ald 
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ihrem gemeinſamen Haupte untergeordnet geweſen und daß 

auch Paulus dieſes Verhältniß anerkannt habe. Dabei 

ſteht die erläuternde Bemerkung: „Der Satz, welcher die 

gleiche Stellung der Apoſtelfürſten Petrus und Paulus in 

dem Regimente der Kirche behauptet und die Unterordnung 

des Letztern unter Petrus läugnet, iſt durch Papſt Inno— 

cenz X. kraft folgenden Decretes der h. Congregation S. 
Officii over Inquisitionis vom 29. Januar 1674 als häre- 

tifch erflärt worden: Sanctissimus, relata unanimi theo- 

logorum ad hoc specialiter deputatorum censura et auditis 

votis eminentissimorum et reverendissimorum DD. Cardina- 

lium Generalium Inquisitorum , propositionem hanc: S. 

Petrus et S. Paulus sunt duo Ecclesiae principes qui uni- 

cum efficiunt, vel: sunt duo Ecclesiae catholicae coryphaei 

ac supremi duces summa inter se unilate conjuncli vel: 

geminus universalis Ecclesiae vertex qui in unum divinis- 

sime coaluerunt, vel: sunt duo Ecclesiae summi paslores 

ac praesides qui unicum caput constituunt, ita explicatam, 

ut ponat omnimodam aequalitatem inter S. Petrum et S. 

Paulum sine subordinatione et subjeclione S. Pauli ad 

S. Petrum in potestate suprema et regimine universalis 

Ecclesiae, haereticam censuit et declaravi.* — Die 

Behauptung , daß der Jurisdiction der Kirche nicht nur 

ihre wirflihen Mitglieder unterworfen feien, fondern auch 

die gültig getauften Häretifer, Schismatiker um 
Apoftaten, wird ©. 103 durd einen Ausfprud Bes 

nedicts XIV. unterftügt, welcher fi in feinem Breve Sin- 

gulari v. 9. Februar 1749. $ 13. 14 vorfindet: „Com- 

pertum est, eum, qui baptisma ab haeretico rite suscepit, 

illius vi ecclesiae catholicae membrum effici. Exploratum 

habemus, ab haereticis baptizatos, si ad eam aeltalem ve- 
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nerint, in qua bona a malis dispicere per se possint, atque 

erroribus baptizantis adhaereant, illos quidem ab ecclesiae 

unitate repelli, iisque bonis orbari omnibus, quibus fruun- 

tur in ecclesia versanles; non tamen ab ejus auctorilate 

et legibus liberari.“ — 

Wie der H. Verf. wiederholt bemerkt, ift das vorliegende 
Handbud des Kirchenrechts hauptfählih für den practi- 

Then Gebraud beftimmt. In ganz richtiger Erwägung 

dieſes Zwedes hat er die einzelnen Materien bis ind Speciellfte 

verarbeitet und zur Beantwortung der mannigfacdhen, fürd prac- 

tifche Leben oft fo wichtigen Detailfragen eine Menge von 

Entfcheidungen der Congregatio Concilii angeführt, die er 

theil8 unmittelbar dem Thesaurus Resolutionum, theild der 

Richter'ſchen Ausgabe des Tridentinums, theild den Werfen 

von Benedict XIV., Ferrarid und Barbofa, theild dem von 

ihm felbft herausgegebenen „Arhiv für Kirchengeſchichte und 

Kirchenrecht” entnommen hat. Befonderd bemerfenswerth 

in diefer Ridytung ift die Lehre von den Jurisdictionsrechten 

der niedern Prälaten ©. 360 ff., welche ſich faft ausſchließ— 

lich auf Entfcheidungen der römischen Congregationen gründet 

und mit einer Ausführlichfeit behandelt ift, wie dieß unferes 

Wiſſens noch nirgends gefchehen ift. — Außerdem hat die 

practiſche Braudbarfeit des Werkes auch dadurch fehr ge: 

wonnen, daß der, Verfafjer zugleih die neuern päpft- 

lien Bullen forgfältig benügte, um aus denfelben 

für die einzelnen Behauptungen die entjprechenden Beweifes- 

ftellen anführen zu fünnen, authentifhe Erklärungen, bie 

jeden weitern Zweifel unmöglid machen. Wir erlauben 

und, aus vielen Beifpielen zur nähern Erläuterung ein 

einziges anzuführen. ©. 265 f. ift gejagt, daß die Biſchöfe, 

um von ihren Diöcefen länger ald drei Monate abmwefend 
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zu fein, die Gründe dafür dem Papfte vorzulegen haben, 

daß diefer fie zu prüfen und nad Befund der Sache die 

Grlaubniß zu ertheilen oder zu verweigern befugt fei. Zur 

Begründung diefer neuern Praris ift die Bemerkung beis 

gefügt: „Das Goncil von Trient hatte Sess. XXIII. c. 1 

de ref. nebft vem Papfte aud dem Metropoliten und in 

deffen Abwefenheit dem älteften refidirenden Suffragans 

bifchofe das Recht der Approbation der gefeglihen Abweſen— 

heitögründe zuerkannt. Diefe Beftimmung ift durch Papft 

Urban VII. Const. Sancla synodus vom 12. Der. 1634 

außer Kraft gejegt worden, intem $ 8 terjelben tie Ge— 

währung biefer Grlaubniß allein tem Papfte vorbehält: 

Ecclesiarum Praefectis (Patriarchis, Primatibus, Archiepis- 

copis, Episcopis) injungimus ne ab eorum ecclesiis disce- 

dant, nisi prius obtenta nosira et Romani Pontificis pro 

tempore existentis per Breve seu literas missivas licenlia. 

Zu einer bloß dreimonatlichen Abwefenheit bedarf ed aber 

feiner Erlaubniß — nach S. C. C. die 3. Febr. 1635: 

Requirentibus nonnullis Episcopis, S. C. habito prius verbo 

cum Sanctissimo Domino nostro respundit: per constitu- 

tionem super Episcoporum etiam S. R. E. Cardinalium 

residenlia ab eodem $. D. N. nuper editam non fuisse 

sublatam facultatem ab eodem S. Concil. c. 1. Sess. XXIII 

de Ref. concessam, aequa ex causa abessendi aliquantisper 

a residenlia, dummodo absentiae spalium duos vel. ad 

summum tres menses non excedat.* — Endlich find bei 

Fragen, über welche befonvere gefeplihe Entſcheidungen 

nidyt vorliegen, für das practiſche Verſtändniß fehr häufig 

die Aeußerungen bewährter Ganoniften wörtlih angeführt, 

z. B. Benedict XIV, De synodo dioecesana, Reiffen— 

ftuel, Jus can. u. Andere, — 
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Zur befondern Empfehlung gereiht dem Werke ver 

weitere Umftand, daß aus der neuern und neueften 

Kirchengeſchichte eine Menge von Thatfachen hervor; 

gehoben werden, an welden die allgemeinen Grundſätze 

des beftehenden Rechts factifh zur Anwendung famen. 

Hiedurch wird nicht nur das Verftändniß der erftern fehr 

erleichtert, fondern dem Leſer audy unmittelbar nahegelegt, 

daß und in welcher Weiſe die alten Canones noch jept 

Geltung und gefeglihe Autorität haben. In dieſer Ridy- 

tung bemerft der Berfafjer S. 128 über die National, 

Goncilien : a) daß dieſelben ohne befondere Geneh— 

migung des apoftolifhen Stuhles weder ausge— 

ſchrieben noch abgehalten werden dürfen, und b) daß, 

wenn die Bifchöfe eined Reiches zu einer Primatie nicht 

vereinigt find, wie die Genehmigung, fo aud die Be; 

rufung und der Vorfig auf dem Goncil dem Papfte 

zuftehe, ein Recht, welches ver heilige Stuhl regelmäßig 

durch feinen Nuntius oder Legaten, und falls ein folder 

im Reiche nidyt anwefend fei, durd einen der betreffenden 

Bifhöfe ausüben laſſe. Zum erfteren der genannten 

Punfte ift als hiftorifche Erläuterung beigefügt: „Fran— 

zöſiſche Bifchöfe richteten Ende Februar 1849 vie Bitte 

an Ee. Heiligkeit: Ad Sanctilatem Vestram concurrimus 

deprecantes ut Concilium plenarium lotius gentis galli- 

canae ordinare dignemini. Darauf antwortete Papſt 

Pius IX. unterm 17. Mai: Optime nostis Concilium ejus- 

modi absque apostolicae Sedis venia nec indici nec ha- 

beri posse. Diefelbe Antwort wurde den zu Würzburg 

im November 1848 verfammelt gewefenen Bifhöfen, die 

dafjelbe Verlangen nah einem National-Goncil an Ce. 

Heiligfeit ausgefprohen hatten," Die zweite Behauptung 
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wird durch die Bemerkung näher beleuchtet: „Deßhalb 

ſchrieb der Erzbifhof von Paris an Ee. Heiligkeit: Et 

nobis quidem omnibus esset pergralissimum audire verba 

quae procederent de labiis Vestris, et frui eloquiis quae 

procederent de ore Vestro: at si de absentia Patris fore 

est ut filii doleant, saltem per Delegatum nobis in Con- 

cilio praesideatis. Und Pius IX. ermädtigte auf bie 

von den Biſchöfen Norvamerifas geftellte Bitte im Jahr 

1852 den Erzbifhof von Baltimore, Dr. Kenrif, ein 

National-Eoncil nad) Baltimore zu berufen und demfelben 

als Delegat des heiligen Stuhles zu präſidiren.“ — ©. 135 

wird erwähnt, daß die Beſchlüſſe der Provinzial-Synoden 

an die Congregatio Concilii zu dem Zwede einer nähern 
Prüfung eingefandt werden müſſen und daß nad geſche— 

hener Revifion der Garbinalpräfeet fie zurückſchicke unter 

Angabe derjenigen Punfte, die einer Aeuderung oder Bers 

befjerung bevürftig feien. Hiezu ift bemerft: „So fchrieb 

z. B. Cardinal Mai unterm 12. Auguft 1850 an den 

Metropoliten von Avignon: Caelerum si quid minus 

accurate expressum vel aliquanlisper eınendandum cen- 

suit Sacra Congregatio, id etiam SS. D. Nostro subjecit, 

prout perspiciet Amplit. Tua in folio signato A. Quae 

in Synodo super jejunio triduo Rogationum statula fuerunt 

de voto Sacrae Congregationis benigne confirmavit Sanc- 

titas Sua, ut ex folio B., quae tamen prorogandam cen- 

suit Academise el graduum conferendorum adprobatio- 

nem, prout aliis Provinciarum Archiepiscopis rescriptum 

fuit. Tandem sub folio C. reperiet Amplit. Tua nonnul- 

los Sacrae Scripturae ac SS. Patrum lextus suae fidei 

restitutos utpote in capitibus Synodi non bene exscriptos 

ab Amanuensi, quorum correctionem curabis, antequam 



Handbuch des ıc. Kirchenrechtes. 635 

iypis Synodus ipsa mandetur.* S. 139 bezeichnet ver 
H. Verfaffer die Kundmahung und Durhführung 
der Decrete des Provinzial-Concils als die 

Hauptaufgabe der Diöceſan-Synode, weßhalb es kirchliche 

Praxis ſei, daß jenes vor dieſer abgehalten werde. Um 

hiefür ein Beiſpiel aus der neueſten Geſchichte namhaft 

zu machen, wird aus dem Schreiben Pius IX. an den 

Cardinal Schwarzenberg und die Würzburger Ber: 

fammlung die Stelle hervorgehoben: Opportunius et salu- 

tarius fore arbitramur, ut archiepiscopi provinciales sy- 

nodos primum habeant. Postmodum vero uliliori prorsus 

ratione dioecesanae synodi convocari poterunt, in qui- 

bus unusquisque episcopus ea cum suo clero ad exilum 

deducat, quae cum aliorum anlistitum consilio constituta 

et apostolicae sedis auctoritate fuerint corroborata.* — 

Derartiger hiftorifcher Thatfahen enthält das Werf eine 

ſehr große Anzahl: wir müfjen die weitere Aufzählung 

berfelben hier unterlafjen, aber das wird nicht in Abrede 

gezogen werden fünnen, daß auf diefe Weife die Lecture 

ded Buches das mannigfaltigfte Interefje darbiete und bie 

jegt lebende Kirchendisciplin dem Verſtändniſſe des Leſers 
viel näher gerüdt werde, als dieß durch bloße Zuſammen— 

ftellung abftracter Rechtsgrundſätze hätte gefchehen Fönnen. 

Neben dem gemeinen Rechte will der H. Berfafler 

im vorliegenden Handbuche aud die Abmweihungen und 

Modificationen aufzeigen, welche das erftere in Defter- 
reich erfahren hat. Als Quellen diefes fpeciell öfter 
reihifhen Kirhenrehtd werden S. 66 aufgeführt: 

1) Das Eoncorvdat. 2) „Iene Anordnungen des 

apoftolifhen Stuhles, durch welche befondere Gegen» 

fände des kirchlichen Lebens in Defterreich geregelt werben. 
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Eine ſolche erfloß im Jahre 1841 über die Behandlung 

der gemiſchten Ehen an den Episcopat Ungarns unterm 

30. April, wie an die Erzbiſchöfe und Biſchöfe der deutſch— 

öſterreichiſchen Länder unterm 22. Mai.“ 3) Die „Befug— 

niſſe oder Facultäten, welche der apoſtoliſche Stuhl 

den Biſchöfen Oeſterreichs herkömmlicher oder außerordent— 

licher Weiſe zur Führung des Kirchenregiments zu ertheilen 

pflegt. Zu dieſen herkömmlichen Facultäten gehören die 

ſogenannten Ouinquennal- und Triennal-Facul— 

täten.” 4) Die „im Einklang mit den Grundſätzen des 

Eoncordates ftehenden Beftimmungen des öfter 

reihifhen Episcopates zur Durdführung defjelben 

im Allgemeinen und insbefondere des X. Artikels.“ 5) Die 
„Verordnungen deröfterreihifhen Staats 

regierung zur Durdführung der Beftimmungen des 

Goncordats , jowie überhaupt Verordnungen derſelben zum 

Beften der Kirche, infofern fie den Canonen überhaupt 

und bejonders den Beitimmungen des Goncordated gemäß 

find.” Die in dieſen Quellen enthaltenen Redtsnormen 

find am. geeigneten Orte den Grundfägen ded gemeinen 

Rechts — als in Defterreih geltende Abweichungen und 

Movdificationen — vollftändig, flar und deutlich beigefügt; 

im Anhange „Cover dee öfterreihifhen Kirchenrechtes“ 

werden fie ihrem Wortlaute nach mitgetheilt. Wir 

zweifeln nit, daß eine folhe Bearbeitung des neuejten 

öfterreichifchen Kirchenrechtes dem einheimiſchen Glerus 

ſehr willkommen fein wird, aber auch dem Auswärtigen 

bietet ſie die mannigfaltigſten Mittel der Belehrung dar, 

indem uͤber eine Menge ſpeciell öſterreichiſcher Verhältniſſe 

beſondere Aufſchlüſſe gegeben werden, z. B. uͤber die Ent— 

ſtehung und rechtliche Stellung des apoſtoliſchen Feld: 
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vicariates und der bemfelben untergeorbneten Feldgeift- 

lichkeit S. 212 ff. und 343 ff., über das hiſtoriſche und 
vechtlihe Verhältniß des Metropolitanftuhles von Salz 

burg zu den Suffraganftühlen von Gurf, Sedau und 

Lavant ©. 220 f., über ven Perfonalftand der Doms, 

capitel in Defterreih ©. 286, über ven Gejchäftöfreis 

und die Zufammenfegung der bifhöflihen Gonfiftorien 

und Ehegerichte ©. 309 ff. 

Wenn wir im Bisherigen diejenigen Momente herz 

vorgehoben haben, die dem Werke zur befondern Empfeh- 

lung dienen und dafjelbe als fehr braudbar erfcheinen 

lafjen, jo möge ed und nunmehr geftattet fein, auch jene 

Punkte zu bezeichnen, die vielleicht einer Verbefjerung oder 

genauern Darftellung fähig find. 

©. 110 ftellt ver H. Berfafjer die Behauptung auf, 

daß „der Ordo des Presbyterd keineswegs ein und ders 

jelbe Ordo mit jenem des Biſchofs, ſondern dieſem, als 

dem höhern, untergeorbnet fei.” Die berührte Frage ges 

hört zu den theologifchen Gontroverfen, und wir glauben 

nit, daß die gegebene Entfheidung über allen Zweifel 

erhaben ſei, denn aud für die entgegengefegte Anſicht, 

wornach Presbyter und Bifhof den gleihen Ordo haben, 

ſprechen wichtige Grünte. 1) Der Presbyter ift jo gut 

als der Biſchof befähigt, das euchariftifche Opfer darzu- 

bringen, alfo vie höchſte und heiligfte Function des Sacer- 

botiumd auszuüben. 2) Das Triventinum kennt nur 

fieben ordines, drei höhere und vier nievere — Sess. 

XXIII. cap. 2. de sacram. ordinis. 3) Die alte Kirche 

verlangte für den Presbyterat daſſelbe Alter wie für 

den Episcopat — dreißig Jahre. 4) Der Presbyter Fann, 

ohne vorher die bifchöfliche Conſecration empfangen zu 
Tpeol. Duartalſchrift. 1857. IV. Heft. 42 
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haben, im Auftrage des Papſtes das Sacrament der Fir 

mung fpenden und nicht nur die ordines minores, fondern 

auch, wie die den Eifterzienfer-Aebten ertheilten Privilegien 

beweifen, den Subdiaconat und Diaconat verleihen: es 

muß alfo der Presbyter wenigftens der innern Befü- 

higung nad dem Biſchofe gleichftehen. 5) Der vom 

Verfafjer für feine Meinung in Anſpruch genommene 

Ganon des Tridentinums Sess. XXI. c. 7 de sac. or- 

dinis: „Si quis dixeril, episcopos non esse presbyleris 

superiores vel non habere protestatem confirmandi et 

ordinandi vel eam, quam habent, illis esse cum presby- 

teris communem, a. s.“ enthält feinen birecten Beweis 

für diefelbe, denn die Worte fünnen aud dahin gedeutet 

werden, daß die Presbyter mit den Bifchöfen an fi 

und potentialiter immerhin den gleichen Ordo 

haben, daß aber die erftern durch die Geſetzgebung ges 

hindert feien, denfelben in feinem vollen Umfange 

auszuüben, daß mithin das Triventinum nur in Be— 

jiehung anf die pofitive Gefepgebung und die daranf ge 

gründete Praris ausfprehen wolle: episcopos esse pres- 

byteris superiores et poteslalem, quam habent, illis non 

esse communem cum presbyteris. — In Erwägung diefer 

Berhältniffe wäre e8 vielleicht das Richtigere gewefen, die 

Trage nicht ald eine völlig entſchiedene Hinzuftellen, fon- 

dern fie ald das zu bezgeihnen, was fie ift — als eine 

Controverſe, und für beide Auffafjungen die betreffenden 
Gründe darzulegen, um den Lefer in den Stand zu fepen, 

ſich felbftftändig für die eine oder andere Anſicht zu ent 

ſcheiden. — 
©. 121 wird bemerkt, daß „alle Biſchöfe, Diö— 

cefan-Bifchöfe ſowohl als Titulars oder Weih-⸗Biſchöfe kraft 
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ihres Amtes berechtigt feien, einem allgemeinen Goncile 
mit dem Rechte entfheidender Stimme beizuwohnen.“ 

Auch diefes ift nicht ganz gewiß, denn das votum deci- 

sivum der TitularBifchöfe wird von vielen Banoniften in 

Zweifel gezogen, und wie und fcheint, dürfte die Anficht 

der Lepteren den Borzug verdienen. Zwar machen bie 

Bertheidiger der entfcheidenden Stimme geltend, daß die 

episcopi titulares, wie die andern, confecrirte Bifchöfe 

feien und eigene Diöcefen haben, obwohl fich diefelben 

nod) in den Händen der Ingläubigen befinden !): allein 

wenn bie Beichlüffe der allgemeinen Goneilien ihre vers 

bindende Kraft dadurch erlangen, daß der einzene Bifchof 
nicht etwa feine individuelle Anficht geltend macht, fondern 

die an feiner Kirche lebende Tradition ausfpriht und bes 

zeugt, fo ift es ohne Zweifel dem Wejen der Kirche ent- 

fprechender, die Titular-Biſchöfe, eben weil fie eine ſolche 

Tradition nicht bezeugen fönnen, vom Rechte der unbe 

dingten Theilnahme auszufchließen und ihre Zulaffung von 

der jeweiligen Entſcheidung des Eoncild abhängig zu mas 

hen. Dieß fcheint auch vorherrfhend die Prarid der 

Kirche zu fein, wenigftend erzählt Benedict XIV. von 

fi felbft 9), er habe dem römifchen Goncile vom Jahr 

1725 beigewohnt ald Doctor des canonifhen Rechtes, 

nicht als Titular-Erzbiſchof von Theodofia, weil den epis- 

copis titularibus auf der genannten Synode der 

Zutritt nicht geftattet gewefen fei. — 

Weiterhin ift und aufgefallen, daß in der Lehre von 
den Goneilien der Anwefenheit und Theilnahme der Laien gar 

feine Erwähnung gefhieht. In Betreff ver allgemeinen 

1) Ferraris, Prompta biblioth. s. v. Coneilium, art. I, n. 29, 

2) De synodo dioeces. L. V. c. 10. n. 3. 

42 * 
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Concilien iſt bekannt, daß denſelben Kaiſer und welt— 

liche Fürften entweder in eigener Perſon oder durch ihre 

Gefandten anwohnten und vielfach die Synodalacten 

mit unterzeichneten. Hier hätte auseinandergefegt 
werben follen, daß fie nit anmefend waren, um ein 

votum decisivum zu beanjpruden oder den Borfig zu 

führen '), fondern lediglih um die Synode zu fchügen, 

ihr Anfehen zu erhöhen, Ercejje zu verhüten oder zu unters 

brüden und etwaige Wünfche ihrer Völker zur Erwägung 
und Entſcheidung vorzulegen 9. Ebenfo war die Inter: 

fohrift, die der Kaifer den Eynodalacten beifügte, Feine 

confirmatio auctoritaliva, fondern fie enthielt bloß die Er- 

Härung, daß er die Beſchlüſſe als wirflid) von der Synode 

erlafjen anerfenne und für Vollftrefung derſelben forgen 

wolle °). Daß ferner auf ven Provinzial-Conci— 

lien vielfach Laien anwefend waren, ift gleichfalls gewiß 

— und der Herr Berfafjer hätte darlegen follen, daß fie 

auch hier fein Recht gehabt haben, zu erfcheinen oder 

gar mitzuftimmen, daß ihnen vielmehr der Zutritt nur ge: 

ftattet gewefen, wenn das Boncil fie fpeciel berief, um 

ihre Meinungen au hören oder fie bei ven Arbeiten der Ver— 

1) Ferraris, 1. c. n. 32—44. Hefele, Gonciliengefhidte, 1. 

©. 24 ff. 
2) Benedict. XIV., De synod. dioeces. L. III. c. 9. n. 1. 
3) Card. Cusanus, De Concordia cath. c. 15.: „Summus Pon- 

tifex confirmat tanquam auctoritatem praebens Concilio, Imperator 
vero tanquam testis eorum, quae gesta sunt et decreta, et tanquam 

ea approbans et recipiens eisque se subjiciens, et quia Regis ad 
exemplum totus componitur Orbis ceteri omnes Concilio obediunt; 

nullam vero vocem Synodicam vel decisivam vel conclusivam habet: 

ideo cum deprehendimus Imperatores concilia confirmasse, id factum 
est, ut manus auxiliares praeberent Ecclesiae.“ 
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fammlung zu benügen !). — Was envlid die Diöceſan— 
Synoden betrifft, fo hätte die in neuern Zeiten vielfach 

geftellte Forderung, den Laien Zutritt zu geftatten und 

eine entfcheidende Stimme einzuräumen, näher berührt 

und dabei gezeigt werden follen, daß eine berartige Theils 

nahme der Laien direct der Verfaffung der Kirche wider: 

Iprehe, daß das Volk einen ſolchen unmittelbaren Einfluß 

auf die Verfammlung nie geübt habe und nie üben fünne, 

daß der Bifhof nur befugt fei, einzelne durch kirchlichen 

Einn, Reinheit der Sitten und durd Bildung hervors 

ragende Männer aus dem Laienftande beizuziehen, um 

ihre Anfichten über die Bedürfniffe der Gemeinden und 

deren Wüuſche zu vernehmen, daß er aber auch biefes 

nur felten und nur aus den bringendften Gründen thun 

folfe, damit and der zu häufigen Wiederholung fein Ger 

wohnheitsrecht ſich bilde 2). ; 

©. 127 bemerft der H. Verfaffer, daß der Papſt 

allein berechtigt fei, die „dogmatiſchen Beichlüffe der all: 

gemeinen Goneilien unfehlbar zu interpretiren, fowie 

den Disciplinars-Gefegen derfelben zu derogiren.“ Beis 

des hat feine vollfommene Richtigkeit, aber das Lestere 

fcheint und zu kurz und zu allgemein ausgedrüdt zu fein, 

jo daß die Worte von Denjenigen, die des Sadjverhaltes 

weniger kundig find, leicht fo aufgefaßt werben fünnten, 

ald ob ver Papſt ohne Weiteres und nah Willfür die 

Beſchlüſſe allgemeiner Goncilien abzuändern oder aufzu— 

heben befugt wäre. Dieß ift aber befanntlid nicht ver 

1) „Laici et inferiores cleriei conciliis aderant edocendi et ad- 

laboraturi, non opinandi , non suffragandi jure usuri.“ Tihomassin. 
Vet, et nova Ecclesiae Disciplina. P. II. L. I. c. 57. n. 1. 

2) Benedict, XIV. I. c. n. 8, 
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Fall, vielmehr ſteht der Papſt, wie jedes andere Mitglied 

der Kirche, unter den allgemeinen Geſetzen, er iſt nicht 

der dominus, ſondern der custos canonum — und zu allen 

Zeiten haben die Päpfte ihre Verpflichtung, die Beſchlüſſe 

der Eoneilien aufrecht zu erhalten und fich denfelben zu 

unterwerfen, auf's Bereitwilligfte anerfannt!). Als obers 

ſter Grundfag ift immer feftzuhalten, daß tie Beſchlüſſe 

eines allgemeinen Concils an fi) nur wieder durch ein 

allgemeines Concil aufgehoben werben fönnen, und daß 
das päpftlihe Derogationsreht nur als feltene Aus 

nahme zur Anwendung fommen dürfe — dann nemlich, 

wenn eine allgemeine DisciplinawBerorbnung auf die ver: 

änderten Zeitverhältniffe nicht mehr paßt, und falls fie in 

ihrer alten Form beftehen bliebe, ftatt zu nügen, für die 

Kirche vor nachtheiligen Folgen begleitet wäre. Nur in 

derartigen Fällen ift der Papft befugt, in Ermangelung 

eines allgemeinen Concils und wenn eine umabweisbare 

Nothwendigkeit — causa justissima — vorliegt, nad) reif 

lichfter Erwägung das betreffende Geſetz abzuändern und 

daffelbe mit den beftehenvden Verhältniffen in Einklang zu 

bringen. Wir find überzeugt, daß der H. Berfaffer die 

ſelbe Anficht theilt 2), aber wir hätten gewünſcht, daß er 

fie, um Mißverftändnifje zu verhüten, deutlicher und be; 

ftimmter dargelegt hätte. — 

1) Eine Reihe folder Ausſprüche der Päpfte ift zufammengeitellt 
von Seip, Zeitfhrift für Kirchenrecht, I. 2. ©. 40 fi. 

2) Dieß geht aus dem von ihm beigebrachten Gitate hervor, wor: 

nah Pius V. in feiner Gonftitution vom 14. Oft. 1568 ausdrücklich 

fagt: „Romanus Pontifex conciliorum auctor et interpres illa, quae 

in hujusmodi conciliis salubriter sancita sunt, pro sui pastoralis of- 
ficii debito, guum asquitas, honestas et decus suadet, sicuti decla- 

rare et moderari, ita etiam ad alios casus extendere conswevit,“ 
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Endlich wird S. 318 bemerft, daß „ver Biſchof das 

Recht habe, aus hinreichenden Gründen vie Pfarrer zu 

verfegen.” Auch dieſes ift an fich richtig, aber die Auss 

drudsweife zu allgemein, denn fie läßt leicht die mißvers 

ftändlihe Deutung zn, als ob bei einer Verſetzung die 

Benrsheilung der Gründe lediglih dem Biſchofe anheim— 

gegeben wäre und als ob er dabei nad) feinem ſubjectiven 

Gutdünken vorfchreiten fünnte. So ift es nicht, vielmehr 

hat die Gefepgebung zu allen Zeiten die Beneficiaten gegen 

die Willfür ihrer Vorgefegten in Edhuß genommen und 

vorgeſchrieben, daß die unfreiwillige Verſetzung nur vers 

hängt werben fünne als Strafe für ein Vergehen, 

daß fie eine förmlidhe Unterfuhung und richter— 

liche Sentenz vorausſetze und daß dem Verurtheilten, 

wenn er Unrecht erlitten zu haben glaube, jederzeit das Rechte: 

mittel der Appellation zu Gebote ftehe Y. Demgemäß ift 

da, wo fein Vergehen vorliegt, die Inamovibilität der 

Beneficiaten ald oberfter Grundſatz feftzuhalten. Wenn in 

dem vom H. Verfaſſer angeführten c. 5 X de rerum per- 

mutat. 3. 19 ausgefproden ift: „Si autem episcopus cau- 

sam inspexerit necessariam, licite poterit de uno loco ad 

alium transferre personas, ut quae uni loco minus sunt 

utiles, alibi se valeant utilius exercere,* fo fiheint bier 

allerdings die Unterfuhung der Gründe dem Biſchofe übers 

laſſen und die Verfegung, felbft wenn fein Bergehen vor: 

liegt, feinem Gutvünfen anheimgeftellt zu fein: allein das 

Geſetz redet nur von einem Ausnahmsfalle, der an 

der allgemeinen Regel nichts ändert und falls er eintritt, 

ben Beneficiaten faum beeinträdhtigen dürfte. Nach der 

1) Thomassin. ]. c. P. II. L. I. c. 15. seqq. 
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übereinſtimmenden Anſicht der Canoniſten kann nemlich die 

in Rede ſtehende Verſetzung eines Unſchuldigen vom Bi— 

ſchofe nur ausgeſprochen werden: a) si gravis causa id 

postulet, z. B. wenn der Pfründner aus irgend einem 

Grunde bei feiner Gemeinde fo verhaßt geworden wäre, 

daß feine fernere Wirkfamfeit ohne allen Erfolg fein 

würde; b) wenn ed außer der Berfegung fein anderes 

Mittel mehr gibt, den obwaltenden Mißftänden abzuhelfen, 

und c) der Bifhof muß dem Betreffenden alsbald ein 

nad Rang und Einfünften dem bisherigen gleichftehendes 

Beneficium verleihen 3). In diefer Weiſe ift dem Wohle 

der Gemeinden Rechnung getragen, zugleich aber auch, fo- 

weit das erftere es geftattet, das Recht des einzelnen Bes 

neficiaten vollftändig gewahrt. — 

Dief find die wenigen Bemerfungen, die wir beifügen 
zu follen glaubten: fie betreffen nur untergeorbnete Punkte 

und werden dem trefflihen Werfe, das wir dem theolo: 

gifhen Publifum hiemit angelegentlih empfehlen, nicht 

den geringften Eintrag thun. — 

Bon einigen Drudfehlern abgefehen, iſt das Werk 

correct, die Ausftattung fehr ſchön, der Preis mäßig. — 

1) Bgl. Reiffenstuel, J. C. L. III. tit. 19. n. 38. seggq. 

Prof. Dr. Kober. 
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5. 

1) Kirchliche Benedictionen und ihre Verwaltung von Dr. 

Serdinand Probfl, Priefter. Mit Genehmigung des hochw. 

Erzbiſchöfl. Orbinariatd Freiburg. Tübingen, 1857. Ber- 

lag der 9. Laupp'ſchen Buchhandlung. — Laupp und 

Siebed. — ©. 323. Pr. 1 fl. 36 fr. 

2) Benedictionale CGonstantiense, jussu et auctoritate cel- 

sissimi et reverendissimi D. D. Maximiliani Christophori 

ctc. Biberaci, sumtibus Fried. Haller, librarii. 1856. 

80 S. 314. 

1) Wir hatten ſchon öfters Gelegenheit, das große 

Verdienft Probft’8 auf dem paftoraltheologifchen Gebiete 

anzuerfennen, und wir freuen und in feiner unlängft er: 

fhienenen Schrift über die Benedictionen einen neuen Bes 

weis feines unermüblichen Fleißes und feiner bewährten 

Tüchhtigfeit zu finden. Wer nur einmal ernftlid über die 

in der Kirche üblichen Benedictionen nachgedacht hat, der 

weiß, auf welde Schwierigfeiten man ftoßt, wenn man 

ihnen ein feftes theologifches Fundament geben, wenn man 

bei der BVerfchiedenartigfeit derfelben ihre Wirkungen und 

die Art und Weife ihrer MWirffamfeit genau und präcis 

bezeichnen, wenn man über die Zuläffigfeit einzelner For— 

mularien entfcheiden will u. drgl. 

Der Verf. greift diefe Schwierigfeiten mit gewohnter 

Sicherheit und Gründlichfeit an. Er erledigt die ſchwierigeren 

Fragen in einem allgemeinen Theile, indem er hier von 

dem theologifchen Fundamente, dem Wefen, ven Wirfungen 

und der Eintheilung der Benedictionen, ferner von der Form, 

Materie und dem Minifter derjelben handelt. Im zweiten 
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Theile verbreitet er fih über die Benedictionen im 

Befondern. Unter ven vielen Eintheilungen, die man 

zur Claffificirung verfelben aufgeftellt, wählte er die in 

Segnungen und Weihungen oder Invocativ- und 

EonftitutivsBenedictionen. Bei jeder Gattung 
macht er wieder drei Unterabtheilungen, nämlih 1) Seg— 

nungen bei verfchiedenen Anläffen und Weihungen für 

den Gottesdienft Im Allgemeinen, 2) Segnungen und 

MWeihungen, die ſich an das Kirchenjahr anfchließen, und 

3) Eegnungen und Weihungen, die fih an die Saframente 
anſchließen. Man Fönnte gegen diefe Eintheilung das Eine 

und Andere bemerfen, indeſſen ift Ref. mit dem Verf. der 

Anfiht, daß man mit diefer Eintheilung die verſchieden— 

artigen Benebictionen am beften rubriciren fann. 

Bei den einzelnen Benedictionen wird der Ritus ges 

woͤhnlich ausführlid befchrieben, und foweit e8 nothwendig 

erſcheint, nad den im allgemeinen Theile feftgefegten Grund» 

fügen erläutert. Durch die Ueberfegung langer Bormulas 

rien 4. B. der Benediction der Jungfrauen ©. 218 u. a. 

ift der zweite Theil fehr ausgedehnt geworben. — 

Um den Benebictionen eine richtige Stellung im theo- 

logifhen Eyfteme zuweifen und ihre Bedeutung gehörig 

würdigen zu fünnen, geht der Verf. mit Recht auf die 

Folgen der Sünde zurück, und tritt dabei einer befonders 

in neuerer Zeit ſich geltend machenden Anfiht, als ob Ben. 

3, 17 von einem Fluche die Rede fei, der eine vollftändige 

Mefensveränderung der Natur bezeichne, mit aller Ents 

fchiedenheit entgegen. Man fann mit der Auffaffung P.'s 
binficytlih der Folgen der Sünde für die äußere Natur im 

Ganzen einverftanden fein, und doch die Ausführung ders 

jelben im Einzelnen nicht ganz ‚billigen. Er ſcheint ung 
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auf der einen Seite die befümpfte Anficht zu fchroff aufger 
faßt, auf der andern Seite zu wenig eine Vermittlung 
mit feiner eigenen Anficht verfucht zu haben. Es ift wahr, 
ed haben einige Theologen neuerer Zeit die Folgen der 
Sünde für die äußere Natur anf Grund von Gen. 3, 17 
und Röm. 8, 19 mit etwas grellen Farben ansgemalt und 
in verſchiedenen rhetorifhen Wendungen darzuftellen gefucht, 
jo daß es leicht ven Anfchein gewinnt, vie Außere Natur 
fei unmittelbar in Folge der erften Sünde wie der Menſch 
von einer höhern Dafeinsform in eine weit niedrigere herab, 
geftürzt worden. Daran hängt fi der Verf., und übers 
fieht, daß die Theologen, wenn fie nicht reine PBectoral- 
theologen find, von ihren rhetorifhen Ausmalungen immer 
wieder auf den Wortlaut der angeführten Schriftftellen 
zurüdgehen. Ignorirt man aber biefen nicht ganz, fo wird 
man zugeben müffen, daß aud die vernunftlofe Natur wie 
der Menſch unter dem Drude der Sünde leidet, daß eine 
Veränderung mit ihr gegenüber von dem Zuftand, in Be 
treff dejjen Gott nad der Schöpfung fagte: „er fah, daß 
Altes gut fei” (Gen. 1, 31), vorgegangen fein müſſe. 

Berührt diefe Veränderung aud nicht die innern Gefepe 

und dad Weſen ter Natur, fondern nur ihr Verhältniß 
zum Menſchen und zu Gott, fo fann viefe Veränderung 

doch ehr tiefgehend fein und ift ed aud, wie der Verf. 

zugibt, wenn er jagt: daß die Natur herrenlos geworben, 

und fih ein unrehtmäßiger Herr derſelben bemächtigt hat. 

Über gerade das ift der Fluh ver Natur (Gen. 3, 17), 

daß ihr der rechtmäßige Herr entzogen wurde, und das ift 

ber Drud, unter dem fie ſeufzt (Röm. 8, 19), daß fie Gott 

zum Theil einem Herrn überlafjen hat, der fie gegen ihren 
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rechtmäßigen Herren mißbraudyt und von dieſem mißbrauden 
macht. — j 

In der ftarfen Polemif gegen die vermeintlich ganz 

falfche Auffaffung des auf die Natur gelegten Fluches läßt 

ſich der Verf. auch hinſichtlich des Zweckes der Benedictionen 

zu ſehr von der hergebrachten Auffaſſung abtreiben. Iſt 

auch in den Formularien nicht ausdrüdlich von einem Fluche 

die Rede, wie der Verf. S. 18 fagt, fo läßt fi doch nicht 

läugnen, daß die Benedictionen ihrer größeren Zahl nad) 

eine beftimmte Bedeutung durch die Anſchauung erhalten, 

daß die ganze Kreatur, wie einzelne freatürlihe Dinge durch 

dämoniſche Einflüffe inficirt find, oder inflcirt fein können, 

und wegen diefer Infection nicht unmittelbar als causae 

instrumentariae einer höhern virtus dienen, dagegen dem 

Menſchen, ver fich ihrer im Leben bevienen muß, leichtlich 
ſchädlich werden fünnen. Wie bei der Benedictionsgewalt 

im Großen zwei Seiten hervortreten, eine negative und 

eine pofitive, eine entbindende und löfende einerfeitd und 

eine befruchtende und fpendende anderſeits (durch Exorcis— 

men und Benedictionen vertreten), fo findet es ſich auch 

bei der einzelnen Benediction, wenn dieſes auch nicht in 

allen Benedictionsformularien jo klar und beftimmt hervor: 

gehoben ift, wie in dem Formular für die Wafjerweihe. 

Hätte der Verf., wie er nad unferer Anſicht hätte thun 

follen, die Lehre von den Erorcismen in Verbindung mit 

den Benedictionen behandelt, fo wäre er wahrfcheinlich nicht 

auf die jedenfall etwas einfeitige Auffaffung gekommen, 

als hätte die Benedictiondgewalt nicht beſonders viel mit 

einem auf der Natur liegenden Fluche zu thun. Wenn 

der Verf. einigen Theologen mit Recht den Vorwurf macht, 

daß fie den Zweck und die Wirkung der Benedictionen zu 
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einfeitig in der Hinwegnahme eines Fluches ſuchen und 

das pofitive Element nicht zu feiner gehörigen Geltung 

fommen lafjen, jo werben fie ihm nicht ohne Grund den 

Vorhalt mahen, daß er fih in feiner Oppofition mehr 

ald billig auf die entgegengefegte Seite habe treiben 

lafjen. — 

Mit befonders lobenswerther Genauigkeit und Ein; 

läglichfeit hat der Verf. die zwei ſchwierigen Punfte über 

die Wirfungsweife und über die Wirfungen der Benedic— 

tionen behandelt. In Betreff des erften Punktes fommt 

er zu dem Nefultate: daß die Benebictionen ex opere ope- 

rato und operantis wirfen. „Würben fie, fagt er, wie 

die Sacramente blos eine virtus habitualis ertheilen, fo 

müßte man von ihnen eine Wirffamfeit ex opere operato 

behaupten und würden fie blos eine virlus actualis ver- 

mitteln, fo hätten jene Theologen Recht, welche lehren, fie 

wirfen ex opere operanlis, weil fie aber eine virlus habi- 

tualis und actualis verleihen , wirfen fie ex opere operato 

und operanlis* ©. 57. — 

Wenn gegenüber von denjenigen, welde in den Bes 

nebictionen gerne nur Invocationen oder bloße kirchliche 

Gebete per modum impetrationis erbliden wollen, mit allem 

Nachdrucke darauf hingewiefen wird, daß fie eine virtus 

verleihen, die in genauer Beziehung zur Rechtfertigung 

ftehe, jo ift ed fehr anerfennenswerth. Nur ift ed dem 

Verf. ſchwer geworden, wie ed immer ſchwer bleiben wird, 

eine klare Vorftellung von dieſer virtus zu geben. Diefelbe 

wird ſich aud je nad) dem Gharafter der einzelnen Bene; 

dietionen modificiren. Wir hätten e8 daher für zweckdien— 

licher gehalten, wenn der Verf. anftatt jene virtus nad) 

der ihm fo beliebten trilogifhen Formel zu befchreiben, 
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dieſelbe nach dem Charakter einzelner Benedictionen oder 

vielmehr einzelner Gruppen von denſelben concret zu be— 

ſtimmen oder zu deuten verſucht hätte. — 

Die Frage, ob die Benedictionen von Chriſtus oder 

von der Kirche eingeſetzt ſeien, läßt er inſoferne in ber 

Schwebe, ald er (S. 43) behauptet, man fünne Beides 

mit gleicher Berechtigung behaupten. Dem Ref. fcheint 

die Anficht, die Benedictionen feien von der Kirche einge— 

fegt, der andern entjchieden vorzuziehen, wenn man auch 

fagt und wohl fagen muß, daß Ehriftus den Auftrag und 

die Gewalt zu benediciren verliehen habe, denn davon bleibt 

die Einfegung der Benedictionen immer noch verschieden. — 
Wie bei dem „Requiem“ hat Pr. aud bei diefer 

Arbeit nur das vömifche Rituale zu Grunde gelegt; wir 
müflen darin bier wie dort einen Mangel erbliden, ber 

dem practifhen Werthe des Buches großen Eintrag thut. 

Ich erinnere nur an die Benediction der Ställe, über deren 

Aulaßbarfeit gewiß mancher Geiftlihe Auskunft wünfchte, 

an die in Deutfchland üblihe Wetterbenediction nad der 

Meſſe zur Sommerszeit, an die Benebiction bei Waſſers— 

und Feuersnoth u. a. Bei der Anficht, die der Verf. von 

der Rechtsgiltigkeit der Formularien hat, fonnte ex freilich 

nicht anderd verfahren. Er glaubt nämlid, es dürften 

außer den im römischen Rituale enthaltenen Formularien 

nur ſolche gebraudyt werden, welche von der Gongregatio 

Ritunm ausdrücklich approbirt fein. Den Beweis für 

diefe Anfiht S. 88 ff. hält Ref. nicht für genügend, kann 

aber hier nicht auf einen Gegenbeweis eingehen, da er zu 

viel Raum forderte, erlaubt ſich aber den Verf. auf einige 

Artifel von Nilled über die Rechtskraft der Decrete der 

Eongregationen in Rom überhaupt und der Gongregation 
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der Riten insbefondere im erften Bande des „Archivs für 

fathol. Kirhhenreht von Moy“ aufmerffam zu machen. 

Auch zweifeln wir nicht, daß er bei reifliherm Nachdenken 

dem Ausdrude „conformis“ in dem Decrete (S. 89), das 

zu feiner Entſcheidung fo vieles beiträgt, einen weitern 

Einn geben wird, ald es gefchehen ift. — 

Wenn dem Ref. die ebenberührte Anficht des Verf. zu 

rigoros erſcheint, fo weit mehr noch die ſchnelle Abfertigung 

des Gonftanzer Benedictionale, das weitum in wohlver: 

dientem Anfehen ftcht. Fürs erfte glaubt NRef., daß einem 

Benedictionale, an defjen Vervollkommnung rechtmäßige 

firchliche Organe Jahrhunderte lang gearbeitet haben, das 

unter den Aufpicien und mit der Auctorität eines kirchlichen 

Borgefepten, dem die dießfälligen Firhlichen Beftimmungen 
nicht unbefannt fein Fonnten, herausgegeben und als ein- 

ziges und ausfchließlihes Handbuch für Benedictionen an; 

befohlen wurde, eine genügende und unzweifelhafte kirchliche 

Auctorität zur Seite ftehe. Es unterfcheidet ſich dadurch 

von den vielen Privatfammlungen von Exorcismen und 

Benedictionen, und follte gerade diefe außer allen Gebrauch 

fegen, wie der einleitende Hirtenbrief des Biſchofes Mari: 

milian Chriſtophorus ausdrücklich ambefiehlt. Wir Halten 

fovann auch die Bemerkung für beadhtenswerth, daß dieſes 

Benedictionale juxta normam ritualis romani reformirt fei. 

Wenn man das Bonftanzer Benedictionale ohne alle Bor: 

eingenommenheit mit dem röm. Nituale vergleicht, und 
unter der Gonformität nicht eine Uniformität verfteht, fo 

wird man erftere von dem Gonftanger Benedictionale gegen: 

über dem xöm. Rituale ausfagen fönnen, obgleich, jenes 

manche Formularien enthält, welche in dieſem nicht find, 

da die Bildung der Formularien ganz nad) dem Geifte und 
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der Geftaltung der im röm. Rituale enthaltenen Mufter 

vollzogen worden ift. Cine rationaliftifche Färbung Fonnte 

der Berf. im Conſtanzer Benedictionale doch wohl im 

Ernfte nicht finden. Wir erlauben und venjelben darauf 

aufmerffam zu machen, daß gerade vie in legterer Beziehung 

ihm anrühig fheinenden Formularien (ef. €. 177 u. 275) 

nichts weniger als wie er glaubt, dem fog. rationaliftifchen 

Jahrhunderte entfprungen find. Sämmtliche Orationen der 

beiven Benedictionen finden fi ſchon in dem Gonftanzer 

Dbfequiale oder Benedictionale von 1510. Die Refor- 
mation jener $ormularien juxta normam ritualis Romani 

beiteht darin, daß in der Ausgabe von 1781 bei der Bene- 

dictio mulieris die Antiphone mit dem Pſalm 23, und bei 

der Benedictio super herbas die Antiphone vidi speciosam 

etc. aus dem röm. Rituale herübergenommen ift. — 

Diefe Ausftellungen follen ver Anerkennung feinen Eins 

trag thun, welde das rühmlihe Streben des Verf. und 

die vielfach glüdlihe Behandlung fo fchwieriger paftoral- 

theologifcher Materien in vollem Maaße verdienen, es ift 

nur zu wünfhen, daß er in ber Fortführung des unters 

uommenen Werkes nidyt ermüde. 

2) Diefes Benedictionale ift ein ganz genauer 

Abdruck der Ausgabe in 8° vom Jahr 17815 es ift ſelbſt 
die gleihe Eeitenzahl eingehalten. Das Papier ift fehr 

weiß, der Drud ſchön, und der Preis bei diefer Ausftattung 

billig. Einige Verweifungen, wie aufs Brevier €. 111, 
oder auf dad novum rituale (?) hätten in dieſem Abdrucke 

wegbleiben follen. Zu gleicher Zeit erfchien ein Abdruck 
dejjelben Benedictionale in Stuttgart (im Verlagsmagazin), 
der gleichfalls ſehr ſchön in 49 ausgeftattet ift und die 

einfhlägigen Pfalmen überall einfügt, um das Herum— 
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Thlagen unnöthig zu machen Pr. 2 fl.). Beide Ausgaben 

fönnen empfohlen werden, und es freut ſich gewiß Mancher, 

diefes erprobte liturgifche Buch in einem ſchönen neuen Ges 

wande ſich leicht verfchaffen zu fonnen. Wie in der voraus 

gehenden Anzeige angedeutet worden ift, gehen die Anfänge 

des Conſtanzer Diöcefan-Rituald und Benedictionald weit 

zurüd. Die erfte Ausgabe davon finden wir in dem typifch 

jehr ſchön ausgeftatteten „Obsequiale sive benedictionale 

secundum ecclesiam conslanliensem* v. 3. 1510. — 

Bendel, Eonv.Dir. 

6. 

1) Predigten auf die Sonn- und Sefltage des Kiirchen- 

jahres von Ioh. Martin Mentges, Priefter der ©. 3., 

weiland Domprediger zu Paterborn und Paftor zu Brakel, 

Borzüglih zum Gebrauche für Landpfarrer. Bearbeitet 
und zum erfienmale herausgegeben von einem Verehrer ded 

Verftorbenen. ©. 406 u. 166. Paderborn, 1856. Drud 

und Verlag von Berd. Schöningh. Pr. 2 fl. 40 fr. — 

2) Predigten auf alle Sonntage des Flirchenjahres von 

Matth. Reiter, weil. erzb. geiftlihem Mathe, Dechant und 

Pfarrer zu Ainring. Mit Approbation des hochw. fürft« 

erzb. Ordinariats Salzburg. Salzburg, Mayerihe Bud- 

handlung. I. Bb. ©. 424. IL. Bb. ©. 447. Pr 3 fl. 
1? fi. — 

3) Sr. X. Birkl, der Seelenwecer oder Sonn- und 

Sefltagspredigten , nebft mehreren Gelegenheitöreben. 
Theol. Quartalſch rift. 1857. IV. Heit. 43 
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Schaffhauſen, 1856. Fr. Hurter'ſche Buchhandlung. Bd. J. 

©. 392. Bb. I. ©. 220. Pr. 3 fl. — 
4) Sefthomilien nad) den ©fficien des kath. Airchenjahres 

von Fr. Ioh. Ant. Röhler, Dekan und Pfarrer in Zwie— 

falten. Mit Approbation des biſch. Ordinariats Rotten- 

burg. Lindau, Berlag von Joh. Th. Stettner. 1857. 

©. 184. Pr. 54 fr. — 

9) Homiletifher Führer durch das ganze Kirchenjahr, 

nebſt Texte zu Gafualreden von Dr. Carl Haas. Auges 

burg, 1857. K. Kolmann’she Buchhandlung. S. 355. 

Pr. 1 fl. — 

6) Faſtenpredigten des P. Hieronymus Trento aus d. ©. J. 

— Aus dem Italienifchen überfegt. Breiburg im Breids 

gau, Herder'ſche Verlagshandlung. 1857. ©. 456. Pr. 

2 — 
7) Die heil. Geheimniſſe Mariä, ber jungfräulichen Gottes⸗ 

mutter, in einer Meihe von Predigten bargeftellt von Dr. 

Joh. Theod. ſaurent, Biſchof von Cherfones u. ſ. w. 
Bd. l. ©. 374. Br. I. ©. 410. Mainz, Kirchheim. 
1856. — Pr. a. — 

Anhang: Fuhlrott, Venedien, A. Müller, Weltermaier. — 

1) Ie mehr man fidy mit Lefen und Beurtheilen der 

homiletifhen Erzeugniffe des Fathol. Deutſchlands abgibt, 

defto mehr überzeugt man fi, daß weder die Vergangen— 

heit noch die Gegenwart etwas in Allweg Vollenvetes und 

für alle Zeiten Mufterhaftes hervorgebradt Hat. Es ift 

wahr, unfere Bredigtliteratur hat unter der faft erbrüdenden 

Mafje mandes Gute und Trefflihe aufzuweiſen, aber vie 
meiften deutihen Predigten tragen doch zu fehr einen ges 

wiffen von der Individualität und Bildung des Predigers, 
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von der Zeit und den Umſtänden herrührenden Stempel 
an ſich, als daß fie als Zeugniß und homiletiſcher Aus— 

druck des allgemeinen kirchlichen Geiſtes angeſehen und 

geſchätzt werden könnten, was von den alten kirchlichen 

Homileten des vierten und fünften Jahrhunderts und in 

gewiſſer Weiſe auch von den großen franzöſiſchen Predigern 

gilt. Es werden ſicherlich ſelbſt von den angeſehenſten 

Homileten der Jetztzeit Wenige oder Keine ein ganzes 

Jahrhundert hindurch ungeſchmälertes Anſehen behaupten, 

ſo wenig als man Predigern, die vor hundert Jahren in 

Ruhm und Ehre ſtunden, die Ehre zu erweiſen geneigt iſt, 

fie als vollgiltige Muſter für unſere Prediger aufzuſtellen. 

Die Predigten von Hunolt, Neumayer u. A., die man in 

neuerer Zeit wieder zu Ehren brachte, verdienen unferes 

Erachtens, daß fie aus ter Vergeffenheit hervorgezogen 
wurden; aber deßhalb werden fie dod Fein unbedingtes 

und allgemeines Anfehen, namentlidy feine Muftergiltigfeit 

für unfere Zeit weder anſprechen noch auch erlangen; denn 

fie find nad ihrer ganzen ©eftaltung zu fehr Kinder ihrer 

Zeit. — 

Von den beften deutſchen Predigten fann man nur 

fagen: fie haben Vorzüge, vielleicht viele Vorzüge, aber fie 

haben nicht alle diejenigen Vorzüge, weldhe man von einem 

objectiven Standpunkte aus an wahrhaft mufterhaften . 
Predigten wünfhen muß. Der Fritifer muß ſich daher 

zufrieden geben, wenn er an Predigten einiges Gute her: 

vorheben und fie mit Rüdfiht darauf empfehlen kann. — 

In diefer Lage ift Ref. ohne Anftand den Predigten 

von Mentges gegenüber, Obgleich fie ihre Gntftehung 

einer weit frühern Zeit verdanfen, ald fie im Drude ers 

ſchienen find, fo können fie doc) neben den vielen neuen 

43 * 
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und neueften Producten mit Ehren beftehen. Mentges im 

3. 1743 in Trier geboren, trat im I. 1762 in den Je— 

fuitenorden. Nad Aufhebung des Ordens war er unter 

Anderem fünf Jahre Domprediger in Paderborn, und vor 

feinem Tode Cim J. 1815) einundzwanzig Jahre Pfarrer 

in Brafel. — 

An feinen Predigten loben wir einmal den würde 

vollen Ernft in der einfadhften und beſcheiden— 

ſten Form. Obgleih die Sprade mit Ausnahme von 

einigen Ausbrüden, die für unfere Zeit zu derb find, edel 

und mitunter oratoriſch gehoben ift, jo ift doch nirgends 

ein Hafen nad fhönen Redensarten und Redefiguren 

wahrnehmbar, nirgends eine leere Wortmacherei. Es ift 
ihm fihtlih nur darum zu thun, von feinen Zuhörern 

verftanden zu werden und auf dem fürzeften und geradeften 

Wege auf ihr hriftlihes Glauben und Leben einzuwirfen. 

Jedes Predigtftüd ift ein Zeugniß dafür, daß es ihm eine 

ernfte Angelegenheit war, dur das Pretigtamt die Beſſe— 

rung und Heiligung der ihm anvertrauten läubigen zu 

erzielen. Er ſpricht daher überall die ernfte Epradye des 

Evangeliums, und in einer Weife, daß er von Jedermann 

leicht verftanden werden mußte — 

An unferm Prediger rühmen wir weiter einen großen 

Gedanfenreihthum Er zeigt nicht blos tüchtige 

Kenntniffe in den dhriftlihen Lehren, fondern aud eine 

genaue Bekanntſchaft mit dem menſchliche Herzen und Leben. 

Diefe feine Kenntniffe weiß er vielfadh auf die unſchein— 

barfte Weife reihlih und nugbar anzuwenden. Es ift ihm 

eigenthümlidy, wie den Glanz der Darftellung fo aud den 

Glanz der Gedanken zu vermeiden; und bod reihen ſich 
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legtere oft in rafcher Abfolge an einander an, und find 

einfchlagend und treffend. — 

Mir heben ferner an den Predigten Mentged hervor 

ihren durchaus pofitiven Charafter Es find immer 

pofitive Lehren, Forderungen u. dgl., die nicht nur an die 

Epige einer Predigt oder eines Predigttheiles geftellt find; 

man findet aud) die Ausführungspunfte eben fo pofitiv und 

beftimmt gehalten. Die Forderungen an ein wahrhaft 

hriftliches Leben in den verfchiedenen nicht gewöhnlichen 

Nerhältniffen treten immer in ganz concereter aud dem 

Mefen des Evangeliums hervorgehender Form auf. Nach— 

dem 3. B. in der Predigt J. ©. 303 im I. Theile durch 

genaue Detailerung gezeigt wurde, wer ein Leibed und 

wer ein Seelenmörder fei, wird dann im II Theile nad 

den Regeln der pofitiven Moral auseinander gefegt, worin 

die Verbindlichfeit zur Gutmachung des angerichteten Schas 

dend für die Einen und Andern beftehe, und wie fie der: 

jelben nachzukommen hätten. — 

Die Eintheilungen der Predigten find nicht gefucht 

und fünftlih, fondern einfach, ohne jedoch bloß an der 

Oberfläche des Gegenftandes hängen zu bleiben, und bes 

halten mehr practifchen als logiſchen Gefegen folgend ven 

naächſten Zwed der Predigt im Auge. In einer Predigt 

z. B. von den Mitteln, ven Schreden des jüngften Gerichtes 

zu entgehen ©. 400 theilt er folgender Weife ab: „urtheilet 

jegt über die Welt und über die Wahrheiten, die unfer 

ewiges Heil betreffen, wie ihr an jenem Tage barüber 

urtheilen werbet, und zweitens: thuet jegt, was ihr an 

jenem Tage unfehlbar wünjdhen werdet, gethan zu haben.” 

Der Ausführung des erften Theiles liegt die Subdiviſton 

zu Grunde: wir werden an jenem Tage ganz andere Ges 
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ſinnungen hegen als jetzt, und zwar andere Geſinnungen 

a) von der Welt, ihren Reichthümern, Ehren, Freuden, 
Gewohnheiten und Orundfägen, b) von Gott, feiner Größe, 

Macht, Liebe und Gerechtigkeit, c) von der Sünde, und 

d) von den ewigen Strafen und Belohnungen u. f. w. — 

Eine empfehlenswerthe Eigenfhaft unferer Predigten 

ift ferner ihre anfhanlidhe und concrete Form und 

Darftellung. Diefelbe gewinnt der Verf. beſonders durch 

Individualifirung und Specialifirung, in deren Anwendung 

er eine Öewandtheit und Bertigfeit befigt, wie fie Ref. noch 
felten in andern Predigten gefunden hat. Er wendet jes 

body die genannten Veranfhaulihungsmittel in folder Fülle 

an, daß fie bei aller Manigfaltigfeit der Wendungen den 

Ausführungen vielfach eine gewiſſe Einförmigfeit auforüden 

und den freien Bluß von Gedanfenentwidlungen mitunter 

hemmen oder befeitigen. — 

In der Regel ftellt er einen Sag oder eine Wahrheit 

oder fittlihe Vorfchrift voraus, und indem er fie in ihrer 

pofitiven Form feinen Zuhörern Far zu machen oder an's 

Herz zu legen fucht, begibt er fi alsbald auf den Boden 

der concreten DVerhältnifje und reiht Glied an Glied an, 

bis er die verfchiedenen Seiten und Beziehungen, weldye 

jeine Zuhörer nad ihren VBerhältniffen zu dem befprochenen 

Gegenftand haben fünnen, hervorgehoben hat. Man findet 
oft Predigten, deren Ausführung faft aus lauter fpeziali- 

firenden und individualifirenden Sägen befteht, z. B. ©. 349, 

303, 343 und II. 40. An einer Stelle beginnt z. B. eine 

Predigt: „Wenn von den Leibes- und Seelenmördern bie 

Rede ift, jo hat der größte Theil der Menſchen davon fehr 

unvollflommene Begriffe. Man nennt diejenigen Leibesmör« 

der, welde aus Mißgunſt, Rachbegierde oder einer andern 
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ſchändlichen Leidenfhaft ihre Hände mit fremdem Binte 

färben, und Geelenmörber diejenigen, welde es ſich zum 

Gefhäfte machen, unfchuldige Ceelen zu verführen und in’s 

Verderben zu ftürzen.” Nachdem nun die Leibes- und Sees 

lenmörder im Allgemeinen darafterifirt find, jo fährt er 

fort: „Leibesmörder find alfo jene Eöhne und Töchter, 

welche dem Gebote des Herrn zuwider durd ihre Wider, 

fpenftigfeit, Ausſchweifungen, Grobheiten und andere Bes 

feidigungen Urſache find, daß ihre Eltern erfranfen und vor 

der Zeit ind Grab fteigen 0. — Mörder find jene Eltern, 

welche u. ſ. f.“ Es werben fofort alle Lebensverhältniffe 

angezogen, wo bie betreffenden Fehler vorfommen fönnen. 

So fehr durch dieſes Verfahren die conereten Beziehungen 

der religiöfen Wahrheiten zu den verfhiedenen Verhältniffen 

des hriftlichen Lebens und der Individuen hervortreten, und 

dadurd die Predigten einen ganz praftiichen Charakter ge 

winnen, jo ift doch bei der zu häufigen und faft ausſchließ— 

lichen Anwendung der Indivibnalifirungsmethode eine ges 

wiſſe fteife Manier und die vielfahe Wiederholung von 

einzelnen Rubrifen faft unvermeidbar. Man wird der dieß— 

fälligen Kunft des Verfaſſers alles Recht widerfahren lafjen 

fönnen, und doch im Interefje einer größern Vollfommen- 

heit feiner Predigten wünſchen, er möchte ſich hierin mehr 

gemäßigt und in weiterm Umfange ein logiſches und dia⸗ 

lektiſches Verfahren bei Ausführung und Entwicklung feiner 

Säge eingefchlagen haben. — 

Denjenigen Previgern, welde nod zu fehr in ber 

Schultheologie fteden und über die abftraften und allgemeis 

nen Faſſungen der religiöfen Wahrheiten nicht hinauszu— 

fommen wiffen, empfehlen wir diefe Predigten beſonders, 

fie können viel aus ihnen lernen, ohne daß ich rathen 
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möchte, dieſelben in allen Stüden zum Muſter zu nehmen. 

Wenn der Titel fie vorzüglich den Landpfarrern empfiehlt, 

fo glauben wir beifügen zu dürfen, daß aud Prediger in 

Städten fie gewiß nicht nutzlos zur Hand nehmen werben, 

wenn fie dafelbft pofitiv und praftifch predigen zu müſſen 

glauben. — 

2) Auch die unter Nr. 2. aufgeführten Predigten 

haben einen Berfaffer, der ſchon vor beinahe 30 Jahren 

aus dem Leben abgefchieden if. Man glaubte, die von 

Reiter hinterlaffenen Predigten hätten aud jest noch 

einen hohen Werth, daher ihre wenn auch verfpätete Vers 

öffentlihung. Wir fönnen diefem Urtheile, das die Hers 

ausgabe unferer Predigten beförberte, im Allgemeinen 

beipflichten. Wir finden an ihnen faft diefelben Vorzüge, 

die wir cben an den Predigten des Mentges hervorgeho« 
ben haben. — 

Große Einfachheit und Popularität ift e8 vor Allem, 

was diefelben auszeichnet. Der Verfaffer weiß recht ver- 

ftändlich zu den gewöhnlichen Leuten zu reden, kennt ihre 

Verhältnifje genau und beleuchtet fie im Lichte der ewigen 

Wahrheiten. Er fcheut fih nicht, alle die verſchiedenen 

Gelegenheiten und Berfuhungen zur Sünde bis ins Eins 
zelne hinein zu verfolgen, fie aufzudecken und vor ihnen 
zu warnen. — 

Er verfährt dabei jedoch mit aller Liebe und Scho— 
nung; es ift ihm aufrichtig darum zu thun, die Verirrten 
zu gewinnen und die noch Unverdorbenen zu bewahren. 

Gemüthlichfeit mit Eindringlidfeit, Einfachheit in der Dar; 
ftellung mit ziemlicher Reihhaltigfeit von Gedanken, Ber 
ſtaͤndlichkeit ohne Oberflählichkeit, vielfältiges Herabfteigen 
au den gewöhnlichen menſchlichen Verhältniffen und Hand: 
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thierungen ohne triviales Gerede machen die Predigten 
Reiter's zu braven und brauchbaren Volkspredigten. — 

Daß er eine beſtimmte Gemeinde und nur die Be— 

dürfniſſe dieſer Gemeinde vor Augen hatte, merkt man 
den Predigten leicht an. Da jedoch die religiöſen und 
ſittlichen Verhältnifje der gewöhnlichen Landgemeinden ziem— 

lich gleidy find, fo find fie auch anderwärts brandbar. 

Indeffen glaubt Ref. tod, daß gerade diefer Umftand, 
weil in diefen Predigten nur die fittlihen und religiöfen 
Zuftände einer einzelnen und, wie es fcheint, etwas ber 

Ihränften Gemeinde berüdfichtigt find, dem allgemeinen 

Werthe derfelben einigen Eintrag thut. Ich will nur auf 
einen Umftand aufmerffam machen. Der Berfaffer ver 

hält ſich faſt durchgängig nur erflärend und ermahnend; 

höchſt felten ift auf ein tiefered Beweisverfahren oder auf 

Widerlegung von etwaigen falfchen Anſchauungen und 

Irrthümern Bedacht genommen, um dadurd auf die Leber: 

zeugung einzuwirfen. In einer völlig gläubigen und von 
aller Frivolität frei erhaltenen Gemeinde ift dieſes Vers 

fahren ausreichend, beſonders wenn noch ein großes pers 
jönlihes Anfehen des Predigers hinzufommt, wie es bei 

Reiter der Ball war. Allein in vielen Gemeinden fann 

der Prediger nicht einen zweifellofen Glauben und ein 

unbedenflihes Hinnehmen der hohen Verpflichtungen eines 

Ehriften vorausfegen, und ed kann daher feine Aufgabe 

nicht bloß fein, zu erbauen und zu ermahnen, er muß 

auch überzeugen von der Wichtigkeit und Wahrheit ver 

Glaubenslehren und fittlihen Vorſchriften. — 

In Predigten, welche einen fo unmittelbar praftifchen 

Zwed verfolgen wie die unferigen, können die logiſchen 

Regeln demfelben wohl einigermaßen zum Opfer gebracht 
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werden. Diefe humiletifche Freiheit feheint aber doch bie 

und da eine zu ausgedehnte Anwendung gefunden zu has 

ben. Nicht felten vermißt man in der Ausführung der 

- einzelnen Theile eine lichte und Flare Anorbnung in ver 

Abfolge der Gedanken und eine genauere Gedankenver— 

bindung. Man findet mitunter gewöhnli je im zweiten 
Theile der Predigten Sätze an Sätze oder Gedanfen an 

Gedanfen gereiht ohne innere orbentlihe Verbindung oder 

höchſtens mit ganz lofer Verbindung, fo daß man auf die 

Permuthung fommen muß, Ref. habe nur etwas weitläus 

figer ffizgirt und die Vollziehung einer genauern Innern 

Verbindung der Gedanken dem mündlichen Vortrage übers 

laffen. — 

Ref. glaubt auch noch einen weitern Punft zur Sprache 

bringen zu follen. In den vorliegenden zwei Bänden 

„Sonntagspredigten” finden fi zufammen 140 Pres 

digten. Diefe find auf die Eonntage ungleich vertheilt, 

auf den eingn eine, auf den andern zwei und fo fort bie 

zu ſechs Predigten. Diefes Verfahren des Herausgebers 

fünnen wir nicht billigen. Es fcheint dabei nur der Grund: 

fa obgewaltet zu haben, druden zu laffen, was im Ma- 

nuferipte vorlag. Warum nicht lieber aus dem vorliegen: 

den Material eine Auswahl treffen! Es fann dem 

Herauögeber bei einiger Aufmerffamfeit fo wenig als dem 

Lefer entgehen, daß fi unter den Predigten, fo ſchön aud 

einzelne find und fo vieled Gute fie faft durchgängig ent, 

halten, doch die eine und andere eingeſchlichen hat, welche 

in Anlage und Ausführung mangelhaft und ziemlich ges 

danfenarm ift, 3. B. L ©. 232, I. ©. 293. — Auf 

©. 32 Bd. I. finden wir gar feine Predigtausführung, 

nicht einmal eine Skizze. Der Prediger hat fi nur einen 
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Anfang und einen Schluß einer Predigt gemacht und für 
die Pretigtausführung ſich einige Notizen niedergefchrieben. 

Die Predigt für Dienftboten nad einem Einfall der Frans 

ofen I. ©. 240 hatte nur ganz temporären Werth. — 

Dazu fommt, daß, wenn aud mehr ald eine Predigt 

für einen Sonntag ausgewählt ift, diefelben in der Regel 
die Pericope nicht nad ihrem mannigfaltigen Inhalte ber 

handeln, fondern ziemlich einförmig. Am vierten Eonn- 
tage nad Epiphanie handeln alle drei Predigten von der 
„Furcht“, und zwar zwei davon in ziemlich gleicher Weife 
von der Gottesfurdt; am Sonntage Septuagefimä unter 
ſechs Predigten fünf vom Worte Gottes. Nichts davon 
zu jagen, daß einige Parthieen in den Predigten ziemlich 
gleichförmig wiederfehren; fo erinnere ih mid, ungefähr 
breimal die Gefährlichkeit ded gegenwärtigen Tanzens ger 

Hildert gelefen zu haben. Im Laufe vieler Jahre mag 

Reiter wohl Grund gehabt haben, fo oft auf denfelben 

Gegenftand zurüdzufommen, aber in ein und bemfelben 

Predigtwerfe follte e8 wohl nicht fo oft gedrudt werben. — 

Nah unferem Bedünfen wäre es daher wohlgethan 

gewefen, eine genauere Auswahl nad dem innern Werthe 

der Predigten zu treffen und auf einen Conntag je nur 

ein Stüd zu geben. Wir mahen hierauf aufmerkſam, 

weil laut der Vorrede von demfelben Verfaffer noch Feft- 

tags⸗, Gelegenheits-, Chriſtenlehr- und biblifhe und Reli— 

gionsgefhichts-Previgten zu erwarten find. — 
Wenn in der angedeuteten Weife eine Auswahl ges 

troffen wird, werden wir die weitern Predigten willfommen 

heißen, da fie fidy durch ihre pofitive und dabei doch ges 

müthlihe Faſſung, fowie durch ihre ganz praftifche und 

populäre Haltung unzweifelhaft empfehlen. — 
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3) Der erfte Band enthält Predigten für alle Sonn 

tage des Jahres, der zweite für die Feſte des Herrn, 

Maria’s und einiger andern Heiligen, auch einige Caſual— 

reden, wie Antritts- und Abfchiedsreden, Primispredigt n. N. 

Wir haben hier einfahe und ungefünftelte Predigten 

vor und Man fieht es ihnen an, daß fie gerade fo vors 

getragen wurden, wie fie jet gebrudt vorliegen. Der 

Verfaffer hält fih an Themate, wie fie fih im gewöhn— 

lichen Gemeindeleben einem Eeelforger ungeſucht darbieten. 

Da die Predigten in angemefjener Kürze für den Vortrag 

abgefaßt find, fo Fünnen, wie leicht begreiflih, die einzel— 

nen Themate nicht erfchöpft fein. Der Verf. beabfichtigte 

ed aud nicht, fondern wählte ſolche Divifionsglieder, deren 

weitere Ausführung ihm von den religiöfen Zuftänden 
feiner Zuhörer am meiften gefordert erfcheinen modhte. 

Dagegen fann man, wenn man nicht einen rein theo— 

retiſchen Standpunft einnehmen will, nichts einwenden; 

allein das kann man wohl an diejen Predigten ausftellen, 

daß die Ausführungen in ihren einzelnen Gliedern nicht 

ſtreng auf den aufgeftellten Satz zurüdweifen, fondern 

faft wie zufällig gerade unter biefem oder jenem Thema 

erſcheinen. 3. B. Band I. ©. 115 ff. ift von dem Zwede 

des Baftengebotes die Rede. Derfelbe ift ein verfhiedener, 

ich verweife nur auf die Präfation: Qui corporali jejunio 

vilia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et prae- 

mia. on diefen verſchiedenen Zweden des Faſtens ift 

hier wohl die Rede, 3. B. wie durch Faften die finnlidhe 

Natur darnievergehalten und eben dadurch die Sünde zus 
rüdgebrängt, wie das geiftige Leben durch Bändigung des 

förperlihen gefördert, wie den Baften ein Charafter der 

Bußübung gegeben werden folle und dergkeichen, allein 
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die einzelnen Punkte ſind nicht auseinandergehalten. Nach⸗ 

dem dieſes und jenes ohne gehörige Sonderung geſagt iſt, 

dreht ſich die weitere Ausführung bloß um den allgemeinen 

Satz, daß die gänzliche Veränderung der Geſinnungs⸗ und 

Handlungsweiſe der Zweck des Faſtengebotes ſei. Aehnlich 

der zweite Theil dieſer Predigt, der nach der Partition 

von der Verbindlichkeit des Faſtengebotes han- 

deln fol. Wir vermiffen audy hier eine Flare und genaue 

Aneinanderreihung der VBerpflihtungsgründe, wodurch vie 

Zuhörer über diefen fo vielfad angefochtenen Punkt tüch— 

tig aufgeklärt und für freudige Befolgung des Gebotes 

gewonnen würden. Im zweiten Bande ©. 99 ff. will 

nad) der Anfündigung davon gehandelt werden, wie man 

Gott für die Erndte Danf fagen fol, aber im Grunde 

ift nur vorzugäweife vom Halten der Gebote Gotted und 

den erfprießlichen Folgen deſſelben vie Rede, was bei einem 

andern Thema ebenfogut untergebradyt würde. — 

Ein derartiges bei gewöhnlichen Predigern nicht felten 
vorfommendes Verfahren hat zur Folge, daß die Predigt: 

ausführung feinen eigenthümlihen, von dem Thema bes 

ftimmten Charakter gewinnt, daß man fid in allgemeine 

Sätze und Devuctionen, die bei den verfhiedenartigften 

Thematen wiederfehren fönnen, verliert, und daß fo das 

thema finale verfehlt wird. — 

So anerfennendwerth es ift, daß der Verf. meift ges 

radenwegs auf praftiihe Zwede losgeht, fo muß body 

mitunter ald ein Fehler angefehen werden, daß er fi) 

gerne mit dem Nächftliegenden begnügt uud nicht gar tief 
eindringt, und In der Predigtabhandlung nicht immer auf 

eine durhfichtige Abfolge der Gedanken und Gedanfenent- 

widlungen erwünjglihen Bedadt nimmt. — 



666 Predigtiwerke. 

Obgleich Ref. diefe Ausftellungen unummwunden mas 

hen zu müfjen glaubte, beläßt er diefe Predigten doch 

gerne in ihrem Werthe. Sie find Zeugen warmen Eifer 

für das Heil der Seelen, fie beurfunden eine gute Beobs 
adjtungsgabe und forgfältige Benügung der in der Paftos 

ration gemachten Erfahrungen; es ift dem Verf. nit um 

Schmuck der Rede und um Glanz der Gedanken zu thun, 

fondern nur um die Wahrheit und um das durch fie zu 

erwirfende Heil. Die Diction ift rein und die Barbe ber 

felben nad) der Materie gut gewechſelt. — 

4) Dem Berf. der Fefthbomilien ift bei feinem 

Unternehmen ein ſchöner Gedanke vorgefhwebt, nämlich 

den Inhalt der Officien für die Feſttage homiletiſch zu 

verarbeiten. Es fann Niemanden entgehen, daß die je 
weilige Meßliturgie und das Officium des Brevierd an 

den einfchlägigen Beften fchöne und treffende Gedanken 

und theils ſchon tüchtig verarbeiteten Etoff zu Homilien 

an die Hand geben. 

Der Berf. konnte bei feiner Arbeit einen boppelten 

Weg einfchlagen. Er fonnte die in den Officien vorkom— 

menden, den Feftinhalt ausdrüdenden Etüde, wie Introis 

tus, Kapitel der Horen, Antiphonen u. dgl. zum Aus 

gangspunfte feiner weitern homiletifhen Gntwidlungen 

maden, oder er fonnte von dem Feftevangelium ausgehen 

und zu deſſen homiletiſcher Verarbeitung die Officien bes 

nügen. Er hat den legtern Weg gewählt und mußte cd 

bei feinem Verfahren auh, da er vorzugsweife nur. bie 

homiletiſchen Stüde des Breviers benügt, welche ſich aud 

an das Feftevangelium anlehnen. 

Wenn man darin feinen Mangel erbliden will, daß 

die vielfach fo Schönen Antiphonen, Verſikel u. dgl. nicht 
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in der Weiſe ausgebeutet wurden, wie es leicht hätte ge— 

ſchehen können, ſo kann man dem Verdienſte des Verfaſſers 

alle Gerechtigkeit widerfahren laſſen. Er hat aus dem 

reihen homiletiſchen Stoffe für das einzelne Feſt recht 

Schönes und Brauchbares ausgewählt und die Homilien- 

ftüde der Väter unter fih in Verbindung zu fegen geſucht. 

In dem einen Falle ift die Zuthat des Verfaſſers eine 

größere, im andern eine kleinere. — 

Die Arbeit ift ald erbauende und belehrenve Lectüre 

für Laien zu empfehlen, und dem Homileten hat fie einen 

guten Theil des reihen homiletifhen Stoffes im Brevier 

bequem zugänglicdy gemacht, jedenfalls ihm einen verftänds 

lichen Winf gegeben, daß in den Feftofficien eine nicht zu 

veradhtende Fundgrube zu homiletiſchen Etoffen liege. — 

5) Unter- dem Titel „Homiletifher Führer“ 
veröffentlihte H. eine Eammlung von Skizzen zu homis 

letiſchen Borträgen für alle Eonns und Feſttage des 

Jahres. Skizzen haben vor ausgearbeiteten Predigten das 

voraus, daß fie den Homileten mehr zum Selbftdenfen 

und zur Selbftthätigfeit anregen. Die vorliegenden ems 

pfehlen ſich insbeſondere dadurch, daß fie faft durdgängig 

auf den Tertinhalt der Pericopen fi ftügen. Es finden 

ſich dadurd) diejenigen eines Andern belehrt, welde der 

Anfiht find, unfere Evangelienpericopen feien inhaltlid zu 

unfruchtbar oder gleihförmig, ald daß man einen reihen 

und mannigfaltigen Stoff zu Predigten aus ihnen ents 

‚ heben und fie deßhalb immer oder wenigftens in den meiften 

Fällen, wie es viele Homiletifer mit Recht fordern, ale 

Ausgangspunkt und Bafis der weitern Predigtabhandlung 
gebrauchen könnte. — 

Dr. 9. wußte aus jeder Pericope eine ziemlid große 
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Anzahl von Skizzen (meiſt 16—20) zu bilden. Bei ver 

Eonftruirung der Skizzen geben ihm einzelne Momente 

des Tertinhaltes die leitenden Gefichtspunfte, jo daß wir 

faft ausfhließlih Entwürfe zu Homilien vor und haben. 

Durch eine gewandte Deutung und Auslegung des Tertes 
nad) feinem hiftorifchen, moralifhen, dogmatifhen, myftis 

[hen und figürlihen Sinne ift es ihm möglid geworben, 

auf ein fo reihes Material in den Texten der PBericopen 

binzuweifen. Bloß Hinweifungen und Andeutungen find 
im Grunde unfere Slizzen, infofern nur die Hauptgedanfen 

und leitenden Ideen zu einer homiletifhen Ausführung in 

aller Kürze angegeben find. Diefes halten wir für feinen 

Mangel, da die Erweiterungen leicht find, wenn ber 
Grundton angegeben ift, und da jeber etwaige Benüger 
diefer Entwürfe lieber in der ihm eigenthümlichen Weife 

an den Grundgedanken weitere Entwidlungen anfegt, ale 

fi) halbwegs dabei leiten läßt, denn mehr könnte doch 
nicht gefchehen, wenn die Efizzen nicht zu Predigten wers 

ben follen. — 

Bei der Menge der Entwürfe fann es nicht fehlen, 

daß fih mande eingefhlihen haben, welde eine Kritik 

fhwer zu beftehen vermödten. Einmal fcheinen ung bie 

gleihen Gedanken bei denfelben Pericopen etwas zu häufig 

in verfchiedenen Wendungen wiederzufehren. Es hätte 

daher wohl etwas wählerifhher verfahren werden bürfen, 

wenn aud die Zahl der Entwürfe geringer geworden wäre, 

Ebenso glauben wir, daß bei Aufftellung und Anordnung 

der Dispofitiondglieder die Gejege der Logif hie und da 
mehr außer Acht geblieben find, als es ſich bei homiletis 

ihen Vorträgen aus praftifhen und oratorifhen Gründen 

fonft wohl rechtfertigen läßt; 3. B. ©. 113 lautet eine 
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Aufftelung für Dom. 5. Quadr.: „Der Sieg über unfere 

Feinde hängt davon ab, daß wir 1) ſchuldlos vor ihnen 

ftehen (wer von euch kann mich 2c.), 2) mit der Wahrheit 

beftehen und 3) daß fie nicht aus Gott find (alſo Gottes 

und Jeſu Wort nicht hören).” Die erften zwei Parti— 

tionsglieder fallen zu wenig aus einander, und das legte 

hat ein ganz anderes Subject ald die zwei vorandge: 

henden. — 

So ſehr e8 Ref. billigt, daß H. durch feine Arbeit 

vorzugsweife auf analytifhe Predigten hinzielt, jo hätten 

doc unſeres Erachtens aus jeder Pericope zwei oder drei 

Themate, die fih als ihr ganz eigenthümliche ableiten 

ließen, zu fynthetifhen Predigten vorausgeftellt werden 

follen. Ref. hätte es überhaupt nicht bloß vom theoreti- 

ſchen fondern auch vom praftifchen Standpunkte aus gerne 

gefehen,, wenn die Entwürfe für ſynthetiſche Predigten, 

für Homilien höherer Art und für Homilien niederer Art 

je zufammengeftellt und förmlich claffificirt worden wären. — 

Indeffen halten wir diefe Entwürfe für recht geeignet, 

dem Homileten Fingerzeige zu geben, wie er zu feinen 

Zweden in den Tert einzubringen und defjen Inhalt zu 

entheben habe. Der Verf. zeigt hiebei nicht bloß große for: 

melle Gewanbdtheit in homiletifcher Tertanwendung und Terts 

audlegung , und ein tiefes Verſtändniß des Tertinhalteg, 

fondern auch viel geiftige Beweglichfeit und Gedanken— 

reihthum. 

Die legtern Eigenfchaften des Verf. zeigen fih aud 

in einer frühen homiletifchen Arbeit, die er im vorigen 
Jahre unter dem Titel: „Evangelium und Leben 
in 29 antithetifhen Predigten vom erften Advent 

bis Pfingften” ıc. herausgab, wovon vor einiger Zeit aud) 
Theol. Quartalſchrift. 1857. IV. Heft. 44 
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der zweite Theil erſchienen iſt. Hier finden wir audges 

führte Predigten mit durchaus antithetifhen Partitionen. 

Es läßt ſich nicht längnen, daß vie Antithefe, wie je ald 

Nedefigur oder Erflärungsmittel in ter Entwidlung eined 

einzelnen Gedanfens oft eine recht gute Wirfung hervor— 

bringt, aud in der die ganze Ausführung beherrihenden 

Dispofition gut angebradt fein kann. Ref. gehört nicht 

zu denjenigen, welde, wie viele Homiletifer, neuejtend 

aud Lug (Homiletik S. 604) jede antithetifche Partition 

als eine fehlerhafte verwerfen. In einzelnen Fällen fann 

eine antithetifche Eintheilung und Ausführung nicht nur 

gerechtfertigt, ſondern recht treffend und deßhalb für die 

Zuhörer eindringlich und leicht behäͤltlich fein, 3. B. „der 

Eintritt Chriſti in vie Welt ift traurig — iſt freudig.“ 

Aber immer und überall Antithefen aufftellen zu wollen, 

wäre verfehlt und müßte zu einem ganz einfeitigen, vers 

fünftelten und vielfach ganz abgefhmadten Predigtverfahren 

führen. Wir fönnen nicht glauben, daß der Verf. das 

durch, daß er hier lauter antithetiſche Predigten zufjammens 

ftellte, damit die Anfiht ausſprechen wollte, daß fie aus— 

fhlieplih oder aud nur vorzugsweife anzuwenden. feien. 

Er beabfichtigte wohl nur, zu zeigen, daß und wie antis 

thetiſche Predigten gemadt werben fünnen. Dieſen Vers 

ſuch können wir unter obiger Verwahrung als wohl ge 

(ungen anfehen. Näher auf dieſe Predigten hier eingehen, 

liegt nicht in unferer Abſicht, wir wollten nur anläßlich 

oben genannter Skizzen kurz anf dieſelben aufmerkſam 

machen. — 

6) P. Trento pflegte von 1745—1785 in den be 

rühmteften Städten Italiens Faftenpredigten zu halten. 

Die vorliegenden Predigten, neueftens ind Deutſche übers 
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fegt, find ein Produkt viefer feiner Thätigfeit. Wir finden 

darin eine nicht gewöhnliche Beredfamfeit, tiefe, treffenve 

Gedanken, überrafchende Wendungen und überall ein Feuer 

und eine Lebhaftigfeit, welche mit ſich fortzureißen geeignet 

und für den Fältern Norkländer faft zu ftarf ij. Er 

bindet fidy nicht feft an eine Form, vie feinem fprutelnden 

Geiſte Feſſeln anlegte; daher meift ein großes Mißver— 

hältniß zwiſchen den Ausführungen ter einzelnen Theile. 

In der Regel läßt er im erften Theil feiner Beredſamkeit 

die Zügel der Art ſchie ßen, daß für den zweiten oder ets 

waigen dritten Theil nur noch wenig Raum bleibt. Gleich— 

wie bei feinem ältern Landemanne, Paolo Segneri, 

mit dem er viele Worzüge theilt, und den er vielleicht in 

einigen übertrifft, wird wenigftend dem Lefer (bei den 

Zuhörern war ed wohl weniger der Fall) eine gewifje 

Breite etwas läftig. — 

Im Ganzen kann man dem Urtheile des P. Marfili, 
eines Begleiterd von Trento auf feinen Miſſionen, beis 

pflihten, wenn er von feiner Previgtweife fagt: „Cie 

war zugleich populär und erhaben, einfah und geſucht, 

haftig und ruhig, hart und fanft, befehlend und befcheiden, 

denn fie war in jedem Theile von einem Herzen geleitet, 

das voll von Liebe zu Gott, von Haß gegen die Ende, 

von Liebe zu den Sünden, von Achtung gegen feine 

Zuhörer und von fehr geringer Meinung von fich ſelbſt 

war,” Und es ift glaubhaft, wenn derſelbe verſichert: 

„Gewiß, die Mirfungen der Predigten des P. Trento 

waren fo ausgezeichnet, wie fid, ihrer nur die wahre und 

vollfommene Beredfamfeit rühmen kann; denn man fann 

in aller Wahrheit jagen, dag er durch feine Predigten 

44* 
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eine vollftändige Herrfhaft über alle Herzen, aud die 

verfehrteften und hartnädigften, ausübte.” — 

Ref. bemerkt no, daß die 38 Predigten ihrem In» 

halte nad nicht einen in fi gejdloffenen Cyclus, ein 

ſyſtematiſches Ganze bilden oder bilden wollen, fontern 

ohne beftimmte Ordnung von den ernftern und wichtigern 

religiöfen und fittlihen Wahrheiten und Zuftändlichfeiten 

handeln, wie ed für die Baftenzeit angemefjen erfchien. 

Die Ueberſetzung ift gut, die Ausftattung ſehr ſchön. — 

7. Bon den Predigten des Bischofs und apoftolifchen 

Vikars von Quremburg, Dr. 3. Theod. Laurent: „Die 
heil. Geheimnifje Mariä, der jungfräuliden 

Gottesmutter“ ift nunmehr der zweite Band erfchienen. 
Der Berf. glaubte ſich in einem Borworte befjelben über 

die Bedenfen ausfprehen zu follen, welde in mehreren 

Zeitfchriften gegen den theilweifen Inhalt des erften Ban 

des erhoben wurden. Diefelben gingen dahin, daß der Hr. 

Verf. die gnadenvolle Stellung Mariens in etwas zu ftar- 
fen Ausdrücken dargeftellt und befonders ihren Gnadenvors 

zug der unbefledten Empfängnig nicht ganz richtig aufge- 

faßt habe. Ref. fann nicht leugnen, daß auch ihm einige 

Auffaffungen und Darftellungen im erften Bande aufgefallen 

find. Es ift freilich fhwer mit dem Verf. zu rechten, da 

er, wie wir nicht zweifeln, dogmatiſch alle feine Behaups 

tungen und Entwidlungen zu rechtfertigen wiffen wird. 

Allein damit ift die Frage nicht befeitigt, ob fie nicht in 

Predigten, die in der Regel ein gemifchtes Publikum haben, 
leicht mißdentet oder mißverftanden und darum für Mans 

hen verfänglid und fchädlid, werden fünnen. — 

So haben wir im zweiten Bande wieder mehrere 

Säge gefunden, in denen, wie nun einmal der Wortlaut 



Predigtwerke. 673 

iſt, der ſeligſten Jungfrau an der Ausführung und Ver— 

wirklichung des Heilswerkes eine Betheiligung zugeſchrieben 

zu werden ſcheint, die ihr ſicherlich nicht zugeſchrieben wer— 

den kann. Sie erſcheint zu ſehr als miterlöſender Faktor, 

in allen Erlöfungsthaten mitwirkend neben Chriſtus geſtellt. 

Säge wie: „Die hi. Mefje und die hi. Kommunion fom- 

men und von Maria her“ (p. 82), — „Auch ald Opfer 

haben wir die hl. Euchariftie ver Mutter Maria zu danfen” — 

(p. 87), — „Der Gottmenfch felbft könnte nicht als völlig 

vom Tode erftanden und in den Himmel aufgefahren gel: 

ten, wenn er die, die ihm das Leben gab und erhielt, im 

Tod und Grab gelaffen hätte” (p. 119), — „Das Rei: 

nigungsopfer Maria hat ihnen (sc. den jungfräulihen Zu— 

hörerinnen) Reinheit der Seele, der Mutterfhmer Mariä 

hat ihnen Reinheit des Herzens, die Fürbitte Mariä hat 

ihnen Reinheit de Lebens erworben (p. 147)” und A. — 

find gewiß leicht mißdeutbar. Wir find weit entfernt, dem 

fo gelehrten Verf. einen förmlichen Verftoß zur Laft legen 

zu wollen. Er deutet foldhe ſchiefe Sätze im Verlaufe der 

Entwidlung richtig, oder verwahrt ſich ganz beftimmt gegen 

Mipdeutung wie ©. 238. Obgleich er ſich aber hier ver: 

wahrt, ald ob er, wie ed allerdings die vorausgehenden 

Worte nahe legen, fagen wolle, Maria habe das weibliche 

Geſchlecht erlöst, To fpricht er ſich doch kurz darauf ©. 239 

wieder verfänglih aus: „Die perfönlihe Würde Mariä 
hatte erft das Frauengeſchlecht dieſer Wievererhebung fähig 

und bebürftig gemadt . . . Zum Zeichen dieſer durch 

Maria bewirften(?) Ummandlung des Eheverhältniffes 

im Chriſtenthum warb auf der Hochzeit zu Cana das Waſ⸗ 

fer in Wein verwandelt dur ein Wunder Ehrifti; aber 
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dieſes Wunder geſchah nicht anders als nur durch die Ver— 

mittlung Mariä.“ — 

Bei den myſtiſchen Beziehungen, die vielfach hervorge— 

hoben werden, verliert ſich der Verf. gerne in Spielereien, 

die in einer aſcetiſchen Lektüre noch leichter als in Predig— 

ten Platz finden fönnen. So wird ©. 89 behauptet, „das 

ganze Leben Mariä fei im weitern Sinne eine Gommunion, 
ihre Empfangung des göttlichen Sohnes durch den hi. Geift 

war eine Communion ... und ihr Magnificat eine Dank— 

fagung für diefe Communion. Diefe Communion Mariä 

mit Ehrifto wiederholte fih, als der Herr fih ihrem Schooß 

entwand, um fi ihr vor Augen zu ftellen, in die Arme 

zu legen, and Herz zu drüden, dieſe Communion Mariä 

fegte fich fort, als fie zwar ihr Kind nährte mit der Milch 

ihrer Bruſt, e8 aber feine Mutter tränfte mit dem Etrom 

der Himmeldwonne; diefe Communion dauerte, fo lange 

der göttliche Knabe mit und bei der Mutter wohnte und 

weilte in der armen Hütte, durd jeden Blick, den er auf 

fie, den fie auf ihn warf, durd jedes Wort, das fie von 

ihm hörte und zu ihm ſprach, durch jede Liebfofung, die fie 

von ihm empfing und ihm erwies u. ſ. f.“ — 

Dod wir wollen nicht fortfahren, unfere Ausftellungen 

zu belegen, fondern nur noch unfer Bedauern ausfprechen, 

daß der ehrwürdige Verf. auch im zweiten Bande ſolche 

Säge und Ausprüde nicht forgfam vermieden hat, welche 

von Butgefinnten leicht mißverftanden, von Uebelgefinnten 

aber ausgebeutet werden fünnen, um bie Verehrung Mariä 

in der Fatholifchen Kirche anzugreifen und zu verhöhnen. 

Es ift diefes um fo mehr zu bedauern, als fonft die Pre: 

digten trefflihe Gedanken, tiefgehende herrlihe Entwidluns 

gen von Lehrpunften, geiftreiche Erörterungen über religiöfe 
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und ſittliche Verhältniffe und Beziehungen des Invidnal— 
und Gefammtlebens, kurz vieles Wortrefflihe enthalten. — 

Wir haben im vergangenen Jahre (f. Quartalfchr. 1856 

©. 672) Faftenpredigten „feine Sünde mehr“ 

von Fuhlrott, Pfarrer in Kirchworbis, angezeigt. Inter 

demfelben Titel hat er eine zweite Reihe von Faſtenpredig— 

ten erfcheinen laffen. Das Urtheil, das wir über die erften 

gefällt haben, findet auch anf die zweiten Anwendung, und 

fünnen fomit diefe wie jene empfohlen werden. — 

Unter den Predigtwerfen, die neuerdings erfchienen 

find, und in bdiefen Blättern noch feine Berüdfichtigung 

gefunden haben, verdient die von Nagelfchmitt beforgte 

Ausgabe der Predigten des Heinrich Venedien, Pr. 

d. G. 3. und ehemald Domprediger in Cöln (Paderborn 

bei Schöningh 1854 — 57) alle Beachtung. Eben ift ein 

dritter Jahrgang von Sonn» und Fefttagspredigten erfchienen. 

Diefe wie die zwei vorausgehenden Jahrgänge (einer Aus; 

gabe von 1730 entnommen) zeichnen ſich durch manche Vor— 

züge aus. Die Sprache ift lebhaft und von richtigem Maße 

oraterifhen Schwunges begleitet, die Darftellung durd Ein» 

mifchung von vielen Vergleihungen und Gefchichten intrefs 

fant, die Gedanfen meift treffend, die Gedanfenentwidlung 

wenn auch nicht immer ftreng logiſch, fo doch wohlgeordnet. 

Die Hi. Schrift ift fehr reichlich verwendet, nur vermißt man 

fehr ungerne die Angabe des Orts, wo die allegirten Stels 

len zu finden find. — 

Ein A. Müller hat aud KRapnzinerprebigten für 

unfere Zeit mundgerecht zu machen geiudt Megendburg, 

Manz 1837, 1. Abthlg.) Ueber die Duen , X ice 

der Herausgeber geſchöpft, ber ,grtt ex num aan 

daß er fie ald von Kapızi exx Gdxecxx DIE Naun h X 
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einem Folio gefunden und daß fie von anno 1600 u. 1700 (?!) 

herftammen. Man merft die umgeftaltende und moderni— 

firende Hand ziemlich ftarf, doch ift der alte Eharafter und 

Typus nicht ganz verwifcht. Die Predigten find durchaus 

pofitiv und praftifch gehalten; find reih an Beziehungen 

an den verjchiedenen Lebensverhältniffen, an biblifchen Er— 

örterungen, an Beifpielen aus der Geſchichte der Heiligen — 

kurz intrefjant in Stoff und Ausführung und darum leſens— 

werth. Zu wünfdhen wäre, der Herausgeber hätte das Ver— 

hältniß feiner Arbeit zu dem Original näher bezeichnet, und 

letzteres auch für die Leer kenntlich gemacht. — 

Schließlich wollen wir noch furz auf ein homiletifches 

Wert „Predigten für wahre Aufflärung und 

Bildung“ vonA.Weftermaier, 6. Hurter in Schaff— 

haufen aufmerffam maden, von welchem fürzlid der 

Schluß des erften Bandes ausgegeben wurde. Dasfelbe ift 

auf 15 Lieferungen a 30 fr. berechnet. Nach dem Vorlie— 

genden zu urtheilen, zeichnen ſich dieſe Predigten wie die 

früher von demfelben Verf. erfchienenen durch Frifche der 

Darftelung und Kraft und Lebhaftigfeit der Beweisführung 

aus. Er fucht befonders in die Schäden des kirchlichen, for 

cialen und familiären Lebens einzugreifen, und hat ein mit 

den dießfälligen Fragen, wie fie in Zeitungen und gefelligen 

Kreifen angeregt und verhandelt werden, wohl vertrautes 

Publifum vor Augen, wie denn aud die Previgten in der 

Mihaelsfirhe zu Münden wirklich gehalten wurden. Wir 

fommen übrigens wahrfceinlih, wenn dieſes Predigtwerk 

ganz erſchienen fein wird, auf eine einläßlichere Beſprechuug 

defjelben zurüd. — 

Dr. Bendel, Eonvictsdirector, 
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7. 

1. Der praktifche Seelforger, oder wie wirft man ſegensreich 
in einer Gemeinde? Don 9. Dubois, Chrendomberrn 
von outanced u. ſ. f. — Nah der britten Aufl. des 

franzöftihen Originals frei bearbeitet von einem SPriefter 

der Diöcefe Mainz. Mit oberbirtliher Genehmigung. 

Mainz, Berlag von Franz Kirchheim, 1856. ©. 544. 

Pr.ifl. 45 fr. 

2. Erbauliche und abichreckende Beiſpiele aus den Se- 
genden der Heiligen, für Katecheten und Prediger ge- 

ſammelt und fachweiſe georbnet von einem emeritirten 

Priefter aus der Erz-Diöceche München-Sreyſing. 
1. Band. Landöhut 1857. Thoman'ſche Buchhandlung. 

S. 396. Pr. 1 fl. 15 fr. 

Das Werf von Dubois führt mit Recht den Titel 

„praftifher Seelforger”, benn es beſchäftigt fich 

nur damit, zu zeigen, wie ſich der Seelforger in den ges 

gebenen Verhältniffen zu benehmen habe, um feinen Zwed 

zu erreichen, d. h. die ihm anvertrauten Seelen zu retten. 

Er greift dabei in das innerfte Leben des Prieſters ein; 

er fucht ihn gewifjermaßen bei jedem Schritte, den er in 

der feiner Sorge anvertrauten Gemeinde thut, auf dem 

Fuße zu begleiten, um ihn beftändig an das zu erinnern, 

was er zu thun und zu laffen habe, wenn er wirffam 

am Heil feiner Brüder arbeiten wolle. — 

Der vorwiegend praftifche Zweck machte es nicht noth- 

wendig, einen ftreng fyftematifchen Gang einzuhalten. Von 

den zwei Theilen, in welde das Bud zerfällt, beipricht 

der erfte die Bethätigung des Seeleneifers durd das gute 
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Beispiel, und fomit die Tugenden, welde zu einer ſegens— 

reihen Wirffamfeit vorzugsweife noihwendig find, Der 

zweite Theil handelt davon, wie fi ein feeleneifriger 

Priefter den verſchiedenen Perfonen gegenüber zu benehmen 

habe, 3 B. ein Pfarrer gegen feinen Kaplan, dieſer 

gegen feinen Pfarrer, wie ein Priefter fih zu verhalten 

habe gegen feine geiftl. Nachbarn, gegen Srauensperfonen 

überhaupt und Dienftboten insbefondere, wie gegenüber 

der Echule, der Ortsobrigfeit, gegen Sünder, gegen Arme, 

gegen Kranfe, gegen Betrübte, ald Prediger, ald Katechet, 

als Beichtvater u. ſ. f. Im erften Theile faßt der Verf. 

die Tugend des Seeleneifers, der Sanftmuth, der Fröm— 

migfeit, der Nächftenliebe, des Wohlanftandes, der Uneigen- 

nügigfeit und die Nothwendigfeit der Wiſſenſchaft ins 

Ange. — 

Wenn gleih der Verf. bei Aneinanderreihung der 

Materien mehr erfahrungsmäßig als ſyſtematiſch verfährt, 

fo fommt er doch an Alles, was für das Seelforgsleben 

irgendwie von Werth ift; aud das Kleinfte und jcheinbar 

Geringfügigfte entgeht ihm nicht. Namentlidy legt er auch 

ein großes Gewicht auf das äußere Erfcheinen, Auftreten 

und Benehmen des Priefterd und fucht Alles genau zu 

regeln, wie Miene, Gang, Haarpug, Kleidung, Ausſprache 

u. dgl. Wir Deutfchen dürfen uns hievon wohl Einiges 

merfen. Wenn auch der deutfhe Charafter in viefer Be: 

jiehung ftarf vom franzöfifchen abweicht und und im Ber 

nehmen des franzöfifchen Klerus Manches als affectirt 

und geziert erfcheint, fo dürfte doch auf die Urbanität in 

der Erziehung des deutſchen Klerus und in deſſen Ber 

halten ein größeres Gewicht gelegt werden, als gewöhnlich 

geſchieht. Die Borderungen des Verf. gehen in der Regel 
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nicht zu weit; er hält fih an das Ansführbare und an 
das für einen wahrhaft eifrigen Geiftlihen Nothwendige, 
In dem einen und andern Punkte Fönnte man freilich 
etwas anderer Anficht fein. So meint 3. B. ver Berf., 

man fönnte hie und da ten Beichtfindern ftatt der Ber 

richtung einiger Gebete ald Bußwerf auflegen, „zwei oder 

drei Befehrungsverfuche bei befannten Sündern zu machen“ 

(S. 280). Ein foldes Satisfactionswerf als förmliche 
Bußauflage fann gewiß nur in ganz feltenen Fällen ein- 

treten. S. 3214 räth der Verf., man follte foldhen Ger 

meinde-Aingehörigen, „von denen ſich vermuthen läßt, daß 

fie in ihren legten Angenbliden die Annahme eines geift- 

lihen Beiftandes verweigern werden, ziemlich oft Höflich— 

feitö-Befuche abftatten, damit fie fpäter im Augenblid der 

Gefahr auch den noch als einen folden anfehen und ans 

nehmen, der in ver Abficht des Seelforgers diefesmal einen 

ganz andern Zwed hat.” Diefen Rath werden wohl 

wenige Prieſter zu befolgen ſich entſchließen können. — 

Auch im Verhalten gegen die Ortsobrigfeit (S. 237 ff.) 

fheint und etwas zu viel Connivenz empfohlen zu fein, 

obgleich aud wir der Anſicht find, ein Prieſter und nas 

mentlich ein Pfarrer folle fo lange und fo weit immer 

möglich mit der Ortsobrigfeit im Frieden leben und in 

diefem Stücke lieber zu nachſichtig und nachgiebig als zu 
ftreng fein, da Uneinigfeiten auch für die Wirffamfeit des 

Seelforgerd immer große Nachtheile haben. 

Wenn der Verf. S. 30 ff. die Sanftmuth als eine 

wefentliche Tugend des Priefterd bezeicdynet, \o Rt Ref. 
ganz damit einverftanden, findet fie Aber doch hier m au 
ſchließlich betont; daher gefällt ihm das betr, chi a 
M. in feiner cura pastoral;, (pors U cn.) inter 
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Punft fagt: „Miscenda est lenitas cum severitate, facien- 

dum quoddam temperamentum ex utroque, ut neque multa 

asperitate exulcerentur subditli, neque nimia benignitate 

solvantur. Sit itaque amor, sed non emolliens, sit rigor, 

sed non exasperans, sit zelus, sed non immoderate sae- 

viens, sit pielas, sed non plus quam expediat, parcens, 

ut dum se in arce regiminis justitia clementiaque per- 

miscel, is, qui praeest, corda subditorum et terrendo de- 

mulceat, et tamen ad terroris reverentiam demulcendo _ 

constringat.* — 

Trog der Ansftellungen, die in einzelnen Punften 

gemacht werben können, ift das Bud durchaus praftifch 

und in ausgezeichneter Weife geeignet, feinen Zmed zu 
erfüllen, den deſſen Verf. mit folgenden Worten angibt: 
„Ih wollte die Gluth heiligen Seeleneiferd, wovon die 

Bruft des Priefterd erfüllt fein muß, von Neuem darin 

anfadhen, wollte ihn an die Haupttugenden erinnern, ohne 

die er erfchlafft, mit denen er aber Wunder wirft; wollte 

ihn endlich die praftifche Bethätigung dieſes Eeeleneifers 

lehren, indem ich ihm zeigte, was er in ben verfchiedenen 

Begegniffen, wie fie jeder Tag mit fi bringt, und hin- 

ſichtlich aller Perfonen, mit denen er beftändig in Berüͤh— 

rung fommt und in Verkehr fteht, zu thun habe (©. V.). 

Diefe Schrift kann daher allen Eeeljorgs-Geiftlihen ans 

gelegentlich empfohlen werben. 

2) Oben genannte Cammlung von Beifpielen fchließt 

fi den Vielen diefer Art in empfehlenswerther Weife an. 

Sie unterfheidet fi von den Sammlungen Schmid's, 

Mehler's u. A. dadurch, daß fie ihren Stoff ausſchließlich 

aus Legendenbüdern geihöpft hat, und daß die Bei— 

fpiele unter in alphabetifcher Ordnung abfolgende religiöfe 



Birkler, missae polyphonae. 681 

Begriffe geordnet find. Dieſe Ordnung ift nicht frei von 

einem mechanischen Verfahren, empfiehlt fi aber für den 

praftiihen Gebrauch. — 

Wie bei allen derartigen Sammlungen trifft man 
aud hier mande Stüde, deren Weglafjung Fein Berluft 

für das Ganze geweſen wäre. Derfelbe anonyme Verf. 

hat früher fhon eine Beifpielfammlung aus der Bibel 

und Kirchengeſchichte herausgegeben. Wäre es nicht räth- 

lich gewefen, das Befjere der neuern Sammlung in jene 

aufzunehmen? Der erfte Band geht bis zu dem Worte 

„Kreuzzeichen.“ in zweiter mit einem dreifachen Regifter 

wird das Ganze fchließen. — 

8. 

Missae polyphonae e natura cantus choralis haustae atque re- 
vocatae ad similitudinem contrapuncti una vocibus Sopr., 

Alt., Ten., Bass., altera 1.et 2. Ten. 1. et 2. Bass con- 

einenda. Composuit Birkler, professor regii Gymnasii Rott- 

wilensis. Tubingae sumptibus Henrici Laupp. Pr.: 1 Rthir. 

Unfre firhenmuftfalifhe Literatur hat durch das Er 

ſcheinen diefer beiden polyphonen Mefjen einen höchſt erfreus 
lichen Zuwachs erhalten. 

Hr. Profeſſor Birfler, welcher das Studium der alten 

Haffifhen Kirhenmufif feit Jahren fi zur Aufgabe gemacht 

und die Früchte deſſelben ſchon in mehreren trefflihden Ab⸗ 

handlungen über Choral nnd Contrapunkt niedergelegt hat, 

ift nun aud auf Bitten feiner Breunde mit einigen feiner 

praktiſchen Verſuche, deren er ſchon mehrere ausgearbeitet 
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bat, vor die Deffentlichfeit getreten; und wir zweifeln feis 

nen Augenblid, daß diefelben da überall, wo man das We— 

fen und die Bedeutung der Kirhenmufif vom richtigen 

Etandpunft auffaßt, eine günftige Aufnahme finden, uno 

als Mufter eined ächten Firdlihen Styls werden anerfannt 

werden. 

Die Grundſätze, von welchen der Hr. Verf. fich leiten 

ließ, hat er in einem Vorworte des Weitern auseinander 
gefegt, und in feinen Compoſitionen getreu durchgeführt. 

Bon der Heberzeugung durddrungen, daß die moderne 

Kirchenmuſik vadurd), daß fie den melodiöfen Styl zur 

Oberherrſchaft gelangen ließ, zu einer unfichlihen gewors 

den ift, hofft er eine durchgreifende und dauernde Verbefjerung 

dieſes Zweigs der kirchlichen Kunft nur von der Rüdfehr 

zu den beiden bis jegt kirchlich ſanktionirten Mufifgattuns 

gen, dem Choral und Gontrapunft. Andrerfeits weiß er 

aber auch aus Erfahrung, in weld’ großem Mißverhältniß 

der Erfolg zu der Anftrengung fteht, der man fi fhon an 

manden Orten unterzogen hat, um den alten Haffifchen 

Merken Eingang zu verfhaffen; und er fieht den Grund 

diefer Erſcheinung mit Recht einmal in dem fhroffen Ges 

genfag überhanpt, welcher zwifchen altitalifcher und moder— 

ner Kirchenmuſik befteht und welder eine Wermittlung uns 

umgaͤnglich nothiwendig made, ſodann in der Unzulänglich- 

feit unfrer Sängerchöre im Befondern, von denen eben 

. größtentheild die Werfe alter Meifter wegen Mangel an 

Stimmittel u. f. f. entweder gar nicht oder nicht dem Geift 

des Componiften gemäß ausgeführt werden fünnen, Diejen 

beiden Mißſtänden will Hr, Birfler mit feinen Compoſitio— 

nen begegnen und läßt darum einerfeitd in denfelben zwar 

hauptfächlic die Negeln des Gontrapunftes ihre Anwendung 
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finden, aber ohne die eine oder andere Gonceffion an den 

Geſchmack der Neuzeit auszufchließen; andrerfeits ſucht er 

fie fo einzurichten, daß diefelben auch von kleinern Chören 

aufgeführt werden können. 

Es leuchtet von felbft ein, daß man auf diefem Wege 

am Schnellſten und Eicherften zur alten Erhabenheit, Ein: 
fachheit und Würde der Kirchenmuſik gelangt und wir möch— 

ten nur darauf aufmerffam maden, daß der Ausihuß für 

Zonfunft auf der 2. Generalverfammlung des hriftlichen 

Runftvereind zu Regensburg dasfelbe Prinzip zur Anerfen- 

nung bringt, wenn er neben der Heransgabe von Werfen 
der Kirhenmufif aus der Periode im Sty! Paläfirinas für 

unsre Zeit und unfre Verhältniffe aud die Her 

ausgabe einer Sammlung ber beften kirchlichen Tonwerfe 

aus der folgenden Periode für fehr zwedmäßig und fehr 

wuͤnſchenswerth hält. 

An die Werfe der Eontrapunftiften diefer Periode (des 

17. Jahrhdts.) laffen fih nun aber die Birkler'ſchen Com— 

pofitionen am Füglichften anſchließen und ed mag und biefes 

ein Fingerzeig fein, daß wir hier nicht bloß Compoſitionen 

von einem wiünfcdenswerthen Lebergangsftyl — den der 

Verf. für feine Gompofitionen in Anfprud nimmt — zu 

begrüßen haben, fondern daß wir Hrn. Birfler das Verdienſt 

zufchreiben müffen, daß er den Faden der Entwidlung des 

Gontrapunfts da wieder aufgenommen hat, wo er durch den 

Concertſtyl abgebrochen worden ift, und daß er überhaupt 

den Beweis geliefert hat, wie man an der von der Kirche 

fanftionirten Mufifgattung fefthalten und doch in biefen 

Grenzen der Kunft eine freie Bewegung gönnen fann. — 

Ein weiteres Moment, das hervorgehoben werden muß, 

ift diefes, daß eine der beiden Mefjen für Männerftimmen 
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eingerichtet ift. Befannt ift nemlih, welde Ausdehnung 

und Verbreitung der Männergefang in neuerer Zeit gefun— 

den hat und wie Vieles die Leiftungen ver Männergejang- 

vereine zur Berherrlihung des Gottesvienftes beitragen 

fönnten; ebenfo befannt ift aber, daß die Kirchencompoſi— 

tionen der Alten ftetd einen gemifchten Ehor vorausfegen 

und daß die Neuern nur ganz felten auf dem religiöfen 

Gebiet den Männergefang berüdfitigen und wo dieſes 

geihieht, bald in mehr bald in weniger melodiöfem Styl 

Wir müfjen daher Hrn. Birfler Danf wifjen, daß er eine 

contrapunftifchen Berfuche vor Allem auch auf ven Männer- 

gefang ausgedehnt hat und dieſes in einer Weife, daß man 

bei deren Aufführung weder Tenors noch Baßſtimmen erfter 

Größe vonnöthen hat. 
Die Rüdfiht auf die leichte Ausführbarfeit hat den 

Hrn. Verf. auch veranlaßt, eine Abfürzung des Tertes 

im Gloria und Credo eintreten zu laffen; und wenn man 

weiß, wie fchwierig, ja für viele Mufifhöre geradezu 

unmöglih ed ift, ein auf contrapunftifhe Weife voll 

ftändig durdjcomponirtes Gloria und Credo aufzuführen, 

fo wird man hierüber feinen Tadel ausſprechen können. 

Will man aber hierin einen Verſtoß gegen die Liturgif, 
und näherhin einen Verftoß gegen die Stellung, welde 

ver Chor zum Gelebrans einzunehmen hat, erfennen, fo 

führt diefes eben auf die einfache, aber wie ‚allgemein 

zugegeben wird, nicht zu billigende Confequenz, daß man 

beim Amt nur Choral fingen dürfe Allerdings muß man 

ald eine Haupturſache des Verfalls der Kirchenmufif vie 

Mipfennung des Verhältniffes zwifchen Chor und Celebraus 

bezeichnen; aber diefem Verhältniß ift ficherlih dann genug 

Rechnung getragen, wenn man nur feine andere, als liturs 
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gifche Tertesworte bei den Compoſitionen zuläßt; immer 

alle Worte, die der Priefter beim Gloria, Credo, Offer: 

torium betet, vom Chor fingen zu laffen, wird man faum 

in Klofters und Domfirchen verlangen fünnen. — 

Hr. Birkler fließt jein Vorwort mit der Bemerkung, 

daß eine wefentlihe Wirfung des Altern Etyld zu Grunde 

gehe, wenn der Vortrag fchleppend wird und daß ebenjo 

die ganze Wirfung ſich verberge, wenn die einzelnen Stim— 

men nicht mit höchſter Reinheit, Klarheit und Präcifion 

zufammenwirfen. Wir fönnen nit umhin, hierauf aud 

ganz befonderd aufmerffam zu machen: bei der tehnifchen 

Leichtigfeit, die ung in diefen Mefjen entgegentritt, darf man 

fi) der Mühe nicht für enthoben halten, viefelben genau 

und präcis einzuüben; und nur unter diefer VBorausfegung 

wird die ganze Schönheit und Erhabenheit unfrer Compo— 

fitionen zu Tag treten. 

Wir müffen und auf diefe allgemeinen Andeutungen 

beiehränfen, indem wir die und durch den Zwed diefer Blät- 

ter geftedten Grenzen überfchreiten würden, wollten wir 

und auf Beiprehung der einzelnen muſikaliſchen Schönheiten 

näher einlafjen; nur noch den Wunſch können wir aus— 

ſprechen, daß der Hr. Verf. diefen 2 polyphonen Meffen 

bald weitere Nummern anreihen möchte. 

Die Ausftattung verdient alle Anerkennung ; der Preis 

ift billig geftellt; das beigefügte Veni creator, die Reſpon— 

forien und ein o salutaris hostia mögen für mande Muſik— 

höre eine willfommene Zugabe fein. 

Repetent Beron. 

Theol. Duartalfägrift. 1857. IV. Heft. 45 
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Eine Erklärung des Hrn. Prof. Saalfhüs in 

Königsberg. 

Dem gütigen Hrn. Recenfenten meiner Archäologie, 

wie auch mir felbft, bin ich es fchuldig, hervorzuheben, daß 

fein Nachweis eines Irrthums (Hft. 2. Jahrg. 1857. ©. 320.) 
in der Angabe der Zeltbreite zu 5—6 Ellen (auf ©. 321 

des 2. Thle. meiner Schr.) vollfommen begründet ift. Im 

der That ift aber hier nur ein fehr bedauerlicher Schreibe: 

fehler eingefloffen, indem ih für die ganze nur die 

halbe Breite hinfchrieb, welche letztere mid, bei der Be— 

rehnung der Höhe ©. 324 befhäftigte. Sonft find die rich— 

tigen Dimenfionen des heil. Zeltes, namentlich feine wirfe 

lihe Breite von 10 — 12 Ellen in der betreffenden Unter: 

fuhung überall vorausgefegt (ſ. 3.8. S. 324 3.1 v. ob.) 

aud in Th. I. S. 62 bezeichnet. Dem fehr geehrten Hrn. 

Recenfenten fann ic nur ungemein dankbar fein, daß er 

mir Gelegenheit gegeben, einen mich betrübenden bei ber 

Gorrectur überfehenen Fehler hier zu verbefjern. 

Königsberg, am 7. Sept. 1857. 
’ Saalſchütz. 



I. 

Intelligenzblatt. 

Sanctissimi Domini nostri Pii Papae IX litterae aposto- 

licae, quibus conventio cum serenissimo Virtembergae 

rege inita confirmatur. 

Pius Episcopus, Servus Servorum Dei. 

Ad perpeluam rei memoriam. 

Cum in sublimi Principis Apostolorum Cathedra nullis certe 

Nostris promeritis, sed arcano Divinae Providentiae consilio collocati 

universam catholicam Ecclesiam Nobis ab ipso Christo Domino com- 

missam regere ac tutari, ejusque utilitatem, prosperitatemque sine 

intermissione, totisque viribus tueri et amplificare debeamus, tum 

Apostolicae Nostrae vigilantiae curas, ac sollieitudines ad eccle- 

sissticas superioris Rheni provincias omni studio convertimus, ut ibi 

sanctissima nostra Religio majora semper incrementa suscipiat, ac 

magis in dies prospere feliciterque vigeat et efflorescat. Etsi enim, 

veluti omnes norunt, recolendae memoriae Decessores Nostri Pius 

praesertim VII suis Apostolicis Litteris XVII Kalendas septembris 

anno millesimo octingentesimo vigesimo primo sub plumbo datis, et 

incipientibus „Provida solersque“ ac Leo XII per alias similes Lit- 

teras III Idus Aprilis anno millesimo octingentesimo vigesimo septimo 

editas, quarum initium „Ad Dominici gregis custodiam“ ecclesiasticis 

earumdem provinciarum negotiis, et spirituali illorum fidelium bono 

accurate consulere studuerunt, tamen apprime cognoscebamus ob 

rerum ac temporum vicissitudines Nobis alia omnino suscipienda esse 

consilia tum ad majorem illorum fidelium utilitatem procurandam, tum 

45 * 
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ad eas removendas difficultates, quae ultimis hisce praecipue tem- 
poribus exortae fuerant. Itaque summo gaudio affecti fuimus ubi 
Serenissimus ac Potentissimus Princeps Gulielmus I Virtembergae 

Rex Illustris a Nobis efllagitavit, ut ecclesiastica in suo Regno negotia 

componere vellemus. Quocirca ejusdem Serenissimi Principis votis, 

quae et Nostra vota erant diuturna et impensissima, quam libentissime 

obsecundantes, nulla interposita mora, cum ipso Conventionem ineun- 
dam esse existimavimus. Atque huic gravissimo sane negotio manum 

illico admoventes, Dilectum Filium Nostrum Carolum Augustum $. 

R. E. Presbyterum Cardinalem de Reisach pietate, doctrina ac pru- 
dentia spectatum, cum necessariis facultatibus et instructionibus de- 

putavimus, ut cum Dilecto Filio Nobili Viro Adolfo libero Barone 

de Ow, qui ejusdem Virtembergae Regis apud Caesaream et Aposto- 

licam Majestatem Minister Plenipotentiarius ad Nos cum liberis mandatis 
missus fuerat, rem omnem sedulo diligenterque tractandam et con- 
ficiendam curaret. Et quoniam probe noscebamus qua egregia justitia, 

aequitate, et excelsi animi magnitudine, et qua propensa in Catholicos 

sibi subditos voluntate ipse Serenissimus ac Potentissimus Virtem- 
bergae Rex praestet, idcirco maxima, ac probe explorata spe nite- 

bamur fore, ut res ipsa, Deo bene juvante, juxta Nostra desideria 

ad felicem adducerelur exitum. Neque inanem hujusmodi spem 

Nostram fuisse vehementer laetamur. Etenim post scdulam consul- 

tationem, quam rei gravitas plane postulabat, Conventio ipsa pluribus 
articulis distincta, et a VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congre- 
gationis negotiis ecclesiasticis extraordinariis praepositae examinata 

cum eodem Serenissimo Rege fuit inita, atque ad optatum exitum 
perducta. Cum autem ejusdem Conventionis articuli tum a Nostro, 

tum a Regio Plenipotentiario die octavo mensis Aprilis hujus anni 

subscripti fuerint, atque a Nobis ipsis diligentissime perpensi, eandem 
Conventionem suprema Nostra auctoritate confirmandam esse censui- 

mus, eamque, benedicente Domino, in maximum animarum commodum, 

et catholicae Ecclesiae bonum cessuram esse confidimus. Hujusce 

autem conventionis tenor est qui sequitur, videlicet: 

Conventio 

Inter Sanctitaiem Suam Pium IX Summum Pontificem et Maje- 

statem Suam Serenissimam Gulielmum I. Virtembergae Regen. 

In nomine sanctissimae et individuse Trinitatis, 

Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius IX et Majestas Sua Sere- 

nissima Gulielmus I Virtembergae Rex, cupientes Ecclesiae Catholicae 
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Romanae negotia componere in Regno Virtembergae, Suos Pleni- 

potentiarios constituerunt,, videlicet, Sanctitas Sua Eminentissimum 
Dominum Carolum Augustum S. R. E. Tituli S. Anastasine Presby- 

terum Cardinalem de Reisach, et 

Majestas Sua Rex Virtembergae Nobilem Virum Dominum Adol- 
fum liberum Baronem de Ow Suum Ministrum Plenipotentiarium apud 
Majestatem suam Caesareo-Regiam Apostolicam Imperatorem Austriae, 

et a Consiliis Legationum Secretis. 

Qui Plenipotentiarii post sibi mutuo tradita legitima et authen- 

tica suae quisque plenipotentiae instrumenta de sequentibus articulis 

convenerunt. 

Art. I. 

Circa provisionem Sedis Episcopalis Rottemburgensis, Canonica- 

tuum et Praebendarum Cathedralis Ecclesiae ea tantum servabuntur, 

de quibus cum $. Sede jam convenlum est. 

Art, II. 

Episcopus, antequam Ecclesiae suae gubernacula suscipiat, coram 
Regia ‘Majestate fidelitatis juramentum sequentibus verbis expressum 
emittet. 

„Ego juro, et promitto ad Sancta Dei Evangelia, sicut decet 

Episcopum, obedientiam et fidelitatem Regiae Majestati, et Succes- 

soribus suis; juro item et promitto, me nullam communicationem 

habiturum, nullique consilio interfuturum, quod tranquillitati publicae 
noceat, nullamque suspectam unionem, neque intra, neque extra 
Regni limites conservaturum, atque si publicum aliquod periculum 

imminere resciverim, me ad illud avertendum nihil omissurum.* 

Art. 111. 

Regium Gubernium non deerit obligationi, quam semper agnovit, 
dotandi in fundis stabilibus Episcopatum, ubi primum permiserit 

temporum ratio. 

Art. IV, 

Pro regimine Diöcesis suae Episcopo ea jura omnia exercet® 

liberum erit, quae in vim pastoralis Ejus ministerü ve °* ae 

ratione, sive ex dispositione Sacrorum Canonum juxa P*F 

et a Sancta Sede adprobatam Ecelggige dischplinam, \ gi 

ac praesertim: NEN 

a) Beneficia omnia, exceptig | e Juri v 

acquisito subjacent, —*8 qua 3 DIE 

N. 
J 

—XX 
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b) Vicarium suum generalem, atque extraordinarios Ordinariatus 

Consiliarios, seu Adsessores, nec non Decanos rurales eligere, 
nominare, vel confirmare; 

c) Examina tum pro recipiendis in Seminarium alumnis, tum pro 

iis, quibus beneficia curata conferenda sunt, praescribere, 

indicere, et dirigere; 

d) Clericis sacros Ordines conferre, non solum ad titulos a sacris 
Canonibus adprobatos, sed etiom ad titulum mensae ab ipso 
assignandum; 

e) Secundum Sacrorum Canonum praescripta ea omnia ordinare, 

quae tum ad divinum cultum, tum ad functiones ecclesiasticas, 

tum ad ea religionis exerecitia pertinent, quae ad suscitandam, 

confirmandamque fidelium pietatem instituuntur; 

f) Convocare et celebrare Synodum Dioecesanam, nec non adire 

Concilia Provincialia ; 

g) In propria Dioecesi utriusque sexus Ordines seu Congregationes 
Religiosas a Sancta Sede adprobatas constituere, collatis tamen 
quolibet in casa cum Regio Gubernio consiliis. 

Art. V. 

Causas omnes ecclesiasticas, quae fidem, sacramenta, sacras 

functiones, nec non olficia ei jura sacro ministerio adnexa, respi- 

ciunt, Episcopi tribunal ad Canonum normam et juxta Tridentina De- 
ereta judicat: ac proinde de causis etiam matrimonialibus judicium 
feret, remisso tamen ad judicem saecularem de civilibus matrimonii 

elfectibus judicio. 

Episcopo liberum erit Clericorum moribus invigilare, atque in 
eos, quos aut vilae ratione, aut quomodocumque reprehensione dignos 

invenerit, poenas canonieis legibus consentaneas in suo foro infligere, 
salvo tamen canonico recursu. 

Competit item Episcopo in Laicos ecclesiasticarum legum trans- 
gressores censuris animadvertere, 

Licet de jure patronatus judex ecclesiasticus cognoscat, con- 

sentit tamen Sancta Sedes, ut, /quando de patronatu laicali agatur, 

tribunalia saecularia judicare possint de juribus et oneribus civilibus, 
cum hujusmodi patronatu connexis, nec non de successione quoad 
eundem patronatum, seu controversiae ipsae inter veros, et suppo- 
sitos patronos agantur, seu inter ecclesiasticos viros, qui ab iisdem 
patronis designati fuerint. 

Temporum ratione habita, Sanctitas Sua permittit, ut Clericorum 
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causas mere civiles, veluti contractuum, debitorum, haereditatum, 
judices saeculares cognoscant, et definiant. 

Item Sancta Sedes annuit, ut lites de civilibus juribus vel one- 

ribus Ecclesiarum, beneficiorun, decimarum, et de onere construendi 

aedificia ecclesiastica in foro saeculari dirimantur. 

Eadem de causa S. Sedes non recusat, quominus causae Cleri- 

corum pro criminibus seu delictis, quae poenalibus Regni legibus ' 

animadvertuntur, ad judicem laicum deferantur, cui tamen incumbet 

Episcopum ea de re absque mora cerliorem reddere. Quod si in 

virum ecclesiasticum mortis vel carceris ultra quinquennium duraturi 
sententia feratur, Episcopo nunquam non acta judicialia communi- 

cabuntur, eique condemnatum audiendi facultas fiet, in quantum ne- 

cessarium sit, ut de poena ecclesiastica eidem infligenda cognoscere 

possit. Hoc idem, si minor poena decreta fuerit, Antistite petente, 

praestabitur. 

Art. VI. 

Episcopi, Cleri, et populi mutua cum Sancta Sede communicatio 
in rebus ecclesiasticis libera erit. Item Episcopus cum Clero et 

populo libere communicabit. 

Hinc instructiones et ordinationes Episcopi, nec non Synodi 

Dioeresanae, Concilii Provincialis, et ipsius S. Sedis acta de rebus 

ecclesiasticis absque praevia inspectione et adprobatione Regii Gu- 

bernii publicabuntur. 

Art. VII. 

Episcopus ex proprii pastoralis officii munere religiosam catho- 

licae juventutis tum instructionem, tum educationem in omnibus 

scholis puhlicis et privatis diriget, et super utraque vigilabit. Pro- 
inde statuet, quinam ad religiosam instructionem libri et Catechismi 

adhibendi sint. 
In scholis elementaribus religiosa instructio a parochis tradetur; 

in reliquis scholis nonnisi ab üs, quibus ad hoc auctoritatem et mis- 
sionem Episcopus contulerit, nec postea revocaverit. 

Art. VII. 

Liberum erit Episcopo erigere Seminarium juxta normam Con- 
eilii Tridentini, in quod adolescentes et pueros informandos admittet, 

quos pro necessitate et utilitate Dioecesis suae recipiendos judi- 
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caverit. Hujus Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio et admi- 

nistratio Episcopi auctoritati pleno liberoque jure subjectae erunt. 

Rectores quoque et Professores seu magistros Episcopus nomi- 

nabit, et quotiescumque necessarium vel utile ab ipso censebitur, 

removebit. 

Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii de- 

siderabitur, et Convictus publici aerarii maxime sumptibus sustentati, 

Ehingae, Rotvilae et Tubingae existent, haec observabuntur. 

a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domes- 
ticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita 

sunt. 

b 
— Alumni horum iustitutorum quatenus erudiuntur in scholis 

publicis, aeque ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis 

constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum 

praescriptis subjacent. 

Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) immutationem 
quamdam necessariam vel magis opportunam judicaverit, con- 

silia conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte 
nihil nisi antea collatis cum Episcopo consiliis mutabit. 

c 
— 

Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetilores 
deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis 

factoque innitentibus circa res civiles et politicas Regio Gu- 

bernio minus acceptos esse resciverit, numquam eliget. Item 

quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio evasisse 

compererit, dimittet. 

d) Episcopo competit eadem instituta visitare, delegatos suos ad 

examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, 
relationes periodicas exigere. 

e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis, quibuscum 
conjuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex 

Clericorum ordine, Professores instituantur. 

Art. IX. 

Facultas theologica catholica Universitatis Regiae quoad munus 
docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest 
proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi anctoritatem 

et missionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, 
revocare, ab ipsis fidei professionem exigere, eorumque scripta et 

compendia suo examini subjicere, 
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Art. X. 

Bona temporalia, quae Ecclesia propria possidet, vel in poste- 

rum acquiret, semper et integre conservabuntur, nec sine potestatis 

ecclesiasticae venia distrahi, et alienari, aut eorum fructus in alios 

usus converti poterunt; oneribus tamen publicis et vectigalibus, nec 
non aliis legibus Regni generalibus, aeque ac ceterae proprietates, 

suberunt. 

Bona ecclesiastica nomine Ecclesiae sub Episcopi inspectione 

ab iis administrabuntur, quibus haec administratio aut canonum dis- 
positione, aut ex consueludine, aut ex privilegio, et constitutione 

aliqua loci legitime competit; omnes vero administratores, etiamsi 

ob eosdem titulos aliis administrationis ratio reddenda sit, eam pa- 
riter Ordinario, ejusve Deputatis reddere singulis annis teneantur. 

Proinde Sancta Sedes, spectatis peculiaribus rerum circumstan- 
tiis, consentit, ut singularum Ecclesiarum fabricae, ceteraeque ec- 

clesiasticae cujusque loci fundationes nomine Ecclesiae eo modo 
qui jam in Regno receptus est, administrentur, dummodo Parochi et 

Decani rurales munus, quod hac in parte gerunt, Episcopi auctori- 

tate exerceant. De speciali hujus rei executione Regium Gubernium 

cum Episcopo conveniet. 
Insuper $. Sedes annuit, ut quamdiu publici aerarii sumptibus 

tum generalibus, tum localibus Ecclesiae necessitatibus subvenietur, 
beneficia vacantia, et fundus ex intercalaribus eorum fructibus col- 

lectus administrentur sub Episcopi auctoritate, et Ecclesine nomine 

per Commissionem mixtam ex viris praesertim ecclesiasticis ab Epis- 
copo deputandis, et viris catholicis pari numero a Regio Gubernio 

constituendis. Hujusmodi autem Commissioni Episcopus ipse, ejusve 

Delegatus praeerit. Qua de re specialis atque accuratior inter Re- 
gium Gubernium et Episcopum fiet conventio. 

Hujus fundi reditus prae ceteris semper erunt erogandi in augen- 
dos usque ad congruam Parochorum reditus, in assignandas Benefi- 
eiatis senio morbove confectis congruentes pensiones, in constituen- 

dos pro Clericis ordinationis titulos, in necessaria pro deputandis 

Vicariis stipendia; quae vero supererunt, nonnisi in alios Ecclesiae 
usus impendentur. 

Regium Gubernium de ipsius fundi conservatione, fructuumque 
erogatione ab administrante Commissione semper edocebitur. 

Quamdiu mixta pro administratione ejusdem fundi Commissio 
existet, reliqua etiam beneficia ab eorum Rectoribus sub praefatae 

Commissionis generali inspectione secundum Canones administrabuntur, 
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Art. XI. 

Episcopus cum Regiis magistratibus omnibus immediate com- 
municabit. 

Art. XI. 

Quaecumque cum praesenti Conventione non congraunt Regia 
Decreta et Edicta abrogata sunt: quae vero legum dispositiones ei- 

dem Conventioni adversantur, mutabuntur. 

Art. XII. 

Si quae in posterum super iis, quae conventa sunt, superve- 

nerit difficultas, Sanctitas Sua et Regia Majestas invicem conferent 
ad rem amice componendam. 

Ratificationes praesentis Conventionis mutuo tradentur Romae 

duorum mensium spatio, aut citins, si fieri poterit. 

In quorum fidem praedicti Plenipotentiarii huic Conventioni sub- 

scripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignaverunt. 
Datum Romae die octava aprilis anno reparatae salutis mille- 

simo octingentesimo quinquagesimo septimo, 

Carolus Aug. Card. REISACH. 
Adolfus Liber Baro de OW. 

Cum igitur hujusmodi Conventionis pacta et concordata in om- 

nibus et singulis punctis, clausulis, articulis et conditionibus tum a 

Nobis, tum a Serenissimo et Potentissimo Gulielmo I Virtembergae 

Rege Illustri fuerint adprobata, confirmata et ratificata, et cum Ipse 

Serenissimus Princeps enixe postulaverit, ut pro firmiori eorum sub- 

sistentia, robur Apostolicae firmitatis adjiceremus, ac solemniorem 
Auctoritatem et Decretum interponeremus, Nos plane in Domino con- 

fideutes fore, ut pro sua misericordia haec Nostra studia ad com- 

ponendas in Virtembergae Regno ecclesiasticas res intenta uberrimis 

divinae suae gratiae donis prosequi dignetur, ex certa scientia et 

matura deliberatione Nostra, deque Apostolicae potestatis plenitu- 

dine supradictas Conventiones, Capitula, Pacta, Concordata et Con- 
cessiones tenore praesentium approbamus, ratificamus et acceptamus, 
illisque Apostolici muniminis et firmitatis robur et efficaciam adjun- 

gimus, omniaque in iis contenta et promissa sincere et inviolabiliter 

ex Nostra et ex S. Sedis parte adimpletum et servatum iri tam 

Nostro, quam Successorum Nostrorum nomine promittimus ac spon- 

demus, 
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Majori autem qua possumus contentione monemus et exhorta- 
mur Venerabilem Fratrem in eodem Regno Sacrorum Antistitem, 

aliosque omnes Catholicos tum ecclesiasticos, tum laicos viros in 
eodem Regno degentes, ut pro sua quisque parte omnia praemissa 

et pacta ad majorem Dei gleriam, et Christiani nominis decus se- 
dulo ac diligenter observent et summo studio eorum omnes cogita- 
tiones et curas assidue conferant, ut catholicae doctrinae puritas, 
et divini cultus nitor, et ecclesiasticae disciplinae splendor, et Ec- 

clesiae legum observantia ac morum honestas, et christianae pietatis 
ac virtutis amor et opera in eodem Regno quotidie magis refulgeant. 

Decernentes easdem praesentes Litteras nullo unquam tempore 
de subreptionis et obreptionis aut nullitatis vitio vel intentionis 

Nostrae aut alio quocumque, quamvis magno, aut inexcogilato de- 

fectu nolari, aut impugnari posse, sed senper firmas, validas et ef- 
ficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri 

et obtinere, et inviolabiliter observari debere, quousque conditiones 

et pacta in Traciatu expressa serventur. Non obstantibus Apostolicis 
et Synodalibus, Provincialibus et Universalibus Conciliis editis gene- 

ralibus Constitutionibus et Ordinationibus, ac Nostris et Cancellariae 

Apostolicae regulis, praesertim de jure quaesito non tollendo, nec 
non quarumcumque Ecclesiarum, Capitulorum, aliorumque Piorum 
Locorum fundationibus, etiam confirmatione Apostolica, vel quavis 

firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, Indultis et Litteris Apo- 
stolicis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innova- 
tis, ceterisque contrariis quibuscumque. Quibus omnibus et singulis, 

illorum tenores pro expressis ei ad verbum insertis habentes, illis 

alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effeclum dumlaxat, 

specialiter et expresse derogamus. 

Praeterea quia difficile foret praesentes Litteras ad singula, in 

quibus de eis fides facienda fuerit, loca deferri, eadem Apostolica 

Auctoritate decernimus et mandamus, ut earum transumptis eliam 

impressis, manu tamen publici Notarii subscriptis, et sigillo alicujus 
personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, plena ubique 

fides adhibeatur, perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae 

vel ostensae. Et insuper irritum quoque et inane decernimus si 
secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter 
contigerit attentari. . 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae con- 
cessionis, adprobationis, ratificationis, acceptationis, promissionis, 
sponsionis, monitionis, hortationis, decreti, derogationis, statuli, man- 
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dati, voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, 

ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Ejus se noverit incursurum. 
Datum Bononiae anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octin- 

gentesimo Quinquagesimo Septimo die decimo Kalendas Julii. Pon- 
tiicatus Nostri Anno Duodecimo. 

V. P. Card. SPINOLA Pro-Datarius 

V. Card. MACUHI. 
Visa de Curia 

Pro. R. D. Dominico Bruti Abbreviatore de Curia 

FRANCISCUS VICI Sub-Datarius. 
Loco + Plumbi, 

I. Cugnonius. 

Apoftolifches Schreiben, 
in welchem unfer heiliger Vater Pius IX. der mit dem durch. 
laudtigften König von Württemberg gefchloffenen Eonvention 

die Beftätigung ertheilt. 

Pius Kifhof, Ancht der Knechte Gottes. 

Zum ewigen Gebädtniß. 

Auf den erhabenen Stuhl des Apoftelfürften, freilih ganz ohne 

Unfer Verdienft, vielmehr nad einem acheimen Rathſchluß der gött: 

lihen Vorſehung erhoben, ift es Unſere Pflicht, die ganze fatholifche 

Kirche, die Uns Ghriftus der Herr felbft anvertraut hat, zu regieren 
und zu ſchützen und ihre Wohlfahrt und ihr Gedeihen ohne Unterlaß 

und mit all’ Unfern Kräften zu hüten und zu mehren. So haben ®ir 

auch insbefondere die innigfte Sorgfalt Unferes apoftolifhen Wächter: 

amtes der oberrheinifhen Kirhenprovinz mit allem Gifer 

zugewandt, damit dort unfere heiligite Religion immer größeres Wache: 
thum gewinne und von Tag zu Tag fröhlicher und herrlicher erftarfe 
und erblühe. Denn wenn au, wie allbefannt, Unfere Borgänger 

 preiswürbigen Andenfens, befonders Pius VII. dur die Bulle Provida 

solersque vom 16. Auguſt 1821 und Leo XII. durch die weitere Bulle 
Ad dominici gregis custodiam vom 11. April 1827 für die Firchlichen 

Angelegenheiten jener Provinz und tas geiftliche Mobl ihrer Gläus 

bigen auf das Befte zu forgen befliffen waren, fo erfannten Wir doch 

alsbald, daß die veränderten Zeitumftände Uns ganz andere Maßregeln 

vorzeichneten, wenn Wir den dortigen Gläubigen zu vortheilhafteren 
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Verhältniſſen verhelfen und die Schwierigkeiten hinwegräumen wollten, 
die beſonders in der jüngſten Zeit daſelbſt aufgetaucht waren. Daher 

erfüllte es Uns mit der größten Freude, als der erhabenſte und mäch— 

tigfte Fürft, der durhlaudtigite König von Württemberg, Wilhelm 1. 
an Uns den dringenden Wunſch gelangen ließ, die Firhliden Ange: 

legenheiten in feinem Königreih orbnen zu wollen. Mit der größten 

Bereitwilligkeit eingehend auf die Wünfche des erhabenen Fürften, die 

nicht minder Unfere eigenen längft und innigitgehegten Wünjche waren, 
glaubten Wir, ohne irgend welchen Verzug mit ihm eine Uebereinkunft 
abſchließen zu follen. Und indem Wir an das hochwichtige Geſchäft 

fofort Hand anlegten, verfahen Wir Unfern geliebten Sohn, Garl Auguft 

v. Reiſach, Gardinalpriefier der heil. römijchen Kirche, einen Mann 

durch Frommigkeit, Gelehrſamkeit und Klugheit ausgezeichnet, mit den 
nöthigen Vollmachten und Anweifungen, damit er mit Unferem ge: 
liebten Sohn, dem Baron von Ow, bevollmädtigten Minifter des Kös 

nigs von Württemberg bei Sr. faijerlihen und apoſtoliſchen Majeftät, 
der mit ausgedehnten Inftruftionen an Uns abgejandt worden war, 

die ganze Angelegenheit reiflih und forgfältig verhandle und bereinige. 
Und da Wir recht wohl mußten, wie erhaden die Geredhtigfeit, Billig: 

feit und Seelengröße ift, durch die der durchlauchtigſte und mächtigite 
König von Württemberg ſich auszeichnet, und wie wohlwollend die 
Gefinnungen find, die er gegen feine katholiſchen Unterthanen hegt, ſo 

gaben Wir Uns aud der froheiten und wohlbegründeten Hoffnung hin, 
die Angelegenheit werde unter dem gnädigen Schuge Gottes nad Uns 

jerem Wunſche zu einem glüdlihen Ziele geführt werden. Und Wir 

freuen Uns innigſt, dieſe Unfere Hoffnung ift feine eitle gewefen. 

Denn nad einer forgfältigen Berathung, wie fie die Wichtigkeit der 

Sache vollfommen verlangte, wurde die Gonvention, bie felbft aus 
mehreren Artikeln beftcht und von Unfern Brüdern, den ehrwürbigen 

Gardinälen der Gongregation für außerordentliche kirchliche Angelegen: 
heiten noch geprüft worden war, mit dem genannten durchlauchtigſten 
König abgefhloffen und zum erwünfdten Ende gebradt. Nachdem 
aber die Artikel eben diejer Convention jowohl von Unferem ale dem 

föniglihem Bevollmächtigten am 8. April diefes Jahres unterzeichnet 

und von Uns feleft auf das Sorgfältigfte erwogen worden waren, 

glaubten Wir die Gonvention durch Unfere höchſte apoftolifhe Autos 

rität beftätigen zu follen und Wir hegen die feite Zuverfiht, daß dies 

jelbe vom göttlichen Segen begleitet, das Heil der Seelen und das 

Wohl der fatholiihen Kirche auf das Bebeutfamfte befördern werde. 
Der Wortlaut aber diefer Konvention ift folgender: 
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Art. 1.*) 

In Betreff der Beſetzung des bifhöflihen Stuhles von Rotten- 
burg, der Kanonifate und der Präbenden an der Domfirdhe bleibt es 
lediglich bei dem mit dem heil. Stuhle früher vereinbarten Berfahren. 

Art. I. 

Der Biſchof wird, bevor er bie Leitung feiner Kirche übernimmt, 
vor Sr. fönigl. Majeftät den Eid der Treue in folgenden Worten ab: 
legen: 

„Ib ſchwöre und gelobe auf Gottes heiliges Evangelium, wie es 
einem Biſchof geziemt, @uerer Fünigl. Majeftät und Allerhöchft Ihren 
Nachfolgern Gehorſam und Treue. Ingleichen ſchwöre und gelobe ich, 

an feinem Verkehre oder Anſchlage, welcher die öffentlihe Ruhe ge— 

fährdet, Theil zu nehmen, und weder inner noch außer den Gränzen 

des Königreichs irgend eine verbächtige Verbindung zu unterhalten; 

follte ih aber in Erfahrung bringen, daß dem Staate irgend eine 

Gefahr droße, zu Abwendung derjelben Nichts zu unterlafjen.“ 

Art. I. 

Die fonigl. Regierung wird die von ihr ſtets anerkannte Berbind: 
lichfeit zur realen Dotation des Bisthums erfüllen, jobald es die Ber: 

hältnifje zulaſſen. 

Art. IV. 

Zur Leitung feiner Diẽceſe wird der Biſchof die Freiheit haben, 
alle jene Rechte auszuüben, welche vemfelben in Kraft feines kirch— 

fihen Hirtenamtes laut Grflärung oder Verfügung der heiligen Kirs 

hengefege nach der gegenwärtigen, vom heiligen Stuhle gutgeheißenen 

Disciplin der Kirche gebühren und insbejondere 
a) alle Pfründen zu verleihen, mit Ausnahme von jenen, welde 

einem rechtmäßig erworbenen Patronatsrechte unterliegen ; 

b) feinen Generalvifar, die außerordentlihen Mitglieder des Dr: 

dinariates, jowie bie Lanpdefane zu erwählen, zu ernennen, be: 

ziehungsweife zu bejtätigen ; 
c) die Prüfungen für die Aufnahme in das Seminarium und für 

die Zulaffung zu Seeljorgerftellen anzuordnen, auszuſchreiben 

und zu leiten; 
d) den Klerifern die heiligen Weihen zu ertheilen, nit nur auf 

) Diefe Ueberfegung der Artikel ift dem „St.⸗Anz.“ entnommen. 
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die beftehenden Fanonifhen, fondern auch auf den von ihm 
ſelbſt anzuweiſenden Tifchtitel hin; 

e) nad den kanoniſchen Borjchriften alles das anzuordnen, was 

den Gottesdienft, die kirchlichen Feierlichfeiten und diejenigen 
Religionsübungen betrifft, welche die Aufweckung und Befeftigs 
ung des frommen Sinnes der Gläubigen zum Zwed haben; 

f) Diöcefanfynoden einzuberufen und abzuhalten, fowie Provinzials 

coneilien zu beſuchen; 

g) in feinem Kirchenfprengel vom heiligen Stuhl genehmigte res 
ligiöfe Orden oder Gongregationen beiderlei Geſchlechts einyus 

führen. Jedoch wird fich der Biſchof, betreffend tiefen legteren 
Punkt, in jedem einzelnen Fall mit der Fönigl. Regierung in’s 

Einvernehmen ſetzen. 

Art. V. 

Ueber alle kirchlichen Rechtsfälle, welche den Glauben, die Sas 
framente, die geiftlihen Verrichtungen und die mit dem geifllichen 
Amte verbundenen Pflichten betreffen, hat ber Gerichtshof des Bifchofs 

zu erfennen nah Vorſchrift der Kirchengefege und nad den Beſtim— 

mungen des Goneild von Trient. Somit wird derfelbe auch uber 

Eheſachen entiheiden; jedoch bleibt das Urtheil über die bürgerlichen 

Wirfungen der Ehe den weltlichen Gerichten überlaffen. 
Defgleihen wird der Biſchof unbehindert den Wandel der Geiſt⸗ 

lichen überwachen und wo biefe durch ihr Betragen oder in irgend 
einer andern Weife zu Ahndungen Anlaß geben, in feinem Gerichte 
die den Firchlichen Gefegen entfprechenden Strafen über die Schuldigen 

verhängen, wobei jedoch der kanoniſche Recurs gewährt bleibt. 

Segen Laien, welche ſich Uebertretungen Firhlicher Sapungen zu 

Schulden fommen lafjen, fteht es dem Bifchof zu, die kirchlichen Cen— 

furen in Anwendung zu bringen. 
Menn gleih über das Patronatreht das Kirchliche Gericht zu 

entfcheiden hat, fo gibt doch der heilige Stuhl feine Einwilligung, daß, 
wenn ed fih um ein Raienpatronat handelt, die weltlichen Gerichte 

fprechen fönnen über die damit in Verbindung ſtehenden civilrechtlichen 

Anfprühe und Laften, fowie über die Rachfolge in demierlen; der 
Streit mag zwifchen den wahren und angeblichen Patronen tt vol 

ſchen den Geiſtlichen, welche von dieſen Patronen für vi Wowot 

bezeichnet wurden, geführt werden, — 

Mit Rüuckſicht auf die Zeitver wiſſt gibt Ver io R er 

Zuftimmung; daf bie rein welig N PEN ine 

Yy 

” Te ne 
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Berträge, Schulden, Erbſchaften, von dem weltlihen Gericht unterſucht 

und entſchieden werden. 

Deßgleichen hindert der heilige Stuhl nit, daß Streitigkeiten 

über civilrechtlihe Anjprühe und Laften der Kirche nnd Beneficien, 

über Zehnten und über Kirchenbaulaft von dem weltlihen Gerichte 

geichlichtet werden. Aus gleihem Grunde ift der Heil. Stuhl nicht 

entgegen, daß die Kleriter wegen Verbrechen und Vergehen, wider 

welche die Strafgefege des Königreichs gerichtet find, vor das weltliche 

Gericht geftellt werden; jedoch liegt es diefem ob, hievon den Biſchof 

ohne Verzug in Kenntniß zu ſetzen. Wenn das gegen einen Geiftlichen 
gefällte Urtheil auf Tod oder Gefangenfhaft von mehr als fünf Jah— 

ten dauert, fo wird man jedesmal dem Biſchofe die Gerichtsverhand- 
lungen mittheilen und ihm möglih machen, den Schuldigen injoweit 

zu hören, als es nothwendig ifl; um über die zu verhängende Kirchen- 
firafe entfheiden zu konnen. Dasjelbe wird auf Verlangen des Bis 

fhofs auch dann gefchehen, wenn auf eine geringere Strafe erfannt 
worden iſt. 

Art. VL. 

In kirchlichen Angelegenheiten wird der wechfeljeitige Verkehr des 

Biſchofs, des Glerus und des Volkes mit dem heil. Stuhl völlig frei 
fein. Ebenſo wird der Bifhof mit feinem Glerus und dem Volke frei 

verfehren. 

Daher fönnen die Belehrungen und Grlafle des Biſchofs, die 

Aftenftüde der Didcefanfynoden, des Provinzialconcils und des heil. 

Stuhles jelbit, die von firhlihen Angelegenheiten handeln, ohne vor: 

gängige Einfiht und Genehmigung der fönigl. Megierung veröffent: 
lit werben. 

Art. VI. 

Die religiöfe Unterweifung und Erziehung der katholiſchen Jugend 
in allen öffentlihen und Privatihulen wird der Biſchof gemäß der 
ihm eigenen Hirtenpfliht leiten und überwachen. Darum wird der: 
jelbe auch die Katehismen und Religionshandbücher beftimmen, nad 
denen der Unterricht zu ertheilen ift. 

In den Elementarſchulen ertgeilt der Ortsgeiftlihe den Religions: 
unterriht ; in andern Lehranſtalten nur ſolche, denen der Bifhof Er: 
mäcdtigung und Sendung dazu verliehen und nicht wieder entzogen hat. 

Art. VII. 

Dem Biſchof wird es freiſtehen, Seminarien nach der Vorſchrift 
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des tridentiniſchen Concils zu errichten und im diefelben nah Bebürf: 
ni und Nußen ber Diözefe Jünglinge und Knaben zur Ausbildung 
aufzunehmen. Diefe Anttalten werden in Abfiht auf Einrichtung, 

Unterricht, Leitung und Verwaltung der völlig freien bifchöflichen Autos 
rität unterftellt fein. Auch die Vorſteher und Lehrer derſelben wird 
der Bifchof ernennen und fo oft er es nothwendig oder zweckdienlich 

findet, wieder entlaffen. 

So lange aber Seminarien in befagter Form nicht errichtet find 
und die wefentlih aus Staatsmitteln unterhaltenen Konvifte zu Ehin- 
gen, Rottweil und Tübingen fortbeftehen, werden in Betreff derſelben 
folgende Beftimmungen eingehalten werden: 

a) Diefe Inftitute ſtehen bezüglich der religiöfen Erziehung und 

der Hausordnung unter der Leitung und Aufficht des Bifchofe. 
b) Infofern die Zöglinge diefer Inftitute den Unterriht an ſelbſt— 

fändigen ftaatlihen Studienanftalten erhalten, flehen fie gleich 

den andern Schülern unter den für diefe Studienanftalten gel: 

tenden Gefegen und dem für biefelben vorgejchriebenen Lehr— 
plan. Sollte aber der Bifchof bezüglich der Gymnaften hierin 
eine Aenderung für nothwendig oder zwedmäßig eradhten, fo 

wird er fi ins Binvernehmen fegen mit der Fönigl. Regierung, 
welche auch ihrerfeits nichts ändern wird, ohne vorheriges Gin» 

vernehmen mit dem Bifchof. 
Vorfteher und Mepetenten ber genannten Inftitute wirb ber 
Biſchof ernennen und entlaffen; jedoch wird er dazu niemals 
foldhe auserjehen, von denen er weiß, daß fie der fgl. Regierung 

aus erheblichen und auf Thatfachen beruhenden Gründen in 
bürgerlicher oder politifcher Hinfiht minder angenehm find, 
und ebenfo’ jene entlaffen, welche aus denſelben Gründen nad 

ihrer Anftellung unangenehm geworden find. 
d) Dem Bifchof fteht es zu, dieſe Imftitute zu vifitiren, eigene 

Abgeordnete den öffentlichen Prüfungen, zumal jenen für bie 

Aufnahme neuer Zöglinge, beizugeben und ſich periodiſche Be: 
richte abftatten zu laffen. 

6) Die fonigl. Regierung wird dafür Sorge tragen, daß an den 

oberen Gymnaſien, mit welchen die niederen Konvikte verbunden 

find, nah und nad nur geiftliche Profefioren angeftellt werben. 

Art. IX. 

Die Fatholifch theologische Fakultät an der Landesuniverfität ſteht 
in Bezug auf das firhliche Lehramt umter Leitung und Aufſicht des 

Theol. Duarialfchrift. 1857. IV. Heft. 46 

— c 
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Biſchofs. Demnach kann berfelbe den Profefforen und Docenten bie 
Grmädtigung und Sendung zu theologifhen Lehrvorträgen ertheilen 
und nad feinem Ermeſſen wieder entziehen, das Glaubensbefenntnig 

abnehmen, auch ihre Hefte und Vorleſebücher prüfen. 

Art. X, 

Das Vermögen, welches die Kirche als ihr Gigenthum befigt oder 
in Zufunft erwerben wird, ift befländig unverlegt zu erhalten, und 

wird dasfelbe ohne Zuſtimmung der Kirhengewalt niemals eine Ber: 

änderung oder Veräußerung erleiden, noch werben bejjen Früchte zu 

anderen Zweden verwendet werben; indefjen unterliegt dasſelbe den 
öffentlichen Laften und Abgaben, jo wie den übrigen allgemeinen Ges 

feßen bes Königreichs wie alles andere Eigenthum. 
Das Kirhenvermögen wird im Namen ber Kirche unter der Auf: 

fiht des Biſchofs von Jenen verwaltet, welche nach Vorſchrift des ka— 

nonifchen Rechts oder nad) dem Herfommen oder durch ein Privilegium 

und eine befondere Bellimmung für irgend eine milde Stiftung zu 
folher Verwaltung berufen find. Alle Verwalter aber find gehalten, 

aud wenn biefes auf Grund der eben angeführten Titel Andern ge— 

genüber zu gefchehen hat, zugleih aud dem Biſchof oder feinen Be— 
vollmädhtigten jährlich Rechenſchaft von ihrer Verwaltung abzulegen. 

Mit Rückſicht auf die beftehenden Berhältniffe gibt fofort der h. 

Stuhl feine Zuftimmung, daß die einzelnen Kirchenfabrifen fowie die 
übrigen kirchlichen Lofalfiiftungen im Namen der Kirche in der Weife 
auch ferner verwaltet werden, wie fie im Lande eingeführt iſt; nur 

follen Pfarrer und Landdefane ihre dießfallfigen Verrihtungen im 

Auftrag des Biſchofs ausüben. Ueber die fperielle Ausführung diefer 

Angelegenheit wird bie fönigl. Regierung mit dem Bifchof ein Webers 

einfommen treffen. 

Ueberbieß willigt der heil. Stuyl ein, daß, fo lange die Staats: 
kaffe zu den allgemeinen oder örtlichen Bedürfniffen der Kirche Bei— 

träge leiftet, die vafanten Pfründen und ber Interfalarfond unter ber 

Oberleitung des Bifhofs und im Namen der Kirche burd eine ge= 
miſchte Gommiffion verwaltet werden. Die eine Hälfte der Mitglieder 

diefer Gommiffion erwählt der Biſchof, hauptſächlich aus Geiſtlichen, 
die andere die fönigl. Regierung aus Katholifen; den Vorſitz hat der 
Biſchof oder deſſen Bevollmächtigter. Die genaueren Uebereinftimmuns 
gen hierüber werben in einem Uebereinfommen zwiſchen der gl. Res 

gierung und dem Biſchofe feftgefegt werben. 

Die Ginfünfte dee Interfalarfonds werden vor Allem flets zur 
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Ergänzung der Pfarrgehalte bis zur Gongrua, zur Anweifung von ans 
gemeffenen Penfionen für altersſchwache oder gebredhliche Pfründner, 
zu den Tiſchtiteln für neu zu weihende Geiftlihe und zu den Koften 
der nothwendigen außerordentlihen Vifarien, etwaige Ueberſchüſſe aber 
nur für andere kirchliche Bebürfniffe verwendet werben. 

Ueber die Erhaltung des Grundftods des Interfalarfonde, fowie 
über Berwendung der Erträgniffe desfelben wird die genannte Com— 
miffton der fgl. Regierung flets Gewißheit geben. 

So lange die gemiſchte Gommiffion zur Verwaltung des Inter: 
Falarfonds beſteht, übt dieſelbe die DOberauffiht auch über die Vers 

waltung der befegten Pfründen, welche deren jeweilige Inhaber nach 
kanoniſcher Vorſchrift zu führen haben. 

Art. XI. 

Der Bifhof wird mit allen Fgl. Behörden unmittelbar verfehren. 

Art. XIL 

Die mit der vorftehenden Bereinbarung im Widerſpruch ftehenden 

fgl. Berorbnungen und Berfügungen treten außer Kraft; foweit aber 
gefegliche Beftimmungen derſelben entgegenftehen, werden diefe geändert 
werben. 

Art. XI. 

Sollte ih in Zukunft in Betreff diefer Vereinbarung irgend eine 
Schwierigkeit ergeben, fo werden Se, Heiligkeit und Se, kgl. Majeftät 
fih zu freundfchaftlier Beilegung der Sache in's Einvernehmen fegen. 

(Bolgen bie Unterſchriften.) 

Nahdem nun die Beflimmungen und Vereinbarungen biefer Con⸗ 

vention in allen Punkten, Klaufeln, Artifeln und Bedingungen inss 

gefammt und im einzelnen, fowohl von Uns, als von dem erhabenften 
und mädhtigften Füriten, dem durchlauchtigſten König von Württemberg 
Wilhelm I. gebilligt, beftätigt und ratifieirt worden find und eben dies 

fer erhabenfte Souverain Uns gebeten hat, damit diefelben mehr Feſtig— 
feit und Schuß hätten, ihnen noch den befondern Schirm Unferes apos 

ftolifhen Amtes angedeihen zu laffen, und ihmen einen außerordent: 
lien Aft Unferer Autorität und ein feierliches Decret zu widmen: 

jo beftlätigen Wir, in Kraft des Vorliegenden, in vollem Vertrauen, 
ber Herr werde nach feiner Barmherzigkeit Unfere Beftrebungen für 

die Ordnung der Firhlihen Angelegenheiten im Königreich Württems 
berg mit den reichften Geſchenken feiner göttlihen Gnade begleiten, 
nach zuverläßiger Kenntnißnahme und reiflicher Erwägung und aus 

46 * 
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ber Vollgewalt Unferes apoftolifchen Amtes oben genannte Verein— 
barungen, Beftimmungen, Uebereinfünfte und Gonceffionen, ratificiren 
fie und nehmen fie an, ſtellen fie unter den Schirm und Schuß Un: 
jerer apoftolifhen Gewalt, und verjprechen und geloben ſowohl in Un: 
jerem als Unferer Nachfolger Namen, daß Alles, was in ihnen ent: 
halten und verſprochen ift, von Unferer und des heil. Stuhles Seite‘ 
wird aufrichtig und unverbrüchlich erfüllt und beobachtet werden. 

Nicht eifrig und infländig genug aber können Wir Unjeren ehr: 
würdigen Bruder, den Oberhirten in jenem Königreich, fowie alle an: 
bern Katholifen des Landes, Geiftlihe und Laien, bitten und ermah— 
nen, fie mögen Jeder für feinen Theil alle oben erwähnten Verein: 
barungen zur größeren Ehre Gottes und zum Ruhme des chriſtlichen 
Namens forgfältig und gewifjenhaft beobachten und mit vollem Eifer 
alle Gedanfen und alle Sorgen unermüdet darauf richten, daß bie 
Reinheit der Fatholifchen Lehre, der Glanz des Gottespienftes, die 

‚Schönheit der firhlihen Disciplin, der Gehorfam gegen die Geſetze 
ber Kirche, daß Zucht und Sitte, daß die Liebe zu einer in Werfen 
fih bethätigenden chriſtlichen Frömmigkeit und Tugend täglich herr: 
licher in jenfm Königreih ſtrahle und erblühe. 

Wir wollen, daß diefes gegenwärtige Schreiben zu keiner Zeit 
foll angetaftet und angefochten werden können, weder unter dem Vor: 

wand einer gejchehenen Erfhleihung irgend welcher Art oder wegen 

rechtlicher Ungiltigkeit, noh auch durch den Verſuch, einen Mangel an 
Unferer Intention und Willensmeinung oder einen andern wie immer 

beſcha ffenen, wenn auch noch fo großen Fehler nachzuweiſen; Wir bes 

fehlen vielmehr, daß diejes Schreiben ftets rechtsfräftig, giltig und 

wirkſam fei und bleibe, feiner vollen und ungefchmälerten Wirkungen 

fih erfreue und fie behaupte, und daß es unverlegt beobachtet werben 

folle, fo lange die in dem Bertrag ausgefprodhenen Bedingungen und 

Vereinbarungen beobachtet werben; — dieß Alles nicht angejehen etwa 

entgegenftehende Beftimmungen, bie in apoftolifhen und ſynodalen, 

Provinzial- und allgemeinen Gonkilien, in veröffentlichten allgemeinen 

Gonftitutionenen und Verordnungen, in Unferen und der apoftolijchen 

Kanzlei Regeln, befonders über die Unantaftbarfeit erworbener Rechte, 

oder in den Stiftungsbriefen irgend welcher Kirchen, Kapitel oder ans 

derer frommer Inflitute, auch wenn biefelben durch apoftolijche Ve: 

fätigung oder was immer für einen rechtlichen Grund geſchützt find, 
oder auch in einzelnen nach einer wie immer entgegengejegten Seite 

ertheilten, beftätigten, erneuerten Privilegien, Indulten und Grlafjen 

des apoftoliihen Stuhles, und in allen andern biemit nicht überein: 
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flimmenden Aftenftüden, welchen Namen fie immer tragen, enthalten 
fein mögen. Alle diefe Beſtimmungen und jede einzelne berfelben fegen 

Mir, indem Wir deren Inhalt wörtlih und budhftäblih nehmen und 

meinen, lediglih um dem Vorausgeſchickten rechtliche Bedeutung zu 

verfchaffen, bejonders und ausdrüdlih außer Wirfjamfeit, wollen aber, 

daß diefelben im Uebrigen in ihrer Giltigfeit fortbeftehen. 

Weil e8 überdies jchwer wäre, das vorliegende Schreiben überall: 

bin, wo von demjelben officielle Kenntniß gegeben werden foll, zu 

bringen, fo bejchliegen Wir und befehlen vermöge berjelben apofto- 

lichen Autorität, daß den Gopien, auch den gedruckten, wenn fie nur 

die Unterfchrift eines öffentlichen Notars und das Siegel einer in einer 
firhlichen Würde ftehenden Berjon tragen, überall derjelbe volle Glaube 

beigemefjen werde, wie wenn das gegenwärtige Schreiben aufgezeigt 
und vorgemwiejen werden würde. Außerdem aber erklären Wir für un: 

giltig und nichtig, was mit Hinwegfeßung über diefe Beflimmungen 

von irgend Jemand, welche Würde er immer befleide, wiſſentlich oter 
unmwiffentlih unternommen werben wollte. 

Keinem unter allen Menſchen foll e8 demnad erlaubt fein, diefer 

Urkunde Unjerer Gewährung, Beltätigung, Ratififation, Annahme, 
Verſprechung, Gelobung, Mahnung, Ermunterung, Entiheidung, Des 
rogation, Beitfegung, Verordnung und Willensmeinung Gewalt anzu: 

thun oder .in frevlem Beginnen derſelben zumiderzubandeln. Wenn 

aber doch Jemand fih vermefjen follte, ſolches zu wagen, ber wiſſe, 

daß er dem Zorn bes allmächtigen Gottes und feiner heiligen Apoftel 

Petrus und Baulus verfallen werde. 

Gegeben zu Bologna im Jahre der Menihwerbung unferes 

Heren 1857, den 22. Juli, im zwölften Jahre Unjeres Pontififate. 

Eardinal Spinola, Prodatar. 
Eardinal Macdi. 
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